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Die verschiedenen Regelwerke und die gesetzlichen Vorgaben 
machen es nicht immer einfach, bei der beruflichen Vorsorge den
Durchblick zu bewahren.

Damit Sie über die relevantesten rechtlichen Bestimmungen
im Bilde sind, gibt Swiss Life ein jährliches Update dieser 
Gesetzessammlung heraus. So sind Sie stets auf dem Laufenden
und erhalten im Handumdrehen Antworten auf Ihre Fragen.

Bei Unklarheiten oder einem sonstigen Anliegen sind unsere 
Vorsorgeexpertinnen und -experten selbstverständlich gerne 
für Sie da – für ein finanziell selbstbestimmtes Leben.



Benutzerhinweise |    

II

Benutzerhinweise

Texte

Die Texte entsprechen denjenigen der systematischen Sammlung des Bundesrechts 
(SR) bzw. weiteren offiziellen Publikationen.

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung 
durch die Bundeskanzlei.

Die Merkblätter (Übersichten) des Steuerrechtsteils wurden durch den Steuerdienst 
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Bundesgesetz  
über die berufliche Alters‑, Hinterlassenen‑  
und Invalidenvorsorge
(BVG)

vom 25. Juni 1982 (Stand am 1. Januar 2025)

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 112 der Bundesverfassung1,2  
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 19753,

beschliesst:

Erster Teil: Zweck und Geltungsbereich

Art. 14 Zweck
1 Berufliche Vorsorge umfasst alle Massnahmen auf kollektiver Basis, die den älteren 
Menschen, den Hinterbliebenen und Invaliden beim Eintreten eines Versicherungs-
falles (Alter, Tod oder Invalidität) zusammen mit den Leistungen der eidgenössischen 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) die Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise erlauben.
2 Der in der beruflichen Vorsorge versicherbare Lohn oder das versicherbare Einkom-
men der Selbstständigerwerbenden darf das AHV-beitragspflichtige Einkommen nicht 
übersteigen.
3 Der Bundesrat präzisiert die Grundsätze der Angemessenheit, der Kollektivität, der 
Gleichbehandlung, der Planmässigkeit sowie des Versicherungsprinzips. Er kann ein 
Mindestalter für den vorzeitigen Altersrücktritt festlegen.

SR 831.40; AS 1983 797
1 SR 101
2 Fassung gemäss Ziff. I 11 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Anpassung des Nebenstrafrechts an das 

geänderte Sanktionenrecht, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 254; BBl 2018 2827).
3 BBl 1976 I 149
4 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 

1677; BBl 2000 2637).



BVG | Art. 2 BG über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

2

Art. 25 Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
1 Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr überschritten haben und bei einem Arbeitgeber 
einen Jahreslohn von mehr als 22 680 Franken6 beziehen (Art. 7), unterstehen der obli-
gatorischen Versicherung.
2 Ist der Arbeitnehmer weniger als ein Jahr lang bei einem Arbeitgeber beschäftigt, so 
gilt als Jahreslohn der Lohn, den er bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen würde.
3 Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung unterstehen für die Risiken 
Tod und Invalidität der obligatorischen Versicherung.
4 Der Bundesrat regelt die Versicherungspflicht für Arbeitnehmer in Berufen mit häu-
fig wechselnden oder befristeten Anstellungen. Er bestimmt, welche Arbeitnehmer aus 
besonderen Gründen nicht der obligatorischen Versicherung unterstellt sind.

Art. 3 Obligatorische Versicherung von Selbstständigerwerbenden

Berufsgruppen von Selbstständigerwerbenden können vom Bundesrat auf Antrag 
ihrer Berufsverbände der obligatorischen Versicherung allgemein oder für einzelne 
Risiken unterstellt werden. Voraussetzung ist, dass in den entsprechenden Berufen die 
Mehrheit der Selbstständigerwerbenden dem Verband angehören.

Art. 4 Freiwillige Versicherung
1 Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende, die der obligatorischen Versicherung 
nicht unterstellt sind, können sich nach diesem Gesetz freiwillig versichern lassen.
2 Die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung, insbesondere die in Arti-
kel 8 festgesetzten Einkommensgrenzen, gelten sinngemäss für die freiwillige Ver-
sicherung.
3 Selbstständigerwerbende haben ausserdem die Möglichkeit, sich ausschliesslich bei 
einer Vorsorgeeinrichtung im Bereich der weiter gehenden Vorsorge, insbesondere 
auch bei einer Vorsorgeeinrichtung, die nicht im Register für die berufliche Vorsorge 
eingetragen ist, zu versichern. In diesem Fall finden die Absätze 1 und 2 keine Anwen-
dung.7

4 Die von den Selbstständigerwerbenden geleisteten Beiträge und Einlagen in die Vor-
sorgeeinrichtung müssen dauernd der beruflichen Vorsorge dienen.8

5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

6 Betrag gemäss Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge in der Fassung der Änd. vom 28. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 469).

7 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

8 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).
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Art. 5 Gemeinsame Bestimmungen
1 Dieses Gesetz gilt nur für Personen, die bei der eidgenössischen Alters- und Hin-
terlassenenversicherung (AHV) versichert sind.9

2 Es gilt für die registrierten Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 48. Die Artikel 56 
Absatz 1 Buchstaben c, d und i und 59 Absatz 2 sowie die Bestimmungen über die 
finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1, 2 und 2bis, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter 
Satz und b, 65e, 67, 71 und 72a–72g) gelten auch für die nicht registrierten Vorsor-
geeinrichtungen, die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 199310 (FZG) unter-
stellt sind.11

Art. 6 Mindestvorschriften

Der zweite Teil dieses Gesetzes enthält Mindestvorschriften.

Zweiter Teil: Versicherung

Erster Titel: Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer

1. Kapitel: Voraussetzungen der obligatorischen Versicherung

Art. 7 Mindestlohn und Alter
1 Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als 22 680 Fran-
ken12 beziehen, unterstehen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres für die 
Risiken Tod und Invalidität, ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres auch für 
das Alter der obligatorischen Versicherung.13

2 Dieser Lohn entspricht dem massgebenden Lohn nach dem Bundesgesetz vom 
20. Dezember 194614 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG). Der 
Bundesrat kann Abweichungen zulassen.

 9 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

10 SR 831.42
11 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 

1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).
12 Betrag gemäss Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali-

denvorsorge in der Fassung der Änd. vom 28. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 469).
13 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 

1677; BBl 2000 2637).
14 SR 831.10
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Art. 8 Koordinierter Lohn
1 Zu versichern ist der Teil des Jahreslohnes von 26 460 bis und mit 90 720 Franken15. 
Dieser Teil wird koordinierter Lohn genannt.16

2 Beträgt der koordinierte Lohn weniger als 3780 Franken17 im Jahr, so muss er auf 
diesen Betrag aufgerundet werden.18

3 Sinkt der Jahreslohn vorübergehend wegen Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, 
Elternschaft, Adoption oder aus ähnlichen Gründen, so behält der bisherige koor-
dinierte Lohn mindestens so lange Gültigkeit, als die Lohnfortzahlungspflicht des 
Arbeitgebers nach Artikel 324a des Obligationenrechts (OR)19 bestehen würde oder 
ein Mutterschaftsurlaub nach Artikel 329f OR, ein Urlaub des andern Elternteils nach 
den Artikeln 329g und 329gbis OR, ein Betreuungsurlaub nach Artikel 329i OR oder ein 
Adoptionsurlaub nach Artikel 329j OR dauert.20 Die versicherte Person kann jedoch 
die Herabsetzung des koordinierten Lohnes verlangen.21

Art. 9 Anpassung an die AHV

Der Bundesrat kann die in den Artikeln 2, 7, 8 und 46 erwähnten Grenzbeträge den 
Erhöhungen der einfachen minimalen Altersrente der AHV anpassen. Bei der obern 
Grenze des koordinierten Lohnes kann dabei auch die allgemeine Lohnentwicklung 
berücksichtigt werden.

Art. 10 Beginn und Ende der obligatorischen Versicherung
1 Die obligatorische Versicherung beginnt mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses, 
für Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit dem Tag, für den erst-
mals eine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wird.22

2 Unter Vorbehalt von Artikel 8 Absatz 3 endet die Versicherungspflicht, wenn:
a. das Referenzalter23 erreicht wird (Art. 13);

15 Betrag gemäss Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge in der Fassung der Änd. vom 28. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 469).

16 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

17 Betrag gemäss Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge in der Fassung der Änd. vom 28. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 469).

18 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

19 SR 220
20 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Eltern-

teil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742).
21 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 (AS 2005 1429; 

BBl 2002 7522, 2003 1112 2923).
22 Fassung gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26.  Juni 1982, in Kraft seit 

1. Juli 1997 (AS 1982 2184; BBl 1980 III 489).
23 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 

92; BBl 2019 6305). Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmungen vorgenommen.
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b. das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird;
c. der Mindestlohn unterschritten wird;
d.24 der Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung endet.25

3 Für die Risiken Tod und Invalidität bleibt der Arbeitnehmer während eines Monats 
nach Auflösung des Vorsorgeverhältnisses bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung ver-
sichert.26 Wird vorher ein neues Vorsorgeverhältnis begründet, so ist die neue Vorsor-
geeinrichtung zuständig.27

2. Kapitel: Vorsorgepflicht des Arbeitgebers

Art. 11 Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung
1 Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss 
eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung 
errichten oder sich einer solchen anschliessen.
2 Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, so wählt er eine 
solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmerver-
tretung.28

3 Der Anschluss erfolgt rückwirkend.
3bis  Die Auflösung eines bestehenden Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung und 
der Wiederanschluss an eine neue Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber erfolgt 
im Einverständnis mit dem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung. Die 
Vorsorgeeinrichtung hat die Auflösung des Anschlussvertrages der Auffangeinrich-
tung (Art. 60) zu melden.29 30

3ter Kommt in den Fällen nach den Absätzen 2 und 3bis keine Einigung zustande, so 
entscheidet ein neutraler Schiedsrichter, der im gegenseitigen Einverständnis oder, bei 
Uneinigkeit, von der Aufsichtsbehörde bezeichnet wird.31

24 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 
3393; BBl 2007 5669).

25 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

26 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 
(AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

27 Fassung des Satzes gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26.  Juni 1982, in 
Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1982 2184; BBl 1980 III 489).

28 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

29 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), in Kraft seit 
1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).

30 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

31 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).
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4 Die Ausgleichskasse der AHV überprüft, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer 
registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind.32

5 Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nach Absatz 1 nicht nachkommen, auf, sich 
innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen.33

6 Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse der AHV nicht frist-
gemäss nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung (Art. 60) rückwirkend zum 
Anschluss.34

7 Die Auffangeinrichtung und die Ausgleichskasse der AHV stellen dem säumigen 
Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Die nicht 
einbringbaren Verwaltungskosten übernimmt der Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 
Bst. d und h).35

Art. 12 Leistungsansprüche vor dem Anschluss
1 Die Arbeitnehmer oder ihre Hinterlassenen haben Anspruch auf die gesetzlichen 
Leistungen, auch wenn sich der Arbeitgeber noch nicht einer Vorsorgeeinrichtung 
angeschlossen hat. Diese Leistungen werden von der Auffangeinrichtung erbracht.
2 In diesem Fall schuldet der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung nicht nur die ent-
sprechenden Beiträge samt Verzugszinsen, sondern auch einen Zuschlag als Schaden-
ersatz.

3. Kapitel: Versicherungsleistungen

1. Abschnitt: Altersleistungen

Art. 1336 Referenzalter, Alter für den Vorbezug und den Aufschub
1 Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem Referenzalter nach Arti-
kel 21 Absatz 1 AHVG37.
2 Die versicherte Person kann die Altersleistung ab dem vollendeten 63. Altersjahr vor-
beziehen und bis zur Vollendung des 70. Altersjahres aufschieben.

32 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

33 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

34 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

35 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

36 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 
92; BBl 2019 6305).

37 SR 831.10
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3 Die Vorsorgeeinrichtungen können innerhalb der in Artikel 1 Absatz 3 festgelegten 
Grenzen ein tieferes Alter für den Leistungsbezug vorsehen.

Art. 13a38 Teilbezug der Altersleistung
1 Die versicherte Person kann die Altersleistung als Rente abgestuft in bis zu drei 
Schritten beziehen. Die Vorsorgeeinrichtung kann mehr als drei Schritte zulassen.
2 Der Bezug der Altersleistung in Kapitalform ist in höchstens drei Schritten zulässig. 
Dies gilt auch, wenn der bei einem Arbeitgeber erzielte Lohn bei mehreren Vorsorgeein-
richtungen versichert ist. Ein Schritt umfasst sämtliche Bezüge von Altersleistungen in 
Kapitalform innerhalb eines Kalenderjahres.
3 Der erste Teilbezug muss mindestens 20 Prozent der Altersleistung betragen. Die Vor-
sorgeeinrichtung kann einen tieferen Mindestanteil zulassen.
4 Die Vorsorgeeinrichtung kann im Reglement vorsehen, dass die ganze Altersleistung 
bezogen werden muss, wenn der verbleibende Jahreslohn unter den Betrag fällt, der 
nach ihrem Reglement für die Versicherung notwendig ist.

Art. 13b39 Bedingungen für den Vorbezug und den Aufschub der Altersleistung
1 Der Anteil der vor dem reglementarischen Referenzalter bezogenen Altersleistung 
darf den Anteil der Lohnreduktion nicht übersteigen.
2 Die versicherte Person kann den Bezug ihrer Altersleistung nur bis zum Ende der 
Erwerbstätigkeit aufschieben, höchstens jedoch bis zur Vollendung des 70. Alters-
jahres.

Art. 1440 Höhe der Altersrente
1 Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) berech-
net, das der Versicherte bei Erreichen des Referenzalters41 erworben hat.
2 Der Mindestumwandlungssatz beträgt 6,8 Prozent für das Referenzalter 65 von 
Frau42 und Mann.

38 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 
92; BBl 2019 6305).

39 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 
92; BBl 2019 6305).

40 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses.

41 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 
(AS  2023 92; BBl 2019 6305). Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmungen vor-
genommen.

42 Seit 1.  Jan. 2005: Rentenalter 64 für Frauen (Art. 62a Abs. 2 Bst. a der V vom 18. April 1984 über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 18. Aug. 
2004 – AS 2004 4279 4653).
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3 Der Bundesrat unterbreitet ab 2011 mindestens alle zehn Jahre einen Bericht über die 
Festlegung des Umwandlungssatzes in den nachfolgenden Jahren.

Art. 1543 Altersguthaben
1 Das Altersguthaben besteht aus:

a. den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der der Versicherte der 
Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des Refe-
renzalters;

b. den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorhergehenden Einrichtungen 
überwiesen und dem Versicherten gutgeschrieben worden sind;

c.44 den Rückzahlungen von Vorbezügen nach Artikel 30d Absatz 6;
d.45 den Beträgen, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Artikel 22c Absatz 2 

FZG46 überwiesen und gutgeschrieben worden sind;
e.47 den Beträgen, die im Rahmen eines Wiedereinkaufs nach Artikel 22d Absatz 1 

FZG gutgeschrieben worden sind.
2 Der Bundesrat legt den Mindestzins fest. Dabei berücksichtigt er die Entwicklung 
der Rendite marktgängiger Anlagen, insbesondere der Bundesobligationen, sowie 
zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften.48

3 Der Bundesrat überprüft den Mindestzinssatz mindestens alle zwei Jahre. Er kon-
sultiert dabei die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge und die Sozial-
partner.
4 Er regelt die Festlegung des Anteils des Altersguthabens am gesamten Vorsorgegut-
haben in Fällen, in denen dieser Anteil nicht mehr ermittelt werden kann.49

Art. 1650 Altersgutschriften

Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des koordinierten Lohnes berech-
net. Dabei gelten folgende Ansätze:

43 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

44 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 
seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

45 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 
seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

46 SR 831.42
47 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
48 Siehe auch die UeB Änd. 17.12.2010 am Schluss dieses Textes.
49 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
50 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 

1677; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses.
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Altersjahr Ansatz in Prozenten des koordinierten 
Lohnes

25–34   7

35–44 10

45–54 15

55–6551 18

Art. 17 Kinderrente
1 Versicherte, denen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres 
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe 
der Waisenrente.  Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für 
die Altersrente.52

2 Der Anspruch auf eine Kinderrente, der im Zeitpunkt der Einleitung eines Schei-
dungsverfahrens besteht, wird vom Vorsorgeausgleich nach Artikel 124a des Zivil-
gesetzbuches (ZGB)53 nicht berührt.54

2. Abschnitt: Hinterlassenenleistungen

Art. 1855 Voraussetzungen

Ein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen besteht nur, wenn der Verstorbene:
a. im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache 

zum Tode geführt hat, versichert war; oder
b. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mindes-

tens zu 20 Prozent, aber weniger als zu 40 Prozent arbeitsunfähig war und bei 
Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt hat, auf min-
destens 40 Prozent versichert war; oder

c. als Minderjähriger invalid (Art. 8 Abs. 2 des BG vom 6.  Okt. 200056 über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) wurde und deshalb bei 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mindestens zu 20 Prozent, aber weniger als zu 
40 Prozent arbeitsunfähig war und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren 
Ursache zum Tod geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert war; oder

51 Seit 1. Jan. 2005 für Frauen: Altersjahr 55–64 (Art. 62a Abs. 2 Bst. b der V vom 18. April 1984 über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 18. Aug. 
2004 – AS 2004 4279 4653).

52 Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 
2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305).

53 SR 210
54 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
55 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 

1677; BBl 2000 2637).
56 SR 830.1
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d. von der Vorsorgeeinrichtung im Zeitpunkt des Todes eine Alters- oder Invaliden-
rente erhielt.

Art. 1957 Überlebender Ehegatte
1 Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente, wenn er 
beim Tod des Ehegatten:

a. für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkommen muss; oder
b. älter als 45 Jahre ist und die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat.

2 Der überlebende Ehegatte, der keine der Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, hat 
Anspruch auf eine einmalige Abfindung in Höhe von drei Jahresrenten.
3 Der Bundesrat regelt den Anspruch geschiedener Personen auf Hinterlassenenleis-
tungen.

Art. 19a58 Überlebende eingetragene Partnerin,  
überlebender eingetragener  Partner

Artikel 19 gilt für die überlebende eingetragene Partnerin oder den überlebenden ein-
getragenen Partner sinngemäss.

Art. 20 Waisen

Die Kinder des Verstorbenen haben Anspruch auf Waisenrenten, Pflegekinder nur, 
wenn der Verstorbene für ihren Unterhalt aufzukommen hatte.

Art. 20a59 Weitere begünstigte Personen
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtig-
ten nach den Artikeln 19 und 2060 folgende begünstigte Personen für die Hinterlasse-
nenleistungen vorsehen:

a. natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt 
worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu 
seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für 
den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss; 

b. beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe a: die Kinder des Ver-
storbenen, welche die Voraussetzungen nach Artikel 20 nicht erfüllen, die Eltern 
oder die Geschwister; 

57 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

58 Eingefügt durch Anhang Ziff. 29 des Partnerschaftsgesetzes vom 18.  Juni 2004 (AS 2005 5685; 
BBl 2003 1288). Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 
1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).

59 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

60 Heute: den Art. 19, 19a und 20.
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c. beim Fehlen von begünstigten Personen nach den Buchstaben a und b: die übri-
gen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens, im Umfang:
1. der von der versicherten Person einbezahlten Beiträge, oder
2. von 50 Prozent des Vorsorgekapitals.

2 Kein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach Absatz 1 Buchstabe a besteht, 
wenn die begünstigte Person eine Witwer- oder Witwenrente bezieht.

Art. 2161 Höhe der Rente
1 Beim Tod einer versicherten Person beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Pro-
zent, die Waisenrente 20 Prozent der ganzen Invalidenrente oder, während dem Auf-
schub des Bezugs der Altersleistung, der Altersrente, auf welche die versicherte Person 
Anspruch gehabt hätte.62

2 Beim Tod einer Person, die eine Alters- oder Invalidenrente bezogen hat, beträgt die 
Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der zuletzt aus-
gerichteten Alters- oder Invalidenrente.
3 Rentenanteile, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Artikel 124a ZGB63 dem 
ausgleichsberechtigten Ehegatten zugesprochen wurden, gehören nicht zur zuletzt 
ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente der versicherten Person nach Absatz 2.64

4 Wurde eine Kinderrente von einem Vorsorgeausgleich nach Artikel 124 oder 124a 
ZGB nicht berührt, so wird die Waisenrente auf den gleichen Grundlagen berechnet.65

Art. 22 Beginn und Ende des Anspruchs
1 Der Anspruch auf Hinterlassenenleistung entsteht mit dem Tode des Versicherten, 
frühestens jedoch mit Beendigung der vollen Lohnfortzahlung.
2 Der Anspruch auf Leistungen für Witwen und Witwer erlischt mit der Wiederverhei-
ratung oder mit dem Tod der Witwe oder des Witwers.66

3 Der Anspruch auf Leistungen für Waisen erlischt mit dem Tod des Waisen oder mit 
Vollendung des 18. Altersjahres. Er besteht jedoch bis zur Vollendung des 25. Alters-
jahres für Kinder:

a. bis zum Abschluss der Ausbildung;

61 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses.

62 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 
92; BBl 2019 6305).

63 SR 210
64 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
65 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
66 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 

1677; BBl 2000 2637).
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b.67 bis zur Erlangung der Erwerbsfähigkeit, sofern sie zu mindestens 70  Prozent 
invalid sind.

4 Befand sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der leis-
tungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleistungs-
pflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung 
fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese Rückgriff neh-
men.68

3. Abschnitt: Invalidenleistungen

Art. 2369 Leistungsanspruch

Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die:
a. im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der 

Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren;
b. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu min-

destens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei 
Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf 
mindestens 40 Prozent versichert waren;

c. als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG70) wurden und deshalb bei Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 
Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren 
Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren.

Art. 2471 Berechnung der ganzen Invalidenrente72

1 …73

2 Die Invalidenrente wird nach dem gleichen Umwandlungssatz berechnet wie die 
Altersrente im 65. Altersjahr74. Für die Versicherten der Übergangsgeneration gilt der 

67 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

68 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

69 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

70 SR 830.1
71 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 

1677; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses.
72 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 

1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
73 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung 

seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
74 Seit 1. Jan. 2005: Rentenalter 64 für Frauen (Art. 62a Abs. 2 Bst. c der V vom 18. April 1984 über die 

berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 18. Aug. 2004 
– AS 2004 4279 4653).
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vom Bundesrat nach Buchstabe b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision 
vom 3. Oktober 2003 festgelegte Umwandlungssatz.
3 Das der Berechnung zu Grunde liegende Altersguthaben besteht aus:

a. dem Altersguthaben, das der Versicherte bis zum Beginn des Anspruches auf die 
Invalidenrente erworben hat;

b. der Summe der Altersgutschriften für die bis zum Referenzalter fehlenden Jahre, 
ohne Zinsen.

4 Diese Altersgutschriften werden auf dem koordinierten Lohn des Versicherten wäh-
rend seines letzten Versicherungsjahres in der Vorsorgeeinrichtung berechnet.
5 Die Invalidenrente wird angepasst, wenn bei einem Vorsorgeausgleich ein Betrag 
nach Artikel 124 Absatz 1 ZGB75 übertragen wird. Der Bundesrat regelt die Berech-
nung der Anpassung.76

Art. 24a77 Abstufung der Invalidenrente nach Invaliditätsgrad
1 Die Höhe des Anspruchs auf eine Invalidenrente wird in prozentualen Anteilen an 
einer ganzen Rente festgelegt.
2 Bei einem Invaliditätsgrad im Sinne der IV von 50–69 Prozent entspricht der prozen-
tuale Anteil dem Invaliditätsgrad.
3 Bei einem Invaliditätsgrad im Sinne der IV ab 70 Prozent besteht Anspruch auf eine 
ganze Rente.
4 Bei einem Invaliditätsgrad im Sinne der IV von unter 50 Prozent gelten die folgenden 
prozentualen Anteile:

Invaliditätsgrad Prozentualer Anteil

49 Prozent 47,5 Prozent

48 Prozent 45    Prozent

47 Prozent 42,5 Prozent

46 Prozent 40    Prozent

45 Prozent 37,5 Prozent

44 Prozent 35    Prozent

43 Prozent 32,5 Prozent

42 Prozent 30    Prozent

41 Prozent 27,5 Prozent

40 Prozent 25    Prozent

75 SR 210
76 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
77 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 

1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.
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Art. 24b78 Revision der Invalidenrente

Eine einmal festgesetzte Invalidenrente wird erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, 
wenn sich der Invaliditätsgrad in dem nach Artikel 17 Absatz 1 ATSG79 festgelegten 
Ausmass ändert.

Art. 25 Kinderrente
1 Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle 
ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in 
Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie 
für die Invalidenrente.
2 Der Anspruch auf eine Kinderrente, der im Zeitpunkt der Einleitung eines Schei-
dungsverfahrens besteht, wird vom Vorsorgeausgleich nach den Artikeln 124 und 124a 
ZGB80 nicht berührt.81

Art. 26 Beginn und Ende des Anspruchs
1 Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die ent-
sprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195982 über die Invali-
denversicherung (Art. 29 IVG).83

2 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihren reglementarischen Bestimmungen vorsehen, 
dass der Anspruch aufgeschoben wird, solange der Versicherte den vollen Lohn erhält.
3 Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Anspruchsberechtigten oder, unter Vor-
behalt von Artikel 26a, mit dem Wegfall der Invalidität.84 Bei Versicherten, die nach 
Artikel 2 Absatz 3 der obligatorischen Versicherung unterstehen oder nach Artikel 47 
Absatz 2 ihre Vorsorge freiwillig weiterführen, erlischt die Invalidenrente spätestens 
bei Entstehen des Anspruches auf eine Altersleistung (Art. 13 Abs. 1).85

4 Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der 
leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleis-
tungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeein-

78 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 
1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).

79 SR 830.1
80 SR 210
81 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
82 SR 831.20. Heute: Art. 28 Abs. 1 und 29 Abs. 1–3 IVG.
83 Fassung gemäss Ziff. II 3 des BG vom 9. Okt. 1986 (2. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1987 

447; BBl 1985 I 17).
84 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), 

in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). Siehe auch die UeB der Änd. vom 18. März 
2011 am Ende dieses Textes.

85 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 
3393; BBl 2007 5669).
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richtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese Rück-
griff nehmen.86

Art. 26a87 Provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung  
des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung  
der Rente der Invalidenversicherung

1 Wird die Rente der Invalidenversicherung nach Verminderung des Invaliditätsgrades 
herabgesetzt oder aufgehoben, so bleibt die versicherte Person während drei Jahren zu 
den gleichen Bedingungen bei der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung versichert, 
sofern sie vor der Herabsetzung oder Aufhebung der Rente an Massnahmen zur Wie-
dereingliederung nach Artikel 8a IVG88 teilgenommen hat oder die Rente wegen der 
Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Erhöhung des Beschäftigungsgrades 
herabgesetzt oder aufgehoben wurde.
2 Der Versicherungsschutz und der Leistungsanspruch bleiben aufrechterhalten, 
solange die versicherte Person eine Übergangsleistung nach Artikel 32 IVG bezieht.
3 Während der Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs 
kann die Vorsorgeeinrichtung die Invalidenrente entsprechend dem verminderten 
Invaliditätsgrad der versicherten Person kürzen, jedoch nur soweit, wie die Kürzung 
durch ein Zusatzeinkommen der versicherten Personen ausgeglichen wird.

Art. 26b89 Vorsorgliche Einstellung der Rentenzahlung

Die Vorsorgeeinrichtung stellt ab dem Zeitpunkt, in dem sie Kenntnis darüber erhält, 
dass die IV-Stelle gestützt auf Artikel 52a ATSG90 die vorsorgliche Einstellung der 
Zahlung der Invalidenrente verfügt hat, die Zahlung der Invalidenrente ebenfalls vor-
sorglich ein.

86 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

87 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), 
in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).

88 SR 831.20
89 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; 

BBl 2018 1607).
90 SR 830.1
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4. Kapitel: Freizügigkeitsleistung und Wohneigentumsförderung91

1. Abschnitt: Freizügigkeitsleistung92

Art. 2793

Für die Freizügigkeitsleistung gilt das FZG94.

Art. 28–3095

2. Abschnitt:96 Wohneigentumsförderung

Art. 30a Begriff

Als Vorsorgeeinrichtung im Sinne dieses Abschnittes gelten alle Einrichtungen, die im 
Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind oder die den Vorsorgeschutz nach 
Artikel 1 des FZG97 in anderer Form erhalten.

Art. 30b Verpfändung

Der Versicherte kann den Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder einen Betrag bis zur 
Höhe seiner Freizügigkeitsleistung nach Artikel 331d OR98 99 verpfänden.

Art. 30c Vorbezug
1 Der Versicherte kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleis-
tungen von seiner Vorsorgeeinrichtung einen Betrag für Wohneigentum zum eigenen 
Bedarf geltend machen.
2 Versicherte dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur Höhe der Freizügig-
keitsleistung beziehen. Versicherte, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen 
höchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50.  Altersjahr Anspruch gehabt 

91 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 
beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237). 

92 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 
beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237).

93 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 
(AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

94 SR 831.42
95 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, mit Wirkung seit 

1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).
96 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 

beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237).
97 SR 831.42
98 SR 220
99 Ausdruck gemäss Ziff. I 6 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1.  Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 
4103). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.
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hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des Bezuges in 
Anspruch nehmen.
3 Der Versicherte kann diesen Betrag auch für den Erwerb von Anteilscheinen einer 
Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen verwenden, wenn er eine 
dadurch mitfinanzierte Wohnung selbst benutzt.
4 Mit dem Bezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorgeleistungen entsprechend 
den jeweiligen Vorsorgereglementen und den technischen Grundlagen der Vorsor-
geeinrichtung gekürzt. Um eine Einbusse des Vorsorgeschutzes durch eine Leistungs-
kürzung bei Tod oder Invalidität zu vermeiden, bietet die Vorsorgeeinrichtung eine 
Zusatzversicherung an oder vermittelt eine solche.
5 Ist der Versicherte verheiratet oder lebt er in eingetragener Partnerschaft, so sind 
der Bezug und jede nachfolgende Begründung eines Grundpfandrechts nur zulässig, 
wenn sein Ehegatte oder sein eingetragener Partner schriftlich zustimmt. Kann der 
Versicherte die Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er 
das Zivilgericht anrufen.100

6 Wird vor Eintritt eines Vorsorgefalles die Ehe geschieden oder die eingetragene Part-
nerschaft gerichtlich aufgelöst, so gilt der Vorbezug als Freizügigkeitsleistung und 
wird nach Artikel 123 ZGB101, den Artikeln 280 und 281 der Zivilprozessordnung102 
und den Artikeln 22–22b FZG103 geteilt.104

7 Wird durch den Vorbezug oder die Verpfändung die Liquidität der Vorsorgeein-
richtung in Frage gestellt, so kann diese die Erledigung der entsprechenden Gesuche 
aufschieben. Sie legt in ihrem Reglement eine Prioritätenordnung für das Aufschie-
ben dieser Vorbezüge beziehungsweise Verpfändungen fest. Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten.

Art. 30d Rückzahlung
1 Der bezogene Betrag muss vom Versicherten oder von seinen Erben an die Vorsor-
geeinrichtung zurückbezahlt werden, wenn:

a. das Wohneigentum veräussert wird;
b. Rechte an diesem Wohneigentum eingeräumt werden, die wirtschaftlich  

einer Veräusserung gleichkommen; oder
c. beim Tod des Versicherten keine Vorsorgeleistung fällig wird.

2 Der Versicherte kann im Übrigen den bezogenen Betrag unter Beachtung der Bedin-
gungen von Absatz 3 jederzeit zurückbezahlen.

100 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

101 SR 210
102 SR 272
103 SR 831.42
104 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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3 Die Rückzahlung ist zulässig bis:
a.105 zur Entstehung des reglementarischen Anspruchs auf Altersleistungen;
b. zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalls; oder
c. zur Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung.

4 Will der Versicherte den aus einer Veräusserung des Wohneigentums erzielten Erlös 
im Umfang des Vorbezugs innerhalb von zwei Jahren wiederum für sein Wohneigen-
tum einsetzen, so kann er diesen Betrag auf eine Freizügigkeitseinrichtung überweisen.
5 Bei Veräusserung des Wohneigentums beschränkt sich die Rückzahlungspflicht auf 
den Erlös. Als Erlös gilt der Verkaufspreis abzüglich der hypothekarisch gesicherten 
Schulden sowie der dem Verkäufer vom Gesetz auferlegten Abgaben.
6 Zurückbezahlte Beträge werden im gleichen Verhältnis wie beim Vorbezug dem 
Altersguthaben nach Artikel 15 und dem übrigen Vorsorgeguthaben zugeordnet.106

Art. 30e Sicherung des Vorsorgezwecks
1 Der Versicherte oder seine Erben dürfen das Wohneigentum nur unter Vorbehalt 
von Artikel 30d veräussern. Als Veräusserung gilt auch die Einräumung von Rechten, 
die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen. Nicht als Veräusserung gilt hin-
gegen die Übertragung des Wohneigentums an einen vorsorgerechtlich Begünstigten. 
Dieser unterliegt aber derselben Veräusserungsbeschränkung wie der Versicherte.
2 Die Veräusserungsbeschränkung nach Absatz 1 ist im Grundbuch anzumerken. Die 
Vorsorgeeinrichtung hat die Anmerkung dem Grundbuchamt gleichzeitig mit der 
Auszahlung des Vorbezugs beziehungsweise mit der Pfandverwertung des Vorsor-
geguthabens anzumelden.
3 Die Anmerkung darf gelöscht werden:

a.107 bei der Entstehung des reglementarischen Anspruchs auf Altersleistungen;
b. nach Eintritt eines anderen Vorsorgefalles;
c. bei Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung; oder
d. wenn nachgewiesen wird, dass der in das Wohneigentum investierte Betrag 

gemäss Artikel 30d an die Vorsorgeeinrichtung des Versicherten oder auf eine 
Freizügigkeitseinrichtung überwiesen worden ist.

4 Erwirbt der Versicherte mit dem Vorbezug Anteilscheine einer Wohnbaugenossen-
schaft oder ähnliche Beteiligungen, so hat er diese zur Sicherstellung des Vorsorge-
zwecks zu hinterlegen.

105 Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 22. März 2019 (EL-Reform), in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 
585; BBl 2016 7465).

106 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

107 Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 22. März 2019 (EL-Reform), in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 
585; BBl 2016 7465).
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5 Der Versicherte mit Wohnsitz im Ausland hat vor der Auszahlung des Vorbezugs 
beziehungsweise vor der Verpfändung des Vorsorgeguthabens nachzuweisen, dass er 
die Mittel der beruflichen Vorsorge für sein Wohneigentum verwendet.
6 Die Pflicht und das Recht zur Rückzahlung bestehen bis zur Entstehung des regle-
mentarischen Anspruchs auf Altersleistungen, bis zum Eintritt eines anderen Vorsor-
gefalles oder bis zur Barauszahlung.108

Art. 30f 109 Einschränkungen während einer Unterdeckung
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass während der Dauer 
einer Unterdeckung die Verpfändung, der Vorbezug und die Rückzahlung zeitlich und 
betragsmässig eingeschränkt oder ganz verweigert werden können.
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen die Einschränkungen nach 
Absatz 1 zulässig sind, und bestimmt deren Umfang.

Art. 30g110 Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat bestimmt:
a. die zulässigen Verwendungszwecke und den Begriff «Wohneigentum zum eige-

nen Bedarf» (Art. 30c Abs. 1);
b. welche Voraussetzungen beim Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenos-

senschaft oder ähnlicher Beteiligungen zu erfüllen sind (Art. 30c Abs. 3);
c. den Mindestbetrag für den Bezug (Art. 30c Abs. 1);
d. die Modalitäten der Verpfändung, des Vorbezugs, der Rückzahlung und der 

Sicherstellung des Vorsorgezwecks (Art. 30b–30e);
e. die Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen, die Versicherten im Falle der Verpfän-

dung oder des Vorbezugs über die Auswirkungen auf ihre Vorsorgeleistungen, 
über die Möglichkeit der Zusatzversicherung für die Risiken Tod oder Invalidität 
und über die steuerlichen Folgen zu informieren.

5. Kapitel: Eintrittsgeneration

Art. 31 Grundsatz

Der Eintrittsgeneration gehören die Personen an, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
das 25. Altersjahr vollendet und das Referenzalter noch nicht erreicht haben.

108 Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 22. März 2019 (EL-Reform), in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 
585; BBl 2016 7465).

109 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 
6399).

110 Ursprünglich Art. 30f.
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Art. 32 Sonderbestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen
1 Jede Vorsorgeeinrichtung hat im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten Sonder-
bestimmungen zugunsten der Eintrittsgeneration zu erlassen und dabei namentlich 
ältere Versicherte, vor allem solche mit kleinen Einkommen, bevorzugt zu behandeln.
2 Haben Versicherte Leistungsansprüche aufgrund von Vorsorgeverhältnissen, die bei 
Inkrafttreten des Gesetzes bestehen, so können diese von der Vorsorgeeinrichtung 
berücksichtigt werden.

Art. 33111

5a. Kapitel:112  Erleichterung der Arbeitsmarktbeteiligung älterer 
Arbeitnehmer

Art. 33a Weiterversicherung des bisherigen versicherten Verdienstes
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass für Versicherte, 
deren Lohn sich nach dem 58. Altersjahr um höchstens die Hälfte reduziert, auf Ver-
langen der versicherten Person die Vorsorge für den bisherigen versicherten Verdienst 
weitergeführt wird.
2 Die Weiterversicherung des bisherigen versicherten Verdienstes kann höchstens bis 
zum reglementarischen Referenzalter113 erfolgen.
3 Die Beiträge zur Weiterversicherung des bisherigen versicherten Verdienstes sind von 
der Beitragsparität nach den Artikeln 66 Absatz 1 dieses Gesetzes und 331 Absatz 3 
OR114 ausgenommen. Das Reglement kann Beiträge des Arbeitgebers für diese Weiter-
versicherung nur mit dessen Zustimmung vorsehen.

Art. 33b Erwerbstätigkeit nach dem Referenzalter

Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass auf Verlangen der 
versicherten Person deren Vorsorge bis zum Ende der Erwerbstätigkeit, höchstens 
jedoch bis zur Vollendung des 70. Altersjahres, weitergeführt wird.

111 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

112 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 11. Dez. 2009 (Massnahmen zur Erleichterung der Arbeitsmarkt-
beteiligung älterer Arbeitnehmender), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4427; BBl 2007 5669).

113 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305).

114 SR 220
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6. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen für die Leistungen

Art. 34 Höhe der Leistung in besonderen Fällen
1 Der Bundesrat regelt die Berechnung der Leistungen in besonderen Fällen, nament-
lich:

a.115 wenn das nach Artikel 24 Absatz 4 massgebende Versicherungsjahr nicht voll-
ständig ist oder der Versicherte während dieser Zeit nicht voll erwerbsfähig war;

b. wenn der Versicherte bei Eintritt des neuen Versicherungsfalles nach diesem 
Gesetz bereits eine Invalidenrente bezieht oder eine Invalidenleistung bezogen 
hat.

2 …116

Art. 34a117 Koordination und Vorleistung
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen kürzen, 
soweit diese zusammen mit anderen Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung 
sowie weiteren anrechenbaren Einkünften 90 Prozent des mutmasslich entgangenen 
Verdienstes übersteigen.118

2 Treffen Leistungen nach diesem Gesetz mit gleichartigen Leistungen anderer Sozial-
versicherungen zusammen, so findet Artikel 66 Absatz 2 ATSG119 Anwendung. Werden 
Ehegatten- und Waisenrenten bei ungenügenden Vorsorgeleistungen nach Artikel 54 
des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992120 über die Militärversicherung ausgerichtet, so 
dürfen Leistungen dieses Gesetzes nicht gekürzt werden.
3 Für die Vorleistung gelten die Artikel 70 und 71 ATSG.
4 Die Kürzung anderer Leistungen, die beim Erreichen des Referenzalters vorgenom-
men wird, sowie die Kürzung oder Verweigerung anderer Leistungen aufgrund von 
Verschulden müssen nicht ausgeglichen werden.121

115 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

116 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozial-
versicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 
1999 4523).

117 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialver-
sicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 1999 
4523).

118 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhü-
tung), in Kraft seit seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911).

119 SR 830.1
120 SR 833.1
121 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 25.  Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallver-

hütung), in Kraft seit seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911).



BVG | Art. 34b BG über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

22

5 Der Bundesrat regelt:
a. die anrechenbaren Leistungen und Einkünfte sowie den mutmasslich entgange-

nen Verdienst;
b. die Berechnung der Kürzung der Leistungen nach Absatz 1, wenn andere Leis-

tungen nach Absatz 4 gekürzt werden;
c. die Koordination mit Krankentaggeldern.122

Art. 34b123 Subrogation

Gegenüber einem Dritten, der für den Versicherungsfall haftet, tritt die Vorsorgeein-
richtung im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in 
die Ansprüche der versicherten Person, ihrer Hinterlassenen und weiterer Begünstigter 
nach Artikel 20a ein.

Art. 35 Kürzung der Leistungen bei schwerem Verschulden

Die Vorsorgeeinrichtung kann ihre Leistungen im entsprechenden Umfang kürzen, 
wenn die AHV/IV eine Leistung kürzt, entzieht oder verweigert, weil der Anspruchs-
berechtigte den Tod oder die Invalidität durch schweres Verschulden herbeigeführt hat 
oder sich einer Eingliederungsmassnahme der IV widersetzt.

Art. 35a124 Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen
1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Von der Rückforderung 
kann abgesehen werden, wenn der Leistungsempfänger gutgläubig war und die Rück-
forderung zu einer grossen Härte führt.
2 Der Rückforderungsanspruch erlischt drei Jahre, nachdem die Vorsorgeeinrichtung 
davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre seit der Auszahlung der ein-
zelnen Leistung.125 Wird der Rückforderungsanspruch aus einer strafbaren Handlung 
hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese 
Frist massgebend.

122 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 25.  Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallver-
hütung), in Kraft seit seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911).

123 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

124 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

125 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; 
BBl 2018 1607).
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Art. 36126 Anpassung an die Preisentwicklung
1 Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei Jahre überschritten hat, 
werden bis zum Erreichen des Referenzalters nach Anordnung des Bundesrates der 
Preisentwicklung angepasst.
2 Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die nicht nach Absatz 1 der Preisentwick-
lung angepasst werden müssen, sowie die Altersrenten werden entsprechend den 
finanziellen Möglichkeiten der Vorsorgeeinrichtung der Preisentwicklung angepasst. 
Das paritätische oder das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung entscheidet jährlich 
darüber, ob und in welchem Ausmass die Renten angepasst werden.
3 Die Vorsorgeeinrichtung erläutert in ihrer Jahresrechnung oder in ihrem Jahres-
bericht die Beschlüsse nach Absatz 2.
4 Artikel 65d Absatz 3 Buchstabe b ist anwendbar auf Anpassungen an die Preisent-
wicklung, die das paritätische Organ der Vorsorgeeinrichtung unter Würdigung der 
finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtung beschlossen hat.127

Art. 37128 Form der Leistungen
1 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente aus-
gerichtet.
2 Die versicherte Person kann verlangen, dass ihr ein Viertel ihres Altersguthabens, das 
für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13–13b) mass-
gebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird.129

3 Die Vorsorgeeinrichtung kann an Stelle der Rente eine Kapitalabfindung ausrichten, 
wenn die Alters- oder die Invalidenrente weniger als 10 Prozent, die Witwen- oder Wit-
werrente weniger als 6 Prozent oder die Waisenrente weniger als 2 Prozent der Mindest-
altersrente der AHV beträgt.
4 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass:

a. die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, Hin-
terlassenen- oder Invalidenrente wählen können;

b. die Anspruchsberechtigten eine bestimmte Frist für die Geltendmachung der 
Kapitalabfindung einhalten müssen.

5 …130

126 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses.

127 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 
6399).

128 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

129 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 17.  Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305).

130 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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Art. 37a131 Zustimmung bei Kapitalabfindung
1 Ist der Versicherte verheiratet oder lebt er in eingetragener Partnerschaft, so ist die 
Auszahlung der Kapitalabfindung nach Artikel 37 Absätze 2 und 4 nur zulässig, wenn 
sein Ehegatte oder sein eingetragener Partner schriftlich zustimmt. Kann der Ver-
sicherte die Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er das 
Zivilgericht anrufen.
2 Die Vorsorgeeinrichtung schuldet auf der Kapitalabfindung so lange keinen Zins, als 
der Versicherte die Zustimmung nach Absatz 1 nicht beibringt.

Art. 38 Auszahlung der Renten

Die Renten werden in der Regel monatlich ausgerichtet. Für den Monat, in dem der 
Anspruch erlischt, wird die Rente voll ausbezahlt.

Art. 39 Abtretung, Verpfändung und Verrechnung
1 Der Leistungsanspruch kann vor Fälligkeit weder verpfändet noch abgetreten wer-
den. Vorbehalten bleibt Artikel 30b.132

2 Der Leistungsanspruch darf mit Forderungen, die der Arbeitgeber der Vorsorgeein-
richtung abgetreten hat, nur verrechnet werden, wenn sie sich auf Beiträge beziehen, 
die nicht vom Lohn abgezogen worden sind.
3 Rechtsgeschäfte, die diesen Bestimmungen widersprechen, sind nichtig.

Art. 40133 Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht
1 Befindet sich eine versicherte Person mit regelmässig zu erbringenden Unterhaltszah-
lungen im Umfang von mindestens vier monatlichen Zahlungen in Verzug, so kann die 
vom kantonalen Recht bezeichnete Fachstelle nach den Artikeln 131 Absatz 1 und 290 
des Zivilgesetzbuches134 dies der Vorsorgeeinrichtung melden.
2 Die Meldung entfaltet ihre Wirkung mit Abschluss der Verarbeitung, spätestens 
jedoch fünf Arbeitstage nach ihrer Zustellung.
3 Die Vorsorgeeinrichtung muss der Fachstelle den Eintritt der Fälligkeit folgender 
Ansprüche der ihr gemeldeten Versicherten  unverzüglich melden:

a. Auszahlung der Leistung als einmalige Kapitalabfindung in der Höhe von min-
destens 1000 Franken;

131 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

132 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsför-
derung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 
237).

133 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 
2022 (AS 2015 4299 5017, 2020 5; BBl 2014 529).

134 SR 210
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b. Barauszahlung nach Artikel 5 FZG135 in der Höhe von mindestens 1000 Franken;
c. Vorbezug zur Wohneigentumsförderung nach Artikel 30c des vorliegenden 

Gesetzes und nach Artikel 331e OR136.
4 Sie muss der Fachstelle auch die Verpfändung von Vorsorgeguthaben dieser Ver-
sicherten nach Artikel 30b sowie die Pfandverwertung dieses Guthabens melden.
5 Die Meldungen nach den Absätzen 1, 3 und 4 haben schriftlich durch eingeschrie-
bene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung zu erfolgen.
6 Die Vorsorgeeinrichtung darf eine Überweisung nach Absatz 3 frühestens 30 Tage 
nach Zustellung der Meldung an die Fachstelle vornehmen.

Art. 41137 Verjährung von Ansprüchen und Aufbewahrung  
von Vorsorgeunterlagen

1 Die Leistungsansprüche verjähren nicht, sofern die Versicherten im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles die Vorsorgeeinrichtung nicht verlassen haben.
2 Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere 
nach zehn Jahren. Die Artikel 129–142 OR138 sind anwendbar.
3 Guthaben, welche auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der Frei-
zügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 1994139 angelegt sind, werden nach Ablauf von 
zehn Jahren ab dem Referenzalter (Art. 13) an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser 
verwendet sie zur Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule.
4 Wenn es nicht möglich ist, das genaue Geburtsdatum des Versicherten zu ermitteln, 
werden diejenigen Freizügigkeitsguthaben, für welche bei den Einrichtungen, die sie 
verwalten, während zehn Jahren keine Nachrichten des Versicherten oder von dessen 
Erben eingegangen sind, bis ins Jahr 2010 von diesen Einrichtungen weiter verwaltet. 
Danach werden sie ebenfalls an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie 
entsprechend Absatz 3.
5 Der Sicherheitsfonds erfüllt Ansprüche auf nach den Absätzen 3 und 4 an ihn über-
wiesene Guthaben, sofern deren Bestand vom Versicherten oder von dessen Erben 
nachgewiesen wird.
6 Ansprüche, die nicht nach Absatz 5 geltend gemacht werden, verjähren, wenn der 
Versicherte sein 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte.
7 Die Absätze 1–6 sind auch auf Verpflichtungen aus Verträgen zwischen Vorsorgeein-
richtungen und Versicherungsgesellschaften, welche der Versicherungsaufsicht unter-
stellt sind, anwendbar.

135 SR 831.42
136 SR 220
137 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 

1677; BBl 2000 2637).
138 SR 220
139 SR 831.425
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8 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Aufbewahrung von Vorsorgeunterla-
gen im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten.

Zweiter Titel: Obligatorische Versicherung der Selbstständig
erwerbenden

Art. 42 Versicherung von Alter, Tod und Invalidität

Sind die Selbstständigerwerbenden obligatorisch für Alter, Tod und Invalidität ver-
sichert, so sind die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung der Arbeitneh-
mer sinngemäss anwendbar.

Art. 43 Versicherung einzelner Risiken
1 Umfasst die obligatorische Versicherung nur die Risiken Tod und Invalidität, so kann 
der Bundesrat ein Leistungssystem zulassen, das von demjenigen in der obligatori-
schen Versicherung der Arbeitnehmer abweicht.
2 Die Bestimmungen über den Sicherheitsfonds sind nicht anwendbar.

Dritter Titel: Freiwillige Versicherung

1. Kapitel: Selbstständigerwerbende

Art. 44 Recht auf Versicherung
1 Selbstständigerwerbende können sich bei der Vorsorgeeinrichtung ihres Berufes oder 
ihrer Arbeitnehmer versichern lassen.
2 Wer sich nicht bei einer Vorsorgeeinrichtung versichern lassen kann, ist berechtigt, 
sich bei der Auffangeinrichtung versichern zu lassen.

Art. 45 Vorbehalt
1 Für die Risiken Tod und Invalidität darf ein Vorbehalt aus gesundheitlichen Grün-
den für höchstens drei Jahre gemacht werden.
2 Dieser Vorbehalt ist unzulässig, wenn der Selbstständigerwerbende mindestens sechs 
Monate obligatorisch versichert war und sich innert Jahresfrist freiwillig versichert.
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2. Kapitel: Arbeitnehmer

Art. 46 Erwerbstätigkeit im Dienste mehrerer Arbeitgeber
1 Der nicht obligatorisch versicherte Arbeitnehmer, der im Dienste mehrerer Arbeit-
geber steht und dessen gesamter Jahreslohn 22 680 Franken140 übersteigt, kann sich 
entweder bei der Auffangeinrichtung oder bei der Vorsorgeeinrichtung, der einer sei-
ner Arbeitgeber angeschlossen ist, freiwillig versichern lassen, sofern deren reglemen-
tarische Bestimmungen es vorsehen.141

2 Ist der Arbeitnehmer bereits bei einer Vorsorgeeinrichtung obligatorisch versichert, 
kann er sich bei ihr, falls ihre reglementarischen Bestimmungen es nicht ausschliessen, 
oder bei der Auffangeinrichtung für den Lohn zusätzlich versichern lassen, den er von 
den anderen Arbeitgebern erhält.
3 Dem Arbeitnehmer, der Beiträge direkt an eine Vorsorgeeinrichtung bezahlt, schuldet 
jeder Arbeitgeber jeweils die Hälfte der Beiträge, die auf den bei ihm bezogenen Lohn 
entfallen. Die Höhe des Arbeitgeber-Beitrages ergibt sich aus einer Bescheinigung der 
Vorsorgeeinrichtung.
4 Die Vorsorgeeinrichtung übernimmt auf Begehren des Arbeitnehmers das Inkasso 
gegenüber den Arbeitgebern.

Art. 47142 Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung
1 Scheidet der Versicherte aus der obligatorischen Versicherung aus, so kann er die 
Vorsorge oder bloss die Altersvorsorge im bisherigen Umfang bei derselben Vorsor-
geeinrichtung, wenn deren Reglement dies zulässt, oder bei der Auffangeinrichtung 
weiterführen.
2 Der aus der obligatorischen Versicherung nach Artikel 2 Absatz 3 ausscheidende Ver-
sicherte kann die Vorsorge für die Risiken Tod und Invalidität im bisherigen Umfang 
bei der Auffangeinrichtung weiterführen.143

140 Betrag gemäss Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 28. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 469).

141 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

142 Fassung gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26.  Juni 1982, in Kraft seit 
1. Juli 1997 (AS 1982 2184; BBl 1980 III 489).

143 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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Art. 47a144 Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung 
des 58. Altersjahres

1 Eine versicherte Person, die nach Vollendung des 58. Altersjahres aus der obligatori-
schen Versicherung ausscheidet, weil das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber aufgelöst 
wurde, kann die Versicherung nach Artikel 47 weiterführen oder die Weiterführung 
nach den Absätzen 2–7 im bisherigen Umfang bei ihrer bisherigen Vorsorgeeinrich-
tung verlangen.
2 Die versicherte Person hat die Möglichkeit, während dieser Weiterversicherung die 
Altersvorsorge durch Beiträge weiter aufzubauen. Die Austrittsleistung bleibt in der 
Vorsorgeeinrichtung, auch wenn die Altersvorsorge nicht weiter aufgebaut wird. Tritt 
die versicherte Person in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so hat die bisherige Vor-
sorgeeinrichtung die Austrittsleistung in dem Umfang an die neue zu überweisen, 
als sie für den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen verwendet werden 
kann.
3 Die versicherte Person bezahlt Beiträge zur Deckung der Risiken Tod und Invalidität 
und an die Verwaltungskosten. Falls sie die Altersvorsorge weiter aufbaut, bezahlt sie 
zusätzlich die entsprechenden Beiträge.
4 Die Versicherung endet bei Eintritt des Risikos Tod oder Invalidität oder bei Errei-
chen des reglementarischen Referenzalters.145 Bei Eintritt in eine neue Vorsorgeein-
richtung endet sie, wenn in der neuen Einrichtung mehr als zwei Drittel der Austritts-
leistung für den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen benötigt werden. 
Die Versicherung kann durch die versicherte Person jederzeit und durch die Vorsor-
geeinrichtung bei Vorliegen von Beitragsausständen gekündigt werden.
5 Versicherte, die die Versicherung nach diesem Artikel weiterführen, sind gleich-
berechtigt wie die im gleichen Kollektiv aufgrund eines bestehenden Arbeitsverhält-
nisses Versicherten, insbesondere in Bezug auf den Zins, den Umwandlungssatz sowie 
auf Zahlungen durch den früheren Arbeitgeber oder einen Dritten.
6 Hat die Weiterführung der Versicherung mehr als zwei Jahre gedauert, so müssen die 
Versicherungsleistungen in Rentenform bezogen und die Austrittsleistung kann nicht 
mehr für Wohneigentum zum eigenen Bedarf vorbezogen oder verpfändet werden. 
Vorbehalten bleiben reglementarische Bestimmungen, die die Ausrichtung der Leis-
tungen nur in Kapitalform vorsehen.
7 Die Vorsorgeeinrichtung kann im Reglement die Weiterführung der Versicherung 
nach diesem Artikel bereits ab dem vollendeten 55. Altersjahr vorsehen. Sie kann im 
Reglement vorsehen, dass auf Verlangen der versicherten Person für die gesamte Vor-
sorge oder nur für die Altersvorsorge ein tieferer als der bisherige Lohn versichert wird.

144 Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 22. März 2019 (EL-Reform), in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 
585; BBl 2016 7465).

145 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 17.  Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305).
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Dritter Teil: Organisation

Erster Titel: Vorsorgeeinrichtungen

Art. 48 Grundsätze146

1 Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung 
teilnehmen wollen, müssen sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen (Art. 61), 
in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen.
2 Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen die Rechtsform einer Stiftung haben 
oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit sein.147 
Sie müssen Leistungen nach den Vorschriften über die obligatorische Versicherung 
erbringen und nach diesem Gesetz organisiert, finanziert und verwaltet werden.
3 Eine Vorsorgeeinrichtung wird aus dem Register gestrichen, wenn sie:

a. die gesetzlichen Voraussetzungen zur Registrierung nicht mehr erfüllt und 
innerhalb der von der Aufsichtsbehörde gesetzten Frist die erforderlichen Anpas-
sungen nicht vornimmt;

b. auf die weitere Registrierung verzichtet.148

4 Die registrierten Vorsorgeeinrichtungen und die an der von ihnen durchgeführ-
ten beruflichen Vorsorge Beteiligten sind berechtigt, die AHV-Nummer149 nach den 
Bestimmungen des AHVG150 für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben systema-
tisch zu verwenden.151

Art. 49152 Selbstständigkeitsbereich
1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer 
Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reg-
lement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen 
hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.

146 Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des BG vom 23.  Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in 
Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).

147 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).

148 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

149 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 29 des BG vom 18. Dez. 2020 (Systematische Verwendung der AHV-
Nummer durch Behörden), in Kraft seit 1.  Jan. 2022 (AS 2021 758; BBl 2019 7359). Diese Änd. 
wurde in den in der AS genannten Bestimmungen vorgenommen.

150 SR 831.10
151 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23.  Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in 

Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).
152 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Abs. 2 Ziff. 7–9, 12–14, 16 (mit 

Ausnahme von Art. 66 Abs. 4), 17, 19-23 und 26 in Kraft seit 1. April 2004, Abs. 1 und 2 Ziff. 3–6, 
10, 11, 15, 16 (Art. 66 Abs. 4) und 18 in Kraft seit 1. Jan. 2005, Abs. 2 Ziff. 1, 24 und 25 in Kraft seit 
1. Jan. 2006 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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2 Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die 
weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:153

1.154 die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicher-
baren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1, 33a und 33b);

2.155 den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, 13a und 13b);
3. die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a);
3a.156 die Anpassung der Invalidenrente nach dem Vorsorgeausgleich (Art. 24 

Abs. 5);
3b.157 die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungs-

anspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversiche-
rung (Art. 26a);

4. die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a);
5.158  die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2–4);
5a.159 die Zustimmung bei Kapitalabfindung (Art. 37a);
5b.160 die Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht (Art. 40);
6. die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen 

(Art. 41);
6a.161 das Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung des 

58. Altersjahres (Art. 47a);
6b.162 die systematische Verwendung der AHV-Nummer (Art. 48 Abs. 4);
7.163 die paritätische Verwaltung und die Aufgaben des obersten Organs der Vorsor-

geeinrichtung (Art. 51 und 51a);
8. die Verantwortlichkeit (Art. 52);

153 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).

154 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 11. Dez. 2009 (Massnahmen zur Erleichterung der Arbeitsmarkt-
beteiligung älterer Arbeitnehmender), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4427; BBl 2007 5669).

155 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 17.  Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305).

156 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

157 Ursprünglich Ziff. 3a. Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, 
erstes Massnahmenpaket) (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).

158 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 
6399).

159 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

160 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 
2022 (AS 2015 4299 5017, 2020 5; BBl 2014 529).

161 Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 22. März 2019 (EL-Reform), in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 
585; BBl 2016 7465).

162 Ursprünglich: Ziff. 6a. Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Ver-
sichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).

163 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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9.164 die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane (Art. 52a–52e);
10.165 die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechtsgeschäfte mit 

Nahestehenden und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 51c und 53a);
11. die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b–53d);
12.166 die Auflösung von Verträgen (Art. 53e–53f);
13.167 den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und i und Abs. 2–5, 56a, 57 und 

59);
14.168 die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61–62a und 64–64c);
15.169 …
16.170 die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz 

und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 72a–72g);
17. die Transparenz (Art. 65a);
18.171 die Rückstellungen und die Wertschwankungsreserven (Art. 65b);
19. die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungs-

einrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4);
20. die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a);
21.172 die Vermögensverwaltung (Art. 71) und die Stimmpflicht als Aktionärin 

(Art. 71a und 71b);
22. die Rechtspflege (Art. 73 und 74);
23. die Strafbestimmungen (Art. 75–79);
24. den Einkauf (Art. 79b);
25. den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c);
25a.173 die Datenbearbeitung für die Zuweisung oder Verifizierung der AHV-Num-

mer (Art. 85a Bst. f );

164 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

165 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

166 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

167 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

168 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

169 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

170 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).

171 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

172 Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 
(AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

173 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23.  Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in 
Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).
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25b.174 die Datenbekanntgabe für die Zuweisung oder Verifizierung der AHV-Num-
mer (Art. 86a Abs. 2 Bst. bbis);

26. die Information der Versicherten (Art. 86b).

Art. 50 Reglementarische Bestimmungen
1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:

a. die Leistungen;
b. die Organisation;
c. die Verwaltung und Finanzierung;
d. die Kontrolle;
e. das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchs-

berechtigten.
2 Diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten oder im 
Reglement enthalten sein. Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts können entwe-
der die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der 
betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden.175

3 Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vorsorgeeinrichtung erlassenen 
Bestimmungen vor. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glaubens davon 
ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmungen im Einklang mit dem 
Gesetz stehe, so ist das Gesetz nicht rückwirkend anwendbar.

Art. 51 Paritätische Verwaltung
1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsor-
geeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176

2 Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen 
Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln:

a. die Wahl der Vertreter der Versicherten;
b. eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien;
c. die paritätische Vermögensverwaltung;
d. das Verfahren bei Stimmengleichheit.

3 Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies 
wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen, nicht 
möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zulassen. Den 
Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein 

174 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23.  Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in 
Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).

175 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1.  Jan. 2015 (AS 2011 3385, 2013 2253; BBl 2008 
8411).

176 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3.  Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1.  April 2004 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuordnung des Vorsitzes 
anders regeln.177

4 Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein 
im gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine 
Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde 
bezeichnet.
5 …178

6 und 7 …179

Art. 51a180 Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung
1 Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung nimmt die Gesamtleitung der Vorsor-
geeinrichtung wahr, sorgt für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, bestimmt die 
strategischen Ziele und Grundsätze der Vorsorgeeinrichtung sowie die Mittel zu deren 
Erfüllung. Es legt die Organisation der Vorsorgeeinrichtung fest, sorgt für ihre finan-
zielle Stabilität und überwacht die Geschäftsführung.
2 Es nimmt die folgenden, unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben wahr:

a. Festlegung des Finanzierungssystems;
b. Festlegung von Leistungszielen und Vorsorgeplänen sowie der Grundsätze für 

die Verwendung der freien Mittel;
c. Erlass und Änderung von Reglementen;
d. Erstellung und Genehmigung der Jahresrechnung;
e. Festlegung der Höhe des technischen Zinssatzes und der übrigen technischen 

Grundlagen;
f. Festlegung der Organisation;
g. Ausgestaltung des Rechnungswesens;
h. Bestimmung des Versichertenkreises und Sicherstellung ihrer Information;
i. Sicherstellung der Erstausbildung und Weiterbildung der Arbeitnehmer- und 

Arbeitgebervertreter;
j. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung betrauten Personen;
k. Wahl und Abberufung des Experten für berufliche Vorsorge und der Revisions-

stelle;

177 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3.  Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1.  April 2004 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

178 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17.  Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften), mit Wirkung seit 1.  Jan. 2015 (AS 2011 3385, 2013 2253; 
BBl 2008 8411).

179 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision) (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). 
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

180 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012, mit Ausnahme von Abs. 6, in Kraft seit 
1. Jan. 2015 (AS 2011 3385, 2013 2253; BBl 2008 8411).
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l. Entscheid über die ganze oder teilweise Rückdeckung der Vorsorgeeinrichtung 
und über den allfälligen Rückversicherer;

m. Festlegung der Ziele und der Grundsätze der Vermögensverwaltung sowie der 
Durchführung und Überwachung des Anlageprozesses;

n. periodische Überprüfung der mittel- und langfristigen Übereinstimmung zwi-
schen der Anlage des Vermögens und den Verpflichtungen;

o. Festlegung der Voraussetzungen für den Rückkauf von Leistungen;
p. bei Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften Festlegung des 

Verhältnisses zu den angeschlossenen Arbeitgebenden und der Voraussetzungen 
für die Unterstellung weiterer Arbeitgeber.

3 Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung kann die Vorbereitung und die Aus-
führung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder 
einzelnen Mitgliedern zuweisen. Es sorgt für eine angemessene Berichterstattung an 
seine Mitglieder. 
4 Es entscheidet über eine angemessene Entschädigung seiner Mitglieder für die Teil-
nahme an Sitzungen und Schulungskursen.
5 Bei Vorsorgeeinrichtungen in Form einer Genossenschaft kann die Verwaltung die 
Aufgaben nach den Absätzen 1–4 wahrnehmen, soweit diese Aufgaben nicht nach Arti-
kel 879 OR181 zu den unübertragbaren Befugnissen der Generalversammlung gehören.
6 Vorbehalten bleibt Artikel 50 Absatz 2 zweiter Satz.

Art. 51b182 Integrität und Loyalität der Verantwortlichen
1 Die mit der Geschäftsführung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung oder mit 
der Vermögensverwaltung betrauten Personen müssen einen guten Ruf geniessen und 
Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten.
2 Sie unterliegen der treuhänderischen Sorgfaltspflicht und müssen in ihrer Tätigkeit 
die Interessen der Versicherten der Vorsorgeeinrichtung wahren. Zu diesem Zweck sor-
gen sie dafür, dass aufgrund ihrer persönlichen und geschäftlichen Verhältnisse kein 
Interessenkonflikt entsteht.

Art. 51c183 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden
1 Die von Vorsorgeeinrichtungen abgeschlossenen Rechtsgeschäfte müssen markt-
üblichen Bedingungen entsprechen.
2 Rechtsgeschäfte der Vorsorgeeinrichtung mit Mitgliedern des obersten Organs, mit 
angeschlossenen Arbeitgebern oder mit natürlichen oder juristischen Personen, welche 

181 SR 220
182 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Aug. 2011 

(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
183 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Aug. 2011 

(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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mit der Geschäftsführung oder der Vermögensverwaltung betraut sind, sowie Rechts-
geschäfte der Vorsorgeeinrichtung mit natürlichen oder juristischen Personen, die den 
vorgenannten Personen nahestehen, sind bei der jährlichen Prüfung der Jahresrech-
nung gegenüber der Revisionsstelle offenzulegen.
3 Die Revisionsstelle prüft, ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen 
der Vorsorgeeinrichtung gewahrt sind.
4 Experten, Anlageberater und Anlagemanager, die von der Vorsorgeeinrichtung beige-
zogen wurden, sind im Jahresbericht mit Name und Funktion aufzuführen.

Art. 52184 Verantwortlichkeit
1 Alle mit der Verwaltung oder Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtung betrauten 
Personen sowie die Experten für berufliche Vorsorge sind für den Schaden verantwort-
lich, den sie ihr absichtlich oder fahrlässig zufügen.185

2 Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach den vorstehenden Bestimmungen 
verantwortlichen Organe verjährt in fünf Jahren von dem Tage an, an dem der Geschä-
digte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, auf 
jeden Fall aber in zehn Jahren, vom Tag an gerechnet, an welchem das schädigende 
Verhalten erfolgte oder aufhörte.186

3 Wer als Organ einer Vorsorgeeinrichtung schadenersatzpflichtig wird, hat die übri-
gen regresspflichtigen Organe zu informieren. Die fünfjährige Verjährungsfrist für die 
Geltendmachung von Regressansprüchen nach diesem Absatz beginnt mit dem Zeit-
punkt der Leistung von Schadenersatz.
4 Für die Haftung der Revisionsstelle gilt Artikel 755 OR187 sinngemäss.188

Art. 52a189 Prüfung
1 Für die Prüfung bestimmt die Vorsorgeeinrichtung eine Revisionsstelle sowie einen 
Experten für berufliche Vorsorge.
2 Der Bericht der Revisionsstelle ist vom obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung der 
Aufsichtsbehörde und dem Experten für berufliche Vorsorge zuzustellen und den Ver-
sicherten zur Verfügung zu halten.

184 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

185 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

186 Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des BG vom 15.  Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in 
Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).

187 SR 220
188 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 

(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
189 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 

(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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Art. 52b190 Zulassung von Revisionsstellen für berufliche Vorsorge

Als Revisionsstelle können natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde als Revisionsexpertin oder 
Revisionsexperte nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005191 zuge-
lassen sind.

Art. 52c192 Aufgaben der Revisionsstelle
1 Die Revisionsstelle prüft, ob:

a. die Jahresrechnung und die Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften entspre-
chen;

b. die Organisation, die Geschäftsführung sowie die Vermögensanlage den gesetz-
lichen und reglementarischen Bestimmungen entsprechen;

c. die Vorkehren zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung 
getroffen wurden und die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird;

d. die freien Mittel oder die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen 
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmun-
gen verwendet wurden;

e. im Falle einer Unterdeckung die Vorsorgeeinrichtung die erforderlichen Mass-
nahmen zur Wiederherstellung der vollen Deckung eingeleitet hat;

f. die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehörde 
gemacht wurden;

g. Artikel 51c eingehalten wurde.
2 Die Revisionsstelle hält ihre Feststellungen zu den Prüfpunkten nach Absatz 1 jähr-
lich in einem Bericht zuhanden des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung fest. Die-
ser Bericht bestätigt die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften mit oder ohne 
Einschränkungen und enthält eine Empfehlung über die Genehmigung oder Rück-
weisung der Jahresrechnung; diese ist dem Bericht beizulegen.
3 Die Revisionsstelle erläutert bei Bedarf die Prüfungsergebnisse zuhanden des obers-
ten Organs der Vorsorgeeinrichtung.

Art. 52d193 Zulassung von Experten für berufliche Vorsorge
1 Experten für berufliche Vorsorge bedürfen der Zulassung durch die Oberaufsichts-
kommission.

190 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

191 SR 221.302
192 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Aug. 2011 

(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
193 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 

(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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2 Voraussetzungen für die Zulassung sind:
a. eine angemessene berufliche Ausbildung und Berufserfahrung;
b. Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen;
c. ein guter Ruf und Vertrauenswürdigkeit.

3 Die Oberaufsichtskommission kann die Voraussetzungen für die Zulassung näher 
umschreiben.

Art. 52e194 Aufgaben des Experten für berufliche Vorsorge
1 Der Experte für berufliche Vorsorge prüft aus versicherungstechnischer Sicht, ob 
die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen 
kann, indem er:

a. jährlich die Vorsorgekapitalien und die technischen Rückstellungen der Vorsor-
geeinrichtung berechnet;

b. periodisch, mindestens jedoch alle drei Jahre, ein versicherungstechnisches Gut-
achten erstellt.195

1bis  Er prüft zudem periodisch, ob die reglementarischen versicherungstechnischen 
Bestimmungen über die Leistungen und die Finanzierung den gesetzlichen Vorschrif-
ten entsprechen.196

2 Er unterbreitet dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung Empfehlungen ins-
besondere über:

a.197 den technischen Zinssatz und die übrigen technischen Grundlagen;
b. die Massnahmen, die im Falle einer Unterdeckung einzuleiten sind.

2bis Das oberste Organ hat dem Experten für berufliche Vorsorge die erforderlichen 
Angaben für die Prüfung zu machen und die benötigten Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen.198

3 Werden die Empfehlungen des Experten für berufliche Vorsorge vom obersten Organ 
nicht befolgt und erscheint dadurch die Sicherheit der Vorsorgeeinrichtung gefährdet, 
meldet er dies der Aufsichtsbehörde.
4 Im Zusammenhang mit der Übernahme von Rentnerbeständen (Art. 53ebis) gibt der 
Experte für berufliche Vorsorge der Aufsichtsbehörde von sich aus die erforderliche 

194 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

195 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan.2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

196 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan.2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

197 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10).
198 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Jan.2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).
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Bestätigung (Art. 53ebis Abs. 1) und auf deren Verlangen den Bericht (Art. 53ebis Abs. 3) 
ab.199

Art. 53200

Art. 53a201 Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über:
a. die Zulässigkeit von Eigengeschäften von Personen, die mit der Vermögensver-

waltung betraut sind;
b. die Zulässigkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen, die Personen in 

Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die Vorsorgeeinrichtungen erzielen.

Art. 53b202 Teilliquidation
1 Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und 
das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind 
vermutungsweise erfüllt, wenn:

a. eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt;
b. eine Unternehmung restrukturiert wird;
c. der Anschlussvertrag aufgelöst wird.

2 Die reglementarischen Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren zur 
Teilliquidation müssen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Art. 53c203 Gesamtliquidation

Bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) entscheidet die 
Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und geneh-
migt den Verteilungsplan.

199 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan.2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

200 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

201 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision) (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Aug. 2011 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

202 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

203 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).
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Art. 53d204 Verfahren bei Teil oder Gesamtliquidation
1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksich-
tigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grund-
sätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
2 Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten ein-
zusetzen.
3 Vorsorgeeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig 
abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird.205

4 Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest:

a. den genauen Zeitpunkt;
b. die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil;
c. den Fehlbetrag und dessen Zuweisung;
d. den Verteilungsplan.

5 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner 
über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie 
muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren.
6 Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Vorausset-
zungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Entscheid der Auf-
sichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der zuständigen 
Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter dies von Amtes 
wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird keine aufschiebende 
Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts nur zu Guns-
ten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.206

Art. 53e207 Auflösung von Verträgen
1 Bei der Auflösung von Verträgen zwischen Versicherungseinrichtungen und Vorsor-
geeinrichtungen, die dem FZG208 unterstehen, besteht ein Anspruch auf das Deckungs-
kapital.

204 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

205 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).

206 Fassung gemäss Ziff. I 14 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an 
die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes (AS 2006 5599; 
BBl 2006 7759).

207 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3.  Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1.  April 2004 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

208 SR 831.42
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2 Der Anspruch nach Absatz 1 erhöht sich um eine anteilsmässige Beteiligung an den 
Überschüssen und vermindert sich durch die Rückkaufskosten. Die Versicherungsein-
richtung hat der Vorsorgeeinrichtung eine detaillierte, nachvollziehbare Abrechnung 
vorzulegen.
3 Als Rückkaufskosten gelten Abzüge für das Zinsrisiko. Hat das Vertragsverhältnis 
mindestens fünf Jahre gedauert, so können keine Rückkaufskosten abgezogen werden. 
Das Altersguthaben nach Artikel 15 darf nicht geschmälert werden, selbst wenn der 
Vertrag weniger als fünf Jahre gedauert hat.
4 Löst der Arbeitgeber den Anschlussvertrag mit seiner Vorsorgeeinrichtung auf, so 
haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der Ren-
tenbezüger bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung zu 
einigen, sofern der Anschlussvertrag für diesen Fall keine Regelung vorsieht. Fehlt eine 
Regelung im Anschlussvertrag oder kommt zwischen der bisherigen und der neuen 
Vorsorgeeinrichtung keine Vereinbarung zustande, so verbleiben die Rentenbezüger 
bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung.
4bis Ist im Anschlussvertrag vorgesehen, dass die Rentenbezüger bei der Auflösung des 
Anschlussvertrages die bisherige Vorsorgeeinrichtung verlassen, so kann der Arbeit-
geber diesen Vertrag erst auflösen, wenn eine neue Vorsorgeeinrichtung schriftlich 
bestätigt hat, dass sie diese Personen zu den gleichen Bedingungen übernimmt.209

5 Löst die Vorsorgeeinrichtung den Anschlussvertrag mit dem Arbeitgeber auf, so 
haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der Ren-
tenbezüger bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung zu 
einigen. Kommt keine Vereinbarung zustande, so verbleiben die Rentenbezüger bei der 
bisherigen Vorsorgeeinrichtung.
6 Verbleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung, so bleibt der 
Anschlussvertrag mit Bezug auf die Rentenbezüger weiter bestehen. Dies gilt auch für 
die Invaliditätsfälle, bei denen die Invalidität nach der Auflösung des Anschlussver-
trags, die Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, aber vor der 
Auflösung des Anschlussvertrags eingetreten ist.
7 Der Bundesrat regelt die Zugehörigkeit der Rentenbezüger, wenn der Anschlussver-
trag in Folge der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers aufgelöst wird.
8 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Anforderungen an die Aus-
weisung der Kosten und die Berechnung des Deckungskapitals.

209 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), in Kraft seit 
1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).
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Art. 53ebis 210 Übernahme von Rentnerbeständen
1 Vorsorgeeinrichtungen dürfen Rentnerbestände und rentnerlastige Bestände zur 
Weiterführung nur übernehmen, sofern die entsprechenden Verpflichtungen ausrei-
chend finanziert sind, insbesondere die notwendigen technischen Rückstellungen und 
Wertschwankungsreserven vorhanden sind, und der Experte für berufliche Vorsorge 
dies bestätigt.
2 Die Aufsichtsbehörde der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung prüft, ob die Bedin-
gungen für die Übernahme erfüllt sind, und genehmigt die Übernahme mit einer Ver-
fügung. Sie bringt die Verfügung der bisher zuständigen Aufsichtsbehörde zur Kennt-
nis. Die Übernahme darf vollzogen werden, wenn die Genehmigungsverfügung der 
Aufsichtsbehörde in Rechtskraft erwachsen ist.
3 Die Aufsichtsbehörde wacht nach der Übernahme insbesondere darüber, dass die für 
den übernommenen Rentnerbestand gebildeten Vorsorgekapitalien und technischen 
Rückstellungen nur in begründeten Fällen angepasst werden. Sie kann dafür jährlich 
einen Bericht des Experten für berufliche Vorsorge verlangen und die erforderlichen 
Massnahmen anordnen.
4 Auf die Bildung von technischen Rückstellungen im Sinne von Absatz 3 kann ver-
zichtet werden, wenn die Rentenleistungen des übernommenen Rentnerbestandes voll-
umfänglich und unwiderruflich bei einem Versicherungsunternehmen nach Artikel 2 
Absatz 1 Buchstaben a und b des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dezember 
2004211 versichert sind.
5 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten für die Übernahme von Rentnerbeständen und 
kann Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Genehmigung erlassen. Er regelt ins-
besondere:

a. was als rentnerlastiger Bestand gilt;
b. die Anforderungen an die Finanzierung der Rentenverpflichtungen.

Art. 53f212 Gesetzliches Kündigungsrecht
1 Die Vorsorgeeinrichtung oder die Versicherungseinrichtung muss wesentliche 
Änderungen eines Anschlussvertrages oder eines Versicherungsvertrages mindestens 
sechs Monate, bevor die Änderungen in Kraft treten sollen, der andern Vertragspartei 
schriftlich ankündigen. 
2 Die andere Vertragspartei kann den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 30 Tagen schriftlich auf den Zeitpunkt kündigen, auf den die Änderungen in Kraft 
treten sollen.

210 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

211 SR 961.01
212 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), in Kraft seit 

1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).
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3 Sie kann schriftlich verlangen, dass die Vorsorgeeinrichtung oder die Versicherungs-
einrichtung ihr die für Offerten notwendigen Angaben zur Verfügung stellt. Werden 
ihr diese Angaben nicht innert 30 Tagen übermittelt, nachdem sie verlangt wurden, 
so verschieben sich der Beginn der 30-tägigen Kündigungsfrist und der Zeitpunkt, 
in dem die wesentlichen Änderungen in Kraft treten, entsprechend der Verzögerung. 
Wird vom gesetzlichen Kündigungsrecht kein Gebrauch gemacht, so treten die wesent-
lichen Änderungen auf den angekündigten Termin in Kraft.
4 Als wesentliche Änderung eines Anschlussvertrages oder Versicherungsvertrages 
nach Absatz 1 gelten:

a. eine Erhöhung derjenigen Beiträge, denen nicht Gutschriften auf den Guthaben 
der Versicherten entsprechen, um mindestens 10 Prozent innerhalb von drei Jah-
ren;

b. eine Senkung des Umwandlungssatzes, die für Versicherte zu einer Senkung 
ihrer voraussichtlichen Altersleistung um mindestens 5 Prozent führt;

c. andere Massnahmen, deren Wirkungen denjenigen nach den Buchstaben a und 
b mindestens gleichkommen;

d. der Wegfall der vollen Rückdeckung.
5 Änderungen nach Absatz 4 gelten dann nicht als wesentlich, wenn sie Folge einer 
Änderung der rechtlichen Grundlagen sind.

Zweiter Titel:213 Anlagestiftungen

Art. 53g Zweck und anwendbares Recht
1 Zur gemeinsamen Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern können Stiftungen 
nach den Artikeln 80–89a ZGB214 gegründet werden.215

2 Anlagestiftungen sind Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen. Sie unter-
stehen diesem Gesetz. Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen 
keine auf die Anlagestiftung anwendbare Regelung vorsehen, sind auf sie subsidiär die 
allgemeinen Bestimmungen des Stiftungsrechts anwendbar.

Art. 53h Organisation
1 Das oberste Organ der Anlagestiftung ist die Anlegerversammlung.
2 Der Stiftungsrat ist das geschäftsführende Organ. Mit Ausnahme der Aufgaben, die 
unmittelbar mit der obersten Leitung der Anlagestiftung verbunden sind, kann er die 
Geschäftsführung an Dritte delegieren.

213 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

214 SR 210
215 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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3 Die Anlegerversammlung erlässt Bestimmungen über die Organisation, die Verwal-
tung und die Kontrolle der Anlagestiftung.

Art. 53i Vermögen
1 Das Gesamtvermögen der Anlagestiftung umfasst das Stammvermögen und das 
Anlagevermögen. Die Anlegerversammlung erlässt Bestimmungen über die Anlagen 
dieser Vermögen. Die Statuten können bestimmen, dass diese Befugnis durch den 
Stiftungsrat ausgeübt wird.
2 Das Anlagevermögen besteht aus den von Anlegern zum Zwecke der gemeinsamen 
Vermögensanlage eingebrachten Geldern. Es bildet eine Anlagegruppe oder gliedert 
sich in mehrere Anlagegruppen. Die Anlagegruppen werden rechnerisch selbstständig 
geführt und sind wirtschaftlich voneinander unabhängig.
3 Eine Anlagegruppe besteht aus gleichen und nennwertlosen Ansprüchen eines oder 
mehrerer Anleger.
4 Sachen und Rechte, die zu einer Anlagegruppe gehören, werden im Konkurs der 
Anlagestiftung zugunsten von deren Anlegern abgesondert. Dasselbe gilt sinngemäss 
für den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. Vorbehalten bleibt ein Anspruch 
der Anlagestiftung auf:

a. die vertraglich vorgesehenen Vergütungen;
b. Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Auf-

gaben für eine Anlagegruppe eingegangen ist;
c. Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht 

hat.
5 Die Verrechnung ist nur zulässig bei Forderungen innerhalb der gleichen Anlage-
gruppe oder bei Forderungen innerhalb des Stammvermögens.

Art. 53j Haftung
1 Die Haftung der Anlagestiftung für Verbindlichkeiten einer Anlagegruppe ist auf das 
Vermögen dieser Anlagegruppe beschränkt.
2 Jede Anlagegruppe haftet nur für eigene Verbindlichkeiten.
3 Die Haftung der Anleger ist ausgeschlossen.

Art. 53k Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über:
a. den Anlegerkreis;
b. die Äufnung und Verwendung des Stammvermögens;
c. die Gründung, Organisation und Aufhebung;
d. die Anlage, Buchführung, Rechnungslegung und Revision;
e. die Anlegerrechte.
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Dritter Titel:216 Sicherheitsfonds und Auffangeinrichtung

1. Kapitel: Rechtsträger

Art. 54 Errichtung
1 Die Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber errichten zwei paritä-
tisch zu verwaltende Stiftungen.
2 Der Bundesrat überträgt:

a. der einen Stiftung, den Sicherheitsfonds zu führen;
b. der andern Stiftung, die Verpflichtungen der Auffangeinrichtung zu überneh-

men.
3 Kommt die Errichtung einer Stiftung durch die Spitzenorganisationen nicht 
zustande, so veranlasst der Bundesrat deren Gründung.
4 Die Stiftungen gelten als Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e des 
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968217 über das Verwaltungsverfahren.

Art. 55 Stiftungsräte
1 Die Stiftungsräte werden aus gleich vielen Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer gebildet. Die öffentliche Verwaltung ist dabei angemessen zu berücksichtigen. Die 
Stiftungsräte können von neutralen Vorsitzenden geleitet werden.
2 Die Mitglieder der Stiftungsräte werden für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt.
3 Die Stiftungsräte konstituieren sich selbst und erlassen die Reglemente über die 
Organisation der Stiftung. Sie überwachen deren Geschäftsführung und setzen eine 
unabhängige Revisionsstelle als Kontrollorgan ein.
4 Jeder Stiftungsrat bestimmt eine Geschäftsstelle, welche die Stiftung verwaltet und 
vertritt.

2. Kapitel: Sicherheitsfonds

Art. 56218 Aufgaben
1 Der Sicherheitsfonds:

a. richtet Zuschüsse an jene Vorsorgeeinrichtungen aus, die eine ungünstige Alters-
struktur aufweisen;

216 Ursprünglich: Zweiter Titel.
217 SR 172.021
218 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3067; BBl 1996 

I 564 580). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Ende dieses Textes.
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b.219 stellt die gesetzlichen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen oder im 
Falle von vergessenen Guthaben liquidierter Vorsorgeeinrichtungen sicher;

c. stellt die über die gesetzlichen Leistungen hinausgehenden reglementarischen 
Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen Vorsorgeeinrichtungen sicher, 
soweit diese Leistungen auf Vorsorgeverhältnissen beruhen, auf die das FZG220 
anwendbar ist;

d.221 entschädigt die Auffangeinrichtung für die Kosten, die ihr auf Grund ihrer 
Tätigkeit nach den Artikeln 11 Absatz 3bis und 60 Absatz 2 dieses Gesetzes sowie 
4 Absatz 2 FZG entstehen und die nicht auf den Verursacher überwälzt werden 
können;

e. schliesst den Vorsorgeeinrichtungen im Falle einer Teil- oder Gesamtliquidation, 
die innerhalb von fünf Jahren seit Inkrafttreten des FZG erfolgt, eine durch die 
Anwendung dieses Gesetzes entstandene Deckungslücke;

f.222 fungiert als Zentralstelle 2. Säule für die Koordination, die Übermittlung und 
die Aufbewahrung der Angaben nach den Artikeln 24a–24f des FZG;

fbis.223 fungiert als Zentralstelle 2. Säule für die Koordination und die Übermittlung 
von Informationen zu Personendaten von Rentnerinnen und Rentnern nach 
Artikel 58a;

g.224 ist für die Anwendung von Artikel 89a Verbindungsstelle zu den Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft225 oder der Europäischen Freihandels-
assoziation. Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen;

h.226 entschädigt die Ausgleichskasse der AHV für die Kosten, die ihr auf Grund 
ihrer Tätigkeit nach Artikel 11 entstehen und nicht auf den Verursacher über-
wälzt werden können;

i.227 erhebt bei den Vorsorgeeinrichtungen die jährliche Aufsichtsabgabe nach Arti-
kel 64c Absatz 1 Buchstabe a für die System- und Oberaufsicht über die Auf-

219 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 18.  Dez. 1998, in Kraft seit 1.  Mai 1999 (AS 1999 1384; 
BBl 1998 5569).

220 SR 831.42
221 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), in Kraft seit 

1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).
222 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 18.  Dez. 1998, in Kraft seit 1.  Mai 1999 (AS 1999 1384; 

BBl 1998 5569).
223 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Juli 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).
224 Eingefügt durch Ziff. I 7 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit 
(AS 2002 701; BBl 1999 6128). Fassung gemäss Ziff. I 6 des BG vom 14. Dez. 2001 betreffend die 
Bestimmungen über die Personenfreizügigkeit im Abk. zur Änd. des Übereink. zur Errichtung der 
EFTA, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 685; BBl 2001 4963).

225 Heute: Europäische Union.
226 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 

1677; BBl 2000 2637).
227 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 

seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).
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sichtsbehörden und überweist sie nach Abzug für seinen Aufwand an die Ober-
aufsichtskommission.

2 Die Sicherstellung nach Absatz 1 Buchstabe c umfasst höchstens die Leistungen, die 
sich aufgrund eines massgebenden Lohnes nach dem AHVG228 in der anderthalbfa-
chen Höhe des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 dieses Gesetzes ergeben.
3 Sind einer Vorsorgeeinrichtung mehrere wirtschaftlich oder finanziell nicht eng mit-
einander verbundene Arbeitgeber oder mehrere Verbände angeschlossen, so ist das 
zahlungsunfähige Vorsorgewerk jedes einzelnen Arbeitgebers oder Verbandes den zah-
lungsunfähigen Vorsorgeeinrichtungen grundsätzlich gleichgestellt. Die Zahlungs-
unfähigkeit der Vorsorgewerke ist getrennt zu beurteilen. Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten.229

4 Der Bundesrat regelt die Leistungsvoraussetzungen.
5 Der Sicherheitsfonds gewährt keine Sicherstellung der Leistungen, soweit seine Leis-
tungen missbräuchlich in Anspruch genommen werden.
6 Der Sicherheitsfonds führt für jede Aufgabe getrennt Rechnung.

Art. 56a230 Rückgriff und Rückforderung
1 Gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder 
des Vorsorgewerks ein Verschulden trifft, kann der Sicherheitsfonds im Zeitpunkt der 
Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vor-
sorgeeinrichtung eintreten.231

2 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind dem Sicherheitsfonds zurückzuerstatten.
3 Der Rückforderungsanspruch nach Absatz 2 verjährt ein Jahr, nachdem der Sicher-
heitsfonds vom unrechtmässigen Bezug der Leistung Kenntnis erhalten hat, spätestens 
aber fünf Jahre nach der Auszahlung der Leistung. Wird der Rückforderungsanspruch 
aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Ver-
jährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend.

Art. 57232 Anschluss an den Sicherheitsfonds

Die dem FZG233 unterstellten Vorsorgeeinrichtungen sind dem Sicherheitsfonds ange-
schlossen.

228 SR 831.10
229 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-

lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).
230 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3067; BBl 1996 

I 564 580).
231 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-

lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).
232 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3067; BBl 1996 

I 564 580).
233 SR 831.42
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Art. 58  Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur
1 Eine Vorsorgeeinrichtung erhält Zuschüsse aufgrund ungünstiger Altersstruktur 
(Art. 56 Abs. 1 Bst. a), soweit die Summe der Altersgutschriften 14 Prozent der Summe 
der entsprechenden koordinierten Löhne übersteigt. Die Zuschüsse werden jährlich 
auf der Grundlage des vorangegangenen Kalenderjahres berechnet.
2 Der Bundesrat kann diesen Ansatz ändern, wenn der Durchschnittssatz der Alters-
gutschriften gesamtschweizerisch wesentlich von 12 Prozent abweicht.
3 Vorsorgeeinrichtungen können Zuschüsse nur beanspruchen, wenn bei ihnen das 
gesamte der obligatorischen Versicherung unterstellte Personal der angeschlossenen 
Arbeitgeber versichert ist.
4 Sind mehrere Arbeitgeber der gleichen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen, so wer-
den die Zuschüsse für das Personal jedes einzelnen Arbeitgebers getrennt berechnet.
5 Selbstständigerwerbende werden für die Berechnung der Zuschüsse nur berücksich-
tigt, wenn sie:

a. sich innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes oder Aufnahme der 
selbstständigen Erwerbstätigkeit freiwillig versichern, oder

b. während mindestens sechs Monaten der obligatorischen Versicherung unter-
stellt waren und sich unmittelbar danach freiwillig versichern.

Art. 58a234 Informationsaustausch zwischen Vorsorgeeinrichtungen und der  
Zentralen Ausgleichsstelle der AHV

1 Zur Abklärung von Leistungsansprüchen der Rentnerinnen und Rentner und zur 
Berechnung von Rückstellungen können Vorsorgeeinrichtungen über die Zentralstelle 
2. Säule Anfragen an die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV richten. Die Zentralstelle 
2. Säule übermittelt die Anfragen an die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV.
2 Die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV liefert der Zentralstelle 2. Säule die folgenden 
Daten, sofern diese in den zentralen Registern oder in einer eigenen Datenbank ver-
fügbar sind:

a. den Namen der AHV-Ausgleichskasse, welche die Rente auszahlt;
b. das Todesdatum der Rentnerin oder des Rentners;
c. den Zivilstand der Rentnerin oder des Rentners;
d. das Geburtsdatum und die AHV-Nummer der Ehegattin oder des Ehegatten 

oder der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners des Rentners 
oder der Rentnerin;

e. den Zivilstand der überlebenden Ehegattin oder des überlebenden Ehegatten 
oder der überlebenden eingetragenen Partnerin oder des überlebenden eingetra-
genen Partners;

f. die Anschrift der Rentnerin oder des Rentners;

234 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Juli 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).
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g. die Anschrift von allfälligen Hinterlassenen;
h. das Datum der letzten Lebensbescheinigung;
i. die ausbezahlte Kinder- und Waisenrente.

3 Die Zentralstelle 2. Säule leitet die Rückmeldung der Zentralen Ausgleichsstelle der 
AHV an die antragstellenden Vorsorgeeinrichtungen weiter.

Art. 59235 Finanzierung
1  Der Sicherheitsfonds wird von den ihm angeschlossenen Vorsorgeeinrichtungen 
finanziert.
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3  Er regelt die Finanzierung der Aufgaben, welche vom Sicherheitsfonds nach Arti-
kel 56 Absatz 1 Buchstaben f und f bis übernommen werden.236

4 Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen kann der Bund dem Sicherheitsfonds 
zur Finanzierung von Insolvenzleistungen gemäss Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben b, c 
und d Darlehen zu marktkonformen Bedingungen gewähren. Die Gewährung dieser 
Darlehen kann an Bedingungen geknüpft werden.237

Art. 59a238 Zahlungen an die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV 

Der Sicherheitsfonds zahlt der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV einen Beitrag zur 
Deckung der Kosten, die ihr bei der Durchführung der Aufgaben gemäss Artikel 58a 
entstehen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

3. Kapitel: Auffangeinrichtung

Art. 60 Aufgaben239

1 Die Auffangeinrichtung ist eine Vorsorgeeinrichtung.
2 Sie ist verpflichtet:

a. Arbeitgeber, die ihrer Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung nicht 
nachkommen, anzuschliessen;

b. Arbeitgeber auf deren Begehren anzuschliessen;

235 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Juli 1998 (AS 1996 3067, 1998 1573; 
BBl 1996 I 564 580).

236 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 18. Dez. 1998 (AS 1999 1384; BBl 1998 5569). Fassung gemäss 
Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Juli 2024 
(AS 2023 688; BBl 2020 1).

237 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

238 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Juli 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

239 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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c. Personen als freiwillige Versicherte aufzunehmen;
d. die Leistungen nach Artikel 12 auszurichten;
e.240 die Arbeitslosenversicherung anzuschliessen und für die von dieser Ver-

sicherung gemeldeten Bezüger von Taggeldern die obligatorische Versicherung 
durchzuführen;

f.241 zu einem Vorsorgeausgleich nach Scheidung berechtigte Personen nach Arti-
kel 60a aufzunehmen.

2bis Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 2 Buchstaben a und b und Artikel 12 
Absatz 2 kann die Auffangeinrichtung Verfügungen erlassen. Diese sind vollstreck-
baren Urteilen im Sinne von Artikel 80 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889242 über 
Schuldbetreibung und Konkurs gleichgestellt.243

3 Der Auffangeinrichtung dürfen keine wettbewerbsverzerrenden Vergünstigungen 
gewährt werden.
4 Die Auffangeinrichtung schafft regionale Zweigstellen.
5 Die Auffangeinrichtung führt Freizügigkeitskonten gemäss Artikel 4 Absatz 2 des 
FZG244. Sie führt darüber eine besondere Rechnung.245

6 Die Auffangeinrichtung ist nicht verpflichtet, laufende Rentenverpflichtungen zu 
übernehmen.246

Art. 60a247 Infolge Scheidung überwiesene Austrittsleistung  
oder lebenslange Rente

1 Wurde einer Person infolge Scheidung eine Austrittsleistung oder eine lebenslange 
Rente zugesprochen und kann sie diese Austrittsleistung oder lebenslange Rente nicht 
in eine Vorsorgeeinrichtung einbringen, so kann sie diese an die Auffangeinrichtung 
überweisen lassen.
2 Die Auffangeinrichtung wandelt das dadurch geäufnete Guthaben samt Zins auf 
Verlangen der berechtigten Person in eine Rente um. Diese kann frühestens bei Errei-
chen des Mindestalters gemäss Reglement der Auffangeinrichtung bezogen werden. 

240 Eingefügt durch Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26.  Juni 1982, in Kraft seit 
1. Juli 1997 (AS 1982 2184; BBl 1980 III 489).

241 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

242 SR 281.1
243 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 

1677; BBl 2000 2637).
244 SR 831.42
245 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 1. Jan. 1995 

(AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).
246 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), in Kraft seit 

1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).
247 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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Andernfalls wird sie mit Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 fällig. 
Der Bezug kann um höchstens fünf Jahre aufgeschoben werden, wenn die Erwerbs-
tätigkeit weitergeführt wird. Es besteht kein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen 
nach dem Tod der berechtigten Person.
3 Die Auffangeinrichtung berechnet die Rente aufgrund ihres Reglements.
4 Artikel 37 Absatz 3 gilt sinngemäss.

Art. 60b248 Befristete Anlage von Freizügigkeitsgeldern bei der Bundestresorerie
1 Die Auffangeinrichtung darf die Gelder der von ihr geführten Freizügigkeitskonten 
bis zum Maximalbetrag von 10 Milliarden Franken bei der Eidgenössischen Finanz-
verwaltung (EFV) anlegen, falls ihr Deckungsgrad im Freizügigkeitsbereich weniger als 
105 Prozent beträgt.
2 Die EFV verwaltet die Mittel im Rahmen ihrer zentralen Tresorerie unverzinslich und 
unentgeltlich.
3 Die EFV und die Auffangeinrichtung vereinbaren die Einzelheiten in einem öffent-
lich-rechtlichen Vertrag.

Vierter Titel: Aufsicht und Oberaufsicht249

1. Kapitel: Aufsicht250

Art. 61251 Aufsichtsbehörde
1 Die Kantone bezeichnen die zuständige Behörde für die Aufsicht über die Vorsor-
geeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vor-
sorge dienen, mit Sitz im Kantonsgebiet.252

2 Die Kantone können gemeinsame Aufsichtsregionen bilden und dafür eine Auf-
sichtsbehörde bezeichnen.
3 Die Aufsichtsbehörde ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit. Sie unterliegt in ihrer Tätigkeit keinen Weisungen. Ihre Mitglieder dürfen 

248 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2020 (AS 2020 3845; BBl 2020 6343). Fassung gemäss 
Ziff. I des BG vom 16. Juni 2023, in Kraft vom 26. Sept. 2023 bis zum 25. Sept. 2027 (AS 2023 323; 
BBl 2023 391).

249 Ursprünglich: Dritter Titel. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

250 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

251 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

252 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).



 51

BG über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge Art. 62 | BVG
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

nicht aus dem kantonalen Departement stammen, das mit Fragen der beruflichen Vor-
sorge betraut ist.253 254

Art. 62 Aufgaben
1 Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die Revisions-
stellen für berufliche Vorsorge, die Experten für berufliche Vorsorge sowie die Ein-
richtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetzlichen 
Vorschriften einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird, 
indem sie insbesondere:255

a.256 die Übereinstimmung der statutarischen und reglementarischen Bestimmun-
gen der Vorsorgeeinrichtungen und der Einrichtungen, die nach ihrem Zweck 
der beruflichen Vorsorge dienen, mit den gesetzlichen Vorschriften prüft;

b.257 von der Vorsorgeeinrichtung sowie von der Einrichtung, die nach ihrem Zweck 
der beruflichen Vorsorge dient, jährlich Berichterstattung fordern, namentlich 
über ihre Geschäftstätigkeit;

c. Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vor-
sorge nimmt;

d. die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft;
e.258 Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information 

gemäss den Artikeln 65a und 86b Absatz 2 beurteilen; dieses Verfahren ist für 
die Versicherten in der Regel kostenlos.

2 Sie übernimmt bei Stiftungen auch die Aufgaben nach den Artikeln 85–86b ZGB259.260

3 Der Bundesrat kann Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Genehmigung von 
Fusionen und Umwandlungen sowie über die Ausübung der Aufsicht bei Liquidatio-
nen und Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen erlassen.261

253 Dritter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Auf-
sicht), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). Siehe auch die SchlB dieser Änd. am 
Schluss dieses Textes.

254 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).

255 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

256 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

257 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3.  Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1.  April 2004 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

258 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3.  Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1.  April 2004 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

259 SR 210
260 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
261 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1.  Juli 2004 

(AS 2004 2617; BBl 2000 4337).
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Art. 62a262 Aufsichtsmittel
1 Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stützt sich die Aufsichtsbehörde auf die Berichte 
der Experten für berufliche Vorsorge und der Revisionsstellen.
2 Die Aufsichtsbehörde kann bei Bedarf:

a. vom obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung, vom Experten für berufliche Vor-
sorge oder von der Revisionsstelle jederzeit Auskunft oder die Herausgabe sach-
dienlicher Unterlagen verlangen;

b. im Einzelfall dem obersten Organ, der Revisionsstelle oder dem Experten für 
berufliche Vorsorge Weisungen erteilen;

c. Gutachten anordnen;
d. Entscheide des obersten Organs einer Vorsorgeeinrichtung aufheben;
e. Ersatzvornahmen anordnen;
f. das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung oder einzelne seiner Mitglieder 

ermahnen, verwarnen oder abberufen;
g. eine amtliche Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung oder der Einrichtung, die 

nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, anordnen;
h. eine Revisionsstelle oder einen Experten für berufliche Vorsorge ernennen oder 

abberufen;
i. Ordnungswidrigkeiten nach Artikel 79 ahnden.

3 Die Kosten für aufsichtsrechtliche Massnahmen gehen zulasten der Vorsorgeein-
richtung oder Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, 
welche die Massnahme verursacht hat. Die Kosten für die Abberufung nach Absatz 2 
Buchstabe h gehen zulasten der entsprechenden Revisionsstelle oder des Experten für 
berufliche Vorsorge.

Art. 63263

Art. 63a264

262 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

263 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

264 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision) (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). 
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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2. Kapitel: Oberaufsicht265

Art. 64266 Oberaufsichtskommission
1 Der Bundesrat bestellt eine aus sieben bis neun Mitgliedern bestehende Oberauf-
sichtskommission. Er bezeichnet das Präsidium und das Vizepräsidium. Die Mitglie-
der müssen unabhängige Sachverständige sein. Die Sozialpartner sind mit je einem 
Vertreter zu berücksichtigen. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre.
2 Die Oberaufsichtskommission unterliegt in ihren Entscheiden weder Weisungen des 
Bundesrats noch Weisungen des Departements des Innern. Sie kann in ihrem Regle-
ment Kompetenzen an ihr Sekretariat delegieren.
3 Für das Verhalten der Oberaufsichtskommission und ihres Sekretariates wird nur 
gehaftet, wenn wesentliche Amtspflichten verletzt worden sind und Schäden nicht 
auf Pflichtverletzungen einer beaufsichtigten Behörde oder Einrichtung gemäss Arti-
kel 64a zurückzuführen sind.
4 Im Übrigen gilt das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958267.

Art. 64a268 Aufgaben
1 Die Oberaufsichtskommission beaufsichtigt die Aufsichtsbehörden. Sie hat folgende 
Aufgaben:

a. Sie stellt die einheitliche Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden sicher; sie 
kann zu diesem Zweck Weisungen erlassen.

b. Sie prüft die Jahresberichte der Aufsichtsbehörden; sie kann Inspektionen bei 
den Aufsichtsbehörden durchführen. 

c. Sie erlässt bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung 
der interessierten Kreise die für die Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards.

d. Sie entscheidet über die Zulassung und den Entzug der Zulassung von Experten 
für berufliche Vorsorge.

e. Sie führt ein Register über die zugelassenen Experten für berufliche Vorsorge; 
das Register ist öffentlich und wird im Internet veröffentlicht.

f. Sie kann den Experten für berufliche Vorsorge und den Revisionsstellen Weisun-
gen erteilen.

g. Sie erlässt ein Organisations- und Geschäftsreglement; das Reglement bedarf der 
Genehmigung durch den Bundesrat.

265 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

266 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012, mit 
Ausnahme von Abs. 1 in Kraft seit 1. Aug. 2011 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

267 SR 170.32
268 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 

(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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2 Sie beaufsichtigt zudem den Sicherheitsfonds, die Auffangeinrichtung und die Anla-
gestiftungen. 
3 Sie unterbreitet dem Bundesrat jährlich einen Tätigkeitsbericht und verkehrt mit 
dem Bundesrat über das Eidgenössische Departement des Innern.

Art. 64b269 Sekretariat
1 Die Kommission verfügt über ein ständiges Sekretariat, das administrativ dem Bun-
desamt für Sozialversicherungen zugewiesen ist.
2 Das Sekretariat erfüllt die Aufgaben, die gemäss Organisations- und Geschäftsregle-
ment der Oberaufsichtskommission in seine Zuständigkeit fallen.

Art. 64c270 Kosten
1 Die Kosten der Oberaufsichtskommission und des Sekretariats sowie die Erhebungs-
kosten des Sicherheitsfonds werden gedeckt durch:271

a. eine jährliche Aufsichtsabgabe;
b. Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen.

2 Die jährliche Aufsichtsabgabe bemisst sich:
a.272 für die System- und Oberaufsicht über die Aufsichtsbehörden nach der Höhe 

der Austrittsleistungen aller Versicherten und der Renten der dem FZG273 unter-
stellten Vorsorgeeinrichtungen, wie sie aus der Betriebsrechnung hervorgehen;

b. beim Sicherheitsfonds, bei der Auffangeinrichtung und bei den Anlagestiftun-
gen nach dem Vermögen und gegebenenfalls der Anzahl Sondervermögen.

3 Der Bundesrat bestimmt die anrechenbaren Aufsichtskosten und legt das Berech-
nungsverfahren im Einzelnen sowie den Gebührentarif fest.
4 …274

269 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

270 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

271 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

272 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

273 SR 831.42
274 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2017 (AS 2017 6337; BBl 2016 6845 8193). Aufgehoben 

durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).
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Vierter Teil: Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen

Erster Titel: Allgemeine Bestimmungen275

Art. 65 Grundsatz
1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die 
übernommenen Verpflichtungen erfüllen können.
2 Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, dass die Leistungen im Rah-
men dieses Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können. Dabei dürfen sie nur den 
vorhandenen Bestand an Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern berücksich-
tigen (Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse). Vorbehalten bleiben die 
Artikel 72a–72g.276

2bis Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorgever-
mögen gedeckt sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben Arti-
kel 65c sowie die Artikel 72a–72g.277

3 Sie weisen ihre Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung aus. Der Bundesrat 
erlässt Bestimmungen über die Verwaltungskosten und die Art und Weise, wie sie aus-
gewiesen werden müssen.278

4 Der Bundesrat legt ein Anfangsvermögen und Garantieleistungen fest für Neugrün-
dungen von Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen, welche dem FZG279 unterstellt 
sind, unabhängig von ihrer Rechts- oder Verwaltungsform. Nicht unter diese Bestim-
mung fallen Verbandseinrichtungen sowie Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren wirt-
schaftlich oder finanziell eng miteinander verbundenen Arbeitgebern.280

Art. 65a281 Transparenz
1 Die Vorsorgeeinrichtungen haben bei der Regelung des Beitragssystems, der Finan-
zierung, der Kapitalanlagen und bei der Rechnungslegung den Grundsatz der Trans-
parenz zu beachten.

275 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).

276 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).

277 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).

278 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3.  Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1.  April 2004 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

279 SR 831.42
280 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 

(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
281 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3.  Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1.  April 2004 

(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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2 Mit der Transparenz soll sichergestellt werden, dass:
a. die tatsächliche finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtung ersichtlich wird;
b. die Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwecke belegt werden kann;
c. das paritätische Organ der Vorsorgeeinrichtung seine Führungsaufgabe wahr-

nehmen kann;
d. die Informationspflichten gegenüber den Versicherten erfüllt werden können.

3 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen in der Lage sein, Informationen über den Kapi-
talertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die 
Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad und die Grund-
sätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a) abgeben zu können.282

4 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Art und Weise, wie diese Informatio-
nen unter Beachtung der Verhältnismässigkeit des Aufwandes bis auf Stufe der Vorsor-
gewerke ausgewiesen werden müssen.
5 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Art und Weise, wie die Transparenz 
gewährleistet werden muss. Er erlässt dafür Rechnungslegungsvorschriften und legt 
die Anforderungen an die Kosten- und Ertragstransparenz fest.

Art. 65b283 Ausführungsbestimmungen des Bundesrates

Der Bundesrat erlässt Mindestvorschriften über die Errichtung:
a. der Rückstellungen für die versicherungstechnischen Risiken;
b. anderer Rückstellungen, die der Sicherung der Finanzierung dienen;
c.284 der Wertschwankungsreserven.

Art. 65c285 Zeitlich begrenzte Unterdeckung
1 Eine zeitlich begrenzte Unterdeckung und damit eine zeitlich begrenzte Abweichung 
vom Grundsatz der jederzeitigen Sicherheit nach Artikel 65 Absatz 1 ist zulässig, wenn:

a. sichergestellt ist, dass die Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes bei Fälligkeit 
erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2); und

b. die Vorsorgeeinrichtung Massnahmen ergreift, um die Unterdeckung in einer 
angemessenen Frist zu beheben.

2 Bei Unterdeckung muss die Vorsorgeeinrichtung die Aufsichtsbehörde, den Arbeit-
geber, die Versicherten sowie die Rentnerinnen und Rentner über das Ausmass und die 
Ursachen der Unterdeckung sowie über ergriffene Massnahmen informieren.

282 Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 
(AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

283 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

284 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

285 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 
6399).
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Art. 65d286 Massnahmen bei Unterdeckung
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Unterdeckung selbst beheben. Der Sicherheits-
fonds tritt erst dafür ein, wenn die Vorsorgeeinrichtung zahlungsunfähig ist.
2 Die Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung müssen auf einer reglementa-
rischen Grundlage beruhen und der besonderen Situation der Vorsorgeeinrichtung, 
insbesondere den Vermögens- und Verpflichtungsstrukturen wie den Vorsorgeplänen 
und der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Bestandes der Versicherten 
sowie der Rentnerinnen und Rentner Rechnung tragen. Sie müssen verhältnismässig, 
dem Grad der Unterdeckung angemessen und Teil eines ausgewogenen Gesamtkon-
zeptes sein. Sie müssen zudem geeignet sein, die Unterdeckung innerhalb einer ange-
messenen Frist zu beheben.
3 Sofern andere Massnahmen nicht zum Ziel führen, kann die Vorsorgeeinrichtung 
während der Dauer einer Unterdeckung:

a. von Arbeitgeber und Arbeitnehmern Beiträge zur Behebung einer Unterdeckung 
erheben. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die 
Summe der Beiträge der Arbeitnehmer;

b. von Rentnerinnen und Rentnern einen Beitrag zur Behebung einer Unter-
deckung erheben. Die Erhebung dieses Beitrags erfolgt durch Verrechnung mit 
den laufenden Renten. Der Beitrag darf nur auf dem Teil der laufenden Rente 
erhoben werden, der in den letzten zehn Jahren vor der Einführung dieser Mass-
nahme durch gesetzlich oder reglementarisch nicht vorgeschriebene Erhöhun-
gen entstanden ist. Er darf nicht auf Versicherungsleistungen bei Alter, Tod und 
Invalidität der obligatorischen Vorsorge erhoben werden. Auf Versicherungsleis-
tungen, welche über die Leistungen der obligatorischen Vorsorge hinausgehen, 
darf er nur dann erhoben werden, wenn eine entsprechende reglementarische 
Grundlage vorhanden ist. Die Höhe der Renten bei Entstehung des Renten-
anspruchs bleibt jedenfalls gewährleistet.

4 Sofern sich die Massnahmen nach Absatz 3 als ungenügend erweisen, kann die Vor-
sorgeeinrichtung den Mindestzinssatz nach Artikel 15 Absatz 2 während der Dauer 
der Unterdeckung, höchstens jedoch während fünf Jahren unterschreiten. Die Unter-
schreitung darf höchstens 0,5 Prozent betragen.

Art. 65e287 Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht  
bei Unterdeckung

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass der Arbeitgeber im 
Fall einer Unterdeckung Einlagen in ein gesondertes Konto Arbeitgeberbeitragsreserve 

286 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 
6399).

287 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 
6399).
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mit Verwendungsverzicht (AGBR mit Verwendungsverzicht) vornehmen und auch 
Mittel der ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserve auf dieses Konto übertragen kann.
2 Die Einlagen dürfen den Betrag der Unterdeckung nicht übersteigen und werden 
nicht verzinst. Sie dürfen weder für Leistungen eingesetzt, verpfändet, abgetreten noch 
auf andere Weise vermindert werden.
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere:

a. die Auflösung der AGBR mit Verwendungsverzicht, deren Übertragung in die 
ordentliche Arbeitgeberbeitragsreserve und die Verrechnung mit fälligen Arbeit-
geberbeiträgen;

b. den möglichen Gesamtbetrag der Arbeitgeberbeitragsreserven und deren 
Behandlung bei einer Gesamt- und Teilliquidation.

4 Der Arbeitgeber und die Vorsorgeeinrichtung können vertraglich zusätzliche Rege-
lungen treffen.

Art. 66 Aufteilung der Beiträge
1 Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeit-
nehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers 
muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. 
Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt 
werden.
2 Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Für nicht 
rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen verlangen.
3 Der Arbeitgeber zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeein-
richtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab.
4 Er überweist die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende 
des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge 
geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung.288

Art. 67 Deckung der Risiken
1 Die Vorsorgeeinrichtungen entscheiden, ob sie die Deckung der Risiken selbst über-
nehmen oder sie ganz oder teilweise einer der Versicherungsaufsicht unterstellten Ver-
sicherungseinrichtung oder, unter den vom Bundesrat festgesetzten Bedingungen, 
einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung übertragen.
2 Sie können die Deckung der Risiken selbst übernehmen, wenn sie die vom Bundesrat 
festgesetzten Voraussetzungen erfüllen.

288 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).
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Art. 68 Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen  
und Versicherungseinrichtungen

1 Versicherungseinrichtungen, welche die Risikodeckung einer nach diesem Gesetz 
registrierten Vorsorgeeinrichtung übernehmen wollen, haben in ihre Angebote Tarife 
einzubeziehen, die lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Risiken für Todesfall und 
Invalidität abdecken. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
2 …289

3 Die Versicherungseinrichtungen haben den Vorsorgeeinrichtungen die nötigen 
Angaben zu liefern, damit diese die in Artikel 65a geforderte Transparenz gewährleis-
ten können.290

4 Zu diesen Angaben gehören insbesondere auch:
a. eine jährliche, nachvollziehbare Abrechnung über die Überschussbeteiligung; 

aus der Abrechnung muss insbesondere ersichtlich sein, auf welchen Grund-
lagen die Überschussbeteiligung berechnet und nach welchen Grundsätzen sie 
verteilt wurde;

b. eine Aufstellung über die Verwaltungskosten; der Bundesrat erlässt Bestimmun-
gen über die Art und Weise, wie die Verwaltungskosten ausgewiesen werden müs-
sen.291

Art. 68a292 Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen
1 Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen müssen, nachdem der 
Beschluss betreffend die Anpassung der Renten an die Preisentwicklung gemäss Arti-
kel 36 Absätze 2 und 3 gefasst wurde, den Sparguthaben der Versicherten gutgeschrie-
ben werden.
2 Von Absatz 1 kann nur abgewichen werden:

a. bei Vorsorgewerken, die an Sammelstiftungen angeschlossen sind: wenn die 
Vorsorgekommission des Vorsorgewerkes ausdrücklich einen anders lautenden 
Beschluss fasst und ihn der Sammelstiftung mitteilt;

b. bei Vorsorgeeinrichtungen, die nicht in Form einer Sammelstiftung geführt 
werden: wenn das paritätische Organ ausdrücklich einen anders lautenden 
Beschluss fasst und ihn der Versicherungseinrichtung mitteilt.

289 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17.  Dez. 2004, mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5269; BBl 2003 3789).

290 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3.  Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1.  April 2004 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

291 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3.  Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1.  April 2004 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

292 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3.  Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1.  April 2004 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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Art. 69293

Art. 70294

Art. 71 Vermögensverwaltung
1 Die Vorsorgeeinrichtungen verwalten ihr Vermögen so, dass Sicherheit und genügen-
der Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die Deckung 
des voraussehbaren Bedarfes an flüssigen Mitteln gewährleistet sind.
2 Die Verpfändung oder Belastung von Ansprüchen einer Vorsorgeeinrichtung aus 
Kollektivlebensversicherungsvertrag oder aus Rückversicherungsvertrag ist nicht 
zulässig.295

Art. 71a296 Stimmpflicht als Aktionärin
1 Vorsorgeeinrichtungen müssen bei Aktiengesellschaften nach den Artikeln 620–762 
des Obligationenrechts297, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, das Stimmrecht 
der von ihnen gehaltenen Aktien zu angekündigten Anträgen ausüben, welche die 
folgenden Punkte betreffen:

a. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Präsidenten des Verwaltungsrats, 
der Mitglieder des Vergütungsausschusses und des unabhängigen Stimmrechts-
vertreters;

b. Statutenbestimmungen nach Artikel 626 Absatz 2 des Obligationenrechts;
c. Statutenbestimmungen und Abstimmungen gemäss den Bestimmungen der 

Artikel 732−735d des Obligationenrechts.
2 Sie müssen im Interesse ihrer Versicherten abstimmen. Das Interesse der Versicherten 
gilt als gewahrt, wenn das Stimmverhalten dem dauernden Gedeihen der Vorsorgeein-
richtung dient.
3 Sie dürfen sich der Stimme enthalten, wenn dies dem Interesse der Versicherten ent-
spricht.
4 Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung muss in einem Reglement die Grund-
sätze festlegen, die das Interesse der Versicherten bei der Ausübung des Stimmrechts 
näher umschreiben.

293 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17.  Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften), mit Wirkung seit 1.  Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 
8411).

294 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

295 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

296 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 
(AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

297 SR 220
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Art. 71b298 Berichterstattung und Offenlegung betreffend die Stimmpflicht
1 Vorsorgeeinrichtungen müssen mindestens einmal jährlich in einem zusammen-
fassenden Bericht ihren Versicherten gegenüber Rechenschaft darüber ablegen, wie sie 
ihrer Stimmpflicht als Aktionärin nachgekommen sind.
2 Folgen sie den Anträgen des Verwaltungsrats der Aktiengesellschaft nicht oder ent-
halten sie sich der Stimme, so müssen sie ihr Stimmverhalten im Bericht detailliert 
offenlegen.

Art. 72 Finanzierung der Auffangeinrichtung
1 Die Auffangeinrichtung ist nach dem Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener 
Kasse zu finanzieren, soweit sie die Deckung der Risiken selbst übernimmt.
2 Die nach Artikel 12 für die Auffangeinrichtung entstehenden Kosten werden vom 
Sicherheitsfonds nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe b getragen.
3 Die der Auffangeinrichtung für ihre Tätigkeit nach Artikel 60 Absatz 2 dieses Geset-
zes sowie nach Artikel 4 Absatz 2 des FZG299 entstandenen Kosten, die nicht auf den 
Verursacher überwälzt werden können, werden vom Sicherheitsfonds getragen.300

Zweiter Titel:301 Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen 
öffentlichrechtlicher Körperschaften im System der Teil
kapitalisierung 

Art. 72a System der Teilkapitalisierung
1 Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die bei Inkrafttreten 
der Änderung vom 17.  Dezember 2010 die Anforderungen der Vollkapitalisierung 
nicht erfüllen und für die eine Staatsgarantie nach Artikel 72c besteht, können mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Vollkapitalisierung abweichen 
(System der Teilkapitalisierung), sofern ein Finanzierungsplan vorliegt, der ihr finan-
zielles Gleichgewicht langfristig sicherstellt. Der Finanzierungsplan muss insbeson-
dere gewährleisten, dass:

a. die Verpflichtungen gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern vollumfänglich 
gedeckt sind;

298 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 
(AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

299 SR 831.42
300 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17.  Dez. 1993 (AS 1994 2386; 

BBl 1992 III 533). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21.  Juni 1996, in Kraft seit 1.  Jan. 1997 
(AS 1996 3067; BBl 1996 I 564 580).

301 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).
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b.302 die Ausgangsdeckungsgrade sowohl für sämtliche Verpflichtungen der Vorsor-
geeinrichtung wie auch für deren Verpflichtungen gegenüber den aktiven Ver-
sicherten bis zum Übergang zum System der Vollkapitalisierung nicht unter-
schritten werden;

c.303 ein Deckungsgrad aller Verpflichtungen gegenüber Rentnerinnen und Rent-
nern sowie aktiven Versicherten von mindestens 80 Prozent besteht;

d. künftige Leistungserhöhungen entsprechend dem Kapitaldeckungsverfahren zu 
100 Prozent ausfinanziert werden.

2 Die Aufsichtsbehörde prüft den Finanzierungsplan und genehmigt die Weiterfüh-
rung der Vorsorgeeinrichtung nach dem System der Teilkapitalisierung. Sie sorgt 
dafür, dass der Finanzierungsplan die Einhaltung der bestehenden Deckungsgrade 
vorsieht.
3 Die Vorsorgeeinrichtungen können im Hinblick auf eine absehbare Strukturverände-
rung im Versichertenbestand eine Umlageschwankungsreserve vorsehen.
4 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Berechnung der freien Mittel. Er kann 
bestimmen, dass bei einer Teilliquidation kein anteilsmässiger Anspruch auf die Umla-
geschwankungsreserve besteht.

Art. 72b Ausgangsdeckungsgrade
1 Als Ausgangsdeckungsgrade gelten die Deckungsgrade bei Inkrafttreten der Ände-
rung vom 17. Dezember 2010.
2 Bei der Berechnung der Ausgangsdeckungsgrade muss das für die Zahlung der fäl-
ligen Renten erforderliche Deckungskapital vollumfänglich berücksichtigt werden.
3 Bei der Berechnung der Ausgangsdeckungsgrade dürfen Wertschwankungs- und 
Umlageschwankungsreserven vom Vorsorgevermögen abgezogen werden.

Art. 72c Staatsgarantie
1 Eine Staatsgarantie liegt vor, wenn die öffentlich-rechtliche Körperschaft für fol-
gende Leistungen der Vorsorgeeinrichtung die Deckung garantiert, soweit diese auf-
grund der Ausgangsdeckungsgrade nach Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe b nicht voll 
finanziert sind:

a. Alters-, Risiko- und Austrittsleistungen;
b. Austrittsleistungen gegenüber dem austretenden Versichertenbestand im Fall 

einer Teilliquidation;
c. versicherungstechnische Fehlbeträge, die als Folge einer Teilliquidation beim 

verbleibenden Versichertenbestand entstehen.
2 Eine Staatsgarantie gilt auch für Verpflichtungen gegenüber Versichertenbeständen 
von Arbeitgebern, die sich der Vorsorgeeinrichtung nachträglich anschliessen.

302 Siehe auch die UeB Änd. 17.12.2010 am Schluss des Textes.
303 Siehe auch die UeB Änd. 17.12.2010 am Schluss des Textes.
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Art. 72d Überprüfung durch den Experten für berufliche Vorsorge

Die Vorsorgeeinrichtung muss durch den Experten für berufliche Vorsorge periodisch 
überprüfen lassen, ob ihr finanzielles Gleichgewicht im System der Teilkapitalisierung 
langfristig sichergestellt ist und der Finanzierungsplan nach Artikel 72a Absatz 1 ein-
gehalten wird.

Art. 72e Unterschreiten der Ausgangsdeckungsgrade

Wird ein Ausgangsdeckungsgrad nach Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe b unterschrit-
ten, so muss die Vorsorgeeinrichtung Massnahmen nach den Artikeln 65c–65e ergrei-
fen.

Art. 72f Übergang zum System der Vollkapitalisierung
1 Die Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen richtet sich nach den Artikeln 65–72, 
sobald sie deren Anforderungen erfüllen.
2 Die Staatsgarantie kann von der öffentlich-rechtlichen Körperschaft aufgehoben 
werden, wenn die Vorsorgeeinrichtung die Anforderungen der Vollkapitalisierung 
erfüllt und genügende Wertschwankungsreserven besitzt.

Art. 72g Berichterstattung durch den Bundesrat

Der Bundesrat erstattet der Bundesversammlung alle zehn Jahre Bericht über die 
finanzielle Situation der Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, 
insbesondere über das Verhältnis zwischen Verpflichtungen und Vorsorgevermögen.

Fünfter Teil: Rechtspflege und Strafbestimmungen

Erster Titel: Rechtspflege

Art. 73 Streitigkeiten und Verantwortlichkeitsansprüche304

1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitig-
keiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten 
entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:

a. Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne 
der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG305 dienen;

b. Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Artikel 82 
Absatz 2 ergeben;

304 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

305 SR 831.42
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c. Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52;
d. den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1.306

2 Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; 
der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3 Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort 
des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde.
4 …307

Art. 74308 Besonderheiten der Rechtspflege
1 Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundesver-
waltungsgericht angefochten werden.
2 Das Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen gestützt auf Artikel 62 Absatz 1 Buch-
stabe e ist für die Versicherten kostenlos, es sei denn, sie handelten mutwillig oder 
leichtsinnig.
3 Eine Beschwerde gegen eine Verfügung der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende 
Wirkung, wenn das Bundesverwaltungsgericht sie auf Begehren einer Partei verfügt.309

4 Die Oberaufsichtskommission ist berechtigt, gegen Entscheide des Bundesverwal-
tungsgerichts im Bereich der beruflichen Vorsorge beim Bundesgericht Beschwerde 
zu erheben.310

Zweiter Titel: Strafbestimmungen

Art. 75311 Übertretungen

Sofern nicht eine mit schwererer Strafe bedrohte strafbare Handlung des Strafgesetz-
buchs312 vorliegt, wird mit Busse bestraft, wer:

a. die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre Auskunft erteilt 
oder die Auskunft verweigert;

306 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

307 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 109 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wir-
kung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).

308 Fassung gemäss Ziff. I 14 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an 
die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes (AS 2006 5599; 
BBl 2006 7759).

309 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

310 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19.  März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1.  Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

311 Fassung gemäss Ziff. I 11 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Anpassung des Nebenstrafrechts an das 
geänderte Sanktionenrecht, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 254; BBl 2018 2827).

312 SR 311.0
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b. sich einer von der zuständigen Behörde angeordneten Kontrolle widersetzt oder 
diese auf eine andere Weise verunmöglicht;

c. die erforderlichen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt.

Art. 76313 Vergehen
1 Sofern nicht eine mit schwererer Strafe bedrohte strafbare Handlung des Strafgesetz-
buchs314 vorliegt, wird mit Geldstrafe bestraft, wer:

a. durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder 
einen anderen eine Leistung der Vorsorgeeinrichtung oder des Sicherheitsfonds 
erwirkt, die ihm nicht zukommt;

b. sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise der 
Beitragspflicht gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung oder dem Sicherheitsfonds 
entzieht;

c. als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Beiträge vom Lohn abzieht und sie dem vor-
gesehenen Zweck entfremdet;

d. die Schweigepflicht verletzt oder bei der Durchführung dieses Gesetzes seine 
Stellung als Organ oder Funktionär zum Nachteil Dritter oder zum eigenen Vor-
teil missbraucht;

e. als Inhaber oder Mitglied einer Revisionsstelle oder als anerkannter Experte für 
berufliche Vorsorge die Pflichten nach den Artikeln 52c und 52e in grober Weise 
verletzt;

f. unzulässige Eigengeschäfte tätigt, gegen die Offenlegungspflicht verstösst, 
indem er unwahre oder unvollständige Angaben macht, oder sonst in grober 
Weise gegen die Interessen der Vorsorgeeinrichtung handelt;

g. Vermögensvorteile oder Retrozessionen im Zusammenhang mit der Vermögens-
verwaltung nicht offenlegt oder für sich einbehält, die nicht ausdrücklich im 
Vermögensverwaltungsvertrag als Entschädigung beziffert sind; oder

h. als Mitglied des obersten Organs oder als mit der Geschäftsführung betraute 
Person einer den Artikeln 71a und 71b unterstellten Vorsorgeeinrichtung die 
Stimmpflicht oder die Offenlegungspflicht nach diesen Artikeln verletzt.

2 Nimmt der Täter die Möglichkeit der Verwirklichung einer Tat nach Absatz 1 Buch-
stabe h lediglich in Kauf, so macht er sich nach dieser Bestimmung nicht strafbar.

Art. 77 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben
1 Wird eine Widerhandlung beim Besorgen der Angelegenheiten einer juristischen 
Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder Personengesamtheit 
ohne Rechtspersönlichkeit oder sonst in Ausübung geschäftlicher oder dienstlicher 

313 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 17. Dez. 2021 über die Anpassung des Nebenstrafrechts an das 
geänderte Sanktionenrecht, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 254; BBl 2018 2827).

314 SR 311.0
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Verrichtungen für einen andern begangen, so finden die Strafbestimmungen auf dieje-
nigen natürlichen Personen Anwendung, welche die Tat verübt haben.
2 Der Geschäftsherr oder Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene, der es vorsätzlich 
oder fahrlässig in Verletzung einer Rechtspflicht unterlässt, eine Widerhandlung des 
Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden oder in ihren Wirkungen auf-
zuheben, untersteht den Strafbestimmungen, die für den entsprechend handelnden 
Täter gelten.
3 Ist der Geschäftsherr oder Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene eine juristische 
Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder Personengesamtheit 
ohne Rechtspersönlichkeit, so findet Absatz 2 auf die schuldigen Organe, Organmit-
glieder, geschäftsführenden Gesellschafter, tatsächlich leitenden Personen oder Liqui-
datoren Anwendung.
4 Fällt eine Busse von höchstens 4000 Franken in Betracht und würde die Ermittlung 
der nach den Absätzen 1–3 strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen bedingen, 
die im Hinblick auf die verwirkte Strafe unverhältnismässig wären, so kann von einer 
Verfolgung dieser Personen Umgang genommen und an ihrer Stelle die juristische Per-
son, die Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder die Einzelfirma zur Bezahlung 
der Busse verurteilt werden.315

Art. 78316 Verfolgung und Beurteilung

Die Verfolgung und die Beurteilung sind Sache der Kantone.

Art. 79 Ordnungswidrigkeiten
1 Wer einer Verfügung der zuständigen Aufsichtsbehörde trotz Mahnung und Hinweis 
auf die Strafdrohung dieses Artikels innert nützlicher Frist nicht nachkommt, wird 
von der Aufsichtsbehörde mit einer Ordnungsbusse bis zu 4000 Franken bestraft.317 
Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann eine Verwarnung ausgesprochen wer-
den.
2 Gegen die Bussenverfügungen kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde 
geführt werden.318

315 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

316 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 29 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 
2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).

317 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

318 Fassung gemäss Anhang Ziff. 109 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 
1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
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Sechster Teil: Umfang der Leistungen, Steuerrecht 
und besondere Bestimmungen319

Erster Titel: Umfang der Leistungen320

Art. 79a321 Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieses Titels gelten für alle Vorsorgeverhältnisse, unabhängig 
davon, ob die Vorsorgeeinrichtung im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen 
ist oder nicht.

Art. 79b322 Einkauf
1 Die Vorsorgeeinrichtung darf den Einkauf höchstens bis zur Höhe der reglementari-
schen Leistungen ermöglichen.
2 Der Bundesrat regelt den Einkauf von Personen, die:

a. bis zum Zeitpunkt, in dem sie den Einkauf verlangen, noch nie einer Vorsor-
geeinrichtung angehört haben;

b. eine Leistung der beruflichen Vorsorge beziehen oder bezogen haben.323

3 Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb 
der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden. 
Wurden Vorbezüge für die Wohneigentumsförderung getätigt, so dürfen freiwillige 
Einkäufe erst vorgenommen werden, wenn die Vorbezüge zurückbezahlt sind.
4 Von der Begrenzung ausgenommen sind die Wiedereinkäufe im Falle der Eheschei-
dung oder gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft nach Artikel 22c 
FZG324.325

319 Fassung gemäss Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998, in 
Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374; BBl 1999 4).

320 Fassung gemäss Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998, in 
Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374; BBl 1999 4).

321 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19.  März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998 
(AS 1999 2374; BBl 1999 4). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in 
Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

322 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

323 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 17.  Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305).

324 SR 831.42. Heute: Art. 22d FZG.
325 Fassung gemäss Art. 37 Ziff. 3 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 

(AS 2005 5269; BBl 2003 3789).
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Art. 79c326 Versicherbarer Lohn und versicherbares Einkommen

Der nach dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung versicherbare Lohn der Arbeitneh-
mer oder das versicherbare Einkommen der Selbstständigerwerbenden ist auf den 
zehnfachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 beschränkt.

Zweiter Titel: Steuerrechtliche Behandlung der Vorsorge327

Art. 80 Vorsorgeeinrichtungen
1 Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch für die Vorsorgeeinrichtungen, die nicht 
im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind.
2 Die mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Vorsorgeeinrichtungen des privaten 
und des öffentlichen Rechts sind, soweit ihre Einkünfte und Vermögenswerte aus-
schliesslich der beruflichen Vorsorge dienen, von den direkten Steuern des Bundes, 
der Kantone und der Gemeinden und von Erbschafts- und Schenkungssteuern der 
Kantone und Gemeinden befreit.
3 Liegenschaften dürfen mit Grundsteuern, insbesondere Liegenschaftensteuern vom 
Bruttowert der Liegenschaft und Handänderungssteuern belastet werden.
4 Mehrwerte aus der Veräusserung von Liegenschaften können entweder mit der all-
gemeinen Gewinnsteuer oder mit einer speziellen Grundstückgewinnsteuer erfasst 
werden. Bei Fusionen und Aufteilungen von Vorsorgeeinrichtungen dürfen keine 
Gewinnsteuern erhoben werden.

Art. 81 Abzug der Beiträge
1 Die Beiträge der Arbeitgeber an die Vorsorgeeinrichtung und die Einlagen in die 
Arbeitgeberbeitragsreserven, einschliesslich derjenigen nach Artikel 65e, gelten bei den 
direkten Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden als Geschäftsaufwand.328

2 Die von den Arbeitnehmern und Selbstständigerwerbenden an Vorsorgeeinrichtun-
gen nach Gesetz oder reglementarischen Bestimmungen geleisteten Beiträge sind bei 
den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden abziehbar.
3 Für den versicherten Arbeitnehmer sind die vom Lohn abgezogenen Beiträge im 
Lohnausweis anzugeben; andere Beiträge sind durch die Vorsorgeeinrichtungen zu 
bescheinigen.

326 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

327 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998, in 
Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374; BBl 1999 4).

328 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 
6399).
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Art. 81a329 Abzug des Beitrags der Rentnerinnen und Rentner

Der Beitrag der Rentnerinnen und Rentner zur Behebung einer Unterdeckung nach 
Artikel 65d Absatz 3 Buchstabe b ist bei den direkten Steuern des Bundes, der Kantone 
und Gemeinden abziehbar.

Art. 82330 Gleichstellung anderer Vorsorgeformen
1 Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende können Beiträge für weitere, ausschliess-
lich und unwiderruflich der beruflichen Vorsorge dienende, anerkannte Vorsorgefor-
men abziehen. Als solche Vorsorgeformen gelten:

a. die gebundene Selbstvorsorge bei Versicherungseinrichtungen;
b. die gebundene Selbstvorsorge bei Bankstiftungen.

2 Der Bundesrat legt in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Abzugsberechtigung 
für Beiträge nach Absatz 1 fest.
3 Er regelt die Einzelheiten der anerkannten Vorsorgeformen, insbesondere bestimmt 
er den Kreis und die Reihenfolge der Begünstigten. Er legt fest, inwieweit der Vor-
sorgenehmer die Reihenfolge der Begünstigten ändern und deren Ansprüche näher 
bezeichnen kann; die vom Vorsorgenehmer getroffenen Anordnungen bedürfen der 
Schriftform.
4 Die aus einer anerkannten Vorsorgeform Begünstigten haben einen eigenen 
Anspruch auf die ihnen daraus zugewiesene Leistung. Die Versicherungseinrichtung 
oder die Bankstiftung zahlt diese den Begünstigten aus.

Art. 83 Besteuerung der Leistungen

Die Leistungen aus Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgeformen nach den Artikeln 80 
und 82 sind bei den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden in 
vollem Umfang als Einkommen steuerbar.

Art. 83a331 Steuerliche Behandlung der Wohneigentumsförderung
1 Der Vorbezug und der aus einer Pfandverwertung des Vorsorgeguthabens erzielte 
Erlös sind als Kapitalleistung aus Vorsorge steuerbar.
2 Bei Wiedereinzahlung des Vorbezugs oder des Pfandverwertungserlöses kann der 
Steuerpflichtige verlangen, dass ihm die beim Vorbezug oder bei der Pfandverwertung 
für den entsprechenden Betrag bezahlten Steuern zurückerstattet werden. Für solche 

329 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 
6399).

330 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 18.  Dez. 2020 (Erbrecht), in Kraft seit 1.  Jan. 2023 
(AS 2021 312; BBl 2018 5813).

331 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln 
der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237).
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Wiedereinzahlungen ist ein Abzug zur Ermittlung des steuerbaren Einkommens aus-
geschlossen.
3 Das Recht auf Rückerstattung der bezahlten Steuern erlischt nach Ablauf von drei 
Jahren seit Wiedereinzahlung des Vorbezugs oder des Pfandverwertungserlöses an eine 
Einrichtung der beruflichen Vorsorge.
4 Alle Vorgänge gemäss den Absätzen 1–3 sind der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
von der betreffenden Vorsorgeeinrichtung unaufgefordert zu melden.
5 Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für die direkten Steuern von Bund, Kanto-
nen und Gemeinden.

Art. 84 Ansprüche aus Vorsorge

Vor ihrer Fälligkeit sind die Ansprüche aus Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgefor-
men nach den Artikeln 80 und 82 von den direkten Steuern des Bundes, der Kantone 
und der Gemeinden befreit.

Dritter Titel:332 Besondere Bestimmungen

Art. 85 Eidgenössische Kommission für die berufliche Vorsorge
1 Der Bundesrat bestellt eine Eidgenössische Kommission für die berufliche Vorsorge 
mit höchstens 21 Mitgliedern. Sie setzt sich zusammen aus Vertretern des Bundes und 
der Kantone sowie mehrheitlich aus Vertretern der Arbeitgeber, Arbeitnehmer und 
Vorsorgeeinrichtungen.
2 Die Kommission begutachtet zuhanden des Bundesrates Fragen über die Durchfüh-
rung und Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge.

Art. 85a333 Bearbeiten von Personendaten
1 Die mit der Durchführung oder mit der Kontrolle oder Beaufsichtigung der Durch-
führung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die Personendaten, einschliess-
lich besonders schützenswerter Personendaten, zu bearbeiten oder bearbeiten zu las-
sen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu 
erfüllen, namentlich um:334

a. die Versicherungsbeiträge zu berechnen und zu erheben;
b. Leistungsansprüche zu beurteilen sowie Leistungen zu berechnen, zu gewähren 

und diese mit Leistungen anderer Sozialversicherungen zu koordinieren;
c. ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haftpflichtigen Dritten geltend zu machen;

332 Ursprünglich: Zweiter Titel.
333 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2689; BBl 2000 

255).
334 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 81 des Datenschutzgesetzes vom 25.  Sept. 2020, in Kraft seit 

1. Sept. 2023 (AS 2022 491; BBl 2017 6941).
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d. die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben;
e. Statistiken zu führen;
f.335 die AHV-Nummer zuzuweisen oder zu verifizieren.

2 Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind sie darüber hinaus befugt, Personendaten, die 
namentlich die Beurteilung der Gesundheit, der Schwere des physischen oder psy-
chischen Leidens, der Bedürfnisse und der wirtschaftlichen Situation der versicherten 
Person erlauben, zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen.336

Art. 85b337 Akteneinsicht
1 Sofern überwiegende Privatinteressen gewahrt bleiben, steht die Akteneinsicht zu:

a. der versicherten Person für die sie betreffenden Daten;
b. Personen, die einen Anspruch oder eine Verpflichtung nach diesem Gesetz haben, 

für diejenigen Daten, die für die Wahrung des Anspruchs oder die Erfüllung der 
Verpflichtung erforderlich sind;

c. Personen und Institutionen, denen ein Rechtsmittel gegen eine auf Grund dieses 
Gesetzes erlassene Verfügung zusteht, für die zur Ausübung dieses Rechts erfor-
derlichen Daten;

d. Behörden, die zuständig sind für Beschwerden gegen auf Grund dieses Geset-
zes erlassene Verfügungen, für die zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderlichen 
Daten;

e. der haftpflichtigen Person und ihrem Versicherer für die zur Beurteilung eines 
Rückgriffsanspruchs der beruflichen Vorsorge erforderlichen Daten.

2 Handelt es sich um Gesundheitsdaten, deren Bekanntgabe sich für die zur Einsicht 
berechtigte Person gesundheitlich nachteilig auswirken könnte, so kann von ihr ver-
langt werden, dass sie einen Arzt oder eine Ärztin bezeichnet, der oder die ihr diese 
Daten bekannt gibt.

Art. 86338 Schweigepflicht

Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 
Durchführung dieses Gesetzes beteiligt sind, haben gegenüber Dritten Verschwiegen-
heit zu bewahren.

335 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23.  Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in 
Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).

336 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 81 des Datenschutzgesetzes vom 25.  Sept. 2020, in Kraft seit 
1. Sept. 2023 (AS 2022 491; BBl 2017 6941).

337 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2689; BBl 2000 
255).

338 Fassung gemäss Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2689; BBl 2000 
255).
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Art. 86a339 Datenbekanntgabe
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten im Einzelfall 
und auf schriftliches und begründetes Gesuch hin bekannt gegeben werden an:

a. Sozialhilfebehörden, wenn sie für die Festsetzung, Änderung oder Rückforde-
rung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinderung ungerechtfertigter 
Bezüge erforderlich sind;

abis.340 die vom kantonalen Recht bezeichnete Fachstelle (Art. 40), wenn sie für die 
Einforderung von ausstehenden oder die Sicherung zukünftiger Unterhaltszah-
lungen erforderlich sind;

b. Zivilgerichte, wenn sie für die Beurteilung eines familien- oder erbrechtlichen 
Streitfalles erforderlich sind;

c. Strafgerichte und Strafuntersuchungsbehörden, wenn sie für die Abklärung 
eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind;

d. Betreibungsämter, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des Bundesgesetzes vom 
11. April 1889341 über Schuldbetreibung und Konkurs;

e. Steuerbehörden, wenn sie sich auf die Ausrichtung von Leistungen der berufli-
chen Vorsorge beziehen und für die Anwendung der Steuergesetze erforderlich 
sind;

f.342 die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden nach Artikel 448 Absatz 4 ZGB343;
g.344 …

2 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten bekannt 
gegeben werden an:

a. andere mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 
Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe, wenn sie für die Erfüllung der 
ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich sind;

b. Organe einer anderen Sozialversicherung, wenn sich eine Pflicht zur Bekannt-
gabe aus einem Bundesgesetz ergibt;

bbis.345 Organe einer anderen Sozialversicherung für die Zuweisung oder Verifizie-
rung der AHV-Nummer;

339 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2689; BBl 2000 
255).

340 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 
2022 (AS 2015 4299 5017, 2020 5; BBl 2014 529).

341 SR 281.1
342 Eingefügt durch Anhang Ziff. 27 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und 

Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
343 SR 210
344 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 

7841). Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 16 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, mit 
Wirkung seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).

345 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23.  Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-nummer), in 
Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).
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c. die für die Quellensteuer zuständigen Behörden, nach den Artikeln 88 und 100 
des Bundesgesetzes vom 14.  Dezember 1990346 über die direkte Bundessteuer 
sowie den entsprechenden kantonalen Bestimmungen;

d. Organe der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9.  Oktober 
1992347;

e. Strafuntersuchungsbehörden, wenn es die Anzeige oder die Abwendung  
eines Verbrechens erfordert;

f.348 die IV-Stelle zur Früherfassung nach Artikel 3b IVG349 oder im Rahmen der 
interinstitutionellen Zusammenarbeit nach Artikel 68bis IVG und an die privaten 
Versicherungseinrichtungen nach Artikel 68bis Absatz 1 Buchstabe b IVG;

g.350 den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) oder die Sicherheitsorgane der 
Kantone zuhanden des NDB, wenn eine konkrete Bedrohung der inneren oder 
äusseren Sicherheit nach Artikel 19 Absatz 2 des Nachrichtendienstgesetzes vom 
25. September 2015351 gegeben ist.

3 Daten dürfen auch der zuständigen Steuerbehörde im Rahmen des Meldeverfahrens 
nach Artikel 19 des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965352 über die Verrechnungs-
steuer bekannt gegeben werden.
4 Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses Geset-
zes beziehen, dürfen veröffentlicht werden. Die Anonymität der Versicherten muss 
gewahrt bleiben.
5 In den übrigen Fällen dürfen Daten an Dritte wie folgt bekannt gegeben werden:

a. nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegenden 
Interesse entspricht;

b. Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt 
hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den 
Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden darf.

6 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehenden 
Zweck erforderlich sind.
7 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der 
betroffenen Person.

346 SR 642.11
347 SR 431.01
348 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(AS 2007 5129; BBl 2005 4459).
349 SR 831.20
350 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 

7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 16 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25.  Sept. 2015, in 
Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).

351 SR 121
352 SR 642.21



BVG | Art. 86b BG über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

74

8 Die Daten werden in der Regel schriftlich und kostenlos bekannt gegeben. Der Bun-
desrat kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige Arbei-
ten erforderlich sind.

Art. 86b353 Information der Versicherten
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form infor-
mieren über:

a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das 
Altersguthaben;

b. die Organisation und die Finanzierung;
c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51;
d.354 die Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin nach Artikel 71b.

2 Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszu-
händigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen 
über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungs-
kosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad sowie 
die Grundsätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a) abzugeben.355

3 Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ auf 
Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vorsorgeein-
richtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn reglemen-
tarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeitstermin noch 
nicht überwiesen worden sind.
4 Artikel 75 ist anwendbar.

Art. 87356 Amts und Verwaltungshilfe
1 Die Verwaltungs- und Rechtspflegebehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise 
und Gemeinden sowie die Organe der anderen Sozialversicherungen geben den mit 
der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen auf schriftliche und begründete 
Anfrage im Einzelfall kostenlos diejenigen Daten bekannt, die erforderlich sind für:

a. die Kontrolle der Erfassung der Arbeitgeber;
b. die Festsetzung, Änderung oder Rückforderung von Leistungen;
c. die Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge;

353 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Abs. 2 in Kraft seit 1. April 2004, 
die übrigen Bestimmungen am 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

354 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 
(AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

355 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 10 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

356 Fassung gemäss Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2689; BBl 2000 
255).
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d. die Festsetzung und den Bezug der Beiträge;
e. den Rückgriff auf haftpflichtige Dritte.

2 Erfährt eine Vorsorgeeinrichtung im Rahmen ihrer Funktionen, dass eine versicherte 
Person ungerechtfertigte Leistungen bezieht, so kann sie die Organe der betroffenen 
Sozialversicherung darüber informieren.357

Art. 88358 Meldung von zu Unrecht bezogenen Leistungen

Vorsorgeeinrichtungen, die bei der Ausübung ihrer Aufgaben feststellen, dass eine Per-
son zu Unrecht Leistungen bezogen hat, sind berechtigt, dies den Organen der betrof-
fenen Sozialversicherung sowie den Organen der betroffenen Vorsorgeeinrichtungen 
zu melden.

Art. 89359

Siebenter Teil:360 Internationale Koordination361

Art. 89a362 Geltungsbereich
1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die 
Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder 
Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die 
Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im 
Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz ver-
bindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999363 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizü-
gigkeitsabkommen) anwendbar:

357 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 
1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).

358 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 
1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).

359 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Bundesstatistikgesetzes vom 9. Okt. 1992, mit Wirkung seit 
1. Aug. 1993 (AS 1993 2080; BBl 1992 I 373).

360 Eingefügt durch Ziff. I 7 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit 
(AS 2002 701; BBl 1999 6128). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in 
Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

361 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; 
BBl 2018 1607).

362 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BB vom 17. Juni 2016 (Ausdehnung des Freizügigkeitsabkom-
mens auf die Republik Kroatien), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5233; BBl 2016 2223).

363 SR 0.142.112.681
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a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004364;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009365;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71366;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72367.

2 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staats-
angehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als 
Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, 
Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und Hinter-
lassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden 
Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 
zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960368 zur Errichtung der Euro-
päischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) anwendbar:

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

3 Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten 
Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs II 
des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Übereinkom-
mens beschlossen wurde.
4 Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die 
das Freizügigkeitsabkommen gilt.

364 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1).

365 Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.  September 
2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über 
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.11).

366 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozia-
len Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens 
(AS 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens.

367 Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verord-
nung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer 
und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und 
abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (AS 2005 3909, 2008 
4273, 2009 621 4845) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens.

368 SR 0.632.31
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Art. 89b Gleichbehandlung
1 Personen, die in der Schweiz oder im Gebiete eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft wohnen und für die Artikel 89a Absatz 1 gilt, haben, soweit das Freizü-
gigkeitsabkommen369 nichts anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflichten auf 
Grund dieses Gesetzes wie Schweizer Staatsangehörige.
2 Personen, die in der Schweiz, Island, Liechtenstein oder Norwegen wohnen und für 
die Artikel 89a Absatz 2 gilt, haben, soweit das revidierte EFTA-Abkommen370 nichts 
anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflichten auf Grund dieses Gesetzes wie 
Schweizer Staatsangehörige.

Art. 89c Verbot von Wohnortsklauseln

Der Anspruch auf Geldleistungen, der nach diesem Gesetz besteht, darf:
a. soweit das Freizügigkeitsabkommen371 nichts anderes vorsieht, nicht des-

halb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt 
werden, weil die berechtigte Person im Gebiet eines Mitgliedstaates der  
Europäischen Gemeinschaft wohnt;

b. soweit das revidierte EFTA-Abkommen372 nichts anderes vorsieht, nicht deshalb 
gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt werden, 
weil die berechtigte Person im Gebiet von Island, Liechtenstein oder Norwegen 
wohnt.

Art. 89d Leistungsberechnung 

Leistungsansprüche im Anwendungsbereich dieses Gesetzes werden ausschliesslich 
auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes festgestellt.

Art. 89e373 Anwendbarkeit des ATSG

Die Artikel 32 Absatz 3 und 75a–75c ATSG374 sind auf die berufliche Vorsorge anwend-
bar.

369 SR 0.142.112.681
370 SR 0.632.31
371 SR 0.142.112.681
372 SR 0.632.31
373 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; 

BBl 2018 1607).
374 SR 830.1
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Achter Teil:375 Schlussbestimmungen

Erster Titel: Änderung von Bundesgesetzen

Art. 90

Die Änderungen des geltenden Bundesrechtes stehen im Anhang; dieser ist Bestandteil 
des Gesetzes.

Zweiter Titel: Übergangsbestimmungen

Art. 91 Garantie der erworbenen Rechte

Dieses Gesetz greift nicht in Rechte der Versicherten ein, die sie vor seinem Inkraft-
treten erworben haben.

Art. 92–94376

Art. 95 Übergangsordnung für die Altersgutschriften

Während der ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes gelten für die Berech-
nung der Altersgutschriften folgende Mindestansätze:

Altersjahr Ansatz in Prozenten des  
koordinierten LohnesMänner Frauen

25–34 25–31   7

35–44 32–41 10

45–54 42–51 11

55–65 52–62 13

Art. 96377

Art. 96a378

375 Ursprünglich Siebenter Teil.
376 Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des Bundes-

rechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).
377 Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des Bundes-

rechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).
378 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19.  März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998 

(AS 1999 2374; BBl 1999 4). Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen 
Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).
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Dritter Titel: Vollzug und Inkrafttreten

Art. 97 Vollzug
1 Der Bundesrat überwacht die Anwendung des Gesetzes und trifft die Massnahmen 
zur Durchführung der beruflichen Vorsorge.
1bis Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Durchführung von Erhebungen und 
die Veröffentlichung von Informationen, die der Kontrolle über die Anwendung sowie 
der Evaluation über die Wirkung dieses Gesetzes dienen. Dabei sind insbesondere die 
Organisation und die Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen, die Leistungen und 
deren Empfänger sowie der Beitrag der beruflichen Vorsorge an die Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung zu analysieren.379

2 Die Kantone erlassen die Ausführungsbestimmungen. …380

3 Die Kantone bringen die Ausführungsvorschriften dem Eidgenössischen Departe-
ment des Innern zur Kenntnis.381

Art. 98 Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens und berücksichtigt dabei 
insbesondere die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Er kann einzelne Vor-
schriften vor diesem Zeitpunkt in Kraft setzen.
3 Die Vorschriften in Artikel 81 Absätze 2 und 3 und in den Artikeln 82 und 83 sind 
innerhalb dreier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes in Kraft zu setzen.
4 Artikel 83 findet keine Anwendung auf Renten und Kapitalabfindungen aus Vorsor-
geeinrichtungen und Vorsorgeformen im Sinne der Artikel 80 und 82, die:

a. vor Inkrafttreten von Artikel 83 zu laufen beginnen oder fällig werden oder
b. innerhalb von 15 Jahren seit Inkrafttreten von Artikel 83 zu laufen beginnen 

oder fällig werden und auf einem Vorsorgeverhältnis beruhen, das bei Inkraft-
treten bereits besteht.

Datum des Inkrafttretens:382 1. Januar 1985  
Art. 54, 55, 61, 63, 64 und 97: 1. Juli 1983 
Art. 48 und 93: 1. Januar 1984  
Art. 60: 1. Juli 1984  
Art. 81 Abs. 2 und 3, 82 und 83: 1. Januar 1987

379 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
1677; BBl 2000 2637).

380 Satz aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des Bundes-
rechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).

381 Fassung gemäss Ziff. II 411 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler Erlasse 
durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).

382 Art. 1 der V vom 29. Juni 1983 (AS 1983 827)
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Übergangsbestimmungen der Änderung vom 21. Juni 1996383 UeB

Übergangsbestimmungen der Änderung vom 3. Oktober 2003  
(1. BVG‑Revision)384

a. Laufende Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten
1 Für Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Gesetzesänderung laufen, gilt für den Umwandlungssatz weiterhin das bishe-
rige Recht.
2 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Gesetzesänderung laufen, werden nach Artikel 36 der Preisentwicklung angepasst.
3 Artikel 21 Absatz 2 findet auch Anwendung auf Witwen- und Witwerrenten sowie 
Waisenrenten, die beim Tod einer versicherten Person entstehen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung bereits eine Alters- oder Invalidenrente bezieht.

b. Mindestumwandlungssatz
1 Der Bundesrat legt den Mindestumwandlungssatz fest für die Versicherten derje-
nigen Jahrgänge, die innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieser Gesetzes-
änderung das ordentliche Rentenalter erreichen. Er senkt ihn dabei ab, bis 6,8 Prozent 
erreicht sind.
2 Solange für Frau und Mann verschiedene ordentliche Rentenalter gelten, kann auch 
der Mindestumwandlungssatz pro Jahr verschieden sein.
3 Der Bundesrat regelt für die Invalidenrenten:

a. die Berechnung der Altersgutschriften und des koordinierten Lohnes für die 
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung fehlenden 
Jahre;

b. den anwendbaren Mindestumwandlungssatz.

c. Altersgutschriften

Für die Berechnung der Altersgutschriften gilt der Ansatz von 18 Prozent für folgende 
Rentenalter der Frauen385:

Jahre nach Inkrafttreten Rentenalter der Frau

weniger als 2 63

ab 2, aber weniger als 6 64

ab 6 65

383 AS 1996 3067. Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung 
des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).

384 AS 2004 1677; BBl 2000 2637
385 Seit 1. Jan. 2005 für Frauen: Altersjahr 55–64 (Art. 62a Abs. 2 Bst. b der V vom 18. April 1984 über 

die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 18. Aug. 
2004 – AS 2004 4279 4653).
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d. Deckungslücken

Der Sicherheitsfonds schliesst innerhalb von fünf Jahren seit Inkrafttreten dieser 
Gesetzesänderung den Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 1 Absatz 2 FZG386 eine 
Deckungslücke, die ihnen durch die Anwendung dieser Gesetzesänderung entstanden 
ist und die auf Grund der besonderen finanziellen Struktur der Vorsorgeeinrichtung 
nicht anderweitig gedeckt werden kann. 

e. Koordination mit der 11. AHV-Revision

Der Bundesrat nimmt bei der Erhöhung des ordentlichen Rentenalters der Frauen 
(Art. 13), dem Umwandlungssatz (Art. 14 und Übergangsbestimmung Bst. b) und den 
Altersgutschriftensätzen (Art. 16) die Anpassungen vor, die durch das Inkrafttreten 
der 11. AHV-Revision auf einen späteren Zeitpunkt als auf den 1.  Januar 2003 not-
wendig geworden sind, und wird die notwendigen Anpassungen vornehmen, falls der 
Anspruch der Frauen auf Altersleistungen mit dem 65. Altersjahr nicht im Jahr 2009 
entsteht.

f. Invalidenrenten
1 Die Invalidenrenten, die vor dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung zu laufen 
begonnen haben, unterstehen dem bisherigen Recht.
2 Während zwei Jahren ab dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung unterstehen 
die Invalidenrenten noch dem Recht, das nach Artikel 24 in der Fassung vom 25. Juni 
1982387 galt.
3 Sinkt der Invaliditätsgrad bei der Revision einer laufenden Rente, so ist auf diese 
noch das bisherige Recht anwendbar.
4 Die Dreiviertel-Invalidenrenten werden erst nach dem Inkrafttreten der 4. IVG-Revi-
sion vom 21. März 2003388 eingeführt.
5 Renten, die nach dem Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Gesetzesände-
rung entstehen und die gestützt auf Absatz 4 noch als ganze Renten entstehen, werden 
bei Inkrafttreten der 4. IVG-Revision in dem Mass in Dreiviertelsrenten umgewandelt, 
als sie auch in der Invalidenversicherung zu Dreiviertelsrenten werden.

386 SR 831.42
387 AS 1983 797
388 SR 831.20
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Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 11. Dezember 2009389

Koordination des Rentenalters
1 Tritt die 11. AHV-Revision390 nicht spätestens gleichzeitig mit dieser Gesetzesände-
rung in Kraft, so nimmt der Bundesrat die notwendigen Anpassungen beim Renten-
alter sowie beim Vorbezug und Aufschub der Altersleistung vor.
2 Tritt die Änderung vom 19. Dezember 2008 des BVG (Mindestumwandlungssatz)391 
nicht spätestens gleichzeitig mit dieser Gesetzesänderung in Kraft, so nimmt der Bun-
desrat die notwendigen Anpassungen beim Rentenalter vor.

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. März 2010 (Strukturreform)392

Vorsorgeeinrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung unter 
Bundesaufsicht stehen, können für höchstens drei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Änderung unter Bundesaufsicht bleiben.

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 17. Dezember 2010 
(Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich‑rechtlicher 
 Körperschaften)393  UeB

a. Bestimmung der Ausgangsdeckungsgrade

Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung bestimmt innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Änderung die Ausgangsdeckungsgrade nach Artikel 72a Absatz 1 
Buchstabe b.

b. Rechtsform der Vorsorgeeinrichtungen

Registrierte Vorsorgeeinrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ände-
rung die Rechtsform einer Genossenschaft haben, können bis zu ihrer Aufhebung 
oder Umwandlung in eine Stiftung in dieser Rechtsform weitergeführt werden. Auf sie 
finden subsidiär die Bestimmungen über die Genossenschaft nach den Artikeln 828–
926 OR394 Anwendung.

c. Ungenügender Deckungsgrad 
1 Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die den Mindestde-
ckungsgrad gemäss Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe c unterschreiten, unterbreiten der 
Aufsichtsbehörde alle fünf Jahre einen Plan, der ausweist, wie sie spätestens innert 40 
Jahren ab Inkrafttreten dieser Änderung den Mindestdeckungsgrad erreichen.

389 AS 2010 4427; BBl 2007 5669
390 Neufassung, erste Botschaft BBl 2006 1957
391 BBl 2009 19
392 AS 2011 3393; BBl 2007 5669
393 AS 2011 3385; BBl 2008 8411
394 SR 220
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2 Liegt der Deckungsgrad ab dem 1. Januar 2020 unter 60 Prozent und ab dem 1. Januar 
2030 unter 75 Prozent, leisten die öffentlich-rechtlichen Körperschaften ihren Vorsor-
geeinrichtungen auf die Differenz den Zins nach Artikel 15 Absatz 2.

Schlussbestimmung der Änderung vom 18. März 2011  
(6. IV‑Revision, erstes Massnahmenpaket)395 SchlB

Überprüfung der Renten, die bei pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerde-
bildern ohne nachweisbare organische Grundlage gesprochen wurden

Wird in Anwendung der Schlussbestimmungen Buchstabe a der Änderung vom 
18. März 2011 des IVG396 eine Rente der Invalidenversicherung herabgesetzt oder auf-
gehoben, so vermindert sich oder endet der Leistungsanspruch der versicherten Per-
son auf Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge in Abweichung von Artikel 26 
Absatz 3 dieses Gesetzes auf den Zeitpunkt, ab dem der versicherten Person eine 
herabgesetzte Rente der Invalidenversicherung oder keine solche Rente mehr aus-
gerichtet wird. Diese Bestimmung gilt für alle Vorsorgeverhältnisse im Sinne von Arti-
kel 1 Absatz 2 FZG397. Die versicherte Person hat im Zeitpunkt der Aufhebung oder 
Herabsetzung ihrer Invalidenrente Anspruch auf eine Austrittsleistung nach Artikel 2 
Absatz 1ter FZG.

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 22. März 2019 (Art. 47a)398

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 19. Juni 2020  
(Weiterentwicklung der IV)399UeB

a. Anpassung laufender Renten von Rentenbezügerinnen und -bezügern, die das 55. Altersjahr 
noch nicht vollendet haben
1 Für Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger, deren Rentenanspruch vor Inkraft-
treten dieser Änderung entstanden ist und die bei Inkrafttreten dieser Änderung das 
55. Altersjahr noch nicht vollendet haben, bleibt der bisherige Rentenanspruch beste-
hen, bis sich der Invaliditätsgrad nach Artikel 17 Absatz 1 ATSG400 ändert.
2 Der bisherige Rentenanspruch bleibt auch nach einer Änderung des Invaliditätsgra-
des nach Artikel 17 Absatz 1 ATSG bestehen, sofern die Anwendung von Artikel 24a 
des vorliegenden Gesetzes zur Folge hat, dass der bisherige Rentenanspruch bei einer 
Erhöhung des Invaliditätsgrades sinkt oder bei einem Sinken des Invaliditätsgrades 
ansteigt.

395 AS 2011 5659; BBl 2010 1817
396 SR 831.20
397 SR 831.42
398 AS 2020 585 3835; BBl 2020 6563 (in Kraft bis 31. Dez. 2021)
399 AS 2021 705; BBl 2017 2535
400 SR 830.1
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3 Für Rentenbezügerinnen und -bezüger, deren Rentenanspruch vor Inkrafttreten die-
ser Änderung entstanden ist und die bei Inkrafttreten dieser Änderung das 30. Alters-
jahr noch nicht vollendet haben, wird die Regelung des Rentenanspruchs nach Arti-
kel 24a des vorliegenden Gesetzes spätestens 10 Jahre nach Inkrafttreten dieser Ände-
rung angewendet. Falls der Rentenbetrag im Vergleich zum bisherigen Betrag sinkt, 
wird der versicherten Person der bisherige Betrag solange ausgerichtet, bis sich der 
Invaliditätsgrad nach Artikel 17 Absatz 1 ATSG verändert.
4 Während der provisorischen Weiterversicherung nach Artikel 26a wird die Anwen-
dung von Artikel 24a aufgeschoben.

b. Nichtanpassung laufender Renten von Rentenbezügerinnen und -bezügern, die das 55. Alters-
jahr vollendet haben

Für Rentenbezügerinnen und -bezüger, deren Rentenanspruch vor Inkrafttreten dieser 
Änderung entstanden ist und die bei Inkrafttreten dieser Änderung das 55. Altersjahr 
vollendet haben, gilt das bisherige Recht.

Schlussbestimmung zur Änderung vom 17. Juni 2022  
(Modernisierung der Aufsicht)401

Die Kantone nehmen die Anpassungen, die sich für sie aus Artikel 61 Absatz 3 dritter 
Satz ergeben, innert zwei Jahren nach Inkrafttreten der Änderung vom 17. Juni 2022 
vor.

Anhang  Anhang

Änderung von Bundeserlassen

…402

401 AS 2023 688; BBl 2020 1
402 Die Änderungen können unter AS 1983 797 konsultiert werden.
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Verordnung 
über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge
(BVV 1)

vom 10. und 22. Juni 2011 (Stand am 1. Januar 2024)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf die Artikel 64c Absatz 3 und 65 Absatz 4 des Bundesgesetzes 
vom 25. Juni 19821 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge (BVG),

verordnet:

1. Abschnitt: Geltungsbereich

Art. 1

Diese Verordnung gilt für alle Vorsorgeeinrichtungen sowie Einrichtungen, die nach 
ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen.

2. Abschnitt: Aufsicht

Art. 2  Kantonale Aufsichtsbehörden
1 Kantonale Aufsichtsbehörden nach Artikel 61 BVG sind öffentlich-rechtliche Anstal-
ten eines oder mehrerer Kantone.
2  Sie melden der Oberaufsichtskommission die Bildung oder Änderung einer Auf-
sichtsregion.

Art. 3  Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtungen
1  Jede kantonale Aufsichtsbehörde führt ein Verzeichnis der Einrichtungen, die sie 
beaufsichtigt.
2 Das Verzeichnis enthält:

a. das Register für die berufliche Vorsorge nach Artikel 48 BVG;

SR 831.435.1; AS 2011 3425
1 SR 831.40 
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b. die Liste der nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen sowie der Einrichtungen, 
die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen.

3 Jede Eintragung im Verzeichnis muss die Unternehmens-Identifikationsnummer, die 
Bezeichnung und die Adresse der Einrichtung sowie das Datum der Aufsichtsüber-
nahmeverfügung enthalten. Jede Eintragung in der Liste muss zudem die Angabe ent-
halten, ob es sich bei der Einrichtung um eine nur in der überobligatorischen Vorsorge 
tätige Vorsorgeeinrichtung, eine Freizügigkeitseinrichtung oder eine Einrichtung der 
Säule 3a handelt.2

4 Das Verzeichnis ist öffentlich und wird im Internet publiziert.

Art. 4  Änderung des Verzeichnisses
1 Will eine registrierte Vorsorgeeinrichtung nur noch in der überobligatorischen Vor-
sorge tätig sein, so muss sie die Aufsichtsbehörde um Streichung aus dem Register und 
Eintragung in die Liste ersuchen und ihr einen Schlussbericht vorlegen. Solange dieser 
nicht genehmigt ist, bleibt sie im Register eingetragen.
2  Wird eine Einrichtung liquidiert oder wechselt sie ihren Sitz in einen Kanton, in 
dem eine andere Aufsichtsbehörde zuständig ist, so muss sie die Aufsichtsbehörde um 
Streichung der Eintragung aus dem Verzeichnis ersuchen und ihr einen Schlussbericht 
vorlegen. Solange dieser nicht genehmigt ist, wird die Eintragung nicht gestrichen und 
bleibt die Einrichtung der bisherigen Aufsichtsbehörde unterstellt.

3. Abschnitt: Oberaufsicht

Art. 5  Unabhängigkeit der Mitglieder der Oberaufsichtskommission
1  Die Mitglieder der Oberaufsichtskommission müssen folgende Bedingungen hin-
sichtlich ihrer Unabhängigkeit erfüllen. Sie dürfen nicht:

a. im Anstellungs- oder Auftragsverhältnis zum Sicherheitsfonds, zur Auffangein-
richtung oder zu einer Anlagestiftung stehen;

b. Mitglieder des Vorstands oder der Geschäftsleitung einer im Bereich der berufli-
chen Vorsorge aktiven Organisation sein, ausgenommen die zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter der Sozialpartner;

c. Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrats einer Versicherungs-
gesellschaft, einer Bank oder eines anderen im Bereich der beruflichen Vorsorge 
tätigen Unternehmens sein;

d. Angestellte einer Aufsichtsbehörde, der Bundesverwaltung oder einer kantona-
len Verwaltung sein;

e. Mitglieder einer kantonalen Regierung sein;
f. als Richter oder Richterin im Bereich der Sozialversicherungen tätig sein;

2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der V vom 22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 750).
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g. Mitglieder der Eidgenössischen Kommission für berufliche Vorsorge sein.
2 Sie müssen in den Ausstand treten, wenn im Einzelfall ein persönlicher oder geschäft-
licher Interessenkonflikt besteht.

Art. 6  Kosten der Oberaufsicht
1 Die Kosten der Oberaufsichtskommission und ihres Sekretariats setzen sich zusam-
men aus den Kosten:

a. der Systemaufsicht und der Oberaufsicht über die Aufsichtsbehörden;
b. der Aufsicht über die Anlagestiftungen, den Sicherheitsfonds und die Auffang-

einrichtung;
c. der Leistungen des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) für die Oberauf-

sichtskommission und das Sekretariat.
2 Die Kosten werden vollständig durch Abgaben und Gebühren gedeckt.3

3 Die Oberaufsichtskommission ermittelt die Kosten, die ihr und ihrem Sekretariat im 
Geschäftsjahr entstanden sind und ordnet sie den jährlichen Aufsichtsabgaben nach 
den Artikeln 7 Absatz 1 und 8 Absatz 1 zu.4

Art. 75  Aufsichtsabgabe für die System- und Oberaufsicht
1 Die Aufsichtsabgabe für die System- und Oberaufsicht über die Aufsichtsbehörden 
deckt die Kosten der Oberaufsichtskommission und ihres Sekretariats, soweit diese 
nicht aus dem Ertrag der Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen gedeckt 
sind, sowie die Kosten des Sicherheitsfonds für die Abgabenerhebung bei den Vorsor-
geeinrichtungen gemäss Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe i BVG. 
2 Sie beträgt höchstens 6 Franken pro Million Franken der Summe der reglementari-
schen Austrittsleistungen aller Versicherten und des mit zehn multiplizierten Betrags 
sämtlicher Renten der dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 19936 unterstellten 
Vorsorgeeinrichtungen, wie sie aus der Betriebsrechnung des Geschäftsjahrs hervor-
gehen, für das die Aufsichtsabgabe geschuldet ist. 
3 Die Oberaufsichtskommission stellt dem Sicherheitsfonds die zu entrichtenden Auf-
sichtsabgaben spätestens neun Monate nach Abschluss ihres Geschäftsjahres in Rech-
nung. 

3 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Juli 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2317).
4 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Juli 2014 (AS 2014 2317). Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der V vom 

22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 750).
5 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der V vom 22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 750).
6 SR 831.42
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Art. 87  Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung 
und der Anlagestiftungen

1 Die Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der Anlage-
stiftungen deckt die Kosten der Oberaufsichtskommission und ihres Sekretariats für 
die Tätigkeit als Direktaufsicht im Geschäftsjahr, soweit diese Kosten nicht durch die 
Gebühren der beaufsichtigten Einrichtungen und die Abgaben der Anlagestiftungen 
auf den Sondervermögen gedeckt sind. Sie berechnet sich nach den Vermögen der Ein-
richtungen aufgrund folgender Ansätze:

a. bis 100 Millionen Franken: höchstens 0,030 Promille;
b. über 100 Millionen bis 1 Milliarde Franken: höchstens 0,025 Promille;
c. über 1 Milliarde bis 10 Milliarden Franken: höchstens 0,020 Promille;
d. über 10 Milliarden Franken: höchstens 0,012 Promille.

2  Sie beträgt jedoch höchstens 125 000 Franken pro Einrichtung. Unterhalb der 
Höchstansätze ist das Verhältnis zwischen den einzelnen Ansätzen beizubehalten.
3 Bei Anlagestiftungen wird pro Sondervermögen eine Abgabe von 1000 Franken erho-
ben. Als Sondervermögen gilt jeweils eine Anlagegruppe.
4  Die Oberaufsichtskommission stellt die Aufsichtsabgabe den Einrichtungen neun 
Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres der Oberaufsichtskommission in Rech-
nung.
5 Für die Erhebung des Vermögens und der Anzahl Sondervermögen ist der Jahres-
abschluss der Einrichtung im Jahr massgebend, das dem Geschäftsjahr der Oberauf-
sichtskommission vorangeht.

Art. 9  Ordentliche Gebühren
1 Für folgende Verfügungen und Dienstleistungen werden Gebühren erhoben, die sich 
innerhalb des Gebührenrahmens nach Zeitaufwand berechnen:

Verfügung, Dienstleistung Gebührenrahmen 
in Franken

a. Aufsichtsübernahme  
(einschliesslich Genehmigung der Urkunde)

1 000–  5 000

b. Genehmigung von Änderungen der Urkunde 500–10 000

c. Prüfung von Reglementen und deren Änderungen 500–10 000

d. Prüfung von Verträgen 500–   800

e. Aufhebung einer Anlagestiftung 1 500–20 000

f. Fusion von Anlagestiftungen 1 000–30 000

g. Aufsichtsmassnahmen 200–50 000

h.8 Zulassung des Experten oder der Expertin für berufliche Vorsorge 500– 5 000

7 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Juli 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2317).
8 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Juli 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2317).
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Verfügung, Dienstleistung Gebührenrahmen 
in Franken

i.9 Befähigungserklärung für Personen und Institutionen nach Artikel 48f 
Absatz 5 der Verordnung vom 18. April 198410 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

500–  5 000

2 Für die Berechnung nach Zeitaufwand gilt ein Ansatz von 250 Franken pro Stunde.

Art. 10  Ausserordentliche Gebühr
1 Für ausserordentliche Inspektionen oder aufwendige Abklärungen wird von den Auf-
sichtsbehörden je nach Aufwand eine Gebühr von 2000 Franken bis 100 000 Franken 
erhoben.
2  Für ausserordentliche Revisionen, Kontrollen oder aufwendige Abklärungen wird 
von dem Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und den Anlagestiftungen je nach 
Aufwand eine Gebühr von 2000 Franken bis 100 000 Franken erhoben.

Art. 11  Allgemeine Gebührenverordnung

Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmungen 
der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 200411.

4. Abschnitt: Bestimmungen über die Gründung 
von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge

Art. 12  Vor der Gründung einzureichende Unterlagen
1 Vorsorgeeinrichtungen sowie Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen 
Vorsorge dienen, müssen der Aufsichtsbehörde die notwendigen Unterlagen und 
Nachweise für den Erlass der Verfügung über die Aufsichtsübernahme und die allfäl-
lige Registrierung vor dem Gründungsakt und vor der Eintragung ins Handelsregister 
zur Prüfung einreichen.
2 Sie müssen insbesondere folgende Unterlagen einreichen:

a. Entwurf der Urkunde oder der Statuten; 
b. Angaben über die Gründer und Gründerinnen;
c. Angaben über die Organe;
d. Entwurf der Reglemente, insbesondere des Vorsorgereglements sowie des Orga-

nisations- und Anlagereglements;

 9 Eingefügt durch den Anhang der V vom 8. Mai 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 1349).
10 SR 831.441.1
11 SR 172.041.1
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e. Angaben zu Art und Umfang einer allfälligen Rückdeckung beziehungsweise zur 
Höhe der technischen Rückstellungen;

f. Annahmeerklärung der Revisionsstelle und des Experten oder der Expertin für 
berufliche Vorsorge.

3 Für die Prüfung der Integrität und der Loyalität der Verantwortlichen müssen sie der 
Aufsichtsbehörde zudem folgende Unterlagen einreichen:

a.12 bei natürlichen Personen: Angaben über Nationalität, Wohnsitz, qualifizierte 
Beteiligungen an anderen Gesellschaften und hängige Gerichts- und Verwal-
tungsverfahren, einen unterzeichneten Lebenslauf, Referenzen und einen Privat-
auszug aus dem Strafregister-Informationssystem VOSTRA;

b. bei Gesellschaften: die Statuten, einen Auszug aus dem Handelsregister oder 
eine entsprechende Bestätigung, einen Beschrieb der Geschäftstätigkeiten, der 
finanziellen Situation und gegebenenfalls der Gruppenstruktur sowie Angaben 
über abgeschlossene und hängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren.

Art. 13  Prüfung durch die Aufsichtsbehörde
1  Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die geplante Organisation, die Geschäftsführung, 
die Vermögensverwaltung sowie die Vermögensanlage den gesetzlichen und reglemen-
tarischen Bestimmungen entsprechen, insbesondere ob der organisatorische Aufbau, 
die Abläufe und Aufgaben klar und hinreichend geregelt sind und ob die Artikel 51b 
Absatz 2 BVG und 48h der Verordnung vom 18. April 198413 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge eingehalten werden.
2  Bei der Prüfung der Vorsorgereglemente achtet sie insbesondere darauf, dass die 
reglementarischen Leistungen und deren Finanzierung sich auf eine Bestätigung des 
Experten oder der Expertin für berufliche Vorsorge stützen, woraus hervorgeht, dass 
das finanzielle Gleichgewicht gewährleistet ist.
3 Bei der Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen berücksichtigt sie 
insbesondere:

a.14 strafrechtliche Verurteilungen, die im Privatauszug des Strafregister-Informati-
onssystems VOSTRA erscheinen;

b. bestehende Verlustscheine;
c. hängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren.

Art. 14  Berichterstattung nach der Gründung

Die Aufsichtsbehörde kann der Einrichtung der beruflichen Vorsorge in der Start-
phase auch unterjährige Fristen zur Berichterstattung setzen.

12 Fassung gemäss Anhang 10 Ziff. II 26 der Strafregisterverordnung vom 19. Okt. 2022, in Kraft seit 
23. Jan. 2023 (AS 2022 698).

13 SR 831.441.1
14 Fassung gemäss Anhang 10 Ziff. II 26 der Strafregisterverordnung vom 19. Okt. 2022, in Kraft seit 

23. Jan. 2023 (AS 2022 698).
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5. Abschnitt: Besondere Bestimmungen über die Grün-
dung von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen 
im Sinne von Art. 65 Abs. 4 BVG

Art. 15  Vor der Gründung zusätzlich einzureichende Unterlagen

Zusätzlich zu den Unterlagen nach Artikel 12 Absätze 2 und 3 müssen Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von Artikel 65 Absatz 4 BVG folgende Unterla-
gen einreichen:

a. Entwurf des Anschlussvertrags;
b. Nachweis des Anfangsvermögens (Art. 17);
c. Garantieerklärung (Art. 18);
d. Business-Plan.

Art. 16  Tätigkeit vor der Aufsichtsübernahme

Eine Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung darf keine Anschlussverträge abschlies-
sen, solange die Aufsichtsbehörde die Verfügung über die Aufsichtsübernahme nicht 
erlassen hat.

Art. 17  Anfangsvermögen

Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung über ein 
genügendes Anfangsvermögen verfügt. Das Anfangsvermögen ist genügend, wenn es 
die in den ersten zwei Jahren zu erwartenden Verwaltungs-, Organisations- und ande-
ren Betriebskosten deckt.

Art. 18  Garantie, Rückdeckung
1  Die Aufsichtsbehörde prüft, ob bei der Errichtung zugunsten der Sammel- oder 
Gemeinschaftseinrichtung eine unwiderrufliche, nicht abtretbare Garantie einer der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht unterstehenden Bank oder eine volle Rück-
deckung einer der schweizerischen oder liechtensteinischen Aufsicht unterstehenden 
Versicherung vorliegt.
2 Die Garantie muss auf mindestens 500 000 Franken lauten und mit einer Verpflich-
tungsdauer von fünf Jahren abgeschlossen worden sein. Die Aufsichtsbehörde kann 
den Mindestbetrag auf höchstens 1 Million Franken erhöhen. Für die Festlegung des 
Betrags sind das zu erwartende Vorsorgekapital sowie die Anzahl der Anschlussver-
träge und deren Mindestvertragsdauer massgebend.
3 Die Rückdeckung muss unkündbar auf mindestens fünf Jahre festgelegt worden sein.
4 Die Garantie oder die Rückdeckung wird in Anspruch genommen, wenn vor Ablauf 
ihrer Gültigkeitsdauer ein Liquidationsverfahren über die Einrichtung eröffnet wird 
und eine Schädigung der Versicherten oder Dritter oder Leistungen des Sicherheits-
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fonds nicht ausgeschlossen sind. Die Bank oder die Versicherung leistet auf erste 
schriftliche Zahlungsaufforderung hin. Zur Zahlungsaufforderung ist allein die 
zuständige Aufsichtsbehörde ermächtigt.

Art. 19  Parität im obersten Organ

Spätestens ein Jahr nach dem Erlass der Verfügung zur Aufsichtsübernahme ist das 
oberste Organ der Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung in paritätischen Wahlen 
zu besetzen.

Art. 20  Änderung der Geschäftstätigkeit
1 Ergeben sich bei einer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung wesentliche Ände-
rungen in ihrer Geschäftstätigkeit, so meldet das oberste Organ dies der Aufsichts-
behörde. Diese verlangt den Nachweis, dass ein solider Fortbestand gewährleistet ist.
2  Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, wenn sich die Anzahl der 
Anschlüsse oder das Deckungskapital innert 12 Monaten um 25 Prozent verändert.

6. Abschnitt: Besondere Bestimmungen über die 
 Gründung von Anlagestiftungen

Art. 21  Vor der Gründung zusätzlich einzureichende Unterlagen

Zusätzlich zu den Unterlagen nach Artikel 12 Absätze 2 und 3 müssen Anlagestiftun-
gen folgende Unterlagen einreichen:

a. Business-Plan;
b. erforderliche Prospekte.

Art. 22  Widmungsvermögen

Das bei der Gründung gewidmete Vermögen der Anlagestiftung muss mindestens 
100 000 Franken betragen.

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 23  Aufhebung bisherigen Rechts

Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1. Verordnung vom 29. Juni 198315 über die Beaufsichtigung und die Registrierung 

der Vorsorgeeinrichtungen;

15 [AS 1983 829; 1996 146 Ziff. I 10; 1998 1662 Art. 28, 1840; 2004 4279 Anhang Ziff. 3, 4653; 2006 
4705 Ziff. II 94]
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2. Verordnung vom 17. Oktober 198416 über die Gebühren für die Beaufsichtigung 
von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, mit Wirkung am 31.  Dezember 
2014.

Art. 24  Änderung bisherigen Rechts

Die Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 200717 wird wie folgt geändert:

…18

Art. 25  Übergangsbestimmungen
1 Die kantonale Aufsichtsbehörde informiert die Oberaufsichtskommission über ihre 
Errichtung als öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit nach 
Artikel 61 BVG.
2 Für die Gebühren zulasten der Einrichtungen unter der direkten Aufsicht des BSV 
gilt die Verordnung vom 17. Oktober 198419 über die Gebühren für die Beaufsichti-
gung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, solange die Aufsicht über diese Ein-
richtungen nicht den kantonalen Aufsichtsbehörden übergeben worden ist.
3  Im Jahr der Aufsichtsübergabe ist die jährliche Aufsichtsgebühr nach altem Recht 
pro rata temporis bis zum Datum der Übergabe geschuldet. Das BSV legt die Gebühr, 
gestützt auf den letzten ihm verfügbaren Jahresbericht der Einrichtung, in der Ver-
fügung zur Übertragung der Aufsicht fest und stellt sie der Einrichtung in Rechnung.
4 Bis zum Ende des Jahres, in dem die Aufsicht an die kantonalen Aufsichtsbehörden 
übergeben wird, ist die Aufsichtsabgabe nach Artikel 7 durch das BSV geschuldet.
5 Das BSV übergibt die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtung bis am 31. Dezember 
2014 der zuständigen kantonalen Aufsichtsbehörde; innerhalb dieser Frist legt es den 
Zeitpunkt der Übergabe fest. Zuständig ist die kantonale Aufsichtsbehörde am Sitz 
der Einrichtung im Zeitpunkt der Übergabe. Sobald die Verfügung zur Übertragung 
der Aufsicht rechtskräftig ist, wird sie dem Handelsregisteramt zwecks Änderung des 
Eintrags übermittelt.

Art. 25a20  Übergangsbestimmung zur Änderung vom 2. Juli 2014

Artikel 6 Absätze 2 und 3 sowie die Artikel 7 und 8 der Änderung vom 2. Juli 2014 sind 
erstmals für das Geschäftsjahr 2014 anwendbar.

16 [AS 1984 1224; 2004 4279 Anhang Ziff. 4, 4653]
17 SR 221.411
18 Die Änderung kann unter AS 2011 3425 konsultiert werden.
19 AS 1984 1224; 2004 4279, 4653
20 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Juli 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2317).
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Art. 25b21  Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 22. November 2023
1 Die Verzeichnisse der beaufsichtigten Einrichtungen werden bis 31. Dezember 2025 
mit der Unternehmens-Identifikationsnummer ergänzt.
2  Der Sicherheitsfonds zieht die Aufsichtsabgabe nach Artikel 64c Absatz 1 Buch-
stabe a BVG erstmals für das Geschäftsjahr 2024 der Oberaufsichtskommission nach 
der neuen Berechnungsgrundlage ein.

Art. 26  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

21 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 der V vom 22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 750).
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Verordnung  
über die berufliche Alters‑, Hinterlassenen‑  
und Invalidenvorsorge
(BVV 2)

vom 18. April 1984 (Stand am 1. Januar 2025)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 97 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821  
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG),  
Artikel 26 Absatz 1 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 19932 (FZG)  
sowie die Artikel 124 Absatz 3 und 124a Absatz 3 des Zivilgesetzbuches (ZGB)3,4

verordnet:

1. Kapitel:5 Grundsätze der beruflichen Vorsorge

1. Abschnitt: Angemessenheit

Art. 1 Beiträge und Leistungen
(Art. 1 Abs. 2 und 3 BVG)

1 Ein Vorsorgeplan gilt als angemessen, wenn die Bedingungen nach den Absätzen 2 
und 3 erfüllt sind.
2 Gemäss Berechnungsmodell:

a. überschreiten die reglementarischen Leistungen nicht 70 Prozent des letzten ver-
sicherbaren AHV-pflichtigen Lohns oder Einkommens vor der Pensionierung; 
oder

b. betragen die gesamten reglementarischen Beiträge von Arbeitgeber und Arbeit-
nehmern, die der Finanzierung der Altersleistungen dienen, nicht mehr als 
25 Prozent aller versicherbaren AHV-pflichtigen Löhne beziehungsweise die Bei-

SR 831.441.1; AS 1984 543
1 SR 831.40
2 SR 831.42
3 SR 210
4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
5 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4279).
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träge der Selbständigerwerbenden nicht mehr als 25 Prozent des versicherbaren 
AHV-pflichtigen Einkommens pro Jahr.

3 Bei Löhnen, die über dem oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG liegen, 
betragen gemäss Berechnungsmodell die Altersleistungen aus der beruflichen Vor-
sorge und der AHV zusammen nicht mehr als 85 Prozent des letzten versicherbaren 
AHV-pflichtigen Lohns oder Einkommens vor der Pensionierung.
4 Sieht der Vorsorgeplan Kapitalleistungen vor, so sind für die Bewertung der Ange-
messenheit die entsprechenden Rentenleistungen zugrunde zu legen, wie sie sich bei 
Anwendung des reglementarischen Umwandlungssatzes und, falls kein reglementari-
scher Umwandlungssatz vorgesehen ist, des Mindestumwandlungssatzes nach Arti-
kel 14 Absatz 2 BVG ergeben.
5 Ein Vorsorgeplan mit Wahl der Anlagestrategie nach Artikel 1e gilt als angemessen, 
wenn:

a. die Bedingungen nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllt sind; und
b. bei der Berechnung des Höchstbetrages der Einkaufssumme keine höheren 

Beiträge als durchschnittlich 25 Prozent des versicherten Lohns pro mögliches 
Beitragsjahr ohne Aufzinsung berücksichtigt werden.6

Art. 1a Angemessenheit bei mehreren Vorsorgeverhältnissen
(Art. 1 Abs. 2 und 3 BVG)

1 Schliesst ein Arbeitgeber Anschlussverträge mit mehreren Vorsorgeeinrichtungen 
ab, die so gestaltet sind, dass Versicherte gleichzeitig bei mehreren Einrichtungen 
versichert sind, so hat er Vorkehrungen zu treffen, dass Artikel 1 sinngemäss für die 
Gesamtheit der Vorsorgeverhältnisse eingehalten wird.
2 Selbstständigerwerbende, die ihr Einkommen in mehreren Vorsorgeeinrichtungen 
versichern lassen, müssen die notwendigen Massnahmen treffen, dass Artikel 1 sinn-
gemäss für die Gesamtheit ihrer Vorsorgeverhältnisse eingehalten wird.

Art. 1b Vorzeitiger Altersrücktritt
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die versicherte Per-
son über den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen im Sinn von Artikel 9 
Absatz 2 FZG hinaus zusätzliche Einkäufe tätigen darf, um Kürzungen beim Vorbezug 
der Altersleistungen ganz oder teilweise auszugleichen.
2 Vorsorgeeinrichtungen, welche Einkäufe für den vorzeitigen Altersrücktritt nach 
Absatz 1 zulassen, haben ihre Vorsorgepläne so auszugestalten, dass bei einem Ver-
zicht auf den vorzeitigen Altersrücktritt das reglementarische Leistungsziel höchstens 
um 5 Prozent überschritten wird.

6 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Okt. 2017 (AS 2017 5021).
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2. Abschnitt: Kollektivität

Art. 1c Vorsorgepläne
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

1 Der Grundsatz der Kollektivität ist eingehalten, wenn die Vorsorgeeinrichtung oder 
das Vorsorgewerk in ihrem Reglement eines oder mehrere Kollektive von Versicherten 
vorsehen. Die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv muss sich nach objektiven Kriterien 
richten wie insbesondere nach der Anzahl der Dienstjahre, der ausgeübten Funktion, 
der hierarchischen Stellung im Betrieb, dem Alter oder der Lohnhöhe.
2 Die Kollektivität ist auch im Fall der Versicherung einer einzelnen Person eingehal-
ten, wenn gemäss Reglement die Aufnahme weiterer Personen grundsätzlich möglich 
ist. Dies gilt jedoch nicht für die freiwillige Versicherung von Selbständigerwerbenden 
nach Artikel 44 BVG.

Art. 1d Wahlmöglichkeiten zwischen Vorsorgeplänen
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung oder das Vorsorgewerk können für die Versicherten jedes 
Kollektivs bis zu drei Vorsorgepläne anbieten.
2 Die Summe der Beitragsanteile von Arbeitgeber und Arbeitnehmern in Lohnprozen-
ten muss beim Vorsorgeplan mit den niedrigsten Beitragsanteilen mindestens 2⁄3 der 
Beitragsanteile beim Vorsorgeplan mit den höchsten Beitragsanteilen betragen. Der 
Beitragssatz des Arbeitgebers muss in jedem Plan gleich hoch sein.

Art. 1e7 Wahl der Anlagestrategien
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

1 Nur Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalb-
fachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern, dürfen innerhalb 
eines Vorsorgeplans unterschiedliche Anlagestrategien anbieten.
2 Die Vorsorgeeinrichtung darf höchstens zehn Anlagestrategien pro Vorsorgewerk 
anbieten.
3 Das Vorsorgeguthaben einer versicherten Person darf nicht aufgeteilt und nach 
unterschiedlichen Strategien oder unterschiedlichen Gewichtungen innerhalb einer 
Strategie angelegt werden.
4 Vorsorgeeinrichtungen können den angeschlossenen Vorsorgewerken für eine Anla-
gestrategie mehrere externe Vermögensverwalterinnen oder -verwalter anbieten. Die 
Vorsorgewerke dürfen nur aus den von der Vorsorgeeinrichtung angebotenen Vermö-
gensverwalterinnen und -verwaltern auswählen.
5 Innerhalb eines Kollektivs müssen die Anlagestrategien allen Versicherten angeboten 
werden. Das Anlageergebnis einer Anlagestrategie muss den Guthaben derjenigen Ver-

7 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Okt. 2017 (AS 2017 5021).
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sicherten eines Kollektivs, die diese Strategie gewählt haben, nach einheitlichen Krite-
rien zugeschrieben werden.

3. Abschnitt: Gleichbehandlung
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

Art. 1f

Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist eingehalten, wenn für alle Versicherten eines 
Kollektivs die gleichen reglementarischen Bedingungen im Vorsorgeplan gelten.

4. Abschnitt: Planmässigkeit
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

Art. 1g

Der Grundsatz der Planmässigkeit ist eingehalten, wenn die Vorsorgeeinrichtung in 
ihrem Reglement die verschiedenen Leistungen, die Art ihrer Finanzierung und die 
Anspruchsvoraussetzungen, die Vorsorgepläne sowie die verschiedenen Versicherten-
kollektive, für welche unterschiedliche Pläne gelten, genau festlegt. Der Vorsorgeplan 
muss sich auf Parameter stützen, die nach fachlich anerkannten Grundsätzen fest-
gelegt werden.

5. Abschnitt: Versicherungsprinzip
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

Art. 1h8

1 Das Versicherungsprinzip ist eingehalten, wenn mindestens 4 Prozent aller Beiträge 
zur Finanzierung der Leistungen für die Risiken Tod und Invalidität bestimmt sind. 
Massgebend für die Berechnung dieses Mindestanteils ist die Gesamtheit der Beiträge 
für alle Kollektive und Pläne eines angeschlossenen Arbeitgebers in einer Vorsorgeein-
richtung.9 Sind einer Vorsorgeeinrichtung mehrere Arbeitgeber angeschlossen, so sind 
für die Berechnung des Mindestanteils jeweils die Beiträge für die Kollektive und Pläne 
eines einzelnen Arbeitgebers in dieser Vorsorgeeinrichtung massgebend.
2 In Vorsorgeeinrichtungen, welche ausschliesslich die weitergehende und ausserobli-
gatorische Vorsorge betreiben, ist das Versicherungsprinzip auch dann eingehalten, 
wenn gemäss Reglement das Altersguthaben ohne Risikoschutz geäufnet wird in 
Fällen, in denen sich aufgrund einer ärztlichen Gesundheitsprüfung ein wesentlich 
erhöhtes Risiko ergibt und deshalb die Versicherung der Risiken Tod und Invalidität 

8 Siehe auch Bst. c SchlB Änd. 10.6.2005 vor dem Anhang.
9 Fassung des ersten und zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der 

beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3755).



 99

VO über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge Art. 1j | BVV 2
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

abgelehnt wird. In diesen Fällen kann die Altersleistung nur in Rentenform bezogen 
werden.

6. Abschnitt: Mindestalter für den Altersrücktritt
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

Art. 1i 10

1 Die Reglemente der Vorsorgeeinrichtungen können einen Altersrücktritt frühestens 
ab dem vollendeten 58. Altersjahr vorsehen.
2 Frühere Altersrücktritte als nach Absatz 1 sind zulässig:

a. bei betrieblichen Restrukturierungen
b. bei Arbeitsverhältnissen, in denen frühere Altersrücktritte aus Gründen der 

öffentlichen Sicherheit vorgesehen sind.

1a. Kapitel:11 Obligatorische Versicherung  
der Arbeitnehmer

1. Abschnitt: Versicherter Personenkreis und koordinierter Lohn

Art. 1j12 Von der obligatorischen Versicherung ausgenommene Arbeitnehmer
(Art. 2 Abs. 2 und 4 BVG)13

1 Folgende Arbeitnehmer sind der obligatorischen Versicherung nicht unterstellt:
a. Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber gegenüber der AHV nicht beitragspflichtig ist;
b.14 Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeitsvertrag von höchstens drei Monaten; 

vorbehalten ist Artikel 1k;
c. Arbeitnehmer, die nebenberuflich tätig sind und bereits für eine hauptberufliche 

Erwerbstätigkeit obligatorisch versichert sind oder im Hauptberuf eine selbstän-
dige Erwerbstätigkeit ausüben;

d.15 Personen, die im Sinne der IV zu mindestens 70 Prozent invalid sind, sowie Per-
sonen, die provisorisch weiterversichert werden nach Artikel 26a BVG;

e.16 die folgenden Familienglieder der Betriebsleiterin oder des Betriebsleiters, die in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb mitarbeiten:

10 Siehe auch Bst. d SchlB Änd. 10.6.2005 vor dem Anhang.
11 Ursprünglich 1. Kap.
12 Ursprünglich Art. 1.
13 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 3551).
14 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 3551).
15 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
16 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes vom 
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1. die Verwandten der Betriebsleiterin oder des Betriebsleiters in auf- und 
absteigender Linie sowie ihre Ehegatten oder eingetragenen Partnerinnen 
oder Partner,

2. die Schwiegertöchter oder Schwiegersöhne der Betriebsleiterin oder des 
Betriebsleiters, die voraussichtlich den Betrieb zur Selbstbewirtschaftung 
übernehmen werden.

2 Arbeitnehmer, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in der Schweiz tätig sind 
und im Ausland genügend versichert sind, werden von der obligatorischen Versiche-
rung befreit, wenn sie ein entsprechendes Gesuch an die Vorsorgeeinrichtung stellen.
3 Arbeitnehmer, die nach Absatz l Buchstaben a und e der obligatorischen Versiche-
rung nicht unterstellt sind, können sich zu den gleichen Bedingungen wie Selbständig-
erwerbende freiwillig versichern lassen.
4 Arbeitnehmer, die nach Absatz 1 Buchstaben b und c der obligatorischen Versiche-
rung nicht unterstellt sind, können sich im Rahmen von Artikel 46 BVG versichern 
lassen.

Art. 1k17 Befristet angestellte Arbeitnehmer
(Art. 2 Abs. 4 BVG)

Arbeitnehmer mit befristeten Anstellungen oder Einsätzen sind der obligatorischen 
Versicherung unterstellt, wenn:

a. das Arbeitsverhältnis ohne Unterbruch über die Dauer von drei Monaten hinaus 
verlängert wird: In diesem Fall ist der Arbeitnehmer von dem Zeitpunkt an ver-
sichert, in dem die Verlängerung vereinbart wurde;

b. mehrere aufeinanderfolgende Anstellungen beim gleichen Arbeitgeber oder Ein-
sätze für das gleiche verleihende Unternehmen insgesamt länger als drei Monate 
dauern und kein Unterbruch drei Monate übersteigt: In diesem Fall ist der 
Arbeitnehmer ab Beginn des insgesamt vierten Arbeitsmonats versichert; wird 
jedoch vor dem ersten Arbeitsantritt vereinbart, dass die Anstellungs- oder Ein-
satzdauer insgesamt drei Monate übersteigt, so ist der Arbeitnehmer ab Beginn 
des Arbeitsverhältnisses versichert.

Art. 218 Personalverleih
(Art. 2 Abs. 4 BVG)

Arbeitnehmer, welche im Rahmen eines Personalverleihs gemäss dem Bundesgesetz 
vom 6. Oktober 198919 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih in einem 
Einsatzbetrieb beschäftigt sind, gelten als Angestellte des verleihenden Unternehmens.

18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 
2007 (AS 2006 4155).

17 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 3551).
18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
19 SR 823.11
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Art. 3 Bestimmung des koordinierten Lohnes
(Art. 7 Abs. 2 und 8 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vom massgebenden Lohn der 
AHV abweichen, indem sie:

a. Lohnbestandteile weglässt, die nur gelegentlich anfallen;
b. den koordinierten Jahreslohn zum voraus aufgrund des letzten bekannten Jah-

reslohnes bestimmt; sie muss dabei die für das laufende Jahr bereits vereinbarten 
Änderungen berücksichtigen;

c. bei Berufen, in denen der Beschäftigungsgrad oder die Einkommenshöhe stark 
schwanken, die koordinierten Löhne pauschal nach dem Durchschnittslohn der 
jeweiligen Berufsgruppe festsetzt.

2 Die Vorsorgeeinrichtung kann bei der Bestimmung des koordinierten Lohnes ferner 
vom Jahreslohn abweichen und dafür auf den für eine bestimmte Zahlungsperiode 
ausgerichteten Lohn abstellen. Die in den Artikeln 2, 7, 8 und 46 BVG aufgeführten 
Beträge werden dann auf die entsprechende Zahlungsperiode umgerechnet. Sinkt der 
Lohn vorübergehend unter den gesetzlichen Mindestbetrag, so bleibt der Arbeitneh-
mer dennoch der obligatorischen Versicherung unterstellt.

Art. 3a20 Mindestbetrag des versicherten Lohnes
(Art. 8 BVG)

1 Für Personen, die gemäss Artikel 2 BVG obligatorisch zu versichern sind und die bei 
einem Arbeitgeber einen massgebenden AHV-Lohn von mehr als 22 680 Franken bezie-
hen, muss ein Betrag in der Höhe von mindestens 3780 Franken versichert werden.21

2 Der versicherte Mindestlohn nach Absatz 1 gilt auch für die obligatorische Versiche-
rung von Personen, bei denen die Grenzbeträge nach Artikel 4 gekürzt werden.

Art. 422 Koordinierter Lohn teilinvalider Versicherter
(Art. 8 und 34 Abs. 1 Bst. b BVG)

Für Personen, die im Sinne des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195923 über die Invaliden-
versicherung (IVG) teilweise invalid sind, werden die Grenzbeträge nach den Artikeln 2, 
7, 8 Absatz 1 und 46 BVG entsprechend dem prozentualen Anteil ihres Teilrenten-
anspruchs gekürzt.

20 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
21 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 469).
22 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 3. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 706).
23 SR 831.20
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Art. 524 Anpassung an die AHV
(Art. 9 BVG)

Die Grenzbeträge nach den Artikeln 2, 7, 8 und 46 BVG werden wie folgt erhöht:

Bisherige Beträge  
Franken

Neue Beträge  
Franken

22 050 22 680

25 725 26 460

88 200 90 720

  3 675   3 780

Art. 625 Beginn der Versicherung
(Art. 10 Abs. 1 BVG)

1 Die Versicherung beginnt an dem Tag, an dem das Arbeitsverhältnis anfängt oder 
erstmals Lohnanspruch besteht, in jedem Fall aber im Zeitpunkt, da der Arbeitnehmer 
sich auf den Weg zur Arbeit begibt.
2 Für arbeitslose Personen beginnt die Versicherung mit dem Tag, an dem erstmals 
die Anspruchsvoraussetzungen nach Artikel 8 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198226 
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung 
(Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) erfüllt sind oder Entschädigungen nach Arti-
kel 29 AVIG bezogen werden.

2. Abschnitt: Anschlusspflicht des Arbeitgebers

Art. 7 Auswirkungen des Anschlusses an eine oder mehrere  
Vorsorgeeinrichtungen
(Art. 11 Abs. 1 BVG)

1 Schliesst sich ein Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung an, so sind alle 
dem Gesetz unterstellten Arbeitnehmer bei dieser Vorsorgeeinrichtung versichert.
2 Will sich der Arbeitgeber verschiedenen registrierten Vorsorgeeinrichtungen 
anschliessen, so muss er die Gruppen der Versicherten so bestimmen, dass alle dem 
Gesetz unterstellten Arbeitnehmer versichert sind. Entstehen bei der Umschreibung 
der Gruppen Lücken, so haften die Vorsorgeeinrichtungen für die gesetzlichen Leis-
tungen solidarisch. Sie können gegen den Arbeitgeber Rückgriff nehmen.

Art. 827

24 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 469).
25 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 9. Nov. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4393).
26 SR 837.0
27 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
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Art. 9 Überprüfung des Anschlusses
(Art. 11 und 56 Bst. h BVG)28

1 Der Arbeitgeber muss seiner AHV-Ausgleichskasse alle für die Überprüfung seines 
Anschlusses notwendigen Auskünfte erteilen.
2 Er muss ihr eine Bescheinigung seiner Vorsorgeeinrichtung zustellen, aus der hervor-
geht, dass der Anschluss nach den Vorschriften des BVG erfolgt ist. Ist er der Vorsor-
geeinrichtung als einziger Arbeitgeber angeschlossen, so gilt die Kopie des Entscheides 
der Aufsichtsbehörde über die Registrierung als Bescheinigung.
3 Die AHV-Ausgleichskasse meldet der Auffangeinrichtung Arbeitgeber, die ihre 
Anschlusspflicht nicht erfüllen. Sie überweist ihr die Unterlagen.29

4 Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) erteilt den AHV-Ausgleichskassen 
Weisungen, namentlich über das Vorgehen und über den Zeitpunkt der Kontrolle 
sowie über die zu liefernden Dokumente.30

5 Der Sicherheitsfonds entrichtet den AHV-Ausgleichskassen für die Überprüfung des 
Anschlusses der von ihnen erfassten Arbeitgeber (Art. 11 Abs. 4 BVG) eine Entschä-
digung von 9 Franken pro überprüften Fall. Die AHV-Ausgleichskassen melden dem 
Sicherheitsfonds bis zum 31. März des folgenden Jahres die von ihnen durchgeführten 
Überprüfungen auf dem vom BSV31 vorgeschriebenen Formular.32

Art. 1033 Auskunftspflicht des Arbeitgebers
(Art. 11 und 52c BVG)

Der Arbeitgeber muss der Vorsorgeeinrichtung alle versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer melden und alle Angaben machen, die zur Führung der Alterskonten und zur 
Berechnung der Beiträge nötig sind. Er muss ausserdem der Revisionsstelle alle Aus-
künfte erteilen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.

3. Abschnitt: Individuelle Alterskonten und Freizügigkeits
leistungen

Art. 11 Führung der individuellen Alterskonten
(Art. 15 und 16 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss für jeden Versicherten ein Alterskonto führen, aus 
dem das Altersguthaben nach Artikel 15 Absatz 1 BVG ersichtlich ist.

28 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
31 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
32 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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2 Am Ende des Kalenderjahres muss sie dem individuellen Alterskonto gutschreiben:
a. den jährlichen Zins auf dem Altersguthaben nach dem Kontostand am Ende des 

Vorjahres;
b. die unverzinsten Altersgutschriften für das abgelaufene Kalenderjahr.

3 Tritt ein Versicherungsfall ein oder verlässt der Versicherte die Vorsorgeeinrichtung 
während des laufenden Jahres, so muss sie dem Alterskonto gutschreiben:

a.34 den Zins nach Absatz 2 Buchstabe a anteilsmässig berechnet bis zum Eintritt des 
Versicherungsfalles oder des Freizügigkeitsfalles nach Artikel 2 FZG;

b. die unverzinsten Altersgutschriften bis zum Eintritt des Versicherungsfalles oder 
bis zum Austritt des Versicherten.

4 Tritt der Versicherte während des Jahres in die Vorsorgeeinrichtung ein, so muss sie 
seinem Alterskonto am Ende dieses Kalenderjahres gutschreiben:

a. das eingebrachte Altersguthaben in der Höhe des gesetzlichen Mindestschutzes;
b. den Zins auf dem eingebrachten Altersguthaben von der Überweisung der Frei-

zügigkeitsleistung an berechnet;
c. die unverzinsten Altersgutschriften für den Teil des Jahres, während dem der Ver-

sicherte der Vorsorgeeinrichtung angehörte.

Art. 1235 Mindestzinssatz
(Art. 15 Abs. 2 BVG)

Das Altersguthaben wird verzinst:
a. für den Zeitraum bis 31. Dezember 2002: mindestens mit 4 Prozent;
b.36 für den Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2003: mindestens 

mit 3,25 Prozent;
c.37 für den Zeitraum vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2004: mindestens 

mit 2,25 Prozent;
d.38 für den Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2007: mindestens 

mit 2,5 Prozent;
e.39 für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008: mindestens 

mit 2,75 Prozent;

34 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3452).
35 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3904).
36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Sept. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4249).
37 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Sept. 2003 (AS 2003 3523). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 

1. Sept. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4249).
38 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Sept. 2004 (AS 2004 4249). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 

5. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4441).
39 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. Sept. 2007 (AS 2007 4441). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 

22. Okt. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5189).
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f.40 für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2011: mindestens 
mit 2 Prozent;

g.41 für den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2013: mindestens 
mit 1,5 Prozent;

h.42 für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2015: mindestens 
mit 1,75 Prozent;

i.43 für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016: mindestens 
mit 1,25 Prozent;

j.44 für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2023: mindestens 
mit 1 Prozent;

k.45 für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2024: mindestens mit 1,25 Prozent.

Art. 12a–12b46

Art. 13 Massgebendes Alter für die Berechnung der Altersgutschrift
(Art. 16 BVG)

Das für die Berechnung der Altersgutschrift massgebende Alter des Versicherten ergibt 
sich aus der Differenz zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

Art. 1447 Das Alterskonto invalider Versicherter
(Art. 15, 34 Abs. 1 Bst. b BVG und Art. 18 FZG)48

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss das Alterskonto einer invaliden Person, der sie eine 
Rente ausrichtet, für den Fall eines Wiedereintrittes in das Erwerbsleben bis zum Errei-
chen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG weiterführen.49

2 Das Altersguthaben des Invaliden ist zu verzinsen.
3 Der koordinierte Lohn während des letzten Versicherungsjahres (Art. 18) dient als 
Berechnungsgrundlage für die Altersgutschriften während der Invalidität.

40 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Okt. 2008 (AS 2008 5189). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 
2. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5035).

41 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Nov. 2011 (AS 2011 5035). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 
30. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4141).

42 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Okt. 2013 (AS 2013 4141). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 
28. Okt. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4435).

43 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Okt. 2015 (AS 2015 4435). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 
26. Okt. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4179).

44 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Okt. 2016 (AS 2016 4179). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 
1. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 652).

45 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 652).
46 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Okt. 2002 (AS 2002 3904). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 

18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
47 Siehe auch die SchlB der Änd. vom 18. Aug. 2004 am Ende dieses Erlasses.
48 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3452).
49 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
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4 Erlischt der Anspruch auf eine Invalidenrente, weil der Versicherte nicht mehr invalid 
ist, so hat er Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung in der Höhe seines weitergeführ-
ten Altersguthabens.

Art. 1550 Vorgehen bei Teilinvalidität
(Art. 15 und 34 Abs. 1 Bst. b BVG)

1 Wird der versicherten Person eine Teil-Invalidenrente zugesprochen, so teilt die Vor-
sorgeeinrichtung dessen Altersguthaben in einen dem prozentualen Anteil der Ren-
tenberechtigung entsprechenden und in einen aktiven Teil auf.51

2 Das auf die Teilinvalidität entfallende Altersguthaben ist nach Artikel 14 zu behan-
deln. Das auf die weitergeführte Erwerbstätigkeit entfallende Altersguthaben ist dem 
Altersguthaben eines voll erwerbstätigen Versicherten gleichgestellt und wird bei Been-
digung des Arbeitsverhältnisses nach den Artikeln 3–5 FZG behandelt.

Art. 15a52 Festhalten und Mitteilung des Altersguthabens
(Art. 15 BVG)

1 Die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung muss festhalten, wie hoch der Anteil 
des Altersguthabens ist an:

a. dem gesamten sich in der Einrichtung befindenden Vorsorgeguthaben einer ver-
sicherten Person;

b. einem nach Artikel 30c BVG vorbezogenen Betrag;
c. Austrittsleistungen und Rentenanteilen, die im Rahmen eines Vorsorgeaus-

gleichs nach Artikel 22 FZG übertragen werden.
2 Bei der Übertragung der Freizügigkeitsleistung auf eine neue Vorsorge- oder Freizü-
gigkeitseinrichtung muss die bisherige Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung der 
neuen Einrichtung die Angaben nach Absatz 1 mitteilen. Fehlen diese Angaben, so 
muss die neue Einrichtung sie von der bisherigen Einrichtung verlangen.

Art. 15b53 Festlegung des Altersguthabens
(Art. 15 Abs. 4 BVG)

1 Kann das Altersguthaben nicht ermittelt werden, so gilt als Altersguthaben der 
Betrag, den die versicherte Person nach den gesetzlichen Mindestvorschriften bis zum 
Zeitpunkt der Festlegung maximal hätte erreichen können, höchstens aber das tatsäch-
lich in der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung vorhandene Vorsorgeguthaben.
2 Nicht ermittelt werden kann ein Altersguthaben, wenn die dafür notwendigen Anga-
ben bei den bisherigen Einrichtungen und der neuen Einrichtung fehlen.

50 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
51 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 3. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 706).
52 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
53 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
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Art. 1654 Zinsen, Erträge und Verluste
(Art. 15 BVG; Art. 18 FZG)

1 Bei der Verzinsung durch eine Vorsorgeeinrichtung gelten als Bestandteil des Alters-
guthabens die Zinsen, die sich aus dem Mindestzinssatz nach Artikel 12 ergeben.
2 Bei der Verzinsung durch eine Freizügigkeitseinrichtung werden die Zinsen anteils-
mässig dem Altersguthaben und dem übrigen Vorsorgeguthaben gutgeschrieben. 
Erträge und Verluste aus dem Wertschriftensparen nach Artikel 13 Absatz 5 der Frei-
zügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 199455 (FZV) werden ebenfalls anteilsmässig auf 
das Altersguthaben und das übrige Vorsorgeguthaben aufgeteilt.

3a. Abschnitt:56 Auflösung von Verträgen

Art. 16a Berechnung des Deckungskapitals
(Art. 53e Abs. 8 BVG)

1 Bei der Auflösung von Verträgen zwischen Versicherungseinrichtungen und Vor-
sorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstehen, entspricht das Deckungskapital 
dem Betrag, den die Versicherungseinrichtung beim Abschluss eines neuen Vertrags 
im gleichen Zeitpunkt für den gleichen Versicherten- und Rentnerbestand mit den 
gleichen Leistungen von der Vorsorgeeinrichtung verlangen würde. Vertragsabschluss-
kosten für einen Neuabschluss werden nicht mitgerechnet. Der technische Zinssatz 
entspricht höchstens dem oberen Grenzwert nach Artikel 8 FZV57.
2 Versicherungseinrichtungen, welche das Geschäft der beruflichen Vorsorge betrei-
ben, müssen die Berechnung des Deckungskapitals gemäss Absatz 1 regeln und die 
Regelung von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht58 genehmigen lassen.
3 Die Vorsorgeeinrichtung, welche Rentner an eine andere Vorsorgeeinrichtung abgibt, 
muss dieser sämtliche Auskünfte erteilen, welche diese zur Berechnung und Ausrich-
tung der Leistungen benötigt.

Art. 16b Zugehörigkeit der Rentenbezüger bei Zahlungsunfähigkeit 
des Arbeitgebers
(Art. 53e Abs. 7 BVG)

Wird der Anschlussvertrag wegen Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers aufgelöst, so 
bleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung; diese richtet die 

54 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
55 SR 831.425
56 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1709).
57 SR 831.425
58 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikations-

verordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) angepasst. Die Anpassung wurde im ganzen Text vor-
genommen.
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laufenden Renten entsprechend den bisherigen reglementarischen Bestimmungen 
weiter aus.

3b. Abschnitt: Übernahme von Rentnerbeständen und 
 rentnerlastigen Beständen59

Art. 1760 Rentnerlastigkeit
(Art. 52e Abs. 4 und 53ebis BVG)

1 Ein Bestand gilt als rentnerlastig, wenn die Vorsorgekapitalien der Rentnerinnen und 
Rentner, einschliesslich der dazugehörigen technischen Rückstellungen, mindestens 
70 Prozent der gesamten Vorsorgekapitalien des zu übertagenden Bestands betragen.
2 Der Stichtag für die Beurteilung der Rentnerlastigkeit ist der vereinbarte Zeitpunkt 
der Übernahme.
3 Verantwortlich für die Beurteilung der Rentnerlastigkeit ist der Experte für beruf-
liche Vorsorge der übergebenden Vorsorgeeinrichtung. Er berücksichtigt bei der Beur-
teilung der Rentnerlastigkeit die Entwicklung des Bestands, insbesondere absehbare 
Pensionierungen und Austritte bis zum vereinbarten Zeitpunkt der Übernahme.
4 Die Vorsorgekapitalien invalider Versicherter, die das reglementarische Referenzalter 
noch nicht erreicht haben, werden bei der Beurteilung der Rentnerlastigkeit nicht 
berücksichtigt.

Art. 17a61 Ausreichende Finanzierung
(Art. 52e Abs. 4 und 53ebis BVG)

1 Ein Bestand gilt als ausreichend finanziert, wenn das für den Bestand zu übertra-
gende Vorsorgevermögen folgende Werte deckt:

a. das Vorsorgekapital für den zu übertragenden Bestand;
b. die technischen Rückstellungen für den zu übertragenden Bestand; und
c. eine genügende Wertschwankungsreserve für den zu übertragenden Bestand.

2 Die Wertschwankungsreserve des zu übertragenden Bestands ist genügend, wenn sie 
mindestens der Wertschwankungsreserve der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung 
entspricht.
3 Nimmt eine Einrichtung mit separater Rechnung pro Vorsorgewerk den Bestand auf, 
so ist die Wertschwankungsreserve des Bestands dann genügend, wenn sie mindestens 
der Zielgrösse des Vorsorgewerks entspricht.
4 Der Stichtag für die Beurteilung der ausreichenden Finanzierung ist der vereinbarte 
Zeitpunkt der Übernahme.

59 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 750).
60 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 750).
61 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 750).
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5 Verantwortlich für die Beurteilung der ausreichenden Finanzierung ist der Experte 
für berufliche Vorsorge der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung. Er berücksichtigt 
bei der Beurteilung die Entwicklung des Bestands, insbesondere absehbare Pensionie-
rungen sowie pendente und latente Invaliditätsfälle.

4. Abschnitt: Versicherungsleistungen62

Art. 1863 Koordinierter Lohn für die Berechnung der Hinterlassenen  
und Invalidenleistungen
(Art. 24 Abs. 4 und 34 Abs. 1 Bst. a BVG)64

1 Im Todesfall oder bei Eintritt der Invalidität entspricht der koordinierte Lohn wäh-
rend des letzten Versicherungsjahres dem letzten koordinierten Jahreslohn, der für die 
Altersgutschriften festgelegt wurde (Art. 3 Abs. 1).
2 Weicht die Vorsorgeeinrichtung bei der Bestimmung des koordinierten Lohnes vom 
Jahreslohn ab (Art. 3 Abs. 2), so muss sie auf die koordinierten Löhne während der 
letzten zwölf Monate abstellen. Hat der Versicherte ihr jedoch weniger lang angehört, 
so wird der koordinierte Jahreslohn durch Umrechnung des bis dahin angefallenen 
Lohnes bestimmt.
3 War der Versicherte während des Jahres vor dem Versicherungsfall wegen Krankheit, 
Unfall oder aus ähnlichen Gründen nicht voll erwerbsfähig, so wird der koordinierte 
Jahreslohn aufgrund des Lohnes bei voller Erwerbsfähigkeit berechnet.

Art. 1965 Anpassung der Invalidenrente nach dem Vorsorgeausgleich
(Art. 24 Abs. 5 BVG)

1 Die Invalidenrente darf nur gekürzt werden, wenn das bis zum Beginn des Anspruchs 
erworbene Vorsorgeguthaben gemäss Reglement in die Berechnung der Invalidenrente 
einfliesst.
2 Sie darf höchstens um den Betrag gekürzt werden, um den sie tiefer ausfällt, wenn 
ihrer Berechnung ein um den übertragenen Teil der Austrittsleistung vermindertes 
Vorsorgeguthaben zugrunde gelegt wird. Die Kürzung darf jedoch im Verhältnis zur 
bisherigen Invalidenrente nicht grösser sein als der übertragene Teil der Austrittsleis-
tung im Verhältnis zur gesamten Austrittsleistung.
3 Die Kürzung wird nach den reglementarischen Bestimmungen berechnet, die der 
Berechnung der Invalidenrente zugrunde liegen. Für die Berechnung der Kürzung 
massgebend ist der Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens.

62 Ursprünglich: vor Art. 17.
63 Siehe auch die SchlB der Änd. vom 18. Aug. 2004 am Ende dieses Erlasses.
64 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
65 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).



BVV 2 | Art. 20 VO über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

110

Art. 2066 Anspruch auf Hinterlassenenleistungen bei Scheidung oder 
 gerichtlicher Auflösung der eingetragenen Partnerschaft
(Art. 19 Abs. 3 und 19a BVG)

1 Der geschiedene Ehegatte ist nach dem Tod seines früheren Ehegatten der Witwe 
oder dem Witwer gleichgestellt, sofern:

a. die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat; und
b. dem geschiedenen Ehegatten bei der Scheidung eine Rente nach Artikel 124e 

Absatz 1 oder 126 Absatz 1 ZGB zugesprochen wurde.
2 Die ehemalige eingetragene Partnerin oder der ehemalige eingetragene Partner ist 
beim Tod der früheren eingetragenen Partnerin oder des früheren eingetragenen Part-
ners der Witwe oder dem Witwer gleichgestellt, sofern:

a. die eingetragene Partnerschaft mindestens zehn Jahre gedauert hat; und
b. der ehemaligen Partnerin oder dem ehemaligen Partner bei der gerichtlichen Auf-

lösung der eingetragenen Partnerschaft eine Rente nach Artikel 124e Absatz 1 
ZGB oder Artikel 34 Absätze 2 und 3 des Partnerschaftsgesetzes vom 18.  Juni 
200467 zugesprochen wurde.

3 Der Anspruch auf Hinterlassenenleistungen besteht, solange die Rente geschuldet 
gewesen wäre.
4 Die Hinterlassenenleistungen der Vorsorgeeinrichtung können um den Betrag 
gekürzt werden, um den sie zusammen mit den Hinterlassenenleistungen der AHV den 
Anspruch aus dem Scheidungsurteil oder dem Urteil über die Auflösung der eingetra-
genen Partnerschaft übersteigen. Hinterlassenenrenten der AHV werden dabei nur so 
weit angerechnet, als sie höher sind als ein eigener Anspruch auf eine Invalidenrente 
der IV oder eine Altersrente der AHV.

Art. 20a68 Von der versicherten Person einbezahlte Beiträge
(Art. 20a Abs. 1 Bst. c BVG)

Unter die von der versicherten Person einbezahlten Beiträge nach Artikel 20a Absatz 1 
Buchstabe c BVG fallen auch die von ihr geleisteten Einkaufssummen.

5. Abschnitt: …

Art. 21–2369

66 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
67 SR 211.231
68 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
69 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
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6. Abschnitt: Koordination mit anderen Leistungen 
und Einkünften70

Art. 2471 Kürzung von Invalidenleistungen vor dem Erreichen des Referenz
alters und von Hinterlassenenleistungen
(Art. 34a BVG)72

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann bei der Kürzung von Invalidenleistungen vor Errei-
chen des Referenzalters und von Hinterlassenenleistungen folgende Leistungen und 
Einkünfte anrechnen:73

a. Hinterlassenen- und Invalidenleistungen, die andere in- und ausländische Sozi-
alversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen der leistungsberechtigten Person 
aufgrund des schädigenden Ereignisses ausrichten; dabei werden Kapitalleis-
tungen mit ihrem Rentenumwandlungswert angerechnet;

b. Taggelder aus obligatorischen Versicherungen;
c. Taggelder aus freiwilligen Versicherungen, wenn diese mindestens zur Hälfte 

vom Arbeitgeber finanziert werden;
d. wenn die versicherte Person Invalidenleistungen bezieht: das weiterhin erzielte 

oder zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder Ersatzeinkommen.
2 Sie darf folgende Leistungen und Einkünfte nicht anrechnen:

a. Hilflosen- und Integritätsentschädigungen, Abfindungen, Assistenzbeiträge und 
ähnliche Leistungen;

b. Zusatzeinkommen, das während der Teilnahme an Massnahmen zur Wieder-
eingliederung nach Artikel 8a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195974 über die 
Invalidenversicherung erzielt wird.

3 Die Hinterlassenenleistungen an die Witwe oder den Witwer oder an die überlebende 
eingetragene Partnerin oder den überlebenden eingetragenen Partner und an die Wai-
sen werden zusammengerechnet.
4 Die leistungsberechtigte Person muss der Vorsorgeeinrichtung über alle anrechen-
baren Leistungen und Einkünfte Auskunft geben.
5 Die Vorsorgeeinrichtung kann die Voraussetzungen und den Umfang einer Kürzung 
jederzeit überprüfen und ihre Leistungen anpassen, wenn die Verhältnisse sich wesent-
lich ändern.
6 Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht dem gesamten Erwerbs- oder 
Ersatzeinkommen, das die versicherte Person ohne das schädigende Ereignis mut-
masslich erzielen würde.

70 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 9. Nov. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4393).
71 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 9. Nov. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4393).
72 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
73 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
74 SR 831.20
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Art. 24a75 Kürzung von Invalidenleistungen nach dem Erreichen  
des Referenzalters
(Art. 34a BVG)76

1 Hat die versicherte Person das Referenzalter erreicht, so darf die Vorsorgeeinrichtung 
ihre Leistungen nur kürzen, wenn diese zusammentreffen mit:77 

a. Leistungen nach dem Bundesgesetz vom 20.  März 198178 über die Unfallver-
sicherung (UVG); 

b. Leistungen nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 199279 über die Militärversiche-
rung (MVG); oder

c. vergleichbaren ausländischen Leistungen.
2 Die Vorsorgeeinrichtung erbringt die Leistungen weiterhin in gleichem Umfang wie 
vor Erreichen des Referenzalters. Insbesondere muss sie Leistungskürzungen bei Errei-
chen des Referenzalters nach Artikel 20 Absätze 2ter und 2quater UVG sowie Artikel 47 
Absatz 1 MVG nicht ausgleichen.80

3 Die gekürzten Leistungen der Vorsorgeeinrichtung dürfen zusammen mit den Leis-
tungen nach UVG, nach MVG und den vergleichbaren ausländischen Leistungen nicht 
tiefer sein als die ungekürzten Leistungen nach den Artikeln 24 und 25 BVG.
4 Gleicht die Unfall- oder die Militärversicherung eine Reduktion der AHV-Leistungen 
deshalb nicht vollständig aus, weil deren Höchstbetrag erreicht ist (Art. 20 Abs. 1 UVG, 
Art. 40 Abs. 2 MVG), so muss die Vorsorgeeinrichtung die Kürzung ihrer Leistung um 
den nicht ausgeglichenen Betrag reduzieren.
5 Artikel 24 Absätze 4 und 5 gilt sinngemäss.
6 Wird bei einer Scheidung eine Invalidenrente nach dem Erreichen des reglementari-
schen Referenzalters geteilt, so wird der Rentenanteil, der dem berechtigten Ehegatten 
zugesprochen wurde, bei der Berechnung einer allfälligen Kürzung der Invalidenrente 
des verpflichteten Ehegatten weiterhin angerechnet.81

Art. 2582 Leistungskürzung mit der Unfall und Militärversicherung83

(Art. 34a BVG)84

1 …85

75 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 9. Nov. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4393).
76 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
77 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
78 SR 832.20
79 SR 833.1
80 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
81 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
82 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Okt. 1992, in Kraft seit 1. Jan. 1993 (AS 1992 2234). 
83 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 9. Nov. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4393).
84 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3729).
85 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 der V vom 9. Nov. 2016, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 

4393).
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2 Die Vorsorgeeinrichtung ist nicht verpflichtet, Leistungsverweigerungen oder -kür-
zungen der Unfallversicherung oder der Militärversicherung auszugleichen, wenn 
diese die Leistungsverweigerungen oder -kürzungen nach Artikel 21 des Bundesgeset-
zes vom 6. Oktober 200086 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 
(ATSG), Artikel 37 und 39 des Bundesgesetzes vom 20. März 198187 über die Unfallver-
sicherung, Artikel 65 oder 66 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 199288 über die Militär-
versicherung vorgenommen haben.89

3 …90

Art. 2691 Krankengelder als Lohnersatz
(Art. 34a Abs. 1 und 26 Abs. 2 BVG)92

Die Vorsorgeeinrichtung kann den Anspruch auf Invalidenleistung bis zur Erschöp-
fung des Taggeldanspruchs aufschieben, wenn:

a. der Versicherte anstelle des vollen Lohnes Taggelder der Krankenversicherung 
erhält, die mindestens 80 Prozent des entgangenen Lohnes betragen, und

b. die Taggeldversicherung vom Arbeitgeber mindestens zur Hälfte mitfinanziert 
wurde.

Art. 26a93 Vorsorgeausgleich bei Kürzung der Invalidenrente  
vor dem Erreichen des reglementarischen Referenzalters
(Art. 124 Abs. 3 ZGB; Art. 34a BVG)94

1 Wurde infolge des Zusammentreffens mit Leistungen der Unfall- oder Militärver-
sicherung eine Invalidenrente gekürzt, so kann bei einer Scheidung vor dem Erreichen 
des reglementarischen Referenzalters der Betrag nach Artikel 124 Absatz 1 ZGB nicht 
für den Vorsorgeausgleich verwendet werden.95

2 Der Betrag kann jedoch für den Vorsorgeausgleich verwendet werden, wenn die Inva-
lidenrente ohne Anspruch auf Kinderrenten nicht gekürzt würde.

86 SR 830.1
87 SR 832.20
88 SR 833.1
89 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
90 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
91 Bisheriger Art. 27
92 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3729).
93 Ursprünglich: Art. 25a. Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10.  Juni 2016, in Kraft seit 1.  Jan. 2017 

(AS 2016 2347).
94 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
95 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
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Art. 26b96 Vorsorgeausgleich bei Kürzung der Invalidenrente  
nach dem Erreichen des reglementarischen Referenzalters
(Art. 124a Abs. 3 Ziff. 2 und 124c ZGB; Art. 34a BVG)97

1 Wurde eine Invalidenrente infolge des Zusammentreffens mit anderen Leistungen 
gekürzt, so stützt sich das Gericht bei einer Scheidung nach dem Erreichen des regle-
mentarischen Referenzalters bei der Entscheidung über die Teilung auf die ungekürzte 
Rente.98

2 Ist die gekürzte Invalidenrente mindestens gleich hoch wie der Rentenanteil, der 
dem berechtigten Ehegatten zugesprochen wurde, so wird der Rentenanteil nach Arti-
kel 124a Absatz 2 ZGB umgerechnet und dem berechtigten Ehegatten ausgerichtet 
oder in seine Vorsorge übertragen.
3 Ist die gekürzte Invalidenrente tiefer als der dem berechtigten Ehegatten zugespro-
chene Rentenanteil, so gilt Folgendes:

a. Die gekürzte Invalidenrente wird in eine lebenslange Rente umgerechnet und 
dem berechtigten Ehegatten ausgerichtet oder in seine Vorsorge übertragen.

b. Nach dem Tod des verpflichteten Ehegatten oder sobald die ausbezahlte Leis-
tung den gesamten Anspruch des berechtigten Ehegatten aus dem Vorsorgeaus-
gleich zu decken vermag, wird der dem berechtigten Ehegatten zugesprochene 
Rentenanteil in eine lebenslange Rente umgerechnet und an den berechtigten 
Ehegatten ausgerichtet oder in seine Vorsorge übertragen. Für diese Umrech-
nung massgebend ist der Zeitpunkt, in dem die Scheidung rechtskräftig wird.

c. Der verpflichtete Ehegatte schuldet eine angemessene Entschädigung (Art. 124e 
Abs. 1 ZGB) für den Teil des Anspruchs aus dem Vorsorgeausgleich, der auf-
grund der Kürzung der Invalidenrente nach Buchstabe a nicht an den berechtig-
ten Ehegatten ausbezahlt oder in dessen Vorsorge übertragen werden kann.

4 Wird ein zugesprochener Rentenanteil nach Artikel 124c ZGB verrechnet, so ist für 
die Anwendung der Absätze 2 und 3 der Differenzbetrag zwischen den gegenseitigen 
Ansprüchen der Ehegatten massgebend.

7. Abschnitt:99 Rückgriff

Art. 27 Subrogation
(Art. 34b BVG)

1 Mehrere Haftpflichtige haften für Rückgriffsansprüche der Vorsorgeeinrichtung 
solidarisch.

96 Ursprünglich: Art. 25b. Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10.  Juni 2016, in Kraft seit 1.  Jan. 2017 
(AS 2016 2347).

97 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
98 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
99 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
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2 Auf die übergegangenen Ansprüche bleiben die ihrer Natur entsprechenden Verjäh-
rungsfristen anwendbar. Für den Regressanspruch der Vorsorgeeinrichtung beginnen 
jedoch die relativen Fristen erst mit deren Kenntnis ihrer Leistungen und der Person 
des Ersatzpflichtigen zu laufen.
3 Besteht ein direktes Forderungsrecht der geschädigten Person gegenüber dem Haft-
pflichtversicherer, so steht dieses auch der in ihre Rechte eingetretenen Vorsorgeein-
richtung zu. Einreden aus dem Versicherungsvertrag, die der geschädigten Person 
nicht entgegengehalten werden dürfen, können auch gegenüber dem Regressanspruch 
der Vorsorgeeinrichtung nicht vorgebracht werden.

Art. 27a Umfang
(Art. 34b BVG)

1 Die Ansprüche der versicherten Person, ihrer Hinterlassenen und weiterer Begünstig-
ter nach Artikel 20a BVG gehen nur so weit auf die Vorsorgeeinrichtung über, als deren 
Leistungen zusammen mit dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten 
Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen.
2 Hat die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen gekürzt, weil der Versicherungsfall vor-
sätzlich oder bei vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeige-
führt worden ist, so gehen die Ansprüche der versicherten Person, ihrer Hinterlassenen 
und weiterer Begünstigter nach Artikel 20a BVG so weit auf die Vorsorgeeinrichtung 
über, als deren ungekürzte Leistungen zusammen mit dem vom Dritten für den glei-
chen Zeitraum geschuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen würden.
3 Die Ansprüche, die nicht auf die Vorsorgeeinrichtung übergehen, bleiben der versi-
cherten Person, ihren Hinterlassenen und weiteren Begünstigten nach Artikel 20a BVG 
gewahrt. Kann nur ein Teil des vom Dritten geschuldeten Ersatzes eingebracht werden, 
so sind daraus zuerst die Ansprüche der versicherten Person, ihrer Hinterlassenen und 
weiterer Begünstigter nach Artikel 20a BVG zu befriedigen.

Art. 27b Gliederung der Ansprüche
(Art. 34b BVG)

1 Die Ansprüche gehen für Leistungen gleicher Art auf die Vorsorgeeinrichtung über.
2 Leistungen gleicher Art sind namentlich:

a.100 Invalidenrenten beziehungsweise an deren Stelle ausgerichtete Altersrenten 
sowie Kapitalabfindungen anstelle der Renten und Ersatz für Erwerbsunfähig-
keit sowie Ersatz für Rentenschaden;

b. Hinterlassenenrenten sowie Kapitalabfindungen anstelle der Renten und Ersatz 
für Versorgerschaden.

100 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5149).
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Art. 27c Einschränkung des Rückgriffs
(Art. 34b BVG)

1 Ein Rückgriffsrecht gegen den Ehegatten oder die eingetragene Partnerin oder den 
eingetragenen Partner der versicherten Person, deren Verwandte in auf- und absteigen-
der Linie oder mit ihr in gemeinsamem Haushalt lebende Personen steht der Vorsor-
geeinrichtung nur zu, wenn sie den Versicherungsfall absichtlich oder grobfahrlässig 
herbeigeführt haben.101

2 Die gleiche Einschränkung gilt für den Rückgriffsanspruch aus einem Berufsunfall 
gegen den Arbeitgeber der versicherten Person, gegen dessen Familienangehörige und 
gegen dessen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
3 Die Einschränkung des Rückgriffsrechts der Vorsorgeeinrichtung entfällt, wenn und 
soweit die Person, gegen welche Rückgriff genommen wird, obligatorisch haftpflicht-
versichert ist.102

Art. 27d Verträge
(Art. 34b BVG)

Die Vorsorgeeinrichtung, der das Rückgriffsrecht nach Artikel 34b BVG zusteht, kann 
mit Sozialversicherungen, denen das Rückgriffsrecht nach Artikeln 72–75 ATSG103 
zusteht und mit anderen Beteiligten Vereinbarungen treffen, um die Erledigung der 
Regressfälle zu vereinfachen.

Art. 27e104 Verhältnis zwischen Vorsorgeeinrichtung  
und rückgriffsberechtigten Sozialversicherungen
(Art. 34b BVG)

Ist die Vorsorgeeinrichtung nebst anderen Sozialversicherungen am Rückgriff gemäss 
den Artikeln 72–75 ATSG105 in Verbindung mit Artikel 34b BVG beteiligt, so sind die 
Versicherungen einander im Verhältnis der von ihnen erbrachten sowie zu erbringen-
den kongruenten Leistungen ausgleichspflichtig.

Art. 27f Rückgriff auf einen nicht haftpflichtversicherten Haftpflichtigen
(Art. 34b BVG)

Gegenüber dem nicht haftpflichtversicherten Haftpflichtigen einigen sich mehrere 
am Rückgriff beteiligte Versicherungsträger auf eine einzige Vertretung. Kommt keine 
Einigung zustande, ist die Vertretung in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

101 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes 
vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 
1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

102 Eingefügt durch Ziff. II 4 der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155).
103 SR 830.1
104 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5149).
105 SR 830.1
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a. durch die Unfallversicherung;
b. durch die Militärversicherung;
c. durch die Krankenversicherung;
d. durch die AHV/IV.

8. Abschnitt:106 Verfahren bei Teil oder Gesamtliquidation

Art. 27g Anspruch auf freie Mittel bei Teil oder Gesamtliquidation
(Art. 53d Abs. 1 BVG und Art. 18a Abs. 1 FZG107)108

1 Bei einer Teil- oder Gesamtliquidation besteht bei einem individuellen Austritt ein 
individueller Anspruch, bei einem kollektiven Austritt ein individueller oder kollekti-
ver Anspruch auf einen Anteil der freien Mittel.109

1bis  Die Vorsorgeeinrichtungen, welche die Anforderungen der Vollkapitalisierung 
erfüllen, weisen freie Mittel aus, wenn die Wertschwankungsreserven ihren Zielwert 
erreicht haben. Für die Berechnung der freien Mittel muss sich die Einrichtung auf 
eine kaufmännische und technische Bilanz mit Erläuterungen abstützen, aus denen 
die tatsächliche finanzielle Lage deutlich hervorgeht.110

2 Bei wesentlichen Änderungen der Aktiven oder der Passiven zwischen dem Stichtag 
der Teilliquidation oder der Gesamtliquidation und der Übertragung der Mittel sind 
die zu übertragenden freien Mittel entsprechend anzupassen.111

3 Die versicherungstechnischen Fehlbeträge werden nach Artikel 44 ermittelt. Ein all-
fälliger Abzug eines versicherungstechnischen Fehlbetrages erfolgt individuell bei der 
Austrittsleistung. Wurde die ungekürzte Austrittsleistung bereits überwiesen, muss 
die versicherte Person den zuviel überwiesenen Betrag zurückerstatten.

Art. 27h Kollektiver Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven 
bei Teil oder Gesamtliquidation
(Art. 53d Abs. 1 BVG)

1 Treten mehrere Versicherte gemeinsam in eine andere Vorsorgeeinrichtung über (kol-
lektiver Austritt), so besteht zusätzlich zum Anspruch auf die freien Mittel ein kollek-
tiver anteilsmässiger Anspruch auf die Rückstellungen und Schwankungsreserven. Bei 
der Bemessung des Anspruchs ist dem Beitrag angemessen Rechnung zu tragen, den 
das austretende Kollektiv zur Bildung der Rückstellungen und Schwankungsreserven 

106 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
107 Der Verweis wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des Publikationsgesetzes vom 18.  Juni 2004 

(SR 170.512) angepasst.
108 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
109 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
110 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004 (AS 2004 4643). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 

10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
111 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 2009, in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 1667).
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geleistet hat. Der Anspruch auf Rückstellungen besteht jedoch nur, soweit auch ver-
sicherungstechnische Risiken übertragen werden. Der Anspruch auf Schwankungsre-
serven entspricht anteilsmässig dem Anspruch auf das Spar- und Deckungskapital.112

2 Über einen kollektiven Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven bei 
einem kollektiven Austritt entscheidet das paritätische Organ oder das zuständige 
Organ der Vorsorgeeinrichtung.
3 Der kollektive Anspruch auf Rückstellungs- und Schwankungsreserven ist in jedem 
Fall kollektiv an die neue Vorsorgeeinrichtung zu übertragen.
4 Bei wesentlichen Änderungen der Aktiven oder der Passiven zwischen dem Stichtag 
der Teilliquidation oder der Gesamtliquidation und der Übertragung der Mittel sind 
die zu übertragenden Rückstellungen und Schwankungsreserven entsprechend anzu-
passen.113

5 Der kollektive Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven besteht 
nicht, wenn die Teil- oder Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung durch die 
Gruppe, welche kollektiv austritt, verursacht wurde.

9. Abschnitt:114 Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen

Art. 27i Pflicht zur Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen
(Art. 41 Abs. 8 BVG)

1 Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder -poli-
cen führen, sind zur Aufbewahrung von allen Vorsorgeunterlagen verpflichtet, die 
wesentliche Angaben zur Geltendmachung von Vorsorgeansprüchen der Versicherten 
enthalten:115

a.116 Unterlagen betreffend das Vorsorgeguthaben, einschliesslich der Angaben nach 
Artikel 15a Absatz 1 zum Altersguthaben;

b. Unterlagen betreffend die Konten bzw. die Policen der versicherten Person;
c.117 Unterlagen betreffend die relevanten Vorgänge während der Versicherungs-

dauer wie Einkäufe, Barauszahlungen sowie Auszahlungen von Vorbezügen für 
Wohneigentum und Austrittsleistungen bei Scheidung oder Auflösung der ein-
getragenen Partnerschaft;

d. Anschlussverträge der Arbeitgeber mit der Vorsorgeeinrichtung;
e. Reglemente;

112 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 2009, in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 1667).
113 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 2009, in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 1667).
114 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
115 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
116 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
117 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes 

vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 
1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).
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f. wichtige Geschäftskorrespondenz;
g. Unterlagen, welche die Identifikation der Versicherten erlauben.

2 Die Unterlagen können auf anderen Datenträgern als auf Papier aufbewahrt werden, 
sofern sie jederzeit lesbar gemacht werden können.

Art. 27j Aufbewahrungsfrist
(Art. 41 Abs. 8 BVG)

1 Werden Vorsorgeleistungen ausgerichtet, dauert die Aufbewahrungspflicht für die 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge bis zehn Jahre nach Beendigung der Leis-
tungspflicht.
2 Werden mangels Geltendmachung durch die versicherte Person keine Vorsorgeleis-
tungen ausgerichtet, so dauert die Aufbewahrungspflicht bis zum Zeitpunkt, an dem 
die versicherte Person ihr 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte.
3 Im Freizügigkeitsfall endet die Aufbewahrungspflicht für die massgebenden Vorsor-
geunterlagen bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung zehn Jahre nach der Überweisung 
der Austrittsleistung der versicherten Person auf die neue Vorsorgeeinrichtung oder 
auf eine Einrichtung, welche Freizügigkeitskonten oder -policen führt.

Art. 27k Aufbewahrungspflicht bei Liquidation
(Art. 41 Abs. 8 BVG)

Bei Liquidation einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge ist es Aufgabe der Liquida-
toren, für die korrekte Aufbewahrung der Unterlagen besorgt zu sein.

2. Kapitel: Freiwillige Versicherung

Art. 28 Beitritt zur freiwilligen Versicherung
(Art. 4, 44 und 46 BVG)

Wer sich nach dem BVG freiwillig versichern lassen will, muss dies der Auffangein-
richtung oder einer anderen zuständigen Vorsorgeeinrichtung beantragen.

Art. 29 Koordinierter Lohn
(Art. 4 Abs. 2, 8 und 46 Abs. 1 und 2 BVG)

1 Der koordinierte Lohn bei der freiwilligen Versicherung wird nach Artikel 8 BVG und 
Artikel 3 dieser Verordnung bestimmt. Dabei werden die gesamten Erwerbseinkünfte 
des Versicherten berücksichtigt.
2 Ist der Versicherte auch der obligatorischen Versicherung unterstellt, so wird der 
koordinierte Lohn bei der freiwilligen Versicherung bestimmt, indem der von der obli-
gatorischen Versicherung bereits abgedeckte koordinierte Lohn vom gesamten koor-
dinierten Lohn abgezogen wird.
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3 Der Versicherte muss der Vorsorgeeinrichtung seine gesamten Erwerbseinkünfte aus 
unselbständiger und aus selbständiger Erwerbstätigkeit angeben.

Art. 30 Beitragspflichtige Arbeitgeber
(Art. 46 Abs. 3 BVG)

1 An den Beiträgen der Versicherten müssen sich nur Arbeitgeber beteiligen, die auch 
gegenüber der AHV beitragspflichtig sind.
2 Der Versicherte kann nur dann verlangen, dass sich der Arbeitgeber an den Beiträgen 
beteiligt, wenn er ihn über seinen Beitritt zur freiwilligen Versicherung informiert hat. 
Der Arbeitgeber ist erst für die Versicherungszeit nach der Mitteilung beitragspflichtig.

Art. 31 Beiträge des Arbeitgebers
(Art. 46 Abs. 3 BVG)

1 Die Beiträge jedes Arbeitgebers werden in Prozenten des koordinierten Lohnes 
berechnet. Der koordinierte Lohn wird auf die Arbeitgeber entsprechend den von 
ihnen ausgerichteten Löhnen aufgeteilt.
2 Ist der Arbeitnehmer bereits für einen Teil seines Lohnes der obligatorischen Ver-
sicherung unterstellt, so wird dieser Lohn für die Bestimmung des auf jeden Arbeit-
geber entfallenden koordinierten Lohnteils ebenfalls berücksichtigt. Der Arbeitgeber, 
dessen Arbeitnehmer dem Obligatorium untersteht, muss für die freiwillige Versiche-
rung so weit Beiträge bezahlen, als die obligatorische Versicherung den nach Absatz 1 
bestimmten koordinierten Lohn nicht bereits abdeckt. Ist der koordinierte Lohn der 
obligatorischen Versicherung grösser als der Teil des koordinierten Lohnes, der auf 
diesen Arbeitgeber entfällt, so ist der Teil der anderen Arbeitgeber anteilsmässig herab-
zusetzen.
3 Deckt die Vorsorgeeinrichtung, die den Arbeitnehmer obligatorisch versichert, mehr 
als den koordinierten Lohn gemäss BVG, so kann der Arbeitgeber verlangen, dass der 
überschiessende Lohn zur Bestimmung des Anteils am gesamten koordinierten Lohn, 
den er in der freiwilligen Versicherung zu decken hat, ebenfalls berücksichtigt wird.
4 Die Vorsorgeeinrichtung übergibt dem Versicherten am Ende des Kalenderjahres 
eine Abrechnung über die geschuldeten Beiträge sowie Bescheinigungen, die für jeden 
Arbeitgeber einzeln ausgestellt sind. Die Bescheinigungen geben Auskunft über:

a. den vom Arbeitgeber ausgerichteten Lohn, wie er der Vorsorgeeinrichtung mit-
geteilt wurde (Art. 29 Abs. 3);

b. den diesem Lohn entsprechenden koordinierten Lohn;
c. den Beitragssatz in Prozenten des koordinierten Lohnes;
d. den vom Arbeitgeber geschuldeten Betrag.
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Art. 32 Inkasso der Beiträge durch die Vorsorgeeinrichtung
(Art. 46 Abs. 4 BVG)

1 Hat der Arbeitnehmer die Vorsorgeeinrichtung mit dem Inkasso der Beiträge beim 
Arbeitgeber beauftragt und gelingt es ihr nicht, diese Beiträge einzufordern, so muss 
der Arbeitnehmer die geschuldeten Beiträge selbst bezahlen.
2 Die Kosten für das Inkasso gehen zu Lasten des Arbeitnehmers.

3. Kapitel: Organisation

1. Abschnitt: Oberstes Organ118

Art. 33 
(Art. 51 und 51a BVG)

Das oberste Organ einer Vorsorgeeinrichtung muss aus mindestens vier Mitgliedern 
bestehen. In begründeten Einzelfällen, insbesondere während einer Liquidation, kann 
die Aufsichtsbehörde ausnahmsweise weniger Mitglieder bewilligen.

2. Abschnitt: Revisionsstelle119

Art. 34120 Unabhängigkeit
(Art. 52a Abs. 1 BVG)

1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv 
bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beein-
trächtigt sein.
2 Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:

a. die Mitgliedschaft im obersten Organ oder in der Geschäftsführung der Vor-
sorgeeinrichtung, eine andere Entscheidfunktion in der Einrichtung oder ein 
arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;

b. eine direkte oder indirekte Beteiligung an der Gründerin oder der Geschäfts-
führung der Vorsorgeeinrichtung;

c. eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des obersten 
Organs oder der Geschäftsführung oder zu einer anderen Person mit Entscheid-
funktion;

d. das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistun-
gen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten überprüfen 
zu müssen;

118 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
119 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
120 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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e. die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
f. der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines 

Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfergebnis begründet;
g. eine Weisungsgebundenheit gegenüber dem Arbeitgeber, wenn die Vorsorgeein-

richtung betriebseigen ist; hat der Arbeitgeber sein Unternehmen in verschie-
dene selbstständige juristische Personen aufgeteilt, so gilt als Arbeitgeber der 
Konzern.

3 Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Revision betei-
ligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristische 
Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder 
des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Ent-
scheidfunktion.

Art. 35121 Aufgaben
(Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG)

1 Bei der Prüfung der Organisation und Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtung 
bestätigt die Revisionsstelle auch, dass eine der Grösse und Komplexität angemessene 
interne Kontrolle existiert.
2 Sie prüft stichprobenartig und risikoorientiert, ob die Angaben nach Artikel 48l voll-
ständig sind und vom obersten Organ kontrolliert wurden. Soweit dies zum Nachweis 
der Richtigkeit der Angaben erforderlich ist, müssen die betroffenen Personen ihre Ver-
mögensverhältnisse offenlegen.
3 Ist die Geschäftsführung, Verwaltung oder Vermögensverwaltung einer Vorsorgeein-
richtung ganz oder teilweise Dritten übertragen, so prüft die Revisionsstelle auch 
deren Tätigkeit ordnungsgemäss.

Art. 35a122 Besondere Aufgaben bei Unterdeckung einer Vorsorgeeinrichtung
(Art. 52c Abs. 1 und 2 BVG)123

1 Liegt eine Unterdeckung vor, so klärt die Revisionsstelle spätestens bei ihrer ordent-
lichen Prüfung ab, ob die Meldung an die Aufsichtsbehörde nach Artikel 44 erfolgt 
ist. Bei fehlender Meldung erstattet sie der Aufsichtsbehörde unverzüglich Bericht.124

2 Sie hält in ihrem jährlichen Bericht insbesondere fest:125

a. ob die Anlagen mit der Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung in Unterde-
ckung im Einklang stehen und die Artikel 49a, 50 und 59 eingehalten sind. Die 
Angaben zu den Anlagen beim Arbeitgeber sind gesondert darzustellen;

121 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
122 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
123 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
124 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
125 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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b. ob die Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung vom zuständigen Organ 
unter Beizug des Experten für berufliche Vorsorge beschlossen, im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen und des Massnahmenkonzeptes umgesetzt und die 
Informationspflichten eingehalten wurden;

c. ob die Wirksamkeit der Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung über-
wacht wird und die Massnahmen bei veränderter Situation angepasst wurden.

3 Sie weist das oberste paritätische Organ auf festgestellte Mängel im Massnahmen-
konzept hin.

Art. 36126 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde
(Art. 52c, 62 Abs. 1 und 62a BVG)

1 Stellt die Revisionsstelle bei ihrer Prüfung Mängel fest, so muss sie dem obersten 
Organ eine angemessene Frist zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes 
ansetzen. Wird die Frist nicht eingehalten, so muss sie die Aufsichtsbehörde benach-
richtigen.
2 Werden der Revisionsstelle Tatsachen bekannt, die geeignet sind, den guten Ruf oder 
die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit der Verantwortlichen einer Vor-
sorgeeinrichtung oder einer Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vor-
sorge dient, in Frage zu stellen, so meldet sie dies dem obersten Organ sowie der Auf-
sichtsbehörde.
3 Die Revisionsstelle muss die Aufsichtsbehörde unverzüglich benachrichtigen, wenn:

a. die Lage der Einrichtung ein rasches Einschreiten erfordert;
b. ihr Mandat abläuft; oder
c. ihr die Zulassung nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005127 

entzogen wurde.

3. Abschnitt: Experte für berufliche Vorsorge128

Art. 37129

Art. 38130

126 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
127 SR 221.302
128 Ursprünglich: 2. Abschn. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 

2012 (AS 2011 3435).
129 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 

3435).
130 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1.  Jan. 2005 (AS 2004 4279 

4653).
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Art. 39131

Art. 40132 Unabhängigkeit
(Art. 52a Abs. 1 BVG)

1 Der Experte für berufliche Vorsorge muss unabhängig sein und sein Prüfungsurteil 
und seine Empfehlungen müssen objektiv gebildet worden sein. Die Unabhängigkeit 
darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.
2 Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:

a. die Mitgliedschaft im obersten Organ oder in der Geschäftsführung der Vor-
sorgeeinrichtung, eine andere Entscheidfunktion in der Einrichtung oder ein 
arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;

b. eine direkte oder indirekte Beteiligung an der Gründerin oder der Geschäfts-
führung der Vorsorgeeinrichtung;

c. eine enge familiäre oder wirtschaftliche Beziehung zu einem Mitglied des obers-
ten Organs oder der Geschäftsführung oder zu einer anderen Person mit Ent-
scheidfunktion;

d. das Mitwirken bei der Geschäftsführung;
e. die Übernahme eines Auftrags, der zur längerfristigen wirtschaftlichen Abhän-

gigkeit führt;
f. der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines 

Vertrags, der ein Interesse des Experten für berufliche Vorsorge am Prüfergebnis 
begründet;

g. eine Weisungsgebundenheit gegenüber dem Arbeitgeber, wenn die Vorsorgeein-
richtung betriebseigen ist; hat der Arbeitgeber sein Unternehmen in verschie-
dene selbstständige juristische Personen aufgeteilt, so gilt als Arbeitgeber der 
Konzern.

3 Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Prüfung betei-
ligten Personen. Ist der Experte eine Personengesellschaft oder eine juristische Per-
son, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des 
obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheid-
funktion.

Art. 41 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde
(Art. 52e, 62 Abs. 1 und 62a BVG)133

Der Experte muss bei der Ausübung seines Mandates die Weisungen der Aufsichts-
behörde befolgen. Er muss die Aufsichtsbehörde unverzüglich orientieren, wenn die 

131 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 
3435).

132 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
133 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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Lage der Vorsorgeeinrichtung ein rasches Einschreiten erfordert oder wenn sein Man-
dat abläuft.

Art. 41a134 Besondere Aufgaben bei Unterdeckung einer Vorsorgeeinrichtung
(Art. 52e und 65d BVG)135

1 Liegt eine Unterdeckung vor, erstellt der Experte jährlich einen versicherungstech-
nischen Bericht.
2 Der Experte äussert sich insbesondere darüber, ob die vom zuständigen Organ getrof-
fenen Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung Artikel 65d BVG entsprechen 
und orientiert über deren Wirksamkeit.
3 Er erstattet der Aufsichtsbehörde Bericht, wenn eine Vorsorgeeinrichtung keine oder 
ungenügende Massnahmen ergreift, um die Unterdeckung zu beheben.

4. Kapitel: Finanzierung

1. Abschnitt: Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen

Art. 42 Definition der Risiken
(Art. 67 BVG)

Als Risiken nach Artikel 67 BVG gelten die Risiken Alter, Tod und Invalidität.

Art. 43 Rückdeckung
(Art. 67 BVG)

1 Eine Vorsorgeeinrichtung, welche die Risiken selbst tragen will, muss über eine Rück-
deckung verfügen, wenn:

a. der Experte für berufliche Vorsorge dies als notwendig erachtet, oder
b.136 ihr weniger als hundert aktive Versicherte angehören, bei Vorsorgeeinrichtun-

gen, die nach dem 31. Dezember 2005 errichtet worden sind, wenn ihr weniger 
als dreihundert aktive Versicherte angehören.

2 Über Art und Ausmass der Rückdeckung entscheidet das nach den reglementarischen 
Bestimmungen zuständige Organ; es holt vorher ein Gutachten des Experten ein.
3 Die Garantie eines privatrechtlichen Arbeitgebers gilt nicht als Rückdeckung.
4 Besteht die Rückdeckung in einer zusätzlichen Reserve, so ist diese gesondert aus-
zuweisen.

134 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
135 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
136 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4279).
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Art. 44137 Unterdeckung
 (Art. 65, 65c, 65d Abs. 4 und 72a–72g BVG)138

1 Eine Unterdeckung besteht, wenn am Bilanzstichtag das nach anerkannten Grund-
sätzen durch den Experten für berufliche Vorsorge berechnete versicherungstechnisch 
notwendige Vorsorgekapital nicht durch das dafür verfügbare Vorsorgevermögen 
gedeckt ist. Die Einzelheiten für die Ermittlung der Unterdeckung sind im Anhang 
festgelegt.
2 Vorsorgeeinrichtungen im System der Vollkapitalisierung sowie Vorsorgeeinrichtun-
gen im System der Teilkapitalisierung, die einen Ausgangsdeckungsgrad unterschrei-
ten (Art. 72e BVG), müssen die Aufsichtsbehörde, den Arbeitgeber, die Versicherten 
sowie die Rentnerinnen und Rentner angemessen informieren:139

a. über die Unterdeckung, insbesondere über deren Ausmass und die Ursachen. 
Die Meldung an die Aufsichtsbehörde muss spätestens dann erfolgen, wenn die 
Unterdeckung gemäss Anhang aufgrund der Jahresrechnung ausgewiesen ist;

b. über die zur Behebung der Unterdeckung ergriffenen Massnahmen und über 
den Zeitraum, in welchem die Unterdeckung voraussichtlich behoben werden 
kann;

c. über die Umsetzung des Massnahmenkonzepts und über die Wirksamkeit der 
Massnahmen. Diese Information muss periodisch erfolgen.

3 Bei Unterschreitung des Mindestzinssatzes nach Artikel 65d Absatz 4 BVG muss 
die Vorsorgeeinrichtung zusätzlich darlegen, dass die Massnahmen nach Artikel 65d 
Absatz 3 Buchstaben a und b BVG für die Behebung der Unterdeckung ungenügend 
sind.

Art. 44a140 Arbeitgeberbeitragsreserven mit Verwendungsverzicht bei  
Unterdeckung
(Art. 65e Abs. 3 BVG)

1 Nach vollständiger Behebung der Unterdeckung ist die Arbeitgeberbeitragsreserve 
mit Verwendungsverzicht (AGBR mit Verwendungsverzicht) aufzulösen und in die 
ordentliche Arbeitgeberbeitragsreserve zu übertragen. Eine vorzeitige Teilauflösung ist 
nicht möglich.
2 Der Experte äussert sich über die Zulässigkeit der Auflösung der AGBR mit Verwen-
dungsverzicht und bestätigt dies gegenüber der Aufsichtsbehörde.
3 Nach der Übertragung der AGBR mit Verwendungsverzicht nach Absatz 1 sind die 
ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserven laufend mit den Beitragsforderungen oder 
anderen Forderungen der Vorsorgeeinrichtung gegenüber dem Arbeitgeber zu ver-

137 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
138 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
139 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
140 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
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rechnen, bis sie den Stand vor der Einlage beziehungsweise den fünffachen Jahres-
beitrag des Arbeitgebers erreichen. Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zugunsten 
der Vorsorgeeinrichtung sind bis zum erwähnten Grenzwert ebenfalls diesen Reserven 
zu entnehmen.
4 Besteht eine AGBR mit Verwendungsverzicht, berechnet der Experte je einen 
Deckungsgrad mit und ohne Zurechnung dieser Reserve zum verfügbaren Vermögen.

Art. 44b141 Verwendung der Arbeitgeberbeitragsreserven mit  
Verwendungsverzicht bei Teil oder Gesamtliquidation
(Art. 65e Abs. 3 Bst. b BVG)

1 Im Fall einer Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung wird die AGBR mit Ver-
wendungsverzicht zugunsten der Vorsorgeeinrichtung aufgelöst.
2 Im Fall einer Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung in Unterdeckung ist die AGBR 
mit Verwendungsverzicht soweit zugunsten der Anspruchsberechtigten aufzulösen, 
als sie sich auf das zu übertragende, ungedeckte Vorsorgekapital bezieht.

Art. 44c142

Art. 45143

Art. 46144 Leistungsverbesserungen von Sammel und  
Gemeinschaftseinrichtungen bei nicht vollständig  
geäufneten Wertschwankungsreserven
(Art. 65b Bst. c BVG)

1 Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen, die dem FZG unterstellt sind, dürfen 
bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven Leistungsverbesserungen 
gewähren, wenn:

a. höchstens 50 Prozent des Ertragsüberschusses vor Bildung der Wertschwan-
kungsreserve für die Leistungsverbesserung verwendet werden; und

b. die Wertschwankungsreserve mindestens zu 75 Prozent des aktuellen Zielwertes 
geäufnet ist.

2 Nicht als Leistungsverbesserung gilt die Gutschrift von Überschussbeteiligungen 
aus Versicherungsverträgen zugunsten der Sparguthaben der Versicherten nach Arti-
kel 68a BVG.

141 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
142 Ursprünglich: Art. 44a. Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Okt. 2002 (AS 2002 3904). Aufgehoben 

durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
143 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 

3435).
144 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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3 Nicht unter diese Bestimmung fallen Verbandseinrichtungen sowie Vorsorgeein-
richtungen mit mehreren wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander verbundenen 
Arbeitgebern.

2. Abschnitt: Rechnungswesen und Rechnungslegung145

Art. 47146 Ordnungsmässigkeit
(Art. 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)147

1 Vorsorgeeinrichtungen sowie andere Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der 
beruflichen Vorsorge dienen, wie Freizügigkeitseinrichtungen, Einrichtungen für aner-
kannte Vorsorgeformen nach Artikel 82 BVG, Anlagestiftungen, Auffangeinrichtung 
und Sicherheitsfonds, sind für die Erstellung der Jahresrechnung verantwortlich. Die 
Jahresrechnung besteht aus der Bilanz, der Betriebsrechnung und dem Anhang. Sie 
enthält die Vorjahreszahlen.148

2 Die Vorsorgeeinrichtungen haben die Jahresrechnung nach den Fachempfehlungen 
zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26149 in der Fassung vom 1. Januar 2014 auf-
zustellen und zu gliedern. Auf andere Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruf-
lichen Vorsorge dienen, finden die Fachempfehlungen sinngemäss Anwendung.150

3 Der Anhang enthält ergänzende Angaben und Erläuterungen zur Vermögensanlage, 
zur Finanzierung und zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Betriebsrechnung. 
Auf Ereignisse nach dem Bilanzstichtag ist einzugehen, wenn diese die Beurteilung der 
Lage der Vorsorgeeinrichtung erheblich beeinflussen.
4 Im Übrigen gelten die Artikel 957a, 958 Absatz 3, 958c Absätze 1 und 2 sowie 958f 
des Obligationenrechts151 über die kaufmännische Buchführung.152

Art. 48153 Bewertung
(Art. 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)

Die Aktiven und die Passiven sind nach den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung 
Swiss GAAP FER 26 zu bewerten. Für die für versicherungstechnische Risiken not-
wendigen Rückstellungen ist die aktuelle Berechnung des Experten für berufliche Vor-
sorge nach Artikel 52e BVG massgebend.

145 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. April 1996, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1494).
146 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. April 1996, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1494).
147 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1709).
148 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1709).
149 Siehe www.fer.ch/inhalt/home/home/news.html; Bezugsquelle der Publikation: Verlag SKV, Hans-

Huber-Strasse 4, 8002 Zürich (www.verlagskv.ch).
150 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4143).
151 SR 220
152 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, in 

Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3755).
153 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 750).
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Art. 48a154 Verwaltungskosten
(Art. 65 Abs. 3 BVG)

1 Als Verwaltungskosten sind in der Betriebsrechnung auszuweisen:
a. die Kosten für die allgemeine Verwaltung;
b. die Kosten für die Vermögensverwaltung;
c. die Kosten für Marketing und Werbung;
d.155 die Kosten für die Makler- und Brokertätigkeit;
e.156 die Kosten für die Revisionsstelle und den Experten für berufliche Vorsorge;
f.157 die Kosten für die Aufsichtsbehörden.

2 Die Verwaltungskosten sind nach den Regeln der Fachempfehlungen zur Rechnungs-
legung Swiss GAAP FER 26 auszuweisen.
3 Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht 
ausgewiesen werden, so muss die Höhe des in diese Anlagen investierten Vermögens 
im Anhang der Jahresrechnung separat ausgewiesen werden. Die betreffenden Anlagen 
sind einzeln unter Angabe der ISIN (International Securities Identification Number), 
des Anbieters, des Produktenamens, des Bestandes und des Marktwertes per Stichtag 
aufzuführen. Das oberste Organ muss jährlich die Gewichtung analysieren und über 
die Weiterführung dieser Anlagepolitik befinden.158

2a. Abschnitt:159 Transparenz

Art. 48b160 Information der Vorsorgewerke
(Art. 65a Abs. 4 BVG)

1 Die Sammeleinrichtungen müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren:
a. wie viele Beiträge oder Prämien, aufgegliedert nach Spar-, Risiko-, und Kosten-

anteil, sie insgesamt bezahlen; 
b. wie viele Beiträge oder Prämien, aufgegliedert nach Spar-, Risiko- und Kosten-

anteil, auf das Vorsorgewerk entfallen.
2 Sie müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren:

a. welche freien Mittel oder Überschüsse aus Versicherungsverträgen sie insgesamt 
erzielt haben;

b. welchen Verteilschlüssel sie innerhalb der Sammeleinrichtung anwenden;
c. welcher Anteil der Überschüsse auf das Vorsorgewerk entfällt.

154 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1709).
155 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
156 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
157 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
158 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
159 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1709).
160 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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Art. 48c161 Information der Versicherten
(Art. 86b Abs. 2 BVG)

1 Die Sammeleinrichtungen müssen die Informationen nach Artikel 48b, die sie selbst 
betreffen, im Anhang zu der Jahresrechnung ausweisen.
2 Die Vorsorgekommission muss Informationen, die das Vorsorgewerk betreffen, den 
Versicherten auf Anfrage hin schriftlich mitteilen.

Art. 48d162

Art. 48e163 Rückstellungen und Schwankungsreserven
(Art. 65b BVG)

Die Vorsorgeeinrichtung legt in einem Reglement Regeln zur Bildung von Rück-
stellungen und Schwankungsreserven fest. Dabei ist der Grundsatz der Stetigkeit zu 
beachten.

2b. Abschnitt:164 Integrität und Loyalität der Verantwortlichen

Art. 48f165 Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung
(Art. 51b Abs. 1 BVG)

1 Personen, die mit der Geschäftsführung einer Vorsorgeeinrichtung oder einer Ein-
richtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, betraut werden, müs-
sen gründliche praktische und theoretische Kenntnisse im Bereich der beruflichen 
Vorsorge nachweisen.
2 Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung betraut werden, müs-
sen dazu befähigt sein und Gewähr bieten, dass sie insbesondere die Anforderungen 
nach Artikel 51b Absatz 1 BVG erfüllen und die Artikel 48g–48l einhalten. Nicht als 
Vermögensverwaltung gelten Unterhalt und Betrieb von Immobilien.
3 Bei Personengesellschaften und juristischen Personen gelten die Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2 auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Ver-
waltungsorgans und andere Personen mit Entscheidfunktion.
4 Mit der Vermögensverwaltung dürfen als externe Personen und Institutionen nur 
betraut werden:

a. registrierte Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 48 BVG;

161 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
162 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 

3435).
163 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
164 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004 (AS 2004 4279 4653). Fassung gemäss Ziff. I der V 

vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Aug. 2011 (AS 2011 3435). Siehe auch die UeB dieser Änd. 
am Schluss des Textes.

165 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Mai 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 1349).
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b. Anlagestiftungen nach Artikel 53g BVG;
c. öffentlich-rechtliche Versicherungseinrichtungen nach Artikel 67 Absatz 1 BVG;
d. Banken nach dem Bankengesetz vom 8. November 1934166;
e.167 Wertpapierhäuser nach Artikel 41 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15.  Juni 

2018168 (FINIG);
f.169 Fondsleitungen nach Artikel 32 FINIG und Verwalter von Kollektivvermögen 

nach Artikel 24 FINIG;
g. Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 

17. Dezember 2004170;
h. im Ausland tätige Finanzintermediäre, die der Aufsicht einer ausländischen Auf-

sichtsbehörde unterstehen;
i.171 Arbeitgeber, die das Vermögen ihrer Vorsorgeeinrichtungen verwalten;
j.172 Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, die das Vermögen ihrer Verbandsein-

richtungen verwalten.
5–7 …173

Art. 48g Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen
(Art. 51b Abs. 1 BVG)

1 Die Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen einer Vorsorgeeinrich-
tung oder einer Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, 
erfolgt regelmässig bei der Prüfung der Gründungsvoraussetzungen nach Artikel 13 
der Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011174 über die Aufsicht in der beruflichen Vor-
sorge.
2 Personelle Wechsel im obersten Organ, in der Geschäftsführung, Verwaltung oder 
Vermögensverwaltung sind der zuständigen Aufsichtsbehörde umgehend zu melden. 
Diese kann eine Prüfung der Integrität und Loyalität durchführen.

166 SR 952.0
167 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 7 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 

1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).
168 SR 954.1
169 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 7 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 

1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).
170 SR 961.01
171 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 7 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 

1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).
172 Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 7 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 

1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).
173 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 7 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, mit Wir-

kung seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).
174 SR 831.435.1
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Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten
(Art. 51b Abs. 2 BVG)

1 Mit der Geschäftsführung oder Vermögensverwaltung betraute externe Personen 
oder wirtschaftlich Berechtigte von mit diesen Aufgaben betrauten Unternehmen dür-
fen nicht im obersten Organ der Einrichtung vertreten sein.
2 Vermögensverwaltungs-, Versicherungs- und Verwaltungsverträge, welche die Ein-
richtung zur Durchführung der beruflichen Vorsorge abschliesst, müssen spätestens 
fünf Jahre nach Abschluss ohne Nachteile für die Einrichtung aufgelöst werden kön-
nen.

Art. 48i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden
(Art. 51c BVG)

1 Bei bedeutenden Rechtsgeschäften mit Nahestehenden müssen Konkurrenzofferten 
eingefordert werden. Dabei muss über die Vergabe vollständige Transparenz herrschen.
2 Als nahestehende Personen gelten insbesondere der Ehegatte oder die Ehegattin, 
der eingetragene Partner oder die eingetragene Partnerin, der Lebenspartner oder die 
Lebenspartnerin und Verwandte bis zum zweiten Grad sowie juristische Personen, an 
denen eine wirtschaftliche Berechtigung besteht.

Art. 48j Eigengeschäfte
(Art. 53a Bst. a BVG)

Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung betraut sind, müssen 
im Interesse der Einrichtung handeln. Sie dürfen insbesondere nicht:

a. die Kenntnis von Aufträgen der Einrichtung zur vorgängigen, parallelen oder 
unmittelbar danach anschliessenden Durchführung von gleichlaufenden Eigen-
geschäften (Front / Parallel / After Running) ausnützen;

b. in einem Titel oder in einer Anlage handeln, solange die Einrichtung mit diesem 
Titel oder dieser Anlage handelt und sofern der Einrichtung daraus ein Nachteil 
entstehen kann; dem Handel gleichgestellt ist die Teilnahme an solchen Geschäf-
ten in anderer Form;

c. Depots der Einrichtung ohne einen in deren Interesse liegenden wirtschaftlichen 
Grund umschichten.

Art. 48k Abgabe von Vermögensvorteilen
(Art. 53a Bst. b BVG)

1 Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung oder Vermö-
gensverwaltung einer Vorsorgeeinrichtung betraut sind, müssen die Art und Weise der 
Entschädigung und deren Höhe eindeutig bestimmbar in einer schriftlichen Verein-
barung festhalten. Sie müssen der Einrichtung zwingend sämtliche Vermögensvorteile 
abliefern, die sie darüber hinaus im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit 
für die Einrichtung erhalten.
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2 Werden externe Personen und Institutionen mit der Vermittlung von Vorsorgege-
schäften beauftragt, so müssen sie beim ersten Kundenkontakt über die Art und Her-
kunft sämtlicher Entschädigungen für ihre Vermittlungstätigkeit informieren. Die Art 
und Weise der Entschädigung sind zwingend in einer schriftlichen Vereinbarung zu 
regeln, die der Vorsorgeeinrichtung und dem Arbeitgeber offenzulegen ist. Die Bezah-
lung und die Entgegennahme von zusätzlichen volumen-, wachstums- oder schaden-
abhängigen Entschädigungen sind untersagt.

Art. 48l Offenlegung
(Art. 51b Abs. 2, 52c Abs. 1 Bst. b und 53a Bst. b BVG)

1 Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung oder Vermögensverwal-
tung betraut sind, müssen ihre Interessenverbindungen jährlich gegenüber dem obers-
ten Organ offenlegen. Dazu gehören insbesondere auch wirtschaftliche Berechtigun-
gen an Unternehmen, die in einer Geschäftsbeziehung zur Einrichtung stehen. Beim 
obersten Organ erfolgt diese Offenlegung gegenüber der Revisionsstelle.
2 Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung oder Ver-
mögensverwaltung der Einrichtung betraut sind, müssen dem obersten Organ jähr-
lich eine schriftliche Erklärung darüber abgeben, dass sie sämtliche Vermögensvorteile 
nach Artikel 48k abgeliefert haben.

3. Abschnitt: Anlage des Vermögens

Art. 49175 Begriff des Vermögens
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Als Vermögen im Sinne der Artikel 50–59 gilt die in der kaufmännischen Bilanz aus-
gewiesene Summe der Aktiven, ohne einen allfälligen Verlustvortrag.
2 Zum Vermögen können auch Rückkaufswerte aus Kollektivversicherungsverträgen 
hinzugerechnet werden.176

Art. 49a177 Führungsverantwortung und Aufgaben des obersten Organs
(Art. 51 Abs. 1 und 2, 53a und 71 Abs. 1 BVG)

1 Das oberste Organ ist verantwortlich für die Führung der Vermögensanlage. Es 
gestaltet, überwacht und steuert nachvollziehbar die ertrags- und risikogerechte Ver-
mögensbewirtschaftung.
2 Das oberste Organ hat insbesondere folgende Aufgaben:

a. Es legt in einem Reglement die Ziele und Grundsätze, die Organisation und das 
Verfahren für die Vermögensanlage fest.

175 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
176 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
177 Eingefügt gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
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b. Es stellt die Regeln auf, die bei der Ausübung der Aktionärsrechte der Vorsor-
geeinrichtung zur Anwendung gelangen.

c.178 Es trifft die zur Umsetzung der Artikel 48f–48l geeigneten organisatorischen 
Massnahmen.

d. Es legt die Anforderungen fest, welche die Personen und Einrichtungen erfüllen 
müssen, die das Vermögen der Vorsorgeeinrichtung anlegen und verwalten.

3 Beim Erlass der Vorschriften nach Absatz 2 Buchstaben c und d kann es sich auf 
Normen und Regelwerke von allgemein anerkannten Organisationen und Verbänden 
beziehen.

Art. 50179 Sicherheit und Risikoverteilung
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Vermögensanlagen sorgfältig auswählen, bewirt-
schaften und überwachen.
2 Sie muss bei der Anlage des Vermögens darauf achten, dass die Sicherheit der Erfül-
lung der Vorsorgezwecke gewährleistet ist. Die Beurteilung der Sicherheit erfolgt ins-
besondere in Würdigung der gesamten Aktiven und Passiven sowie der Struktur und 
der zu erwartenden Entwicklung des Versichertenbestandes.180

3 Die Vorsorgeeinrichtung muss bei der Anlage des Vermögens den Grundsatz der 
angemessenen Risikoverteilung einhalten; die Mittel müssen insbesondere auf ver-
schiedene Anlagekategorien, Regionen und Wirtschaftszweige verteilt werden.181

4 Sofern die Vorsorgeeinrichtung die Einhaltung der Absätze 1–3 im Anhang der Jah-
resrechnung schlüssig darlegt, kann sie gestützt auf ihr Reglement die Anlagemöglich-
keiten nach den Artikeln 53 Absätze 1–4, 54, 54a, 54b Absatz 1, 55, 56, 56a Absätze 1 
und 5 sowie 57 Absätze 2 und 3 erweitern. Anlagen mit Nachschusspflichten sind ver-
boten. Ausgenommen sind Anlagen nach Artikel 53 Absatz 5 Buchstabe c.182

4bis  Eine Vorsorgeeinrichtung, die innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche 
Anlagestrategien anbietet, kann gestützt auf ihr Reglement die Anlagemöglichkeiten 
nach den Artikeln 53 Absätze 1–4, 54, 54a, 54b Absatz 1, 55, 56, 56a Absätze 1 und 
5 erweitern. Sie muss die Einhaltung der Absätze 1 und 3 und die sinngemässe Ein-
haltung von Absatz 2 im Anhang ihrer Jahresrechnung schlüssig darlegen. Anlagen 
mit Nachschusspflichten sind verboten.183

178 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Aug. 2011 (AS 2011 3435). 
Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.

179 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. März 2000, in Kraft seit 1. April 2000 (AS 2000 1265).
180 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
181 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
182 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008 (AS 2008 4651). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 

6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
183 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Okt. 2017 (AS 2017 5021).
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5 Sind die Voraussetzungen nach den Absätzen 4 und 4bis für eine Erweiterung der 
Anlagemöglichkeiten nicht erfüllt, so trifft die Aufsichtsbehörde die angemessenen 
Massnahmen. Sie kann auch die Anpassung der Vermögensanlage verlangen.184

6 Die Einhaltung der Artikel 53–57 entbindet nicht von der Beachtung der Vorschrif-
ten nach den Absätzen 1–3. Dies gilt nicht für Anlagen nach Artikel 54 Absatz 2 Buch-
staben c und d.185

Art. 51 Ertrag
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

Die Vorsorgeeinrichtung muss einen dem Geld-, Kapital- und Immobilienmarkt ent-
sprechenden Ertrag anstreben.

Art. 52 Liquidität
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

Die Vorsorgeeinrichtung muss darauf achten, dass sie die Versicherungs- und die 
Freizügigkeitsleistungen bei deren Fälligkeit erbringen kann. Sie sorgt für eine ent-
sprechende Aufteilung ihres Vermögens in kurz-, mittel- und langfristige Anlagen.

Art. 53186 Zulässige Anlagen
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Als Anlagen für das Vermögen einer Vorsorgeeinrichtung sind zulässig:
a. Bargeld;
b. folgende Forderungen, die auf einen festen Geldbetrag lauten:

1. Postcheck- und Bankguthaben,
2. Geldmarktanlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten,
3. Kassenobligationen,
4. Anleihensobligationen, einschliesslich solcher mit Wandel- oder Options-

rechten,
5. besicherte Anleihen,
6. schweizerische Grundpfandtitel,
7. Schuldanerkennungen von schweizerischen öffentlich-rechtlichen Körper-

schaften,
8. Rückkaufswerte aus Kollektivversicherungsverträgen,
9. im Falle von Anlagen, die auf einen gebräuchlichen, breit diversifizierten und 

weit verbreiteten Bond-Index ausgerichtet sind: die im Index enthaltenen 
Forderungen;

184 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008 (AS 2008 4651). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 
30. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Okt. 2017 (AS 2017 5021).

185 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
186 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
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c. Immobilien im Allein- oder Miteigentum, einschliesslich Bauten im Baurecht 
sowie Bauland;

d. Beteiligungen an Gesellschaften wie Aktien und Partizipationsscheine, ähnliche 
Wertschriften wie Genussscheine, sowie Genossenschaftsanteilscheine; Betei-
ligungen an Gesellschaften und ähnlichen Wertschriften sind zugelassen, wenn 
sie an einer Börse kotiert sind oder an einem anderen geregelten, dem Publikum 
offenstehenden Markt gehandelt werden;

dbis.187 Anlagen in Infrastrukturen;
dter.188 Anlagen in nicht kotierten Forderungen gegenüber Schuldnern (Private Debt) 

oder in Beteiligungen an nicht kotierten Gesellschaften (Private Equity), die:
1. ihren Sitz in der Schweiz haben, und
2. in der Schweiz operativ tätig sind;

e.189 alternative Anlagen wie solche in Hedge Funds, Private Equity, Insurance 
Linked Securities und Rohstoffen.

2 Die Anlagen nach Absatz 1 Buchstaben a–d können als direkte Anlagen oder mit-
tels kollektiver Anlagen nach Artikel 56 oder derivativer Finanzinstrumente nach 
Artikel 56a vorgenommen werden. Dies gilt auch für Anlagen nach Absatz 1 Buch-
staben dbis und dter, falls sie angemessen diversifiziert sind; andernfalls gelten für diese 
Anlagen die Anforderungen nach Absatz 4.190

2bis Handelt es sich bei den Anlagen nach Absatz 1 Buchstabe dter um kollektive Kapi-
talanlagen, so muss mehr als die Hälfte des Kapitals dieser kollektiven Anlagen in der 
Schweiz investiert werden.191

3 Forderungen, die nicht in Absatz 1 Buchstabe b, dbis oder dter aufgeführt sind, gelten 
als alternative Anlagen, insbesondere:192

a. Forderungen, die nicht auf einen festen Geldbetrag lauten oder deren ganze oder 
teilweise Rückzahlung von Bedingungen abhängig ist;

b. verbriefte Forderungen wie Asset Backed Securities oder andere Forderungen, 
die aufgrund eines Risikotransfers zustande gekommen sind, wie Forderungen 
gegenüber einer Zweckgesellschaft oder Forderungen auf Basis von Kreditderi-
vaten;

c. Senior Secured Loans.

187 Eingefügt durch Ziff. I 2 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, in 
Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3755).

188 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 794).
189 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, in 

Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3755).
190 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I 2 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen 

Vorsorge (AS 2020 3755). Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2021, in Kraft 
seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 794).

191 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 794).
192 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 794).
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4 Alternative Anlagen dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, diversifi-
zierter Zertifikate oder diversifizierter strukturierter Produkte vorgenommen werden.
5 Ein Hebel ist nur zulässig in:

a. alternativen Anlagen;
b. regulierten kollektiven Anlagen in Immobilien, wenn die Belehnungsquote auf 

50 Prozent des Verkehrswertes begrenzt ist;
c. einer Anlage in einer einzelnen Immobilie nach Artikel 54b Absatz 2;
d. Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten, wenn keine Hebelwirkung auf das 

Gesamtvermögen der Vorsorgeeinrichtung ausgeübt wird;
e.193 Anlagen nach Absatz 1 Buchstaben dbis und dter, wenn es sich dabei um kurz-

fristige durch Kapitalzusagen der Anleger gedeckte Brückenfinanzierungen oder 
um kurzfristige, technisch bedingte Kreditaufnahmen handelt.

6 Im Falle von Effektenleihe und Pensionsgeschäften gelten das Kollektivanlagegesetz 
vom 23.  Juni 2006194 und seine Ausführungsbestimmungen sinngemäss. Pensions-
geschäfte, bei denen die Vorsorgeeinrichtung als Pensionsgeberin handelt, sind unzu-
lässig.

Art. 53a195 Risikoarme Anlagen
(Art. 19a FZG)

1 Als risikoarm gelten folgende Anlagen:
a. Bargeld (Schweizerfranken);
b. Forderungen nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b Ziffern 1–8 mit guter Boni-

tät in Schweizerfranken oder in abgesicherten Fremdwährungen, ausgenommen 
Anleihensobligationen mit Wandel- oder Optionsrechten.

2 Die durchschnittliche Laufzeit aller Forderungen darf nicht mehr als fünf Jahre betra-
gen. Derivate sind nur zur Absicherung von Forderungen in Fremdwährung zulässig.

Art. 54196  Begrenzung einzelner Schuldner
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Höchstens zehn Prozent des Gesamtvermögens dürfen in Forderungen nach Arti-
kel 53 Absatz 1 Buchstabe b bei einem einzelnen Schuldner angelegt werden.
2 Die Obergrenze nach Absatz 1 darf bei folgenden Forderungen überschritten werden:

a. Forderungen gegenüber der Eidgenossenschaft;
b. Forderungen gegenüber schweizerischen Pfandbriefinstituten;

193 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 794).
194 SR 951.31
195 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Okt. 2017 (AS 2017 5021). Siehe die 

UeB der Änd. 30. Aug. 2017 am Schluss dieses Texts.
196 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
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c. Forderungen gegenüber Kollektivversicherungsverträgen der Vorsorgeeinrich-
tung mit einer Versicherungseinrichtung mit Sitz in der Schweiz oder in Liech-
tenstein;

d. Forderungen gegen Kantone oder Gemeinden, wenn diese Forderungen auf-
grund nicht vollständig ausfinanzierter vorsorgerechtlicher Sachverhalte, wie 
Deckungslücken, Schuldübernahmen für Teuerungszulagen oder Nachfinanzie-
rungen bei Lohnerhöhungen, bestehen.

3 Die Absätze 1 und 2 gelten auch im Falle derivativer Produkte wie strukturierte Pro-
dukte oder Zertifikate.

Art. 54a197 Begrenzung einzelner Gesellschaftsbeteiligungen
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

Anlagen in Beteiligungen nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d dürfen sich bezogen 
auf das Gesamtvermögen höchstens auf 5 Prozent pro Gesellschaft belaufen.

Art. 54b198 Begrenzung bei der Anlage in einzelne Immobilien und 
bei deren Belehnung
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Anlagen in Immobilien nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c dürfen sich bezogen 
auf das Gesamtvermögen höchstens auf 5 Prozent pro Immobilie belaufen.199

2 Zum Zweck der temporären Fremdmittelaufnahme durch eine Vorsorgeeinrichtung 
darf eine einzelne Immobilie höchstens zu 30 Prozent ihres Verkehrswertes belehnt 
werden.
3 Eine Vorsorgeeinrichtung, die innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche Anla-
gestrategien anbietet, darf Immobilien nicht belehnen.200

Art. 55201 Kategoriebegrenzungen
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

Für die einzelnen Anlagekategorien gelten bezogen auf das Gesamtvermögen folgende 
Begrenzungen:

a.202 50 Prozent:  für schweizerische Grundpfandtitel auf Immobilien, Bauten im 
Baurecht sowie Bauland; diese dürfen höchstens zu 80 Prozent des 
Verkehrswertes belehnt sein; Pfandbriefe werden wie Grundpfand-
titel behandelt;

b. 50 Prozent: für Anlagen in Aktien;

197 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
198 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
199 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
200 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Okt. 2017 (AS 2017 5021).
201 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
202 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
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c. 30 Prozent: für Anlagen in Immobilien, wovon maximal ein Drittel im Aus-
land;

d. 15 Prozent: für alternative Anlagen;
e. 30 Prozent: für Fremdwährungen ohne Währungssicherung;
f.203 10 Prozent: für Anlagen in Infrastruktur;
g.204 5 Prozent: für Anlagen nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe dter.

Art. 56205 Kollektive Anlagen
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Kollektive Anlagen sind gemeinschaftlich angelegte Vermögensteile verschiedener 
Anleger. Ihnen gleichgestellt sind institutionelle Anlagefonds, welche ausschliesslich 
einer Vorsorgeeinrichtung dienen.206

2 Die Vorsorgeeinrichtung kann sich an kollektiven Anlagen beteiligen, sofern:
a. diese ihrerseits die Anlagen gemäss Artikel 53 vornehmen; und
b. die Organisationsform der kollektiven Anlage bezüglich Festlegung der Anlage-

richtlinien, Kompetenzregelung, Anteilsermittlung, sowie Kauf und Rücknahme 
der Anteile so geregelt ist, dass die Interessen der daran beteiligten Vorsorgeein-
richtungen in nachvollziehbarer Weise gewahrt sind;

c.207 die Vermögenswerte im Konkursfall der Kollektivanlage oder deren Depotbank 
zugunsten der Anleger ausgesondert werden können.

3 Für die Einhaltung der Begrenzungen nach den Artikeln 54, 54a, 54b Absatz 1 und 
55 sind die in den kollektiven Anlagen enthaltenen direkten Anlagen mit einzurech-
nen. Die schuldner-, gesellschafts- und immobilienbezogenen Begrenzungen nach den 
Artikeln 54, 54a und 54b Absatz 1 gelten als eingehalten, wenn:208

a. die direkten Anlagen der kollektiven Anlage angemessen diversifiziert sind; oder
b. die einzelne Beteiligung an einer kollektiven Anlage weniger als 5 Prozent des 

Gesamtvermögens der Vorsorgeeinrichtung beträgt.
4 Beteiligungen an kollektiven Anlagen sind den direkten Anlagen gleichgestellt, wenn 
sie die Anforderungen nach den Absätzen 2 und 3 einhalten.

203 Eingefügt durch Ziff. I 2 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, in 
Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3755).

204 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 794).
205 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. März 2000, in Kraft seit 1. April 2000 (AS 2000 1265).
206 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
207 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
208 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
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Art. 56a209 Derivative Finanzinstrumente 
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung darf nur derivative Finanzinstrumente einsetzen, die von 
Anlagen nach Artikel 53 abgeleitet sind.
2 Der Bonität der Gegenpartei und der Handelbarkeit ist entsprechend der Besonder-
heit des eingesetzten Derivats Rechnung zu tragen.
3 Sämtliche Verpflichtungen, die sich für die Vorsorgeeinrichtung aus derivativen 
Finanzgeschäften ergeben oder sich im Zeitpunkt der Ausübung des Rechtes ergeben 
können, müssen gedeckt sein.
4 Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente darf auf das Gesamtvermögen keine 
Hebelwirkung ausüben.
5 Die Begrenzungen nach den Artikeln 54, 54a, 54b und 55 sind unter Einbezug der 
derivativen Finanzinstrumente einzuhalten.210

6 Für die Einhaltung der Deckungspflicht und der Begrenzungen sind die Verpflich-
tungen massgebend, die sich für die Vorsorgeeinrichtung aus den derivativen Finanz-
instrumenten bei Wandlung in die Basisanlage im extremsten Fall ergeben können.
7 In der Jahresrechnung müssen alle laufenden derivativen Finanzinstrumente voll-
umfänglich dargestellt werden.

Art. 57211 Anlagen beim Arbeitgeber
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Das Vermögen, vermindert um Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzun-
gen, darf nicht ungesichert beim Arbeitgeber angelegt werden, soweit es zur Deckung 
der Freizügigkeitsleistungen sowie zur Deckung der laufenden Renten gebunden ist.
2 Ungesicherte Anlagen und Beteiligungen beim Arbeitgeber dürfen zusammen 5 Pro-
zent des Vermögens nicht übersteigen.
3 Anlagen in Immobilien, die dem Arbeitgeber zu mehr als 50 Prozent ihres Wertes 
für Geschäftszwecke dienen, dürfen fünf Prozent des Vermögens nicht übersteigen.212

4 Die Forderungen der Vorsorgeeinrichtung gegenüber dem Arbeitgeber sind zu markt-
üblichen Ansätzen zu verzinsen.213

209 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. April 1996, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1494).
210 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
211 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1709).
212 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
213 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
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Art. 58214 Sicherstellung der Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber215

(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Die Ansprüche gegen den Arbeitgeber müssen wirksam und ausreichend sicher-
gestellt werden.
2 Als Sicherstellung gelten:

a. die Garantie des Bundes, eines Kantons, einer Gemeinde oder einer dem Banken-
gesetz vom 8. November 1934216 unterstehenden Bank; die Garantie muss auf die 
Vorsorgeeinrichtung lauten sowie unwiderruflich und unübertragbar sein;

b.217 Grundpfänder bis zu zwei Dritteln des Verkehrswertes; Grundpfänder auf 
Grundstücken des Arbeitgebers, welche ihm zu mehr als 50 Prozent ihres Wertes 
für Geschäftszwecke dienen, gelten nicht als Sicherstellung.218

3 Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall andere Arten der Sicherstellung zulassen.

Art. 58a219 Meldepflicht
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihrer Aufsichtsbehörde innert drei Monaten nach 
dem vereinbarten Fälligkeitstermin melden, wenn reglementarische Beiträge noch 
nicht überwiesen sind.
2 Bevor die Vorsorgeeinrichtung beim Arbeitgeber Mittel ungesichert neu anlegt, die 
nicht zweifelsfrei nach Artikel 57 Absätze 1 und 2 auf diese Weise angelegt werden 
dürfen, muss sie ihrer Aufsichtsbehörde von dieser Neuanlage mit ausreichender 
Begründung Meldung erstatten.
3 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Revisionsstelle über Meldungen nach den Absät-
zen 1 und 2 unverzüglich informieren.220

Art. 59221 Anwendbarkeit der Anlagevorschriften auf andere Einrichtungen 
der beruflichen Vorsorge
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten sinngemäss auch für:
a. Personalfürsorgestiftungen nach Artikel 89a Absatz 6 des Zivilgesetzbuches222;
b. den Sicherheitsfonds.

214 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juni 1993, in Kraft seit 1. Juli 1993 (AS 1993 1881).
215 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1709).
216 SR 952.0
217 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
218 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1709).
219 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juni 1993, in Kraft seit 1. Juli 1993 (AS 1993 1881).
220 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
221 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Febr. 2016, in Kraft seit 1. April 2016 (AS 2016 975).
222 SR 210
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Art. 60223

5. Kapitel:224 Einkauf, versicherbarer Lohn  
und versicherbares Einkommen

Art. 60a Einkauf
(Art. 1 Abs. 3 und 79b Abs. 1 BVG)

1 Für die Berechnung des Einkaufs müssen die gleichen, nach fachlich anerkannten 
Grundsätzen festgelegten Parameter eingehalten werden wie für die Festlegung des 
Vorsorgeplans (Art. 1g).
2 Der Höchstbetrag der Einkaufssumme reduziert sich um ein Guthaben in der 
Säule 3a, soweit es die aufgezinste Summe der jährlichen gemäss Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung vom 13. November 1985225 über die steuerliche Abzugs-
berechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen vom Einkommen höchstens 
abziehbaren Beiträge ab vollendetem 24. Altersjahr der versicherten Person übersteigt. 
Bei der Aufzinsung kommen die jeweils gültigen BVG-Mindestzinssätze zur Anwen-
dung.
3 Hat eine versicherte Person Vorsorgeguthaben, die in der bisherigen Vorsorgeeinrich-
tung verbleiben, oder Freizügigkeitsguthaben, die sie nicht nach den Artikeln 3 und 4 
Absatz 2bis FZG in eine Vorsorgeeinrichtung übertragen musste, so reduziert sich der 
Höchstbetrag der Einkaufssumme um diesen Betrag.226

4 Für eine versicherte Person, die bereits Altersleistungen bezieht oder bezogen hat und 
die in der Folge die Erwerbstätigkeit wieder aufnimmt oder ihren Beschäftigungsgrad 
wieder erhöht, reduziert sich der Höchstbetrag der Einkaufssumme im Umfang der 
bereits bezogenen Altersleistungen.227

Art. 60b228 Sonderfälle
(Art. 79b Abs. 2 BVG)

1 Für Personen, die aus dem Ausland zuziehen und die noch nie einer Vorsorgeein-
richtung in der Schweiz angehört haben, darf in den ersten fünf Jahren nach Ein-
tritt in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung die jährliche Zahlung in Form eines 
Einkaufs 20 Prozent des reglementarischen versicherten Lohnes nicht überschreiten. 

223 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. April 2009, mit Wirkung seit 1. Juni 2009 AS 2009 1667).
224 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2000 (AS 2000 3086). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 

10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4279).
225 SR 831.461.3
226 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
227 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
228 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4587).
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Nach Ablauf der fünf Jahre muss die Vorsorgeeinrichtung den Versicherten, die sich 
noch nicht in die vollen reglementarischen Leistungen eingekauft haben, ermöglichen, 
einen solchen Einkauf vorzunehmen.
2 Lässt die versicherte Person im Ausland erworbene Vorsorgeansprüche oder -gutha-
ben übertragen, so gilt die Einkaufslimite nach Absatz 1 erster Satz nicht, sofern:

a. diese Übertragung direkt von einem ausländischen System der beruflichen Vor-
sorge in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung erfolgt;

b. die schweizerische Vorsorgeeinrichtung eine Übertragung zulässt; und
c. die versicherte Person für diese Übertragung keinen Abzug bei den direkten 

Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden geltend macht.

Art. 60c Versicherbarer Lohn und versicherbares Einkommen
(Art. 79c BVG)

1 Die Begrenzung des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens 
nach Artikel 79c BVG gilt für die Gesamtheit aller Vorsorgeverhältnisse, die ein Ver-
sicherter bei einer oder mehreren Vorsorgeeinrichtungen hat.
2 Hat der Versicherte mehrere Vorsorgeverhältnisse und überschreitet die Summe aller 
seiner AHV-pflichtigen Löhne und Einkommen das Zehnfache des oberen Grenzbetra-
ges nach Artikel 8 Absatz 1 BVG, so muss er jede seiner Vorsorgeeinrichtungen über 
die Gesamtheit seiner Vorsorgeverhältnisse sowie die darin versicherten Löhne und 
Einkommen informieren. Die Vorsorgeeinrichtung weist den Versicherten auf seine 
Informationspflicht hin.
3 Für Versicherte, die am 1. Januar 2006 das 50. Altersjahr vollendet haben, gilt bei zu 
diesem Zeitpunkt bestehenden Vorsorgeverhältnissen die Begrenzung des versicher-
baren Lohns oder des versicherbaren Einkommens für die Risiken Tod und Invalidität 
nach Artikel 79c BVG nicht.

Art. 60d Einkauf und Wohneigentumsvorbezug
(Art. 79b Abs. 3 BVG)

In den Fällen, in denen eine Rückzahlung des Vorbezugs für die Wohneigentumsför-
derung nach Artikel 30d Absatz 3 Buchstabe a BVG nicht mehr zulässig ist, darf das 
Reglement der Vorsorgeeinrichtung freiwillige Einkäufe zulassen, soweit sie zusam-
men mit den Vorbezügen die reglementarisch maximal zulässigen Vorsorgeansprüche 
nicht überschreiten.
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6. Kapitel:229 Besondere Bestimmungen

Art. 60e230 Gebühr für besonderen Aufwand231

1 In den Fällen nach Artikel 86a Absatz 5 BVG wird eine Gebühr erhoben, wenn die 
Datenbekanntgabe zahlreiche Kopien oder andere Vervielfältigungen oder besondere 
Nachforschungen erfordert. Die Höhe dieser Gebühr entspricht den in den Artikeln 14 
und 16 der Verordnung vom 10. September 1969232 über Kosten und Entschädigungen 
im Verwaltungsverfahren festgesetzten Beträgen.
2 Für Publikationen nach Artikel 86a Absatz 4 BVG wird eine kostendeckende Gebühr 
erhoben.
3 Die Gebühr kann wegen Bedürftigkeit der gebührenpflichtigen Person oder aus 
anderen wichtigen Gründen ermässigt oder erlassen werden.

Art. 60ebis 233 Beschwerdelegitimation des BSV

Das BSV ist berechtigt, gegen Entscheide der kantonalen Gerichte und des Bundesver-
waltungsgerichts beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben.

7. Kapitel:234 Schlussbestimmungen

1. Abschnitt: Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts235

Art. 60f236 Aufhebung bisherigen Rechts
1 Die Verordnung vom 7. Dezember 1987237 über die Ausnahmen von der Schweige-
pflicht in der beruflichen Vorsorge und über die Auskunftspflicht der AHV/IV-Organe 
wird aufgehoben.
2 Die Verordnung vom 17.  Februar 1988238 über die Verpfändung von Ansprüchen 
einer Vorsorgeeinrichtung wird aufgehoben.239

229 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2909).
230 Ursprünglich Art. 60b (AS 2005 5257).
231 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
232 SR 172.041.0
233 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
234 Ursprünglich 5. Kap. vor Art. 61.
235 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2909).
236 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2909); ursprüng-

lich Art. 60c (AS 2005 5257). 
237 [AS 1988 97]
238 [AS 1988 382]
239 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
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Art. 61 Verordnung über die Alters und Hinterlassenenversicherung

Die Verordnung vom 31. Oktober 1947240 über die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung wird wie folgt geändert:

…241

Art. 62242

1a. Abschnitt:243 Ausführungsbestimmungen zu Buchstabe e 
der Übergangsbestimmungen der 1. BVGRevision

Art. 62a
1 Das ordentliche Rentenalter der Frauen im AHVG gilt auch als ordentliches BVG-
Rentenalter der Frauen (Art. 13 BVG).
2 Dieses Rentenalter ist ebenfalls massgebend für:

a. den Zeitpunkt, für den der Mindestumwandlungssatz nach Artikel 14 Absatz 2 
BVG und Buchstabe b der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 3. Okto-
ber 2003 der 1. BVG-Revision angewandt wird;

b. die Berechnung der Altersgutschriften in der Höhe von 18 Prozent (Artikel 16 
BVG und Buchstabe c der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 3. Okt. 
2003 der 1. BVG-Revision);

c. den anwendbaren Umwandlungssatz bei der Berechnung der Invalidenrente 
nach Artikel 24 Absatz 2 BVG.

1b. Abschnitt:244 Übergangsbestimmungen der Ausführungs
bestimmungen von Buchstabe e der Übergangsbestimmungen 
der 1. BVGRevision

Art. 62b Anspruch auf Rente für Frauen mit den Jahrgängen 1942 und 1943
1 Bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ab der Vollendung des 62. Altersjahres 
haben Frauen der Jahrgänge 1942 und 1943 Anspruch auf eine Altersleistung, wenn sie 
keine weitere Erwerbstätigkeit mehr ausüben und auch nicht als arbeitslos gemeldet 
sind.

240 SR 831.101. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt in der genannten V.
241 Die Änd. können unter AS 1984 543 konsultiert werden.
242 Aufgehoben durch Ziff. IV 50 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).
243 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
244 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
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2 Für Frauen mit Jahrgang 1942 darf der Vorbezug der Altersleistungen zu keinem 
tieferen Umwandlungssatz als 7,20 Prozent führen.
3 Für Frauen mit Jahrgang 1943, welche sich vorzeitig pensionieren lassen, wird der 
Umwandlungssatz für die Rente entsprechend angepasst.

Art. 62c Mindestumwandlungssatz und ordentliches Rentenalter  
für bestimmte Jahrgänge
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision)

Für die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge und deren ordentliches Rentenalter 
gelten die folgenden Mindestumwandlungssätze für die Berechnung der Alters- und 
Invalidenrenten für die Frauen wie folgt:

Jahrgang ordentliches Rentenalter  
Frauen

Mindestumwandlungssatz 
Frauen

1942 64 7.20

1943 64 7.15

1944 64 7.10

1945 64 7.00

1946 64 6.95

1947 64 6.90

1948 64 6.85

1949 64 6.80

1c. Abschnitt:245 Ausführungsbestimmung zu Buchstabe a 
Buchstaben a–d der Übergangsbestimmungen der Änderung 
vom 17. Dezember 2021 des AHVG

Art. 62d

Das in Buchstabe a Buchstaben a–d der Übergangsbestimmungen der Änderung vom 
17. Dezember 2021246 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946247 über die Alters- 
und Hinterlassenenversicherung festgelegte Referenzalter gilt auch als BVG-Referenz-
alter der Frauen.

245 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
246 AS 2023 92
247 SR 831.10
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2. Abschnitt: Inkrafttreten

Art. 63

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1985 in Kraft.

Schlussbestimmung der Änderung  
vom 23. Oktober 2002248 

Schlussbestimmungen der Änderung  
vom 24. März 2004249

1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihre Reglemente und ihre Organisation bis zum 
31. Dezember 2004 den neuen Bestimmungen dieser Änderung anpassen.
2 Für beim Inkrafttreten dieser Änderung bestehende Anlagen und Beteiligungen beim 
Arbeitgeber sowie für Grundpfänder nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe b gelten die 
neuen Begrenzungen ab 1. Januar 2006.

Schlussbestimmungen der Änderung  
vom 18. August 2004250

a. Mindestumwandlungssatz und ordentliches Rentenalter für bestimmte Jahrgänge
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision)

Für die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge und deren ordentliches Rentenalter 
gelten die folgenden Mindestumwandlungssätze für die Berechnung der Alters- und 
Invalidenrenten für die Männer:

Jahrgang ordentliches Rentenalter  
Männer

Mindestumwandlungssatz 
Männer

1940 65 7.15

1941 65 7.10

1942 65 7.10

1943 65 7.05

248 AS 2002 3904. Aufgehoben durch Ziff. IV 50 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).

249 AS 2004 1709
250 AS 2004 4279 4653
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Jahrgang ordentliches Rentenalter  
Männer

Mindestumwandlungssatz 
Männer

1944 65 7.05

1945 65 7.00

1946 65 6.95

1947 65 6.90

1948 65 6.85

1949 65 6.80

b. Freizügigkeitsleistung nach Art. 14 Abs. 4
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision)

Entsteht der Anspruch auf eine Invalidenrente vor dem 1. Januar 2005 und erlischt er 
nach diesem Datum, weil der Versicherte nicht mehr invalid ist, so wird die Freizügig-
keitsleistung aufgrund folgender Grössen berechnet:

a. bis zum 31. Dezember 2004: der koordinierte Lohn nach Artikel 14 Absatz 3 und 
die Altersgutschriften, je nach den Bestimmungen, wie sie bis zum 31. Dezember 
2004 gelten;

b. nach dem 1.  Januar 2005: der bisherige koordinierte Lohn nach Artikel 14 
Absatz 3, erhöht um 5,9 Prozent und die Altersgutschriften, die ab dem 1. Januar 
2005 gelten.

c. Koordinierter Lohn für die Berechnung der Hinterlassenen- und Invalidenleistungen
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision)

Entsteht der Anspruch auf eine Hinterlassenen- oder Invalidenleistung nach dem 
31.  Dezember 2004, und lag der letzte koordinierte Lohn während des letzten Ver-
sicherungsjahres (Art. 18) vor dem 1. Januar 2005, so wird dieser ab diesem Datum um 
5,9 Prozent erhöht.

d. Reglementarische Bestimmungen zur Teil- oder Gesamtliquidation
(Art. 53b–53d BVG)

Die Anpassung der Reglemente und Verträge muss spätestens drei Jahre nach Inkraft-
treten dieser Verordnungsänderung abgeschlossen sein.

Schlussbestimmungen der Änderung  
vom 10. Juni 2005251

a. Formelle Anpassung

Die Vorsorgeeinrichtungen müssen die formelle Anpassung der Reglemente innerhalb 
von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Änderung vornehmen.

251 AS 2005 4279
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b. Anlagestrategien

Hat eine Vorsorgeeinrichtung ihren Versicherten Möglichkeiten der Wahl einer Anla-
gestrategie angeboten, die nicht mit Artikel 1e vereinbar sind, muss sie ihre Regelung 
innerhalb einer Frist von höchstens zwei Jahren ab Inkrafttreten dieser Änderung Arti-
kel 1e anpassen. 

c. Versicherungsprinzip

Guthaben in Vorsorgeeinrichtungen, welche bei Inkrafttreten dieser Änderung bereits 
bestehen und die den Anforderungen von Artikel 1h nicht genügen, dürfen ab diesem 
Datum nicht mehr weiter geäufnet werden.

d. Mindestalter für den Altersrücktritt

Vorsorgeeinrichtungen können bisherige reglementarische Bestimmungen, die ein 
tieferes Rentenalter als 58 Jahre vorsahen, während fünf Jahren ab Inkrafttreten dieser 
Änderung für jene Versicherten beibehalten, die am 31. Dezember 2005 bei ihnen ver-
sichert waren.

Schlussbestimmung der Änderung  
vom 19. September 2008252

Die Vorsorgeeinrichtungen und die Einrichtungen nach Artikel 59 müssen bis zum 
1.  Januar 2011 die Anlage des Vermögens an die Bestimmungen dieser Änderung 
anpassen.

Übergangsbestimmung zur Änderung  
vom 10. und 22. Juni 2011253 

Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihre Reglemente und Verträge sowie ihre Organi-
sation bis zum 31. Dezember 2012 den Artikeln 48f Absätze 1 und 2, 48g–48l und 49a 
Absatz 2 in der Fassung der Änderung vom 10. und 22. Juni 2011 anpassen. Die erst-
malige Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt für das Rechnungsjahr 2012.

252 AS 2008 4651
253 AS 2011 3435
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Übergangsbestimmungen zur Änderung  
vom 6. Juni 2014254

1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen die Anlage des Vermögens sowie ihre Reglemente 
bis zum 31. Dezember 2014 der Änderung vom 6. Juni 2014 dieser Verordnung anpas-
sen. 
2 Die erstmalige Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt für das Rechnungs-
jahr 2015.

Übergangsbestimmung zur Änderung  
vom 10. Juni 2016255

Geschiedene Ehegatten sowie ehemalige Partner und Partnerinnen einer eingetrage-
nen Partnerschaft, denen vor Inkrafttreten der Änderung vom 10. Juni 2016 eine Rente 
oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde, haben 
Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach bisherigem Recht.

Übergangsbestimmung zur Änderung  
vom 30. August 2017256

1 Vorsorgeeinrichtungen, die am 1. Oktober 2017 bereits unterschiedliche Anlagestra-
tegien anbieten, müssen ihre Reglemente und Anlagestrategien bis zum 31. Dezember 
2019 dieser Änderung anpassen.
2 Solange diese Vorsorgeeinrichtungen ihren Versicherten keine Strategie mit risiko-
armen Anlagen (Art. 53a) anbieten, dürfen sie bei einem Austritt einer versicherten 
Person aus der Vorsorgeeinrichtung nicht von den Artikeln 15 und 17 FZG abweichen.

254 AS 2014 1585
255 AS 2016 2347
256 AS 2017 5021
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Anhang257

(Art. 44 Abs. 1)

Ermittlung der Unterdeckung

1 Der Deckungsgrad der Vorsorgeeinrichtung wird wie folgt ermittelt:

Vv × 100 
Vk

 = Deckungsgrad in Prozent

Wobei für Vv gilt: Die gesamten Aktiven per Bilanzstichtag zu Marktwerten 
bilanziert, vermindert um Verbindlichkeiten, passive Rechnungs-
abgrenzung und Arbeitgeberbeitragsreserven, soweit keine Ver-
einbarung über einen Verwendungsverzicht des Arbeitgebers vor-
liegt. Es ist das effektive Vorsorgevermögen massgebend, wie es 
aus der tatsächlichen finanziellen Lage nach Artikel 47 Absatz 2 
hervorgeht. Eine Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsver-
zicht (AGBR mit Verwendungsverzicht), die Wertschwankungs-
reserven und die Umlageschwankungsreserven sind dem verfüg-
baren Vorsorgevermögen zuzurechnen.

Wobei für Vk gilt: Versicherungstechnisch notwendiges Vorsorgekapital per Bilanz-
stichtag (Spar- und Deckungskapitalien) einschliesslich not-
wendiger Verstärkungen (z.B. für steigende Lebenserwartung).

2 Ist der so berechnete Deckungsgrad kleiner als 100 Prozent, so liegt eine Unterde-
ckung im Sinne von Artikel 44 Absatz 1 vor.

257 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 21. Mai 2003 (AS 2003 1725). Fassung gemäss Ziff. II der V vom 
10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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Verordnung 
über die steuerliche Abzugsberechtigung 
für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen
(BVV 3)

vom 13. November 1985 (Stand am 1. Januar 2025)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 82 Absätze 2 und 3 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)  
und Artikel 99 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 2. April 19082 (VVG),3

verordnet:

1. Abschnitt: Anerkannte Vorsorgeformen

Art. 1  Vorsorgeformen
1 Als anerkannte Vorsorgeformen im Sinne von Artikel 82 BVG gelten:

a. die gebundene Vorsorgeversicherung bei Versicherungseinrichtungen;
b. die gebundene Vorsorgevereinbarung mit Bankstiftungen.

2 Als gebundene Vorsorgeversicherungen gelten besondere Kapital- und Rentenver-
sicherungen auf den Erlebens-, Invaliditäts- oder Todesfall, einschliesslich allfälliger 
Zusatzversicherungen für Unfalltod oder Invalidität, die:4

a. mit einer der Versicherungsaufsicht unterstellten oder mit einer öffentlichrecht-
lichen Versicherungseinrichtung gemäss Artikel 67 Absatz 1 BVG abgeschlossen 
werden, und

b. ausschliesslich und unwiderruflich der Vorsorge dienen.
3 Als gebundene Vorsorgevereinbarungen gelten besondere Sparverträge, die mit Bank-
stiftungen abgeschlossen werden und ausschliesslich und unwiderruflich der Vorsorge 
dienen. Sie können durch eine Risiko-Vorsorgeversicherung ergänzt werden.

SR 831.461.3; AS 1985 1778
1 SR 831.40
2 SR 221.229.1
3 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 622).
4 Berichtigung vom 3. Febr. 1986 (AS 1986 326).
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4 Vertragsmodelle für gebundene Vorsorgeversicherungen und -vereinbarungen sind 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung einzureichen. Diese prüft, ob Form und Inhalt 
den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und teilt das Ergebnis mit.

Art. 2  Begünstigte Personen
1 Als Begünstigte sind folgende Personen zugelassen:

a. im Erlebensfall der Vorsorgenehmer;
b.5 nach dessen Ableben die folgenden Personen in nachstehender Reihenfolge:

1.6 der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin oder 
der überlebende eingetragene Partner,

2. die direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die von der ver-
storbenen Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die 
Person, die mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununter-
brochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt 
eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss,

3. die Eltern,
4. die Geschwister,
5. die übrigen Erben.

2 Der Vorsorgenehmer kann eine oder mehrere begünstigte Personen unter den in 
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 genannten Begünstigten bestimmen und deren Ansprü-
che näher bezeichnen.7

3 Der Vorsorgenehmer hat das Recht, die Reihenfolge der Begünstigten nach Absatz l 
Buchstabe b Ziffern 3–5 zu ändern und deren Ansprüche näher zu bezeichnen.8

Art. 2a9  Kürzung der Leistungen bei vorsätzlicher Herbeiführung des Todes 
der versicherten Person durch die begünstigte Person

1 Die Einrichtung der gebundenen Vorsorge kann in ihrem Reglement vorsehen, dass 
sie die Leistung an eine begünstigte Person kürzt oder verweigert, wenn sie Kenntnis 
davon erlangt, dass diese den Tod des Vorsorgenehmers vorsätzlich herbeigeführt hat.
2 Die frei gewordene Leistung fällt den nächsten Begünstigten nach Artikel 2 zu.

5 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
6 Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes vom 

18.  Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1.  Jan. 
2007 (AS 2006 4155).

7 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4279).
8 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4279).
9 Eingefügt durch Ziff. I 3 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, in 

Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3755).
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Art. 3  Ausrichtung der Leistungen
1 Die Altersleistungen dürfen frühestens fünf Jahre vor Erreichen des Referenzalters 
nach Artikel 13 Absatz 1 BVG ausgerichtet werden. Sie werden bei Erreichen des Refe-
renzalters fällig. Weist der Vorsorgenehmer nach, dass er weiterhin erwerbstätig ist, so 
kann er den Leistungsbezug höchstens fünf Jahre über das Erreichen des Referenz-
alters hinaus aufschieben.10

2 Eine vorzeitige Ausrichtung der Altersleistungen ist zulässig bei Auflösung des Vor-
sorgeverhältnisses aus einem der folgenden Gründe:

a. wenn der Vorsorgenehmer eine ganze Invalidenrente der eidgenössischen Invali-
denversicherung bezieht und das Invaliditätsrisiko nicht versichert ist;

b.11 …
c. wenn der Vorsorgenehmer seine bisherige selbständige Erwerbstätigkeit aufgibt 

und eine andersartige selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt;
d.12 wenn die Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 5 des Freizügigkeitsgesetzes vom 

17. Dezember 199313 zur Barauszahlung verpflichtet ist.
3 Die Altersleistung kann ferner vorher ausgerichtet werden für:

a. Erwerb und Erstellung von Wohneigentum zum Eigenbedarf;
b. Beteiligungen am Wohneigentum zum Eigenbedarf;
c. Rückzahlung von Hypothekardarlehen.14

4 Eine solche Ausrichtung kann alle fünf Jahre geltend gemacht werden.15

5 Die Begriffe Wohneigentum, Beteiligungen und Eigenbedarf richten sich nach den 
Artikeln 2–4 der Verordnung vom 3.  Oktober 199416  über die Wohneigentumsför-
derung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge.17

6 Ist die versicherte Person verheiratet oder lebt sie in eingetragener Partnerschaft, so 
ist die vorzeitige Ausrichtung der Altersleistungen nach den Absätzen 2 Buchstaben c 
und d sowie 3 nur zulässig, wenn der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der ein-

 10 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
11 Aufgehoben durch Ziff. I 3 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, mit 

Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 3755).
12 Fassung gemäss Art. 22 Ziff. 2 der Freizügigkeitsverordnung vom 3. Okt. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 

1995 (AS 1994 2399).
13 SR 831.42
14 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Sept. 1989 (AS 1989 1903). Fassung gemäss Art. 20 der V vom 

3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 
1. Januar 1995 (AS 1994 2379).

15 Eingefügt durch Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 
beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (AS 1994 2379).

16 SR 831.411
17 Eingefügt durch Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 

beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (AS 1994 2379).
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getragene Partner schriftlich zustimmt. Kann die Zustimmung nicht eingeholt werden 
oder wird sie verweigert, so kann die versicherte Person das Gericht anrufen.18

Art. 3a19  Übertragung von Vorsorgekapital in Vorsorgeeinrichtungen 
oder in andere anerkannte Vorsorgeformen

1 Der Vorsorgenehmer kann das Vorsorgeverhältnis auflösen, wenn er sein Vorsorge-
kapital:

a. für den Einkauf in eine steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung verwendet;
b. in eine andere anerkannte Vorsorgeform überträgt.

2 Er kann sein Vorsorgekapital nur dann teilweise übertragen, wenn er es für den voll-
ständigen Einkauf in eine steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung verwendet.
3 Die Übertragung von Vorsorgekapital und der Einkauf sind bis zum Erreichen des 
Referenzalters zulässig. Weist der Vorsorgenehmer nach, dass er weiterhin erwerbstätig 
ist, so kann er eine solche Übertragung oder einen solchen Einkauf bis höchstens fünf 
Jahre nach Erreichen des Referenzalters vornehmen.20

4 Eine solche Übertragung oder ein solcher Einkauf ist allerdings nicht mehr möglich, 
sobald eine Versicherungspolice ab fünf Jahren vor Erreichen des Referenzalters fällig 
wird.21

Art. 4  Abtretung, Verpfändung und Verrechnung
1 Für die Abtretung, Verpfändung und Verrechnung von Leistungsansprüchen gilt 
Artikel 39 BVG sinngemäss.22

2 Für die Verpfändung des Vorsorgekapitals oder des Anspruchs auf Vorsorgeleistun-
gen für das Wohneigentum der versicherten Person gilt Artikel 30b  BVG oder Arti-
kel 331d des Obligationenrechts23 und die Artikel 8–10 der Verordnung vom 3. Okto-
ber 199424 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge 
sinngemäss.25

3 Ansprüche auf Altersleistungen können dem Ehegatten ganz oder teilweise vom 
Vorsorgenehmer abgetreten oder vom Gericht zugesprochen werden, wenn der Güter-

18 Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes 
vom 18.  Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 
1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

19 Eingefügt durch Ziff. I 3 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, in 
Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 3755).

20 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
21 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
22 Fassung gemäss Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 

beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (AS 1994 2379).
23 SR 220
24 SR 831.411
25 Eingefügt durch Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 

beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (AS 1994 2379).
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stand anders als durch Tod aufgelöst wird. Die Einrichtung des Vorsorgenehmers hat 
den zu übertragenden Betrag an eine vom Ehegatten bezeichnete Einrichtung nach 
Artikel 1 Absatz 1 oder an eine Vorsorgeeinrichtung zu überweisen; vorbehalten bleibt 
Artikel 3.26

4 Absatz 3 gilt sinngemäss bei der gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen Part-
nerschaft, wenn die beiden Partnerinnen oder Partner vereinbart haben, dass das Ver-
mögen gemäss den Bestimmungen über die Errungenschaftsbeteiligung geteilt wird 
(Art. 25 Abs. 1 zweiter Satz des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 200427).28

Art. 529  Anlagevorschriften
1 Die Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung sind als Spareinlagen (Konto-
lösung) bei einer dem Bankengesetz vom 8. November 193430 unterstellten Bank anzu-
legen, bei Anlagen in der Form der anlagegebundenen Sparlösung (Wertschriftenspa-
ren) durch Vermittlung einer solchen Bank.
2 Gelder, welche die Bankstiftung im eigenen Namen bei einer Bank anlegt, gelten 
als Spareinlagen jedes einzelnen Vorsorgenehmers im Sinne des Bankengesetzes vom 
8. November 1934.
3 Für die Anlage der Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung gelten beim Wert-
schriftensparen die Artikel 49–58 der Verordnung vom 18. April 198431 über die beruf-
liche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) sinngemäss. Abweichend 
davon kann vollständig in ein kapitalerhaltendes Produkt oder eine Obligation guter 
Bonität investiert werden. Unzulässig sind Anlagen in Limited Qualified Investor 
Funds sowie in ausländische kollektive Kapitalanlagen, die keiner ausländischen Auf-
sicht unterstehen.32

2. Abschnitt: Steuerliche Behandlung

Art. 6  Bankstiftungen

Bankstiftungen, deren Einkünfte und Vermögenswerte ausschliesslich der Vorsorge im 
Sinne dieser Verordnung dienen, sind für die Steuerpflicht den Vorsorgeeinrichtungen 
nach Artikel 80 BVG gleichgestellt.

26 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996 (AS 1996 3455).
27 SR 211.231
28 Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes 

vom 18.  Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 
1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

29 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651).
30 SR 952.0
31 SR 831.441.1
32 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Jan. 2024, in Kraft seit 1. März 2024 (AS 2024 73).
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Art. 7  Abzugsberechtigung für Beiträge
1 Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können in folgendem Umfang Beiträge an 
anerkannte Vorsorgeformen leisten und bei den direkten Steuern von Bund, Kantonen 
und Gemeinden von ihrem Einkommen abziehen:33

a. jährlich bis 8 Prozent des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 BVG, 
wenn sie einer Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 80 BVG angehören;

b. jährlich bis 20 Prozent des Erwerbseinkommens, jedoch höchstens bis 40 Pro-
zent des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 BVG, wenn sie keiner Vor-
sorgeeinrichtung nach Artikel 80 BVG angehören.

2 Sind beide Ehegatten oder beide eingetragenen Partnerinnen oder Partner erwerbs-
tätig und leisten sie Beiträge an eine anerkannte Vorsorgeform, so können beide diese 
Abzüge für sich beanspruchen.34

3 Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen können längstens bis fünf Jahre nach Errei-
chen des Referenzalters geleistet werden.35

4 Im Jahr, in dem die Erwerbstätigkeit beendet wird, kann der volle Beitrag geleistet 
werden.36

Art. 7a37 Abzugsberechtigung für als Einkauf geleistete Beiträge
1 Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können zusätzlich zu den Beiträgen nach 
Artikel 7 Absatz 1 Beiträge als Einkauf in die gebundene Selbstvorsorge leisten und 
diese von ihrem Einkommen abziehen, wenn sie:

a. in den zehn dem Einkauf vorangehenden Jahren nicht alle für sie maximal zuläs-
sigen Beiträge einbezahlt haben;

b. in den von den Einkäufen betroffenen Jahren jeweils zur Leistung von Beiträgen 
nach Artikel 7 Absatz 1 berechtigt waren; und

c. im Jahr, in dem der Einkauf erfolgt (Einkaufsjahr), den für sie zulässigen Beitrag 
nach Artikel 7 Absatz 1 vollständig einbezahlen.

2 Im Einkaufsjahr dürfen die als Einkauf geleisteten Beiträge nicht höher sein als die 
Differenz zwischen der Summe der zulässigen Beiträge und der Summe der effektiv 
geleisteten Beiträge der vergangenen zehn Jahre, auf keinen Fall jedoch höher als 8 Pro-
zent des oberen Grenzbetrags nach Artikel 8 Absatz 1 BVG.

33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 AS 2024 622).
34 Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes vom 

18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 
2007 (AS 2006 4155).

35 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2001 (AS 2001 1068). Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 der 
V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).

36 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2001 (AS 2001 1068). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 
17. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5177).

37 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 6. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 622).
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3 Für den Ausgleich einer Beitragslücke eines bestimmten Jahres (Jahresbeitragslücke) 
ist nicht mehr als ein Einkauf zulässig. Mit einem Einkauf können hingegen mehrere 
Jahresbeitragslücken ausgeglichen werden.
4 Tätigt der Vorsorgenehmer einen Bezug der Altersleistung nach Artikel 3 Absatz 1, 
sind Einkäufe nicht mehr zulässig.
5 Im Übrigen gelten die Bestimmungen von Artikel 7 Absätze 2 und 3.

Art. 7b38 Gesuch um Annahme von als Einkauf geleisteten Beiträgen
1 Der Vorsorgenehmer muss den Einkauf bei der Einrichtung der gebundenen Selbst-
vorsorge unter folgenden Angaben schriftlich beantragen:

a. Höhe des beantragten Einkaufs;
b. Jahre, für die eine Beitragslücke ausgeglichen werden soll und in welcher Höhe 

diese ausgeglichen werden soll;
c. Höhe der Beiträge, die in den Jahren, für die eine Beitragslücke ausgeglichen wer-

den soll, nach Artikel 7 Absatz 1 gegebenenfalls bereits geleistet wurden, unter 
Angabe des Zahlungsdatums.

2 Er muss im Antrag bestätigen, dass er:
a. im Einkaufsjahr den Beitrag nach Artikel 7 Absatz 1 vollständig entrichtet hat, 

unter Angabe der Beitragshöhe;
b. in den Jahren, für die eine Beitragslücke ausgeglichen werden soll, ein AHV-pflich-

tiges Einkommen erwirtschaftet hat;
c. für die Jahre, für die eine Beitragslücke ausgeglichen werden soll, noch keinen 

Einkauf vorgenommen hat;
d. noch keine Altersleistungen nach Artikel 3 Absatz 1 bezogen hat.

3 Sind die Voraussetzungen nach Artikel 7a erfüllt, so genehmigt die Einrichtung der 
gebundenen Vorsorge die Annahme der als Einkauf geleisteten Beiträge.

Art. 8  Bescheinigungspflichten
1 Versicherungseinrichtungen und Bankstiftungen müssen den Vorsorgenehmern die 
erbrachten Beiträge und Leistungen bescheinigen.
2 Im Falle eines Einkaufs muss die Bescheinigung auch die Angaben nach Artikel 7b 
Absatz 1 Buchstaben a–c sowie das Datum des Einkaufs enthalten.39

38 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 6. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 622).
39 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 6. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 622).
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2a. Abschnitt:40 Aufbewahrung der Unterlagen und 
Mitteilung von Vorsorgeangaben

Art. 8a Festhalten und Aufbewahrung von Vorsorgeangaben
1 Die Einrichtungen der gebundenen Selbstvorsorge müssen vorsorgerelevante Anga-
ben in ihren Unterlagen festhalten, namentlich:

a. die Höhe der nach Artikel 7 Absatz 1 geleisteten Beiträge und das Datum ihres 
Zahlungseingangs;

b. die Höhe der als Einkauf geleisteten Beiträge und das Datum ihres Zahlungsein-
gangs sowie die Höhe der Beitragslücken, die mit den Einkäufen ausgeglichen 
werden;

c. den Bezug einer Altersleistung nach Artikel 3 Absatz 1.
2 Sie müssen die Unterlagen noch während 10 Jahren ab Beendigung des Vorsorgever-
hältnisses aufbewahren.

Art. 8b Mitteilung der Vorsorgeangaben

Im Falle einer Übertragung von Vorsorgekapital im Sinne von Artikel 3a Absatz 1 
Buchstabe b muss die übertragende Einrichtung der neuen Einrichtung den Jahres-
betrag mitteilen:

a. der in den vorangehenden zehn Jahren nach Artikel 7 Absatz 1 geleisteten Bei-
träge; und

b. der in den vorangehenden zehn Jahren als Einkauf geleisteten Beiträge unter 
Angabe der damit ausgeglichenen Beitragslücken.

3. Abschnitt: Inkrafttreten

Art. 9
1 Diese Verordnung tritt mit Ausnahme von Artikel 6 am 1. Januar 1987 in Kraft.
2 Artikel 6 tritt rückwirkend auf den 1. Januar 1985 in Kraft.

Schlussbestimmung der Änd. vom 21. Februar 200141 

Den Vorsorgenehmerinnen der Jahrgänge 1944, 1945 und 1946 dürfen Altersleis-
tungen frühestens sechs Jahre vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV 
(Art. 21 Abs. 1 AHVG42) ausgerichtet werden.

40 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 6. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 622).
41 AS 2001 1068
42 SR 831.10
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Schlussbestimmung der Änderung vom 19. September 200843

Die Anlage der Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung ist bis zum 1.  Januar 
2011 an die Bestimmungen dieser Änderung anzupassen.

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 6. November 202444
 

Beitragslücken nach Artikel 7a Absatz 1 Buchstabe a, die vor Inkrafttreten der Ände-
rung vom 6. November 2024 entstanden sind, können nicht mit einem Einkauf aus-
geglichen werden.

43 AS 2008 4651
44 AS 2024 622
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Bundesgesetz  
über die Freizügigkeit in der beruflichen 
Alters‑, Hinterlassenen‑ und Invaliden‑
vorsorge
(Freizügigkeitsgesetz, FZG)

vom 17. Dezember 1993 (Stand am 1. Januar 2024)

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 34quater und 64 der Bundesverfassung1,2  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 26. Februar 19923,

beschliesst:

1. Abschnitt: Geltungsbereich

Art. 1
1 Dieses Gesetz regelt im Rahmen der beruflichen Alters‑, Hinterlassenen‑ und Invali‑
denvorsorge die Ansprüche der Versicherten im Freizügigkeitsfall.
2 Es ist anwendbar auf alle Vorsorgeverhältnisse, in denen eine Vorsorgeeinrichtung 
des privaten oder des öffentlichen Rechts aufgrund ihrer Vorschriften (Reglement) bei 
Erreichen der Altersgrenze, bei Tod oder bei Invalidität (Vorsorgefall) einen Anspruch 
auf Leistungen gewährt.
3 Es ist sinngemäss anwendbar auf Ruhegehaltsordnungen, nach denen die Versicher‑
ten im Vorsorgefall Anspruch auf Leistungen haben.
4 Es ist nicht anwendbar auf Vorsorgeverhältnisse, in denen eine Vorsorgeeinrich‑
tung, die nicht im Kapitaldeckungsverfahren finanziert wird, Anspruch auf Überbrü‑

SR 831.42; AS 1994 2386
1 [BS 1 3; AS 1973 429]. Den genannten Bestimmungen entsprechen heute die Art. 111–113 und 122 der 

BV vom 18. April 1999 (SR 101).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2693; BBl 2000 

255).
3 BBl 1992 III 533
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ckungsrenten bis zum Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 
20. Dezember 19464 über die Alters‑ und Hinterlassenenversicherung gewährt.5

2. Abschnitt: Rechte und Pflichten der Vorsorge‑
einrichtung bei Austritt von Versicherten

Art. 2 Austrittsleistung
1 Versicherte, welche die Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor ein Vorsorgefall eintritt 
(Freizügigkeitsfall), haben Anspruch auf eine Austrittsleistung.
1bis Versicherte können auch eine Austrittsleistung beanspruchen, wenn sie die Vor‑
sorgeeinrichtung zwischen dem frühestmöglichen Rentenalter und dem reglementa‑
rischen Referenzalter verlassen und die Erwerbstätigkeit weiterführen oder als arbeits‑
los gemeldet sind. Bestimmt das Reglement kein Referenzalter, so ist das Alter nach 
Artikel 13 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19826 über die berufliche Alters‑, 
Hinterlassenen‑ und Invalidenvorsorge (BVG) massgebend.7

1ter  Ebenso haben Versicherte, deren Rente der Invalidenversicherung nach Vermin‑
derung des Invaliditätsgrades herabgesetzt oder aufgehoben wird, am Ende der pro‑
visorischen Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs nach 
Artikel 26a Absätze 1 und 2 BVG Anspruch auf eine Austrittsleistung.8

2 Die Vorsorgeeinrichtung bestimmt in ihrem Reglement die Höhe der Austritts‑
leistung; diese muss mindestens so hoch sein wie die nach den Bestimmungen des 
4. Abschnitts berechnete Austrittsleistung.
3 Die Austrittsleistung wird fällig mit dem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung. Ab 
diesem Zeitpunkt ist sie nach Artikel 15 Absatz 2 BVG zu verzinsen.9

4 Überweist die Vorsorgeeinrichtung die fällige Austrittsleistung nicht innert 30 Tagen, 
nachdem sie die notwendigen Angaben erhalten hat, so ist ab Ende dieser Frist ein Ver‑
zugszins nach Artikel 26 Absatz 2 zu bezahlen.10

 4 SR 831.10
 5 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 

92; BBl 2019 6305).
 6 SR 831.40
 7 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 12.  Juni 2009 (AS 2009 5187; BBl 2009 1101 1109). Fassung 

gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; 
BBl 2019 6305).

 8 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 18. März 2011 (6. IV‑Revision, erstes Massnahmepaket), 
in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).

 9 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 12. Juni 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5187; BBl 2009 
1101 1109).

10 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG‑Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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Art. 3 Übertragung an die neue Vorsorgeeinrichtung
1 Treten Versicherte in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so hat die frühere Vorsor‑
geeinrichtung die Austrittsleistung an die neue zu überweisen.
2 Muss die frühere Vorsorgeeinrichtung Hinterlassenen‑ oder Invalidenleistungen 
erbringen, nachdem sie die Austrittsleistung an die neue Vorsorgeeinrichtung über‑
wiesen hat, so ist ihr diese Austrittsleistung soweit zurückzuerstatten, als dies zur Aus‑
zahlung der Hinterlassenen‑ oder Invalidenleistungen nötig ist.
3 Die Hinterlassenen‑ und Invalidenleistungen der früheren Vorsorgeeinrichtung kön‑
nen gekürzt werden, soweit eine Rückerstattung unterbleibt.

Art. 4 Erhaltung des Vorsorgeschutzes in anderer Form
1 Versicherte, die nicht in eine neue Vorsorgeeinrichtung eintreten, haben ihrer Vor‑
sorgeeinrichtung mitzuteilen, in welcher zulässigen Form sie den Vorsorgeschutz 
erhalten wollen.
2 Bleibt diese Mitteilung aus, so hat die Vorsorgeeinrichtung frühestens sechs Monate, 
spätestens aber zwei Jahre nach dem Freizügigkeitsfall die Austrittsleistung samt Zins 
der Auffangeinrichtung (Art. 60 BVG11) zu überweisen.12

2bis Treten die Versicherten in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so müssen die Freizü‑
gigkeitseinrichtungen das Vorsorgekapital für die Erhaltung des Vorsorgeschutzes der 
neuen Vorsorgeeinrichtung überweisen. Die Versicherten melden:

a. der Freizügigkeitseinrichtung den Eintritt in die neue Vorsorgeeinrichtung;
b. der neuen Vorsorgeeinrichtung die bisherige Freizügigkeitseinrichtung sowie die 

Form des Vorsorgeschutzes.13

3 Bei der Ausübung der Aufgabe gemäss Absatz 2 wird die Auffangeinrichtung als Frei‑
zügigkeitseinrichtung für die Führung von Freizügigkeitskonten tätig.

Art. 5 Barauszahlung
1 Versicherte können die Barauszahlung der Austrittsleistung verlangen, wenn:

a.14 sie die Schweiz endgültig verlassen; vorbehalten bleibt Artikel 25f;
b. sie eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen und der obligatorischen beruf‑

lichen Vorsorge nicht mehr unterstehen; oder
c. die Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag beträgt.

11 SR 831.40
12 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG‑Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 

(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
13 Eingefügt durch Ziff. I 11 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998, in 

Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374; BBl 1999 4).
14 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG‑Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 

(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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2 An Anspruchsberechtigte, die verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft 
leben, ist die Barauszahlung nur zulässig, wenn der Ehegatte, die eingetragene Part‑
nerin oder der eingetragene Partner schriftlich zustimmt.15

3 Kann die Zustimmung nicht eingeholt werden oder wird sie ohne triftigen Grund 
verweigert, so kann das Zivilgericht angerufen werden.16

Art. 5a17

Art. 6 Nicht eingebrachte Eintrittsleistung und Erhöhungsbeiträge
1 Haben sich Versicherte bei Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, einen Teil 
der Eintrittsleistung selber zu bezahlen, so ist dieser Teil bei der Berechnung der Aus‑
trittsleistung mitzuberücksichtigen, selbst wenn er nicht oder nur teilweise beglichen 
wurde. Der noch nicht beglichene Teil kann jedoch samt Zinsen von der Austrittsleis‑
tung abgezogen werden.
2 Haben Versicherte infolge einer Leistungsverbesserung Erhöhungsbeiträge zu ent‑
richten, so ist die Austrittsleistung aufgrund der verbesserten Leistungen zu berech‑
nen. Die noch nicht beglichenen Erhöhungsbeiträge können jedoch von der Austritts‑
leistung abgezogen werden.

Art. 7 Vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin übernommene  
Eintrittsleistung

1 Hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die Eintrittsleistung von Versicherten 
ganz oder teilweise übernommen, so kann die Vorsorgeeinrichtung den entsprechen‑
den Betrag von der Austrittsleistung abziehen.
2 Der Abzug vermindert sich mit jedem Beitragsjahr um mindestens einen Zehntel 
des vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin übernommenen Betrags. Der nicht 
verbrauchte Teil fällt an ein Beitragsreservenkonto des Arbeitgebers oder der Arbeit‑
geberin.

Art. 8 Abrechnung und Information
1 Im Freizügigkeitsfall muss die Vorsorgeeinrichtung den Versicherten eine Abrech‑
nung über die Austrittsleistung erstellen. Daraus müssen die Berechnung der Aus‑

15 Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 
2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

16 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 
seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

17 Eingefügt durch Ziff. I 8 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der Schweizerischen Eidge‑
nossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit 
(AS 2002 701; BBl 1999 6128). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG‑
Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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trittsleistung, die Höhe des Mindestbetrages (Art. 17) und die Höhe des Altersgutha‑
bens (Art. 15 BVG18) ersichtlich sein.
2 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten auf alle gesetzlich und reglemen‑
tarisch vorgesehenen Möglichkeiten der Erhaltung des Vorsorgeschutzes hinweisen; 
namentlich hat sie die Versicherten darauf aufmerksam zu machen, wie diese den Vor‑
sorgeschutz für den Todes‑ und Invaliditätsfall beibehalten können.
3 Im Freizügigkeitsfall muss die Vorsorgeeinrichtung zu Personen, die eine Altersleis‑
tung beziehen oder bezogen haben oder eine Rente infolge Teilinvalidität beziehen, 
jeder neuen Vorsorge‑ oder Freizügigkeitseinrichtung die Informationen über den 
Bezug der Alters‑ und Invalidenleistungen geben, die notwendig sind für:

a. die Berechnung der Einkaufsmöglichkeiten oder des obligatorisch zu versichern‑
den Lohns; und

b. die Beachtung der Höchstzahl der Bezüge in Kapitalform (Art. 13a Abs. 2 BVG).19

4 Bei der Übertragung der Freizügigkeitsleistung auf eine neue Vorsorge‑ oder Freizü‑
gigkeitseinrichtung muss die Freizügigkeitseinrichtung dieser die Informationen nach 
Absatz 3 weiterleiten.20

3. Abschnitt: Rechte und Pflichten der Vorsorge‑
einrichtung bei Eintritt der Versicherten

Art. 9 Aufnahme in die reglementarischen Leistungen
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss den eintretenden Versicherten ermöglichen, ihren 
Vorsorgeschutz aufrechtzuerhalten und weiter aufzubauen, und ihnen die mitgebrach‑
ten Austrittsleistungen gutschreiben.
2 Hält die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen in einem Leistungsplan fest, so hat sie 
den Versicherten zu ermöglichen, sich bis zu ihren vollen reglementarischen Leistun‑
gen einzukaufen. Vorbehalten bleibt Artikel 79b BVG21.22

3 Bei der Bemessung ihrer Leistungen darf die Vorsorgeeinrichtung nicht unterschei‑
den, ob die Leistungen auf Beiträge oder auf Eintrittsleistungen zurückzuführen sind.

18 SR 831.40
19 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 

92; BBl 2019 6305).
20 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 

92; BBl 2019 6305).
21 SR 831.40
22 Satz eingefügt durch Ziff. I 11 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998 

(AS 1999 2374; BBl 1999 4). Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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Art. 10 Bemessung und Fälligkeit der Eintrittsleistung
1 Die Vorsorgeeinrichtung bestimmt in ihrem Reglement die Höhe der Eintrittsleis‑
tung. Diese darf den höheren der Beträge nicht übersteigen, der aus dem Vergleich 
zwischen ihrer Austrittsleistung nach Artikel 15 und 16 und derjenigen nach ihrer 
Tabelle, die Artikel 17 sinngemäss darstellt, resultiert.
2 Die Eintrittsleistung wird fällig mit dem Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung. Ab die‑
sem Zeitpunkt ist ein Verzugszins zu zahlen.
3 Die Amortisation und Verzinsung jenes Teils der Eintrittsleistung, der durch die Aus‑
trittsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung nicht gedeckt ist und der auch nicht 
sofort bezahlt wird, richtet sich nach den reglementarischen Bestimmungen oder einer 
Vereinbarung zwischen der versicherten Person und der Vorsorgeeinrichtung.

Art. 11 Recht auf Einsicht und Einforderung
1 Die Versicherten haben der Vorsorgeeinrichtung Einsicht in die Abrechnungen über 
die Austrittsleistung aus dem früheren Vorsorgeverhältnis zu gewähren.
2 Die Vorsorgeeinrichtung kann die Austrittsleistung aus dem früheren Vorsorgever‑
hältnis sowie das Vorsorgekapital aus einer Form der Vorsorgeschutzerhaltung für 
Rechnung der Versicherten einfordern.23

Art. 12 Vorsorgeschutz
1 Mit dem Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung sind die Versicherten zu den Leistungen 
versichert, die ihnen nach dem Reglement aufgrund der einzubringenden Eintritts‑
leistung zustehen.
2 Haben sich Versicherte bei Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, einen Teil 
der Eintrittsleistung selber zu bezahlen, und haben sie diesen Teil bei Eintritt eines 
Vorsorgefalls nicht oder nur teilweise beglichen, so stehen ihnen die reglementarischen 
Leistungen gleichwohl zu. Der noch nicht bezahlte Teil kann jedoch samt Zinsen von 
den Leistungen abgezogen werden.

Art. 13 Nicht verwendete Austrittsleistung
1 Verbleibt ein Teil der eingebrachten Austrittsleistung, nachdem sich die Versicherten 
in die vollen reglementarischen Leistungen eingekauft haben, so können sie damit den 
Vorsorgeschutz in einer anderen zulässigen Form erhalten.
2 Die Versicherten können mit dem verbleibenden Teil der eingebrachten Austritts‑
leistung auch künftige reglementarisch höhere Leistungen erwerben. Die Vorsorgeein‑
richtung hat jährlich darüber abzurechnen.

23 Fassung gemäss Ziff. I 11 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998, in 
Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 237; BBl 1999 4).
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Art. 14 Gesundheitliche Vorbehalte
1 Der Vorsorgeschutz, der mit den eingebrachten Austrittsleistungen erworben wird, 
darf nicht durch einen neuen gesundheitlichen Vorbehalt geschmälert werden.
2 Die bei der früheren Vorsorgeeinrichtung abgelaufene Zeit eines Vorbehalts ist auf 
die neue Vorbehaltsdauer anzurechnen. Für die Versicherten günstigere Bedingungen 
der neuen Vorsorgeeinrichtung gehen vor.

4. Abschnitt: Berechnung der Austrittsleistung 
und Anspruch auf freie Mittel24

Art. 15 Ansprüche im Beitragsprimat
1 Bei Spareinrichtungen entsprechen die Ansprüche der Versicherten dem Spargut‑
haben; bei versicherungsmässig geführten Beitragsprimatkassen entsprechen sie dem 
Deckungskapital.
2 Das Sparguthaben ist die Summe aller im Hinblick auf Altersleistungen gutgeschrie‑
benen Beiträge des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin und der versicherten Person 
sowie der sonstigen Einlagen; sämtliche Zinsen sind zu berücksichtigen.
3 Das Deckungskapital ist nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik 
im Anwartschaftsdeckungsverfahren gemäss dem Grundsatz der Bilanzierung in 
geschlossener Kasse zu berechnen.
4 Beiträge für Sondermassnahmen und Solidaritätsleistungen sind zu berücksichti‑
gen, wenn sie das persönliche Sparguthaben oder das Deckungskapital erhöht haben.

Art. 16 Ansprüche im Leistungsprimat
1 Bei Vorsorgeeinrichtungen im Leistungsprimat entsprechen die Ansprüche der Ver‑
sicherten dem Barwert der erworbenen Leistungen.
2 Die erworbenen Leistungen werden wie folgt berechnet:

versicherte Leistungen × 
anrechenbare Versicherungsdauer

mögliche Versicherungsdauer
3 Die versicherten Leistungen sind im Reglement niedergelegt. Sie bestimmen sich auf‑
grund der möglichen Versicherungsdauer. Temporäre Leistungen gemäss Artikel 17 
Absatz 2 können bei der Barwertbestimmung weggelassen werden, wenn sie nicht nach 
dem Deckungskapitalverfahren finanziert werden.

24 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 
seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).



FZG | Art. 17 Freizügigkeitsgesetz

170

4 Die anrechenbare Versicherungsdauer setzt sich zusammen aus der Beitragsdauer 
und der eingekauften Versicherungsdauer. Sie beginnt frühestens mit der Leistung von 
Beiträgen an die Altersvorsorge.
5 Die mögliche Versicherungsdauer beginnt zur gleichen Zeit wie die anrechenbare Ver‑
sicherungsdauer und endet mit dem reglementarischen Referenzalter25.
6 Der Barwert ist nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zu ermit‑
teln. Die Barwerte sind im Reglement tabellarisch darzustellen.

Art. 17 Mindestbetrag bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung
1 Bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung hat die versicherte Person zumindest 
Anspruch auf die eingebrachten Eintrittsleistungen samt Zinsen sowie auf die von ihr 
während der Beitragsdauer geleisteten Beiträge samt einem Zuschlag von 4 Prozent 
pro Altersjahr ab dem 20. Altersjahr, höchstens aber von 100 Prozent. Das Alter ergibt 
sich aus der Differenz zwischen dem Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.
2 Beiträge zur Finanzierung von Leistungen und zur Deckung von Kosten können von 
den Beiträgen der versicherten Person nur abgezogen werden, wenn die Höhe der ver‑
schiedenen Beiträge im Reglement festgelegt und der Bedarf in der Jahresrechnung 
oder in deren Anhang ausgewiesen ist. Abgezogen werden dürfen:

a. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Invalidenleistungen bis zum Errei‑
chen des Referenzalters26;

b. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Hinterlassenenleistungen, die vor 
Erreichen des Referenzalters entstehen;

c. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Überbrückungsrenten bis zum 
Erreichen des Referenzalters. Der Bundesrat setzt die näheren Bedingungen für 
diese Abzugsmöglichkeit fest;

d. Beitrag für Verwaltungskosten;
e. Beitrag für Kosten des Sicherheitsfonds;
f. Beitrag zur Behebung einer Unterdeckung;
g.27 Beitrag zur Finanzierung des Ausgleichs von Rentenumwandlungsverlusten.28

3 Sofern das Reglement diesen Abzug in Beitragsprozenten vorsieht, können auch im 
Reglement vorgesehene Aufwendungen zur Finanzierung der Anpassung der laufen‑
den Renten an die Preisentwicklung nach Artikel 36 BVG29 sowie der Mindestleistun‑

25 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17.  Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305).

26 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17.  Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305). Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmungen vor‑
genommen.

27 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 355; 
BBl 2020 8967).

28 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; 
BBl 2003 6399).

29 SR 831.40



 171

Freizügigkeitsgesetz Art. 19 | FZG
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

gen für Versicherungsfälle während der Übergangszeit nach Artikel 33 BVG von den 
Beiträgen der versicherten Person abgezogen werden.30

4 Beiträge zur Finanzierung von Leistungen nach Absatz 2 Buchstaben a–c können nur 
dann von den Beiträgen der versicherten Person abgezogen werden, wenn der nicht für 
die Leistungen und Kosten nach den Absätzen 2 und 3 verwendete Teil der Beiträge 
verzinst wird.31

5 Von den gesamten reglementarischen Beiträgen, die der Arbeitgeber oder die Arbeit‑
geberin und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin leisten, ist mindestens ein 
Drittel als Arbeitnehmerbeitrag zu betrachten.
6 Für Beiträge nach Artikel 33a BVG wird kein Zuschlag von 4 Prozent pro Altersjahr 
ab dem 20. Altersjahr nach Absatz 1 berechnet.32

Art. 18 Gewährleistung der obligatorischen Vorsorge

Registrierte Vorsorgeeinrichtungen haben den austretenden Versicherten mindestens 
das Altersguthaben nach Artikel 15 des BVG33 mitzugeben.

Art. 18a34 Teil- oder Gesamtliquidation
1 Bei einer Teil‑ oder Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung besteht neben dem 
Anspruch auf die Austrittsleistung ein individueller oder kollektiver Anspruch auf 
freie Mittel.
2 Die Teil‑ oder Gesamtliquidation richtet sich nach den Artikeln 53b–53d, 72a 
Absatz 4 und 72c Absatz 1 Buchstaben b und c BVG35.36

Art. 1937 Versicherungstechnischer Fehlbetrag
1 Im Freizügigkeitsfall dürfen Vorsorgeeinrichtungen keine versicherungs‑technischen 
Fehlbeträge von der Austrittsleistung abziehen.

30 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG‑Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

31 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; 
BBl 2003 6399).

32 Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 11. Dez. 2009 (Massnahmen zur Erleichterung der Arbeits‑
marktbeteiligung älterer Arbeitnehmender), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4427; BBl 2007 5669).

33 SR 831.40
34 Ursprünglich Art. 23. Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG‑Revision), in 

Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
35 SR 831.40
36 Fassung gemäss Ziff. II 3 des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent‑

lich‑rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).
37 Fassung gemäss Ziff. II 3 des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent‑

lich‑rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).
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2 Im Fall einer Teil‑ oder Gesamtliquidation dürfen versicherungstechnische Fehl‑
beträge abgezogen werden. Von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich‑rechtlicher Körper‑
schaften im System der Teilkapitalisierung dürfen versicherungstechnische Fehl‑
beträge nur so weit abgezogen werden, als sie einen Ausgangsdeckungsgrad nach Arti‑
kel 72a Absatz 1 Buchstabe b BVG38 unterschreiten.39

Art. 19a40 Ansprüche bei Wahl der Anlagestrategie durch die versicherte Person
1 Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalbfachen 
oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG41 versichern und unterschiedliche 
Anlagestrategien anbieten, können vorsehen, dass den austretenden Versicherten in 
Abweichung von den Artikeln 15 und 17 der effektive Wert des Vorsorgeguthabens 
im Zeitpunkt des Austritts mitgegeben wird. In diesem Fall müssen sie mindestens 
eine Strategie mit risikoarmen Anlagen anbieten. Der Bundesrat umschreibt die risiko‑
armen Anlagen näher.
2 Die Vorsorgeeinrichtung muss die versicherte Person bei der Wahl einer Anlagestra‑
tegie über die verschiedenen Anlagestrategien und die damit verbundenen Risiken und 
Kosten informieren. Die versicherte Person muss schriftlich bestätigen, dass sie diese 
Informationen erhalten hat.
3 Die Austrittsleistung wird ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit nicht verzinst.

5. Abschnitt: Erhaltung des Vorsorgeschutzes  
in besonderen Fällen

Art. 20 Änderung des Beschäftigungsgrades
1 Ändern Versicherte ihren Beschäftigungsgrad für die Dauer von mindestens sechs 
Monaten, so hat die Vorsorgeeinrichtung wie im Freizügigkeitsfall abzurechnen.
2 Sieht das Reglement eine für die Versicherten mindestens ebenso günstige Regelung 
oder die Berücksichtigung des durchschnittlichen Beschäftigungsgrades vor, so kann 
eine Abrechnung unterbleiben.

38 SR 831.40
39 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
40 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Okt. 2017 (AS 2017 5019; BBl 2015 

1793).
41 SR 831.40



 173

Freizügigkeitsgesetz Art. 22a | FZG
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Art. 21 Wechsel innerhalb der Vorsorgeeinrichtung
1 Sind zwei Arbeitgeber42 der gleichen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen und wech‑
selt die versicherte Person vom einen zum anderen, so ist wie im Freizügigkeitsfall 
abzurechnen, sofern die versicherte Person das Vorsorgewerk oder den Vorsorgeplan 
wechselt.
2 Sieht das Reglement eine für die versicherte Person mindestens ebenso günstige 
Regelung vor, so kann eine Abrechnung unterbleiben.

5a. Abschnitt: Ehescheidung und gerichtliche Auflösung 
der eingetragenen Partnerschaft43

Art. 2244 Grundsatz

Bei Ehescheidung werden die Austrittsleistungen und Rentenanteile nach den Arti‑
keln 122–124e des Zivilgesetzbuches (ZGB)45 sowie den Artikeln 280 und 281 der Zivil‑
prozessordnung (ZPO)46 geteilt; die Artikel 3–5 sind auf den zu übertragenden Betrag 
sinngemäss anwendbar.

Art. 22a47 Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung
1 Die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten entspricht der Differenz zwischen 
der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der 
Einleitung des Scheidungsverfahrens und der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger 
Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung. Die Austrittsleistung und 
das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung sind auf den Zeitpunkt 
der Einleitung des Scheidungsverfahrens aufzuzinsen. Barauszahlungen und Kapital‑
abfindungen während der Ehedauer werden nicht berücksichtigt.
2 Anteile einer Einmaleinlage, die ein Ehegatte während der Ehe aus Mitteln finanziert 
hat, die unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung von Gesetzes wegen 

42 Da die Verwendung von Paarformen die Lesbarkeit des vorliegenden Artikels erschwert, wird die 
männliche Personenbezeichnung als Ausdruck gewählt, der sich auf Personen beider Geschlechter 
bezieht.

43 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 
seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

44 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 
seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

45 SR 210
46 SR 272
47 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26.  Juni 1998 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). Fassung 

gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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sein Eigengut wären (Art. 198 ZGB48), sind zuzüglich Zins von der zu teilenden Aus‑
trittsleistung abzuziehen.
3 Haben während der Ehe Vorbezüge für Wohneigentum nach den Artikeln 30c BVG49 
und 331e des Obligationenrechts50 stattgefunden, so werden der Kapitalabfluss und 
der Zinsverlust anteilsmässig dem vor der Eheschliessung und dem danach bis zum 
Bezug geäufneten Vorsorgeguthaben belastet.
4 Der Bundesrat regelt die Berechnung bei laufenden Invalidenrenten und in Fällen, 
in denen zwischen der Einleitung des Scheidungsverfahrens und dem rechtskräftigen 
Entscheid über den Vorsorgeausgleich der Vorsorgefall Alter eintritt.

Art. 22b51 Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung  
bei Heirat vor dem 1. Januar 1995

1 Haben die Ehegatten vor dem 1. Januar 1995 geheiratet, so wird die Austrittsleistung 
im Zeitpunkt der Eheschliessung aufgrund einer vom Eidgenössischen Departement 
des Innern erstellten Tabelle berechnet. Hat jedoch ein Ehegatte von der Eheschlies‑
sung bis zum 1.  Januar 1995 nie die Vorsorgeeinrichtung gewechselt und steht fest, 
wie hoch nach neuem Recht die Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung 
gewesen wäre, so ist dieser Betrag für die Berechnung nach Artikel 22a Absatz 1 mass‑
gebend.
2 Für die Berechnung der Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung anhand 
der Tabelle ist von folgenden Eckwerten auszugehen:

a. Zeitpunkt und Höhe der ersten, nach Artikel 24 von Gesetzes wegen mitgeteilten 
Austrittsleistung; ist zwischen der Eheschliessung und dem Zeitpunkt der mit‑
geteilten Austrittsleistung eine Austrittsleistung fällig geworden, so sind deren 
Höhe und der Zeitpunkt ihrer Fälligkeit für die Berechnung massgebend;

b. Zeitpunkt und Höhe der letzten, vor der Eheschliessung bekannten Eintrittsleis‑
tung in ein neues Vorsorgeverhältnis; ist keine solche Eintrittsleistung bekannt, 
so gelten das Datum des Beginns des Vorsorgeverhältnisses und der Wert Null.

3 Vom Wert nach Absatz 2 Buchstabe a werden der Wert nach Absatz 2 Buchstabe b 
und allfällige dazwischen liegende Einmaleinlagen samt Zins bis zum Zeitpunkt 
nach Absatz 2 Buchstabe a abgezogen. Die Tabelle gibt an, welcher Teil des errech‑
neten Betrags als Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung gilt. Zu dem aus 
der Tabelle resultierenden Betrag sind die in Abzug gebrachte Eintrittsleistung nach 
Absatz 2 Buchstabe b und die Einmaleinlagen, die vor der Eheschliessung erbracht 
worden sind, samt Zins bis zur Heirat hinzuzurechnen.

48 SR 210
49 SR 831.40
50 SR 220
51 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26.  Juni 1998 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). Fassung 

gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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4 Die Tabelle berücksichtigt die Beitragsdauer zwischen der Erbringung der Eintritts‑
leistung nach Absatz 2 Buchstabe b und der Austrittsleistung nach Absatz 2 Buch‑
stabe a sowie die in dieser Beitragsdauer liegende Ehedauer.
5 Die Absätze 1–3 gelten sinngemäss für Freizügigkeitsguthaben, die vor dem 1. Januar 
1995 erworben worden sind.

Art. 22c52 Übertragung der Austrittsleistung und der lebenslangen Rente
1 Die zu übertragende Austrittsleistung wird bei der Vorsorge‑ oder Freizügigkeits‑
einrichtung des verpflichteten Ehegatten im Verhältnis des Altersguthabens nach 
Artikel 15 BVG53 zum übrigen Vorsorgeguthaben belastet. Für die Übertragung einer 
lebenslangen Rente nach Artikel 124a ZGB54 gilt dies sinngemäss.
2 Die übertragene Austrittsleistung oder Rente wird bei der Vorsorge‑ oder Freizügig‑
keitseinrichtung des berechtigten Ehegatten im Verhältnis, in dem sie in der Vorsorge 
des verpflichteten Ehegatten belastet wurde, dem obligatorischen und dem übrigen 
Guthaben gutgeschrieben.
3 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Übertragung der Rente in die Vorsorge‑ 
oder Freizügigkeitseinrichtung des berechtigten Ehegatten. Die Vorsorgeeinrichtung 
des verpflichteten Ehegatten und der berechtigte Ehegatte können anstelle der Renten‑
übertragung eine Überweisung in Kapitalform vereinbaren.
4 Die Vorsorge‑ und Freizügigkeitseinrichtungen halten fest, wie sich die Austrittsleis‑
tung oder Rente auf das Altersguthaben und das übrige Vorsorgeguthaben verteilt. Sie 
leiten diese Information bei der Übertragung an eine andere Vorsorge‑ oder Freizügig‑
keitseinrichtung weiter.

Art. 22d55 Wiedereinkauf nach Scheidung
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss nach der Scheidung dem verpflichteten Ehegatten 
die Möglichkeit gewähren, sich im Rahmen der übertragenen Austrittsleistung wieder 
einzukaufen. Die Bestimmungen über den Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung gelten 
sinngemäss. Die wieder einbezahlten Beträge werden im gleichen Verhältnis wie bei der 
Belastung nach Artikel 22c Absatz 1 dem Altersguthaben nach Artikel 15 BVG56 und 
dem übrigen Vorsorgeguthaben zugeordnet.

52 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26.  Juni 1998 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). Fassung 
gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

53 SR 831.40
54 SR 210
55 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
56 SR 831.40
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2 Kein Anspruch auf Wiedereinkauf besteht nach der Übertragung eines Betrages nach 
Artikel 124 Absatz 1 ZGB57.

Art. 22e58 Auszahlung aufgrund von Alter oder Invalidität
1 Hat der berechtigte Ehegatte Anspruch auf eine volle Invalidenrente oder hat er das 
Mindestalter für den vorzeitigen Altersrücktritt (Art. 1 Abs. 3 BVG59) erreicht, so kann 
er die Auszahlung der lebenslangen Rente nach Artikel 124a ZGB60 verlangen.
2 Hat er das Referenzalter61 nach Artikel 13 Absatz 1 BVG erreicht, so wird ihm die 
lebenslange Rente ausbezahlt. Er kann deren Überweisung in seine Vorsorgeeinrich‑
tung verlangen, wenn er sich nach deren Reglement noch einkaufen kann.

Art. 22f 62 Entschädigung
1 Wird einem Ehegatten eine angemessene Entschädigung nach Artikel 124e Absatz 1 
ZGB63 zugesprochen, so kann das Gericht im Scheidungsurteil bestimmen, dass ein 
Teil der Austrittsleistung auf Anrechnung an die Entschädigung übertragen wird.
2 Es teilt der Vorsorgeeinrichtung den zu übertragenden Betrag mit den nötigen Anga‑
ben über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes von Amtes wegen mit; für die Übertra‑
gung sind die Artikel 3–5 sinngemäss anwendbar.
3 Wird ein Ehegatte zur Zahlung einer Kapitalabfindung nach Artikel 124d oder 124e 
Absatz 1 ZGB verpflichtet, so kann das Gericht im Scheidungsurteil bestimmen, dass 
dieser Betrag in die Vorsorgeeinrichtung des berechtigten Ehegatten oder, wenn dies 
nicht möglich ist, in eine Einrichtung zur Erhaltung des Vorsorgeschutzes eingezahlt 
wird. Absatz 2 gilt sinngemäss.

Art. 2364 Eingetragene Partnerschaft

Die Bestimmungen über die Scheidung sind bei gerichtlicher Auflösung einer eingetra‑
genen Partnerschaft sinngemäss anwendbar.

57 SR 210
58 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
59 SR 831.40
60 SR 210
61 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17.  Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 

(AS 2023 92; BBl 2019 6305).
62 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
63 SR 210
64 Ursprünglich Art. 22d. Eingefügt durch Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom 18.  Juni 

2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
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6. Abschnitt: Information der Versicherten und 
Dokumentation im Hinblick auf eine Scheidung65

Art. 24
1 Die Vorsorgeeinrichtung hat dem Versicherten jährlich die reglementarische Aus‑
trittsleistung nach Artikel 2 mitzuteilen.66

2 Heiratet der Versicherte oder geht er eine eingetragene Partnerschaft ein, so hat ihm 
die Vorsorgeeinrichtung auf diesen Zeitpunkt seine Austrittsleistung mitzuteilen.67 
Die Vorsorgeeinrichtung hat diese Angabe in ihren Unterlagen festzuhalten und bei 
Austritt des Versicherten der neuen Vorsorge‑ oder einer allfälligen Freizügigkeitsein‑
richtung zu übermitteln.68

3 Im Falle der Ehescheidung oder gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen Part‑
nerschaft hat die Vorsorgeeinrichtung auf Verlangen der versicherten Person oder dem 
Gericht Auskunft zu geben über:

a. die Höhe der Guthaben, die für die Berechnung der zu teilenden Austrittsleis‑
tung massgebend sind;

b. den Anteil des Altersguthabens nach Artikel 15 BVG69 am gesamten Guthaben 
der versicherten Person.70

4 Der Bundesrat regelt die weiteren Informationspflichten.71

65 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; 
BBl 1996 I 1).

66 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG‑Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

67 Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 
2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

68 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; 
BBl 1996 I 1).

69 SR 831.40
70 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26.  Juni 1998 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). Fassung 

gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

71 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 
seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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6a. Abschnitt:72 Meldepflichten, Zentralstelle 2. Säule, 
Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhalts‑
pflicht73

Art. 24a74 Meldepflicht der Einrichtungen

Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder ‑policen 
führen, melden der Zentralstelle 2. Säule jährlich bis Ende Januar alle Personen, für die 
im Dezember des Vorjahres ein Guthaben geführt wurde.

Art. 24b75

Art. 24c Umfang der Meldepflicht

Die Meldung umfasst:
a. Name und Vorname des Versicherten;
b. seine AHV‑Nummer76;
c. sein Geburtsdatum;
d. Name der Vorsorgeeinrichtung oder der Einrichtung, welche die Freizügigkeits‑

konten oder ‑policen führt.

Art. 24d Zentralstelle 2. Säule
1 Die Zentralstelle 2. Säule ist die Verbindungsstelle zwischen den Vorsorgeeinrichtun‑
gen, den Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder ‑policen führen, und den 
Versicherten.
2 Sie meldet der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV die vergessenen Guthaben, um 
die zur Identifikation und Lokalisierung der Berechtigten erforderlichen Angaben zu 
erhalten.
3 Die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV liefert der Zentralstelle 2. Säule folgende Anga‑
ben, sofern diese in den zentralen Registern oder elektronischen Dossiers enthalten 
sind:

72 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 (AS 1999 1384; BBl 1998 
5569).

73 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2022 
(AS 2015 4299, 2020 5; BBl 2014 529).

74 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 
seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

75 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

76 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 30 des BG vom 18. Dez. 2020 (Systematische Verwendung der AHV‑
Nummer durch Behörden), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 758; BBl 2019 7359). Diese Änd. wurde 
in den in der AS genannten Bestimmungen vorgenommen.
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Freizügigkeitsgesetz Art. 24f bis | FZG

a. für in der Schweiz wohnhafte Personen den Namen der AHV‑Ausgleichskasse, 
welche die Rente auszahlt;

b. die Adressen von Personen im Ausland.
4 Die Zentralstelle 2. Säule leitet die erhaltenen Angaben an die zuständige Einrich‑
tung weiter. Sie nimmt Anfragen einzelner Versicherter betreffend deren Vorsorgegut‑
haben entgegen und gibt ihnen die erforderlichen Angaben zur Geltendmachung ihrer 
Ansprüche.
5 Die Vorsorgeeinrichtungen und die Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten 
oder ‑policen führen, arbeiten mit der Zentralstelle 2. Säule zusammen.

Art. 24e Verfahren
1 Das zuständige Departement regelt das Verfahren.
2 Das zuständige Bundesamt kann technische Weisungen erlassen. Diese sind verbind‑
lich:

a. für die kantonalen Aufsichtsbehörden;
b. für die diesem Gesetz unterstehenden Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtun‑

gen, welche Freizügigkeitskonten oder ‑policen führen.

Art. 24f Aktenaufbewahrung

Die Zentralstelle 2. Säule bewahrt die Meldungen auf. Die Aufbewahrungspflicht 
erlischt, wenn die versicherte Person das 80. Altersjahr vollendet hat.77

Art. 24f bis78 Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht
1 Befindet sich eine versicherte Person mit regelmässig zu erbringenden Unterhaltszah‑
lungen im Umfang von mindestens vier monatlichen Zahlungen in Verzug, so kann die 
vom kantonalen Recht bezeichnete Fachstelle nach den Artikeln 131 Absatz 1 und 290 
ZGB79 dies der Freizügigkeitseinrichtung melden.
2 Im Freizügigkeitsfall muss die bisherige Vorsorge‑ oder Freizügigkeitseinrichtung die 
Meldung der Fachstelle an die neue Vorsorge‑ oder Freizügigkeitseinrichtung weiterlei‑
ten. Trifft die Meldung ein, nachdem die Austrittsleistung überwiesen wurde, so muss 
sie innert zehn Arbeitstagen an die neue Vorsorge‑ oder Freizügigkeitseinrichtung 
weitergeleitet werden.
3 Die Meldungen nach den Absätzen 1 und 2 entfalten ihre Wirkung mit Abschluss der 
Verarbeitung, spätestens jedoch fünf Arbeitstage nach ihrer Zustellung.

77 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 
1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305).

78 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1.  Jan. 
2022 (AS 2015 4299 5017, 2020 5; BBl 2014 529).

79 SR 210
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4 Die Freizügigkeitseinrichtung muss der Fachstelle den Eintritt der Fälligkeit folgen‑
der Ansprüche der ihr gemeldeten Versicherten unverzüglich melden:

a. Auszahlung der Leistung als einmalige Kapitalabfindung in der Höhe von min‑
destens 1000 Franken;

b. Barauszahlung nach Artikel 5 in der Höhe von mindestens 1000 Franken;
c. Vorbezug zur Wohneigentumsförderung nach Artikel 30c BVG80.

5 Sie muss der Fachstelle auch die Verpfändung von Vorsorgeguthaben dieser Ver‑
sicherten nach Artikel 30b BVG sowie die Pfandverwertung dieses Guthabens melden.
6 Die Meldungen nach den Absätzen 1, 4 und 5 haben schriftlich durch eingeschrie‑
bene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung zu erfolgen.
7 Die Freizügigkeitseinrichtung darf eine Überweisung nach Absatz 4 frühestens 30 
Tage nach Zustellung der Meldung an die Fachstelle vornehmen.

6b. Abschnitt:81 Verjährung von Ansprüchen  
und Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen

Art. 24g

Für die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen 
gilt Artikel 41 BVG82 sinngemäss.

7. Abschnitt: Anwendbarkeit des BVG83

Art. 2584 Grundsatz

Die Bestimmungen des BVG85 betreffend die systematische Verwendung der AHV‑
Nummer, die Rechtspflege, das Bearbeiten und die Bekanntgabe von Personendaten, 
die Akteneinsicht, die Schweigepflicht sowie die Amts‑ und Verwaltungshilfe sind sinn‑
gemäss anwendbar.

80 SR 831.40
81 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG‑Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 

(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
82 SR 831.40
83 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2693; BBl 2000 

255).
84 Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des BG vom 23.  Juni 2006 (Neue AHV‑Versichertennummer), in 

Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).
85 SR 831.40
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Art. 25a86 Verfahren bei Scheidung
1 Kann im Scheidungsverfahren nicht nach Artikel 280 oder 281 ZPO87 über den Vor‑
sorgeausgleich entschieden werden, so führt das am Ort der Scheidung nach Arti‑
kel 73 Absatz 1 BVG88 zuständige Gericht gestützt auf den vom Scheidungsgericht 
bestimmten Teilungsschlüssel die Teilung von Amtes wegen durch, nachdem ihm 
die Streitsache überwiesen worden ist (Art. 281 Abs. 3 ZPO). Bei einem Verfahren um 
Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils gilt als Ort der Scheidung der Ort 
des Ergänzungsverfahrens (Art. 64 des BG vom 18. Dez. 198789 über das Internationale 
Privatrecht).90

2 Die Ehegatten und die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge haben in diesem Ver‑
fahren Parteistellung. Das Gericht setzt ihnen eine angemessene Frist, um Anträge zu 
stellen.

8. Abschnitt:91 Internationale Koordination92

Art. 25b93 Geltungsbereich
1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz oder eines oder mehrerer EU‑Mitgliedstaaten gelten oder galten und die 
Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU‑Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder 
Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU‑Mitgliedstaat sowie auf die 
Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im 
Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz ver‑
bindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 199994 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizü‑
gigkeitsabkommen) anwendbar:

86 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; 
BBl 1996 I 1).

87 SR 272
88 SR 831.40
89 SR 291
90 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft 

seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
91 Eingefügt durch Ziff. I 8 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der Schweizerischen Eidge‑

nossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit 
(AS 2002 701; BBl 1999 6128). Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG‑
Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

92 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; 
BBl 2018 1607).

93 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BB vom 17.  Juni 2016 (Ausdehnung des Freizügigkeitsabkom‑
mens auf die Republik Kroatien), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5233; BBl 2016 2223).

94 SR 0.142.112.681
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a. Verordnung (EG) Nr. 883/200495;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/200996;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/7197;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/7298.

2 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staats‑
angehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als 
Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, 
Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und Hinter‑
lassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden 
Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 
zu Anhang K des Übereinkommens vom 4.  Januar 196099 zur Errichtung der Euro‑
päischen Freihandelsassoziation (EFTA‑Übereinkommen) anwendbar:

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

3 Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten 
Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs II 
des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA‑Übereinkom‑
mens beschlossen wurde.
4 Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die 
das Freizügigkeitsabkommen gilt.

95 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, (SR 0.831.109.268.1).

96 Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 
zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, (SR 0.831.109.268.11).

97 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozia‑
len Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu‑ und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens 
(AS 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) bzw. des revidierten EFTA‑Übereinkommens.

98 Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verord‑
nung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und 
Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu‑ und abwandern; 
in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (AS 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 
4845) bzw. des revidierten EFTA‑Übereinkommens.

99 SR 0.632.31
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Art. 25c Gleichbehandlung
1 Personen, die in der Schweiz oder im Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft wohnen und für die Artikel 25b Absatz 1 gilt, haben, soweit das Freizü‑
gigkeitsabkommen100 nichts anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflichten auf 
Grund dieses Gesetzes wie Schweizer Staatsangehörige.
2 Personen, die in der Schweiz, Island, Liechtenstein oder Norwegen wohnen und für 
die Artikel 25b Absatz 2 gilt, haben, soweit das revidierte EFTA‑Abkommen101 nichts 
anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflichten auf Grund dieses Gesetzes wie 
Schweizer Staatsangehörige.

Art. 25d Verbot von Wohnortsklauseln 

Der Anspruch auf Geldleistungen, der nach diesem Gesetz besteht, darf:
a. soweit das Freizügigkeitsabkommen102 nichts anderes vorsieht, nicht deshalb 

gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt werden, 
weil die berechtigte Person im Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft wohnt;

b. soweit das revidierte EFTA‑Abkommen103 nichts anderes vorsieht, nicht deshalb 
gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt werden, 
weil die berechtigte Person im Gebiet von Island, Liechtenstein oder Norwegen 
wohnt.

Art. 25e Leistungsberechnung 

Leistungsansprüche im Anwendungsbereich dieses Gesetzes werden ausschliesslich 
auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes festgestellt.

Art. 25f Einschränkung von Barauszahlungen in die Mitgliedstaaten  
der Europäischen Gemeinschaft, nach Island, Liechtenstein oder Nor-
wegen

1 Versicherte können die Barauszahlung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a im 
Umfang des bis zum Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung erworbenen Altersgutha‑
bens nach Artikel 15 BVG104 nicht verlangen, wenn sie:

a. nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemein‑
schaft für die Risiken Alter, Tod und Invalidität weiterhin obligatorisch ver‑
sichert sind;

b. nach den isländischen oder norwegischen Rechtsvorschriften für die Risiken 
Alter, Tod und Invalidität weiterhin obligatorisch versichert sind;

100 SR 0.142.112.681
101 SR 0.632.31
102 SR 0.142.112.681
103 SR 0.632.31
104 SR 831.40
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c. in Liechtenstein wohnen.
2 Absatz 1 Buchstabe a tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkom‑
mens105 in Kraft.
3 Absatz 1 Buchstabe b tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des revidierten EFTA‑
Abkommens106 in Kraft.

Art. 25g107 Anwendbarkeit des ATSG

Die Artikel 32 Absatz 3 und 75a–75c des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000108 über 
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Freizügigkeit 
in der beruflichen Alters‑, Hinterlassenen‑ und Invalidenvorsorge anwendbar.

9. Abschnitt:109 Schlussbestimmungen

Art. 26 Vollzug
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften und regelt die zulässigen Formen 
der Erhaltung des Vorsorgeschutzes.
2 Er setzt den Verzugszinssatz fest und bestimmt einen Zinsrahmen für den techni‑
schen Zinssatz von mindestens einem Prozent. Bei der Bestimmung des Zinsrahmens 
sind die tatsächlich verwendeten technischen Zinssätze zu berücksichtigen.
3 Der Bundesrat bestimmt den Zinssatz, zu dem die im Zeitpunkt der Eheschliessung 
erworbenen Austritts‑ und Freizügigkeitsleistungen und die Einmaleinlagen für die 
Berechnung der aufzuteilenden Austrittsleistungen nach Artikel 22a aufgezinst wer‑
den.110

Art. 27 Übergangsbestimmungen
1 Die Eintritts‑ und die Austrittsleistung berechnen sich nach dem Recht, das zum 
Zeitpunkt des Eintritts in eine Vorsorgeeinrichtung beziehungsweise des Austritts aus 
einer solchen gilt.

105 SR 0.142.112.681
106 SR 0.632.31
107 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; 

BBl 2018 1607).
108 SR 830.1
109 Ursprünglich 8. Abschn.
110 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). Fassung 

gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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2 und 3 …111

Art. 28 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 1995112

Schlussbestimmung der Änderung vom 18. Dez. 1998113

Die Artikel 24a und 24b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17.  Dezember 1993 gelten 
sinngemäss für Vorsorgeeinrichtungen, die Vorsorge‑ oder Freizügigkeitsguthaben 
führen, welche aus der Zeit vor dem Inkrafttreten dieser Änderung des Freizügigkeits‑
gesetzes stammen.

Schlussbestimmungen der Änderung  
vom 14. Dezember 2001114 

1 Artikel 5a Buchstaben a und b Ziffer 1 tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des Freizü‑
gigkeitsabkommens115 in Kraft.
2 Artikel 5a Buchstaben a und b Ziffer 2 tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des revidier‑
ten EFTA‑Abkommens116 in Kraft.

Anhang

Änderung des bisherigen Rechts

…117

111 Aufgehoben durch Ziff. II 42 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des Bundes‑
rechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).

112 BRB vom 3. Okt. 1994
113 AS 1999 1384; BBl 1998 5569
114 AS 2002 685; BBl 2001 4963
115 SR 0.142.112.681
116 SR 0.632.31
117 Die Änderungen können unter AS 1994 2386 konsultiert werden.
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Verordnung  
über die Freizügigkeit in der beruflichen 
Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge
(Freizügigkeitsverordnung, FZV)

vom 3. Oktober 1994 (Stand am 1. März 2024)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 26 Absatz 1 des Freizügigkeitsgesetzes  
vom 17. Dezember 19931 (FZG),  
Artikel 124a Absatz 3 des Zivilgesetzbuches (ZGB)2  
und Artikel 99 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 2. April 19083,4

verordnet:

1. Abschnitt: Freizügigkeitsfall

Art. 1 Informationspflichten
1 Die Arbeitgeber müssen die Adresse oder, wenn diese fehlt, die AHV-Nummer5 der 
Versicherten, deren Arbeitsverhältnis aufgelöst oder deren Beschäftigungsgrad redu-
ziert wird, unverzüglich der Vorsorgeeinrichtung melden. Gleichzeitig ist mitzuteilen, 
ob die Auflösung des Arbeitsverhältnisses oder die Änderung des Beschäftigungsgra-
des aus gesundheitlichen Gründen erfolgt ist.
2 Die Versicherten geben der Vorsorgeeinrichtung vor dem Austritt bekannt, an welche 
neue Vorsorgeeinrichtung oder an welche Freizügigkeitseinrichtung die Austrittsleis-
tung zu überweisen ist.

SR 831.425; AS 1994 2399
1 SR 831.42
2 SR 210
3 SR 221.229.1
4 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
5 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. II 35 der V vom 17. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 800). 

Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmungen vorgenommen.
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3  Die Arbeitgeber müssen Versicherte, die heiraten oder eine eingetragene Partner-
schaft eingehen, der Vorsorgeeinrichtung melden.6

Art. 27 Festhalten und Mitteilung der Austrittsleistung
1 Die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung muss für Versicherte, die das 50. Alters-
jahr vollenden oder die eine Ehe schliessen oder eine eingetragene Partnerschaft ein-
gehen, die bis zu diesem Zeitpunkt erworbene Austrittsleistung festhalten.
2 Sie muss für Versicherte, die vor dem 1. Januar 1995 geheiratet haben, die erste Aus-
trittsleistung, die nach dem 1.  Januar 1995 aufgrund von Artikel 24 FZG mitgeteilt 
oder fällig wurde, sowie den Zeitpunkt der Mitteilung beziehungsweise Fälligkeit fest-
halten.
3 Bei der Übertragung der Austrittsleistung auf eine neue Vorsorge- oder Freizügig-
keitseinrichtung muss die bisherige Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung der 
neuen Einrichtung die Angaben nach den Absätzen 1 und 2 mitteilen. Fehlen diese 
Angaben, so muss die neue Einrichtung sie von der bisherigen Einrichtung verlangen.

Art. 3 Übermittlung medizinischer Daten

Medizinische Daten dürfen nur vom vertrauensärztlichen Dienst der bisherigen Vor-
sorgeeinrichtung demjenigen der neuen Vorsorgeeinrichtung übermittelt werden. Es 
bedarf dazu der Einwilligung der Versicherten.

Art. 4 Rückerstattung der Austrittsleistung

Muss die neue Vorsorgeeinrichtung Austrittsleistungen an die frühere nach Artikel 3 
Absatz 2 FZG zurückerstatten, dürfen allfällige Kürzungen der Leistungen wegen 
Überentschädigung bei der Berechnung des Barwertes unberücksichtigt bleiben. Der 
Barwert berechnet sich aufgrund der versicherungstechnischen Grundlagen der leis-
tungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung.

Art. 5 Berechnung der Austrittsleistung

Die Vorsorgeeinrichtung hat in ihrem Reglement festzulegen, ob sie die Austrittsleis-
tung nach Artikel 15 FZG (Beitragsprimat) oder nach Artikel 16 FZG (Leistungspri-
mat) berechnet.

6 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes vom 
18.  Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1.  Jan. 
2007 (AS 2006 4155).

7 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
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Art. 6 Berechnung des Mindestbetrages
1 Als Grundlage für die Berechnung des Mindestbetrages nach Artikel 17 FZG gelten 
die Beiträge und Eintrittsleistungen der Versicherten. Wurden während einer gewissen 
Zeit nur Risikobeiträge bezahlt, so fallen diese ausser Betracht.
2 Der Zinssatz nach Artikel 17 Absätze 1 und 4 FZG entspricht dem Mindestzinssatz 
nach dem Bundesgesetz vom 25. Juni 19828 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge (BVG). Während der Dauer einer Unterdeckung kann der Zins-
satz, sofern das Reglement dies vorsieht, höchstens reduziert werden:

a. bei Spareinrichtungen: auf den Zinssatz, mit welchem die Sparguthaben verzinst 
werden;

b. bei versicherungsmässig geführten Beitragsprimatkassen und bei Vorsorgeein-
richtungen im Leistungsprimat: auf den um 0.5 Prozentpunkte reduzierten 
BVG-Mindestzinssatz.9

3  Teile von eingebrachten Eintrittsleistungen, welche für Aufwendungen nach Arti-
kel 17 Absatz 2 Buchstaben a–c FZG verwendet wurden, müssen bei der Ermittlung 
der Mindestleistung nicht berücksichtigt werden.
4 Beiträge für die Finanzierung von AHV-Überbrückungsrenten können nach Artikel 17 
Absatz 2 Buchstabe c FZG abgezogen werden, wenn diese Renten frühestens fünf Jahre 
vor Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG zu laufen beginnen. Bei 
hinreichender Begründung kann diese Frist höchstens zehn Jahre betragen.10

5 Der Zuschlag nach Artikel 17 Absatz 1 FZG beträgt im Alter 21 4 Prozent und erhöht 
sich jährlich um 4 Prozent.

Art. 6a11 Aufnahme in die reglementarischen Leistungen 

Für den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen (Art. 9 Abs. 2 FZG) gilt 
die Einschränkung nach Artikel 60a der Verordnung vom 18.  April 198412 über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2).

Art. 713 Verzugszinssatz

Der Verzugszinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz plus einem Prozent. Arti-
kel 65d Absatz 4 BVG14 ist nicht anwendbar.

 8 SR 831.40
 9 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
10 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
11 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 27. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 3086).
12 SR 831.441.1
13 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
14 SR 831.40
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Art. 815 Technischer Zinssatz

Der Zinsrahmen für den technischen Zinssatz beträgt 1,0–3,5 Prozent.

Art. 8a16 Zinssatz bei der Teilung der Austrittsleistung infolge Scheidung oder 
gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft17

1 Bei der Teilung der Austrittsleistung infolge Scheidung nach Artikel 22 FZG wird für 
die Aufzinsung der im Zeitpunkt der Eheschliessung erworbenen Austritts- und Frei-
zügigkeitsleistungen und der Einmaleinlagen bis zum Zeitpunkt der Ehescheidung 
der im entsprechenden Zeitraum gültige BVG-Mindestzinssatz nach Artikel 12 BVV 218 
angewandt. Artikel 65d Absatz 4 BVG19 ist nicht anwendbar.20

1bis Absatz 1 gilt sinngemäss bei der Teilung der Austrittsleistung infolge gerichtlicher 
Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft, nach Artikel 22d FZG.21

2 Für die Zeit vor dem 1. Januar 1985 gilt der Zinssatz von 4 Prozent.

Art. 922

2. Abschnitt: Erhaltung des Vorsorgeschutzes

Art. 10 Formen
1 Der Vorsorgeschutz wird durch eine Freizügigkeitspolice oder durch ein Freizügig-
keitskonto erhalten.
2 Als Freizügigkeitspolicen gelten besondere, ausschliesslich und unwiderruflich der 
Vorsorge dienende Kapital- oder Rentenversicherungen, einschliesslich allfälliger 
Zusatzversicherungen für den Todes- oder Invaliditätsfall bei:

a. einer der ordentlichen Versicherungsaufsicht unterstellten Versicherungsein-
richtung oder einer durch diese Versicherungseinrichtungen gebildeten Gruppe; 
oder

15 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, in 
Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3755).

16 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Nov. 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3604).
17 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes vom 

18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 
2007 (AS 2006 4155).

18 SR 831.441.1
19 SR 831.40
20 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
21 Eingefügt durch Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes 

vom 18.  Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 
1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

22 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 
4643).
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b. einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung nach Artikel 67 Absatz 1 
des BVG23.

3 Als Freizügigkeitskonten gelten besondere, ausschliesslich und unwiderruflich der 
Vorsorge dienende Verträge mit einer Stiftung, welche die Voraussetzungen nach Arti-
kel 1924 erfüllt. Diese Verträge können durch eine Versicherung für den Todes- oder 
Invaliditätsfall ergänzt werden.

Art. 11 Gesundheitliche Vorbehalte

Artikel 14 FZG und Artikel 331c des Obligationenrechts (OR)25 gelten sinngemäss für 
Freizügigkeitspolicen sowie für Zusatzversicherungen nach Artikel 10 Absatz 3 zweiter 
Satz.

Art. 1226 Übertragung
1 Die Austrittsleistung darf von der bisherigen Vorsorgeeinrichtung höchstens an zwei 
Freizügigkeitseinrichtungen übertragen werden.
2 Die Versicherten können jederzeit die Freizügigkeitseinrichtung oder die Form der 
Erhaltung des Vorsorgeschutzes wechseln.

Art. 13 Umfang und Art der Leistungen
1 Der Umfang der Leistungen bei Alter, Tod und Invalidität ergibt sich aus dem Vertrag 
oder Reglement.
2 Die Leistungen werden nach Vertrag oder Reglement als Rente oder als Kapitalabfin-
dung ausbezahlt. Als Leistungen gelten auch die Barauszahlung (Art. 5 FZG) und der 
Vorbezug (Art. 30c BVG27 und Art. 331e OR28).
3  Die Hinterlassenen- und die Invalidenrenten sind im Umfange der gesetzlichen 
Mindestvorsorge der Preisentwicklung nach Artikel 36 Absatz 1 BVG anzupassen. Die 
gesetzliche Mindestvorsorge wird aufgrund des nach BVG erworbenen Altersgutha-
bens im Freizügigkeitsfall berechnet.
4 Bei der Freizügigkeitspolice entspricht die Höhe des Vorsorgekapitals dem Deckungs-
kapital.29

5 Beim Freizügigkeitskonto in Form der reinen Sparlösung entspricht die Höhe des 
Vorsorgekapitals der eingebrachten Austrittsleistung mit Zins, beim Freizügigkeits-
konto in Form der anlagegebundenen Sparlösung (Wertschriftensparen) dem aktu-

23 SR 831.40
24 Heute: nach Art. 19 und 19a.
25 SR 220
26 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 27. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 3086).
27 SR 831.40
28 SR 220
29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4431).
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ellen Wert der Anlage. Verwaltungskosten sowie Aufwendungen für Zusatzversiche-
rungen nach Artikel 10 Absatz 3 zweiter Satz können abgezogen werden, wenn dies 
schriftlich vereinbart ist.30

Art. 14 Barauszahlung

Für die Barauszahlung gilt Artikel 5 FZG sinngemäss.

Art. 15 Begünstigte Personen
1 Für die Erhaltung des Vorsorgeschutzes gelten als Begünstigte:

a. im Erlebensfall die Versicherten;
b.31 im Todesfall in nachstehender Reihe:

1.32 die Hinterlassenen nach Artikel 19, 19a und 20 BVG33,
2. natürliche Personen, die von der versicherten Person in erheblichem Masse 

unterstützt worden sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten fünf 
Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt 
hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder auf-
kommen muss,

3. die Kinder des Verstorbenen, welche die Voraussetzungen nach Artikel 20 
BVG nicht erfüllen, die Eltern oder die Geschwister,

4. die übrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens.
2 Die Versicherten können im Vertrag die Ansprüche der Begünstigten näher bezeich-
nen und den Kreis von Personen nach Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1 mit solchen nach 
Ziffer 2 erweitern.34

Art. 15a35 Kürzung der Leistungen bei vorsätzlicher Herbeiführung des Todes 
der versicherten Person durch die begünstigte Person

1 Die Freizügigkeitseinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass sie die Leis-
tung an eine begünstigte Person kürzt oder verweigert, wenn sie Kenntnis davon 
erlangt, dass diese den Tod der versicherten Person vorsätzlich herbeigeführt hat.
2 Die frei gewordene Leistung fällt den nächsten Begünstigten nach Artikel 15 zu.

30 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4431).
31 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
32 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes vom 

18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 
2007 (AS 2006 4155).

33 SR 831.40
34 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
35 Eingefügt durch Ziff. I 1 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, in 

Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3755).
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Art. 1636 Auszahlung der Altersleistungen
1 Altersleistungen von Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten dürfen frühes-
tens fünf Jahre vor Erreichen des Referenzalters ausbezahlt werden. Sie werden bei 
Erreichen des Referenzalters fällig. Weist die versicherte Person nach, dass sie weiterhin 
erwerbstätig ist, so kann sie den Leistungsbezug höchstens fünf Jahre über das Errei-
chen des Referenzalters hinaus aufschieben.37

2 Beziehen die Versicherten eine volle Invalidenrente der Eidgenössischen Invalidenver-
sicherung und wird das Invaliditätsrisiko nach Artikel 10 Absätze 2 und 3 zweiter Satz 
nicht zusätzlich versichert, so wird die Altersleistung auf Begehren der Versicherten 
vorzeitig ausbezahlt.
3 Ist die versicherte Person verheiratet oder lebt sie in eingetragener Partnerschaft, so 
ist die Auszahlung der Altersleistung in Kapitalform nur zulässig, wenn der Ehegatte, 
der eingetragene Partner oder die eingetragene Partnerin schriftlich zustimmt. Kann 
die versicherte Person die Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihr verweigert, so 
kann sie das Zivilgericht anrufen.38

Art. 1739 Abtretung und Verpfändung

Das Vorsorgekapital oder der nicht fällige Leistungsanspruch kann weder verpfändet 
noch abgetreten werden. Vorbehalten bleiben die Artikel 22 und 22d FZG sowie die 
Artikel 30b BVG40 und 331d OR41.

Art. 18 Finanzierung
1 Die Leistungen werden durch die eingebrachte Austrittsleistung finanziert.
2 Aufwendungen für die zusätzliche Deckung der Risiken Tod und Invalidität können 
auf dem Vorsorgekapital erhoben oder durch zusätzliche Prämien finanziert werden.

Art. 1942 Anlagevorschriften
1 Die Gelder der Freizügigkeitskonten in Form der reinen Sparlösung sind als Spar-
einlagen bei einer Bank anzulegen, die der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarkt-
aufsicht (FINMA) untersteht. Die Höhe des Vorsorgekapitals muss jederzeit den Vor-
schriften von Artikel 13 Absatz 5 entsprechen.

36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3450).
37 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
38 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
39 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes vom 

18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 
2007 (AS 2006 4155).

40 SR 831.40
41 SR 220
42 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4431).
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2  Gelder, die eine Freizügigkeitsstiftung im eigenen Namen bei einer Bank anlegt, 
gelten als Spareinlagen der einzelnen Versicherten im Sinne des Bankengesetzes vom 
8. November 193443.
3  Die Auffangeinrichtung untersteht bei der Anlage der Gelder im Freizügigkeits-
bereich den Anlagevorschriften für Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 71 BVG44 und 
den Artikeln 49–58 BVV 245. Sie muss insbesondere darauf achten, dass das Vermögen 
zweckgemäss verwendet wird und dass bei der Anlage des Vermögens die Sicherheit 
ihrer Leistungen ausreichend gewährleistet ist.
4  Die Aufsichtsbehörde über die Auffangeinrichtung kann insbesondere Gutachten 
und Stresstests anordnen. Erweist sich die Sicherheit der Leistungen als ungenügend, 
so trifft sie angemessene Massnahmen; sie kann auch die Anpassung der Vermögens-
anlage verlangen.

Art. 19a46 Anlagevorschriften beim Wertschriftensparen
1 Beim Wertschriftensparen muss die versicherte Person ausdrücklich auf die jewei-
ligen Risiken hingewiesen werden.
2 Für die Anlage des Vermögens gelten die Artikel 49–58 BVV 247 sinngemäss. Bei der 
Beurteilung der Risikofähigkeit und der Diversifikation nach Anlagekategorien kann 
die Höhe des Vorsorgekapitals auf Freizügigkeitskonten in Form der reinen Sparlö-
sung mitberücksichtigt werden.
3 Die Wertschriften sind bei Banken oder Wertpapierhäusern zu deponieren, die der 
Aufsicht der FINMA unterstehen. Die Wertpapierhäuser müssen von der FINMA für 
die Depotverwahrung zugelassen sein. In Abweichung von Artikel 53 BVV 2 sind aus-
schliesslich folgende Anlagen zulässig:48

a. Anleihensobligationen mit direkter oder indirekter Garantie von Bund oder 
Kantonen, schweizerische Pfandbriefe, Kassenobligationen und Festgelder von 
der Aufsicht der FINMA unterstellten Banken; entsprechende Forderungen 
müssen auf Schweizer Franken lauten; von einer Begrenzung einzelner Schuld-
ner kann abgesehen werden;

b.49 kollektive Anlagen, die der Aufsicht der FINMA unterstehen oder von ihr zum 
Angebot in der Schweiz genehmigt worden sind oder die von schweizerischen 
Anlagestiftungen aufgelegt wurden;

43 SR 952.0
44 SR 831.40
45 SR 831.441.1
46 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4431).
47 SR 831.441.1
48 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der V vom 31. Jan. 2024, in Kraft seit 1. März 2024 (AS 2024 73).
49 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der V vom 31. Jan. 2024, in Kraft seit 1. März 2024 (AS 2024 73).
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c.50 Anlagen im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrags, den die Freizügig-
keitsstiftung mit der Aufsicht der FINMA unterstellten Banken, Wertpapierhäu-
sern, Fondsleitungen oder Verwaltern von Kollektivvermögen nach Artikel 24 
des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 201851 abgeschlossen hat; die Ermitt-
lung, der Kauf und die Rücknahme der Anteile an solchen Anlagen, das Interesse 
der beteiligten Versicherten sowie die Deckung der Anteilsrechte müssen jeder-
zeit in nachvollziehbarer Weise gewährleistet sein; im Vermögensverwaltungsver-
trag ist die sinngemässe Einhaltung der Artikel 49–58 BVV 2 ausdrücklich fest-
zuhalten.

2a. Abschnitt:52 Zentralstelle 2. Säule53

Art. 19abis54 Register der gemeldeten Personen mit Vorsorgeguthaben55

1 Die Zentralstelle 2. Säule führt ein zentrales Register (Register), in das die nach Arti-
kel 24a FZG gemeldeten Personen mit Vorsorgeguthaben eingetragen werden.56

2 Der Sicherheitsfonds ist für die Führung und die Verwaltung des Registers verant-
wortlich. Er sorgt insbesondere für die Beachtung der Bestimmungen der Daten-
schutzgesetzgebung und für die Datensicherheit.
3 In das Register werden folgende Daten aufgenommen:

a. Name und Vorname, Geburtsdatum und AHV-Nummer der Versicherten; sowie
b. der Name der Vorsorgeeinrichtungen oder der Einrichtungen, die für die betrof-

fenen Versicherten Freizügigkeitskonten oder -policen führen.
4 Im Register wird vermerkt, ob die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung mit der 
gemeldeten Person noch einen Kontakt herstellen kann oder nicht.57

Art. 19b Einsicht in das Register

Das Register kann eingesehen werden durch:
a. das Bundesamt für Sozialversicherungen58 (BSV);

50 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 6 der Finanzinstitutsverordnung vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 
1. Jan. 2020 (AS 2019 4633).

51 SR 954.1
52 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. April 1999, in Kraft seit 1. Mai 1999 (AS 1999 1773).
53 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
54 Ursprünglich Art. 19a.
55 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
56 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
57 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
58 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikations-

verordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) angepasst.
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b. die kantonalen Aufsichtsbehörden;
c.59 die Oberaufsichtskommission.

Art. 19c60 Vergessene und kontaktlose Vorsorgeguthaben
1 Als Vorsorgeguthaben, die nach Artikel 24d Absatz 2 FZG als vergessene Guthaben 
zu melden sind, gelten Guthaben von Personen, die das Referenzalter erreicht haben 
und weder ihren Anspruch auf Auszahlung der Altersleistungen geltend gemacht noch 
den Nachweis erbracht haben, dass sie weiterhin erwerbstätig sind.61

2  Als kontaktlose Vorsorgeguthaben gelten Guthaben von Personen, mit denen die 
Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung keinen Kontakt mehr herstellen kann.
3 Die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtungen teilen der Zentralstelle 2. Säule bei 
der Meldung nach Artikel 24a FZG mit, für welche der gemeldeten Personen sie ein 
kontaktloses Vorsorgeguthaben führen.

Art. 19d62 Auskünfte an Versicherte und Begünstigte
1 Die Zentralstelle 2. Säule teilt versicherten Personen auf deren Verlangen mit, welche 
Einrichtungen gemeldet haben, dass sie im Dezember des Vorjahres ein Vorsorgegut-
haben für sie führten. 
2 Dieselbe Auskunftspflicht besteht bei einem hängigen Scheidungsverfahren gegen-
über dem Gericht und nach dem Tod der versicherten Person gegenüber den Begüns-
tigten.

Art. 19e Berichterstattung

Der Sicherheitsfonds berichtet in seinem Jahresbericht über die Tätigkeit der Zentral-
stelle 2. Säule, insbesondere über die eingegangenen Anfragen und über die Anzahl der 
behandelten und der erledigten Fälle.

Art. 19f Finanzierung
1 Der Sicherheitsfonds deckt die in seiner Rechnung separat auszuweisenden Kosten 
für die Zentralstelle 2. Säule aus den Mitteln nach Artikel 12a der Verordnung vom 
22. Juni 199863 über den Sicherheitsfonds BVG.64

59 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 
3435).

60 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
61 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
62 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
63 SR 831.432.1
64 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
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2 Der Sicherheitsfonds kann von Einrichtungen, die Freizügigkeitskonten oder -poli-
cen führen, jeweils per Jahresende einen kostendeckenden Beitrag für die vermittelten 
Fälle erheben.

2b. Abschnitt:65 Scheidung und gerichtliche Auflösung 
der eingetragenen Partnerschaft

Art. 19g Berechnung der Austrittsleistung bei Erreichen des Rentenalters 
 während des Scheidungsverfahrens
(Art. 22a Abs. 4 FZG)

1 Tritt beim verpflichteten Ehegatten während des Scheidungsverfahrens der Vorsor-
gefall Alter ein, so kann die Vorsorgeeinrichtung den nach Artikel 123 ZGB zu über-
tragenden Teil der Austrittsleistung und die Altersrente kürzen. Die Kürzung ent-
spricht höchstens der Summe, um die die Rentenzahlungen bis zur Rechtskraft des 
Scheidungsurteils tiefer ausgefallen wären, wenn ihrer Berechnung ein um den über-
tragenen Teil der Austrittsleistung vermindertes Guthaben zugrunde gelegt worden 
wäre. Die Kürzung wird je hälftig auf die beiden Ehegatten verteilt.
2 Bezieht der verpflichtete Ehegatte eine Invalidenrente und erreicht er während des 
Scheidungsverfahrens das reglementarische Referenzalter, so kann die Vorsorgeein-
richtung die Austrittsleistung nach Artikel 124 Absatz 1 ZGB und die Rente kürzen. 
Die Kürzung entspricht höchstens der Summe, um die die Rentenzahlungen zwischen 
dem Erreichen des reglementarischen Referenzalters und der Rechtskraft des Schei-
dungsurteils tiefer ausgefallen wären, wenn ihrer Berechnung ein um den übertrage-
nen Teil der Austrittsleistung vermindertes Guthaben zugrunde gelegt worden wäre. 
Die Kürzung wird je hälftig auf die beiden Ehegatten verteilt.66

Art. 19h Umrechnung des Rentenanteils in eine lebenslange Rente
(Art. 124a Abs. 3 Ziff. 1 ZGB)

1 Die Vorsorgeeinrichtung des verpflichteten Ehegatten rechnet den dem berechtigten 
Ehegatten zugesprochenen Rentenanteil nach der Formel im Anhang in eine lebens-
lange Rente um. Das BSV macht kostenlos ein elektronisches Umrechnungsprogramm 
zugänglich.67

2 Für die Umrechnung massgebend ist der Zeitpunkt, in dem die Scheidung rechts-
kräftig wird.

65 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
66 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
67 Das elektronische Umrechnungsprogramm ist ab dem 1.  Januar 2017 unter www.bsv.admin.ch/

fzv19h-umrechnung zugänglich.

http://www.bsv.admin.ch/fzv19h-umrechnung
http://www.bsv.admin.ch/fzv19h-umrechnung
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Art. 19i 68 Ausgleich bei Aufschub der Altersrente
(Art. 124a Abs. 3 Ziff. 2 ZGB)

Hat ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens das reglemen-
tarische Referenzalter erreicht und den Bezug der Altersleistung aufgeschoben, so ist 
sein in diesem Zeitpunkt vorhandenes Vorsorgeguthaben wie eine Austrittsleistung 
zu teilen.

Art. 19j Modalitäten der Übertragung eines zugesprochenen Rentenanteils 
in eine Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung
(Art. 22c Abs. 3 FZG)

1 Die lebenslange Rente nach Artikel 124a Absatz 2 ZGB ist von der Vorsorgeeinrich-
tung des verpflichteten Ehegatten an die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung des 
berechtigten Ehegatten zu übertragen. Die Übertragung umfasst die für ein Kalender-
jahr geschuldete Rente und ist jährlich jeweils bis zum 15. Dezember des betreffenden 
Jahres vorzunehmen.
2  Entsteht während des betreffenden Jahres ein Anspruch auf Auszahlung auf-
grund von Alter oder Invalidität (Art. 22e FZG) oder stirbt der berechtigte Ehegatte, 
so umfasst die Übertragung die vom Beginn dieses Jahres bis zu diesem Zeitpunkt 
geschuldete Rente.
3 Der berechtigte Ehegatte informiert seine Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung 
über seinen Anspruch auf eine lebenslange Rente und nennt ihr die Vorsorgeeinrich-
tung des verpflichteten Ehegatten. Wechselt er seine Vorsorge- oder Freizügigkeitsein-
richtung, so informiert er die Vorsorgeeinrichtung des verpflichteten Ehegatten bis 
spätestens am 15. November des betreffenden Jahres darüber.
4  Wird der Vorsorgeeinrichtung des verpflichteten Ehegatten die Vorsorge- oder 
Freizügigkeitseinrichtung des berechtigten Ehegatten nicht mitgeteilt, so überweist 
sie frühestens sechs Monate, spätestens aber zwei Jahre nach dem Termin für diese 
Übertragung den Betrag an die Auffangeinrichtung. Sie überweist die folgenden Über-
tragungen jährlich an die Auffangeinrichtung, bis sie eine Information nach Absatz 3 
erhält.
5 Die Vorsorgeeinrichtung des verpflichteten Ehegatten schuldet auf dem Betrag der 
jährlichen Übertragung einen Zins, welcher der Hälfte des für das betreffende Jahr gel-
tenden reglementarischen Zinssatzes entspricht.

Art. 19k Informationen
(Art. 24 Abs. 4 FZG)

Im Falle der Scheidung hat die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung der versicher-
ten Person oder dem Gericht auf Verlangen zusätzlich zu den Angaben nach Artikel 24 
Absatz 3 FZG folgende Auskünfte zu geben:

68 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).



 199

Freizügigkeitsverordnung Art. 23a | FZV
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

a. ob und in welchem Umfang die Freizügigkeitsleistung im Rahmen der Wohn-
eigentumsförderung vorbezogen wurde;

b. die Höhe der Austrittsleistung im Zeitpunkt eines allfälligen Vorbezugs;
c. ob und in welchem Umfang die Freizügigkeits- oder die Vorsorgeleistung ver-

pfändet ist;
d. die voraussichtliche Höhe der Altersrente;
e. ob Kapitalabfindungen ausgerichtet wurden;
f. die Höhe der Invaliden- oder Altersrente;
g. ob und in welchem Umfang eine Invalidenrente gekürzt wird, ob sie wegen 

Zusammentreffens mit Invalidenrenten der Unfall- oder Militärversicherung 
gekürzt wird und in diesem Fall, ob sie auch ohne Anspruch auf Kinderrenten 
gekürzt würde;

h. die Höhe der Austrittsleistung, die dem Bezüger oder der Bezügerin einer Invali-
denrente nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde;

i. die Kürzung der Invalidenrente nach Artikel 24 Absatz 5 BVG69;
j. weitere Auskünfte, die für die Durchführung des Vorsorgeausgleichs nötig sind.

3. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 2070

Art. 21 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 12. November 198671 über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes 
und die Freizügigkeit wird aufgehoben.

Art. 22 Änderung bisherigen Rechts

…72

Art. 2373

Art. 23a74

69 SR 831.40
70 Aufgehoben durch Ziff. IV 48 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).
71 [AS 1986 2008]
72 Die Änderungen können unter AS 1994 2399 konsultiert werden.
73 Aufgehoben durch Ziff. IV 48 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).
74 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. April 1999 (AS 1999 1773). Aufgehoben durch Ziff. IV 48 der 

V vom 22.  Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1.  Jan. 2008 
(AS 2007 4477).
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Art. 24 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.

Schlussbestimmung der Änderung  
vom 19. September 200875 

Schlussbestimmung der Änderung  
vom 17. September 201076

Die Anlage der Gelder der Freizügigkeitsstiftungen ist bis zum 1. Januar 2012 an die 
Bestimmungen der Änderungen vom 19. September 200877 und vom 17. September 
2010 anzupassen.

Übergangsbestimmung zur Änderung  
vom 10. Juni 201678

Im Jahr 2017 müssen die Vorsorgeeinrichtungen und die Einrichtungen, welche Frei-
zügigkeitskonten oder -policen führen, ihre Meldepflicht nach Artikel 24a FZG bis am 
31. März erfüllen.

Übergangsbestimmung zur Änderung  
vom 26. August 202079 

Für die Umrechnung des Rentenanteils in eine lebenslange Rente nach Artikel 19h 
beträgt der technische Zinssatz bis zum 31. Dezember 2020 2 Prozent.

75 AS 2008 4651. Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 17.  Sept. 2010, mit Wirkung seit 1.  Jan. 2011 
(AS 2010 4431).

76 AS 2010 4431
77 AS 2008 4651
78 AS 2016 2347
79 AS 2020 3755
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Übergangsbestimmung zur Änderung  
vom 30. August 202380 

Personen, die ihre Altersleistungen nach Artikel 16 Absatz 1 in den Jahren 2024–2029 
beziehen müssten, weil sie das Referenzalter erreichen oder bereits überschritten 
haben, und die nicht mehr erwerbstätig sind, können die Auszahlung dieser Leistun-
gen bis zum 31.  Dezember 2029, höchstens aber fünf Jahre über das Erreichen des 
Referenzalters hinaus, aufschieben.

80 AS 2023 506
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Anhang81 (Art. 19h)

Umrechnung des Rentenanteils in eine lebenslange Rente

1. Der dem berechtigten Ehegatten zugesprochene Rentenanteil wird wie folgt in eine 
lebenslange Rente umgerechnet:

lebenslange Rente = Rentenanteil × v
(12)ä + ERf v

w(12)ä

b
(12)ä

2. Dabei bezeichnet:

lebenslange Rente = Rentenanteil × v
(12)ä + ERf v

w(12)ä

b
(12)ä

 den Barwert einer lebenslang in monatlichen Raten zahlbaren Rente des ver-
pflichteten Ehegatten (in Abhängigkeit seines Geschlechts und Alters);

lebenslange Rente = Rentenanteil × v
(12)ä + ERf v

w(12)ä

b
(12)ä  den Barwert einer lebenslang in monatlichen Raten zahlbaren Rente des 

berechtigten Ehegatten (in Abhängigkeit seines Geschlechts und Alters);

lebenslange Rente = Rentenanteil × v
(12)ä + ERf v

w(12)ä

b
(12)ä

 die mit der kollektiven Methode berechnete Anwartschaft des verpflichteten 
Ehegatten (in Abhängigkeit seines Geschlechts und Alters) auf die lebenslang 
in monatlichen Raten zahlbare Ehegattenrente;

lebenslange Rente = Rentenanteil × v
(12)ä + ERf v

w(12)ä

b
(12)ä

 das Verhältnis zwischen der Höhe der reglementarischen Ehegattenrente und 
der laufenden Rente des verpflichteten Ehegatten.

3. Die Barwerte und Anwartschaften werden auf der Basis der technischen Grundlagen 
BVG berechnet, die im für die Umrechnung massgebenden Zeitpunkt bestehen. Dabei 
werden die im Kalenderjahr der Berechnung geltenden unverstärkten Generationen-
tafeln und der gewichtete Durchschnitt der technischen Durchschnittszinssätze 
gemäss dem zuletzt veröffentlichten Bericht der Oberaufsichtskommission Berufliche 
Vorsorge82 zur finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen verwendet.

81 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016 (AS 2016 2347). Bereinigt gemäss Ziff. I 1 der 
V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 
3755).

82 Einsehbar unter: www.oak-bv.admin.ch > Themen > Erhebung finanzielle Lage.
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Verordnung 
über die Wohneigentumsförderung 
mit Mitteln der beruflichen Vorsorge
(WEFV)

vom 3. Oktober 1994 (Stand am 1. Oktober 2017)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf die Artikel 30c Absatz 7, 30f und 97 Absatz 1 des Bundesgesetzes  
vom 25. Juni 19821 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge (BVG) 
sowie Artikel 331d Absatz 7 des Obligationenrechts (OR)2,

verordnet:

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1  Zulässige Verwendungszwecke
1 Die Mittel der beruflichen Vorsorge dürfen verwendet werden für:

a. Erwerb und Erstellung von Wohneigentum;
b. Beteiligungen am Wohneigentum;
c. Rückzahlung von Hypothekardarlehen.

2 Die versicherte Person darf die Mittel der beruflichen Vorsorge gleichzeitig nur für 
ein Objekt verwenden.

Art. 2  Wohneigentum
1 Zulässige Objekte des Wohneigentums sind:

a. die Wohnung;
b. das Einfamilienhaus.

2 Zulässige Formen des Wohneigentums sind:
a. das Eigentum;
b. das Miteigentum, namentlich das Stockwerkeigentum;

SR 831.411; AS 1994 2379 
1 SR 831.40
2 SR 220
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c.3 das Eigentum der versicherten Person mit ihrem Ehegatten oder mit der ein-
getragenen Partnerin oder dem eingetragenen Partner zu gesamter Hand;

d. das selbständige und dauernde Baurecht.

Art. 3  Beteiligungen

Zulässige Beteiligungen sind:
a. der Erwerb von Anteilscheinen an einer Wohnbaugenossenschaft;
b. der Erwerb von Aktien einer Mieter-Aktiengesellschaft;
c. die Gewährung von partiarischen Darlehen an einen gemeinnützigen Wohn-

bauträger.

Art. 4  Eigenbedarf
1 Als Eigenbedarf gilt die Nutzung durch die versicherte Person an ihrem Wohnsitz 
oder an ihrem gewöhnlichen Aufenthalt.
2 Wenn die versicherte Person nachweist, dass die Nutzung vorübergehend nicht mög-
lich ist, so ist die Vermietung während dieser Zeit zulässig.

2. Kapitel: Modalitäten

1. Abschnitt: Vorbezug

Art. 5  Mindestbetrag und Begrenzung
1 Der Mindestbetrag für den Vorbezug beträgt 20 000 Franken.
2  Dieser Mindestbetrag gilt nicht für den Erwerb von Anteilscheinen an Wohnbau-
genossenschaften und von ähnlichen Beteiligungen sowie für Ansprüche gegenüber 
Freizügigkeitseinrichtungen.
3 Ein Vorbezug kann alle fünf Jahre geltend gemacht werden.
4 Hat die versicherte Person das Alter 50 überschritten, darf sie höchstens den grös-
seren der beiden nachfolgenden Beträge beziehen:

a. den im Alter 50 ausgewiesenen Betrag der Freizügigkeitsleistung, erhöht um die 
nach dem Alter  50 vorgenommenen Rückzahlungen und vermindert um den 
Betrag, der aufgrund von Vorbezügen oder Pfandverwertungen nach dem Alter 
50 für das Wohneigentum eingesetzt worden ist.

b. die Hälfte der Differenz zwischen der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des 
Vorbezugs und der für das Wohneigentum in diesem Zeitpunkt bereits ein-
gesetzten Freizügigkeitsleistung.

3 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes vom 
18.  Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1.  Jan. 
2007 (AS 2006 4155).
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Art. 6  Auszahlung
1  Die Vorsorgeeinrichtung zahlt den Vorbezug spätestens nach sechs Monaten aus, 
nachdem die versicherte Person ihren Anspruch geltend gemacht hat.4

2  Die Vorsorgeeinrichtung zahlt den Vorbezug gegen Vorweis der entsprechenden 
Belege und im Einverständnis der versicherten Person direkt an den Verkäufer, Erstel-
ler, Darlehensgeber oder an die nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b Berechtigten aus.
3 Absatz 2 gilt sinngemäss für die Auszahlung aufgrund einer Verwertung der verpfän-
deten Freizügigkeitsleistung.
4  Ist eine Auszahlung innerhalb von sechs Monaten aus Liquiditätsgründen nicht 
möglich oder zumutbar, so erstellt die Vorsorgeeinrichtung eine Prioritätenordnung, 
die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist.
5–6 …5

Art. 6a6  Beschränkung der Auszahlung bei Unterdeckung
1 Sofern das Reglement dies vorsieht, kann die Vorsorgeeinrichtung bei Unterdeckung 
die Auszahlung des Vorbezugs zeitlich und betragsmässig einschränken oder ganz ver-
weigern, wenn der Vorbezug der Rückzahlung von Hypothekardarlehen dient.
2  Die Einschränkung oder Verweigerung der Auszahlung ist nur für die Dauer der 
Unterdeckung möglich. Die Vorsorgeeinrichtung muss die versicherte Person, welcher 
die Auszahlung eingeschränkt oder verweigert wird, über die Dauer und das Ausmass 
der Massnahme informieren.

Art. 7  Rückzahlung
1 Der Mindestbetrag für eine Rückzahlung beträgt 10 000 Franken.7

2 Ist der ausstehende Vorbezug kleiner als der Mindestbetrag, so ist die Rückzahlung in 
einem einzigen Betrag zu leisten.
3 Die Vorsorgeeinrichtung hat der versicherten Person die Rückzahlung des Vorbezugs 
auf dem von der Eidgenössischen Steuerverwaltung herausgegebenen Formular zu 
bescheinigen.

4 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
5 Eingefügt durch Ziff. III der V vom 21. Mai 2003 (AS 2003 1725). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 der 

V vom 27. Okt. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
6 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).
7 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Okt. 2017 (AS 2017 5017).
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2. Abschnitt: Verpfändung

Art. 8  Begrenzung
1 Der Anspruch auf Verpfändung eines Betrages maximal in der Höhe der Freizügig-
keitsleistung ist für eine versicherte Person vor dem Alter 50 auf die Freizügigkeitsleis-
tung im Zeitpunkt der Pfandverwertung begrenzt.
2 Der Anspruch auf Verpfändung der Freizügigkeitsleistung einer versicherten Person, 
die das Alter 50 überschritten hat, richtet sich sinngemäss nach Artikel 5 Absatz 4.

Art. 9  Zustimmung des Pfandgläubigers
1 Die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers ist, soweit die Pfandsumme betrof-
fen ist, erforderlich für:

a. die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung;
b. die Auszahlung der Vorsorgeleistung;
c.8 die Übertragung eines Teils der Freizügigkeitsleistung infolge Scheidung oder 

gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft auf eine Vorsorgeein-
richtung des anderen Ehegatten oder der anderen eingetragenen Partnerin oder 
des anderen eingetragenen Partners (Art. 22 und 22d des Freizügigkeitsgesetzes 
vom 17. Dezember 19939).

2 Verweigert der Pfandgläubiger die Zustimmung, so hat die Vorsorgeeinrichtung den 
entsprechenden Betrag sicherzustellen.
3 Wechselt die versicherte Person die Vorsorgeeinrichtung, so muss die bisherige Vor-
sorgeeinrichtung dem Pfandgläubiger mitteilen, an wen und in welchem Umfang die 
Freizügigkeitsleistung übertragen wird.

3. Abschnitt: Nachweis und Information

Art. 10  Nachweis

Macht die versicherte Person ihren Anspruch auf Vorbezug oder Verpfändung geltend, 
so hat sie gegenüber der Vorsorgeeinrichtung den Nachweis zu erbringen, dass die 
Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

Art. 11  Information der versicherten Person

Die Vorsorgeeinrichtung informiert die versicherte Person bei einem Vorbezug, bei 
einer Verpfändung oder auf ihr schriftliches Gesuch hin über:

a. das ihr für das Wohneigentum zur Verfügung stehende Vorsorgekapital;

8 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes vom 
18.  Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1.  Jan. 
2007 (AS 2006 4155).

9 SR 831.42
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b. die mit einem Vorbezug oder mit einer Pfandverwertung verbundene Leistungs-
kürzung;

c. die Möglichkeit zur Schliessung einer durch den Vorbezug oder durch die Pfand-
verwertung entstehenden Lücke im Vorsorgeschutz für Invalidität oder Tod;

d. die Steuerpflicht bei Vorbezug oder bei Pfandverwertung;
e. den bei Rückzahlung des Vorbezugs oder den bei Rückzahlung nach einer vor-

gängig erfolgten Pfandverwertung bestehenden Anspruch auf Rückerstattung 
der bezahlten Steuern sowie über die zu beachtende Frist.

Art. 11a10 Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des Vorbezugs

Die Vorsorgeeinrichtung muss den Zeitpunkt des Vorbezugs und die Höhe der bis zu 
diesem Zeitpunkt erworbenen Freizügigkeitsleistung festhalten.

Art. 1211  Mitteilungspflicht der bisherigen Vorsorgeeinrichtung
1 Die bisherige Vorsorgeeinrichtung muss der neuen Vorsorgeeinrichtung unaufgefor-
dert mitteilen, in welchem Umfang die Freizügigkeits- oder die Vorsorgeleistung ver-
pfändet ist oder Mittel vorbezogen wurden.
2 Sie muss der neuen Vorsorgeeinrichtung zudem den Zeitpunkt des Vorbezugs und 
die Höhe der bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Freizügigkeitsleistung mitteilen.

3. Kapitel: Steuerliche Bestimmungen

Art. 13  Meldepflichten
1 Die Vorsorgeeinrichtung hat den Vorbezug oder die Pfandverwertung der Freizügig-
keitsleistung sowie die Rückzahlung an die Vorsorgeeinrichtung der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung innerhalb von 30 Tagen auf dem dafür vorgesehenen Formular zu 
melden.
2  Die Eidgenössische Steuerverwaltung führt Buch über die gemeldeten Vorbezüge 
und Pfandverwertungen sowie über die Rückzahlungen der Vorbezüge.
3 Sie bestätigt der versicherten Person auf deren schriftliches Ersuchen hin die Höhe 
der ausstehenden Vorbezüge und weist sie auf die für die Rückerstattung der bezahlten 
Steuern zuständige Behörde hin.

10 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
11 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
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Art. 14  Steuerliche Behandlung
1 …12

2 Bei Rückzahlung des Vorbezugs wird der bezahlte Steuerbetrag ohne Zins zurück-
erstattet. Liegen mehrere Vorbezüge vor, so erfolgt bei deren Rückzahlung die Rück-
erstattung der bezahlten Steuern in der Reihenfolge der ausbezahlten Vorbezüge. Die 
gleiche Reihenfolge gilt, wenn mehrere Kantone betroffen sind.
3 Für die Rückerstattung des Steuerbetrages ist ein schriftliches Gesuch an diejenige 
Behörde zu richten, die ihn erhoben hat. Der Gesuchsteller hat eine Bescheinigung 
einzureichen über:

a. die Rückzahlung;
b. das im Wohneigentum investierte Vorsorgekapital;
c. den für den Bund, den Kanton und die Gemeinde aufgrund eines Vorbezugs 

oder einer Pfandverwertung bezahlten Steuerbetrag.

4. Kapitel: Besondere Bestimmungen

Art. 15  Berechnung des Verkaufserlöses

Für die Berechnung des Verkaufserlöses nach Artikel 30d  Absatz 5 BVG werden die 
innerhalb von zwei Jahren vor dem Verkauf des Wohneigentums eingegangenen Dar-
lehensverpflichtungen nicht berücksichtigt, es sei denn, die versicherte Person weise 
nach, dass diese zur Finanzierung ihres Wohneigentums notwendig gewesen sind.

Art. 16  Beteiligung an Wohnbaugenossenschaften und an ähnlichen Formen
1 Das Reglement der Wohnbaugenossenschaft muss vorsehen, dass die von der ver-
sicherten Person für den Erwerb von Anteilscheinen einbezahlten Vorsorgegelder bei 
Austritt aus der Genossenschaft entweder einer anderen Wohnbaugenossenschaft 
oder einem anderen Wohnbauträger, von dem die versicherte Person eine Wohnung 
selbst benutzt, oder einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge überwiesen werden.
2 Absatz 1 gilt sinngemäss für Beteiligungen nach Artikel 3 Buchstaben b und c.
3 Anteilscheine und ähnliche Beteiligungspapiere sind bis zur Rückzahlung oder bis 
zum Eintritt des Vorsorgefalles oder der Barauszahlung bei der betreffenden Vorsor-
geeinrichtung zu hinterlegen.

Art. 17  Kosten der Zusatzversicherung

Die Kosten der Zusatzversicherung nach Artikel 30c Absatz 4 BVG und Artikel 331e 
Absatz 4 OR trägt die versicherte Person.

12 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 
4279).
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5. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 1813

Art. 19  Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 7. Mai 198614 über die Wohneigentumsförderung mit den Mit-
teln der beruflichen Altersvorsorge wird aufgehoben.

Art. 20  Änderung bisherigen Rechts

…15

Art. 20a16 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 10. Juni 2016

Wurde der Vorbezug vor Inkrafttreten der Änderung vom 10. Juni 2016 vorgenommen 
und lässt sich der Anteil des Altersguthabens (Art. 15 BVG) am vorbezogenen Betrag 
nicht mehr ermitteln, so wird der zurückbezahlte Betrag dem Altersguthaben und dem 
übrigen Vorsorgeguthaben in dem Verhältnis zugeordnet, das zwischen diesen beiden 
Guthaben unmittelbar vor der Rückzahlung bestand.

Art. 21  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.

Schlussbestimmung der Änderung vom 27. Oktober 200417 SchlB

Für Gesuche um einen Vorbezug, die vor dem 1.  Januar 2005 eingereicht wurden, 
gelten bezüglich der Einschränkung oder Verweigerung der Auszahlung bei Unter-
deckung die Bestimmungen des bisherigen Rechts.

13 Aufgehoben durch Ziff. IV 47 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).

14 [AS 1986 864]
15 Die Änderung kann unter AS 1994 2379 konsultiert werden.
16 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
17 AS 2004 4643 Anhang Ziff. 2
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Schweizerisches Zivilgesetzbuch
(ZGB)

vom 10. Dezember 1907 (Stand am 1. Januar 2025) Auszug

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 64 der Bundesverfassung1101,2102  
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 28. Mai 19043103,

beschliesst:

[…]

Dritter Abschnitt: Die Stiftungen

Art. 80

Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es der Widmung eines Vermö
gens für einen besondern Zweck.

Art. 81
1 Die Stiftung wird durch eine öffentliche Urkunde oder durch eine 
Verfügung von Todes wegen errichtet.104

2 Die Eintragung in das Handelsregister erfolgt auf Grund der Stif
tungsurkunde und nötigenfalls nach Anordnung der Aufsichts
behörde unter Angabe der Mitglieder der Verwaltung.
3 Die Behörde, welche die Verfügung von Todes wegen eröffnet, teilt 
dem Handelsregisterführer die Errichtung der Stiftung mit.105

Art. 82

Eine Stiftung kann von den Erben oder den Gläubigern des Stifters 
gleich einer Schenkung angefochten werden.

SR 210; AS 24 233, 27 207 und BS 2 3
  1101 [BS 1 3]. Dieser Bestimmung entspricht Artikel 122 der Bundesverfassung vom 18.  April 1999 

(SR 101). 
  2102 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 

2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
  3103 BBl 1904 IV 1, 1907 VI 367
104 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 

4545; BBl 2003 8153 8191).
105 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 

4545; BBl 2003 8153 8191).
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Art. 83106

Die Organe der Stiftung und die Art der Verwaltung werden durch die 
Stiftungsurkunde festgestellt.

Art. 83a107

Das oberste Stiftungsorgan führt die Geschäftsbücher der Stiftung. 
Die Vorschriften des Obligationenrechts108 über die kaufmännische 
Buchführung und Rechnungslegung gelten sinngemäss.

Art. 83b109

1 Das oberste Stiftungsorgan bezeichnet eine Revisionsstelle.
2 Die Aufsichtsbehörde kann eine Stiftung von der Pflicht befreien, 
eine Revisionsstelle zu bezeichnen. Der Bundesrat legt die Vorausset
zungen der Befreiung fest.
3 Soweit für Stiftungen keine besonderen Vorschriften bestehen, sind 
die Vorschriften des Obligationenrechts110 über die Revisionsstelle bei 
Aktiengesellschaften entsprechend anwendbar.
4 Ist die Stiftung zu einer eingeschränkten Revision verpflichtet, so 
kann die Aufsichtsbehörde eine ordentliche Revision verlangen, wenn 
dies für die zuverlässige Beurteilung der Vermögens und Ertragslage 
der Stiftung notwendig ist.

Art. 83c111

Die Revisionsstelle übermittelt der Aufsichtsbehörde eine Kopie des 
Revisionsberichts sowie aller wichtigen Mitteilungen an die Stiftung.

106 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16.  Dez. 2005 (GmbHRecht sowie Anpassungen im 
Aktien, Genossenschafts, Handelsregister und Firmenrecht), in Kraft seit 1.  Jan. 2008 (AS 2007 
4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).

107 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 
8191). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589).

108 SR 220
109 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 

8191). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbHRecht sowie Anpassungen 
im Aktien, Genossenschafts, Handelsregister und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 
4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).

110 SR 220
111 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16.  Dez. 2005 (GmbHRecht sowie Anpassungen im 

Aktien, Genossenschafts, Handelsregister und Firmenrecht), in Kraft seit 1.  Jan. 2008 (AS 2007 
4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
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Art. 83d112

1 Ist die vorgesehene Organisation nicht genügend, fehlt der Stiftung 
eines der vorgeschriebenen Organe oder ist eines dieser Organe nicht 
rechtmässig zusammengesetzt oder verfügt die Stiftung über kein 
Rechtsdomizil an ihrem Sitz mehr, so muss die Aufsichtsbehörde die 
erforderlichen Massnahmen ergreifen. Sie kann insbesondere:113

1. der Stiftung eine Frist ansetzen, binnen derer der rechtmässige 
Zustand wieder herzustellen ist; oder

2. das fehlende Organ oder einen Sachwalter ernennen.
2 Kann eine zweckdienliche Organisation nicht gewährleistet werden, 
so hat die Aufsichtsbehörde das Vermögen einer anderen Stiftung mit 
möglichst gleichartigem Zweck zuzuwenden.
3 Die Stiftung trägt die Kosten der Massnahmen. Die Aufsichtsbe
hörde kann die Stiftung verpflichten, den ernannten Personen einen 
Vorschuss zu leisten.
4 Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann die Stiftung von der Auf
sichtsbehörde die Abberufung von Personen verlangen, die diese ein
gesetzt hat.

Art. 84
1 Die Stiftungen stehen unter der Aufsicht des Gemein wesens (Bund, 
Kanton, Gemeinde), dem sie nach ihrer Bestimmung angehören.
1bis Die Kantone können die ihren Gemeinden angehörenden Stiftun
gen der kantonalen Aufsichtsbehörde unterstellen.114

2 Die Aufsichtsbehörde hat dafür zu sorgen, dass das Stiftungsver
mögen seinen Zwecken gemäss verwendet wird.
3 Begünstigte oder Gläubiger der Stiftung, der Stifter, Zustifter und 
ehemalige und aktuelle Stiftungsratsmitglieder, welche ein Interesse 
daran haben, dass die Verwaltung der Stiftung mit Gesetz und Stif
tungsurkunde in Einklang steht, können gegen Handlungen und 
Unterlassungen der Stiftungsorgane Beschwerde bei der Aufsichts
behörde erheben.115

112 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16.  Dez. 2005 (GmbHRecht sowie Anpassungen im 
Aktien, Genossenschafts, Handelsregister und Firmenrecht), in Kraft seit 1.  Jan. 2008 (AS 2007 
4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).

113 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 17.  März 2017 (Handelsregisterrecht), in Kraft seit 
1. Jan. 2021 (AS 2020 957; BBl 2015 3617).

114 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 
4545; BBl 2003 8153 8191).

115 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts), in 
Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 452; BBl 2021 485, 1169).
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Art. 84a116

1 Bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung muss das 
oberste Stiftungsorgan umgehend die Aufsichtsbehörde benachrich
tigen.
2 Stellt die Revisionsstelle fest, dass die Stiftung zahlungsunfähig oder 
überschuldet ist, so benachrichtigt sie die Aufsichtsbehörde.
3 Die Aufsichtsbehörde hält das oberste Stiftungsorgan zur Einleitung 
der erforderlichen Massnahmen an. Bleibt dieses untätig, so trifft die 
Aufsichtsbehörde die nötigen Massnahmen oder benachrichtigt das 
Gericht.
4 Die Bestimmungen des Aktienrechts zur Ermittlung der Überschul
dung sowie zur Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen 
sind entsprechend anwendbar.

Art. 84b117

Das oberste Stiftungsorgan muss der Aufsichtsbehörde jährlich den 
Gesamtbetrag der ihm und der allfälligen Geschäftsleitung direkt 
oder indirekt ausgerichteten Vergütungen im Sinne von Artikel 734a 
Absatz 2 des Obligationenrechts118 gesondert bekannt geben.

Art. 85119120

Die zuständige Bundes oder Kantonsbehörde kann auf Antrag der 
Aufsichtsbehörde und nach Anhörung des obersten Stiftungsorgans 
die Organisation der Stiftung ändern, wenn die Erhaltung des Vermö
gens oder die Wahrung des Stiftungszwecks die Änderung dringend 
erfordert.

116 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 
8191). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 
2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

117 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 
8191). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 
2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

118 SR 220
119 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 

4545; BBl 2003 8153 8191).
120 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts), in 

Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 452; BBl 2021 485, 1169).
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Art. 86121

1 Die zuständige Bundes oder Kantonsbehörde kann auf Antrag der 
Aufsichtsbehörde oder des obersten Stiftungsorgans den Zweck der 
Stiftung ändern, wenn deren ursprünglicher Zweck eine ganz andere 
Bedeutung oder Wirkung erhalten hat, so dass die Stiftung dem Wil
len des Stifters offenbar entfremdet worden ist.122

2 Unter den gleichen Voraussetzungen können Auflagen oder Bedin
gungen, die den Stiftungszweck beeinträchtigen, aufgehoben oder 
abgeändert werden.

Art. 86a123124

1 Die zuständige Bundes oder Kantonsbehörde ändert den Zweck 
oder die Organisation einer Stiftung auf Antrag des Stifters oder auf 
Grund von dessen Verfügung von Todes wegen, wenn in der Stiftungs
urkunde eine Zweck oder Organisationsänderung vorbehalten wor
den ist und seit der Errichtung der Stiftung oder seit der letzten vom 
Stifter verlangten Zweck oder Organisationsänderung mindestens 
zehn Jahre verstrichen sind. Die Fristen laufen unabhängig vonein
ander.125

2 Verfolgt die Stiftung einen öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck 
nach Artikel 56 Buchstabe g des Bundesgesetzes vom 14.  Dezember 
1990126 über die direkte Bundessteuer, so muss der geänderte Zweck 
ebenfalls öffentlich oder gemeinnützig sein.
3 Das Recht auf Änderung des Stiftungszwecks und der Stiftungs
organisation ist unvererblich und unübertragbar.127 Ist der Stifter eine 
juristische Person, so erlischt dieses Recht spätestens 20 Jahre nach 
der Errichtung der Stiftung.

121 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts), in 
Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 452; BBl 2021 485, 1169).

122 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 
4545; BBl 2003 8153 8191).

123 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 
4545; BBl 2003 8153 8191).

124 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts), in 
Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 452; BBl 2021 485, 1169).

125 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts), in 
Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 452; BBl 2021 485, 1169).

126 SR 642.11
127 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts), in 

Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 452; BBl 2021 485, 1169).
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4 Haben mehrere Personen die Stiftung errichtet, so können sie die 
Änderung des Stiftungszwecks oder der Stiftungsorganisation nur 
gemeinsam verlangen.128

5 Die Behörde, welche die Verfügung von Todes wegen eröffnet, teilt 
der zuständigen Aufsichtsbehörde die Anordnung zur Änderung des 
Stiftungszwecks oder der Stiftungsorganisation mit.129

Art. 86b130

Die Aufsichtsbehörde kann nach Anhörung des obersten Stiftungs
organs unwesentliche Änderungen der Stiftungsurkunde vornehmen, 
sofern dies aus sachlichen Gründen als gerechtfertigt erscheint und 
keine Rechte Dritter beeinträchtigt.

Art. 86c131

Änderungen der Stiftungsurkunde nach den Artikeln 85–86b werden 
von der zuständigen Bundes oder Kantonsbehörde oder von der Auf
sichtsbehörde verfügt. Eine öffentliche Beurkundung der Änderungen 
ist nicht erforderlich.

Art. 87
1 Die Familienstiftungen und die kirchlichen Stiftungen sind unter 
Vorbehalt des öffentlichen Rechtes der Aufsichtsbehörde nicht unter
stellt.
1bis  Sie sind von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeich
nen.132

2 Über Anstände privatrechtlicher Natur entscheidet das Gericht.

128 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts), in 
Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 452; BBl 2021 485, 1169).

129 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts), in 
Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 452; BBl 2021 485, 1169).

130 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 
8191). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Stärkung des Schweizer Stiftungsstand
orts), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 452; BBl 2021 485, 1169).

131 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts), in 
Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2022 452; BBl 2021 485, 1169).

132 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 
4545; BBl 2003 8153 8191).
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Art. 88133

1 Die zuständige Bundes oder Kantonsbehörde hebt die Stiftung auf 
Antrag oder von Amtes wegen auf, wenn:

1. deren Zweck unerreichbar geworden ist und die Stiftung durch 
eine Änderung der Stiftungsurkunde nicht aufrechterhalten 
werden kann; oder

2. deren Zweck widerrechtlich oder unsittlich geworden ist.
2 Familienstiftungen und kirchliche Stiftungen werden durch das 
Gericht aufgehoben.

Art. 89134

1 Zur Antragsstellung oder zur Klage auf Aufhebung der Stiftung 
berechtigt ist jede Person, die ein Interesse hat.
2 Die Aufhebung ist dem Registerführer zur Löschung des Eintrags 
anzumelden.

Art. 89a135136

1 Für Personalfürsorgeeinrichtungen, die gemäss Artikel 331 des Obli
gationenrechts137 in Form der Stiftung errichtet worden sind, gelten 
überdies noch folgende Bestimmungen.138 
2 Die Stiftungsorgane haben den Begünstigten über die Organisation, 
die Tätigkeit und die Vermögenslage der Stiftung den erforderlichen 
Aufschluss zu erteilen.
3 Leisten die Arbeitnehmer Beiträge an die Stiftung, so sind sie an der 
Verwaltung wenigstens nach Massgabe dieser Beiträge zu beteiligen; 
soweit möglich haben die Arbeitnehmer ihre Vertretung aus dem Per
sonal des Arbeitgebers zu wählen.139

133 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 
4545; BBl 2003 8153 8191).

134 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 
4545; BBl 2003 8153 8191).

135 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 21. März 1958, in Kraft seit 1. Juli 1958 (AS 1958 379; BBl 1956 
II 825). Bis zum Inkrafttreten des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und 
Kindesrecht) am 1. Jan. 2013 (AS 2011 725): Art. 89bis.

136 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 
1465; BBl 1967 II 241).

137 SR 220
138 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 

1465; BBl 1967 II 241).
139 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 

1465; BBl 1967 II 241).

F. Aufhebung 
und Löschung im 
Register

I. Aufhebung 
durch die zustän
dige Behörde

II. Antrags und 
Klagerecht, 
Löschung im 
Register

G. Personal
fürsorge
stiftungen136
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4 …140

5 Die Begünstigten können auf Ausrichtung von Leistungen der Stif
tung klagen, wenn sie Beiträge an diese entrichtet haben oder wenn 
ihnen nach den Stiftungsbestimmungen ein Rechtsanspruch auf Leis
tungen zusteht.
6 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der Alters, 
Hinterlassenen und Invalidenvorsorge tätig sind und die dem Frei
zügigkeitsgesetz vom 17.  Dezember 1993141 (FZG) unterstellt sind, 
gelten überdies die folgenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
25. Juni 1982142 über die berufliche Alters, Hinterlassenen und Inva
lidenvorsorge (BVG) über:143

1.144 die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie 
des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens 
(Art. 1, 33a und 33b);

2.145 die Unterstellung der Personen unter die AHV (Art. 5 Abs. 1);
2a.146 den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, Art. 13a und 

13b),
3. die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a);
3a.147 die Anpassung der Invalidenrente nach dem Vorsorgeaus

gleich (Art. 24 Abs. 5);
3b.148 die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung 

des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der 
Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a);

140 Aufgehoben durch Ziff. III des BG vom 21. Juni 1996, mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3067; 
BBl 1996 I 564 580).

141 SR 831.42
142 SR 831.40
143 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Personalfürsorgestiftungen), in Kraft seit 1. April 

2016 (AS 2016 935; BBl 2014 6143 6649).
144 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Massnahmen zur Erleichterung der Arbeits

marktbeteiligung älterer Arbeitnehmender), in Kraft seit 1.  Jan. 2011 (AS 2010 4427; BBl 2007 
5669).

145 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Personalfürsorgestiftungen), in Kraft seit 1. April 
2016 (AS 2016 935; BBl 2014 6143 6649).

146 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 17.  Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 
(AS 2023 92; BBl 2019 6305).

147 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2011 (6. IVRevision, erstes Massnahmepaket) 
(AS 2011 5659; BBl 2010 1817). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich 
bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

148 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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4.149 die Anpassung der reglementarischen Leistungen an die Preis
entwicklung (Art. 36 Abs. 2–4);

4a.150 die Zustimmung bei Kapitalabfindung (Art. 37a); 
4b.151 die Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 

(Art. 40); 
5. die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von 

Vorsorgeunterlagen (Art. 41);
5a.152 die Verwendung, Bearbeitung und Bekanntgabe der AHV

Nummer (Art. 48 Abs. 4, Art. 85a Bst. f und Art. 86a Abs. 2 
Bst. bbis);

6. die Verantwortlichkeit (Art. 52);
7.153 die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane (Art. 52a–

52e);
8.154 die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechts

geschäfte mit Nahestehenden und die Interessenkonflikte 
(Art. 51b, 51c und 53a);

9. die Teil oder Gesamtliquidation (Art. 53b–53d );
10.155 die Auflösung von Verträgen (Art. 53e–53f  );
11.156 den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und i und Abs. 2–5, 

56a, 57 und 59);
12.157 die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61–62a und 64–64c);
13.158 …

149 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; 
BBl 2003 6399).

150 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

151 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20.  März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1.  Jan. 2022 
(AS 2015 4299, 2020 5; BBl 2014 529).

152 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 23.  Juni 2006 (Neue AHVVersichertennummer), in 
Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).

153 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), in Kraft seit 1. Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

154 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), in Kraft seit 1. Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

155 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

156 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

157 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), in Kraft seit 1. Jan. 2012 
(AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

158 Aufgehoben durch Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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14.159 die finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1, 3 und 4, Art. 66 
Abs. 4, Art. 67 und Art. 72a–72g);

15. die Transparenz (Art. 65a);
16.160 die Rückstellungen und die Wertschwankungsreserven 

(Art. 65b);
17. die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und 

Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4);
18.161 die Vermögensverwaltung (Art. 71) und die Stimmpflicht als 

Aktionärin (Art. 71a und 71b);
19. die Rechtspflege (Art. 73 und 74);
20. die Strafbestimmungen (Art. 75–79);
21. den Einkauf (Art. 79b);
22. den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen 

(Art. 79c);
23. die Information der Versicherten (Art. 86b).162

7 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der Alters, 
Hinterlassenen und Invalidenvorsorge tätig sind, aber nicht dem 
FZG unterstellt sind, wie sogenannte patronale Wohlfahrtsfonds mit 
Ermessensleistungen sowie Finanzierungsstiftungen, gelten von den 
Bestimmungen des BVG nur die folgenden:

1.  die Unterstellung der Personen unter die AHV (Art. 5 Abs. 1);
2.  die Verwendung, Bearbeitung und Bekanntgabe der AHVNum

mer (Art. 48 Abs. 4, 85a Bst. f und 86a Abs. 2 Bst. bbis);
3.  die Verantwortlichkeit (Art. 52);
4.  die Zulassung und die Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 52a, 

52b und 52c Abs. 1 Bst. a–d und g, 2 und 3);
5.  die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechts

geschäfte mit Nahestehenden und die Interessenkonflikte 
(Art. 51b, 51c und 53a);

6.  die Gesamtliquidation (Art. 53c);
7.  die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61–62a und 64–64b);
8.  die Rechtspflege (Art. 73 und 74);

159 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 17.  Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen 
öffentlichrechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).

160 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1).

161 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 
(AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

162 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 25.  Juni 1982 über die berufliche Alters, Hinterlas
senen und Invalidenvorsorge (AS 1983 797; BBl 1976 I 149). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des 
BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVGRevision), Ziff. 6, 7, 1012, 14 (mit Ausnahme von Art. 66 Abs. 4), 15, 
17–20 und 23 in Kraft seit 1. April 2004, Ziff. 3–5, 8, 9, 13, 14 (Art. 66 Abs. 4) und 16 in Kraft seit 
1. Jan. 2005, Ziff. 1, 21 und 22 in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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9.  die Strafbestimmungen (Art. 75–79);
10.  die steuerliche Behandlung (Art. 80, 81 Abs. 1 und 83).163

8 Für Personalfürsorgestiftungen nach Absatz 7 gelten zudem die fol
genden Bestimmungen:

1.  Sie verwalten ihr Vermögen so, dass Sicherheit, genügender 
Ertrag auf den Anlagen und die für ihre Aufgaben benötigten 
flüssigen Mittel gewährleistet sind.

2.  Über Teilliquidationssachverhalte von patronalen Wohlfahrts
fonds mit Ermessensleistungen verfügt die Aufsichtsbehörde 
auf Antrag des Stiftungsrats.

3.  Sie beachten die Grundsätze der Gleichbehandlung und der 
Angemessenheit sinngemäss.

4.164 Sie können:
– zur Finanzierung anderer Personalfürsorgeeinrichtungen 

beitragen;
– Leistungen in Notlagen, bei Krankheit, Unfall, Invalidität 

oder Arbeitslosigkeit, für Massnahmen zur Aus und Weiter
bildung, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur 
Gesundheitsförderung und Prävention ausrichten; in diesen 
Fällen sind auch die Artikel 80, 81 Absatz 1 und 83 BVG 
anwendbar.165

[…]

Vierter Titel:202166 Die Ehescheidung und die Ehetrennung

[…]

Dritter Abschnitt: Die Scheidungsfolgen

[…]

163 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Personalfürsorgestiftungen), in Kraft seit 1. April 
2016 (AS 2016 935; BBl 2014 6143 6649).

164 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Juni 2024 (Leistungen von patronalen Wohlfahrtsfonds), in 
Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 676; BBl 2023 2077, 2481).

165 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Personalfürsorgestiftungen), in Kraft seit 1. April 
2016 (AS 2016 935; BBl 2014 6143 6649).

202166 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 
I 1).
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Art. 122213

Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Schei
dungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge 
werden bei der Scheidung ausgeglichen.

Art. 123214

1 Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben 
und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
2 Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Einmaleinlagen aus Eigengut nach 
Gesetz.
3 Die zu teilenden Austrittsleistungen berechnen sich nach den 
Artikeln 15–17 und 22a oder 22b des Freizügigkeitsgesetzes vom 
17. Dezember 1993215.

Art. 124216217

1 Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungs
verfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Referenz
alter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Frei
zügigkeitsgesetzes vom 17.  Dezember 1993218 nach Aufhebung der 
Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
2 Die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen gel
ten sinngemäss.
3 Der Bundesrat regelt, in welchen Fällen der Betrag nach Absatz 1 
wegen einer Überentschädigungskürzung der Invalidenrente nicht für 
den Ausgleich verwendet werden kann.

213 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

214 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

215 SR 831.42
216 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 

1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
217 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1.  Jan. 2024 

(AS 2023 92; BBl 2019 6305). Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmungen vor
genommen.

218 SR 831.42

D. Berufliche 
 Vorsorge

I. Grundsatz

II. Ausgleich bei 
Austrittsleistungen 

III. Ausgleich 
bei Invaliden
renten vor dem 
reglementarischen 
Referenzalter217



 223

Zivilgesetzbuch (Auszug) Art. 124b | ZGB
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Art. 124a219

1 Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungs
verfahrens eine Invalidenrente nach dem reglementarischen Referenz
alter oder eine Altersrente, so entscheidet das Gericht nach Ermessen 
über die Teilung der Rente. Es beachtet dabei insbesondere die Dauer 
der Ehe und die Vorsorgebedürfnisse beider Ehegatten.
2 Der dem berechtigten Ehegatten zugesprochene Rentenanteil wird 
in eine lebenslange Rente umgerechnet. Diese wird ihm von der Vor
sorgeeinrichtung des verpflichteten Ehegatten ausgerichtet oder in 
seine Vorsorge übertragen.
3 Der Bundesrat regelt:

1.  die versicherungstechnische Umrechnung des Rentenanteils in 
eine lebenslange Rente;

2.  das Vorgehen in Fällen, in denen die Altersleistung aufgescho
ben oder die Invalidenrente wegen Überentschädigung gekürzt 
ist.

Art. 124b220

1 Die Ehegatten können in einer Vereinbarung über die Scheidungs
folgen von der hälftigen Teilung abweichen oder auf den Vorsorgeaus
gleich verzichten, wenn eine angemessene Alters und Invalidenvor
sorge gewährleistet bleibt.
2 Das Gericht spricht dem berechtigten Ehegatten weniger als die 
Hälfte der Austrittsleistung zu oder verweigert die Teilung ganz, wenn 
wichtige Gründe vorliegen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn die hälftige Teilung unbillig wäre:

1.  aufgrund der güterrechtlichen Auseinandersetzung oder der 
wirtschaftlichen Verhältnisse nach der Scheidung;

2.  aufgrund der Vorsorgebedürfnisse, insbesondere unter Berück
sichtigung des Altersunterschiedes zwischen den Ehegatten.

3 Das Gericht kann dem berechtigten Ehegatten mehr als die Hälfte 
der Austrittsleistung zusprechen, wenn er nach der Scheidung 
gemeinsame Kinder betreut und der verpflichtete Ehegatte weiterhin 
über eine angemessene Alters und Invalidenvorsorge verfügt.

219 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

220 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

IV. Ausgleich bei 
Invalidenrenten 
nach dem 
reglementarischen 
Referenzalter und 
bei Altersrenten 

V. Ausnahmen 
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Art. 124c221

1 Gegenseitige Ansprüche der Ehegatten auf Austrittsleistungen oder 
auf Rentenanteile werden verrechnet. Die Verrechnung der Rentenan
sprüche findet vor der Umrechnung des dem berechtigten Ehegatten 
zugesprochenen Rentenanteils in eine lebenslange Rente statt.
2 Austrittsleistungen können mit Rentenanteilen nur dann verrechnet 
werden, wenn die Ehegatten und die Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge einverstanden sind.

Art. 124d222

Ist aufgrund einer Abwägung der Vorsorgebedürfnisse beider Ehegat
ten ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht zumut
bar, so schuldet der verpflichtete Ehegatte dem berechtigten Ehegat
ten eine Kapitalabfindung.

Art. 124e223

1 Ist ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht möglich, 
so schuldet der verpflichtete Ehegatte dem berechtigten Ehegatten 
eine angemessene Entschädigung in Form einer Kapitalabfindung 
oder einer Rente.
2 Ein schweizerisches Urteil kann auf Begehren des verpflichteten 
Ehegatten abgeändert werden, wenn im Ausland bestehende Vorsor
geansprüche durch eine angemessene Entschädigung nach Absatz 1 
ausgeglichen wurden und diese Vorsorgeansprüche danach durch eine 
für den ausländischen Vorsorgeschuldner verbindliche ausländische 
Entscheidung geteilt werden.

[…]

221 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

222 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

223 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 
1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

VI. Verrechnung 
gegenseitiger 
Ansprüche 

VII. Unzumut
barkeit 

VIII. Unmöglich
keit 
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Bundesgesetz betreffend die Ergänzung 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR)

vom 30. März 1911 (Stand am 1. Januar 2025) Auszug

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Botschaften des Bundesrates vom 3. März 1905 und  
1. Juni 19091146,

beschliesst:

[…]

Zehnter Titel:113147 Der Arbeitsvertrag

Erster Abschnitt: Der Einzelarbeitsvertrag

[…]

Art. 331148

1 Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalvorsorge149 
oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der Arbeitgeber 
diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, eine Genossen-
schaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes zu übertragen.
2 Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers und allfällige Beiträge 
des Arbeitnehmers zu dessen Gunsten für eine Kranken-, Unfall-, 
Lebens-, Invaliden- oder Todesfallversicherung bei einer der Versiche-
rungsaufsicht unterstellten Unternehmung oder bei einer anerkann-
ten Krankenkasse verwendet, so hat der Arbeitgeber die Übertragung 
gemäss vorstehendem Absatz nicht vorzunehmen, wenn dem Arbeit-
nehmer mit dem Eintritt des Versicherungsfalles ein selbständiges 
Forderungsrecht gegen den Versicherungsträger zusteht.

SR 220; AS 27 317 und BS 2 199
  1146 BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845
113 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 

II 241). Siehe auch Art. 7 Schl- und UeB des X. Tit. am Schluss des OR.
148 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 

1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).
149 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 

1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

D. Personal-
vorsorge

I. Pflichten des 
Arbeitgebers148
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3 Hat der Arbeitnehmer Beiträge an eine Vorsorgeeinrichtung zu leis-
ten, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur gleichen Zeit mindestens 
gleich hohe Beiträge wie die gesamten Beiträge aller Arbeitnehmer zu 
entrichten; er erbringt seine Beiträge aus eigenen Mitteln oder aus Bei-
tragsreserven der Vorsorgeeinrichtung, die von ihm vorgängig hierfür 
geäufnet worden und gesondert ausgewiesen sind. Der Arbeitgeber 
muss den vom Lohn des Arbeitnehmers abgezogenen Beitragsanteil 
zusammen mit seinem Beitragsanteil spätestens am Ende des ersten 
Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Bei-
träge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung überweisen.150

4 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer über die ihm gegen eine Vor-
sorgeeinrichtung151 oder einen Versicherungsträger zustehenden For-
derungsrechte den erforderlichen Aufschluss zu erteilen.
5 Auf Verlangen der Zentralstelle 2. Säule ist der Arbeitgeber verpflich-
tet, ihr die Angaben zu liefern, die ihm vorliegen und die geeignet 
sind, die Berechtigten vergessener Guthaben oder die Einrichtungen, 
welche solche Guthaben führen, zu finden.152

Art. 331a153

1 Der Vorsorgeschutz beginnt mit dem Tag, an dem das Arbeitsver-
hältnis anfängt, und endet an dem Tag, an welchem der Arbeitnehmer 
die Vorsorgeeinrichtung verlässt.
2 Der Arbeitnehmer geniesst jedoch einen Vorsorgeschutz gegen Tod 
und Invalidität, bis er in ein neues Vorsorgeverhältnis eingetreten ist, 
längstens aber während eines Monats.
3 Für den nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses gewährten Vor-
sorgeschutz kann die Vorsorgeeinrichtung vom Arbeitnehmer Risiko-
beiträge verlangen.

150 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 
(AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637).

151 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 
1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

152 Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 18.  Dez. 1998, in Kraft seit 1.  Mai 1999 (AS 1999 1384; 
BBl 1998 V 5569).

153 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 
1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

II. Beginn und 
Ende des Vorsor-
geschutzes
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Art. 331b154

Die Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen kann vor der Fällig-
keit gültig weder abgetreten noch verpfändet werden.

Art. 331c155

Vorsorgeeinrichtungen dürfen für die Risiken Tod und Invalidität 
einen Vorbehalt aus gesundheitlichen Gründen machen. Dieser darf 
höchstens fünf Jahre betragen.

Art. 331d156

1 Der Arbeitnehmer kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs 
auf Altersleistungen seinen Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder 
einen Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung für Wohn-
eigentum zum eigenen Bedarf verpfänden.
2 Die Verpfändung ist auch zulässig für den Erwerb von Anteilschei-
nen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen, 
wenn der Arbeitnehmer eine dadurch mitfinanzierte Wohnung selbst 
benutzt.
3 Die Verpfändung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Anzeige 
an die Vorsorgeeinrichtung.
4 Arbeitnehmer, die das 50.  Altersjahr überschritten haben, dürfen 
höchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr 
Anspruch gehabt hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung 
im Zeitpunkt der Verpfändung als Pfand einsetzen.
5 Ist der Arbeitnehmer verheiratet, so ist die Verpfändung nur zulässig, 
wenn sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann der Arbeitnehmer die 
Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er 
das Zivilgericht anrufen.157 Die gleiche Regelung gilt bei eingetrage-
nen Partnerschaften.158 
6 Wird das Pfand vor dem Vorsorgefall oder vor der Barauszahlung 
verwertet, so finden die Artikel 30d, 30e, 30g und 83a des Bundesgeset-

154 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 
1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

155 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 
1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

156 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln 
der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237).

157 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei 
Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

158 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 
2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

III. Abtretung und 
Verpfändung

IV. Gesundheitli-
che Vorbehalte

V. Wohneigen-
tumsförderung

1. Verpfändung
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zes vom 25.  Juni 1982159 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge Anwendung.160

7 Der Bundesrat bestimmt:
a. die zulässigen Verpfändungszwecke und den Begriff «Wohn-

eigentum zum eigenen Bedarf»;
b. welche Voraussetzungen bei der Verpfändung von Anteilschei-

nen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligun-
gen zu erfüllen sind.

Art. 331e161

1 Der Arbeitnehmer kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs 
auf Altersleistungen von seiner Vorsorgeeinrichtung einen Betrag für 
Wohneigentum zum eigenen Bedarf geltend machen.
2 Arbeitnehmer dürfen bis zum 50.  Altersjahr einen Betrag bis 
zur Höhe der Freizügigkeitsleistung beziehen. Versicherte, die das 
50.  Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens die Freizügig-
keitsleistung, auf die sie im 50.  Altersjahr Anspruch gehabt hätten, 
oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des Bezuges 
in Anspruch nehmen.
3 Der Arbeitnehmer kann diesen Betrag auch für den Erwerb von 
Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Betei-
ligungen verwenden, wenn er eine dadurch mitfinanzierte Wohnung 
selbst benutzt.
4 Mit dem Bezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorgeleistun-
gen entsprechend den jeweiligen Vorsorgereglementen und den tech-
nischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung gekürzt. Um eine Ein-
busse des Vorsorgeschutzes durch eine Leistungskürzung bei Tod oder 
Invalidität zu vermeiden, bietet die Vorsorgeeinrichtung eine Zusatz-
versicherung an oder vermittelt eine solche.
5 Ist der Arbeitnehmer verheiratet, so sind der Bezug und jede nach-
folgende Begründung eines Grundpfandrechts nur zulässig, wenn 
sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann der Arbeitnehmer die 
Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er 

159 SR 831.40
160 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
161 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln 

der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237).

2. Vorbezug
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das Zivilgericht anrufen. Die gleiche Regelung gilt bei eingetragenen 
Partnerschaften.162

6 Werden Ehegatten vor Eintritt eines Vorsorgefalles geschieden, so 
gilt der Vorbezug als Freizügigkeitsleistung und wird nach Artikel 123 
des Zivilgesetzbuches163, den Artikeln 280 und 281 ZPO164 und den 
Artikeln 22–22b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993165 
geteilt. Die gleiche Regelung gilt bei gerichtlicher Auflösung einer ein-
getragenen Partnerschaft.166

7 Wird durch den Vorbezug oder die Verpfändung die Liquidität der 
Vorsorgeeinrichtung in Frage gestellt, so kann diese die Erledigung 
der entsprechenden Gesuche aufschieben. Sie legt in ihrem Regle-
ment eine Prioritätenordnung für das Aufschieben dieser Vorbezüge 
beziehungsweise Verpfändungen fest. Der Bundesrat regelt die Einzel-
heiten.
8 Im Übrigen gelten die Artikel 30d, 30e, 30g und 83a des Bundesgeset-
zes vom 25.  Juni 1982167 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge.168

Art. 331f  169

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass 
während der Dauer einer Unterdeckung die Verpfändung, der Vor-
bezug und die Rückzahlung zeitlich und betragsmässig eingeschränkt 
oder ganz verweigert werden können.
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen die Ein-
schränkungen nach Absatz 1 zulässig sind, und bestimmt deren 
Umfang.

[…]

162 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

163 SR 210
164 SR 272
165 SR 831.42
166 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
167 SR 831.40
168 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
169 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; 

BBl 2003 6399).

3. Einschränkun-
gen während einer 
Unterdeckung 
der Vorsorgeein-
richtung
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Vierter Abschnitt: Zwingende Vorschriften

Art. 361
1 Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag 
darf von den folgenden Vorschriften weder zuungunsten des Arbeit-
gebers noch des Arbeitnehmers abgewichen werden:

Artikel 321c: Absatz 1 (Überstundenarbeit)
Artikel 323: Absatz 4 (Vorschuss)
Artikel 323b: Absatz 2 (Verrechnung mit Gegenforderungen)
Artikel 325: Absatz 2 (Abtretung und Verpfändung von Lohn-

forderungen)
Artikel 326: Absatz 2 (Zuweisung von Arbeit)
Artikel 329d: Absätze 2 und 3 (Ferienlohn)
Artikel 331: Absätze 1 und 2 (Zuwendungen für die Personalfür-

sorge)
Artikel 331b: (Abtretung und Verpfändung von Forderungen auf 

Vorsorgeleistungen)228

…229

Artikel 334: Absatz 3 (Kündigung beim langjährigen Arbeitsver-
hältnis)

Artikel 335: (Kündigung des Arbeitsverhältnisses)
Artikel 335k: (Sozialplan während eines Konkurs- oder eines 

Nachlassverfahrens)230

Artikel 336: Absatz 1 (Missbräuchliche Kündigung)
Artikel 336a: (Entschädigung bei missbräuchlicher Kündigung)
Artikel 336b: (Geltendmachung der Entschädigung)
Artikel 336d: (Kündigung zur Unzeit durch den Arbeitnehmer)
Artikel 337: Absätze 1 und 2 (Fristlose Auflösung aus wichtigen 

Gründen)
Artikel 337b: Absatz 1 (Folgen bei gerechtfertigter Auflösung)
Artikel 337d: (Folgen bei ungerechtfertigtem Nichtantritt oder 

Verlassen der Arbeitsstelle)
Artikel 339: Absatz 1 (Fälligkeit der Forderungen)
Artikel 339a: (Rückgabepflichten)
Artikel 340b: Absätze 1 und 2 (Folgen der Übertretung des Kon-

kurrenzverbotes)

228 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 
1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

229 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, mit Wirkung seit 
1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

230 Eingefügt durch Anhang des BG vom 21.  Juni 2013, in Kraft seit 1.  Jan. 2014 (AS 2013 4111; 
BBl 2010 6455).

A. Unabänderlich-
keit zuungunsten 
des Arbeit-
gebers und des 
Arbeitnehmers
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Artikel 342: Absatz 2 (Zivilrechtliche Wirkungen des öffentlichen 
Rechts)

…231

Artikel 346: (Vorzeitige Auflösung des Lehrvertrages)
Artikel 349c: Absatz 3 (Verhinderung an der Reisetätigkeit)
Artikel 350: (Besondere Kündigung)
Artikel 350a: Absatz 2 (Rückgabepflichten).232

2 Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen und 
Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten Vor-
schriften zuungunsten des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers 
abweichen, sind nichtig.

Art. 362
1 Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag 
darf von den folgenden Vorschriften nicht zuungunsten der Arbeit-
nehmerin oder des Arbeitnehmers abgewichen werden:233

Artikel 321e: (Haftung des Arbeitnehmers)

Artikel 322a: Absätze 2 und 3 (Anteil am Geschäftsergebnis)

Artikel 322b: Absätze 1 und 2 (Entstehung des Provisions-
anspruchs)

Artikel 322c: (Provisionsabrechnung)

Artikel 323b: Absatz 1 zweiter Satz (Lohnabrechnung)

Artikel 324: (Lohn bei Annahmeverzug des Arbeitgebers)

Artikel 324a: Absätze 1 und 3 (Lohn bei Verhinderung des 
Arbeitnehmers)

Artikel 324b: (Lohn bei obligatorischer Versicherung des Arbeit-
nehmers)

Artikel 326: Absätze 1, 3 und 4 (Akkordlohnarbeit)

Artikel 326a: (Akkordlohn)

Artikel 327a: Absatz 1 (Auslagenersatz im Allgemeinen)

Artikel 327b: Absatz 1 (Auslagenersatz bei Motorfahrzeug)

231 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 
1.  Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 III 2829).

232 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 
II 551).

233 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1.  Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 
4103).

B. Unabänderlich-
keit zuungunsten 
des Arbeitnehmers
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Artikel 327c: Absatz 2 (Vorschuss für Auslagen)

Artikel 328: (Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers im 
Allgemeinen)

Artikel 328a: (Schutz der Persönlichkeit bei Hausgemeinschaft)

Artikel 328b: (Schutz der Persönlichkeit bei der Bearbeitung von 
Personendaten)234

Artikel 329: Absätze 1, 2 und 3 (Freizeit)

Artikel 329a: Absätze 1 und 3 (Dauer der Ferien)

Artikel 329b: Absätze 2 und 3 (Kürzung der Ferien)

Artikel 329c: (Zusammenhang und Zeitpunkt der Ferien)

Artikel 329d: Absatz 1 (Ferienlohn)

Artikel 329e: Absätze 1 und 3 (Jugendurlaub)235

Artikel 329f: (Mutterschaftsurlaub)236

Artikel 329g: (Urlaub des andern Elternteils)237

Artikel 329gbis: (Urlaub im Falle des Todes der Mutter)238

Artikel 329h: (Urlaub für die Betreuung von Angehörigen)239

Artikel 329i: (Urlaub für die Betreuung eines wegen Krankheit 
oder Unfall gesundheitlich schwer beeinträchtigten 
Kindes)240

Artikel 329j: (Adoptionsurlaub)241

234 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz, in Kraft seit 1. Juli 
1993 (AS 1993 1945; BBl 1988 II 413).

235 Eingefügt durch Art. 13 des JFG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (AS 1990 2007; BBl 1988 
I 825).

236 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 (AS 2005 1429; 
BBl 2002 7522, 2003 1112 2923).

237 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). Fassung gemäss 
Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Elternteil), in Kraft seit 
1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742).

238 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Eltern-
teil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742).

239 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1.  Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 
4103).

240 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1.  Juli 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 
4103).

241 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 468; 
BBl 2019 7095, 7303).
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Artikel 330: Absätze 1, 3 und 4 (Kaution)

Artikel 330a: (Zeugnis)

Artikel 331: Absätze 3 und 4 (Beitragsleistung und Auskunfts-
pflicht bei Personalfürsorge)

Artikel 331a: (Beginn und Ende des Vorsorgeschutzes)242

…243 

Artikel 332: Absatz 4 (Vergütung bei Erfindungen)

Artikel 333: Absatz 3 (Haftung bei Übergang des Arbeitsverhält-
nisses)

Artikel 335c: Absatz 3 (Kündigungsfristen)244

Artikel 335i: (Verhandlungspflicht zwecks Abschlusses eines 
Sozialplans)245

Artikel 335j: (Aufstellung des Sozialplans durch ein Schieds-
gericht)246

Artikel 336: Absatz 2 (Missbräuchliche Kündigung durch den 
Arbeitgeber)

Artikel 336c: (Kündigung zur Unzeit durch den Arbeitgeber)

Artikel 337a: (Fristlose Auflösung wegen Lohngefährdung)

Artikel 337c: Absatz 1 (Folgen bei ungerechtfertigter Entlassung)

Artikel 338: (Tod des Arbeitnehmers)

Artikel 338a: (Tod des Arbeitgebers)

Artikel 339b: (Voraussetzungen der Abgangsentschädigung)

Artikel 339d: (Ersatzleistungen)

Artikel 340: Absatz 1 (Voraussetzungen des Konkurrenz verbotes)

Artikel 340a: Absatz 1 (Beschränkung des Konkurrenzverbotes)

Artikel 340c: (Wegfall des Konkurrenzverbotes)

Artikel 341: Absatz 1 (Unverzichtbarkeit)

242 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 
1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

243 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, mit Wirkung seit 
1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

244 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1.  Jan. 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 
4103).

245 Eingefügt durch Anhang des BG vom 21.  Juni 2013, in Kraft seit 1.  Jan. 2014 (AS 2013 4111; 
BBl 2010 6455).

246 Eingefügt durch Anhang des BG vom 21.  Juni 2013, in Kraft seit 1.  Jan. 2014 (AS 2013 4111; 
BBl 2010 6455).
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Artikel 345a: (Pflichten des Lehrmeisters247)

Artikel 346a: (Lehrzeugnis)

Artikel 349a: Absatz 1 (Lohn des Handelsreisenden)

Artikel 349b: Absatz 3 (Ausrichtung der Provision)

Artikel 349c: Absatz 1 (Lohn bei Verhinderung an der Reisetätig-
keit)

Artikel 349e: Absatz 1 (Retentionsrecht des Handelsreisenden)

Artikel 350a: Absatz 1 (Provision bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses)

Artikel 352a: Absatz 3 (Haftung des Heimarbeitnehmers)

Artikel 353: (Abnahme des Arbeitserzeugnisses)

Artikel 353a: (Ausrichtung des Lohnes)

Artikel 353b: Absatz 1 (Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleis-
tung).248

2 Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen und 
Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten Vor-
schriften zuungunsten des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig.

[…]

247 Heute: des Arbeitgebers.
248 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 

II 551).
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Verordnung  
über den Sicherheitsfonds BVG
(SFV)

vom 22. Juni 1998 (Stand am 1. Juli 2024)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf die Artikel 56 Absätze 3 und 4, 59 Absätze 2 und 3, 59a und 97 Absatz 1  
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821 über die berufliche Alters‑, Hinterlassenen‑  
und Invalidenvorsorge (BVG),2

verordnet:

1. Kapitel: Organisation

Art. 1  Name, Rechtsform und Sitz
1 Unter dem Namen «Sicherheitsfonds BVG» besteht eine öffentlich‑rechtliche Stif‑
tung mit eigener Rechtspersönlichkeit.
2 Der Sitz der Stiftung ist in Bern.

Art. 2  Zweck und Aufgabe
1 Die Stiftung führt den Sicherheitsfonds nach Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe a BVG.
2 Sie erfüllt die Aufgaben nach Artikel 56 BVG.

Art. 33  Aufsicht

Die Stiftung wird von der Oberaufsichtskommission beaufsichtigt.

Art. 4  Stiftungsrat

Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der Stiftung. Er setzt sich zusammen aus drei 
Vertretern der Arbeitnehmer, drei Vertretern der Arbeitgeber, zwei Vertretern der 

SR 831.432.1; AS 1998 1662
1 SR 831.40
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 der V vom 22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 750).
3 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 

3435).
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öffentlichen Verwaltung sowie aus einem weiteren Mitglied, das keinem dieser Kreise 
angehört.

Art. 5  Wahl des Stiftungsrates
1 Der Bundesrat wählt die Vertreter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf Vor‑
schlag der entsprechenden Spitzenorganisationen und die Vertreter der öffentlichen 
Verwaltung auf Vorschlag des Eidgenössischen Departementes des Innern.
2 Er wählt das neunte Mitglied des Stiftungsrates auf Vorschlag der bereits gewählten 
Mitglieder. 

Art. 6  Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds
1 Eine vom Stiftungsrat beauftragte Geschäftsstelle verwaltet den Sicherheitsfonds. Sie 
trifft alle zur Erfüllung ihres Auftrages erforderlichen Massnahmen. Sie vertritt den 
Sicherheitsfonds nach aussen.
2 Das Verhältnis zwischen dem Stiftungsrat und der Geschäftsstelle wird vertraglich 
geregelt. Der Vertrag muss der Oberaufsichtskommission zur Genehmigung vorgelegt 
werden.4

3 Die Geschäftsstelle gibt den Aufsichtsbehörden, der Auffangeinrichtung und den 
dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 19935 (FZG) unterstellten Vorsorgeein‑
richtungen ihre Organisation sowie das Verfahren für die Erhebung der Beiträge und 
die Geltendmachung von Leistungen bekannt.

Art. 76  Revisionsstelle und Experte für berufliche Vorsorge
1 Die Revisionsstelle des Sicherheitsfonds prüft jährlich die Geschäftsführung, das 
Rechnungswesen und die Vermögensanlage des Sicherheitsfonds.
2 Soweit der Sicherheitsfonds versicherungstechnische Risiken selbst übernimmt, 
prüft der Experte für berufliche Vorsorge periodisch, ob der Sicherheitsfonds Sicher‑
heit dafür bietet, dass er seine Verpflichtungen erfüllen kann.

Art. 87  Berichterstattung

Der Bericht der Revisionsstelle ist vom Stiftungsrat der Oberaufsichtskommission 
und dem Experten für berufliche Vorsorge zuzustellen.

4 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 
3435).

5 SR 831.42
6 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 

3435).
7 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 

3435).
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Art. 9  Verzeichnis der Vorsorgeeinrichtungen
1 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds führt ein Verzeichnis der dem FZG8 unter‑
stellten Vorsorgeeinrichtungen.
2 Das Verzeichnis enthält Namen und Adressen der dem FZG unterstellten Vorsor‑
geeinrichtungen und gibt an, ob eine Vorsorgeeinrichtung registriert ist.
3 Den Aufsichtsbehörden und der Oberaufsichtskommission ist das Verzeichnis 
zugänglich zu machen.9

Art. 10  Meldepflicht der Aufsichtsbehörden

Die Aufsichtsbehörden melden der Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds innerhalb von 
drei Monaten die Änderungen von Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG10 unterstellt 
sind, insbesondere Neugründungen, Zusammenschlüsse, Aufhebungen und Namens‑
änderungen.

Art. 11  Meldepflicht nicht beaufsichtigter Vorsorgeeinrichtungen

Die Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG11 unterstellt sind und keiner Aufsicht unter‑
stehen, melden der Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds innerhalb von drei Monaten 
die sie betreffenden Änderungen, insbesondere Neugründungen, Zusammenschlüsse, 
Aufhebungen und Namensänderungen.

2. Kapitel: Finanzierung

Art. 12  Finanzierung des Sicherheitsfonds

Der Sicherheitsfonds wird mit den jährlichen Beiträgen der Vorsorgeeinrichtungen, 
die dem FZG12 unterstellt sind, sowie mit dem Ertrag aus seinem Vermögen finanziert.

Art. 12a13  Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule
1 Der Sicherheitsfonds finanziert die Zentralstelle 2. Säule (Art. 56 Abs. 1 Bst. f und f bis 
BVG) aus den Guthaben, die auf Freizügigkeitskonten oder ‑policen nach Artikel 10 

 8 SR 831.42
 9 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 

3435).
10 SR 831.42
11 SR 831.42
12 SR 831.42
13 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279, 

4653).
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der Freizügigkeitsverordnung vom 3.  Oktober 199414 angelegt sind und nach Arti‑
kel 41 Absatz 3 und 4 BVG an den Sicherheitsfonds überwiesen werden.15

2 Soweit diese Guthaben nicht ausreichen, erfolgt die Finanzierung nach Artikel 12.

Art. 12b16  Zahlungen an die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV

Der Sicherheitsfonds vergütet der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV jährlich die 
Kosten, die ihr für die Recherche und Lieferung von Personendaten zu Rentnerinnen 
und Rentnern sowie für die Nutzung des Informatiksystems durch die Zentralstelle 
2. Säule entstehen.

Art. 13  Vermögensanlage und Rechnungswesen

Das Vermögen des Sicherheitsfonds wird nach den Artikeln 49 ff. der Verordnung 
vom 18.  April 198417 über die berufliche Alters‑, Hinterlassenen‑ und Invalidenvor‑
sorge (BVV 2) angelegt. Für das Rechnungswesen und die Rechnungslegung sind die 
Artikel 47 und 48 BVV 2 anwendbar.

Art. 14  Beitragssystem
1 Durch Beiträge der registrierten Vorsorgeeinrichtungen finanziert werden:

a. die Zuschüsse wegen ungünstiger Altersstruktur (Art. 56 Abs. 1 Bst. a BVG);
b. die Entschädigungen an die Auffangeinrichtung für die Kontrolle des Wieder‑

anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung (Art. 56 Abs. 1 Bst. d BVG);
c. die Entschädigungen an die AHV‑Ausgleichskassen (Art. 56 Abs. 1 Bst. h BVG).18

1bis Die anderen Leistungen (Art. 56 Abs. 1 Bst. b, c, d, e, f, f bis, g und i BVG) werden 
durch Beiträge aller Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstellt sind, finanziert.19

2 Die Berechnungsgrundlagen für die Beiträge sind für das Kalenderjahr zu ermitteln, 
für welches die Beiträge geschuldet werden.

Art. 15  Beiträge für Zuschüsse und Entschädigungen20

1 Berechnungsgrundlage der Beiträge für Zuschüsse wegen ungünstiger Altersstruk‑
tur, für die Entschädigungen an die Auffangeinrichtung für die Wiederanschlusskon‑
trolle und für die Entschädigungen an die AHV‑Ausgleichskassen ist die Summe der 

14 SR 831.425
15 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 der V vom 22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Juli 2024 (AS 2023 750).
16 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 der V vom 22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Juli 2024 (AS 2023 750).
17 SR 831.441.1
18 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 

3435).
19 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011 (AS 2011 3435). Fassung gemäss 

Anhang Ziff. 4 der V vom 22. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Juli 2024 (AS 2023 750).
20 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 

3435).
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koordinierten Löhne aller versicherten Personen nach Artikel 8 BVG, die für Altersleis‑
tungen Beiträge zu entrichten haben.21

2 Für Personen, die während des Kalenderjahres ein‑ oder austreten, wird der koor‑
dinierte Lohn anteilmässig berechnet.

Art. 16  Beiträge für Leistungen bei Insolvenz und für andere Leistungen
1 Berechnungsgrundlage für Beiträge für Leistungen bei Insolvenz und für andere Leis‑
tungen ist die Summe:

a. der per 31. Dezember berechneten reglementarischen Austrittsleistungen aller 
Versicherten nach Artikel 2 FZG22; und

b. des mit zehn multiplizierten Betrages sämtlicher Renten, wie er aus der Betriebs‑
rechnung hervorgeht.

2 Falls per 31. Dezember keine aktuelle Berechnung der reglementarischen Austritts‑
leistungen vorliegt, wird der letzte nach Artikel 24 FZG berechnete Wert verwendet. 

Art. 17  Meldung der Berechnungsgrundlagen für die Beiträge
1 Die registrierten Vorsorgeeinrichtungen melden der Geschäftsstelle des Sicherheits‑
fonds:

a. die Summe der koordinierten Löhne;
b. die Summe der Altersgutschriften für ein Kalenderjahr;
c. die Summe der reglementarischen Austrittsleistungen nach Artikel 2 FZG23;
d. die Summe der laufenden Renten aus der Betriebsrechnung.

2 Die dem FZG unterstellten, nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen melden der 
Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds:

a. die Summe der reglementarischen Austrittsleistungen nach Artikel 2 FZG;
b. die Summe der laufenden Renten aus der Betriebsrechnung.

3 Die Meldungen für das Kalenderjahr haben jährlich bis zum 30. Juni des nachfolgen‑
den Kalenderjahres in der von der Geschäftsstelle vorgeschriebenen Form zu erfolgen.
4 Die Revisionsstelle der Vorsorgeeinrichtung bestätigt die Richtigkeit und Vollstän‑
digkeit der Meldungen.24

5 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds kann für die Festlegung der Beitragssätze 
von den ihm angeschlossenen Vorsorgeeinrichtungen zusätzlich folgende Angaben 
verlangen:

a. den Anteil der BVG‑Altersguthaben an den Austrittsleistungen; 

21 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 
3435).

22 SR 831.42
23 SR 831.42
24 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 

3435).
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b. den Deckungsgrad;
c. die Höhe des technischen Zinssatzes.25

Art. 18  Beitragssätze
1 Der Stiftungsrat legt jährlich die Beitragssätze fest und unterbreitet diese der Ober‑
aufsichtskommission zur Genehmigung.26

2 Er teilt die Beitragssätze für ein Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Oktober des Vor‑
jahres den Vorsorgeeinrichtungen mit.

Art. 19  Fälligkeit der Beiträge
1 Die Beiträge für ein Kalenderjahr werden am 30. Juni des Folgejahres fällig. Sie wer‑
den auf dieses Datum hin belastet oder sie sind bis zu diesem Datum einzuzahlen.
2 Bei der Überprüfung der Abrechnung festgestellte Differenzbeträge werden eingefor‑
dert oder gutgeschrieben.

3. Kapitel: Leistungen

1. Abschnitt: Geltendmachung der Ansprüche

Art. 20
1 Ansprüche gegenüber dem Sicherheitsfonds sind bei der Geschäftsstelle des Sicher‑
heitsfonds in der von ihr vorgeschriebenen Form geltend zu machen.
2 Der Antragsteller muss der Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds alle zur Prüfung des 
Gesuches erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen und Auskünfte erteilen.
3 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds prüft, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 
für Leistungen erfüllt sind und hält ihren Entscheid auf Verlangen der Vorsorgeein‑
richtung in einer Verfügung fest.

25 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 
3435).

26 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 
3435).
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2. Abschnitt: Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur

Art. 21  Meldung und Auszahlung
1 Die Gesuche um Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur müssen bis zum 30. Juni 
nach dem massgeblichen Kalenderjahr eingereicht werden. Die Revisionsstelle der Vor‑
sorgeeinrichtung bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.27

2 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds verrechnet die Zuschüsse mit den Beiträgen 
und bezahlt allfällige Restguthaben aus.

Art. 22  Anschluss eines Arbeitgebers bei einer einzigen Vorsorgeeinrichtung
1 Ist der Arbeitgeber bei einer einzigen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen, so ist die 
Vorsorgeeinrichtung Antragstellerin. Diese lässt sich vom Arbeitgeber bestätigen, dass 
sein gesamtes Personal bei ihr versichert ist.
2 Sind der Vorsorgeeinrichtung mehrere Arbeitgeber angeschlossen, so muss die Vor‑
sorgeeinrichtung den Arbeitgeber bezeichnen, für dessen Personal sie Zuschüsse 
verlangt. Auf Verlangen des Sicherheitsfonds muss sie die koordinierten Löhne und 
Altersgutschriften von allen Versicherten dieses Arbeitgebers vorlegen.

Art. 23  Anschluss eines Arbeitgebers bei verschiedenen  Vorsorgeeinrichtungen
1 Ist der Arbeitgeber bei mehreren Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen, so ist er der 
Antragsteller.
2 Der Arbeitgeber muss allen beteiligten Vorsorgeeinrichtungen mitteilen, dass er bei 
verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen ist.
3 Die Vorsorgeeinrichtungen melden dem Arbeitgeber die Summe der koordinierten 
Löhne und Altersgutschriften seiner Arbeitnehmer in der von der Geschäftsstelle des 
Sicherheitsfonds vorgeschriebenen Form. Die Revisionsstelle der Vorsorgeeinrichtung 
bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.28

4 Für die Berechnung der Altersstruktur ist das gesamte bei verschiedenen Vorsor‑
geeinrichtungen sich befindende Personal des Arbeitgebers massgebend.
5 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds verteilt die Zuschüsse direkt an die berech‑
tigten Vorsorgeeinrichtungen.

27 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 
3435).

28 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 
3435).
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3. Abschnitt: Sicherstellung bei zahlungsunfähig gewordenen Vor‑
sorgeeinrichtungen

Art. 24  Antragstellerin
1 Antragstellerin für die Leistungen des Sicherheitsfonds ist die zahlungsunfähig 
gewordene Vorsorgeeinrichtung oder die Rechtsträgerin des insolvent gewordenen Ver‑
sichertenkollektivs.
2 Die Aufsichtsbehörde bestätigt zuhanden des Sicherheitsfonds, dass über die Vorsor‑
geeinrichtung ein Liquidations‑ oder Konkursverfahren oder ein ähnliches Verfahren 
eröffnet worden ist.

Art. 25  Zahlungsunfähigkeit
1 Zahlungsunfähig ist eine Vorsorgeeinrichtung oder ein Versichertenkollektiv, wenn 
die Vorsorgeeinrichtung oder das Versichertenkollektiv fällige gesetzliche oder regle‑
mentarische Leistungen nicht erbringen kann und eine Sanierung nicht mehr möglich 
ist.
2 Nicht mehr möglich ist die Sanierung:

a. einer Vorsorgeeinrichtung, wenn über sie ein Liquidations‑ oder Konkursver‑
fahren oder ein ähnliches Verfahren eröffnet worden ist;

b.29 eines Versichertenkollektivs, wenn über den Arbeitgeber ein Konkursverfahren 
oder ein ähnliches Verfahren eröffnet worden ist.

3 Die Aufsichtsbehörde informiert die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds, wenn über 
eine Vorsorgeeinrichtung ein Liquidations‑ oder Konkursverfahren oder ein ähnliches 
Verfahren eröffnet worden ist.

Art. 26  Art und Umfang der Sicherstellung
1 Der Sicherheitsfonds stellt den Betrag sicher, welcher der Vorsorgeeinrichtung zur 
Erfüllung ihrer gesetzlichen oder reglementarischen Verpflichtungen fehlt. Der Sicher‑
heitsfonds kann bis zum Abschluss des Liquidations‑ oder Konkursverfahrens Vor‑
schüsse leisten.
2 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds legt im Einzelfall die geeignetste Art der 
Sicherstellung fest.
3 Der Sicherheitsfonds leistet die Sicherheit zweckgebunden zugunsten der zahlungs‑
unfähigen Vorsorgeeinrichtung. Die Liquidations‑ oder Konkursverwaltung hat die 
Sicherheitsleistung neben der Liquidations‑ oder Konkursmasse gesondert zu ver‑
walten. Sind die versicherten Personen einer anderen Vorsorgeeinrichtung oder einer 

29 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 
3435).



 243

VO über den Sicherheitsfonds BVG Art. 30 | SFV
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Einrichtung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 FZG30 angeschlossen, so hat der Liquida‑
tions‑ oder Konkursverwalter die Sicherheitsleistung an die betreffende Einrichtung 
zu übertragen.
4 Der Sicherheitsfonds kann von zahlungsunfähigen Vorsorgeeinrichtungen geführte 
Leistungsfälle selbst weiterführen. Der Stiftungsrat kann dafür ein Reglement erlas‑
sen, welches der Oberaufsichtskommission zur Genehmigung zu unterbreiten ist.31

Art. 26a32  Sicherstellung der vergessenen Guthaben

Der Sicherheitsfonds stellt den Betrag der vergessenen Guthaben von liquidierten 
Vorsorgeeinrichtungen nur dann sicher, wenn die Versicherten nachweisen, dass das 
Guthaben bei der liquidierten Vorsorgeeinrichtung bestand.

4. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 27  Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a. die Verordnung vom 17.  Dezember 198433 über die Errichtung der Stiftung 

Sicherheitsfonds BVG;
b. die Verordnung vom 7.  Mai 198634 über die Verwaltung des Sicherheitsfonds 

BVG;
c. das Beitrags‑ und Leistungsreglement vom 23. Juni 198635 der Stiftung Sicher‑

heitsfonds BVG.

Art. 28  Änderung bisherigen Rechts

…36

Art. 2937

Art. 30  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1998 in Kraft.

30 SR 831.42
31 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 

3435).
32 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 19. April 1999 (AS 1999 1773).
33 [AS 1985 12]
34 [AS 1986 867; 1989 1900; 1996 2243 Ziff. I 2.12, 3451]
35 [AS 1986 1703]
36 Die Änderung kann unter AS 1998 1662 konsultiert werden.
37 Aufgehoben durch Ziff. IV 49 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).
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Verordnung 
über die Anlagestiftungen
(ASV)

vom 10. und 22. Juni 2011 (Stand am 1. Juli 2024)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 53k des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821 über  
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG),

verordnet:

1. Abschnitt: Anlegerkreis und Anlegerstatus

Art. 1  Anlegerkreis
(Art. 53k Bst. a BVG)

Den Anlegerkreis einer Anlagestiftung bilden können:
a. Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in 

der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen; und
b. Personen, die kollektive Anlagen der Einrichtungen nach Buchstabe a verwalten, 

von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden 
und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen.

Art. 2  Anlegerstatus
(Art. 53k Bst. a und e BVG)

1 Wer als Anleger in eine Anlagestiftung aufgenommen werden will, muss bei der Stif-
tung ein schriftliches Aufnahmegesuch einreichen und darin nachweisen, dass er die 
Voraussetzungen nach Artikel 1 erfüllt. Die Stiftung entscheidet über die Aufnahme. 
Sie kann die Aufnahme ohne Angabe von Gründen verweigern.
2 Der Status als Anleger ist gegeben, solange mindestens ein Anspruch oder eine ver-
bindliche Kapitalzusage besteht.
3 Die Stiftung beachtet gegenüber den Anlegern den Grundsatz der Gleichbehand-
lung.

SR 831.403.2; AS 2011 3407
1 SR 831.40
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2. Abschnitt: Anlegerversammlung

Art. 3  Einberufung und Durchführung
(Art. 53k Bst. c und e BVG)

1 Für die Einberufung und die Durchführung der Anlegerversammlung gelten die 
Artikel 699–703 des Obligationenrechts2 sinngemäss.3

2 Das Stimmrecht der Anleger richtet sich nach ihrem Anteil am Anlagevermögen.

Art. 4  Unübertragbare Befugnisse
(Art. 53k Bst. c und e BVG)

1 Die Anlegerversammlung hat folgende unübertragbare Befugnisse:
a. Beschlussfassung über Anträge an die Aufsichtsbehörde zur Änderung der Sta-

tuten;
b. Genehmigung der Änderung von Stiftungsreglement und Spezialreglementen, 

einschliesslich der Anlagerichtlinien, unter Vorbehalt einer Übertragung der 
Regelungsbefugnis an den Stiftungsrat (Art. 13 Abs. 3);

c.4 Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates;
d. Wahl der Revisionsstelle;
e. Genehmigung der Jahresrechnung;
f. Genehmigung von Tochtergesellschaften im Stammvermögen (Art. 24 Abs. 2 

Bst. b);
g. Genehmigung von Beteiligungen an nicht kotierten schweizerischen Aktien-

gesellschaften im Stammvermögen (Art. 25 Abs. 2);
h. Beschlussfassung über Anträge an die Aufsichtsbehörde zur Aufhebung oder 

Fusion der Stiftung.
2 Sie stimmt in ihrer ersten Versammlung über die bei der Gründung der Stiftung 
erlassenen Statuten und das Stiftungsreglement ab.

3. Abschnitt: Stiftungsrat

Art. 5  Zusammensetzung und Wahl
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Der Stiftungsrat besteht aus mindestens drei fachkundigen Mitgliedern.
2 Die Mitglieder und die Präsidentin oder der Präsident des Stiftungsrates werden von 
der Anlegerversammlung gewählt. Dabei dürfen der Stifter, dessen Rechtsnachfolger 
und Personen, die mit dem Stifter wirtschaftlich verbunden sind, höchstens von einem 

2 SR 220
3 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. April 2024, in Kraft seit 1. Juli 2024 (AS 2024 205).
4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
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Drittel des Stiftungsrates vertreten werden. Die Anlegerversammlung kann ihr Recht, 
die Präsidentin oder den Präsidenten zu wählen, in den Statuten auf den Stiftungsrat 
übertragen.5

3 Der erste Stiftungsrat wird durch den Stifter ernannt. Die Statuten können dem 
Stifter oder dessen Rechtsnachfolger das Recht zuerkennen, im Falle des vorzeitigen 
Rücktritts eines Stiftungsratsmitglieds einen Ersatz zu ernennen. Die Amtszeit dieses 
Stiftungsratsmitglieds dauert bis zur nächsten Sitzung der Anlegerversammlung.6

Art. 6  Aufgaben und Befugnisse
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Der Stiftungsrat nimmt alle Aufgaben und Befugnisse wahr, die nicht durch das 
Gesetz und die Stiftungssatzungen der Anlegerversammlung zugeteilt sind.
2 Er sorgt namentlich für eine angemessene Betriebsorganisation.
3 Er sorgt für eine der Grösse und Komplexität der Anlagestiftung angemessene 
interne Kontrolle und für eine ausreichende Kontrolle der mit übertragenen Aufgaben 
betrauten Personen. Er stellt die Unabhängigkeit der Kontrollorgane sicher.7

Art. 7  Übertragung von Aufgaben
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Für die mit der Geschäftsführung und Verwaltung der Anlagestiftung betrauten Per-
sonen gelten Artikel 51b Absatz 1 BVG sowie die Artikel 48f–48l, ausgenommen die 
Artikel 48h Absatz 1 und 48i Absatz 1, der Verordnung vom 18. April 19848 über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) sinngemäss.
2 Der Stiftungsrat kann Aufgaben an Dritte übertragen, sofern zusätzlich zu Absatz 1 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a. Es handelt sich um nach Gesetz und Satzungen übertragbare Aufgaben.
b. Die Übertragung von Aufgaben wird in einem schriftlichen Vertrag festgehalten.
c. Artikel 12 wird eingehalten.
d.9 …

3 An Dritte übertragene Aufgaben dürfen nur weiterübertragen werden, wenn der Stif-
tungsrat der Weiterübertragung vorgängig zugestimmt hat und die Bestimmungen 
über die Aufgabenübertragung eingehalten werden. Die Stiftung und die Revisions-
stelle müssen die übertragenen Aufgaben weiterhin kontrollieren beziehungsweise 
prüfen können.10

5 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
6 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
7 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
8 SR 831.441.1
9 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, mit Wirkung seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).



ASV | Art. 8 VO über die Anlagestiftungen

248

Art. 8  Vermeidung von Interessenkonflikten, Rechtsgeschäfte 
mit Nahestehenden
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Die Artikel 51b Absatz 2 und 51c BVG sowie die Artikel 48h Absatz 2 und 48i Absatz 2 
BVV 211 gelten sinngemäss.
2 Personen, die mit der Verwaltung oder Vermögensverwaltung der Anlagestiftung 
betraut sind, dürfen nicht in den Stiftungsrat gewählt werden. Überträgt der Stif-
tungsrat die Geschäftsführung Dritten, so dürfen diese nicht im Stiftungsrat vertreten 
sein.12

3 Die Mitglieder des Stiftungsrates unterliegen in ihren Tätigkeiten keinen Weisungen 
des Stifters oder von dessen Rechtsnachfolger. Sie sind in eigener Sache nicht stimm-
berechtigt.13

4 Die Anlegerversammlung genehmigt das Reglement zur Vermeidung von Interessen-
konflikten und Rechtsgeschäften mit Nahestehenden. Sie kann dieses Recht in den 
Statuten auf den Stiftungsrat übertragen.14

4. Abschnitt: Revisionsstelle

Art. 9  Voraussetzungen
(Art. 53k Bst. d BVG)

Als Revisionsstelle können nur Unternehmen tätig sein, die von der Eidgenössischen 
Revisionsaufsichtsbehörde als staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen nach 
dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200515 zugelassen sind.

Art. 10  Aufgaben
(Art. 52c, 53k Bst. d und 62a Abs. 2 Bst. a und b BVG)

1 Für die Aufgaben der Revisionsstelle gilt Artikel 52c BVG sinngemäss.
2 Bei Sacheinlagen prüft die Revisionsstelle den Bericht nach Artikel 20 Absatz 3 und 
bei Sacheinlagen in Immobilien zusätzlich, ob Artikel 41 Absatz 4 eingehalten ist.
3 Ferner beurteilt sie Begründungen der Stiftungen, die sich aus der Anwendung von 
Artikel 41 Absätze 3 und 4 in Verbindung mit den Artikeln 92 und 93 der Kollektiv-
anlagenverordnung vom 22. November 200616 (KKV) ergeben.

11 SR 831.441.1
12 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
13 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
14 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
15 SR 221.302
16 SR 951.311
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4 Nach der Aufhebung einer Anlagegruppe bestätigt sie dem Stiftungsrat die ord-
nungsgemässe Durchführung.
5 Sie erfüllt die Anweisungen der Aufsichtsbehörde nach Artikel 62a Absatz 2 BVG. Die 
Aufsichtsbehörde kann die Revisionsstelle zur Prüfung der Detailorganisation anhal-
ten und einen entsprechenden Bericht einfordern. Sie kann gestützt auf den Revisions-
stellenbericht auf eine eigene Prüfung verzichten.
6 Die Revisionsstelle kann unangemeldete Zwischenprüfungen durchführen.

5. Abschnitt: Schätzungsexperten und -expertinnen
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

Art. 11
1 Vor der Bildung einer Immobilien-Anlagegruppe (Art. 27) beauftragt die Stiftung 
mindestens zwei natürliche Personen oder eine juristische Person mit Sitz in der 
Schweiz als Schätzungsexperten oder -expertinnen.
2 Von ausländischen Experten oder Expertinnen erstellte Gutachten zu Immobilien-
anlagen im Ausland müssen durch eine Person nach Absatz 1 auf die korrekte Anwen-
dung der im Reglement vorgeschriebenen Bewertungsgrundsätze hin geprüft werden, 
und das Ergebnis des ausländischen Gutachtens muss ihr plausibel erscheinen.
3 Sämtliche Experten und Expertinnen müssen die erforderliche Qualifikation auf-
weisen und unabhängig sein. Die Aufsichtsbehörde kann dazu den Anlagestiftungen 
im Einzelfall Vorgaben machen.17

6. Abschnitt: Depotbank
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

Art. 12
1 Die Depotbank muss eine Bank nach Artikel 1 Absatz 1 des Bankengesetzes vom 
8. November 193418 (BankG) oder eine Zweigniederlassung einer ausländischen Bank 
nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a BankG sein.19

2 Die Stiftung kann die Depotbank ermächtigen, Teile des Anlagevermögens Dritt- 
und Sammelverwahrern im In- und Ausland zu übertragen, sofern die gehörige Sorg-
falt bei der Wahl und Instruktion der Verwahrer sowie bei deren Überwachung gewähr-
leistet ist.

17 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
18 SR 952.0
19 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
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7. Abschnitt: Stiftungssatzungen und Vorprüfung

Art. 13  Regelungsbereiche
(Art. 53k Bst. c, d und e BVG)

1 Die Anlegerversammlung regelt sämtliche für die Stiftung massgeblichen Bereiche, 
namentlich die Stiftungsorganisation, die Anlagetätigkeit und die Anlegerrechte.
2 Die Aufsichtsbehörde kann unberücksichtigte Sachbereiche regelungspflichtig erklä-
ren und festlegen, dass sie zwingend in den Statuten oder im Stiftungsreglement zu 
regeln sind. Sie kann Stiftungen anhalten, zur Rechtssicherheit oder Transparenz Kor-
rekturen ihrer Regelung vorzunehmen.
3 Die Statuten können die Regelung folgender Bereiche dem Stiftungsrat übertragen:

a.20 …
b. Schätzungsexperten und -expertinnen (Art. 11);
c. Depotbank (Art. 12);
d. Anlage des Anlagevermögens (Art. 14);
e. Geschäftsführung und Detailorganisation (Art. 15);
f. Gebühren und Kosten (Art. 16);
g. Bewertung (Art. 41);
h. Bildung und Aufhebung von Anlagegruppen (Art. 43).

4 Der Stiftungsrat hält seine Regelung in einem Spezialreglement fest. Er kann die 
Regelungsbefugnis nicht weiter delegieren.

Art. 14  Anlage des Anlagevermögens
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

Die Stiftung erlässt für jede Anlagegruppe Anlagerichtlinien, welche den Anlagefokus, 
die zulässigen Anlagen und die Anlagerestriktionen für die Anlagegruppe vollständig 
und klar darlegen.

Art. 15  Geschäftsführung und Detailorganisation
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Die Statuten enthalten eine Grundsatzregelung der Aufgaben des Stiftungsrates, 
einschliesslich der Kontrollaufgabe und seiner Delegationsbefugnisse. Die Regelung 
zur Detailorganisation konkretisiert die Grundsatzregelung und führt die unübertrag-
baren Aufgaben des Stiftungsrats auf.
2 Sie regelt die Rechte und Pflichten weiterer mit der Geschäftsführung betrauter Per-
sonen und deren Kontrolle.
3 Die Regelung zur Detailorganisation muss den Verhältnissen der Stiftung angemes-
sen sein.

20 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, mit Wirkung seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
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Art. 16  Gebühren und Kosten
(Art. 53k Bst. c, d und e BVG)

1 Die Stiftung erlässt Bestimmungen über die Erhebung der Gebühren und die Anlas-
tung weiterer Kosten zulasten der Anlagegruppen.
2 Die Art und Höhe der Gebühren sowie die Grundlagen für die Gebührenerhebung 
und weitere Kostenbelastungen müssen nachvollziehbar dargestellt sein.

Art. 17  Vorprüfung durch die Aufsichtsbehörde
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

1 Der Vorprüfung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen:
a. Anträge an die Aufsichtsbehörde zur Änderung der Statuten, bevor die Anleger-

versammlung über die Antragstellung beschliesst;
b. Änderungen reglementarischer Bestimmungen, die der Stiftungsrat der Anleger-

versammlung zur Abstimmung unterbreitet;
c.21 der Erlass oder die Änderung von Anlagerichtlinien zu Anlagegruppen in den 

Bereichen Auslandimmobilien, Infrastrukturen, Private Debt Schweiz oder Pri-
vate Equity Schweiz nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe dter BVV 222 oder alter-
native Anlagen.

2 Die Aufsichtsbehörde teilt der Stiftung innert Monatsfrist schriftlich mit, wenn sie 
auf eine Vorprüfung verzichtet.
3 Die Vorprüfung wird durch einen schriftlichen Prüfbescheid abgeschlossen.
4 Anlagegruppen nach Absatz 1 Buchstabe c dürfen erst nach Abschluss des Vorprü-
fungsverfahrens gebildet werden.

8. Abschnitt: Ansprüche der Anleger

Art. 18  Allgemeine Bestimmungen
(Art. 53k Bst. e BVG)

1 Statuten oder Reglement regeln Inhalt, Wert, Ausgabe, Rücknahme und Preisbildung 
von Ansprüchen sowie die diesbezügliche Information der Anleger.
2 Ein freier Handel von Ansprüchen ist nicht zugelassen. Statuten oder Reglement 
können die Möglichkeit der Zession von Ansprüchen unter den Anlegern für begrün-
dete Einzelfälle sowie für wenig liquide Anlagegruppen unter der Voraussetzung einer 
vorgängigen Zustimmung der Geschäftsführung vorsehen.

21 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 793).
22 SR 831.441.1
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Art. 1923  Kapitalzusagen
(Art. 53k Bst. e BVG)

1 Statuten oder Reglement können bei Immobilien-Anlagegruppen, bei Infrastruktur-
Anlagegruppen sowie bei Anlagegruppen in den Bereichen Private Debt Schweiz, Pri-
vate Equity Schweiz oder alternative Anlagen die Möglichkeit vorsehen, dass die Stif-
tung verbindliche, auf einen festen Betrag lautende Kapitalzusagen entgegennimmt.
2 Sehen sie diese Möglichkeit vor, so regeln sie die Rechte und Pflichten aus den Kapi-
talzusagen.
3 Die Aufsichtsbehörde kann zu den Kapitalzusagen Auflagen machen.

Art. 20  Sacheinlagen
(Art. 53k Bst. e BVG)

1 Der Gegenwert des Emissionspreises von Ansprüchen ist grundsätzlich in bar zu 
erbringen.
2 Statuten oder Reglement können Sacheinlagen zulassen, wenn diese mit der Anla-
gestrategie vereinbar sind und die Interessen der übrigen Anleger der Anlagegruppe 
nicht beeinträchtigen.24 
2bis Der faire Wert von Sacheinlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen 
geregelten Markt gehandelt werden, muss:

a. nach dem zu erwartenden Ertrag oder Geldfluss unter Berücksichtigung eines 
risikogerechten Kapitalisierungszinssatzes ermittelt werden;

b. durch Vergleich mit ähnlichen Objekten geschätzt werden; oder
c. nach einer anderen allgemein anerkannten Methode berechnet werden.25

2ter Dieser Wert muss durch mindestens einen Experten oder eine Expertin geschätzt 
werden, der oder die unabhängig und qualifiziert ist.26

2quater Bei Anteilen von nicht kotierten Fonds oder bei Ansprüchen von Anlagegruppen 
ist auf den jeweiligen Netto-Inventarwert abzustellen.27

3 Die Geschäftsführung erstellt einen Bericht, in dem die Sacheinlagen der Anleger 
einzeln mit ihrem Marktwert am Stichtag der Übertragung sowie die dafür ausgegebe-
nen Ansprüche aufgeführt werden.

23 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 793).
24 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
25 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
26 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
27 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
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Art. 21  Beschränkung der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen
(Art. 53k Bst. e BVG)

1 Statuten oder Reglement können vorsehen, dass der Stiftungsrat oder geschäfts-
führende Dritte die Ausgabe von Ansprüchen im Interesse der in einer Anlagegruppe 
investierten Anleger vorübergehend einstellen können.
2 Sie können vorsehen, dass Anlagegruppen mit wenig liquiden Anlagen bei deren 
Bildung vom Stiftungsrat befristet und für Rücknahmen geschlossen werden können. 
Für Anlagegruppen nach Artikel 28 Absatz 3 müssen sie die Schliessung für Rück-
nahmen vorschreiben.
3 Sie dürfen bei geschlossenen Anlagegruppen nach Absatz 2 die Ausgabe von Ansprü-
chen nach der Bildung der Anlagegruppe lediglich bei Abruf bestehender Kapitalzusa-
gen zulassen.
4 Sie können vorsehen, dass der Stiftungsrat bei Bildung einer Anlagegruppe in 
begründeten Fällen eine Haltefrist von höchstens fünf Jahren festlegen kann.
5 Sie können dem Stiftungsrat oder geschäftsführenden Dritten die Befugnis ein-
räumen, unter ausserordentlichen Umständen, insbesondere bei Liquiditätsengpässen 
aufgrund schwer liquidierbarer Anlagen, die Rücknahme von Ansprüchen aller oder 
einzelner Anlagegruppen bis zu zwei Jahre aufzuschieben.
6 Wird die Rücknahme aufgeschoben, so muss die Geschäftsführung dies den betrof-
fenen Anlegern umgehend mitteilen. Bei der Festsetzung des Rücknahmepreises ist 
auf das am Ende der Aufschubfrist gültige Nettovermögen der Anlagegruppen abzu-
stellen. Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen.

9. Abschnitt: Stammvermögen

Art. 22  Verwendungszweck
(Art. 53k Bst. b BVG)

1 Die Stiftung kann ihr Stammvermögen als Betriebskapital, zur Anlage und zur 
Begleichung der Liquidationskosten verwenden.
2 Nach der Aufbauphase, spätestens aber drei Jahre nach der Gründung, ist die Ver-
wendung als Betriebskapital nur noch so weit zulässig, als dadurch der Betrag des 
Stammvermögens das bei der Gründung erforderliche Widmungsvermögen nicht 
unterschreitet.
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Art. 23  Anlagen im Stammvermögen
(Art. 53k Bst. b und d BVG)

1 Soweit die Artikel 24 und 25 keine besonderen Regelungen enthalten, gelten für die 
Anlage des Stammvermögens die Artikel 49a und 53–56a BVV 228.
2 Zulässig ist auch die unbeschränkte Einlage bei einer Bank nach Artikel 1 Absatz 1 
BankG29 oder einer Zweigniederlassung einer ausländischen Bank nach Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe a BankG.30

Art. 24  Tochtergesellschaften im Stammvermögen
(Art. 53k Bst. b–d BVG)

1 Tochtergesellschaften im Stammvermögen sind Unternehmen, welche die Stiftung 
durch Alleineigentum beherrscht.
2 Eine Tochtergesellschaft im Stammvermögen muss folgende Bedingungen erfüllen:

a.31 Sie ist eine Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit 
Sitz in der Schweiz; sie kann ihren Sitz nur dann im Ausland haben, wenn dies 
im Interesse der Anleger liegt.

b. Der Erwerb oder die Gründung der Gesellschaft bedarf der Zustimmung der 
Anlegerversammlung der Stiftung.

c. Der Umsatz der Tochtergesellschaft entfällt zu mindestens zwei Dritteln auf die 
Bewirtschaftung und Verwaltung des Stiftungsvermögens.

d. Zwischen der Stiftung und der Tochtergesellschaft besteht ein schriftlicher Ver-
trag im Sinne von Artikel 7.

e. Der Stiftungsrat sorgt dafür, dass die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft 
ausreichend kontrolliert wird.

f. Die Tochtergesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.
g. Die Tochtergesellschaft beschränkt ihre Tätigkeit auf die Verwaltung von Vorsor-

gegeldern.
3 Die Stiftung sorgt dafür, dass die Aufsichtsbehörde von der Tochtergesellschaft jeder-
zeit Auskunft oder die Herausgabe sachdienlicher Unterlagen verlangen kann.

Art. 25  Beteiligungen im Stammvermögen
(Art. 53k Bst. b–d BVG)

1 Mehrere Stiftungen können sich gemeinsam an einer nicht kotierten schweizerischen 
Aktiengesellschaft beteiligen, sofern sie dadurch das vollständige Aktienkapital hal-
ten.32

28 SR 831.441.1
29 SR 952.0
30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
31 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
32 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
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2 Einer beteiligten Stiftung muss auf Verlangen eine Vertretung im Verwaltungsrat 
gewährt werden.
3 Im Übrigen gilt Artikel 24 Absätze 2 und 3 sinngemäss.

10. Abschnitt: Anlagevermögen

Art. 26  Allgemeine Bestimmungen
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Soweit diese Verordnung keine besonderen Regelungen enthält, gelten die Arti-
kel 49–56a BVV 233, ausgenommen Artikel 50 Absätze 2 und 4, für das Anlagever-
mögen sinngemäss.34

2 Für alle Anlagegruppen gilt der Grundsatz angemessener Risikoverteilung im Rah-
men ihrer Fokussierung.
3 Das Gegenparteirisiko bei Forderungen einer Anlagegruppe ist auf 10 Prozent des 
Vermögens pro Schuldner zu beschränken. Abweichungen sind möglich bei Forderun-
gen gegenüber der Eidgenossenschaft und schweizerischen Pfandbriefinstituten.35

4 Anlagegruppen, die Nachschusspflichten auslösen können, sind verboten.36

5 Die Stiftung achtet bei jeder Anlagegruppe auf ein angemessenes Liquiditätsmanage-
ment.
6 Innerhalb der Anlagegruppe und der von ihr gehaltenen Kollektivanlagen sind ledig-
lich technisch bedingte, kurzfristige Kreditaufnahmen zulässig.
7 Von den Anlagerichtlinien darf nur im Einzelfall und befristet abgewichen werden, 
wenn das Interesse der Anleger eine Abweichung dringend erfordert und der Präsident 
oder die Präsidentin des Stiftungsrats der Abweichung zustimmt. Die Abweichungen 
sind im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen und zu begründen.
8 Abweichungen von Fachempfehlungen der Aufsichtsbehörde zu den Anlagen im 
Anlagevermögen müssen im Prospekt der Anlagegruppe oder, wo ein solcher fehlt, im 
Anhang der Jahresrechnung aufgeführt werden.
9 Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Abweichungen von den Vor-
schriften dieses Abschnitts zulassen und mit Auflagen verbinden.

33 SR 831.441.1
34 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
35 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
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Art. 26a 37 Überschreitung der Begrenzungen einzelner Schuldner und einzelner 
Gesellschaftsbeteiligungen
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Die Begrenzungen von Forderungen gegenüber einzelnen Schuldnern und von ein-
zelnen Gesellschaftsbeteiligungen nach den Artikeln 54 und 54a BVV 238 dürfen von 
Anlagegruppen überschritten werden, wenn diese:

a. auf einer Strategie beruhen, die auf einen gebräuchlichen Index ausgerichtet ist; 
die Anlagerichtlinien müssen den Index und die maximale prozentuale Abwei-
chung vom Index nennen; oder

b. gestützt auf ihre Anlagerichtlinien das Gegenparteirisiko auf höchstens 20 Pro-
zent des Vermögens pro Gegenpartei beschränken und das Vermögen auf min-
destens zwölf Gegenparteien verteilen; die Anlagegruppe muss die Vermögens-
anteile pro Gegenpartei mindestens einmal pro Quartal innerhalb eines Monats 
nach Quartalsende veröffentlichen.

2 Die Stiftung muss Überschreitungen der Begrenzungen nach den Artikeln 54 und 
54a BVV 2 durch diese Anlagegruppen mindestens einmal pro Quartal veröffentlichen.
3 Das Eidgenössische Departement des Innern kann die Anforderungen nach den 
Absätzen 1 und 2 näher umschreiben.

Art. 27  Immobilien-Anlagegruppen
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Folgende Anlagen von Immobilien-Anlagegruppen sind nur unter nachfolgenden 
Bedingungen zulässig:

a. unbebaute Grundstücke, sofern sie erschlossen sind und die Voraussetzungen 
für eine umgehende Überbauung erfüllen;

b. Grundstücke in Miteigentum ohne Mehrheit der Miteigentumsanteile und 
Stimmen, sofern deren Verkehrswert gesamthaft höchstens 30 Prozent des Ver-
mögens der Anlagegruppe beträgt;

c. kollektive Anlagen, sofern deren Zweck ausschliesslich dem Erwerb, dem Ver-
kauf, der Überbauung, der Vermietung oder der Verpachtung von eigenen 
Grundstücken dient;

d. Grundstücke im Ausland in baurechtsähnlicher Form, sofern sie übertragbar 
und registrierbar sind.

2 Soweit es der Anlagefokus der Anlagegruppe zulässt, sind die Anlagen angemessen 
nach Regionen, Lagen und Nutzungsarten zu verteilen.
3 Bauland, angefangene Bauten und sanierungsbedürftige Objekte dürfen gesamthaft 
höchstens 30 Prozent des Vermögens einer Anlagegruppe betragen. Ausgenommen 

37 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
38 SR 831.441.1
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sind Anlagegruppen, die ausschliesslich in Bauprojekte investieren; diese können fer-
tiggestellte Objekte behalten.39

4 Der Verkehrswert eines Grundstücks darf höchstens 15 Prozent des Vermögens der 
Anlagegruppe betragen. Siedlungen, die nach den gleichen baulichen Grundsätzen 
erstellt worden sind, sowie aneinandergrenzende Parzellen gelten als ein einziges 
Grundstück.
5 Die Belehnung von Grundstücken ist zulässig. Die Belehnungsquote darf jedoch im 
Durchschnitt aller Grundstücke, die von einer Anlagegruppe direkt, über Tochterge-
sellschaften nach Artikel 33 oder in kollektiven Anlagen gehalten werden, ein Drittel 
des Verkehrswerts der Grundstücke nicht überschreiten.40

6 Die Belehnungsquote kann ausnahmsweise und vorübergehend auf 50  Prozent 
erhöht werden, wenn dies:

a. im Reglement oder in publizierten Spezialreglementen vorgesehen ist;
b. zur Wahrung der Liquidität erforderlich ist; und 
c. im Interesse der Anlegerinnen und Anleger liegt.41

7 Der Wert der kollektiven Anlagen, die eine Belehnungsquote von 50 Prozent über-
schreiten, darf höchstens 20 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe betragen.42

Art. 28  Anlagegruppen im Bereich alternativer Anlagen
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Anlagegruppen im Bereich alternativer Anlagen müssen mittels kollektiver Anlagen 
investieren. Ausnahmen sind zulässig bei der Anlage:

a. in Private Equity;
b. in Rohstoffen;
c. in Insurance Linked Securities;
d. zur Liquiditätshaltung;
e.43 in Infrastruktur;
f.44 in Forderungen nach Artikel 53 Absatz 3 BVV 245.

2 Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen weitere Ausnahmen zulassen, 
namentlich Managed Accounts.
3 Private Equity-Anlagegruppen, deren Diversifikation sich über eine gewisse Lauf-
zeit verteilt, sind nur zulässig, sofern sie auf eine bestimmte Zeitdauer angelegt und 
geschlossen sind.

39 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
40 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585). 
41 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585). 
42 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585). 
43 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
44 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
45 SR 831.441.1
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4 Zielfonds einer Anlagegruppe im Hedge-Funds-Bereich oder im Infrastruktur-
Bereich können Fremdkapital aufnehmen, sofern sie keine Dachfonds sind. Bei Anla-
gegruppen im Infrastruktur-Bereich dürfen der Fremdkapitalanteil des über Zielfonds 
gehaltenen Kapitals maximal 40 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe und der 
Fremdkapitalanteil pro Zielfonds maximal 60 Prozent betragen.46

Art. 29  Gemischte Anlagegruppen
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Für gemischte Anlagegruppen gelten folgende Grundsätze:47

a. Obligationen sind angemessen nach Branchen, Regionen und Laufzeiten zu ver-
teilen;

b. Aktien sind angemessen nach Branchen und Regionen zu verteilen;
c. Immobilienanlagen sind angemessen nach Regionen und Nutzungsarten zu ver-

teilen; sie können sich auf die Schweiz und Wohnliegenschaften beschränken;
d.48 Werden die Begrenzungen von Forderungen gegenüber einzelnen Schuldnern 

und von Beteiligungen an einzelnen Gesellschaften überschritten (Art. 26a), so 
muss:
1. die Überschreitung ausdrücklich aus dem Namen oder Namenszusatz der 

Anlagegruppe hervorgehen;
2. in den Anlagerichtlinien festgelegt werden, welche Begrenzungen in welchem 

Ausmass überschritten werden dürfen; und
3. aus den regelmässigen Publikationen und dem Jahresbericht ersichtlich wer-

den, welche Begrenzungen in welchem Ausmass überschritten werden;
e.49 Die Begrenzungen nach Artikel 55 BVV 2 dürfen überschritten werden, wenn die 

Bedingungen nach Buchstabe d eingehalten werden und der Anteil alternativer 
Anlagen nicht mehr als 25 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe beträgt.

2 Für Immobilienanlagen ist Artikel 27 sinngemäss anwendbar.
3 Alternative Anlagen sind zulässig mittels:

a. Anlagegruppen nach Artikel 28; oder
b.50 kollektiver Anlagen nach Artikel 30;
c. Zertifikaten und strukturierten Produkten, sofern sie auf einen breiten Index im 

Bereich alternativer Anlagen ausgerichtet sind.

46 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 
2221).

47 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
48 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
49 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
50 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 der V vom 31. Jan. 2024, in Kraft seit 1. März 2024 (AS 2024 73).
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Art. 30  Kollektive Anlagen
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Anlagevermögen darf nur in angemessen diversifizierten kollektiven Anlagen nach 
Artikel 56 Absatz 2 BVV 251 mit ausreichender Informations- und Auskunftspflicht 
angelegt werden. Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen bei Anlage-
gruppen in den Bereichen Auslandimmobilien, Infrastrukturen, Private Debt Schweiz, 
Private Equity Schweiz oder alternative Anlagen Abweichungen nach Artikel 26 
Absatz 9 zulassen.52

2 Unzulässig sind kollektive Anlagen, die für die Anleger Nachschuss- oder Sicherstel-
lungspflichten bedingen.
3 Anlagevermögen darf in schweizerischen kollektiven Anlagen angelegt werden, wenn 
die kollektive Anlage:

a. der Aufsicht der FINMA untersteht;
b. von schweizerischen Anlagestiftungen aufgelegt wurde; oder
c. ein Limited Qualified Investor Fund nach dem Kollektivanlagengesetz vom 

23. Juni 200653 (KAG) ist.54

3bis Der Anteil einer ausländischen kollektiven Anlage ist auf höchstens 20 Prozent des 
Vermögens einer Anlagegruppe zu beschränken; er darf mehr als 20 Prozent des Ver-
mögens der Anlagegruppe betragen, wenn:

a. die kollektive Anlage von der FINMA nach Artikel 120 Absatz 1 KAG genehmigt 
wurde;

b. die kollektive Anlage der Aufsicht einer ausländischen Aufsichtsbehörde unter-
steht, mit der die FINMA eine Vereinbarung nach Artikel 120 Absatz 2 Buch-
stabe e KAG abgeschlossen hat; oder

c. die Fondsleitung oder die Fondsgesellschaft sowie der Vermögensverwalter der 
kollektiven Anlage und die Verwahrstelle der Aufsicht der FINMA oder einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde unterstehen, mit der die FINMA eine Verein-
barung nach Artikel 120 Absatz 2 Buchstabe e KAG abgeschlossen hat.55

3ter Die Stiftung muss die Anleger bei Anlagen nach Absatz 3 Buchstabe c oder 
Absatz 3bis Buchstabe c über die mit dieser Investition verbundenen Risiken schriftlich 
informieren.56

4 Die Anlage in kollektiven Anlagen darf die Einhaltung der Anlagerichtlinien und die 
Wahrung der Führungsverantwortung nicht beeinträchtigen.

51 SR 831.441.1
52 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 

793).
53 SR 951.31
54 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 der V vom 31. Jan. 2024, in Kraft seit 1. März 2024 (AS 2024 73).
55 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019 (AS 2019 2221). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 der V 

vom 31. Jan. 2024, in Kraft seit 1. März 2024 (AS 2024 73).
56 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 der V vom 31. Jan. 2024, in Kraft seit 1. März 2024 (AS 2024 73).
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Art. 31  Effektenleihe und Pensionsgeschäfte
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Für die Effektenleihe und Pensionsgeschäfte gelten das Kollektivanlagengesetz vom 
23. Juni 200657 und seine Ausführungsbestimmungen sinngemäss. Die Beschränkung 
nach Artikel 26 Absatz 4 ist nicht anwendbar.
2 Pensionsgeschäfte, bei denen eine Anlagestiftung als Pensionsgeberin handelt, sind 
unzulässig.

Art. 32  Tochtergesellschaften im Anlagevermögen
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

1 Tochtergesellschaften im Anlagevermögen sind Unternehmen mit Anlagecharakter, 
welche die Stiftung durch Kapital- und Stimmenmehrheit oder durch Alleineigentum 
beherrscht.
2 Sie sind nur zulässig bei:

a. Immobilien-Anlagegruppen;
abis.58 Infrastruktur-Anlagegruppen;
b.59 Anlagegruppen in den Bereichen Private Debt Schweiz, Private Equity Schweiz 

oder alternative Anlagen, sofern die Notwendigkeit einer Tochtergesellschaft 
mit Anlagecharakter im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens schlüssig dargelegt 
wird.

3 Die Anlagerichtlinien regeln die Zulässigkeit und Beschränkungen solcher Betei-
ligungen.
4 Bei Immobilien-Anlagegruppen mit Auslandimmobilien kann die Aufsichtsbehörde 
neben Objektgesellschaften auch Holdinggesellschaften als Tochtergesellschaften 
zulassen, sofern dies im Interesse der Anleger ist.

Art. 33  Tochtergesellschaften von Immobilien-Anlagegruppen
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

1 Der Zweck von Objektgesellschaften darf einzig im Erwerb, im Verkauf, in der Ver-
mietung oder der Verpachtung eigener Grundstücke bestehen.
2 Tochtergesellschaften von Immobilien-Anlagegruppen müssen im Alleineigentum 
der Stiftung stehen, Tochtergesellschaften von Holdinggesellschaften in deren Allein-
eigentum.
3 Sofern die ausländische Gesetzgebung Alleineigentum an einer Objektgesellschaft 
verunmöglicht oder Alleineigentum an Objektgesellschaften erhebliche wirtschaftli-
che Nachteile zur Folge hätte, sind Abweichungen von Absatz 2 zulässig. Der Anteil 

57 SR 951.31
58 Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, in 

Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3755).
59 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 793).
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von nicht im Alleineigentum gehaltenen Objektgesellschaften darf in der Regel höchs-
tens 50 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe betragen.
4 Die Anlagegruppe oder ihre Holdinggesellschaften können ihren Tochtergesellschaf-
ten Darlehen gewähren.
5 Sie können für ihre Tochtergesellschaften Garantien abgeben oder Bürgschaften ein-
gehen. Die Garantien und Bürgschaften dürfen gesamthaft entweder die Höhe der 
liquiden Mittel der Anlagegruppe oder 5 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe 
nicht überschreiten und nur für kurzfristige Finanzierungszusagen oder Überbrü-
ckungsfinanzierungen abgegeben werden.
6 In die Beurteilung, ob die Artikel 26 und 27 sowie die Anlagerichtlinien eingehalten 
werden, sind die in den Tochtergesellschaften gehaltenen Anlagen einzubeziehen.

Art. 34  Kapitalzusagen der Stiftung
(Art. 53k Bst. d BVG)

Kapitalzusagen der Stiftung müssen jederzeit durch verbindliche Kapitalzusagen von 
Anlegern oder durch liquide Mittel gedeckt sein.

11. Abschnitt: Information und Auskunft

Art. 35  Information
(Art. 53k Bst. e und 62 Abs. 1 Bst. b BVG)

1 Jedem Anleger sind bei der Aufnahme in die Stiftung die massgeblichen Stiftungssat-
zungen zu übergeben. Änderungen der Satzungen sind ihm in geeigneter Weise mit-
zuteilen.
2 Die Stiftung veröffentlicht innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäfts-
jahres einen Jahresbericht, der zumindest die folgenden Angaben enthält:

a. Organe der Stiftung;
b.60 Namen und Funktionen der Expertinnen und Experten, einschliesslich der 

Schätzungsexpertinnen und -experten (Art. 11), der Anlageberaterinnen und 
-berater sowie der Vermögensverwalterinnen und Vermögensverwalter;

c. Jahresrechnung nach den Artikeln 38–41;
d. Bericht der Revisionsstelle;
e. Anzahl der ausgegebenen Ansprüche pro Anlagegruppe;
f. wichtige Ereignisse, Geschäfte und Beschlüsse der Stiftung und der Tochterge-

sellschaften;
g. Hinweise auf Prospekte;

60 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
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h.61 Überschreitungen der Begrenzungen von Forderungen gegenüber einzelnen 
Schuldnern und von einzelnen Gesellschaftsbeteiligungen durch Anlagegrup-
pen nach Artikel 26a Absatz 1;

i.62 Überschreitungen der Begrenzungen durch gemischte Anlagegruppen nach Arti-
kel 29 Absatz 1 Buchstabe e.

3 Die Aufsichtsbehörde kann im Interesse der Anleger zusätzliche Angaben verlangen.
4 Ausser bei Immobilien-Anlagegruppen sind zusätzlich mindestens vierteljährlich die 
Kennzahlen nach Artikel 38 Absatz 7 zu veröffentlichen.

Art. 36  Auskunft
(Art. 53k Bst. e und 62 Abs. 1 Bst. b BVG)

1 Die Anleger können von der Stiftung jederzeit Auskunft über die Geschäftsführung 
und Einsicht in das Rechnungswesen verlangen.
2 Die Auskunft oder die Einsicht kann mit Zustimmung des Präsidenten oder der Prä-
sidentin des Stiftungsrats verweigert werden, wenn sie schutzwürdige Interessen oder 
Geschäftsgeheimnisse gefährden würde.

Art. 37  Publikationen und Prospektpflicht
(Art. 53k Bst. e BVG)

1 Publikationen müssen in geeigneter Form veröffentlicht werden. Die Aufsichtsbe-
hörde kann Auflagen machen.
2 Bei Anlagegruppen in den Bereichen Immobilien, Infrastrukturen, Private Debt 
Schweiz, Private Equity Schweiz, alternative Anlagen oder hochverzinsliche Obliga-
tionen sowie in Fällen nach Artikel 21 Absatz 2 muss die Stiftung einen Prospekt ver-
öffentlichen.63 Bei neuen Anlagegruppen muss der Prospekt vor der Eröffnung der 
Zeichnungsfrist veröffentlicht werden. Änderungen des Prospekts sind ebenfalls zu 
veröffentlichen.64

3 Die Aufsichtsbehörde kann zum Prospekt Auflagen machen und für weitere Anlage-
gruppen mit erhöhten Risiken oder einem komplexen Anlage- oder Organisationskon-
zept die Veröffentlichung eines Prospekts anordnen. Eine nachträgliche Anordnung ist 
innerhalb dreier Monate zu befolgen.
4 Prospekte sind der Aufsichtsbehörde nach der Veröffentlichung und nach jeder 
Änderung zuzustellen, bei vorprüfungspflichtigen Anlagegruppen jeweils mit den 
genehmigungspflichtigen Anlagerichtlinien. Die Aufsichtsbehörde kann von der Anla-
gestiftung jederzeit die Behebung von Mängeln im Prospekt verlangen.

61 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
62 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
63 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 793).
64 Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 26. Aug. 2020 über Änderungen in der beruflichen Vorsorge, in 

Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3755).
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5 Besteht die Anlagegruppe nur aus Ansprüchen eines Anlegers, so entfällt die Pro-
spektpflicht.

12. Abschnitt: Buchführung und Rechnungslegung

Art. 38  Allgemeine Bestimmungen
(Art. 65a Abs. 5, 53k Bst. d und 71 Abs. 1 BVG)

1 Für die Anlagestiftungen gilt Artikel 47 BVV 265 über die Ordnungsmässigkeit der 
Buchführung und Rechnungslegung.
2 Für das Stammvermögen und für die einzelnen Anlagegruppen ist gesondert Buch 
zu führen.
3 Die Aufsichtsbehörde kann zur Gliederung der Jahresrechnung weitere Vorgaben 
machen. In der Jahresrechnung sind die Vermögensrechnung und die Erfolgsrechnung 
sowie der Anhang als solche zu bezeichnen.
4 Bei den Anlagegruppen sind die Veränderungen des Netto-Anlagevermögens wäh-
rend des Geschäftsjahres und die Verwendung des Erfolgs ausreichend offenzulegen. 
Dasselbe gilt sinngemäss für das Stammvermögen.
5 Die Verwaltungskosten sind in der Jahresrechnung vollständig aufzuführen. Sie sind 
in den Rechnungen für das Stammvermögen und für die einzelnen Anlagegruppen 
auszuweisen und im Anhang zu erläutern.
6 Verwaltungskosten, die bei Dritten zulasten der Stiftung anfallen und von diesen 
nicht direkt in Rechnung gestellt werden, sind im Anhang aufzuführen. Lassen sich 
solche Kosten nicht beziffern, so ist der Anteil des bei den Dritten verwalteten Ver-
mögens am Stammvermögen oder an der Anlagegruppe im Anhang zu nennen.
7 Die Anlagestiftungen weisen im Jahresbericht für jede Anlagegruppe Kennzahlen zu 
den Kosten, den Renditen und den Risiken aus. Die Aufsichtsbehörde gibt die mass-
geblichen Kennzahlen vor. Sie kann in begründeten Fällen von der Publikationspflicht 
absehen.
8 Die Aufsichtsbehörde kann einer Anlagestiftung im Interesse der Anleger, unabhän-
gig von den Vorgaben nach Artikel 47 BVV 2, zusätzliche Publikationsauflagen für den 
Anhang machen.

Art. 39  Tochtergesellschaften und Beteiligungen
(Art. 53k Bst. d, 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)

Tochtergesellschaften im Stammvermögen, Beteiligungen im Stammvermögen nach 
Artikel 25 und Tochtergesellschaften von Anlagegruppen sind in der Jahresrechnung 
jeweils bei diesen Vermögen zu konsolidieren. Die Aufsichtsbehörde kann dazu Auf-

65 SR 831.441.1
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lagen machen und der Stiftung auftragen, die Jahresrechnung und den Revisions-
stellenbericht zu den Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit den ordentlichen 
Berichterstattungsunterlagen zuzustellen.

Art. 40  Rückerstattungen, Vertriebs- und Betreuungsentschädigungen
(Art. 53k Bst. d, 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)

1 Rückerstattungen sowie Vertriebs- und Betreuungsentschädigungen sind soweit 
möglich in der Erfolgsrechnung der betreffenden Anlagegruppen, andernfalls im 
Anhang der Jahresrechnung auszuweisen.
2 Sie sind im Anhang der Jahresrechnung zu erläutern. Wurden keine Rückerstattun-
gen oder Entschädigungen erbracht, so ist dies ausdrücklich festzuhalten.
3 Rückerstattungen an die Stiftung sind vollständig der entsprechenden Anlagegruppe 
gutzuschreiben.

Art. 41  Bewertung
(Art. 53k Bst. d, 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)

1 Das Nettovermögen einer Anlagegruppe besteht im Wert der einzelnen Aktiven, 
zuzüglich allfälliger Marchzinsen, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten. Bei 
Immobilienanlagen werden die bei der Veräusserung der Grundstücke wahrscheinlich 
anfallenden Steuern abgezogen.
2 Für die Bewertung von Aktiven und Passiven der Stiftungen ist Artikel 48 erster Satz 
BVV 266 anwendbar. Für die Bewertung der Anlagen kann die Aufsichtsbehörde Kri-
terien vorgeben sowie die Artikel 84 und 85 der Kollektivanlagenverordnung-FINMA 
vom 27. August 201467 als massgeblich erklären.68

3 Bei Direktanlagen in Immobilien ist in den Stiftungssatzungen die Schätzungsme-
thode vorzuschreiben. Bewertungen von Auslandimmobilien sind nach anerkannten 
internationalen Standards vorzunehmen. Die Stiftung lässt den Verkehrswert von 
Grundstücken einmal jährlich durch die Experten und Expertinnen nach Artikel 11 
schätzen. Ohne sichtbare wesentliche Änderungen kann dieser Wert für die Stichtage 
nach Absatz 6 übernommen werden. Artikel 93 Absätze 2 und 4 KKV69 gilt sinngemäss.
4 Bei Sacheinlagen muss der Preis der Immobilie durch eine Person nach Artikel 11 
Absatz 1 nach der in den Satzungen vorgeschriebenen Schätzungsmethode bewertet 
werden. Die Bewertung muss durch eine zweite Person nach Artikel 11 Absatz 3 über-
prüft werden, die von der ersten Person und der Stiftung unabhängig ist. Im Übrigen 

66 SR 831.441.1
67 SR 951.312
68 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 

2221).
69 SR 951.311
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gilt bei Erwerb oder Veräusserung von Grundstücken für die Bewertung Artikel 92 
KKV sinngemäss.
5 Für die Bewertung von Bauvorhaben gilt Artikel 94 KKV sinngemäss.
6 Die Vermögenswerte des Stammvermögens und der einzelnen Anlagegruppen wer-
den auf die in den Satzungen vorgeschriebenen Bilanzierungsstichtage, die Ausgabe- 
und Rücknahmetermine sowie die Publikationsstichtage hin bewertet.

13. Abschnitt: Aufhebung

Art. 42  Aufhebung der Stiftung
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Die Aufhebung der Stiftung richtet sich nach den Artikeln 88 und 89 des Zivilgesetz-
buchs70. Sie wird durch die Aufsichtsbehörde verfügt.
2 Das Anlagevermögen wird bei der Liquidation den Anlegern entsprechend ihren 
Ansprüchen verteilt.
3 Der nach Abzug aller Verbindlichkeiten verbleibende Liquidationserlös des Stamm-
vermögens wird an den im Zeitpunkt der letzten Anlegerversammlung bestehenden 
Anlegerkreis entsprechend dem Anteil der einzelnen Anleger am Anlagevermögen aus-
geschüttet. Die Aufsichtsbehörde kann bei geringfügigen Beträgen eine anderweitige 
Verwendung zulassen.

Art. 43  Aufhebung von Anlagegruppen
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

1 Bei der Aufhebung einer Anlagegruppe ist auf die Gleichbehandlung aller Anleger 
und deren frühzeitige Information zu achten.
2 Gleichzeitig mit den Anlegern ist die Aufsichtsbehörde über die geplante Aufhebung 
der Anlagegruppe zu informieren.

14. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 44  Übergangsbestimmung

Bestehende Anlagestiftungen müssen ihre Stiftungssatzungen bis zum 31. Dezember 
2013 an diese Verordnung anpassen.

70 SR 210
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Art. 44a71  Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 6. Juni 2014
1 Bestehende Anlagestiftungen müssen die Anlage des Vermögens sowie ihre Stiftungs-
satzungen bis zum 31. Dezember 2014 der Änderung vom 6. Juni 2014 dieser Verord-
nung anpassen.
2 Die erstmalige Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt für das Rechnungs-
jahr 2015.

Art. 44b72  Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 21. Juni 2019
1 Bestehende Anlagestiftungen müssen ihre Stiftungssatzungen innerhalb von zwei 
Jahren ab Inkrafttreten der Änderung vom 21.  Juni 2019 an die geänderten Bestim-
mungen anpassen.
2 Für die Zusammensetzung und Wahl des Stiftungsrats nach Artikel 5 und die Ver-
meidung von Interessenkonflikten und Rechtsgeschäften mit Nahestehenden nach 
Artikel 8 Absätze 2 und 4 wird eine Übergangsfrist von zwei Jahren gewährt.

Art. 45  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

71 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585). 
72 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
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Bundesgesetz 
über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts
(ATSG)

vom 6. Oktober 2000 (Stand am 1. Januar 2024) Auszug

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 112 Absatz 1, 114 Absatz 1 und 117 Absatz 1  
der Bundesverfassung1,  
nach Einsicht in den Bericht einer Kommission des Ständerates  
vom 27. September 19902  
und in die Stellungnahmen des Bundesrates vom 17. April 19913,  
vom 17. August 19944 und vom 26. Mai 19995  
und in den Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des  
Nationalrates vom 26. März 19996,

beschliesst:

[…]

2. Kapitel: Definitionen allgemeiner Begriffe

Art. 3 Krankheit
1 Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen 
Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalles ist und die eine medizinische Unter suchung 
oder Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.7

2 Als Geburtsgebrechen gelten diejenigen Krankheiten, die bei vollendeter Geburt 
bestehen.

SR 830.1; AS 2002 3371
1 SR 101
2 BBl 1991 II 185
3 BBl 1991 II 910
4 BBl 1994 V 921
5 Im Bundesblatt nicht veröffentlicht; siehe AB 1999 N 1241 und 1244.
6 BBl 1999 4523
7 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 

(AS 2003 3837; BBl 2001 3205).
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Art. 48 Unfall

Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines unge-
wöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beein träch ti gung 
der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.

Art. 5 Mutterschaft

Mutterschaft umfasst Schwangerschaft und Niederkunft sowie die nachfolgende 
Erholungszeit der Mutter.

Art. 6 Arbeitsunfähigkeit

Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen 
oder psychischen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bis he rigen 
Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten.9 Bei langer Dauer wird auch 
die zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt.

Art. 710 Erwerbsunfähigkeit
1 Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder 
psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Ein-
gliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf 
dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.
2 Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich 
die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbs-
unfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist.11

Art. 8 Invalidität
1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder 
teilweise Erwerbsunfähigkeit.
2 Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung 
ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze 
oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12

 8 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 
(AS 2003 3837; BBl 2001 3205).

 9 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 
(AS 2003 3837; BBl 2001 3205).

10 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 
(AS 2003 3837; BBl 2001 3205).

11 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(AS 2007 5129; BBl 2005 4459).

12 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 
(AS 2003 3837; BBl 2001 3205).
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3 Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht 
zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im 
bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwend-
bar.13 14

[…]

3. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen über Leistungen 
und Beiträge

[…]

2. Abschnitt: Geldleistungen

[…]

Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen
1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft 
erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezüge-
rin oder eines Rentenbezügers sich:

a. um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b. auf 100 Prozent erhöht.15 17

2 Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes 
wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu 
Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.

[…]

3. Abschnitt: Kürzung und Verweigerung von Leistungen

Art. 21
1 Hat die versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich oder bei vorsätzlicher 
Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt oder verschlimmert, so 

13 Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459).

14 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 
(AS 2003 3837; BBl 2001 3205).

17 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 
1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
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können ihr die Geldleistungen vorübergehend oder dauernd gekürzt oder in schweren 
Fällen verweigert werden.
2 Geldleistungen für Angehörige oder Hinterlassene werden nur gekürzt oder ver-
weigert, wenn diese den Versicherungsfall vorsätzlich oder bei vorsätzlicher Ausübung 
eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt haben.
3 Soweit Sozialversicherungen mit Erwerbsersatzcharakter keine Geldleistungen für 
Angehörige vorsehen, kann höchstens die Hälfte der Geldleistungen nach Absatz 1 
gekürzt werden. Für die andere Hälfte bleibt die Kürzung nach Absatz 2 vorbehalten.
4 Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte Person einer zumutbaren Behandlung 
oder Eingliederung ins Erwerbsleben, die eine wesentliche Verbesserung der Erwerbs-
fähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie nicht aus eige-
nem Antrieb das ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leistungen vorübergehend 
oder dauernd gekürzt oder verweigert werden. Sie muss vorher schriftlich gemahnt 
und auf die Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist eine angemessene Bedenkzeit 
einzuräumen. Behandlungs- oder Eingliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für 
Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar.
5 Befindet sich die versicherte Person im Straf- oder Massnahmenvollzug, so kann wäh-
rend dieser Zeit die Auszahlung von Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter ganz 
oder teilweise eingestellt werden. Entzieht sich die versicherte Person dem Straf- oder 
Massnahmenvollzug, so wird die Auszahlung ab dem Zeitpunkt eingestellt, in dem der 
Straf- oder Massnahmenvollzug hätte beginnen sollen. Ausgenommen sind die Geld-
leistungen für Angehörige im Sinne von Absatz 3.1618

[…]

4. Kapitel: Allgemeine Verfahrensbestimmungen

1. Abschnitt: Auskunft, Verwaltungshilfe, Schweigepflicht

[…]

Art. 32 Amts- und Verwaltungshilfe
1 Die Verwaltungs- und Rechtspflegebehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, 
Kreise und Gemeinden geben den Organen der einzelnen Sozialversicherungen auf 
schriftliche und begründete Anfrage im Einzelfall kostenlos diejenigen Daten bekannt, 
die erforderlich sind für:

18 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 
1607).
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a.24 die Festsetzung, Änderung oder Rückforderung von Leistungen;
b. die Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge;
c. die Festsetzung und den Bezug der Beiträge;
d. den Rückgriff auf haftpflichtige Dritte.

2 Unter den gleichen Bedingungen leisten die Organe der einzelnen Sozialversicherun-
gen einander Verwaltungshilfe.
2bis Erfahren die Organe einer Sozialversicherung, die Verwaltungs- und Rechtspfle-
gebehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise oder Gemeinden im Rahmen 
ihrer Funktionen, dass eine versicherte Person ungerechtfertigte Leistungen bezieht, 
so können sie die Organe der betroffenen Sozialversicherung sowie der betroffenen 
Vorsorgeeinrichtungen darüber informieren.25

3 Die Stellen nach Artikel 75a geben sich gegenseitig diejenigen Daten bekannt, die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Anhang II des Abkommens vom 21.  Juni 199926 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Frei-
zügigkeitsabkommen) sowie anderer internationaler Abkommen über die soziale 
Sicherheit notwendig sind.27

[…]

2. Abschnitt: Sozialversicherungsverfahren

[…]

Art. 52a28 42 Vorsorgliche Einstellung von Leistungen

Der Versicherungsträger kann die Ausrichtung von Leistungen vorsorglich einstellen, 
wenn die versicherte Person die Meldepflicht nach Artikel 31 Absatz 1 verletzt hat, 
einer Lebens- oder Zivilstandskontrolle nicht fristgerecht nachgekommen ist oder der 
begründete Verdacht besteht, dass sie die Leistungen unrechtmässig erwirkt.

[…]

24 Die Berichtigung der RedK der BVers vom 3. Nov. 2021, publiziert am 10. Nov. 2021 betrifft nur den 
italienischen Text (AS 2021 658).

25 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 
1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).

26 SR 0.142.112.681
27 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 

1607).
42 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 

1607).
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5. Kapitel: Koordinationsregeln

1. Abschnitt: Leistungskoordination

[…]

Art. 66 Renten und Hilflosenentschädigungen
1 Renten und Abfindungen verschiedener Sozialversicherungen werden unter Vor-
behalt der Überentschädigung kumulativ gewährt.
2 Renten und Abfindungen werden nach den Bestimmungen des jeweiligen Einzel-
gesetzes und in nachstehender Reihenfolge gewährt:

a. von der Alters- und Hinterlassenenversicherung oder der Invalidenversicherung;
b. von der Militärversicherung oder der Unfallversicherung;
c. von der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge nach dem 

Bundesgesetz vom 25.  Juni 19822951 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge (BVG).

3 Hilflosenentschädigungen werden nach den Bestimmungen des jeweiligen Einzel-
gesetzes und in nachstehender Reihenfolge ausschliesslich gewährt:

a. von der Militärversicherung oder der Unfallversicherung;
b. von der Invalidenversicherung oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung.

[…]

Art. 70 Vorleistung
1 Begründet ein Versicherungsfall einen Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen, 
bestehen aber Zweifel darüber, welche Sozialversicherung die Leistungen zu erbringen 
hat, so kann die berechtigte Person Vorleistung verlangen.
2 Vorleistungspflichtig sind:

a. die Krankenversicherung für Sachleistungen und Taggelder, deren Über nahme 
durch die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die Militärversicherung 
oder die Invalidenversicherung umstritten ist;

b.3053 die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die 
Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die 
Militärversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist;

c. die Unfallversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Unfallver-
sicherung oder die Militärversicherung umstritten ist;

51 SR 831.40
53 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 

1607).
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d. die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge nach BVG54 für 
Renten, deren Übernahme durch die Unfall- beziehungsweise Militärversiche-
rung oder die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge nach 
BVG umstritten ist.

3 Die berechtigte Person hat sich bei den in Frage kommenden Sozialversicherungen 
anzumelden.

Art. 71 Rückerstattung von Vorleistungen

Der vorleistungspflichtige Versicherungsträger erbringt die Leistungen nach den für 
ihn geltenden Bestimmungen. Wird der Fall von einem anderen Träger übernommen, 
so hat dieser die Vorleistungen im Rahmen seiner Leistungspflicht zurückzuerstatten.

2. Abschnitt: Rückgriff

Art. 72 Grundsatz
1 Gegenüber einem Dritten, der für den Versicherungsfall haftet, tritt der Versiche-
rungsträger im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen 
in die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen ein.
2 Mehrere Haftpflichtige haften für Rückgriffsansprüche der Versicherungsträger soli-
darisch.
3 Auf die übergegangenen Ansprüche bleiben die ihrer Natur entsprechenden Verjäh-
rungsfristen anwendbar. Für den Regressanspruch des Versicherungsträgers beginnen 
jedoch die relativen Fristen erst mit dessen Kenntnis seiner Leistungen und der Person 
des Ersatzpflichtigen zu laufen.
4 Besteht ein direktes Forderungsrecht der geschädigten Person gegenüber dem 
Haftpflichtversicherer, so steht dieses auch dem in ihre Rechte eingetretenen Ver-
sicherungsträger zu. Einreden aus dem Versicherungsvertrag, die der geschädigten 
Person nicht entgegengehalten werden dürfen, können auch gegenüber dem Regress-
anspruch des Versicherungsträgers nicht vorgebracht werden.
5 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Ausübung des Rückgriffsrechtes. Ins-
besondere kann er anordnen, dass bei Regressnahme gegen einen Haftpflichtigen, 
der nicht haftpflichtversichert ist, mehrere am Rückgriff beteiligte Versicherer ihre 
Regressansprüche von einem einzigen Versicherer für alle geltend machen lassen. Der 
Bundesrat regelt die Vertretung nach aussen für den Fall, dass die betroffenen Ver-
sicherer sich darüber nicht einigen können.

54 SR 831.40
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Art. 73 Umfang
1 Die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen gehen nur so weit 
auf den Versicherungsträger über, als dessen Leistungen zusammen mit dem vom 
Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden 
übersteigen.
2 Hat jedoch der Versicherungsträger seine Leistungen im Sinne von Artikel 21 
Absatz 1, 2 oder 4 gekürzt, so gehen die Ansprüche der versicherten Person und ihrer 
Hinterlassenen so weit auf den Versicherungsträger über, als dessen ungekürzte Leis-
tungen zusammen mit dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten 
Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen würden.55

3 Die Ansprüche, die nicht auf den Versicherungsträger übergehen, bleiben der ver-
sicherten Person und ihren Hinterlassenen gewahrt. Kann nur ein Teil des vom Dritten 
geschuldeten Ersatzes eingebracht werden, so sind daraus zuerst die Ansprüche der 
versicherten Person und ihrer Hinterlassenen zu befriedigen.

Art. 74 Gliederung der Ansprüche
1 Die Ansprüche gehen für Leistungen gleicher Art auf den Versicherungsträger über.
2 Leistungen gleicher Art sind namentlich:

a. vom Versicherungsträger und von Dritten zu erbringende Vergütungen für Hei-
lungs- und Eingliederungskosten;

b. Taggeld und Ersatz für Arbeitsunfähigkeit;
c.56 Invalidenrenten beziehungsweise an deren Stelle ausgerichtete Altersrenten und 

Ersatz für Erwerbsunfähigkeit sowie Ersatz für Rentenschaden;
d.57 Leistungen für Hilflosigkeit, Assistenzbeitrag und Vergütungen für Pflegekosten 

sowie andere aus der Hilflosigkeit erwachsende Kosten;
e. Integritätsentschädigung und Genugtuung;
f. Hinterlassenenrenten und Ersatz für Versorgerschaden;
g. Bestattungs- und Todesfallkosten;
h.58 Abklärungskosten und Kosten der Schadenermittlung.

Art. 75 Einschränkung des Rückgriffs
1 Ein Rückgriffsrecht gegen den Ehegatten der versicherten Person, deren Verwandte in 
auf- und absteigender Linie oder mit ihr in gemeinsamem Haushalt lebende Personen 

55 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 
1607).

56 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 
1607).

57 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahme-
paket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).

58 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 
1607).
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steht dem Versicherungsträger nur zu, wenn sie den Versicherungsfall absichtlich oder 
grobfahrlässig herbeigeführt haben.
2 Die gleiche Einschränkung gilt für den Rückgriffsanspruch aus einem Berufsunfall 
gegen den Arbeitgeber der versicherten Person, gegen dessen Familienangehörige und 
gegen dessen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
3 Die Einschränkung des Rückgriffsrechts des Versicherungsträgers entfällt, wenn und 
soweit die Person, gegen welche Rückgriff genommen wird, obligatorisch haftpflicht-
versichert ist.59

5a. Kapitel:60 Durchführung internationaler Sozial
versicherungsabkommen

Art. 75a Zuständige Stellen

Der Bundesrat bestimmt die Stellen, die damit beauftragt sind, für die einzelnen Sozi-
alversicherungen die Aufgaben, insbesondere als zuständige Behörde, Verbindungs-
stelle und zuständiger Träger, gemäss den Erlassen in der für die Schweiz verbindlichen 
Fassung von Anhang II des Freizügigkeitsabkommens61 und gemäss anderen interna-
tionalen Abkommen über die soziale Sicherheit wahrzunehmen.

Art. 75b Infrastruktur für die Durchführung
1 Der Bundesrat bestimmt die Bundesstellen, die zuständig sind für die Einrichtung 
und den Betrieb der Infrastruktur zum Zweck des elektronischen Datenaustausches 
mit dem Ausland, insbesondere der nötigen elektronischen Zugangsstellen und 
Schnittstellen zwischen dem nationalen und dem internationalen Datenaustausch-
system. 
2 Die Bundesstellen nach Absatz 1 dürfen den Stellen nach Artikel 75a Zugriff auf die 
in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Daten mittels Abrufverfahren gewähren.

Art. 75c Finanzierung der Infrastruktur
1 Die Bundesstellen nach Artikel 75b erheben bei den zuständigen Trägern nach 
Artikel 75a Gebühren für den Anschluss an die Infrastruktur zum Zweck des elektro-
nischen Datenaustausches mit dem Ausland und für deren Benutzung.

59 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(AS 2007 5129; BBl 2005 4459).

60 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 
1607).

61 SR 0.142.112.681



ATSG | Art. 75c BG über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (Auszug)

276

2 Der Bundesrat regelt die Gebühren im Rahmen von Artikel 46a des Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 199762. Er hört vorgängig die betrof-
fenen Stellen an. Er berücksichtigt bei der Bemessung der Gebühren den Umfang der 
Benutzung der Infrastruktur.

[…]

62 SR 172.010



 277

Bundesverfassung (Auszug) Art. 112 | BV
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Bundesverfassung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft

vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2024) BV Auszug

[…]

Art. 111  Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
1  Der Bund trifft Massnahmen für eine ausreichende Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge. Diese beruht auf drei Säulen, nämlich der eidgenössischen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, der beruflichen Vorsorge und der Selbst-
vorsorge.
2 Der Bund sorgt dafür, dass die eidgenössische Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
versicherung sowie die berufliche Vorsorge ihren Zweck dauernd erfüllen können.
3 Er kann die Kantone verpflichten, Einrichtungen der eidgenössischen Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenversicherung sowie der beruflichen Vorsorge von der Steu-
erpflicht zu befreien und den Versicherten und ihren Arbeitgeberinnen und Arbeit-
gebern auf Beiträgen und anwartschaftlichen Ansprüchen Steuererleichterungen zu 
gewähren.
4  Er fördert in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Selbstvorsorge namentlich 
durch Massnahmen der Steuer- und Eigentumspolitik.

Art. 112  Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
1  Der Bund erlässt Vorschriften über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung.
2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze:

a. Die Versicherung ist obligatorisch.
abis.511 Sie gewährt Geld- und Sachleistungen.
b. Die Renten haben den Existenzbedarf angemessen zu decken.
c. Die Höchstrente beträgt maximal das Doppelte der Mindestrente.
d. Die Renten werden mindestens der Preisentwicklung angepasst.

SR 101; AS 1999 2556
51 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (BB vom 3. Okt. 

2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 
951).
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3 Die Versicherung wird finanziert:
a. durch Beiträge der Versicherten, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für 

ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hälfte der Beiträge bezahlen;
b.522 durch Leistungen des Bundes.

4 Die Leistungen des Bundes betragen höchstens die Hälfte der Ausgaben.533

5 Die Leistungen des Bundes werden in erster Linie aus dem Reinertrag der Tabak-
steuer, der Steuer auf gebrannten Wassern und der Abgabe aus dem Betrieb von Spiel-
banken gedeckt.
6 …544

[…]

Art. 113  Berufliche Vorsorge*
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge.
2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze:

a. Die berufliche Vorsorge ermöglicht zusammen mit der Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenversicherung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in 
angemessener Weise.

b. Die berufliche Vorsorge ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obliga-
torisch; das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.

c. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber versichern ihre Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung; soweit erforderlich, ermöglicht 
ihnen der Bund, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer eidgenössi-
schen Vorsorgeeinrichtung zu versichern.

d. Selbstständigerwerbende können sich freiwillig bei einer Vorsorgeeinrichtung 
versichern.

e. Für bestimmte Gruppen von Selbstständigerwerbenden kann der Bund die 
berufliche Vorsorge allgemein oder für einzelne Risiken obligatorisch erklären.

3 Die berufliche Vorsorge wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei die 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge ihrer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer bezahlen.

52 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (BB vom 3. Okt. 
2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 
951).

53 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (BB vom 3. Okt. 
2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 
951).

54 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, mit Wirkung seit 1.  Jan. 2008 (BB vom 
3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765; BBl 2002 2291, 2003 
6591, 2005 951).

 * Mit Übergangsbestimmung.
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4 Vorsorgeeinrichtungen müssen den bundesrechtlichen Mindestanforderungen genü-
gen; der Bund kann für die Lösung besonderer Aufgaben gesamtschweizerische Mass-
nahmen vorsehen.

[…]

Art. 196  Übergangsbestimmungen gemäss Bundesbeschluss  
vom 18. Dezember 1998 über eine neue Bundesverfassung1105

[…]

10.1206 …

11. Übergangsbestimmung zu Art. 113 (Berufliche Vorsorge)

Versicherte, die zur Eintrittsgeneration gehören und deswegen nicht über die volle Bei-
tragszeit verfügen, sollen je nach Höhe ihres Einkommens innert 10 bis 20 Jahren nach 
Inkrafttreten des Gesetzes den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestschutz erhalten.

[…]

110 Angenommen in der Volksabstimmung vom 3.  März 2002, in Kraft seit 3.  März 2002 (BB vom 
5. Okt. 2001, BRB vom 26. April 2002 – AS 2002 885; BBl 2000 2453, 2001 1183 5731, 2002 3690).

120 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (BB vom 
3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765; BBl 2002 2291, 2003 
6591, 2005 951).
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Bundesgesetz  
über Fusion, Spaltung, Umwandlung 
und Vermögensübertragung
(Fusionsgesetz, FusG)

vom 3. Oktober 2003 (Stand am 1. Januar 2023) Auszug

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 122 Absatz 1 der Bundesverfassung152, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 13. Juni 2000253,

beschliesst:

[…]

7. Kapitel: Fusion, Umwandlung und Vermögens
übertragung von Vorsorgeeinrichtungen

1. Abschnitt: Fusion

Art. 88  Grundsatz
1 Vorsorgeeinrichtungen können miteinander fusionieren.
2 Die Fusion von Vorsorgeeinrichtungen ist nur zulässig, wenn der Vorsorgezweck und 
die Rechte und Ansprüche der Versicherten gewahrt bleiben.
3 Die Bestimmungen des Stiftungsrechts (Art. 80 ff. ZGB54) und des BVG55 bleiben vor-
behalten. 

Art. 89  Bilanz

Die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen müssen eine Bilanz und unter den Vorausset-
zungen von Artikel 11 einen Zwischenabschluss erstellen.

SR 221.301; AS 2004 2617
 1 SR 101
 2 BBl 2000 4337
54 SR 210
55 SR 831.40
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Art. 90  Fusionsvertrag
1 Der Fusionsvertrag muss von den obersten Leitungsorganen der beteiligten Vorsor-
geeinrichtungen abgeschlossen werden.
2 Der Fusionsvertrag enthält:

a. den Namen oder die Firma, den Sitz und die Rechtsform der beteiligten Vor-
sorgeeinrichtungen, im Fall der Kombinationsfusion auch den Namen oder die 
Firma, den Sitz und die Rechtsform der neuen Vorsorgeeinrichtung;

b. Angaben über die Rechte und Ansprüche der Versicherten bei der übernehmen-
den Vorsorgeeinrichtung;

c. den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Vorsorgeeinrich-
tung als für Rechnung der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung vorgenommen 
gelten.

3 Der Fusionsvertrag bedarf der schriftlichen Form.

Art. 91  Fusionsbericht
1 Die obersten Leitungsorgane der Vorsorgeeinrichtungen müssen einen schriftlichen 
Bericht über die Fusion erstellen. Sie können den Bericht auch gemeinsam verfassen.
2 Im Bericht sind zu erläutern und zu begründen:

a. der Zweck und die Folgen der Fusion;
b. der Fusionsvertrag;
c. die Auswirkungen der Fusion auf die Rechte und Ansprüche der Versi cherten.

Art. 92  Prüfung des Fusionsvertrags
1  Die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen müssen den Fusionsvertrag, den Fusions-
bericht und die Bilanz von ihren Kontrollstellen sowie von einer anerkannten Expertin 
oder einem anerkannten Experten für die berufliche Vorsorge prüfen lassen. Sie kön-
nen eine gemeinsame Expertin oder einen gemeinsamen Experten bestimmen.
2 Die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen müssen den mit der Prüfung betrauten Per-
sonen alle zweckdienlichen Auskünfte und Unterlagen geben.
3  Die Revisionsstelle und die Expertin oder der Experte für die berufliche Vorsorge 
erstellen einen Bericht, in dem darzulegen ist, ob die Rechte und Ansprüche der Ver-
sicherten gewahrt sind.

Art. 93  Informationspflicht und Einsichtsrecht
1  Die zuständigen Organe der Vorsorgeeinrichtung haben spätestens bis zum Zeit-
punkt der Gewährung des Einsichtsrechts gemäss Absatz 2 die Versicherten über die 
geplante Fusion und deren Auswirkungen zu informieren. Sie haben die Versicherten 
in geeigneter Form auf die Möglichkeit der Einsichtnahme hinzuweisen.
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2 Die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen müssen an ihrem Sitz während der 30 Tage 
vor dem Antrag an die Aufsichtsbehörde den Versicherten Einsicht in den Fusionsver-
trag und in den Fusionsbericht gewähren.

Art. 94  Fusionsbeschluss
1  Die Fusion bedarf der Zustimmung des obersten Leitungsorgans und, bei einer 
Genossenschaft, überdies der Generalversammlung. Für die erforderlichen Mehrhei-
ten gilt Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe d.
2 Bei Vorsorgeeinrichtungen des öffentlichen Rechts bleibt Artikel 100 Absatz 3 vor-
behalten.

Art. 95  Genehmigung und Vollzug der Fusion
1 Die obersten Leitungsorgane der Vorsorgeeinrichtungen beantragen bei der zustän-
digen Aufsichtsbehörde die Genehmigung der Fusion.
2 Zuständig ist die Aufsichtsbehörde der übertragenden Vorsorgeeinrichtung.
3 Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die Voraussetzungen einer Fusion gegeben sind, und 
erlässt eine Verfügung. Die Aufsichtsbehörde kann weitere für die Prüfung der Voraus-
setzungen erforderliche Belege verlangen.
4 Nach Eintritt der Rechtskraft der zustimmenden Verfügung meldet die Aufsichts-
behörde die Fusion zur Eintragung in das Handelsregister an.
5 Für die Rechtswirksamkeit der Fusion gilt Artikel 22 Absatz 1.

Art. 96  Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz
1 Die Aufsichtsbehörde hat vor Erlass der Verfügung die Gläubigerinnen und Gläubi-
ger der an der Fusion beteiligten Vorsorgeeinrichtungen im Schweizerischen Handels-
amtsblatt dreimal darauf hinzuweisen, dass sie unter Anmeldung ihrer Forderungen 
Sicherstellung verlangen können.
2  Die Aufsichtsbehörde kann von einer Aufforderung an die Gläubigerinnen und 
Gläubiger absehen, wenn keine Forderungen bekannt oder zu erwarten sind, zu deren 
Befriedigung das freie Vermögen der beteiligten Vorsorgeeinrichtungen nicht aus-
reicht.
3  Im Falle einer Aufforderung an die Gläubigerinnen und Gläubiger können diese 
innerhalb von zwei Monaten nach der Veröffentlichung im Schweizerischen Handels-
amtsblatt von der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung die Sicherstellung ihrer For-
derungen verlangen. Die Versicherten haben keinen Anspruch auf Sicherstellung.
4 Die Pflicht zur Sicherstellung entfällt, wenn die Vorsorgeeinrichtung nachweist, dass 
die Erfüllung der angemeldeten Forderung durch die Fusion nicht gefährdet ist. Arti-
kel 25 Absatz 4 findet Anwendung. Im Streitfall entscheidet die Aufsichtsbehörde.
5 Der Arbeitnehmerschutz richtet sich nach den Artikeln 27 und 28.



FusG | Art. 97 Fusionsgesetz (Auszug)

284

2. Abschnitt: Umwandlung

Art. 97
1 Vorsorgeeinrichtungen können sich in eine Stiftung umwandeln.56

2  Die Umwandlung von Vorsorgeeinrichtungen ist nur zulässig, wenn der Vorsor-
gezweck und die Rechte und Ansprüche der Versicherten gewahrt  bleiben.
3 Die Artikel 89–95 finden sinngemäss Anwendung.

3. Abschnitt: Vermögensübertragung

Art. 98
1 Vorsorgeeinrichtungen können ihr Vermögen oder Teile davon mit Aktiven und Pas-
siven auf andere Vorsorgeeinrichtungen oder Rechtsträger übertragen.
2 Artikel 88 Absatz 2 findet sinngemäss Anwendung. Die Artikel 70–77 finden Anwen-
dung.
3 Vermögensübertragungen im Rahmen einer Teil- oder Gesamtliquidation bedürfen 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn dies im Recht der beruflichen Vorsorge 
vorgesehen ist.

[…]

56 Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).
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Bundesgesetz  
über die Invalidenversicherung
(IVG)1

vom 19. Juni 1959 (Stand am 1. Januar 2025) Auszug

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 112 Absatz 1 und 112b Absatz 1 der Bundesverfassung2,3  
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 19584,

beschliesst:

1.5 Teil: Die Versicherung

[…]

2a. Kapitel:6 24 Erstmassnahmen7 25

[…]

B. Früherfassung8 29

[…]

Art. 3b Meldung
1 Zur Früherfassung einer versicherten Person werden der zuständigen IV-Stelle die 
Personalien und Angaben der versicherten Person und der meldenden Person oder 
Stelle schriftlich gemeldet. Der Meldung kann ein ärztliches Arbeitsunfähigkeitszeug-
nis beigelegt werden.

SR 831.20; AS 1959 827
 1 Abkürzung beigefügt gemäss Ziff. II 1 des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 

1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1).
 2 SR 101
 3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in Kraft 

seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).
 4 BBl 1958 II 1137
 5 Ausdruck gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 

2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.
24 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision) (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). 
25 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 

(AS 2021 705; BBl 2017 2535).
29 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 

(AS 2021 705; BBl 2017 2535).
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2 Zur Meldung berechtigt sind:
a. die versicherte Person sowie deren gesetzliche Vertretung;
b. die im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen der versicherten 

Person;
c. der Arbeitgeber der versicherten Person;
d. die behandelnden Ärzte und Chiropraktoren der versicherten Person;
e. der Krankentaggeldversicherer nach Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 18. März 

199433 über die Krankenversicherung (KVG);
f.34 die dem VAG35 unterstellten Versicherungsunternehmen, die eine Krankentag-

geld- oder Rentenversicherung anbieten;
g. der Unfallversicherer nach Artikel 58 des Bundesgesetzes vom 20. März 198136 

über die Unfallversicherung (UVG); 
h. die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, die dem Freizügigkeitsgesetz vom 

17. Dezember 199337 unterstehen;
i. die Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung;
j. die Durchführungsorgane der kantonalen Sozialhilfegesetze;
k. die Militärversicherung;
l.38 der Krankenversicherer;
m.39 die kantonalen Instanzen nach Artikel 68bis Absätze 1bis und 1ter.

3 Die Personen oder Stellen nach Absatz 2 Buchstaben b–m haben die versicherte Per-
son oder deren gesetzliche Vertretung im Voraus über die Meldung zu informieren.40

4 …41

[…]

3. Kapitel: Die Leistungen

[…]

33 SR 832.10
34 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 

(AS 2021 705; BBl 2017 2535).
35 SR 961.01
36 SR 832.20
37 SR 831.42
38 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in Kraft 

seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).
39 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 

(AS 2021 705; BBl 2017 2535).
40 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 

(AS 2021 705; BBl 2017 2535).
41 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19.  Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 

1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
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C.9077 Eingliederungsmassnahmen und Taggelder

I. Der Anspruch

[…]

Art. 8a91 Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 
mit Eingliederungspotenzial92

1 Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger haben Anspruch auf Massnahmen zur 
Wiedereingliederung, sofern:

a. die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich verbessert werden kann; und
b. die Massnahmen geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu verbessern.

2 Massnahmen zur Wiedereingliederung sind Massnahmen nach Artikel 8 Absatz 3 
Buchstaben abis–b und d.93

3 Integrationsmassnahmen können mehrmals zugesprochen werden und insgesamt 
länger als ein Jahr dauern.
4 …94

5 Der Bundesrat kann Höchstbeträge festlegen, die den IV-Stellen für Massnahmen 
nach Absatz 2 zur Verfügung stehen.95

[…]

D.96 203 Die Renten

I. Der Anspruch

Art. 2897 204 Grundsatz
1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:

 77 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 
5129; BBl 2005 4459).

 91 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18.  März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in 
Kraft seit 1.  Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). Siehe auch die SchlB Änd. 18.03.2011 am 
Schluss dieses Textes.

 92 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 
2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).

 93 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 
2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).

 94 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).

 95 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 
2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).

203 Ursprünglich Bst. C.
204 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 

5129; BBl 2005 4459).
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a. ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, 
nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten 
oder verbessern können;

b. während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindes-
tens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und

c. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur 
Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206

2 …207

Art. 28a208 Bemessung des Invaliditätsgrades209

1 Die Bemessung des Invaliditätsgrades von erwerbstätigen Versicherten richtet sich 
nach Artikel 16 ATSG210. Der Bundesrat umschreibt die zur Bemessung des Invalidi-
tätsgrades massgebenden Erwerbseinkommen sowie die anwendbaren Korrekturfak-
toren.211

2 Bei nicht erwerbstätigen Versicherten, die im Aufgabenbereich tätig sind und denen 
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, wird für die 
Bemessung des Invaliditätsgrades in Abweichung von Artikel 16 ATSG darauf abge-
stellt, in welchem Masse sie unfähig sind, sich im Aufgabenbereich zu betätigen.212

3 Bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig sind oder die unentgeltlich im Betrieb 
des Ehegatten oder der Ehegattin mitarbeiten, wird der Invaliditätsgrad für diesen Teil 
nach Artikel 16 ATSG festgelegt. Waren sie daneben auch im Aufgabenbereich tätig, so 
wird der Invaliditätsgrad für diese Tätigkeit nach Absatz 2 festgelegt.213 In diesem Fall 
sind der Anteil der Erwerbstätigkeit oder der unentgeltlichen Mitarbeit im Betrieb des 
Ehegatten oder der Ehegattin und der Anteil der Tätigkeit im Aufgabenbereich fest-
zulegen und der Invaliditätsgrad in beiden Bereichen zu bemessen.

205 SR 830.1
206 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 

2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
207 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 

1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
208 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 

5129; BBl 2005 4459).
209 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 

2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
210 SR 830.1
211 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 

2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
212 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 

2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
213 Fassung des ersten und zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung 

der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
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Art. 28b214 Festlegung der Höhe des Rentenanspruchs
1 Die Höhe des Rentenanspruchs wird in prozentualen Anteilen an einer ganzen Rente 
festgelegt.
2 Bei einem Invaliditätsgrad von 50–69 Prozent entspricht der prozentuale Anteil dem 
Invaliditätsgrad.
3 Bei einem Invaliditätsgrad ab 70 Prozent besteht Anspruch auf eine ganze Rente.
4 Bei einem Invaliditätsgrad unter 50  Prozent gelten die folgenden prozentualen 
Anteile:

Invaliditätsgrad Prozentualer Anteil

49 Prozent 47,5 Prozent

48 Prozent 45    Prozent

47 Prozent 42,5 Prozent

46 Prozent 40    Prozent

45 Prozent 37,5 Prozent

44 Prozent 35    Prozent

43 Prozent 32,5 Prozent

42 Prozent 30    Prozent

41 Prozent 27,5 Prozent

40 Prozent 25    Prozent

Art. 29215 Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente
1 Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach 
Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch 
frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt.
2 Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Arti-
kel 22 beanspruchen kann.
3 Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch 
entsteht.
4 Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden 
Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von 
Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird.

[…]

214 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 
2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.

215 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 
5129; BBl 2005 4459).

216 SR 830.1
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Art. 32384 220 Übergangsleistung bei Arbeitsunfähigkeit
1 Eine versicherte Person hat Anspruch auf eine Übergangsleistung, wenn:

a. sie im Laufe der drei auf die Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente folgen-
den Jahre zu mindestens 50 Prozent arbeitsunfähig wird;

b. die Arbeitsunfähigkeit mindestens 30 Tage gedauert hat und weiter andauert; 
und

c. sie vor Herabsetzung oder Aufhebung der Rente an Massnahmen zur Wiederein-
gliederung nach Artikel 8a teilgenommen hat oder die Rente wegen der Wieder-
aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder der Erhöhung des Beschäftigungsgrades 
herabgesetzt oder aufgehoben wurde.

2 Der Anspruch entsteht am Anfang des Monats, in welchem die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind.
3 Der Anspruch erlischt spätestens am Ende des Monats, in dem die IV-Stelle über den 
Invaliditätsgrad entschieden hat (Art. 34).

[…]

4. Kapitel: Organisation385 304

[…]

D.386 355 Verschiedene Bestimmungen

[…]

Art. 68bis 387 Formen der interinstitutionellen Zusammenarbeit388

1 Um Versicherten, die zur Früherfassung gemeldet sind oder sich bei der IV-Stelle zum 
Leistungsbezug angemeldet haben und deren Erwerbsfähigkeit untersucht wird, den 
Zugang zu den geeigneten Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung, der 
Arbeitslosenversicherung oder der Kantone zu erleichtern, arbeiten die IV-Stellen eng 
zusammen mit:

a. Versicherungsträgern und Durchführungsorganen der Sozialversicherungen;

220 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18.  März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in 
Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Ende des 
Textes.

304 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 1991 (3. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1991 
2377; BBl 1988 II 1333).

355 Ursprünglich Bst. E.
387 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision) (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). 

Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 
5129; BBl 2005 4459).

388 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 
2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).



 291

BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

BG über die Invalidenversicherung (Auszug) Art. 68bis  | IVG

b.389 den dem VAG390 unterstellten Versicherungsunternehmen;
c. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, die dem Freizügigkeitsgesetz vom 

17. Dezember 1993391 unterstehen;
d. kantonalen Durchführungsstellen, die für die Förderung der beruflichen Ein-

gliederung zuständig sind;
e. Durchführungsorganen der kantonalen Sozialhilfegesetze;
ebis.392 öffentlichen und privaten Durchführungsorganen der Asyl-, Ausländer- und 

Integrationsgesetzgebung;
f. anderen öffentlichen und privaten Institutionen, die für die Eingliederung der 

Versicherten wichtig sind.
1bis Die Invalidenversicherung arbeitet mit den kantonalen Instanzen zusammen, die 
für die Unterstützung der beruflichen Eingliederung von Jugendlichen zuständig sind. 
Sie kann sich weiter an der Finanzierung der kantonalen Instanzen, die für die Koor-
dination der Unterstützungsmassnahmen zuständig sind, beteiligen, wenn:

a. die kantonalen Instanzen Jugendliche mit Mehrfachproblematik betreuen; und
b. die Zusammenarbeit zwischen den kantonalen Instanzen und der IV-Stelle sowie 

die finanzielle Beteiligung der Invalidenversicherung in einer Vereinbarung gere-
gelt sind.393

1ter Bei Minderjährigen ab dem vollendeten 13. Altersjahr und jungen Erwachsenen bis 
zum vollendeten 25. Altersjahr, die von Invalidität bedroht sind und die ein Gesuch 
um Leistungen der Invalidenversicherung eingereicht haben, können sich die IV-Stel-
len an den Kosten für die Massnahmen zur Vorbereitung auf eine erstmalige berufliche 
Ausbildung im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 beteiligen, wenn mit den zuständigen 
kantonalen Instanzen nach Absatz 1 Buchstabe d eine Vereinbarung besteht.394

1quater Die Invalidenversicherung übernimmt höchstens einen Drittel der Kosten pro 
Kanton nach Absatz 1bis und der Kosten pro Massnahme nach Absatz 1ter. Der Bundes-
rat kann Höchstgrenzen für die Beiträge festlegen und deren Ausrichtung von wei-
teren Voraussetzungen abhängig machen oder mit Auflagen verbinden. Er kann die 
Kompetenz, Mindestanforderungen für die Vereinbarungen festzulegen, an das BSV 
delegieren.395

389 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 
2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).

390 SR 961.01
391 SR 831.42
392 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 

(AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).
393 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 

2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
394 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 

2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
395 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 

2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
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2 Die IV-Stellen, die Versicherungsträger und die Durchführungsorgane der Sozialver-
sicherungen sind gegenseitig von der Schweigepflicht (Art. 33 ATSG396) entbunden, 
sofern:

a. die betroffenen Versicherungsträger und Durchführungsorgane der Sozialver-
sicherungen jeweils über eine entsprechende formellgesetzliche Grundlage ver-
fügen;

b. kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht; und
c. die Auskünfte und Unterlagen dazu dienen: 

1. die für die betroffene Person geeigneten Eingliederungsmassnahmen zu 
ermitteln, oder

2. die Ansprüche der betroffenen Person gegenüber den Sozialversicherungen 
zu klären.

3 Die Schweigepflicht der IV-Stellen entfällt unter den Voraussetzungen von Absatz 2 
Buchstaben b und  c auch gegenüber Einrichtungen, kantonalen Durchführungs-
stellen und Institutionen nach den Absätzen 1 Buchstaben b–f und 1bis, sofern diese 
jeweils über eine formell gesetzliche Grundlage verfügen und den IV-Stellen Gegen-
recht gewähren.397

4 Der Datenaustausch nach den Absätzen 2 und 3 darf in Abweichung von Artikel 32 
ATSG und Artikel 50a Absatz 1 AHVG398 im Einzelfall auch mündlich erfolgen. Die 
betroffene Person ist anschliessend über den erfolgten Datenaustausch und dessen 
Inhalt zu informieren.
5 Erlässt eine IV-Stelle eine Verfügung, die den Leistungsbereich einer Einrichtung 
oder kantonalen Durchführungsstelle nach den Absätzen 1 Buchstaben b–f und 1bis 
berührt, so hat sie dieser eine Kopie der Verfügung zuzustellen.399

[…]

396 SR 830.1
397 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 

2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
398 SR 831.10
399 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 

2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
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Bundesgesetz  
über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG)164

vom 11. April 1889 (Stand am 1. Januar 2025) Auszug

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 64 der Bundesverfassung265 (BV),366

beschliesst:

[…]

Zweiter Titel: Schuldbetreibung

I. Arten der Schuldbetreibung

Art. 38
1 Auf dem Wege der Schuldbetreibung werden die Zwangsvollstre
ckungen durch ge führt, welche auf eine Geldzahlung oder eine Si cher
heitsleistung gerichtet sind.
2 Die Schuldbetreibung beginnt mit der Zustellung des Zahlungs
befehles und wird entweder auf dem Wege der Pfändung oder der 
Pfandverwertung oder des Kon kur ses fortgesetzt.
3 Der Betreibungsbeamte bestimmt, welche Betreibungsart anwend
bar ist.

Art. 39
1 Die Betreibung wird auf dem Weg des Konkurses, und zwar als 
«Ordentliche Konkursbetreibung» (Art. 159–176) oder als «Wech sel

SR 281.1; AS 11 529 und BS 3 3
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
2 [BS 1 3]. Der genannten Bestimmung entspricht heute Art. 122 Abs. 1 der BV vom 18.  April 1999 

(SR 101).
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2531; BBl 1999 

9126 9547).

A. Gegenstand 
der Schuld
betreibung und 
Betreibungsarten

B. Konkurs
betreibung

1. Anwendungs
bereich
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be treibung» (Art. 177–189), fortgesetzt, wenn der Schuldner in einer 
der folgenden Eigenschaften im Handelsregister eingetragen ist:

1. als Inhaber einer Einzelfirma (Art. 934 und 935 OR67);
2. als Mitglied einer Kollektivgesellschaft (Art. 554 OR);
3. als unbeschränkt haftendes Mitglied einer Kommanditgesell

schaft (Art. 596 OR);
4. als Mitglied der Verwaltung einer Kommanditaktiengesell schaft 

(Art. 765 OR);
5.68 …
6. als Kollektivgesellschaft (Art. 552 OR);
7. als Kommanditgesellschaft (Art. 594 OR);
8. als Aktien oder Kommanditaktiengesellschaft (Art. 620 und 

764 OR);
9. als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Art. 772 OR);
10. als Genossenschaft (Art. 828 OR);
11. als Verein (Art. 60 ZGB69);
12. als Stiftung (Art. 80 ZGB);
13.70 Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Art. 36 Kollek

tivanlagengesetz vom 23. Juni 200671, KAG);
14.72 Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (Art. 98 

KAG).73

2 …74

3 Die Eintragung äussert ihre Wirkung erst mit dem auf die Bekannt
machung im Schweizerischen Handelsamtsblatt folgenden Tage.

[…]

67 SR 220
68 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbHRecht sowie Anpassungen im 

Aktien, Genossenschafts, Handelsregister und Firmenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 
4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).

69 SR 210
70 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 

2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395).
71 SR 951.31
72 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 

2007 (AS 2006 5379; BBl 2005 6395).
73 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 

III 1).
74 Aufgehoben durch Art. 15 Ziff. 1 Schl und UeB zu den Tit. XXIV–XXXIII OR (AS 53 185; BBl 1928 I 

205, 1932 I 217).
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Dritter Titel: Betreibung auf Pfändung181185

I. Pfändung182186

[…]

Art. 92
1 Unpfändbar sind:

1.187 die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen 
Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Haus
geräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unent
behrlich sind;

1a.188 Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens 
oder Erwerbszwecken gehalten werden;

2.189 die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände;
3.190 die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, 

soweit sie für den Schuldner und seine Familie zur Ausübung 
des Berufs notwendig sind;

4.191 nach der Wahl des Schuldners entweder zwei Milchkühe oder 
Rinder, oder vier Ziegen oder Schafe, sowie Kleintiere nebst 
dem zum Unterhalt und zur Streu auf vier Monate erforderli
chen Futter und Stroh, soweit die Tiere für die Ernährung des 
Schuldners und seiner Familie oder zur Aufrechterhaltung sei
nes Betriebes unentbehrlich sind;

5.192 die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die 
Pfändung folgenden Monate notwendigen Nahrungs und 
Feuerungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen 
Barmittel oder Forderungen;

181 Ursprünglich vor Art. 88.
182 Ursprünglich vor Art. 88.
187 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 

III 1).
188 Eingefügt durch Ziff. IV des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 

2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
189 Fassung gemäss Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950 (AS 1950 I 57; BBl 1948 

I 1218).
190 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 

III 1).
191 Fassung gemäss Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950 (AS 1950 I 57; BBl 1948 

I 1218).
192 Fassung gemäss Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950 (AS 1950 I 57; BBl 1948 

I 1218).

4. Unpfändbare 
Vermögenswerte
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6.193 die Bekleidungs, Ausrüstungs und Bewaffnungsgegenstände, 
das Dienstpferd und der Sold eines Angehörigen der Armee, das 
Taschengeld einer zivildienstleistenden Person sowie die Beklei
dungs und Ausrüstungsgegenstände und die Entschädigung 
eines Schutzdienstpflichtigen;

7.194 das Stammrecht der nach den Artikeln 516–520 OR195 bestell
ten Leibrenten;

8.196 Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von Seiten der 
Hilfs, Kranken und Fürsorgekassen, Sterbefallvereine und ähn
licher Anstalten;

9.197 Renten, Kapitalabfindung und andere Leistungen, die dem 
Opfer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesund
heitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, 
soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für Heilungskos
ten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln darstellen;

9a.198 die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 
20. Dezember 1946199 über die Alters und Hinterlassenenversi
cherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 
1959200 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss 
Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965201 über Ergän
zungsleistungen zur Alters, Hinterlassenen und Invalidenver
sicherung sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen;

10.202 Ansprüche auf Vorsorge und Freizügigkeitsleistungen gegen 
eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fäl
ligkeit;

193 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Okt. 1996 
(AS 1996 1445; BBl 1994 III 1609).

194 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 
III 1).

195 SR 220
196 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 

III 1).
197 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 

III 1).
198 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 

III 1).
199 SR 831.10
200 SR 831.20
201 [AS 1965 537, 1971 32, 1972 2483 Ziff. III, 1974 1589 Ziff. II, 1978 391 Ziff. II 2, 1985 2017, 1986 

699, 1996 2466 Anhang Ziff. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 Ziff. I 6 3371 Anhang Ziff. 9 3453, 
2003 3837 Anhang Ziff. 4, 2006 979 Art. 2 Ziff. 8. AS 2007 6055 Art. 35]. Heute: gemäss Art. 20 des 
BG vom 6. Okt. 2006 (SR 831.30).

202 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 
III 1).
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11.203 Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer aus
ländischen Zentralbank, die hoheitlichen Zwecken dienen.

2 Gegenstände, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der 
Überschuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre, 
dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigt, dürfen nicht gepfändet 
werden. Sie sind aber mit der Schätzungssumme in der Pfändungs
urkunde vorzumerken.204

3 Gegenstände nach Absatz 1 Ziffern 1–3 von hohem Wert sind pfänd
bar; sie dürfen dem Schuldner jedoch nur weggenommen werden, 
sofern der Gläubiger vor der Wegnahme Ersatzgegenstände von glei
chem Gebrauchswert oder den für ihre Anschaffung erforderlichen 
Betrag zur Verfügung stellt.205

4 Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die 
Unpfändbarkeit des Bundesgesetzes vom 2.  April 1908206 über den 
Versicherungsvertrag (Art. 79 Abs. 2 und 80 VVG), des Urheberrechts
gesetzes vom 9. Oktober 1992207 (Art. 18 URG) und des Strafgesetzbu
ches208 (Art. 378 Abs. 2 StGB).209

Art. 93210

1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, 
Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder 
Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, 
namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Arti
kel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach 
dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine 
Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2 Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres 
gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Neh
men mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der 

203 Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949 (AS 1950 I 57; BBl 1948 I 1218). Fassung gemäss 
Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

204 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 
III 1).

205 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 
III 1).

206 SR 221.229.1
207 SR 231.1
208 SR 311.0. Siehe heute Art. 83 Abs. 2.
209 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 

III 1).
210 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 

III 1).

5. Beschränkt 
pfändbares 
Einkommen
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ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffen
den Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3 Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kennt
nis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages 
massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung 
den neuen Verhältnissen an.

[…]

Sechster Titel: Konkursrecht

[…]

II. Wirkungen des Konkurses auf die Rechte der Gläubiger

[…]

Art. 219
1 Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der 
Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt.
2 Hafteten mehrere Pfänder für die nämliche Forderung, so werden 
die daraus erlösten Beträge im Verhältnisse ihrer Höhe zur Deckung 
der Forderung verwendet.
3 Der Rang der Grundpfandgläubiger und der Umfang der pfand
rechtlichen Sicherung für Zinse und andere Nebenforderungen 
bestimmt sich nach den Vorschriften über das Grundpfand.398

4 Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte 
Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden in folgender Rang
ordnung aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse gedeckt:

Erste Klasse
a.399 Die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhält

nis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung 
entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum 
Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal 
versicherten Jahresverdienstes.

398 Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233 Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 
IV 1, 1907 VI 367).

399 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 
7979 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.

H. Rangordnung 
der Gläubiger
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abis.400 Die Rückforderungen von Arbeitnehmern betreffend Kautio
nen.

ater.401 Die Forderungen von Arbeitnehmern aus Sozialplänen, die 
nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung ent
standen oder fällig geworden sind.

b. Die Ansprüche der Versicherten nach dem Bundesgesetz vom 
20. März 1981402 über die Unfallversicherung sowie aus der nicht 
obligatorischen beruflichen Vorsorge und die Forderungen von 
Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen 
Arbeitgebern.

c.403 Die familienrechtlichen Unterhalts und Unterstützungsan
sprüche sowie die Unterhaltsbeiträge nach dem Partnerschafts
gesetz vom 18. Juni 2004404, die in den letzten sechs Monaten vor 
der Konkurseröffnung entstanden und durch Geldzahlungen 
zu erfüllen sind.

Zweite Klasse405

a. Die Forderungen von Personen, deren Vermögen kraft elterli
cher Gewalt dem Schuldner anvertraut war, für alles, was der
selbe ihnen in dieser Eigenschaft schuldig geworden ist. Dieses 
Vorzugsrecht gilt nur dann, wenn der Konkurs während der 
elterlichen Verwaltung oder innert einem Jahr nach ihrem Ende 
veröffentlicht worden ist.

b. Die Beitragsforderungen nach dem Bundesgesetz vom 
20. Dezember 1946406 über die Alters und Hinterlassenenversi
cherung, dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1959407 über die Inva
lidenversicherung, dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über 
die Unfallversicherung, dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. Sep
tember 1952408 und dem Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 
25. Juni 1982409.

400 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 
7979 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.

401 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 
7979 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.

402 SR 832.20
403 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 

2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
404 SR 211.231
405 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2531; BBl 1999 

9126 9547).
406 SR 831.10
407 SR 831.20
408 SR 834.1
409 SR 837.0
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c. Die Prämien und Kostenbeteiligungsforderungen der sozialen 
Krankenversicherung.

d. Die Beiträge an die Familienausgleichskasse.
e.410 …
f.411 Die Einlagen nach Artikel 37a des Bankengesetzes vom 

8. November 1934412.

Dritte Klasse

Alle übrigen Forderungen.413

5 Bei den in der ersten und zweiten Klasse gesetzten Fristen werden 
nicht mitberechnet:

1. die Dauer eines vorausgegangenen Nachlassverfahrens;
2. die Dauer eines Prozesses über die Forderung;
3. bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die Zeit 

zwischen dem Todestag und der Anordnung der Liquidation.414

[…]

410 Eingefügt durch Art. 111 Ziff. 2 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12.  Juni 2009 (AS 2009 5203; 
BBl 2008 6885). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 
(AS 2013 4111; BBl 2010 6455).

411 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in Kraft seit 
1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993).

412 SR 952.0
413 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 

III 1).
414 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). Fassung gemäss 

Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).
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Verordnung  
über die Ansprüche der Auffangeinrichtung 
der beruflichen Vorsorge

vom 28. August 1985 (Stand am 1. Januar 1985) VAE 

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 97 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821  
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG),

verordnet:

Art. 1  Gegenstand

Diese Verordnung regelt:
a. die Ansprüche der Auffangeinrichtung gegenüber einem Arbeitgeber, der sich 

noch keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen hat, wenn sie seinen Arbeitneh-
mern oder deren Hinterlassenen die gesetzlichen Leistungen zu erbringen hat 
(Art. 12 BVG);

b. die Übernahme der Kosten der Auffangeinrichtung durch den Sicherheitsfonds 
(Art. 72 Abs. 2 BVG).

Art. 2  Anschluss des Arbeitgebers von Gesetzes wegen
1 Entsteht der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers auf Versicherungs- oder Frei-
zügigkeitsleistung zu einem Zeitpunkt, an dem sein Arbeitgeber noch keiner Vorsor-
geeinrichtung angeschlossen ist, so wird der Arbeitgeber von Gesetzes wegen für alle 
dem Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer der Auffangeinrichtung angeschlossen.
2 Weist der Arbeitgeber nach, dass eine andere Vorsorgeeinrichtung auch die bisheri-
gen Verpflichtungen der Auffangeinrichtung übernimmt, so wird der Anschluss des 
Arbeitgebers bei der Auffangeinrichtung auf den Zeitpunkt der Verpflichtungsüber-
nahme durch die andere Vorsorgeeinrichtung aufgehoben.

Art. 3   Ansprüche der Auffangeinrichtung gegenüber dem Arbeitgeber
1 Der Arbeitgeber hat der Auffangeinrichtung die Beiträge für alle dem Gesetz unter-
stellten Arbeitnehmer von dem Zeitpunkt an zu entrichten, von dem an er bei einer 
Vorsorgeeinrichtung hätte angeschlossen sein müssen.

SR 831.434; AS 1985 1256 
1 SR 831.40
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2 Der Verzugszins entspricht dem jeweils von der Auffangeinrichtung für geschuldete 
Beiträge geforderten Zinssatz.
3 Der Arbeitgeber muss bei Tod oder Invalidität eines dem Obligatorium unterstellten 
Arbeitnehmers einen Zuschlag in der Höhe der vierfachen Beiträge für die Risiken Tod 
und Invalidität aller dem Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer als Schadenersatz 
entrichten. Dieser Zuschlag wird von dem Zeitpunkt an berechnet, von dem an der 
Arbeitgeber bei einer Vorsorgeeinrichtung hätte angeschlossen sein müssen bis zum 
Eintritt des Versicherungsfalles. Der Zuschlag ist auf das versicherungstechnisch not-
wendige Deckungskapital, vermindert um das Altersguthaben des betreffenden Arbeit-
nehmers, begrenzt.
4 Der Arbeitgeber muss der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen ersetzen, die ihr im 
Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen.

Art. 4   Leistungen des Sicherheitsfonds an die Auffangeinrichtung
1 Der Sicherheitsfonds ersetzt der Auffangeinrichtung:

a. den Barwert der Hinterlassenen- und Invalidenleistung nach Artikel 12 Absatz 1 
BVG; davon werden abgezogen:
1. das Altersguthaben des Versicherten,
2. die Summe der für alle obligatorisch zu versichernden Arbeitnehmer rück-

wirkend geschuldeten Beiträge für die Risiken Tod und Invalidität, und
3. der vom Arbeitgeber gemäss Artikel 3 Absatz 3 geschuldete Schadenersatz;

b. die Aufwendungen für die spätere Anpassung der Hinterlassenen- und Invali-
denrenten nach Buchstabe a an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 1 BVG).

2 Ist der Arbeitgeber zahlungsunfähig, so ersetzt der Sicherheitsfonds der Auffangein-
richtung zudem:

a. die gemäss Absatz 1 Buchstabe a abgezogenen, jedoch nicht einbringbaren 
Beträge;

b. die nicht einbringbaren Beiträge im Fall von erbrachten Alters- oder Freizügig-
keitsleistungen zugunsten des Versicherten;

c. die nicht einbringbaren Beträge gemäss Artikel 3 Absatz 4.
3 Wird die Auffangeinrichtung nachträglich von ihrer Leistungspflicht befreit (Art. 2 
Abs. 2) oder erhält sie erbrachte Leistungen zurück, so erstattet sie dem Sicherheits-
fonds die von ihm erhaltenen Beträge entsprechend zurück.

Art. 5   Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 1985 in Kraft.
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Verordnung  
über die Anpassung der laufenden 
 Hinterlassenen- und Invalidenrenten 
an die Preisentwicklung

vom 16. September 1987 (Stand am 1. Januar 1992) VPE 

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 36 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG),

verordnet:

Art. 1  Erstmalige Anpassung
1 Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten werden erstmals nach einer Laufzeit von 
drei Jahren auf den Beginn des folgenden Kalenderjahres der Preisentwicklung ange-
passt.
2  Der Anpassungssatz entspricht der Zunahme des Landesindexes der Konsumen-
tenpreise zwischen dem Stand im September des Jahres, in dem die Rente zu laufen 
beginnt und dem Stand im September des Jahres vor der Anpassung. Das Bundesamt 
für Sozialversicherung gibt den Anpassungssatz bekannt.2 

Art. 2  Nachfolgende Anpassungen
1 Die nachfolgenden Anpassungen erfolgen auf den gleichen Zeitpunkt wie die Anpas-
sungen der Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung.3

2 Der Anpassungssatz entspricht der Zunahme des Landesindexes der Konsumenten-
preise zwischen dem Stand im September des Jahres vor der letzten Anpassung und 
dem Stand im September des Jahres vor der neuen Anpassung. Das Bundesamt für 
Sozialversicherung gibt die Anpassungssätze bekannt.4 

Art. 3  Sonderfälle

Wird eine Invalidenrente durch eine Hinterlassenenrente ersetzt oder erfährt eine lau-
fende Rente Änderungen, so wird die bisherige Laufzeit berücksichtigt.

SR 831.426.3; AS 1987 1343
1 SR 831.40
2 Siehe die diesbezüglichen Veröffentlichungen im BBl.
3 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 1992, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1992 1289).
4 Siehe die diesbezüglichen Veröffentlichungen im BBl.
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Art. 4  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1988 in Kraft.
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Verordnung 
über die obligatorische berufliche Vorsorge 
von arbeitslosen Personen

vom 3. März 1997 (Stand am 1. Januar 2024) V Vors. Arbeitslose 

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 22a Absatz 3 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes1 (AVIG) und 
auf Artikel 97 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19822  
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG),

verordnet:

Art. 1  Versicherte Personen
1  Für die Risiken Tod und Invalidität sind obligatorisch versichert arbeitslose Per-
sonen, welche:

a. die Anspruchsvoraussetzungen nach Artikel 8 AVIG für den Bezug von Tag-
geldern der Arbeitslosenversicherung erfüllen oder Entschädigungen nach Arti-
kel 29 AVIG beziehen; und

b. einen koordinierten Tageslohn nach den Artikeln 4 oder 5 erzielen.
2 Nicht versichert sind Personen, die bereits nach Artikel 47 Absatz 1 oder 47a BVG 
mindestens in dem Umfang versichert sind, in dem sie nach dieser Verordnung ver-
sichert wären.3

Art. 2  Versicherungsschutz
1 Die Versicherung beginnt nach Ablauf der Wartezeiten nach Artikel 18 AVIG.4

2 Personen, deren Anspruchsberechtigung eingestellt ist, sind versichert (Art. 30 AVIG).

Art. 3  Grundlage zur Bestimmung des koordinierten Lohnes
1  Die Grenzbeträge nach den Artikeln 2, 7 und 8 BVG werden durch 260,4 geteilt 
(Tagesgrenzbeträge). Für Personen, die im Sinne des Bundesgesetzes vom 19.  Juni 
19595 über die Invalidenversicherung teilweise invalid sind, werden die Grenzbeträge 

SR 837.174; AS 1997 1101
1 SR 837.0
2 SR 831.40
3 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 29. Jan. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 599).
4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Febr. 2006, in Kraft seit 1. März 2006 (AS 2006 739).
5 SR 831.20
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nach den Artikeln 2, 7 und 8 Absatz 1 BVG entsprechend dem prozentualen Anteil 
ihres Teilrentenanspruchs gekürzt.6

2 Die Löhne aus Zwischenverdiensttätigkeit (Art. 24 AVIG) und Teilzeitbeschäftigung 
(Art. 10 Abs. 2 Bst. b AVIG) innerhalb einer Kontrollperiode werden durch die Zahl der 
in die Kontrollperiode fallenden kontrollierten Tage geteilt (Tageslohn).7

Art. 4  Koordinierter Tageslohn
1 Zu versichern ist der koordinierte Tageslohn.
2 Der koordinierte Tageslohn ist die positive Differenz aus dem Arbeitslosentaggeld 
abzüglich des auf einen Tag nach Artikel 3 Absatz 1 umgerechneten Koordinations-
abzuges.
3 Beträgt der koordinierte Tageslohn weniger als der auf den Tag umgerechnete Betrag 
nach Artikel 8 Absatz 2 BVG, so muss er auf diesen Betrag aufgerundet werden.
4  Der versicherte Mindestlohn nach Absatz 3 gilt auch für die obligatorische Ver-
sicherung von Personen, bei denen die Grenzbeträge nach Artikel 3 Absatz 1 gekürzt 
werden.8

Art. 5  Koordinierter Tageslohn bei Zwischenverdienst und  
Teilzeitbeschäftigung9

1 Der koordinierte Tageslohn ist die positive Differenz aus:
a.10 dem Tageslohn aus Zwischenverdiensttätigkeit oder Teilzeitbeschäftigung und
b. dem analog zu Artikel 3 Absatz 2 auf einen Tag umgerechneten entschädigungs-

berechtigten Verdienstausfall
c. abzüglich des auf einen Tag nach Artikel 3 Absatz 1 umgerechneten Koordinati-

onsabzuges.
2  Ist der Tageslohn aus Zwischenverdiensttätigkeit oder Teilzeitbeschäftigung nach 
Artikel 2 Absatz 1 BVG versichert, so wird vom koordinierten Tageslohn nach Absatz 1 
der koordinierte Tageslohn aus Zwischenverdiensttätigkeit oder Teilzeitbeschäftigung 
abgezogen.11

Art. 6  Koordinierter Lohn für die Berechnung der Hinterlassenen- und  
Invalidenleistungen

1 Als Grundlage für die Berechnung der Leistungen im Todesfalle oder bei Invalidität 
gilt der koordinierte Tageslohn jener Kontrollperiode, in welcher das versicherte Ereig-

 6 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 der V vom 3. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 706).
 7 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 2551).
 8 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4279).
 9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 2551).
10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 2551).
11 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 2551).
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nis eingetreten ist. Konnte die versicherte Person aufgrund des Ereignisses ihre Kon-
trollpflicht nicht ordnungsgemäss erfüllen, so gelten die Tage jener Kontrollperiode 
bis und mit auslösendem Ereignis als kontrolliert.
2  Die Höhe der Renten berechnet sich aus dem vor dem Beginn der Versicherung 
angesammelten Altersguthaben sowie der Summe der Altersgutschriften für die vom 
Beginn der Versicherung bis zum Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 
BVG fehlenden Jahre, ohne Zins.12

Art. 7  Ausscheiden der arbeitslosen Personen aus der obligatorischen  
Versicherung

Die Weiterführung der Vorsorge für die Risiken Tod und Invalidität für Versicherte, die 
aus der obligatorischen Versicherung der arbeitslosen Personen (Art. 2 Abs. 1bis BVG13) 
ausscheiden, ist nur möglich, solange die Versicherten:

a. nicht der obligatorischen Versicherung nach Artikel 2 Absatz 1 oder erneut 
Absatz 1bis 14 BVG unterstehen; oder

b. keiner freiwilligen Versicherung nach Artikel 44 oder Artikel 46 BVG beitreten 
können.

Art. 8  Festsetzung des Beitragssatzes
1 Der Beitragssatz für die Risiken Tod und Invalidität beträgt 0,25 Prozent des koor-
dinierten Tageslohnes.15

2 Die Auffangeinrichtung prüft regelmässig, ob der Beitragssatz kostendeckend ist und 
erstattet der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung mindestens einmal jähr-
lich Bericht. Ist auf Grund des Risikoverlaufs der Beitragssatz anzupassen, stellt die 
Auffangeinrichtung der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung zuhanden des 
Bundesrates Antrag auf Anpassung.16

3 Der Antrag auf Änderung des Beitragssatzes ist der Ausgleichsstelle der Arbeitslosen-
versicherung spätestens drei Monate vor dem Zeitpunkt einzureichen, auf den die 
Anpassung wirksam werden soll.17

4 Die Auffangeinrichtung führt eine Statistik über die Risiken Tod und Invalidität der 
arbeitslosen Personen.

12 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 der V vom 30. Aug. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 506).
13 Heute: Art. 2 Abs. 3 BVG.
14 Heute: erneut Abs. 3.
15 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4689).
16 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 2551).
17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 2551).
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Art. 9  Beiträge
1 Die arbeitslose Person und die Arbeitslosenversicherung tragen die Beiträge je zur 
Hälfte.
2 Während Tagen, an denen die arbeitslose Person keine Leistungen erhält, übernimmt 
die Arbeitslosenversicherung den ganzen Beitrag.

Art. 10  Steuerrechtliche Behandlung der Vorsorge der arbeitslosen Personen

Die von den Bezügern von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung geleisteten Bei-
träge sind bei den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden von 
den steuerbaren Einkünften abziehbar.

Art. 11  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1997 in Kraft.
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Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV),

gestützt auf Art. 64a Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40),

erlässt folgende Weisungen:

1 Geltungsbereich

Die vorliegenden Weisungen gelten für registrierte und nichtregistrierte Vorsorgeein-
richtungen (Art. 48 und Art. 49 Abs. 2 Ziff. 14 BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 12 ZGB), 
die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 (FZG; SR 831.42) unterstehen.

2 Allgemeines

2.1 Grundsatz des finanziellen Gleichgewichts

Das oberste Organ sorgt dafür, dass in der Vorsorgeeinrichtung zwischen Leistungen 
und Finanzierung stets ein Gleichgewicht herrscht. Im Falle einer Unterdeckung 
ergreift es die erforderlichen Massnahmen, um das finanzielle Gleichgewicht wieder 
herzustellen (Art. 65d Abs. 1 BVG).
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Der Experte für berufliche Vorsorge hat sich im versicherungstechnischen Gutachten 
(Art. 52e Abs. 1 Bst. a BVG) zum finanziellen Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtung 
zu äussern.

2.2 Vorsorgeeinrichtung mit mehreren Vorsorgewerken

Befindet sich mindestens ein Vorsorgewerk einer Vorsorgeeinrichtung mit mehreren 
Vorsorgewerken in einer Unterdeckung, so gelten die vorliegenden Weisungen, selbst 
wenn der Gesamtdeckungsgrad der Vorsorgeeinrichtung 100% übersteigt.

Die vorliegenden Weisungen sind auf jedes einzelne Vorsorgewerk in Unterdeckung 
anwendbar.

3  Grundsätze und Pflichten der Vorsorge-
einrichtung in Unterdeckung

Die Vorsorgeeinrichtung hat insbesondere die folgenden Grundsätze und Pflichten zu 
beachten:

3.1 Eigenverantwortung der Vorsorgeeinrichtung

Es gilt der Grundsatz der Eigenverantwortung der Vorsorgeeinrichtung. Das oberste 
Organ ergreift die erforderlichen Massnahmen und ist für deren Umsetzung verant-
wortlich (Art. 65d Abs. 1 BVG). Es stützt sich dabei auf die Vorschläge des Experten für 
berufliche Vorsorge und bei Bedarf auf solche anderer Spezialisten.

3.2 Meldung an die Aufsichtsbehörde

Die Vorsorgeeinrichtung muss in jedem Fall die zuständige Aufsichtsbehörde nach 
Art. 61 BVG über die Unterdeckung informieren. Über das Ausmass und die Ursachen 
der Unterdeckung muss die Meldung an die Aufsichtsbehörde spätestens dann erfol-
gen, wenn die Unterdeckung aufgrund der Jahresrechnung ausgewiesen ist (Art. 44 
Abs. 2 Bst. a BVV 2).

Spätestens mit dem Einreichen der Jahresrechnung sind der Aufsichtsbehörde zusam-
men mit den gesetzlich geforderten Angaben (Art. 65c Abs. 2 BVG und Art. 44 BVV 2) 
die folgenden Unterlagen und schriftlichen Informationen einzureichen:

a. versicherungstechnischer Bericht des Experten für berufliche Vorsorge (Art. 41a 
Abs. 1 BVV 2);

b. Nachweis, dass die Deckung des voraussichtlichen Liquiditätsbedarfs gewähr-
leistet ist;
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c. Massnahmenkonzept, d.h. eine schlüssige Darlegung der Entscheidungsgrund-
lagen für die ergriffenen oder noch zu ergreifenden Massnahmen, mit den ent-
sprechenden Beschlüssen des obersten Organs bzw. der Vorsorgekommission der 
Vorsorgewerke einer Vorsorgeeinrichtung mit mehreren Vorsorgewerken. Das 
Massnahmenkonzept muss ein Umsetzungskonzept enthalten, aus dem hervor-
geht, in welchem Zeitraum und mit welchen Massnahmen die Unterdeckung 
voraussichtlich behoben werden kann (Art. 65d Abs. 2 BVG);

d. Ursachen der Unterdeckung;
e. Grad der Unterdeckung gemäss Anhang zu Art. 44 Abs. 1 BVV 2;
f. wesentliche Vorkommnisse nach dem Bilanzstichtag;
g. Informationskonzept gemäss Ziffer 9 dieser Weisungen.

4 Aufgaben des Experten für berufliche Vorsorge

Bei Unterdeckung muss der Experte für berufliche Vorsorge insbesondere:
a. einen Sanierungsplan entsprechend der Fachrichtlinie 6 der Schweizerischen 

Kammer der Pensionskassen-Experten (FRP 6) vorschlagen;
b. den vom obersten Organ beschlossenen Sanierungsplan beurteilen;
c. die Wirksamkeit des Sanierungsplans jährlich überprüfen;
d. jährlich mindestens den versicherungstechnischen Bericht gemäss Art. 41a 

Abs. 1 und 2 BVV 2 erstellen;
e. die Aufsichtsbehörde informieren, wenn das oberste Organ seine Empfehlun-

gen zu den Sanierungsmassnahmen nicht befolgt und dadurch die Sicherheit 
der Vorsorgeeinrichtung gefährdet erscheint (Art. 52e Abs. 3 BVG und Art. 41a 
Abs. 3 BVV 2);

f. die Aufsichtsbehörde informieren, wenn eine Sanierung mit den zur Verfügung 
stehenden oder zumutbaren Sanierungsmassnahmen innerhalb von 10 Jahren 
seit Feststellung der Unterdeckung nicht möglich ist.

Bei einer Vorsorgeeinrichtung mit mehreren Vorsorgewerken ist der versicherungs-
technische Bericht gemäss Buchstabe d in geeigneter Form zu erstellen. Für jedes Vor-
sorgewerk in Unterdeckung sind folgende Angaben, gegebenenfalls in tabellarischer 
Form, zu machen:

g. Deckungsgrad, Fehlbetrag und Ausmass der Unterdeckung;
h. Beschlossener Sanierungsplan;
i. Beurteilung des beschlossenen Sanierungsplans;
j. Jährliche Überprüfung der Wirksamkeit des beschlossenen Sanierungsplans.
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5 Aufgaben der Revisionsstelle

Bei Unterdeckung einer Vorsorgeeinrichtung muss die Revisionsstelle insbesondere 
prüfen:

a. ob die Vorsorgeeinrichtung die erforderlichen Massnahmen zur Wiederherstel-
lung der vollen Deckung beschlossen und eingeleitet hat und ob sie eine Über-
wachung der Wirksamkeit der Massnahmen und bei veränderter Situation eine 
Anpassung der Massnahmen vornimmt (Art. 52c Abs. 1 Bst. e BVG und Art. 35a 
Abs. 2 Bst. b und c BVV 2);

b. ob die Informationspflichten gemäss Art. 35a Abs. 2 Bst. b BVV 2 eingehalten 
werden und ob ein Informationskonzept vorliegt, das mindestens den Anfor-
derungen gemäss Ziffer 9 dieser Weisungen entspricht;

c. ob die Anlagen mit der Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung in Unterde-
ckung im Einklang stehen und die Art. 49a, 50 und 59 BVV 2 eingehalten sind 
(Art. 35a Abs. 2 Bst. a BVV 2);

d. ob die Anlagen beim Arbeitgeber sichergestellt sind (Art. 71 Abs. 1 BVG und 
Art. 57 und 58 BVV 2).

Sie informiert die Aufsichtsbehörde,
e. wenn die Meldung der Vorsorgeeinrichtung an die Aufsichtsbehörde nach 

Art. 44 BVV 2 nicht erfolgt ist. In diesem Fall erstattet die Revisionsstelle der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich Bericht (Art. 35a Abs. 1 BVV 2);

f. wenn eine Vorgabe gemäss erstem Absatz Buchstabe a bis d nicht erfüllt ist.

Die Revisionsstelle weist das oberste Organ auf festgestellte Mängel im Massnahmen-
konzept hin (Art. 35a Abs. 3 BVV 2).

Bei einer Vorsorgeeinrichtung mit mehreren Vorsorgewerken muss die Revisionsstelle 
für alle Vorsorgewerke in Unterdeckung die rechtlichen Vorschriften zur Prüfung und 
Berichterstattung bei Unterdeckung (Art. 52c Abs. 1 Bst. e und f, Abs. 2 und 3 BVG 
sowie Art. 35a und 36 BVV 2) einhalten, selbst wenn der Gesamtdeckungsgrad der 
Vorsorgeeinrichtung 100% übersteigt. Die Berichterstattung über die Vorsorgewerke 
in Unterdeckung erfolgt im Rahmen des ordentlichen Revisionsstellenberichts nach 
Art. 52c Abs. 2 BVG.

6 Aufgaben der Aufsichtsbehörde

Bei Unterdeckung muss die Aufsichtsbehörde darüber wachen, dass die Vorsorgeein-
richtung, die Revisionsstelle und der Experte für berufliche Vorsorge ihre Pflichten 
gemäss Gesetz und diesen Weisungen erfüllen (Art. 62 Abs. 1 BVG). Sie muss insbeson-
dere:

a. prüfen, dass gemeinsam mit dem Experten für berufliche Vorsorge und bei 
Bedarf mit weiteren Spezialisten ein Massnahmenkonzept zur Behebung der 
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Unterdeckung ausgearbeitet worden ist und dass die gemäss Ziff. 3.2 dieser 
Weisungen erforderlichen Unterlagen und Informationen vorliegen. Sie prüft 
die Gesetzes- und Reglementskonformität des Massnahmenkonzepts und beur-
teilt, ob die Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung schlüssig dargelegt 
werden;

b. sicherstellen, dass die Revisionsstelle überprüft hat, ob das oberste Organ bzw. 
die Vorsorgekommission die Massnahmen beschlossen haben;

c. prüfen, ob der jährliche Bericht gemäss Art. 41a BVV 2 über die Wirksamkeit der 
Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung erstellt wurde;

d. bei Bedarf Massnahmen gemäss Art. 62a Abs. 2 BVG ergreifen, wenn das Mass-
nahmenkonzept ungenügend ist.

7 Sanierungsmassnahmen

7.1 Vorgängige Analyse

Bei ungenügender Deckung muss als Erstes ermittelt werden, ob die Unterdeckung 
struktureller oder anderer Art ist. Entsprechend dieser Analyse sind die geeigneten 
Massnahmen zu bestimmen.

7.2 Mindestanforderungen an die Sanierungsmassnahmen

Die Sanierungsmassnahmen müssen gesetzeskonform sein und auf einer reglemen-
tarischen Grundlage beruhen. Die Massnahmen dürfen weder wohlerworbene Rechte 
verletzen noch eine widerrechtliche Rückwirkung haben.

Die Massnahmen müssen dem Ausmass der Unterdeckung entsprechen. Dabei wird 
zwischen geringer Unterdeckung und erheblicher Unterdeckung unterschieden. Eine 
geringe Unterdeckung liegt vor, wenn die Vorsorgeeinrichtung diese ohne Sanierungs-
massnahmen gemäss Art. 65d Abs. 3 BVG innerhalb von fünf Jahren seit der Feststel-
lung der Unterdeckung beheben kann. In allen anderen Fällen ist die Unterdeckung 
erheblich.

Die Massnahmen müssen vorhersehbare zukünftige Ereignisse mitberücksichtigen 
(Eigentümerwechsel beim Unternehmen, Auslagerung von Produktionseinheiten, Ver-
kauf von Unternehmensteilen, allgemeiner Stellenabbau usw.).

Die Massnahmen müssen den zeitlichen Vorgaben Rechnung tragen. Im Sanierungs-
plan muss eine möglichst kurze Sanierungsdauer angestrebt werden, da das Risiko 
einer zusätzlichen Verschlechterung der finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtung 
besteht. Aus diesem Grund soll die Sanierungsdauer grundsätzlich nicht länger als 
fünf bis sieben Jahre, maximal 10 Jahre, ab der Feststellung der Unterdeckung dauern.
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Die Massnahmen müssen sicherstellen, dass der voraussichtliche Liquiditätsbedarf 
gedeckt ist. Die in Art. 65d BVG vorgesehene Kaskade der Sanierungsmassnahmen 
sowie die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Angemessenheit müssen 
beachtet werden.

7.3 Katalog der Sanierungsmassnahmen

Zur Verfügung stehen insbesondere folgende Sanierungsmassnahmen:
a. temporäre Reduktion der künftig zu erwerbenden Leistungen (beispielsweise 

Minder- oder Nullverzinsung);
b. Einschränkung des Vorbezugs zum Erwerb von Wohneigentum;
c. Einlage des Arbeitgebers;
d. Zuschuss einer Stiftung gemäss Art. 89a Abs. 7 ZGB;
e. Freigabe einer Arbeitgeberbeitragsreserve;
f. Sanierungsbeiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmern;
g. Beiträge von Rentenbezügern (Art. 65d Abs. 3 Bst. b BVG);
h. Unterschreiten des BVG-Mindestzinssatzes auf dem BVG-Altersguthaben.

8  Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften im System der Teilkapitali-
sierung

Bei Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften im System der Teil-
kapitalisierung überprüft der Experte für berufliche Vorsorge periodisch, ob das 
finanzielle Gleichgewicht langfristig sichergestellt ist und die im Finanzierungsplan 
vorgesehenen Ziele erreicht werden (Art. 72d BVG).

Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften im System der Teil-
kapitalisierung befinden sich im Sinne des Gesetzes nur dann in Unterdeckung, wenn 
die Ausgangsdeckungsgrade nicht mehr gewährleistet sind (Art. 72e BVG). Dagegen 
besteht im Sinne des Gesetzes keine Unterdeckung und damit keine Pflicht zur Ergrei-
fung von Sanierungsmassnahmen gemäss diesen Weisungen, wenn die im Finanzie-
rungsplan festgelegten Ziele nicht erreicht werden, die Ausgangsdeckungsgrade jedoch 
nach wie vor gewährleistet sind. In einem solchen Fall muss die Vorsorgeeinrichtung 
ihren Finanzierungsplan überarbeiten.
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9 Information

Die Aufsichtsbehörde, die Arbeitgeber, die Versicherten (Aktive und Rentner) bzw. die 
betroffenen Vorsorgewerke und deren Versicherte bei den Vorsorgeeinrichtungen mit 
mehreren Vorsorgewerken sind regelmässig über die Wirksamkeit, die Zweckmässig-
keit und die Laufzeit der Massnahmen zu informieren (Art. 44 Abs. 2 Bst. c BVV 2).

Die Informationen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
a. den Deckungsgrad mit Angabe des technischen Zinssatzes und der biometri-

schen Grundlagen;
b. die zur Behebung der Unterdeckung ergriffenen Massnahmen sowie die vorgese-

hene Sanierungsdauer;
c. die Auswirkungen für die Versicherten.

Die Vorsorgeeinrichtung stellt die regelmässige Information sicher. Sie erstellt zu die-
sem Zweck ein Informationskonzept, welches die Art und Weise, wie sie die Informati-
onspflichten gegenüber den verschiedenen Adressaten wahrnimmt, sowie die Häufig-
keit der Information der verschiedenen Kategorien von Adressaten festhält.

10  Informationspflicht der Aufsichtsbehörden 
bei fehlender Sanierbarkeit

Meldet der Experte für berufliche Vorsorge der Aufsichtsbehörde eine fehlende Sanier-
barkeit gemäss Ziff. 3.6 der FRP 6, hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich den Sicher-
heitsfonds zu informieren.

11 Inkrafttreten

Die vorliegenden Weisungen treten am 1. Januar 2018 in Kraft.

24. Oktober 2017 Oberaufsichtskommission  
Berufliche Vorsorge OAK BV

 Der Präsident: Pierre Triponez

 Der Direktor: Manfred Hüsler
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12 Erläuterungen

12.1 Zu Ziffer 2.1

Eine Unterdeckung liegt vor, wenn am Bilanzstichtag das verfügbare Vorsorgevermö-
gen nicht ausreicht, um die notwendigen Vorsorgekapitalien inkl. technischer Rück-
stellungen zu decken und somit der Deckungsgrad weniger als 100% beträgt.

Liegt eine Unterdeckung vor, erstellt der Experte für berufliche Vorsorge jährlich einen 
versicherungstechnischen Bericht (Art. 41a Abs. 1 BVV 2). Zudem kann bei Unter-
deckung nach Absprache mit dem Experten für berufliche Vorsorge ein versicherungs-
technisches Gutachten erstellt werden.

Die Einhaltung und die Wahrung des finanziellen Gleichgewichts stellen eine Dauer-
aufgabe der Vorsorgeeinrichtung dar (vgl. Art. 65 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 2bis BVG). Das 
oberste Organ hat prioritär und andauernd dafür zu sorgen, dass die Finanzierung 
gesichert ist. Die Vorsorgeeinrichtung muss Unterdeckungen aufgrund ungenügender 
Finanzierung vermeiden und zu diesem Zweck rechtzeitig Massnahmen ergreifen. Zu 
diesen Massnahmen gehört namentlich die Bildung von genügend hohen, d.h. für ihre 
Anlagerisiken ausreichenden Wertschwankungsreserven.

Die OAK BV erachtet eine Null- oder Minderverzinsung auch ausserhalb einer Unter-
deckung als zulässig (Mitteilung Nr. 03/2012 der OAK BV «Null- oder Minderverzin-
sung nach dem Anrechnungsprinzip»). Das oberste Organ kann jedoch nur dann eine 
Null- oder Minderverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip beschliessen, wenn eine 
solche Massnahme angezeigt und begründet ist und wenn sie nicht dazu dient, eine 
strukturelle Unterfinanzierung zu beheben.

12.2 Zu Ziffer 2.2

Die Bestimmung ist offen formuliert, um den verschiedenen möglichen Konstellatio-
nen bei Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren Vorsorgewerken Rechnung zu tragen. 
Die Bestimmung bezieht sich nicht nur auf die klassischen Sammeleinrichtungen. 
Die Weisungen sind auch anwendbar auf Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren Vor-
sorgewerken, wenn die angeschlossenen Unternehmen wirtschaftlich oder finanziell 
eng miteinander verbunden sind oder wenn kein separater Deckungsgrad pro Vorsor-
gewerk ausgewiesen wird.

Bei Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren Vorsorgewerken sind die vorliegenden Wei-
sungen auf jedes einzelne Vorsorgewerk in Unterdeckung anwendbar. Das oberste 
Organ behält die Gesamtverantwortung.
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12.3 Zu Ziffer 3.2

In begründeten Fällen kann die Aufsichtsbehörde auf Gesuch der Vorsorgeeinrichtung 
die Frist zur Einreichung der Unterlagen und Informationen, die mit der Jahresrech-
nung einzureichen sind, verlängern.

12.4 Zu Ziffer 4

Es gilt diejenige Version der FRP 6, die gemäss den Weisungen der OAK BV zum Min-
deststandard erhoben sind (W-03/2014).

Der versicherungstechnische Bericht der Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren Vor-
sorgewerken ist in geeigneter Form zu erstellen. Das bedeutet, dass der Experte für 
berufliche Vorsorge bei der Erstellung des Berichts die Grösse und die Struktur der 
Vorsorgeeinrichtung berücksichtigt und die wesentlichen Informationen betreffend 
der Vorsorgewerke in Unterdeckung klar ersichtlich sind.

12.5 Zu Ziffer 7.1 und 7.2

Bei der vorgängigen Analyse sind unter anderem die Verwaltungskosten und die Risi-
kobeiträge zu überprüfen. Allenfalls können dort Anpassungen vorgenommen und so 
eine dauerhafte Unterdeckung verhindert werden. Die vorgängige Analyse kann auch 
ergeben, dass die Unterdeckung aufgrund der Entwicklung an den Finanzmärkten 
entstanden ist. Die Dauer der zu ergreifenden Massnahmen hängt somit nicht nur 
vom Grad der Unterdeckung ab, sondern auch von deren Ursachen.

Eine ungenügende Finanzierung kann sich beispielsweise aus einer zu optimistisch 
veranschlagten Sollrendite oder aus einem Risikobeitrag ergeben, der die Risikoent-
wicklung nicht ausreichend abdeckt.

Bei Vorliegen einer erheblichen Unterdeckung schlägt der Experte spätestens vier 
Monate nach der Genehmigung der Jahresrechnung dem obersten Organ Sanierungs-
massnahmen vor (Ziff. 2.3 FRP 6).

12.6 Zu Ziffer 7.3

Umhüllende Vorsorgeeinrichtungen im Beitragsprimat können eine Null- oder Min-
derverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip vornehmen, wenn dies im Reglement 
vorgesehen ist, die Informationspflichten gegenüber den Versicherten und der Auf-
sichtsbehörde eingehalten werden und es ihre finanzielle Lage erfordert.
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12.7 Zu Ziffer 9

Die Vorsorgeeinrichtung hat die notwendigen Massnahmen vorzusehen, damit sämtli-
che Versicherten über die Sanierungsmassnahmen, deren Wirksamkeit und deren Kon-
sequenzen auf ihre Leistungen informiert sind. Zu diesem Zweck hat sie die effizientes-
ten ihr zur Verfügung stehenden Informationsmittel zu nutzen: Personalkommission, 
Aushang im Unternehmen, Newsletter usw. Die Information findet mindestens einmal 
jährlich statt, allenfalls mit dem Versand der Vorsorgeausweise bzw. Rentenausweise.

Übersteigt der Gesamtdeckungsgrad einer Vorsorgeeinrichtung mit mehreren Vorsor-
gewerken 100%, sind nur die Vorsorgewerke mit Unterdeckung betroffen und zu infor-
mieren. Liegt der Gesamtdeckungsgrad unter 100%, sind alle Vorsorgewerke betroffen 
und zu informieren.
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Schweizerische Zivilprozessordnung
(Zivilprozessordnung, ZPO)

vom 19. Dezember 2008 (Stand am 1. Januar 2025)) Auszug

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 122 Absatz 1 der Bundesverfassung1198,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. Juni 20062199,

beschliesst:

[…]

2. Kapitel: Scheidungsverfahren 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

[…]

Art. 280 Vereinbarung über die berufliche Vorsorge 
1 Das Gericht genehmigt eine Vereinbarung über den Ausgleich der Ansprüche aus der 
beruflichen Vorsorge, wenn:200 

a.201 die Ehegatten sich über den Ausgleich und dessen Durchführung geeinigt 
haben; 

b.202 die Ehegatten eine Bestätigung der beteiligten Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung und die Höhe der 
Guthaben oder der Renten vorlegen; und 

c. das Gericht sich davon überzeugt hat, dass die Vereinbarung dem Gesetz ent-
spricht. 

2 Das Gericht teilt den beteiligten Einrichtungen den rechtskräftigen Entscheid bezüg-
lich der sie betreffenden Punkte unter Einschluss der nötigen Angaben für die Über-

SR 272; AS 2010 1739
  1198 SR 101
  2199 BBl 2006 7221
200 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
201 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
202 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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weisung des vereinbarten Betrages mit. Der Entscheid ist für die Einrichtungen ver-
bindlich. 
3 Weichen die Ehegatten in einer Vereinbarung von der hälftigen Teilung ab oder ver-
zichten sie darin auf den Vorsorgeausgleich, so prüft das Gericht von Amtes wegen, ob 
eine angemessene Alters- und Invalidenvorsorge gewährleistet bleibt.203

Art. 281 Fehlende Einigung über den Vorsorgeausgleich204

1 Kommt keine Vereinbarung zustande, stehen jedoch die massgeblichen Guthaben 
und Renten fest, so entscheidet das Gericht nach den Vorschriften des ZGB205 und des 
Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993206 (FZG) über das Teilungsverhältnis 
(Art. 122–124e ZGB in Verbindung mit den Art. 22–22f FZG), legt den zu überwei-
senden Betrag fest und holt bei den beteiligten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
unter Ansetzung einer Frist die Bestätigung über die Durchführbarkeit der in Aussicht 
genommenen Regelung ein.207 
2 Artikel 280 Absatz 2 gilt sinngemäss. 
3 In den übrigen Fällen, in denen keine Vereinbarung zustande kommt, überweist das 
Gericht bei Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis die Streitsache 
von Amtes wegen dem nach dem FZG zuständigen Gericht und teilt diesem insbeson-
dere mit:208

a. den Entscheid über das Teilungsverhältnis; 
b. das Datum der Eheschliessung und das Datum der Ehescheidung; 
c.209 die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, bei denen den Ehegatten voraus-

sichtlich Guthaben zustehen, und die Höhe dieser Guthaben; 
d.210 die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, die den Ehegatten Renten aus-

richten, die Höhe dieser Renten und die zugesprochenen Rentenanteile. 

[…]

203 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

204 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

205 SR 210
206 SR 831.42
207 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
208 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
209 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
210 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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Art. 283 Einheit des Entscheids
1 Das Gericht befindet im Entscheid über die Ehescheidung auch über deren Folgen.
2 Die güterrechtliche Auseinandersetzung kann aus wichtigen Gründen in ein separa-
tes Verfahren verwiesen werden.
3 Der Ausgleich von Ansprüchen aus der beruflichen Vorsorge kann gesamthaft in ein 
separates Verfahren verwiesen werden, wenn Vorsorgeansprüche im Ausland betroffen 
sind und über deren Ausgleich eine Entscheidung im betreffenden Staat erwirkt wer-
den kann. Das Gericht kann das separate Verfahren aussetzen, bis die ausländische 
Entscheidung vorliegt; es kann bereits das Teilungsverhältnis festlegen.211

Art. 284 Änderung rechtskräftig entschiedener Scheidungsfolgen
1 Die Voraussetzungen und die sachliche Zuständigkeit für eine Änderung des Ent-
scheids richten sich nach den Artikeln 124e Absatz 2, 129 und 134 ZGB212.213

2 Nicht streitige Änderungen können die Parteien in einfacher Schriftlichkeit ver-
einbaren; vorbehalten bleiben die Bestimmungen des ZGB betreffend Kinderbelange 
(Art. 134 Abs. 3 ZGB).
3 Für streitige Änderungsverfahren gelten die Vorschriften über die Scheidungsklage 
sinngemäss.

[…]

211 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 
Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

212 SR 210
213 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19.  Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in 

Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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Swiss GAAP FER Nr. 26
Rechnungslegung von Vorsorgeeinrichtungen

Überarbeitet: 2013 
In Kraft gesetzt: 1. Januar 2014 
(Eine frühere Anwendung ist gestattet)

Einleitung

In Ergänzung und teilweiser Anpassung bestehender Fachempfehlungen (FER) gelten 
für die Jahresrechnungen von Vorsorgeeinrichtungen die nachstehenden besonderen 
Empfehlungen. Bei der Erstellung der Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sind die 
Bestimmungen von Spezialgesetzen der beruflichen Vorsorge soweit zu berücksichti-
gen, dass keine zusätzliche Rechnungsablage notwendig ist. 

Für Vorsorgeeinrichtungen gilt der übergeordnete Grundsatz von Swiss GAAP FER, 
wonach die Jahresrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (true & fair view) zu vermitteln hat. Dies 
bedeutet die Anwendung von aktuellen Werten für alle Vermögensanlagen. Die Vor-
sorgekapitalien und technischen Rückstellungen werden nach anerkannten Grund-
sätzen und auf allgemein zugänglichen technischen Grundlagen ermittelt. Aufgrund 
der besonderen Langfristigkeit in der Vorsorgezielsetzung ist die Bildung einer Wert-
schwankungsreserve erlaubt. Die Erstellung einer Geldflussrechnung ist nicht erfor-
derlich.

Empfehlung

1 Die vorliegende Empfehlung gilt für Vorsorgeeinrichtungen, welche ihre Jahres-
rechnung nach den gesetzlichen Vorschriften über die berufliche Vorsorge ablegen. 
Fehlt eine spezifische Regelung, haben spezialgesetzliche Vorschriften und auf-
sichtsrechtliche Weisungen Vorrang vor den anderen Empfehlungen von Swiss 
GAAP FER.

2 Der Abschluss einer Vorsorgeeinrichtung nach Swiss GAAP FER 26 umfasst Bilanz, 
Betriebsrechnung und Anhang mit Vorjahreszahlen. Der Abschluss vermittelt die 
«tatsächliche finanzielle Lage» im Sinne der Gesetzgebung über die berufliche Vor-
sorge und enthält alle für dessen Beurteilung notwendigen Informationen. Er stellt 
insbesondere den Umfang der Wertschwankungsreserve und der Freien Mittel bzw. 
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die Unterdeckung sowie den Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss der Periode dar. Der 
Ausweis eines Ertragsüberschusses kann nur erfolgen, wenn die Wertschwankungs-
reserve in der Höhe des Zielwertes vorhanden ist. Der Ausweis einer Unterdeckung 
kann bei Vorsorgeeinrichtungen im System der Vollkapitalisierung nur erfolgen, 
wenn die Wertschwankungsreserve vollständig aufgelöst ist. Die Freien Mittel bzw. 
die Unterdeckung sind das Resultat aus den nach Swiss GAAP FER 26 bewerteten 
Bilanzpositionen, dem Vortrag vom Vorjahr und dem Ertrags- bzw. Aufwandüber-
schuss der Betriebsrechnung.

3 Die Bewertung der Aktiven erfolgt zu den für den Bilanzstichtag zutreffenden 
aktuellen Werten ohne Einbau von Glättungseffekten. 

4 Die Bewertung der Passiven erfolgt auf den Bilanzstichtag. Vorsorgekapitalien und 
technische Rückstellungen werden jährlich nach anerkannten Grundsätzen und 
auf allgemein zugänglichen technischen Grundlagen ermittelt. Die Fortschrei-
bung einzelner Elemente der Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen 
ist dann zulässig, wenn dies zu einem angemessen genauen Ergebnis führt. Bei 
wesentlichen Änderungen oder einer Unterdeckung ist eine Fortschreibung nicht 
zulässig. Aufgrund der Langfristigkeit der Vorsorgezielsetzung können Wert-
schwankungsreserven gebildet werden, welche als einzige Bilanzposition bei der 
Bildung und Auflösung einen Glättungseffekt auf den Ertrags- oder Aufwandüber-
schuss der Periode bewirken können.

5 Die Bewertungs- und Berechnungsgrundlagen für Aktiven und Passiven sind 
stetig anzuwenden und offen zu legen. Änderungen dieser Grundlagen müssen 
im Anhang unter Angabe des Einflusses auf die Jahresrechnung erläutert werden, 
entweder durch Offenlegung der Auswirkungen im Berichtsjahr oder durch eine 
Anpassung der Zahlen des Vorjahres (Restatement).

6 Der Swiss GAAP FER-Abschluss einer Vorsorgeeinrichtung enthält, wenn ent-
sprechende Inhalte bestehen, die nachfolgenden Hauptpositionen mit den Buch-
staben A bis Z in der Bilanz und der Betriebsrechnung sowie im Anhang die Haupt-
positionen mit den römischen Ziffern I bis X. Zu diesen Hauptpositionen sind 
zusätzlich ebenfalls verbindliche Unterpositionen definiert. Eine Umbenennung 
oder ein Hinzufügen von Positionen ist nur möglich, wenn ein Sachverhalt mit den 
vorgegebenen Positionen unzureichend oder irreführend dargestellt würde. 

7 Gliederung der Bilanz:

 AKTIVEN

A Vermögensanlagen

 Es sind individuelle Ordnungskriterien, Gliederungen und Bezeichnungen 
zu bestimmen und stetig anzuwenden. Bei der Darstellung der Positionen ist 
das Prinzip der Wesentlichkeit zu beachten. Beispiele solcher Positionen sind 
(nicht abschliessende Aufzählung in alphabetischer Reihenfolge): Aktien/
Anteile an Anlagestiftungen und Anlagefonds/Beteiligungen/Flüssige Mittel 
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und Geldmarktanlagen/Forderungen/Hypothekardarlehen/Immobilien/
Obligationen/Portfolio Bank xy/Wertschriften. Anlagen beim Arbeitgeber 
sind mit allen Bestandteilen (Forderungen, Beteiligungen etc.) immer separat 
auszuweisen.

B Aktive Rechnungsabgrenzung

C Aktiven aus Versicherungsverträgen*1

 PASSIVEN

D Verbindlichkeiten
Freizügigkeitsleistungen und Renten
Banken/Versicherungen
Andere Verbindlichkeiten

E Passive Rechnungsabgrenzung 

F Arbeitgeber-Beitragsreserve
Beitragsreserve ohne Verwendungsverzicht**2

Beitragsreserve mit Verwendungsverzicht**

G Nicht-technische Rückstellungen 

H Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen
Vorsorgekapital Aktive Versicherte
Vorsorgekapital Rentner
Passiven aus Versicherungsverträgen*
Technische Rückstellungen

I Wertschwankungsreserve

J Stiftungskapital, Freie Mittel/Unterdeckung
Stand zu Beginn der Periode
± Zunahme/Abnahme aus Teilliquidation (falls nicht über P/Q gebucht)
+ Einlage von übernommenen Versicherten-Beständen (falls nicht über 

P/Q gebucht)

Z  ± Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss

= Stand am Ende der Periode

8 Die Darstellung der Betriebsrechnung erfolgt in Staffelform mit der folgenden 
Gliederung:

K  + Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen
 + Beiträge Arbeitnehmer
 + Beiträge Arbeitgeber

*  Die Verbuchung von Rückkaufswerten aus Kollektiv-Versicherungsverträgen in der Bilanz ist freiwil-
lig, andernfalls erfolgt die Darstellung im Anhang.

**  Unterpositionen nur aufführen, wenn Beitragsreserven mit Verwendungsverzicht bestehen.
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 –  Entnahme aus Arbeitgeber-Beitragsreserve zur Beitrags-
finanzierung

 + Beiträge von Dritten
 + Nachzahlungen Arbeitnehmer
 + Nachzahlungen Arbeitgeber
 + Einmaleinlagen und Einkaufsummen
 + Sanierungsbeiträge Arbeitnehmer
 + Sanierungsbeiträge Arbeitgeber
 + Sanierungsbeiträge Rentner
 + Einlagen in die Arbeitgeber-Beitragsreserve
 + Zuschüsse Sicherheitsfonds

L  +  Eintrittsleistungen 
 + Freizügigkeitseinlagen
 + Einlagen bei Übernahme von Versicherten-Beständen in
  – Technische Rückstellungen
  – Wertschwankungsreserve
  – Freie Mittel
 + Einzahlung WEF-Vorbezüge/Scheidung 

K bis L =  Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen

M  –  Reglementarische Leistungen
 – Altersrenten
 – Hinterlassenenrenten
 – Invalidenrenten
 – Übrige reglementarische Leistungen
 – Kapitalleistungen bei Pensionierung
 – Kapitalleistungen bei Tod und Invalidität

N  –  Ausserreglementarische Leistungen

O  –  Austrittsleistungen
 – Freizügigkeitsleistungen bei Austritt
 – Übertragung von zusätzlichen Mitteln bei kollektivem Austritt
 – Vorbezüge WEF/Scheidung

M bis O =  Abfluss für Leistungen und Vorbezüge

P/Q ±  Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen 
und Beitragsreserven

 ± Auflösung/Bildung Vorsorgekapital Aktive Versicherte
 ±  Aufwand/Ertrag aus Teilliquidation (nur Anteil Freie Mittel/Unter-

deckung)
 ±  Auflösung/Bildung Vorsorgekapital Rentner
 ±  Auflösung/Bildung technische Rückstellungen 
 – Verzinsung des Sparkapitals 
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 ±  Auflösung/Bildung von Beitragsreserven

R  +  Ertrag aus Versicherungsleistungen 
 + Versicherungsleistungen
 + Überschussanteile aus Versicherungen

S  – Versicherungsaufwand
 – Versicherungsprämien 
  – Sparprämien
  – Risikoprämien
  – Kostenprämien
 – Einmaleinlagen an Versicherungen
 – Verwendung Überschussanteile aus Versicherung
 – Beiträge an Sicherheitsfonds 

K bis S =  Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil

T   ±  Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage 

   Es sind individuelle Ordnungskriterien, Gliederungen und Bezeich-
nungen zu bestimmen und stetig anzuwenden. Das Ziel ist eine 
inhaltlich mit der Bilanzgliederung (Position A) übereinstimmende 
stetige Darstellung der wesentlichen Positionen. In der Position T ist 
in jedem Fall der Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage offen 
auszuweisen.

U  ±  Auflösung/Bildung Nicht-technische Rückstellungen

V  +  Sonstiger Ertrag
 + Ertrag aus erbrachten Dienstleistungen
 + Übrige Erträge

W  –  Sonstiger Aufwand

X  – Verwaltungsaufwand
 – Allgemeine Verwaltung
 – Marketing und Werbung
 – Makler- und Brokertätigkeit
 – Revisionsstelle und Experte für berufliche Vorsorge
 – Aufsichtsbehörden

K bis X =   Ertrags-/Aufwandüberschuss vor Bildung/Auflösung Wertschwan-
kungsreserve

Y  ±  Auflösung/Bildung Wertschwankungsreserve

Z  =  Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss (Summe aus K bis Y) 
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9 Der Anhang enthält jene Informationen, welche in Ergänzung zur Bilanz und 
Betriebsrechnung notwendig sind, um die in den Ziffern 2 bis 5 definierten Zielset-
zungen erreichen zu können. Dem Charakter nach handelt es sich um listenartige 
bzw. beschreibende Angaben sowie um Zahlen (mit Vorjahreszahlen) und Erläute-
rungen. Die Darstellung erfolgt mit der folgenden Gliederung:

I Grundlagen und Organisation
Rechtsform und Zweck 
Registrierung BVG und Sicherheitsfonds
Angabe der Urkunde und Reglemente
Oberstes Organ, Geschäftsführung und Zeichnungsberechtigung
Experten, Revisionsstelle, Berater, Aufsichtsbehörde
Angeschlossene Arbeitgeber*

II Aktive Mitglieder und Rentner
Aktive Versicherte*
Rentenbezüger*  
Bestand und Entwicklung der aktiven Mitglieder und der Renten bezüger 
sind brutto darzustellen.

III Art der Umsetzung des Zwecks
Erläuterung des Vorsorgeplans (der Vorsorgepläne)
Finanzierung, Finanzierungsmethode
Weitere Informationen zur Vorsorgetätigkeit

IV Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze, Stetigkeit
Bestätigung über Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 26
Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze
Änderung von Grundsätzen bei Bewertung, Buchführung und Rech-
nungslegung

V Versicherungstechnische Risiken/Risikodeckung/Deckungsgrad 

 Es können bei besonderen Vorsorgekonzepten (z.B. mehrere Vorsorgepläne 
mit unterschiedlicher Risikodeckung) anstelle der nachfolgenden Unterglie-
derung auch abweichende Ordnungskriterien bestimmt werden, die dann 
stetig anzuwenden sind. Der Informationsgehalt muss gleichwertig sein.

Art der Risikodeckung, Rückversicherungen
Erläuterung von Aktiven und Passiven aus Versicherungsverträgen*
Entwicklung und Verzinsung der Sparguthaben im Beitragsprimat*
Entwicklung des Deckungskapitals für Aktive Versicherte im Leistungs-
primat*
Summe der Altersguthaben nach BVG*
Entwicklung des Deckungskapitals für Rentner*

* Bei diesen Positionen des Anhangs sind der Bestand und die Veränderung zum Vorjahr darzustellen 
und bei Bedarf zu erläutern.
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Zusammensetzung, Entwicklung und Erläuterung der technischen Rück-
stellungen
Ergebnis des letzten versicherungstechnischen Gutachtens
Technische Grundlagen und andere versicherungstechnisch relevante 
Annahmen
Änderung von technischen Grundlagen und Annahmen
Arbeitgeber-Beitragsreserve mit Verwendungsverzicht*4

 Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2

VI Erläuterung der Vermögensanlage und des Netto-Ergebnisses aus Vermö-
gensanlage

Organisation der Anlagetätigkeit, Anlageberater und Anlagemanager, 
Anlagereglement

Die Darstellung umfasst auch Aufträge, Vermögensverwalter inkl. Art 
deren Zulassung und Depotstellen.

Inanspruchnahme Erweiterungen (Art. 50 Abs.4 BVV 2) mit schlüssiger 
Darlegung der Einhaltung der Sicherheit und Risikoverteilung (Art. 50 
Abs. 1–3 BVV 2).
Zielgrösse und Berechnung der Wertschwankungsreserve*
Darstellung der Vermögensanlage nach Anlagekategorien

Die Darstellung weist das mit der Bilanz übereinstimmende Gesamt-
vermögen unter Anrechnung des Engagements aus derivativen Finanz-
instrumenten aus. Das Ziel ist es, die wesentlichen Anlagerisiken und 
die Verteilung dieser Risiken anhand der tatsächlichen Allokation und 
im Vergleich mit der allenfalls davon abweichenden Anlagestrategie 
darzustellen. Kollektive Anlagen und das Engagement aus derivativen 
Finanzinstrumenten sind den Basisanlagen bzw. den einzelnen Anlage-
kategorien zuzuordnen. Gliederungskriterien und Detaillierungs-
grad können deshalb von der Gliederung der Bilanz abweichen. Der 
Vergleich zum Vorjahr kann sich auf die wesentlichen Änderungen 
beschränken.

Laufende (offene) derivative Finanzinstrumente
Offene Kapitalzusagen (z.B. aus Private-Equity-Anlagen)
Marktwert und Vertragspartner der Wertpapiere unter Securities Lending
Erläuterung des Netto-Ergebnisses aus Vermögensanlage

Das in der Berichtsperiode erzielte Ergebnis ist im Zusammenhang 
mit der gewählten Anlagestrategie sowie im Rahmen der Vorsorgetätig-
keit als Ganzes zu erläutern. Performance-Erläuterungen beziehen sich 
erkennbar auf die gesamte Vermögensanlage oder auf klar umschrie-

* Bei diesen Positionen des Anhangs sind der Bestand und die Veränderung zum Vorjahr darzustellen 
und bei Bedarf zu erläutern.
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bene Teile davon. Der Vergleich zum Vorjahr kann sich auf wesentliche 
Aspekte beschränken.

Erläuterung zu den Vermögensverwaltungskosten
Summe aller in der Betriebsrechnung erfassten Kostenkennzahlen in 
CHF für Kollektivanlagen
Total der in der Betriebsrechnung ausgewiesenen Vermögensverwal-
tungskosten in Prozenten der kostentransparenten Vermögensanlagen
Kostentransparenzquote (wertmässiger Anteil der kostentransparenten 
Vermögensanlagen am Total der Vermögensanlagen)
Darstellung der Vermögensanlagen, für welche die Vermögensver-
waltungskosten nicht ausgewiesen werden können (Art. 48a Abs. 3 
BVV 2).

Erläuterung der Anlagen beim Arbeitgeber* und der Arbeitgeber-Beitrags-
reserve*5

Die Erläuterungen haben zum Ziel, die finanziellen Beziehungen 
zum Arbeitgeber umfassend darzustellen (Art der Forderungen, Ver-
bindlichkeiten und Vertragsverhältnisse sowie die damit zusammen 
hängenden Erträge und Aufwendungen).

VII Erläuterung weiterer Positionen der Bilanz und Betriebsrechnung

VIII Auflagen der Aufsichtsbehörde

IX Weitere Informationen mit Bezug auf die finanzielle Lage
Unterdeckung/Erläuterung der getroffenen Massnahmen (Art. 44 BVV 2)
Verwendungsverzicht des Arbeitgebers auf Arbeitgeber-Beitragsreserve
Teilliquidationen
Separate Accounts* 
Verpfändung von Aktiven*
Solidarhaftung und Bürgschaften*
Laufende Rechtsverfahren
Besondere Geschäftsvorfälle und Vermögens-Transaktionen

X Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

10 Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen erstellen die Jahresrechnung so, dass 
die zutreffenden Informationen sowohl für das einzelne Vorsorgewerk als auch 
für die Einrichtung als Ganzes zur Verfügung stehen. Beim Zusammenführen der 
Abschlüsse von Vorsorgewerken dürfen keine Verrechnungen von Aktiven und Pas-
siven sowie von Aufwand und Ertrag vorgenommen werden. Insbesondere dürfen 
die Unterdeckungen einzelner Vorsorgewerke nicht mit Freien Mitteln anderer Vor-
sorgewerke verrechnet dargestellt werden.

* Bei diesen Positionen des Anhangs sind der Bestand und die Veränderung zum Vorjahr darzustellen 
und bei Bedarf zu erläutern.
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Erläuterungen

zu Ziffer 1

11 Swiss GAAP FER 26 wird auf Beschluss des obersten Organs umgesetzt. Der Stan-
dard eignet sich für folgende Arten von Vorsorgeeinrichtungen:

 – Vorsorgeeinrichtungen, welche die obligatorische und/oder überobligatorische 
Vorsorge durchführen oder finanzieren (Vorsorgeeinrichtungen mit reglemen-
tarischen Leistungen, registriert und nicht registriert, patronale Fonds und 
Finanzierungseinrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen).

 – sinngemäss auch für andere Einrichtungen, welche nach ihrem Zweck der 
beruflichen Vorsorge dienen, wie Freizügigkeitseinrichtungen, Säule 3a-Ein-
richtungen, Anlagestiftungen, Auffangeinrichtung und Sicherheitsfonds.

zu Ziffer 2

12 Bildung/Auflösung der Freien Mittel bzw. Unterdeckung sowie der Wertschwan-
kungsreserve:

 – Aufgrund der vorgegebenen Reihenfolge der Bildung und Auflösung von Wert-
schwankungsreserven kann der unter den Freien Mitteln ausgewiesene Betrag 
bei Vorsorgeeinrichtungen im System der Vollkapitalisierung erst dann negativ 
werden, wenn keine Wertschwankungsreserve mehr vorhanden ist. Ein negativer 
Betrag entspricht deshalb gleichzeitig der Unterdeckung im Sinne von Art. 44 
BVV 2.

 – Die Veränderung der Freien Mittel bzw. der Unterdeckung erfolgt grundsätzlich 
über den Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss (Position Z). Die Auswirkung einer 
Teilliquidation auf die Freien Mittel bzw. Unterdeckung oder die Einlage in die 
Freien Mittel bei der Übernahme von Versicherten-Beständen kann wahlweise 
über die Betriebsrechnung (Position P/Q bzw. L) oder direkt in der Bilanz (Posi-
tion J) nachvollziehbar dargestellt werden. Die Sachverhalte sind im Anhang 
zu erläutern (Verteilungskriterien der Teilliquidation Position IX, Einlage von 
übernommenen Versicherten-Beständen Position V).

 – Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften im System 
der Teilkapitalisierung dürfen aufgrund des vorgegebenen Konzepts im Falle 
eines Fehlbetrags (Unterdeckung) nur in dem Umfang eine Wertschwankungs-
reserve in der Bilanz bilden, in welchem der im Finanzierungsplan festgelegte 
Zieldeckungsgrad am Bilanzstichtag überschritten wird. Sie sind indessen im 
Interesse einer umfassenden Darstellung der tatsächlichen finanziellen Lage in 
jedem Fall auch zur Bestimmung und Offenlegung einer Zielgrösse der Wert-
schwankungsreserve (Ziffern 4 und 14) verpflichtet.
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zu Ziffer 3

13 Bewertung von Aktiven:

 – Unter aktuellen Werten werden für alle Aktiven grundsätzlich Marktwerte per 
Bilanzstichtag verstanden. 

 – Der aktuelle Wert von Immobilien und anderen Vermögensgegenständen ohne 
regelmässigen öffentlichen Handel wird nach dem zu erwartenden Ertrag bzw. 
Geldfluss unter Berücksichtigung eines risikogerechten Kapitalisierungszins-
satzes ermittelt, durch Vergleich mit ähnlichen Objekten geschätzt oder nach 
einer anderen allgemein anerkannten Methode berechnet. 

 – Wenn für einen Vermögensgegenstand kein aktueller Wert bekannt ist bzw. fest-
gelegt werden kann, gelangt ausnahmsweise der Anschaffungswert abzüglich 
erkennbarer Werteinbussen zur Anwendung.

 – Die angewandte Bewertungsmethode und deren Kernelemente (z.B. Kapitalisie-
rungszinssätze) sind im Anhang (Position IV) offen zu legen.

 – Glättungseffekte auf den Ausweis des Ertrags- oder Aufwandüberschusses ent-
stehen durch von Stichtag zu Stichtag unterschiedliche Bewertungsansätze für 
gleiche Bilanzpositionen. Glättungseffekte in der Bewertung von Vermögens-
anlagen, beispielsweise bei der Bewertung von Obligationen, Immobilien und 
Beteiligungen, sind nicht erlaubt. 

zu Ziffer 4

14 Bewertung von Passiven

 – Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen (Position H) sind nach aner-
kannten Grundsätzen und auf allgemein zugänglichen technischen Grund-
lagen betreffend Tod und Invalidität jährlich zu bewerten. Die Ermittlung kann 
nach einer an der Gesetzgebung für die berufliche Vorsorge (BVG, FZG) ori-
entierten statischen Methode oder nach einer dynamischen Methode erfolgen. 

 – Das oberste Organ trifft unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Exper-
ten für berufliche Vorsorge die Wahl der Berechnungsmethode. Wird eine dyna-
mische Methode gewählt, dürfen die Vorsorgekapitalien und technischen Rück-
stellungen nur dann auf der Basis dieser Berechnungen bilanziert werden, wenn 
sie höher sind als die nach einer statischen Methode unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Minimalbeträge berechneten Verpflichtungen. Sind die gesetz-
lichen Minimalbeträge geringer, sind sie im Anhang auszuweisen.

 – Ein angemessen genaues Ergebnis bei der Berechnung von Teilen der Vorsor-
gekapitalien und technischen Rückstellungen wird mit einer Fortschreibung 
nur dann erreicht, wenn keine Anpassungen im Vorsorgeplan, bei den Rück-
versicherungsverträgen und bei den der Berechnung zugrunde gelegten Annah-
men erfolgten und sich zudem seit der letzten Berechnung keine wesentlichen 
Änderungen im Versichertenbestand (z.B. Fusion, Teilliquidation) oder beim 
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Schadensverlauf ergaben. Im Falle einer Unterdeckung genügt eine Fortschrei-
bung nicht.

 – Wertschwankungsreserven werden mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherheit 
der Erfüllung des Vorsorgezwecks gebildet. Die Bestimmung der notwendigen 
Wertschwankungsreserve (Zielgrösse) erfolgt insbesondere unter Würdigung 
der gesamten Aktiven und Passiven sowie der Struktur und der zu erwartenden 
Entwicklung des Versichertenbestandes. Die Berechnung basiert auf finanzma-
thematischen Überlegungen und aktuellen Gegebenheiten. Es gilt der Grund-
satz der Stetigkeit.

 – Bei Einrichtungen ohne verbindliche Leistungszusagen (keine Vorsorgekapita-
lien und technischen Rückstellungen) kann auf eine Wertschwankungsreserve 
verzichtet werden. 

zu Ziffer 6

15 Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes

 – Referenzierung der Positionen:
Die Buchstaben A bis Z für Positionen der Bilanz und der Betriebsrechnung und 
die römischen Ziffern I bis X für Positionen des Anhangs dienen der Referenzie-
rung in Swiss GAAP FER 26. Sie werden in der Jahresrechnung nicht erwähnt.

 – Abstimmung der Informationen in Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang: 
Informationen in der Bilanz, der Betriebsrechnung und im Anhang sind auf-
einander abzustimmen.

 – Erweiterung der Gliederung:
Bei der Vermögensanlage (Position A) und beim Netto-Ergebnis aus Vermögens-
anlage (Position T) soll die individuelle Anlagestrategie zum Ausdruck kom-
men. Ferner kann in der Position V des Anhangs aufgrund eines besonderen 
Vorsorgekonzepts die Gliederung der erforderlichen Inhalte angepasst werden. 
Im Übrigen gelten die verbindlichen Gliederungen und Bezeichnungen. Im 
Interesse einer erhöhten Vergleichbarkeit ist auf eine weitergehende Detaillie-
rung grundsätzlich zu verzichten. Falls zusätzliche Informationen als wesent-
lich beurteilt werden, sind ergänzende Angaben im Anhang einer zusätzlichen 
Gliederung von Bilanz und Betriebsrechnung vorzuziehen. 

 – Verkürzung der Gliederung auf eine Hauptposition:
Auf die Angabe von Unterpositionen kann verzichtet werden, wenn alle Unter-
positionen einer Hauptposition in ihrer Gesamtheit einen relativ kleinen Betrag 
ausmachen oder wenige Erläuterungen enthalten. In diesem Fall kann der Aus-
weis gesamthaft unter der Hauptposition erfolgen. Die Hauptpositionen A bis 
Z und die römischen Ziffern I bis X hingegen sind auch bei kleinen Beträgen 
und kurzen Erläuterungen aufzuführen. 

 – Persönlichkeitsschutz:
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Führt eine Gliederungsvorschrift dazu, dass Rückschlüsse auf Leistungen/Leis-
tungsbezüger möglich sind, kann der Sachverhalt ausnahmsweise zusammen 
mit einer anderen möglichst ähnlichen Position ausgewiesen werden. 

zu Ziffer 7

16 Erläuterungen zu Positionen der Bilanz

 – A Vermögensanlagen
Bei den Vermögensanlagen besteht ein grosser Gestaltungsraum. In einfachen 
Anlagekonzepten mit wenigen Einzelanlagen können anstelle von Gattungs-
bezeichnungen (Aktien, Immobilien etc.) die effektiven Anlagen (z.B. Misch-
vermögen der Anlagestiftung xy, Mehrfamilienhaus Y-Strasse, Ort) aufgeführt 
werden. Bei komplexen Allokationen ist es anderseits möglich, dass sich der 
Anhang (Abschnitt VI) zur Herstellung dieser Transparenz besser eignet als eine 
zu starke Gliederung von Bilanz (Position A) und Betriebsrechnung (Position 
T).

 – A Anlagen beim Arbeitgeber
Zu diesen Anlagen gehören alle mit dem Arbeitgeber wirtschaftlich oder 
finanziell verbundenen juristischen und natürlichen Personen (wirtschaftliche 
Betrachtungsweise).

 – C/D/H Aktiven bzw. Passiven aus Versicherungsverträgen
Unter diesem Titel kommen Angaben über rückkaufsfähige Versicherungsver-
träge, Separate Accounts und weitere Vertragsverhältnisse mit Versicherungs-
gesellschaften zum Ausdruck, soweit sie bilanzierungsfähig sind. Unabhängig 
der Bilanzierung sind die Vertragsverhältnisse im Abschnitt V des Anhangs zu 
erläutern.

 – F Arbeitgeber-Beitragsreserve
Zu- und Abgänge werden in der Betriebsrechnung brutto dargestellt und 
zusammen mit Angaben zur Verzinsung im Anhang (Position VI) erläutert. 
Errichtet ein Arbeitgeber auf der Beitragsreserve einen Verwendungsverzicht, 
ist für den entsprechenden Betrag ein separater Ausweis innerhalb der Position 
F vorzusehen. Die Umbuchung von der einen auf die andere Beitragsreserve 
ist lediglich in der Bilanz und nicht über die Betriebsrechnung vorzunehmen. 
Details des Verwendungsverzichts (Bedingungen des Verzichts, Änderungen 
und Aufhebung) sind im Anhang (Position V) zu erläutern. 

 – G Nicht-technische Rückstellungen
Unter dieser Position sind jene Rückstellungen darzustellen, welche nicht direkt 
mit der Erfüllung von Vorsorgeverpflichtungen zu tun haben, beispielsweise 
Prozessrisiken. Rückstellungen für latente Grundstückgewinnsteuern und wei-
tere Verkaufskosten müssen dann gebildet werden, wenn ein Verkaufsbeschluss 
für den Liegenschaftsbestand oder Teile davon besteht oder wenn die Geschäfts-
tätigkeit im Wesentlichen auf die aktive Bewirtschaftung eines Liegenschafts-
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bestandes ausgerichtet ist (z.B. Immobilien-Anlagestiftungen). Diese Position 
darf nicht dazu dienen, Willkür- und Glättungseffekte zu erzielen bzw. in Kauf 
zu nehmen.

 – H Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen
Der Ausweis der Position H erfolgt in Übereinstimmung mit den Berechnun-
gen des Experten für berufliche Vorsorge. Der Experte bestimmt, welche Vor-
sorgekapitalien und technische Rückstellungen im fachlichen Sinn aufgrund 
des Gesetzes und der Reglemente erforderlich sind. Bestehen mehrere Pläne, 
wird die Aufteilung der Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen im 
Anhang (Position V) dargestellt.

 – I Wertschwankungsreserve
Es handelt sich um ein eigenständiges Passivum und nicht um eine Wertberich-
tigung zu den Vermögensanlagen. Eine Besonderheit besteht darin, dass dieses 
Passivum – obwohl bei der Abgabe von Leistungsversprechen in einer indivi-
duell zu bestimmenden Zielgrösse notwendig – im Falle von Verlusten aufgelöst 
werden kann und dessen Zielgrösse dann nur noch im Anhang (Position VI) 
ersichtlich ist.

 – I Umlageschwankungsreserve
Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften im System der 
Teilkapitalisierung können im Hinblick auf eine absehbare Strukturverände-
rung im Versichertenbestand eine Umlageschwankungsreserve vorsehen. Zuwei-
sungen und Entnahmen werden in der Betriebsrechnung brutto dargestellt 
(analog Position Nicht-technische Rückstellungen) und im Anhang (Position 
V) erläutert.

 – J Freie Mittel bzw. Unterdeckung:
Ist ein Dotationskapital oder ein nominelles Kapital (z.B. bei Genossenschaf-
ten) vorhanden, kann es in dieser Position zusätzlich separat dargestellt werden.

zu Ziffer 8

17 Erläuterungen zu Positionen der Betriebsrechnung

 – T Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage:
Die Berichterstattung über die Vermögensanlage und deren Netto-Ergebnis 
umfasst sämtliche Anlagekategorien wie beispielsweise Obligationen, Aktien, 
Immobilien, liquide Mittel und Forderungen. Bei komplexen Anlagenkon-
zepten lässt sich die angestrebte sachliche Übereinstimmung der Gliederung in 
Bilanz und Betriebsrechnung in der Finanzbuchhaltung nicht immer realisie-
ren. Eine angemessen detaillierte Brutto-Gliederung der Erträge und der Auf-
wendungen aus der Vermögensanlage wird in diesem Fall im Abschnitt VI des 
Anhangs erstattet. 
Der Aufwand der Vermögensverwaltung enthält
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• die auf die Periode abgegrenzten und verbuchten Aufwendungen, die der 
Vorsorgeeinrichtung für Dienstleistungen und für Transaktionen in Rech-
nung gestellt wurden. Diese können Management-, Performance-, Depot- 
und sonstige Kosten, Transaktionskosten und Steuern (z.B. Drittbroker-
kommissionen, Börsenabgaben und Courtagen, Transaktions- und Ertrags-
steuern) sowie Global-Custody-, Beratungs-,Controlling-, Bewertungskosten 
usw. umfassen;

• die auf die Vermögensverwaltung entfallenden internen Kosten, z.B. bei 
selbstverwalteten Wertschriften oder Immobilien;

• die in Kollektivanlagen direkt mit dem Erfolg bzw. dem Vermögen verrech-
neten Kosten, welche aufgrund der Kostenkennzahl TER (Total Expense 
Ratio) ermittelt werden können (sog. kostentransparente Kollektivanlagen). 
Die Ergebnisse der jeweiligen ausgewiesenen Anlagekategorien sind entspre-
chend zu erhöhen. 

Zusätzlich werden Vermögensanlagen, deren Kosten nicht bekannt sind und 
demnach nicht in der Betriebsrechnung erfasst werden können, nach den Vor-
schriften von Art. 48a, Abs. 3 BVV 2 im Abschnitt VI des Anhangs aufgeführt. 

Beispiel für die Gliederung der Position T in der Betriebsrechnung, sofern die 
Komplexität der Vermögensanlage und die Gliederung der Bilanz diese Details 
rechtfertigen:

± Ergebnis jeder in Position A ausgewiesenen Vermögensanlage

+ Ertrag aus Securities Lending

± Erfolg aus Derivatgeschäften (soweit nicht direkt der Basisanlage zugerech-
net)

+ Erhaltene Rückvergütungen (Kommissionen, Retrozessionen etc.) soweit 
nicht im Aufwand der Vermögensverwaltung verrechnet

– Verzugszinsen auf Freizügigkeitsleistungen

– Zinsen auf Arbeitgeber-Beitragsreserve

– Sonstiger Zinsaufwand 

– Aufwand der Vermögensverwaltung

= Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage (Position T)

 – X Verwaltungsaufwand
In diesen Positionen werden die bezahlten und abgegrenzten Verwaltungsauf-
wendungen entsprechend den Vorgaben von Art. 48a Abs. 1 BVV 2 ausgewiesen, 
ohne die Verwaltungsaufwendungen für die Vermögensanlage, welche der Posi-
tion T zugeordnet werden. 
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zu Ziffer 9

18 Erläuterungen zu Positionen des Anhangs

 – Angaben im Anhang allgemein
Die Offenlegung im Anhang dient der Transparenz der Berichterstattung 
gegenüber den Versicherten und weiteren Akteuren der beruflichen Vorsorge. 
Ob eine bestimmte Information notwendig bzw. sinnvoll ist, richtet sich nach 
den folgenden Kriterien: (1) Die Information trägt dazu bei, dass die tatsäch-
liche finanzielle Lage bzw. deren Entwicklung besser zum Ausdruck kommt. 
(2) Ein komplexer Sachverhalt kann mit dieser Information besser im Gesamt-
zusammenhang dargestellt bzw. verstanden werden. (3) Die Jahresrechnung 
wird mit dieser Information verständlicher. (4) Eine detaillierte (Brutto-)Dar-
stellung erfolgt im Anhang um die Betriebsrechnung von Detailinformationen 
zu entlasten. Für die Angabe im Anhang nicht zugelassen sind Spekulationen 
über die zukünftige Entwicklung und über Massnahmen, deren Umsetzung von 
Zukunftsereignissen abhängt.

 – I Grundlagen und Organisation
Urkunden, Statuten und Reglemente sind anhand des Datums zu bezeichnen, 
aber nicht inhaltlich wiederzugeben. Bei einer überschaubaren Anzahl von 
angeschlossenen Arbeitgebern, insbesondere bei Konzernverhältnissen, ist eine 
namentliche Liste der Arbeitgeber inklusive Zu- und Abgänge erforderlich. 
Bei einer grösseren Anzahl von nicht miteinander verbundenen Arbeitgebern 
(bei Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen) ist eine Beschränkung auf die 
Angabe der Anzahl der Anschlüsse und die Entwicklung zur Vorperiode sinn-
voll, eventuell nach Sachkriterien strukturiert. 

 – III Art der Umsetzung des Zwecks
Nebst Erläuterungen zum Vorsorgeplan, zur Finanzierung und zur Finanzie-
rungsmethode sind weitere Informationen zur Vorsorgetätigkeit offen zu legen. 
Darunter fallen beispielsweise beschlossene oder gewährte Leistungsverbes-
serungen und Überschussverteilungen sowie der Beschluss des obersten Organs 
betreffend Anpassung der Renten an die Preisentwicklung.

 – V Versicherungstechnische Risiken/Risikodeckung/Deckungsgrad:
Die Art der Risikodeckung umfasst alle versicherungstechnischen Infor-
mationen, wie Angaben zu den notwendigen Vorsorgekapitalien und tech-
nischen Rückstellungen und/oder zur Versicherungsdeckung. Der Deckungs-
grad nach Art. 44 BVV 2 sowie allfällige andere für die Vorsorgeeinrichtung 
wichtige Deckungsgrade sind im Gesamtzusammenhang und unter Hinweis 
auf die technischen Grundlagen zu erläutern. Dazu gehören bei Vorsorgeein-
richtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften auch die Nennung der Wahl 
des Voll- oder Teilkapitalisierungssystems und gegebenenfalls auch Angaben 
zu den Ausgangsdeckungsgraden, zur Garantie des Gemeinwesens sowie zum 
Finanzierungsplan. Erstellt der Experte für berufliche Vorsorge sein Gutachten 
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anhand einer dynamischen technischen Bilanz, sind die zusätzlich getroffenen 
Annahmen (z.B. Diskontierungssatz, Lohnentwicklung und Austrittswahr-
scheinlichkeiten, Rentenindexierung, Performanceerwartung der Anlagen) 
sowie die Verpflichtungen nach Freizügigkeitsgesetz offen zu legen.

 – VI Vermögensanlagen

• Die Angaben zu den Vermögensanlagen sind so zu gestalten, dass sich ein 
kundiger Leser ein angemessenes Bild über die Vermögensstruktur und 
deren wichtigste Veränderungen zur Vorperiode, die effektive Risikovertei-
lung sowie die Einhaltung der reglementarischen und (gegebenenfalls) der 
gesetzlichen Anlagevorschriften sowie den Erfolg aus der Vermögensanlage 
machen kann. 

• Der Inhalt, die Darstellung und der Detaillierungsgrad sind auf den Ausweis 
in der Bilanz (Position A) und in der Betriebsrechnung (Position T) abzu-
stimmen. Die Darstellung im Anhang kann entweder die Angaben der Bilanz 
ergänzen oder sie kann einem anderen Konzept folgen. Bei der Erläuterung 
des Erfolgs aus der Vermögensanlage sind wesentliche Auswirkungen von 
Bewertungsänderungen und die übrigen Erträge/Verluste zu unterscheiden. 
Bei Aufstellungen über die Vermögensanlagen muss die Verbindung zur 
Bilanz entweder direkt über die Bilanzwerte einzelner Positionen oder über 
die Bilanzsumme ersichtlich sein. In der Aufstellung ist zusätzlich der Ein-
fluss der derivativen Finanzinstrumente und der Nachweis der Einhaltung 
der Bestimmungen von Art. 56a BVV 2 darzustellen. 

• Bei Inanspruchnahme von Erweiterungen nach Art. 50 Abs. 4 BVV 2 wird 
die Übereinstimmung von Risikofähigkeit und gewählter Anlagestrategie im 
Sinne von Art. 50 Abs. 1–3 BVV 2 dargelegt.

• Wenn Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen für abgegebene 
Leistungsversprechen bestehen oder wenn aus anderen Gründen Wert-
schwankungsreserven vorgesehen sind, ist im Anhang die Zielgrösse der 
Wertschwankungsreserve für die am Bilanzstichtag vorhandenen Anlagen 
und die Differenz zum Bilanzwert anzugeben. Dazu gehören Angaben zur 
Berechnungsmethode und zu deren stetigen Anwendung sowie zur wertmäs-
sigen Auswirkung von Änderungen. 

• Bei der Erläuterung des Netto-Ergebnisses aus der Vermögensanlage kann 
aufgrund des Marktwertprinzips auf eine Aufteilung in realisierte und nicht 
realisierte Gewinne/Verluste verzichtet werden. Eventuell ist auch die Ver-
rechnung von Kursgewinnen und -verlusten innerhalb sachlich zusammen 
gehörenden Anlagen gerechtfertigt. Zinsaufwendungen für das aufgenom-
mene Fremdkapital einschliesslich Arbeitgeber-Beitragsreserve und die 
Kosten der Vermögensanlage kommen angemessen zum Ausdruck (siehe 
Ziff. 17). 
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• Für die Anlagen beim Arbeitgeber und die Arbeitgeber-Beitragsreserve sind 
die angewendeten Zinssätze und die Vertragsbedingungen offen zu legen. 
Weitere Sachverhalte von finanzieller Bedeutung (z.B. Mietverhältnisse, 
besondere Geschäftsvorfälle, Vermögenstransaktionen) sind ebenfalls zu 
erwähnen.

 – IX Weitere Informationen mit Bezug auf die finanzielle Lage

• Sachverhalte mit Einfluss auf den Bestand oder die Entwicklung der Freien 
Mittel bzw. der Unterdeckung, wie beispielsweise beschlossene Anpassungen 
der technischen Grundlagen oder anderer technisch relevanter Annahmen, 
sind hier zu erläutern, soweit sie nicht unter einer vorangehenden Position 
erwähnt wurden. 

• Der Leser der Jahresrechnung muss im Falle einer Unterdeckung erkennen 
können, dass das Führungsorgan Vorkehrungen zur Beseitigung der Unter-
deckung und weitere Massnahmen in jenem Umfang trifft, welchen das 
Gesetz anordnet.

zu Ziffer 10

19 Jahresrechnung einer Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung 

 Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtungen erstellen nach dem von Swiss GAAP 
FER 26 vorgesehenen Konzept primär eine Jahresrechnung (Bilanz, Betriebs-
rechnung und Anhang) auf Stufe der bilanzierungspflichtigen Rechtsträgerin. 
Diese Jahresrechnung enthält auch jene Angaben, welche die Grundlage für die 
Bestimmung von Verwaltungsaufwendungen und anderen nach Schlüsselgrössen 
den einzelnen Vorsorgewerken zugeordneten Daten (z.B. Überschüsse) bilden. Die 
Information der Vorsorgewerke über die aus Versicherungsverträgen insgesamt 
erzielten freien Mittel und Überschüsse sowie den innerhalb der Sammelstiftung 
angewandten Verteilschlüssel (Art. 48c BVV 2) erfolgt im Anhang unter Ziffer VII. 
Je nach dem gewählten Konzept der Vermögensanlage und der Rückversicherung 
benötigen die einzelnen Vorsorgewerke verschiedene Zusatzinformationen. Diese 
können mittels separater Berichterstattung gegeben werden. Für das einzelne Vor-
sorgewerk wird somit seine tatsächliche finanzielle Lage anhand der Jahresrech-
nung der Einrichtung als Ganzes sowie der ergänzenden individuellen Bericht-
erstattung ersichtlich.
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Fachrichtlinien für 
Experten der beruflichen Vorsorge

Fassung 2024 FRP

Einleitung zu den Fachrichtlinien

1 Zielsetzung

 – Die Fachrichtlinien konkretisieren und ergänzen die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen der den Expertinnen und Experten für berufliche Vorsorge 
zugeordneten bzw. durch diese wahrzunehmenden Aufgaben. Sie werden von 
der SKPE zu einzelnen Themen verfasst. Die Fachrichtlinien müssen von den 
Mitgliedern eingehalten werden.

 – Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) kann einzelne 
Fachrichtlinien zum Mindeststandard erheben. Der Geltungsbereich dieser 
Fachrichtlinien wird somit vom Kreis der SKPE-Mitglieder auf sämtliche von 
der OAK BV zugelassene Expertinnen und Experten für berufliche Vorsorge aus-
geweitet.

 – Die Fachrichtlinien umfassen zwei Teile: die eigentlichen «Richtlinien» und 
die zugehörigen «Erläuterungen». Die «Richtlinien» enthalten die Regeln, die 
Erläuterungen dienen der ergänzenden Erklärung und Beschreibung.

 – Die Fachrichtlinien können verschiedene Wege aufzeigen, sofern eine gleich-
wertige Information sichergestellt ist. Sie vertreten Lösungen, die theoretisch 
und fachlich korrekt, aber auch praxisbezogen und wirtschaftlich sind.

2 Instanzen beim Erlass von Fachrichtlinien

 – Die Generalversammlung befindet über die Fachrichtlinien.

 – Der Vorstand veranlasst die Ausarbeitung der Fachrichtlinien und erläutert 
seine Empfehlungen hierzu. Er ist die generelle Koordinationsinstanz zwischen 
der Arbeitsgruppe Fachrichtlinien (AG FRP), den einzelnen Mitgliedern, der 
Generalversammlung sowie den externen Gremien, insbesondere der OAK BV.

 – Die Leiterin oder der Leiter und die Mitglieder der AG FRP werden vom Vor-
stand bestimmt. Die Sekretärin oder der Sekretär kann auf Verlangen der 
Arbeitsgruppe an den Sitzungen der AG FRP teilnehmen und diese in admi-
nistrativer und fachlicher Hinsicht unterstützen. Der Vorstand entscheidet in 
eigener Regie, ob er Mitglieder in die AG FRP generell oder in einzelne Sitzun-
gen delegiert. Die Leiterin oder der Leiter der AG FRP kann in Absprache mit 
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dem Vorstand auf externe Kompetenz (u.a. Gesetzgeber, Aufsichtsbehörden und 
Fachinstanzen) zurückgreifen und entsprechende Vertreterinnen und Vertreter 
zu bestimmten Sitzungen einladen.

Die AG FRP ist für das Erarbeiten des fachspezifischen Inhalts der Fachricht-
linien zuständig. Die AG FRP wird zudem beigezogen, wenn es um Interpreta-
tionsfragen bei der Anwendung der Fachrichtlinien kommt. Die AG FRP kann 
vom Vorstand bei Verstössen von Mitgliedern gegen Fachrichtlinien zur fachli-
chen Stellungnahme beigezogen werden

3 Themen

 – Die Fachrichtlinien werden bei Bedarf, bei Gesetzesänderungen und bei Vor-
liegen neuer Erfahrungen und Erkenntnisse erstellt bzw. überarbeitet. 

 – Massgebend für die Dringlichkeit der zu bearbeitenden Themen sind Aktualität 
und Bedeutung der Probleme für die Praxis der Tätigkeit der Expertinnen und 
Experten für berufliche Vorsorge.

 – Ferner sollen weitere allgemein interessierende Einzelfragen zur Tätigkeit der 
Expertinnen und Experten für berufliche Vorsorge behandelt werden, auch sol-
che, die von aussen an die SKPE herangetragen werden.

4 Verfahren

 – Der Vorstand sammelt und ordnet die Themen nach Dringlichkeit. Er entschei-
det über die Reihenfolge der zu erarbeitenden Fachrichtlinien. 

 – Der Vorstand erteilt der Leiterin oder dem Leiter der AG FRP den Auftrag zur 
Erarbeitung von entsprechenden Fachrichtlinien für ein bestimmtes Thema 
und setzt die notwendigen Termine.

 – Die AG FRP erarbeitet einen Entwurf zu Handen des Vorstandes.

 – Der Vorstand prüft den Entwurf und nimmt Ergänzungen oder Korrekturen in 
Zusammenarbeit mit der AG FRP vor. 

 – Der Vorstand schickt den bereinigten Entwurf in die Vernehmlassung bei den 
Mitgliedern und fallweise bei weiteren interessierten Kreisen. Der Entwurf wird 
via Mail und Internet den Mitgliedern und den interessierten Kreisen zuge-
sandt. Diese haben in der Regel ihre Stellungnahmen innert 60 Tagen an den 
Vorstand einzureichen.

 – Der Vorstand sammelt die Stellungnahmen und erstellt einen Vernehmlas-
sungsbericht.

 – Je nach Ergebnis der Vernehmlassung kann der Vorstand eine Arbeitstagung für 
die Mitglieder zur Klärung und Bereinigung der Vernehmlassungsergebnisse 
einberufen.
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 – Die AG FRP nimmt Stellung zu den Vernehmlassungsergebnissen und bereinigt 
die Fachrichtlinie nach Rücksprache mit dem Vorstand. Der Vorstand legt die 
bereinigte Fachrichtlinie der Generalversammlung zur Verabschiedung vor und 
stellt die geeignete Kommunikation sicher.

 – Bei an der Generalversammlung traktandierten Beschlussfassungen über Fach-
richtlinien sollen allfällige Anträge von Mitgliedern dem Vorstand vorgängig, 
innert einer vom Vorstand festgesetzten Frist, schriftlich (vorzugsweise inkl. 
einer Übersetzung) eingereicht werden. Diese Anträge werden im internen 
Bereich der Webseite vor der Generalversammlung aufgeschaltet. Der Vorstand 
gibt an der Generalversammlung zu den eingereichten Anträgen eine Empfeh-
lung ab.

 – Bei Änderungen geringfügiger Tragweite von bestehenden Fachrichtlinien kann 
der Vorstand auf die Vernehmlassung verzichten und die Änderungen direkt an 
der Generalversammlung beantragen.

Inkraftsetzung

Die vorstehenden Bestimmungen wurden an der Generalversammlung vom 27. März 
2024 revidiert und in Kraft gesetzt. Sie ersetzen die Fassung vom 29. November 2011. 
Die vorstehenden Bestimmungen werden aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis 
periodisch überprüft und falls erforderlich angepasst.
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FRP 1
Deckungsgradberechnung gemäss Art. 44 BVV 2 
im System der Vollkapitalisierung

Fassung 2014 

Rechtsgrundlagen

• BVG: Art. 65, 65b, 65c, 65d

• BVV2: Art. 44 Abs. 1, Art. 44a Abs. 4, Art. 47 Abs. 2, Art. 48e, Anhang

• Swiss GAAP FER 26 in der gemäss Art. 47 BVV 2 anwendbaren Fassung

Andere Grundlagen

 –

Fachrichtlinie

1. Einleitung

Die vorliegende Fachrichtlinie beschreibt die Ermittlung des Deckungsgrades gemäss 
Art. 44 BVV 2.

Die Beurteilung des Deckungsgrades ist nicht Bestandteil der vorliegenden Fachricht-
linie.

2. Bestimmung des Deckungsgrades

Der gemäss Art. 44 BVV 2 massgebende Deckungsgrad bestimmt sich als Verhältnis 
zwischen dem Vorsorgevermögen (Vv) und dem versicherungstechnisch notwendigen 
Vorsorgekapital (Vk) einer Vorsorgeeinrichtung. 

3. Vorsorgevermögen (Vv)

Gemäss FER 26 entspricht das Vorsorgevermögen den gesamten Aktiven per Bilanz-
stichtag, gegebenenfalls erhöht um die Aktiven aus Versicherungsverträgen, ver-
mindert um Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzungen, Arbeit geber-
beitragsreserven ohne Verwendungsverzicht und nicht-technische Rückstellungen im 
Sinne von FER 26. 
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4. Versicherungstechnisch notwendiges Vorsorgekapital (Vk)

Das versicherungstechnisch notwendige Vorsorgekapital setzt sich aus den Vorsor-
gekapitalien der aktiven Versicherten und der Rentner, allen gemäss dem einschlägigen 
Reglement (Art. 48e BVV 2) gebildeten technischen Rückstellungen sowie gegebenen-
falls den Passiven aus Versicherungsverträgen zusammen. Die Höhe der Vorsorgeka-
pitalien und technischen Rückstellungen bestimmt sich aufgrund der Fachrichtlinie 
(FRP 2) «Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen».

5. Inkrafttreten

Diese Fachrichtlinie wurde an der Generalversammlung vom 24.04.2014 beschlossen. 
Sie ersetzt die Version vom 29.11.2011 und gilt für alle Abschlüsse ab dem 31.12.2014. 

Erläuterungen

Jahresrechnung

Die Bewertungen der Aktivpositionen der Bilanz und somit des Vorsorgevermögens 
wie auch die Vollständigkeit der Versicherten- und Rentnerbestände sind durch die 
Revisionsstelle zu prüfen. Aus praktischen Gründen haben die für die Bilanzierung 
relevanten Berechnungen des Experten für berufliche Vorsorge (nachfolgend: «der 
Experte») vor dem Abschluss der Prüfung der Jahresrechnung und der Berichterstat-
tung durch die Revisionsstelle zu erfolgen. Die Berechnungen sind deshalb mit einem 
Hinweis zu versehen, ob die Vermögenswerte und die Versicherten- und Rentner-
bestände von der Revisionsstelle geprüft sind. Ergeben sich auf Grund der Prüfung 
nachträglich Änderungen, so passt der Experte seine Berechnungen an.

Aktiven und Passiven aus Versicherungsverträgen

Die Brutto-Darstellung von Aktiven und Passiven aus Versicherungsverträgen in der 
Bilanz ist empfohlen, auch wenn sie gemäss FER 26 freiwillig ist. Von dieser Brutto-
Darstellung kann abgesehen werden, wenn die Versicherungsgesellschaft bei Vertrags-
auflösung die laufenden und anwartschaftlichen Leistungen weiterführt.

Hinweis auf die Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtung

Ergibt die Berechnung des Deckungsgrads eine Unterdeckung, hat der Experte die Vor-
sorgeeinrichtung auf ihre Informationspflicht gemäss Art. 44 Abs. 2 BVV 2 aufmerk-
sam zu machen.
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Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht

Besteht eine Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht, wird der Deckungs-
grad je mit und ohne Zurechnung dieser Reserve zum Vorsorgevermögen bestimmt 
und offen gelegt.

Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen

Bei der Deckungsgradberechnung für Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen ist 
zusätzlich FER 26, Ziffer 10 zu beachten, (namentlich keine Verrechnungen zwischen 
den Vorsorgewerken).
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FRP 2
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen

Fassung 2014

Rechtsgrundlagen

• BVG Art. 65b, 65c, 65d (Abs. 4)

• BVV 2 Art. 27h, 48, 48e

• Swiss GAAP FER 26 in der gemäss Art. 47 BVV 2 anwendbaren Fassung 

Andere Grundlagen

 –

Fachrichtlinie

1. Grundsatz

Diese Fachrichtlinie beschreibt die Grundsätze für die Bewertung der Vorsorgekapita-
lien der aktiven Versicherten und der Rentner sowie der technischen Rückstellungen, 
die eine Vorsorgeeinrichtung in ihrer Jahresrechnung auszuweisen hat.

Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung legt in einem Reglement gemäss Art. 48e 
BVV2 fest, welche Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen aufgrund des 
Vorsorgereglements sowie der Gesetzgebung notwendig sind. Dabei stützt es sich auf 
die Empfehlungen des Experten für berufliche Vorsorge (nachfolgend: «der Experte»).

Im Grundsatz sind für diejenigen Leistungsversprechen einer Vorsorgeeinrichtung, 
welche durch die reglementarischen Beiträge nicht oder nicht ausreichend gedeckt 
sind oder welche Schwankungen unterliegen können, technische Rückstellungen 
vorzusehen. Zusätzlich sind bereits bekannte oder absehbare Verpflichtungen ange-
messen zu berücksichtigen.

Bei der Bewertung von Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen folgt der 
Experte der Entwicklung der Risiken und nimmt keine Rücksicht auf die verfügbaren 
Mittel oder das erwartete Ergebnis der Periode. Die Annahmen für die Bewertung sind 
offen zu legen, dabei gelten gleiche Annahmen für gleiche Sachverhalte.

Die Wertschwankungsreserve zählt nicht zu den Vorsorgekapitalien und technischen 
Rückstellungen.
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Der Grundsatz der Stetigkeit ist einzuhalten, d.h. es sind keine Glättungseffekte zuge-
lassen. Weicht der Experte von einer einmal gewählten Bewertungsmethode ab, hat er 
dies zu begründen.

2. Vorsorgekapitalien der aktiven Versicherten

Die Vorsorgekapitalien für die aktiven Versicherten entsprechen mindestens der 
Summe der Austrittsleistungen. Für die Bestimmung der Austrittsleistung pro Ver-
sicherter ist jeweils der höchste Wert aus dem Vergleich der Berechnung gemäss Art. 15 
oder 16, 17 und 18 FZG zurückzustellen.

3. Vorsorgekapitalien der Rentner

Die Vorsorgekapitalien der Rentner sind nach anerkannten Grundsätzen mittels der 
versicherungstechnischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung jährlich zu bewerten. 
Die Berechnungen erfolgen auf der Basis der reglementarischen Bestimmungen durch 
den Experten oder gemäss seiner Vorgabe. 

4. Technische Rückstellungen

Die Höhe der technischen Rückstellungen wird durch den Experten oder durch die 
Vorsorgeeinrichtung auf der Grundlage des Reglements gemäss Art. 48e BVV 2 berech-
net. Der Experte weist auf die Notwendigkeit von Anpassungen dieses Reglements hin.

5. Technische Rückstellungen im Einzelnen

Die Vorsorgeeinrichtung hat für die nachfolgend genannten Zwecke Rückstellungen 
zu bilden. Diese Rückstellungen dürfen grundsätzlich keinen Glättungseffekt auf 
den Ertrags- oder Aufwandüberschuss einer Periode bewirken. Aufgrund unvorherge-
sehener oder besonderer Ereignisse kann die Vorsorgeeinrichtung gemäss schriftlich 
begründeter Empfehlung des Experten und unter Beachtung anerkannter Grundsätze 
zusätzliche Rückstellungen bilden, bestehende Rückstellungen ganz oder teilweise 
auflösen oder unter ihrer Sollgrösse dotieren bzw. Rückstellungen stufenweise auf-
bauen, sofern das Reglement gemäss Art. 48e BVV 2 dies zulässt.

5.1 Zunahme der Lebenserwartung bei Verwendung 
von Periodentafeln

Diese Rückstellung wird gebildet, um den finanziellen Auswirkungen der Zunahme 
der Lebenserwartung Rechnung zu tragen. Dadurch soll die Einführung neuer ver-
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sicherungstechnischer Grundlagen möglichst erfolgsneutral vorgenommen werden 
können.

Der Sollbetrag der Rückstellung entspricht mindestens 0.3 Prozent des Vorsorgekapi-
tals, multipliziert mit der Differenz zwischen dem Berechnungsjahr der Rückstellung 
und dem Jahr in dem die von der Vorsorgeeinrichtung verwendeten Rechnungsgrund-
lagen veröffentlicht wurden. Falls die verwendeten Grundlagen projiziert sind, ist das 
Projektionsjahr statt das Jahr der Veröffentlichung massgebend.

Diese Rückstellung ist für Rentnerbestände (exkl. Zeitrenten) sowie für die aktiven 
Versicherten von Leistungsprimat- und versicherungsmässig geführten Beitragspri-
matkassen zwingend vorzusehen, sofern die entsprechende Verstärkung nicht bereits 
im Vorsorgekapital enthalten ist. In diesem letzten Fall ist ein entsprechender Hinweis 
anzubringen.

5.2  Schwankungen im Risikoverlauf (Tod und Inv.) bei aktiven 
 Versicherten

Die Todesfall- und Invaliditätsrisiken unterliegen in der Regel kurzfristigen Schwan-
kungen. Eine unvorhergesehene Häufung von Schadenfällen kann die Vorsorgeein-
richtung finanziell erheblich belasten. Für Vorsorgeeinrichtungen, welche diese Risi-
ken voll oder teilweise selbst tragen, werden Notwendigkeit sowie Höhe dieser Rück-
stellung vom Experten festgelegt.

5.3 Schwankungen im Risikoverlauf bei Rentnerbeständen

Je kleiner ein Rentenbezügerbestand ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
die effektive Lebenserwartung von der statistisch erwarteten abweicht. Notwendigkeit 
und Höhe dieser Rückstellung werden vom Experten festgelegt.

5.4 Pensionierungsverluste 

Sind die reglementarischen Leistungen bei Pensionierung (ordentlich, vorzeitig oder 
aufgeschoben), unter Berücksichtigung ihrer Finanzierung, im Vergleich zu den tech-
nischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung zu hoch, führt dies zu Pensionierungs-
verlusten. Mit der Bildung der Rückstellung ist spätestens ab dem frühestmöglichen 
Zeitpunkt einer vorzeitigen Pensionierung zu beginnen. Notwendigkeit sowie Höhe 
einer Rückstellung zum Auffangen dieser Verluste werden vom Experten festgelegt.

5.5 Pendente und latente Leistungsfälle 

Pendente und latente Leistungsfälle können die Vorsorgeeinrichtung erheblich belas-
ten. Notwendigkeit sowie Höhe einer Rückstellung zum Auffangen dieser Kosten 
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werden vom Experten auf Grund der bekannten Fälle und der Schadenerfahrung der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt.

5.6 Senkung des technischen Zinssatzes

Eine Senkung des technischen Zinssatzes führt zu einer Erhöhung der Vorsorgeka-
pitalien und der technischen Rückstellungen. Die mit einer beabsichtigten Senkung 
des technischen Zinssatzes verbundenen Kosten können über den Aufbau einer ent-
sprechenden Rückstellung vorfinanziert werden.

5.7 Rentenerhöhungen

Werden laufende Renten aufgrund einer gesetzlichen oder reglementarischen Ver-
pflichtung an die Teuerung angepasst oder ist eine Rentenerhöhung bereits beschlos-
sen, führt dies zu einer Erhöhung der Vorsorgekapitalien und der technischen Rück-
stellungen. Notwendigkeit sowie Höhe einer Rückstellung zum Auffangen dieser Kos-
ten werden vom Experten festgelegt.

6. Inkrafttreten

Diese Fachrichtlinie wurde an der Generalversammlung vom 24.04.2014 beschlossen. 
Sie ersetzt die Version vom 29.11.2011 und gilt für alle Abschlüsse ab dem 31.12.2014.

Erläuterungen

Leistungen durch Dritte 

Werden Leistungen durch Dritte ausgerichtet, beispielsweise Rentenzahlungen durch 
einen Rückversicherer, sind die vom Experten bestimmten Vorsorgekapitalien der 
aktiven Versicherten und Rentner um den Barwert der Leistungen des Dritten zu 
entlasten, sofern der Barwert der Leistungen der Dritten nicht schon beim Vorsor-
gevermögen, beispielsweise infolge Aktivierung des Rückkaufswerts aus Kollektivver-
sicherungsverträgen, berücksichtigt ist. Diese Entlastung darf per Saldo zu keinem 
negativen Wert führen.

Fortschreibung

Eine Fortschreibung einzelner Elemente der Vorsorgekapitalien und der technischen 
Rückstellungen im Rahmen der Jahresrechnung ist nur dann zulässig, wenn dies zu 
einem angemessen genauen Ergebnis führt. Bei wesentlichen Änderungen oder einer 
Unterdeckung ist eine Fortschreibung nicht zulässig.
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FRP 2a
Berechnung des Vorsorgekapitals für variable Renten

Fassung 2015

Rechtsgrundlagen

• BVG Art. 65b, 65c, 65d

• BVV 2 Art. 27h, 48, 48e

• Swiss GAAP FER 26 in der gemäss Art. 47 BVV 2 anwendbaren Fassung 

Fachrichtlinie

1. Grundsatz

Diese Fachrichtlinie beschreibt die Grundsätze für die Berechnung des Vorsorgeka-
pitals für Renten, deren Höhe gemäss reglementarischen Bestimmungen nicht kon-
stant ist (variable Renten). Die Grundsätze der Fachrichtlinie FRP 2 sind unverändert 
anwendbar.

Die Vorsorgekapitalien und die technischen Rückstellungen für variable Renten sind 
so zu bestimmen, dass keine unmittelbare Glättung des Deckungsgradverlaufs erfolgt. 
Eine Anpassung des variablen Rentenanteils darf keine Auswirkung auf die Höhe des 
Vorsorgekapitals und der technischen Rückstellungen haben. Der variable Renten-
anteil ist somit nur cash-flow-relevant.

Gelegentliche Ermessenszahlungen (z.B. Rentenzulagen, Weihnachtszulagen etc.) gel-
ten nicht als variable Renten und sind nicht Gegenstand dieser Fachrichtlinie.

2. Definitionen

Grundrente:  Rente, die gemäss den reglementarischen Bestimmungen in 
jedem Fall gewährleistet bleibt. Sie gilt als wohlerworbenes 
Recht und kann nicht gemäss Art. 65d Abs. 3 lit. b BVG 
mit dem Beitrag von Rentnern zur Behebung einer Unter-
deckung verrechnet werden. Die Grundrente muss die BVG-
Minimalanforderungen erfüllen.

Zielrente:  Rente, die von der Vorsorgeeinrichtung aufgrund von rea-
listischen Einschätzungen der künftigen Entwicklungen im 
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Erwartungswert ausgerichtet werden soll. Die Zielrente ist 
eine langfristige Grösse. Sie kann nicht periodisch (z.B. jähr-
lich) schwanken.

Effektive Rente: Rente, die effektiv ausbezahlt wird. Die Festlegung der Ren-
tenhöhe bei variablen Renten erfolgt periodisch basierend 
auf objektiven Kriterien wie z.B. Deckungsgrad, erzielte 
Performance, erzielte Nettorendite, Verzinsung der Alters-
guthaben der aktiven Versicherten.

Variabler Rentenanteil: Differenz zwischen der effektiven Rente und der Grundrente

3. Anforderungen an die Festlegung der Grund- und Zielrente

• Sowohl die Grundrente als auch die Zielrente und das Modell zur Bestimmung 
der effektiven Rente sollen auf Empfehlung des Experten für berufliche Vorsorge 
reglementarisch festgehalten werden.

• Die Grundrente soll nach vorsichtigen Grundsätzen festgesetzt werden, insbeson-
dere kann der technische Zinssatz unter dem für die Bilanzierung verwendeten 
Zinssatz liegen.

• Es können Generationentafeln oder Periodentafeln zur Anwendung kommen.

• Die Zielrente ist so zu definieren, dass keine systematischen Pensionierungsgewinne 
(siehe Erläuterungen) entstehen.

4. Vorsorgekapital und technische Rückstellungen

Für die Berechnung des Vorsorgekapitals und der technischen Rückstellungen der 
variablen Renten wird auf die Zielrente abgestellt. 

5. Übertragung von Rentnerbeständen

Bei der Übertragung von Rentnerbeständen, insbesondere im Rahmen einer Teilliqui-
dation, werden das Vorsorgekapital und die technischen Rückstellungen auf der Basis 
der Zielrente berechnet.

6. Inkrafttreten

Diese Fachrichtlinie wurde an der Generalversammlung vom 23. April 2015 beschlos-
sen und gilt für alle Abschlüsse ab dem 31. Dezember 2015.
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Erläuterungen

Systematische Pensionierungsgewinne

Systematische Pensionierungsgewinne entstehen, wenn das Vorsorgekapital unmittel-
bar nach der Pensionierung modellmässig tiefer ist als das Vorsorgekapital, das unmit-
telbar vor der Verrentung zur Ermittlung der Rente verwendet wird.

Beispiele für variable Renten

1) Modell mit Zielrente

Die Höhe der Zielrente wird aufgrund des im Zeitpunkt des Rücktritts vorhandenen 
Altersguthabens und des Umwandlungssatzes für die Zielrente ermittelt. 

Die garantierte Grundrente beträgt 90% der Zielrente und wird mit dem Umwand-
lungssatz für die garantierte Grundrente ermittelt. Die Grundrente entspricht der 
garantierten Rente bei Entstehung des Rentenanspruchs gemäss Art. 65d Abs. 3 lit. b 
BVG, letzter Satz.

Die Zielrente ist nicht garantiert und wird in Abhängigkeit des Deckungsgrads wie 
folgt reduziert bzw. erhöht:

Deckungsgrad gemäss Art. 44 BVV 2 Anpassung in % der Zielrente 

Kleiner als 90% - 10% (entspricht der Grundrente) 

Gleich oder grösser als 90% und  
kleiner als 100% 

- 5% 

Gleich oder grösser als 100% und kleiner 
als 120% 

 0% (entspricht der Zielrente) 

Gleich oder grösser als 120% und kleiner 
als 125% 

+ 5% 

Gleich oder grösser als 125% + 10% 

2) Modell mit Bonusrente

Im Kalenderjahr, in dem der Versicherte pensioniert wird, ergibt sich die Altersrente 
(Grundrente) aufgrund des vorhandenen Altersguthabens und des gültigen Umwand-
lungssatzes. In den Folgejahren haben die Bezüger der Altersrente Anspruch auf eine 
jährliche Zinsbeteiligung. 

Bei einem Deckungsgrad gemäss Art. 44 BVV 2 von 110% und höher wird die Zinsbetei-
ligung in Abhängigkeit der Überperformance (= Performance im Berichtsjahr ./. 3,0%) 
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festgelegt und jeweils im Folgejahr als Einmalzahlung ausgerichtet. Die Höhe der Zins-
beteiligung in % der Altersrente, wird anhand der nachfolgenden Tabelle berechnet:

Überperformance für die Rentner Zinsbeteiligung in % der Altersrente

< = 1,0 %  0,0 %

> 1,0 % bis <= 2,0 %  5,0 %

> 2,0 % bis <= 3,0 % 10,0 %

> 3,0 % bis <= 4,0 % 15,0 %

> 4,0 % bis <= 5,0 % 20,0 %

> 5,0 % 25,0 %
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FRP 3
Teilliquidation

Version 29.11.2011

Rechtsgrundlagen

• BVG Art. 53b, 53d

• FZG Art. 19, 23 

• BVV2 Art. 27g, 27h

Andere fachliche Grundlagen

• Fachrichtlinie FRP 1 «Deckungsgradberechnung gemäss Art. 44 BVV2»

• Fachrichtlinie FRP 2 «Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen»

• Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischen Leistungen, 
Merkblatt der Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden

• Teilliquidation von Personalfürsorgestiftungen ohne reglementarische Leistungen 
(Wohlfahrtsfonds), Merkblatt der Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungs-
aufsichtsbehörden

• Checklisten und Merkblätter der zuständigen Aufsichtsbehörde

Fachrichtlinie

1. Grundsatz

Diese Fachrichtlinie beschreibt den Tätigkeitsbereich des Experten für berufliche Vor-
sorge im Rahmen einer Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung mit reglementari-
schen Leistungen. Diese Fachrichtlinie gilt nicht für die Gesamtliquidation gemäss 
Artikel 53c BVG.

Die Verantwortung für den Prozess der Teilliquidation liegt beim obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung. Der Experte für berufliche Vorsorge berät das oberste Organ und 
unterstützt es bei der Bestimmung und Aufteilung der technischen Rückstellungen, 
der Wertschwankungsreserve, der freien Mittel oder eines allfälligen Fehlbetrags. Er 
unterstützt überdies das oberste Organ insbesondere bei der Ausarbeitung des Verteil-
plans und der Umsetzung der Informationsmassnahmen im Zusammenhang mit der 
Teilliquidation.
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Die Voraussetzungen und das Verfahren für die Teilliquidation sind gemäss Art. 53b 
BVG in einem Reglement der Vorsorgeeinrichtung zu regeln. Der Experte für berufli-
che Vorsorge überprüft vor der Durchführung der Teilliquidation das Vorhandensein 
der von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigten reglementarischen Bestim-
mungen. Fehlen solche Regelungen, so ist durch das oberste Organ vor Durchführung 
der Teilliquidation ein entsprechendes Reglement zu erstellen und von der Aufsichts-
behörde genehmigen zu lassen.

Sind der Vorsorgeeinrichtung mehrere Arbeitgeber mit eigenen Vorsorgewerken ange-
schlossen, so prüft der Experte für berufliche Vorsorge, ob Anschlussvereinbarungen 
vorhanden sind, welche Regelungen im Zusammenhang mit der Teilliquidation ent-
halten.

Massgebend für die bei einer Teilliquidation in Betracht zu ziehenden Rückstellungen 
und Reserven sind die für die Erstellung der Jahresrechnung geltenden Grundsätze 
nach Swiss GAAP FER 26 sowie die versicherungstechnische Bilanz. Für die Teilliqui-
dation sind gemäss Art. 53d BVG der Gleichbehandlungsgrundsatz und das Prinzip 
der Stetigkeit zu respektieren. 

Falls im Rahmen der Teilliquidation Teile von technischen Rückstellungen und Wert-
schwankungsreserven nicht mehr benötigt werden, dienen diese in erster Linie der Auf-
stockung der technischen Rückstellungen und der Wertschwankungsreserve des ver-
bleibenden Bestandes, welche den Sollwert noch nicht erreicht haben. Übersteigende 
Beträge gelten als freie Mittel und sind anteilsmässig aufzuteilen. 

2. Verfahren bei Teilliquidation

2.1 Stichtag, Zeitraum

Der Stichtag für die Berechnung der für die Aufteilung zu ermittelnden Grössen (tech-
nische Rückstellungen, Wertschwankungsreserve, freie Mittel oder allfälliger Fehl-
betrag) ist den reglementarischen Bestimmungen über die Voraussetzungen und das 
Verfahren für die Teilliquidation zu entnehmen. 

Der Experte für berufliche Vorsorge unterstützt das oberste Organ der Vorsorgeein-
richtung unter Berücksichtigung der reglementarischen Bestimmungen bei der Fest-
legung des Zeitraums, innerhalb dessen die ausgetretenen Destinatäre von der Teil-
liquida tion erfasst werden. 

2.2 Technische Rückstellungen

2.2.1 Ermittlung

Falls die technischen Rückstellungen nicht aus der letzten Jahresrechnung übernom-
men werden können, sondern aus Gründen, die sich aus der Teilliquidation ergeben, 
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neu berechnet werden müssen, sind sie nach den einschlägigen reglementarischen 
Bestimmungen zu ermitteln. Weitere Rückstellungen sind nur dann zulässig, wenn 
sie sich aufgrund der Teilliquidation zwingend ergeben und deren Notwendigkeit und 
Umfang vom Experten für berufliche Vorsorge schlüssig begründet wird. 

Für die Frage, ob und in welchem Umfang versicherungstechnische Risiken übertragen 
werden, sind in erster Linie die reglementarischen Vorschriften über die Vorausset-
zungen und das Verfahren zur Teilliquidation zu beachten.

2.2.2 Aufteilung

Sofern versicherungstechnische Risiken bei einer Teilliquidation auf die überneh-
mende Vorsorgeeinrichtung übertragen werden, sind die entsprechenden technischen 
Rückstellungen unter Berücksichtigung der relevanten Bestände anteilsmässig auf-
zuteilen. 

Werden versicherungstechnische Risiken übertragen, kann in folgenden Fällen von 
einer anteilsmässigen Aufteilung der technischen Rückstellungen abgewichen oder 
ganz darauf verzichtet werden, sofern die reglementarischen Vorschriften über die 
Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation dies zulassen:

 – Das austretende Kollektiv hat nachweisbar weniger zur Äufnung der technischen 
Rückstellungen beigetragen als die verbleibenden Destinatäre.

 – Die Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung wurde durch die austretende Gruppe, 
welche kollektiv austritt, verursacht. 

 – Die Teilliquidation hat besondere Auswirkungen auf die Struktur der Vorsorgeein-
richtung und kann zu einem veränderten Rückstellungsbedarf führen. 

Ein Verzicht auf eine anteilsmässige Aufteilung der technischen Rückstellungen aus 
vorstehenden Gründen hat vom Experten für berufliche Vorsorge fachmännisch 
begründet zu sein.

2.3 Wertschwankungsreserve

2.3.1 Ermittlung

Falls die Wertschwankungsreserve nicht aus der letzten Jahresrechnung übernommen 
werden kann, sondern neu berechnet werden muss, ist sie nach den einschlägigen reg-
lementarischen Bestimmungen zu ermitteln. 

2.3.2 Aufteilung

Der Anspruch auf mitzugebende Wertschwankungsreserven entspricht anteilsmässig 
dem Anspruch auf das Spar- und Deckungskapital. 
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In folgenden Fällen kann von einer anteilsmässigen Aufteilung der Wertschwankungs-
reserve abgewichen oder ganz darauf verzichtet werden, sofern die reglementarischen 
Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation dies 
zulassen:

 – Das austretende Kollektiv hat nachweisbar weniger zur Äufnung der Wertschwan-
kungsreserve beigetragen als die verbleibenden Destinatäre.

 – Die Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung wurde durch die austretende Gruppe, 
welche kollektiv austritt, verursacht.

Für die Berechnung des kollektiv zu übertragenden Anteils werden nur die Daten der 
effektiv am Stichtag der Teilliquidation in die übernehmende Vorsorgeeinrichtung 
übertretenden Destinatäre berücksichtigt. 

2.4 Freie Mittel

2.4.1 Ermittlung

Für die Berechnung des kollektiv oder individuell zu übertragenden Anteils an freien 
Mitteln werden alle gemäss Beschluss des dafür zuständigen Organs von der Teilliqui-
dation betroffenen Destinatäre berücksichtigt. Über die individuelle oder kollektive 
Übertragung von freien Mitteln beschliesst das dafür zuständige Organ der Vorsor-
geeinrichtung gestützt auf die Empfehlungen des Experten für berufliche Vorsorge. 

2.4.2 Aufteilung

Grundsätzlich sind die freien Mittel anteilsmässig zu den Vorsorgekapitalien auf-
zuteilen und zu Gunsten der einzelnen Destinatäre oder Destinatärsgruppen zu über-
tragen. Bei der Bemessung des Anteils kann das oberste Organ im konkreten Fall, 
sofern die einschlägigen reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung 
es zulassen, weitere Kriterien heranziehen (z.B. Anzahl effektiv zurückgelegte Beitrags-
jahre, Dienstalter, Lebensalter, Unterstützungspflichten, Wiederbeschäftigungsmög-
lichkeiten, etc.).

2.5 Fehlbetrag

2.5.1 Ermittlung

Für die Berechnung des Fehlbetrags sind die einschlägigen Fachrichtlinien (FRP 1 und 
FRP 2) zu beachten. 
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2.5.2 Aufteilung

Die Voraussetzungen für die Anrechnung und die Kriterien für die Verteilung des 
Fehlbetrags sind den einschlägigen reglementarischen Bestimmungen zu entnehmen. 
Eine Unterdeckung wird in der Regel derart auf den Abgangs- und Fortbestand auf-
geteilt, dass der Deckungsgrad der Vorsorgeeinrichtung vor und nach Ausscheiden des 
Abgangsbestands gleich hoch bleibt. Die Verteilung des Fehlbetrags auf die einzelnen 
Destinatäre erfolgt durch Abzug von der Austrittsleistung. Diese darf das Altersgutha-
ben gemäss Artikel 15 BVG in keinem Fall unterschreiten. Bei einer kollektiven Über-
tragung dürfen beim austretenden Kollektiv zur Verminderung des Abzugs des Fehl-
betrags von der Austrittsleistung die technischen Rückstellungen angerechnet werden. 
Dieses Prinzip gilt auch bei austretenden Rentnerbeständen.

2.6 Verteilplan

Der Experte für berufliche Vorsorge erarbeitet zuhanden des obersten Organs der Vor-
sorgeeinrichtung den Verteilplan. Er überprüft den einmal beschlossenen Verteilplan 
hinsichtlich Übereinstimmung mit den gesetzlichen und reglementarischen Bestim-
mungen sowie in Bezug auf Ausgewogenheit. Er achtet darauf, dass die Grundsätze der 
Gleichbehandlung und der Stetigkeit respektiert werden. Er äussert sich zudem zur 
Frage, ob die erworbenen Ansprüche der Destinatäre gewahrt wurden. 

3. Inkrafttreten

Diese Fachrichtlinie wurde an der a.o. Generalversammlung vom 29. November 2011 
revidiert und beschlossen und ersetzt die Version vom 1.7.2007. 
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Erläuterungen

Beispiele einer Aufteilung von technischen Rückstellungen und 
Wertschwankungsreserven

Es können im konkreten Fall auch andere als die unten abgebildeten proportionalen 
Aufteilungen vorgesehen werden, z.B. bei der Aufteilung der Rückstellung für Schwan-
kungen im Risikoverlauf bei Aktiven, wenn die Teilliquidation zu einer ungleichmässi-
gen Aufteilung der Risiken führt.

Die folgenden Beispiele gehen ausschliesslich von Kollektivaustritten aus. Es erfolgen 
keine Einzelaustritte.

Beispiel 1 Teilliquidation mit Überdeckung 31.12.20xy

Passiven Beträge in Mio. CHF Bemerkungen

Total Abgang Verbleib

Vorsorgekapital Aktive 800.0 160.0 640.0 Abgang = 20% des Vorsor-
gekapitals der Aktiven

Vorsorgekapital Rentner 200.0 0.0 200.0 Rentner verbleiben im 
Bestand

Technische Rück-
stellungen

 – Zunahme Lebens-
erwartung Aktive

20.0 4.0 16.0 2.5% des Vorsorge kapitals 
der Aktiven

 – Zunahme Lebens-
erwartung Rentner

5.0 0.0 5.0 2.5% des Vorsorge kapitals 
der Rentner

 – Schwankungen im 
Risikoverlauf Aktive

8.0 1.6 6.4 1% des Vorsorge kapitals 
der Aktiven

 – Pendente und latente 
Leistungsfälle

3.0 3.0

 – Renten erhöhungen 4.0 0.0 4.0

Wertschwankungs-
reserve

62.4 9.9 52.5 6% des Vorsorge kapitals, 
Sollbetrag = 15%

Total der Passiven 1102.4 175.5 926.9

Deckungsgrad

Vorsorgevermögen 1102.4 175.5 926.9

Vorsorgekapital 1040.0 165.6 874.4

Deckungsgrad 106% 106% 106% Deckungsgrad bleibt 
konstant
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Teilliquidation per 31.12.20xy, kollektive Austritte

Betrag in 
Mio. CHF

Bemerkungen

Kollektive Austritte per 31.12.20xy

 – Vorsorgekapital Aktive 160.0 20% des Vorsorge kapitals der 
Aktiven (VK)

 – Zunahme der Lebenserwartung Aktive 4.0 2.5% des Vorsorge kapitals der 
Aktiven

 – Schwankungen im Risikoverlauf bei 
Aktiven

1.6 1% des Vorsorgekapitals der 
Aktiven

 – Wertschwankungsreserve 9.9

 – Total zu übertragen 175.5

Der Deckungsgrad bei der abgebenden Vorsorgeeinrichtung und beim austretenden 
Kollektiv beträgt bei Übertragung des vollen Anteils an der Wertschwankungsreserve 
jeweils 106%.

Die Rückstellung für die pendenten und latenten Leistungsfälle sowie für die Renten-
erhöhungen wurden nicht aufgeteilt, da die entsprechenden Risiken in der Vorsor-
geeinrichtung verbleiben.

Hat sich das austretende Kollektiv erst vor kurzem der Vorsorgeeinrichtung ange-
schlossen und sich nur zu 50% in die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen technischen 
Rückstellungen eingekauft, so kann der Anteil der mitzugebenden Rückstellungen z.B. 
auf 50% reduziert werden. Grundlage bildet hierzu die Anschlussvereinbarung oder ein 
entsprechender Protokollauszug des Stiftungsrates, woraus ersichtlich ist, dass sich 
das Kollektiv unvollständig in die freien Mittel und technischen Rückstellungen ein-
gekauft hat.

Beispiel 2 Teilliquidation mit Unterdeckung

Passiven Beträge in Mio. CHF Bemerkungen

Total Abgang Verbleib

Vorsorgekapital Aktive 800.0 160.0 640.0 Abgang = 20% des Vor-
sorgekapitals der Aktiven

Vorsorgekapital Rentner 200.0 0.0 200.0 Rentner verbleiben im 
Bestand
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Technische Rückstellungen

 – Zunahme Lebenserwar-
tung Aktive

20.0 4.0 16.0 2.5% des Vorsorge kapitals 
der Aktiven

 – Zunahme Lebenserwar-
tung Rentner

5.0 0.0 5.0 2.5% des Vorsorge kapitals 
der Rentner

 – Schwankungen im 
Risikoverlauf Aktive

8.0 1.6 6.4 1% des Vorsorge kapitals 
der Aktiven

 – Pendente und latente 
Leistungsfälle

3.0 3.0

Wertschwankungsreserve 0.0 0.0 0.0

Total Vorsorgekapital 1036.0 165.6 870.4

Unterdeckung -100.0 -100.0

Total der Passiven 936.0 165.6 770.4

Deckungsgrad

Vorsorgevermögen 932.4 165.6 766.8

Vorsorgekapital 1036.0 165.6 870.4

Deckungsgrad vor Korrek-
tur

90.0% 100.0% 88.1%

Kürzung z.L. Abgang 16.6 Kürzung aufgrund des 
Deckungsgrades

Transfer z.G. Verbleib 16.6

Vorsorgevermögen 
korrigiert

932.4 149.0 783.4

Deckungsgrad nach 
Korrektur

90% 90% 90% Deckungsgrad bleibt 
konstant



FRP | 3 Fachrichtlinien für Experten der beruflichen Vorsorge

366

Teilliquidation per 31.12.20xy, kollektive Austritte

Betrag in 
Mio. CHF

Bemerkungen

Kollektive Austritte per 31.12.20xy

 – Vorsorgekapital Aktive 144.0 90% von 20% des Vorsorge-
kapitals der Aktiven (VK)

 – Zunahme der Lebenserwartung Aktive 3.6 2.5% des Vorsorge kapitals der 
Aktiven

 – Schwankungen im Risikoverlauf bei 
Aktiven

1.4 1% des Vorsorgekapitals der 
Aktiven

 – Total zu übertragen 149.0

Anrechnung der technischen Rückstellungen zugunsten des Vorsorge kapitals der Aktiven

 – Vorsorgekapital Aktive 144.0

 – Auflösung Zunahme der Lebenserwar-
tung Aktive

3.6

 – Auflösung Schwankungen im Risikover-
lauf Aktive

1.4

 – Total zu übertragendes Vorsorgekapital 
der Aktiven

149.0

Die Rückstellung für die pendenten und latenten Leistungsfälle wurde nicht auf-
geteilt, da die entsprechenden Risiken in der Vorsorgeeinrichtung verbleiben.

Die übernehmende Vorsorgeeinrichtung erhält in dieser Variante keine technischen 
Rückstellungen. Das Vorsorgekapital der Aktiven für das übertretende Kollektiv 
beträgt 149.0.

Hätte sich das austretende Kollektiv erst vor kurzem der Vorsorgeeinrichtung ange-
schlossen und sich nur zu 50% in die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen technischen 
Rückstellungen eingekauft, so kann der Anteil der mitzugebenden Rückstellungen 
z.B. auf 50% reduziert werden.
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FRP 4
Technischer Zinssatz 

Version 2019

Genehmigt durch die Generalversammlung vom 25. April 2019.

Rechtsgrundlagen

• BVG 52e (Änderung vom 19.3.2010)

• BVV 2 Art. 41, 41a, 44, 48, Anhang zum Art. 44 Abs. 1;

• Swiss GAAP FER 26 in der gemäss Art. 47 BVV 2 anwendbaren Fassung

Andere fachliche Grundlagen

• FRP 1 und FRP 2

Fachrichtlinie

1. Einleitung

Der technische Zinssatz ist der Diskontsatz, mit dem sich die Vorsorgekapitalien der 
Rentner und technischen Rückstellungen einer Vorsorgeeinrichtung bestimmen las-
sen.

Laut den Anforderungen von Art. 44 Abs. 1 BVV 2 und Ziffer 4 FER 26 werden Vor-
sorgekapitalien jährlich nach anerkannten Grundsätzen und auf allgemein zugäng-
lichen technischen Grundlagen ermittelt. Der Experte für berufliche Vorsorge (im 
Folgenden: Experte) beurteilt im Rahmen des versicherungstechnischen Gutachtens 
gemäss Art. 52e BVG die Höhe des verwendeten technischen Zinssatzes. Der Experte 
empfiehlt dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung einen technischen Zinssatz 
auf der Grundlage dieser Fachrichtlinie. Diese Fachrichtlinie beschreibt das Vorgehen 
für die Empfehlung des technischen Zins satzes.

2. Grundsatz 

Der empfohlene technische Zinssatz soll mit einer angemessenen Marge unterhalb 
der erwarteten Nettorendite der Anlagestrategie der Vorsorgeeinrichtung liegen. Bei 
seiner Empfehlung berücksichtigt der Experte die Struktur und Merkmale der Vor-
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sorgeeinrichtung sowie deren absehbaren Veränderungen. Der Experte legt bei seiner 
schriftlichen Empfehlung die Herleitung dar und begründet diese. 

3. Obergrenze für die Empfehlung des technischen Zinssatzes

Die Obergrenze für die Empfehlung des technischen Zinssatzes (im Folgenden: Ober-
grenze) itz wird folgendermassen definiert: 

itz =  Geglätteter Zinssatz plus Zuschlag abzüglich Abschlag Langlebigkeit

Geglätteter Zinssatz

Der geglättete Zinssatz wird gerechnet als durchschnittlicher Kassazinssatz der 10-jäh-
rigen CHF Bundesobligationen der letzten 12 Monatsendwerte per 30.  September. 
Dieser Zinssatz wird von der Kammer der Pensionskassenexperten publiziert.

Zuschlag

Der Zuschlag für die Obergrenze beträgt 2.50%.

Abschlag Langlebigkeit 

Bei Verwendung von Periodentafeln muss die Zunahme der Lebenserwartung berück-
sichtigt werden. Der Abschlag beträgt mindestens 0.3%-Punkte. Ein geringerer 
Abschlag muss vom Experten mit der spezifischen Sterblichkeitsannahme begründet 
werden (vgl. FRP 2).

Maximale Obergrenze

Die Obergrenze beträgt im Maximum 4.5%.

Überschreitung der Obergrenze

Eine Empfehlung über der Obergrenze muss vom Experten sachlich begründet werden. 

4. Vorgehen bei Überschreitung der Empfehlung des Experten

Liegt der technische Zinssatz über der Empfehlung des Experten und erscheint die 
Sicherheit der Vorsorgeeinrichtung gefährdet, empfiehlt der Experte dem obersten 
Organ Massnahmen, damit spätestens nach 7 Jahren der empfohlene technische Zins-
satz erreicht werden kann. 

Der Experte berücksichtigt bei diesen Massnahmen das Vorhandensein einer tech-
nischen Rückstellung zur Senkung des technischen Zinssatzes.
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Erhöht sich die festgestellte Abweichung gegenüber der Empfehlung des Experten für 
den technischen Zinssatz vor Ablauf der festgesetzten Frist, empfiehlt der Experte eine 
Anpassung der Massnahmen.

5. Inkrafttreten

Diese Fachrichtlinie wurde an der Generalversammlung vom 25.  April 2019 ange-
passt. Sie ersetzt die Version vom 23. April 2015 und gilt für alle Abschlüsse ab dem 
31. Dezember 2019.

Erläuterungen

Zu 2. Grundsatz

Erwartete Nettorendite der Anlagestrategie:

Die erwartete Nettorendite der Anlagestrategie basiert auf einem mittelfristigen Anla-
gehorizont. Damit wird die Fristigkeit der Verpflichtungen berücksichtigt. Von diesem 
Grundsatz kann abgewichen werden, wenn die spezifischen Umstände der Vorsor-
geeinrichtung einen kürzeren Zeithorizont erfordern.

Merkmale

Folgende Merkmale können bei der Empfehlung des technischen Zinssatzes berück-
sichtigt werden (Liste ist nicht abschliessend):

• Bei Vorsorgeeinrichtungen von mehreren, wirtschaftlich oder finanziell nicht eng 
verbundenen Arbeitgebern berücksichtigt der Experte die Möglichkeit von Bestan-
desstruktur-Veränderungen aufgrund von Kündigungen von Anschlussverträgen, 
welche die Risikofähigkeit beeinträchtigen können.

• Geschlossene Vorsorgeeinrichtungen oder Vorsorgewerke sollten auch bei hohem 
Anteil aktiver Versicherter eher vorsichtig bewertet werden.

Nicht als Merkmal gilt eine risikoreiche Anlagestrategie mit entsprechend hohen Ren-
diteerwartungen.

Struktur und absehbare Veränderungen der Struktur

Der Einfluss der Struktur bei der Empfehlung des technischen Zinssatzes ist in dieser 
Fachrichtlinie prinzipienbasiert und nicht formelbasiert.

Tendenziell sollte bei einer sehr rentnerlastigen Pensionskasse der technische Zins-
satz nahe beim risikoarmen Zinssatz mit einer der Rentenduration ähnlichen Laufzeit 
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liegen. Auch sollten Vorsorgeeinrichtungen, bei denen eine wesentliche Veränderung 
(z.B. Teilliquidation mit starker Strukturveränderung) absehbar ist, diese bei ihrer 
Bewertung berücksichtigen. 

Der Experte hat seine Methode für den Einbezug der Struktur der Pensionskasse im 
Rahmen des versicherungstechnischen Gutachtens zu erläutern. Es ist dem Experten 
überlassen, beispielsweise Kennzahlen (FRP 5) zu berücksichtigen. 

Zu 3. Obergrenze für die Empfehlung des technischen Zinssatzes

Zuschlag: 

Der Zuschlag für die Obergrenze beträgt 2.50%. Dieser ergibt sich als Differenz zwi-
schen der Rendite der 10-jährigen Bundesobligation und des Pictet BVG-40 Plus von 
1998 bis 2017.

Überschreitung der Obergrenze

Eine Empfehlung des technischen Zinssatzes über der Obergrenze sollte nur in Aus-
nahmefällen erfolgen. Sie ist in jedem Fall zu begründen. Insbesondere kann eine 
Überschreitung nicht begründet werden mit

• Wettbewerbsvorteilen aufgrund eines höheren technischen Zinssatzes 

• einem hohen Umwandlungssatz

• der aktuellen finanziellen Situation.

Zu 4. Vorgehen bei Überschreitung der Empfehlung des Experten

Der Experte empfiehlt gemäss Ziffer 1 im Rahmen seines Gutachtens die Höhe des 
technischen Zinssatzes. Liegt der technische Zinssatz der Vorsorgeeinrichtung über 
dieser Empfehlung, so ist es gemäss BVG Art. 51a in der Kompetenz und in der Ver-
antwortung des obersten Organs zu entscheiden, inwieweit dieser Empfehlung Folge 
geleistet wird. Der Experte soll unaufgefordert einschreiten und einen Massnahmen-
plan unterbreiten, wenn durch Nichtbefolgen der Empfehlung die Sicherheit der Vor-
sorgeeinrichtung gefährdet erscheint.
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FRP 5
Mindestanforderungen an die Prüfung der 
Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 52e Abs. 1 BVG

Fassung 2024

Rechtsgrundlagen

• BVG Art. 52e Abs. 1, 65, 65c, 65d

• BVV 2 Art. 41, 41a, 44, 48, 48e, Anhang zum Art. 44 Abs. 1

• Swiss GAAP FER 26 in der gemäss Art. 47 BVV 2 anwendbaren Fassung

Andere Grundlagen

• FRP 1, 2, 4, 6 und 7

• Leitfaden PKST®

Fachrichtlinie

Die vorliegende Fachrichtlinie FRP 5 regelt den Mindestumfang der Prüfung einer 
Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 52e Abs. 1 BVG durch den Experten für berufliche 
Vorsorge (nachfolgend «Experte» genannt). Für Vorsorgeeinrichtungen im Wettbewerb 
gelten zudem die besonderen Anforderungen gemäss FRP 7.

1. Grundsatz

Gemäss Art. 52e Abs. 1 BVG prüft der Experte aus versicherungstechnischer Sicht, ob 
die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen 
kann.

Dazu sind vom Experten die Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen 
gemäss der FRP 2 und dem Rückstellungsreglement der Vorsorgeeinrichtung jährlich 
zu berechnen (Art. 52e Abs. 1 lit. a BVG) sowie periodisch, mindestens jedoch alle drei 
Jahre, ein versicherungstechnisches Gutachten zu erstellen (Art. 52e Abs. 1 lit. b BVG).

Das versicherungstechnische Gutachten gemäss Art. 52e Abs. 1 lit. b BVG soll neben 
der Beurteilung des Deckungsgrades, der laufenden Finanzierung und der Sollrendite 
(siehe Erläuterungen) zusätzlich noch die sich daraus ergebenden Konsequenzen auf-
zeigen. 
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Der Experte hat zudem die Struktur der Verpflichtungen, die Sanierungsfähigkeit 
sowie weitere kassenspezifische Merkmale (z.B. Bestandesentwicklung) in seine Beur-
teilung einzubeziehen. Er kann Grössen, wie sie im «Werkzeugkasten» von Anhang 2 
dargestellt sind, verwenden.

Vor diesem Hintergrund regelt die vorliegende Fachrichtlinie:

− Die Ermittlung und Beurteilung der finanziellen und versicherungstechnischen 
Situation zum Stichtag;

− Die Überprüfung und Beurteilung der laufenden Finanzierung;

− Die Überprüfung der Zielgrösse Wertschwankungsreserve;

− Den Mindestinhalt des versicherungstechnischen Gutachtens.

Werden die aus dem versicherungstechnischen Gutachten resultierenden Empfehlun-
gen des Experten vom obersten Organ nicht befolgt und erscheint dadurch die Sicher-
heit der Vorsorgeeinrichtung gefährdet, meldet der Experte dies der Aufsichtsbehörde.

Im besonderen Fall einer Unterdeckung erstellt der Experte jährlich einen versiche-
rungstechnischen Bericht gemäss Art. 41a BVV 2, der Bestandteil eines versicherungs-
technischen Gutachtens sein kann. Massgebend ist die FRP 6.

2. Ermittlung und Beurteilung der finanziellen Situation 
zum Stichtag gemäss Art. 52e BVG

Die Ermittlung und Beurteilung der finanziellen Situation basiert auf dem Deckungs-
grad sowie der Höhe der Wertschwankungsreserve und ihrer Zielgrösse (vgl. Kapitel 4.). 
Weiter sind die Risiko- und Sanierungsfähigkeit zu berücksichtigen. Die Deckungs-
gradberechnung erfolgt im Einklang mit der FRP 1.

Der Experte hält die verwendete Berechnungsmethode (z.B. kollektive oder individuelle 
Methode bei den anwartschaftlichen Leistungen) im versicherungstechnischen Gut-
achten fest. Der Experte präzisiert, ob der Deckungsgrad mit oder ohne Rückkaufs-
werte berechnet wurde. Veränderungen der Berechnungsweise und der Annahmen seit 
der letzten Prüfung sind zu beziffern und zu erläutern.

Der Experte weist darauf hin, wenn aufgrund seiner Einschätzung die Zielgrösse der 
Wertschwankungsreserve (vgl. Kapitel 4) zu niedrig angesetzt ist.

Der Experte beurteilt die verwendeten technischen Grundlagen und den verwendeten 
technischen Zinssatz. Im Einklang mit der FRP 4 empfiehlt er eine konkrete Höhe oder 
einen konkreten Maximalwert für den technischen Zinssatz, erläutert die Herleitung 
und kommentiert eine allfällige Differenz zwischen dem von der Vorsorgeeinrichtung 
verwendeten technischen Zinssatz seiner Empfehlung. 

Ist der von der Vorsorgeeinrichtung verwendete technische Zinssatz höher als seine 
Empfehlung gemäss FRP 4, gibt der Experte den Deckungsgrad mit dem von ihm 
empfohlenen technischen Zinssatz respektive dem von ihm empfohlenen Maximal-
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wert an. Diese Angabe kann auf einer Berechnung oder einer Schätzung basieren. In 
beiden Fällen sind auch Veränderungen von technischen Rückstellungen angemessen 
zu berücksichtigen.

3. Überprüfung und Beurteilung der laufenden Finanzierung

3.1 Grundlagen

Grundlagen für die Beurteilung der korrekten laufenden Finanzierung (Gleichgewicht 
zwischen Leistungen und Beiträgen) sind unter anderem folgende Elemente:

− Reglementarische Grundlagen wie:

− die versicherten Leistungen und Anwartschaften

− die Höhe des Umwandlungssatzes und dessen Finanzierung

− Bestand der Versicherten (Aktive und Rentner);

− Finanzierungsverfahren (Anwartschaftsdeckungsverfahren, Rentenwertumlagever-
fahren, Ausgabeumlageverfahren, Voll- versus Teilkapitalisierung etc.);

− Höhe des technischen Zinssatzes;

− Technische Grundlagen (Herausgeber, Referenzjahr, Verstärkungen, Perioden- oder 
Generationentafeln etc.);

− Vorhandene technische Rückstellungen (Art und Umfang);

− Versicherungsdeckung: Art und Umfang;

− Finanzierung des Spar- und Risikoprozesses: kollektive und individuelle Finanzie-
rung, Risikoverlauf, Nachzahlungen bei Lohnerhöhung;

− Finanzierung von nicht durch Beiträge finanzierte Leistungen;

− Verwaltungskosten sowie weitere Kostenelemente (Aufsichtsgebühren, Sicherheits-
fonds, etc.);

− Gewinn- und Verlustquellen aufgrund der Erfahrungswerte der Vorsorge-
einrichtung.

3.2 Beurteilung der laufenden Finanzierung

Die laufende Finanzierung ist dann versicherungstechnisch korrekt, wenn die Leis-
tungsversprechen der Vorsorgeeinrichtung unter Berücksichtigung der verwendeten 
technischen Grundlagen durch Beiträge, Rückstellungen, Vorsorgekapitalien und 
erwartete Vermögenserträge sichergestellt sind. Kassen spezifische Risikofaktoren sind 
bei der Beurteilung mit zu berücksichtigen. Art und Umfang einer allfälligen Finanzie-
rungslücke sind im versicherungstechnischen Gutachten auszuweisen. 
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Der Experte äussert sich zum Verhältnis der Sollrendite (prospektive Sollrendite, siehe 
Erläuterungen in Anhang 1) zur von der Vorsorgeeinrichtung erwarteten Rendite. Die 
Mittelflüsse sind bei der Berechnung der Sollrendite angemessen zu berücksichtigen. 

3.3 Beurteilung der Sanierungsfähigkeit

Der Experte äussert sich zur Sanierungsfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung. 

4. Überprüfung der Zielgrösse Wertschwankungsreserve

Gemäss den Anforderungen von Art 48e BVV2 und Ziffer 14 FER 26 werden Wert-
schwankungsreserven für die den Vermögensanlagen zugrundeliegenden marktspe-
zifischen Risiken gebildet, um die nachhaltige Erfüllung der Leistungsversprechen 
sicherzustellen.

4.1 Periodische Prüfung der Zielgrösse der Wertschwankungs-
reserve

Der Experte überprüft in seinem versicherungstechnischen Gutachten im Rahmen der 
Beurteilung der finanziellen Situation die Höhe der Zielgrösse der Wertschwankungs-
reserve. Dabei berücksichtigt er in erster Linie das Gebot der Sicherheit.

4.2 Methode zur Prüfung der Höhe

Unabhängig von der reglementarisch vorgegebenen Methode prüft der Experte im 
Rahmen des versicherungstechnischen Gutachtens, ob die Zielgrösse der Wertschwan-
kungsreserve bei Verwendung der finanzökonomischen Methode gemäss Ziffer 4.3 
angemessen ist.

4.3 Finanzökonomische Methode

Die Zielgrösse der Wertschwankungsreserve wird so überprüft, dass mit einer definier-
ten Wahrscheinlichkeit (Sicherheitsniveau) am Ende eines vorgegebenen Zeithorizonts 
oder innerhalb eines vorgegebenen Zeithorizonts das Vorsorgekapital inkl. technischer 
Rückstellungen noch durch das Vermögen gedeckt sind.

Kombination von Zeithorizont und Sicherheitsniveau

Der Experte begründet die verwendete Methode und die Kombination von Zeithori-
zont und Sicherheitsniveau unter Einbezug quantitativer und qualitativer Faktoren, 
wie beispielsweise:
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• Je vorsichtiger die Methode (Expected-Shortfall statt Value at Risk, Ausfall inner-
halb eines Zeitfensters statt am Ende des Zeithorizonts, usw.), desto tiefer kann das 
Sicherheitsniveau sein

• Je länger der Zeithorizont, desto tiefer kann das Sicherheitsniveau gewählt werden 
und umgekehrt

• Je höher der aktuelle und der erwartete Rentneranteil ist, desto höher sollte das 
Sicherheitsniveau sein

Die Auswahl der ökonomischen Parameter ist in der Prüfung des Experten offen zu 
legen.

5. Reglementarische versicherungstechnische Bestimmungen

Der Experte äussert sich dazu, ob die reglementarischen versicherungstechnischen 
Bestimmungen über die Leistungen und die Finanzierung seit dem letzten Gutachten 
geändert worden sind. Er verweist insbesondere auf die letzten abgegebenen Experten-
bestätigungen.

6. Mindestinhalt des versicherungstechnischen Gutachtens

Das versicherungstechnische Gutachten muss mindestens die folgenden Elemente 
beinhalten:

1. Zusammenfassung des Gutachtens

2. Verwendete Unterlagen

3. Prüfungsvoraussetzungen

4. Prüfungsergebnis und Beurteilung des Experten

5. Empfehlungen des Experten

6. Expertenbestätigung

6.1 Zusammenfassung des versicherungstechnischen Gutachtens

Der Experte fasst die wesentlichen Erkenntnisse und Empfehlungen des versicherungs-
technischen Gutachtens zusammen.

6.2 Verwendete Unterlagen

Der Experte zählt die verwendeten Unterlagen auf. Zu den Unterlagen gehören z.B:

• Reglemente wie Leistungs-, Rückstellungs- und Anlagereglement
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• Erhaltene Versichertendaten*1

• Revidierte Jahresrechnung

• Versicherungsverträge

• Gegebenenfalls Muster-Anschlussverträge

• Relevante Protokollauszüge

Der Experte weist darauf hin, dass er für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
erhaltenen Daten keine Verantwortung übernimmt. Falls Unterlagen fehlen, hat der 
Experte einen entsprechenden Vorbehalt anzubringen.

6.3 Prüfungsvoraussetzungen

Der Experte bestätigt die folgenden Voraussetzungen seiner Prüfung:

• dass er von der OAK BV zugelassen ist.

• dass er die Fachrichtlinien der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Exper-
ten, SKPE, einhält.

• dass er im Sinne von Art. 40 BVV 2 und den Weisungen der OAK BV unabhängig 
von der Vorsorgeeinrichtung ist.

6.4 Prüfungsergebnis und Beurteilung des Experten

Der Experte fasst seine Überprüfung und seine Beurteilung gemäss den Kapiteln 2, 3 
und 4 zusammen. Aufgrund des Prüfungsergebnisses und der spezifischen Merkmale 
der Vorsorgeeinrichtung äussert sich der Experte zu der zu erwartenden Entwicklung 
der Vorsorgeeinrichtung über eine mittlere Frist. 

Das Prüfergebnis und die Beurteilung des Experten sind wie folgt zu strukturieren:

1. Prüfungsergebnis finanzielle Sicherheit

2. Prüfungsergebnis laufende Finanzierung

3. Beurteilung der Sanierungsfähigkeit

4. Prüfungsergebnis Zielgrösse Wertschwankungsreserve

5. Prüfungsergebnis reglementarische versicherungstechnische Bestimmungen

6. Ausblick: Erwartete Entwicklung der Vorsorgeeinrichtung über mittlere Frist

* Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung führt die Revisionsstelle gemäss PH 40 (Schweizer Prü-
fungshinweis 40 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Vorsorgeeinrichtung», 
Version vom 29. Juni 2022), Ziffer 22, folgende Arbeiten durch: «[Es] ist ein besonderes Augenmerk 
darauf zu richten, ob der Experte für berufliche Vorsorge eine adäquate Datengrundlage für die 
Erstellung der versicherungstechnischen Bilanz verwendet hat. Dies kann bspw. indirekt anhand der 
qualitativen Beurteilung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr der Vorsorgekapitalien und tech-
nischen Rückstellungen erfolgen.»
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6.5 Empfehlungen des Experten

Basierend auf seiner Überprüfung und aufgrund seiner Feststellungen empfiehlt der 
Experte dem obersten Organ allfällige zu ergreifende Massnahmen. 

6.6 Expertenbestätigung

Der Experte bestätigt, dass aus seiner Sicht:

• der technische Zinssatz und die verwendeten versicherungstechnischen Grund-
lagen angemessen sind;

• die Vorsorgeeinrichtung per Stichtag Sicherheit bietet, ihre Verpflichtungen erfül-
len zu können; oder ob sie geeignete Massnahmen getroffen hat, um die Unter-
deckung zu beheben;

• die reglementarischen versicherungstechnischen Bestimmungen über die Leistun-
gen und die Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;

• die getroffenen Massnahmen zur Deckung der versicherungstechnischen Risiken 
ausreichend sind;

• die Zielgrösse der Wertschwankungsreserve angemessen ist.

Kann der Experte die obigen Punkte nicht bestätigen, führt er die Einzelheiten zu 
seinen Einschränkungen auf. Er formuliert entsprechende Empfehlungen und kom-
mentiert bereits getroffene Massnahmen. 

7. Vorbehalt bei nicht revidierter Jahresrechnung

Erfolgt die Prüfung auf Basis einer nicht revidierten Jahresrechnung, vermerkt der 
Experte einen entsprechenden Vorbehalt in der Aufzählung der verwendeten Unterla-
gen und in der Expertenbestätigung.

Liegt eine Änderung der revidierten Jahresrechnung gegenüber der nicht revidierten 
Jahresrechnung vor, korrigiert er das versicherungstechnische Gutachten nach Erhalt 
der revidierten Jahresrechnung.

8. Inkrafttreten

Diese Fachrichtlinie wurde an der Generalversammlung vom 27.03.2024 angepasst. 
Sie ersetzt die Version vom 22.04.2021 und gilt für alle Abschlüsse ab dem 31.12.2024.
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Anhang 1

Sollrendite

Die Sollrendite gemäss dieser Fachrichtlinie entspricht derjenigen Rendite in Prozent, 
welche eine Vorsorgeeinrichtung auf dem Vorsorgevermögen erzielen muss, damit der 
Deckungsgrad konstant bleibt. 

Mögliche Formel zur Berechnung der Sollrendite über ein Jahr (Nettowert):

Vv1 × (1 + r) + CF × (1 + r/2) = Vv2

r = (Vv2 – Vv1 – CF) / (Vv1 + CF/2)

Dabei ist

r = Sollrendite (netto, nach Abzug der Vermögensverwaltungskosten)  
in Prozent des Vorsorgevermögens

Vv1 = Vorsorgevermögen anfangs Jahr

CF = «Mittelflüsse» = erwarteter Mittelzu- und -abfluss (netto) aus allen Ein- und 
Auszahlungen, inklusive Beiträge und Rentenzahlungen 

Vv2 = Für die Beibehaltung des Deckungsgrads erforderliches Vorsorgevermögen 
Ende Jahr (= erwartete Verpflichtungen, multipliziert mit dem Deckungsgrad 
anfangs Jahr).
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Anhang 2/Werkzeugkasten 

Nachfolgend soll eine Auswahl an möglichen Kennzahlen gegeben werden.

Im Sinne einer Hilfestellung sind unten approximative Berechnungsmethoden 
angegeben. Es steht dem Experten frei, andere Verfahren anzuwenden, wenn dies zu 
genaueren Ergebnissen führt. Die verwendeten Berechnungsmethoden sind möglichst 
transparent darzustellen.

1. Prüfungsergebnis finanzielle Sicherheit

1.1 Aktuelle Bewertung

Folgende Kennzahlen geben Auskunft über die aktuelle Bewertung.

Kennzahl Berechnung

1.1.A Deckungsgrad  
nach Art. 44 BVV 2

Mit technischem Zinssatz TZ

1.1.B Zielgrösse der  
Wertschwankungsreserve

Gemäss Reglement 

1.1.C Differenz zu  
Zieldeckungsgrad

1 + WSR – DG 

1.1.D Differenz zwischen  
aktuellem technischem 
Zinssatz und empfohlenem 
technischem Zinssatz bzw. 
empfohlenem Maximalwert

TZ – TZEmpfehlung

1.1.E Finanzierbarkeit  
Technischer Zinssatz

Erwartete Rendite – TZ

Dabei steht WSR für die angestrebte Wertschwankungsreserve (in Prozent des Vorsor-
gekapitals, inkl. techn. Rückstellungen) und DG für Deckungsgrad. TZ steht für den 
Technischen Zinssatz.
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1.2 Sensitivität Deckungsgrad

Folgende Kennzahlen stellen die Stabilität des Deckungsrads dar.

Kennzahl Berechnung

1.2.A Reduktion des 
Deckungsgrads bei 
Reduktion des Tech-
nischen Zinssatzes 
um 0.5%

Beitragsprimatskassen: 

0.5% × [VKRentner / (VKAktive + VKRentner)] ×
  Renten
duration

1.2.B Deckungsgrad nach  
Art. 44 BVV 2,  
mit anderen Zins-
sätzen

Gerechnet mit technischen Zinssätzen von:  
 empfohlenem technischem Zinssatz + 1% 
 empfohlenem technischem Zinssatz  
  empfohlenem technischem Zinssatz – 1%;  

(bzw. mit dem empfohlenen Maximalwert)

1.2.C «Börsenschock» /  
20-Jahr-Ereignis 
(expected shortfall)

Erwartete Rendite – 
 – 2 × Portfoliovolatilität  
 – Sollrenditeaktuell

Dabei steht VK für Vorsorgekapital. Die Sollrendite wird gemäss Formel in Anhang 1 
berechnet.

1.3 Solvenzbewertung 

Folgende Kennzahlen vergleichen die individuelle technische Bewertung mit der uni-
formen Liquidationsbewertung PKST®, für Vorsorgeeinrichtungen, welche diese fakul-
tative Bewertungsmethode verwenden. Sehr hohe Abweichungen können als eine Dis-
kussionsbasis für das Thema «Bewertung» dienen.

Kennzahl Berechnung

1.3.A Technischer Deckungsgrad 
minus Solvenz-Deckungsgrad 

Gemäss Leitfaden PKST®  
(PKST: Stufe I)

1.3.B Solvenz-Fehlbetrag in Prozent 
des Vermögens 

Gemäss Leitfaden PKST®  
(PKST: Stufe II)



 381

Fachrichtlinien für Experten der beruflichen Vorsorge 5 | FRP
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

2. Sanierungsfähigkeit

2.1 Direkte Auswirkungen auf Sanierung

Folgende Kennzahlen geben einen Anhaltspunkt, wie sich Sanierungsmassnahmen 
auf die Finanzierung der Vorsorgeeinrichtung auswirken.

Kennzahl Berechnung

2.1.A Sollrenditereduktion bei  
Zinsreduktion um 1% 

Beitragsprimatskassen: 
1% × VKAktive / VKtotal

2.1.B Sollrenditereduktion bei 1%  
Sanierungsbeiträge

1% × versicherte Lohnsumme / VKtotal

2.1.C Erhöhung des Deckungsgrads  
bei Rücknahme freiwilliger  
Rentenanpassungen

VKfreiwillige Rentenanpassungen / VKtotal

2.1.D Sollrendite bei 10% tieferem  
Deckungsgrad

Formel für die Sollrendite  
gemäss Anhang 1

2.1.E Verhältnis überobligatorisches  
Vorsorgekapital Aktive zu  
Vorsorgekapital total

Beitragsprimatskassen: 
VKAktive Überobligatorium / VKtotal

Dabei steht VK für Vorsorgekapital und VKtotal für das gesamte Vorsorgekapital, d.h. 
einschliesslich notwendiger Verstärkungen (z.B. für steigende Lebenserwartung).

2.2 Lastenkennzahlen

Eine Sanierung kann mit folgenden Kennzahlen aus dem Blickwinkel des Versicherten 
beleuchtet werden. 

Kennzahl Berechnung

2.2.A Demographisches Verhältnis Verhältniszahlen: 

VKAktive + technische Rückstellungen / VK 

total

VKRentner + technische Rückstellungen / 
VKtotal

2.2.B Sanierungsbasis Lohn zu 
Zinssatz

Lohnsumme / VKAktive
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Kennzahl Berechnung

2.2.C Sanierungsbeitrag  
aktive Versicherte pro Kopf  
bei 1% Sanierungsbeitrag

Fragestellung:  
«Wie viel muss der einzelne  
aktive Versicherte im  
Durchschnitt bezahlen  
für 1% Sanierungsbeitrag?»

1% × Lohnsumme /  Anzahl aktive Ver
sicherte

2.2.D Zinsbeitrag  
aktive Versicherte pro Kopf  
bei 1% Zinsreduktion

Fragestellung:  
«Wie viel muss der einzelne  
aktive Versicherte im  
Durchschnitt bezahlen  
für 1% Zinsreduktion?»

1% × VKAktive /  Anzahl aktive  Versicherte

Dabei steht VK für Vorsorgekapital und VKtotal für das gesamte Vorsorgekapital, d.h. 
einschliesslich notwendiger Verstärkungen (z.B. für steigende Lebenserwartung).

3. Prüfungsergebnis laufende Finanzierung

3.1 Finanzierbarkeit des Leistungsziels

Bei den meisten Pensionskassen basiert der Vorsorgeplan auf einem durch das oberste 
Organ definierten Leistungsziel. Aus diesem Leistungsziel lässt sich die Zielverzinsung 
der Alterskapitalien bzw. des Vorsorgekapitals Aktive ableiten. Mit den folgenden 
Kennzahlen kann beleuchtet werden, ob dieses Leistungsziel finanziert werden kann.
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Kennzahl Berechnung

3.1.A Sollrendite langfristig 
bei Deckungsgrad 100%

[ Zielverzinsung × VKAktive 
 + (TZ + Zuschlag Zunahme Lebens 
  erwartung) 
 × VKRentner 
 + Pensionierungsergebnis 
 + erwartetes Risikoergebnis 
 + Ergebnis Sparbeiträge 
 + Ergebnis technische Verwaltungskosten 
 + Äufnung Rückstellung ]  
 / VKtotal

3.1.B Differenz zwischen  
erwarteter Rendite und 
langfristiger Sollrendite 
bei Deckungsgrad 100%

Erwartete Rendite – Sollrenditelangfristig

Dabei steht VK für Vorsorgekapital und TZ für den Technischen Zins. 

3.2 Aktuelle Finanzierung

Mit den folgenden Kennzahlen kann beurteilt werden, ob die aktuelle Situation zu 
einer Erhöhung des Deckungsgrads führen kann.

Kennzahl Berechnung

3.2.A Sollrendite einjährig Gemäss Formel im Anhang 1

3.2.B Differenz zwischen  
erwarteter Rendite und  
einjähriger Sollrendite 

Erwartete Rendite – Sollrenditeeinjährig

3.2.C Differenz zwischen  
effektiver Rendite 
und in der Vergangenheit 
erwarteter Rendite

Die effektive Rendite kann nach Formel 
von Hardy angenähert werden:

rHardy :=  [Vv31.12.xxxx – Vv01.01.xxxx – CFxxxx]  
             / [Vv01.01.xxxx + CF/2]

3.2.D Risikoergebnis Tod

3.2.E Risikoergebnis Invalidität

3.2.F Pensionierungsergebnis
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Kennzahl Berechnung

3.2.G Sterblichkeitsergebnis 
Rentner

3.2.H Ergebnis Sparbeiträge 
(bei kollektiver  
Finanzierung)

3.2.I Ergebnis technische  
Verwaltungskosten

3.2.J Äufnung Rückstellungen

3.2.K Weitere Gewinn- und Ver-
lustquellen

3.2.L Strukturelles Defizit [ Pensionierungsergebnis + Risiko 
ergebnis ] / VKtotal 

Dabei steht VK für Vorsorgekapital und Vv für Vorsorgevermögen. CF bezeichnet die 
«Mittelflüsse», d.h. Mittelzu- und -abfluss (netto) aus allen Ein- und Auszahlungen, 
inklusive Beiträge und Rentenzahlungen. Die Sollrendite wird gemäss Formel in 
Anhang 1 berechnet. 

3.3 Sensitivität Finanzierung

Mit den folgenden Kennzahlen kann die Stabilität der laufenden Finanzierung auf 
äussere Einflüsse dargestellt werden. 

Kennzahl Berechnung

3.3.A «Börsenschock»: 
Sollrendite nach Eintreffen eines 
20-Jahr-Ereignisses (expected shortfall), 
siehe auch Ziffer 1.2

Formel für Sollrendite 
gemäss Anhang 1

3.3.B «Bestandesschock»:  
Sollrendite nach einer erheblichen 
Bestandesveränderung (beispielsweise 
eine Teilliquidation mit Reduktion 
des VKAktive um 20%)

Formel für Sollrendite 
gemäss Anhang 1

Dabei steht VK für Vorsorgekapital. 
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FRP 6
Unterdeckung/Sanierungsmassnahmen

Fassung 2014

Rechtsgrundlagen

• BVG: Art. 52e Abs. 2, 65c, 65d, 65e

• BVV2: 41a, 44, 44a

• Swiss GAAP FER 26 in der gemäss Art. 47 BVV 2 anwendbaren Fassung

Andere Grundlagen

• Weisungen über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der berufli-
chen Vorsorge

Fachrichtlinie

Die vorliegende Fachrichtlinie FRP 6 regelt die Pflichten und Aufgaben des Experten 
für berufliche Vorsorge (nachfolgend: «der Experte») beim Vorliegen einer Unterde-
ckung einer Vorsorgeeinrichtung.

Für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im System der Teilkapitalisierung 
findet diese Fachrichtlinie sinngemäss Anwendung.

1. Grundsatz

Aufgrund von Art. 52e Abs. 2 lit. b BVG hat der Experte im Falle einer Unterdeckung 
dem obersten Organ Empfehlungen über die einzuleitenden Massnahmen zu unter-
breiten.

Der Experte hat zudem gemäss Art. 41a BVV 2 jährlich zu beurteilen, ob die beschlos-
senen Massnahmen Art. 65d BVG entsprechen. Zudem hat er das oberste Organ über 
die Wirksamkeit der Massnahmen zu orientieren.
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2. Unterdeckung

2.1. Definition der Unterdeckung

Eine Unterdeckung liegt vor, falls per Stichtag das verfügbare Vorsorgevermögen nicht 
ausreicht, um die notwendigen Vorsorgekapitalien inkl. technische Rückstellungen zu 
decken und somit der nach FRP 1 bestimmte Deckungsgrad unter 100 % liegt.

Die Unterdeckung ist anhand einer revidierten Jahresrechnung zu bestimmen. Falls 
keine revidierte Jahresrechnung vorliegt, kann mit dem entsprechenden Vorbehalt von 
unrevidierten Zahlen oder Schätzungen ausgegangen werden.

2.2. Ausmass der Unterdeckung

Basierend auf der strukturellen Risikofähigkeit, der Sanierungsfähigkeit und den spe-
zifischen Risikofaktoren der Vorsorgeeinrichtung hat der Experte das Ausmass der 
Unterdeckung zu beurteilen. Dabei ist die erwartete Entwicklung der Vorsorgeein-
richtung und des technischen Zinssatzes zu berücksichtigen.

Das Ausmass einer Unterdeckung wird nicht nur anhand des Deckungsgrades beur-
teilt. Für die Beurteilung sind weitere Kenngrössen wie der Anteil der Rentenbezüger, 
das Verhältnis der versicherten Lohnsumme zu den Vorsorgekapitalien inkl. tech-
nische Rückstellungen, der verwendete technische Zinssatz, das Vorsorgeprimat oder 
der Grad der Umhüllung (Verhältnis zwischen dem Vorsorgekapital der aktiven Ver-
sicherten und dem BVG-Altersguthaben) zu berücksichtigen.

Eine Unterdeckung ist als «gering» zu bezeichnen, falls die Vorsorgeeinrichtung diese 
ohne Sanierungsmassnahmen gemäss Art. 65d Abs. 3 BVG innerhalb von 5  Jahren 
beseitigen kann. In allen anderen Fällen ist die Unterdeckung «erheblich».

2.3. Beginn des Sanierungsprozesses

Bei Vorliegen einer erheblichen Unterdeckung schlägt der Experte spätestens vier 
Monate nach der Genehmigung der Jahresrechnung dem obersten Organ Sanierungs-
massnahmen vor.

3. Beseitigung der Unterdeckung

3.1. Eigenverantwortung der Vorsorgeeinrichtung

Die Vorsorgeeinrichtung muss eine Unterdeckung selbst beheben. Das oberste Organ 
trifft die zur Beseitigung der Unterdeckung notwendigen Sanierungsmassnahmen auf 
Empfehlung des Experten.
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3.2. Behebung einer Finanzierungslücke

Der Experte prüft, ob die laufende Finanzierung versicherungstechnisch korrekt ist. 
Besteht eine strukturelle Finanzierungslücke, ist diese in erster Priorität zu beheben. 

3.3. Mögliche Sanierungsmassnahmen

3.3.1. Reglementarische Grundlage

Die vorgeschlagenen Sanierungsmassnahmen müssen gesetzeskonform sein und auf 
einer reglementarischen Grundlage beruhen. 

3.3.2. Massnahmenkatalog

Zur Verfügung stehen unter anderem folgende mögliche Sanierungsmassnahmen 
(Reihenfolge nicht bindend):

• Temporäre Reduktion der künftig zu erwerbenden Leistungen (z.B. Minder- oder 
Nullverzinsung )

• Einschränkung des WEF-Vorbezuges

• Einlage des Arbeitgebers

• Zuschuss einer patronalen Stiftung

• Freigabe einer Arbeitgeberbeitragsreserve

• Sanierungsbeiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmern

• Beiträge von Rentenbezügern

• Unterschreitung des BVG-Mindestzinssatzes auf dem BVG-Altersguthaben

Hinweis: Eine Minder- oder Nullverzinsung der Altersguthaben bei Überdeckung ist 
keine Sanierungsmassnahme im Sinne dieser Fachrichtlinie, sondern ein geeignetes 
Mittel zur Stärkung der finanziellen Situation der VE.

3.3.3. Weitere Massnahmen

Soweit eine Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht oder eine Garantie 
einer patronalen Stiftung bestehen, werden diese als weitere Massnahmen in die 
Gesamtbeurteilung einbezogen.

3.3.4. Subsidiaritätsprinzip

Die gesetzlichen Anforderungen gemäss Art. 65d BVG über die Reihenfolge der Sanie-
rungsmassnahmen sind unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips 
und des Angemessenheitsgebotes zu beachten.
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3.3.5. Anforderungen an die Massnahmen

Die Sanierungsmassnahmen müssen der Situation der Vorsorgeeinrichtung, ins-
besondere den Vermögens- und Verpflichtungsstrukturen und deren absehbaren Ent-
wicklung Rechnung tragen. Die Sanierungsmassnahmen müssen verhältnismässig 
und ursachengerecht, dem Grad der Unterdeckung angemessen und Teil eines aus-
gewogenen Gesamtkonzeptes sein. Sie müssen zudem geeignet sein, die Unterdeckung 
innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben.

3.4. Sanierungsplan

3.4.1. Definition

Als Sanierungsplan wird ein Bündel von empfohlenen oder beschlossenen Sanierungs-
massnahmen bezeichnet. 

3.4.2. Wirksamkeit des Sanierungsplans

Mit einer Projektion («Sanierungspfad») wird aufgezeigt, wie sich der Fehlbetrag im 
Rahmen des Sanierungsplans voraussichtlich bis auf Null abbaut und wie sich der 
Deckungsgrad sukzessive gegen 100 % erhöht.

Die für die Projektion nötigen Annahmen sind vom obersten Organ festzulegen. Der 
Experte gibt dazu Empfehlungen ab.

Der Experte hat die Annahmen für die Projektion, insbesondere die erwartete Rendite, 
kritisch zu beurteilen. Falls ihm diese nicht plausibel sind, hat er dem obersten Organ 
die Einholung einer Zweitmeinung zu empfehlen.

3.4.3. Sanierungsfrist

Da das Risiko einer weiteren Verschlechterung der finanziellen Lage der Vorsorgeein-
richtung besteht, soll im Sanierungsplan eine möglichst kurze Sanierungsfrist ange-
strebt werden. Deshalb soll die vorgesehene Sanierungsfrist in der Regel nicht mehr als 
5 – 7 Jahre ab Feststellung der Unterdeckung betragen, wobei eine Frist von 10 Jahren 
nicht überschritten werden sollte.

3.5. Vorgehen

3.5.1. Empfehlungen des Experten

Der Experte empfiehlt dem obersten Organ Sanierungsmassnahmen und zeigt anhand 
eines oder mehrerer Sanierungspläne auf, wie die Unterdeckung beseitigt werden 
kann. Dabei beachtet er das Prüfungsergebnis gemäss Art. 52e Abs. 1 BVG und die spe-
zifischen Risikofaktoren der Vorsorgeeinrichtung. 
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3.5.2. Beurteilung des beschlossenen Sanierungsplanes

Der Experte hat schriftlich zu beurteilen, ob die vom obersten Organ beschlossenen 
Massnahmen Art. 65d BVG entsprechen. Er zeigt anhand des beschlossenen Sanie-
rungsplanes auf, ob die getroffenen Massnahmen geeignet sind, die Unterdeckung 
innert der Sanierungsfrist zu beseitigen. 

Kommt der Experte zum Schluss, dass die beschlossenen Massnahmen nicht ausrei-
chen, weist er das oberste Organ darauf hin und empfiehlt zusätzliche Massnahmen. 
Werden diese nicht beschlossen und erachtet der Experte die Sicherheit der Vorsor-
geeinrichtung als gefährdet, meldet er dies dem obersten Organ und der Aufsichts-
behörde.

3.5.3. Jährliche Überprüfung der Wirksamkeit des Massnahmenkonzepts

Der Experte hat jährlich zu überprüfen, ob die getroffenen Sanierungsmassnahmen 
die erwartete Wirksamkeit gezeigt haben. Dabei ist der beschlossene Sanierungsplan 
mit der tatsächlichen Entwicklung zu vergleichen. Zudem muss der Experte beurtei-
len, ob die für den Sanierungsplan getroffenen Annahmen beibehalten werden können 
oder angepasst werden müssen.

Falls die tatsächliche Entwicklung unterhalb des Sanierungspfads liegt oder die 
zugrunde liegenden Annahmen geändert werden müssen, muss der Sanierungsplan 
überprüft und allenfalls angepasst werden. Dabei kann mit verschärften Sanierungs-
massnahmen auf die bisherige Sanierungsfrist abgestellt oder die ursprüngliche Frist 
auf 10 Jahre ausgedehnt werden. Es kann auch ein neuer oder zusätzlicher Sanierungs-
plan mit einer neuen Sanierungsfrist festgelegt werden.

Liegt die tatsächliche Entwicklung oberhalb des Sanierungspfads, verkürzt sich die 
Sanierungsfrist entsprechend. Im Auftrag des obersten Organs überprüft der Experte 
aus Gründen der Verhältnismässigkeit eine Anpassung der getroffenen Sanierungs-
massnahmen.

Der Experte berücksichtigt bei seiner Empfehlung zur allfälligen Anpassung des Sanie-
rungsplanes das Ausmass, mit dem der Sanierungspfad unter- oder überschritten wird.

3.6. Fehlende Sanierbarkeit

Wenn der Experte feststellt, dass mit den zur Verfügung stehenden und von dem 
obersten Organ als zumutbar erachteten Sanierungsmassnahmen innerhalb von 10 
Jahren keine Sanierung möglich ist, hat er die fehlende Sanierbarkeit der Aufsichts-
behörde unverzüglich zu melden.
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4. Inkrafttreten

Diese Fachrichtlinie wurde an der Generalversammlung vom 24.04.2014 beschlossen. 
Sie ersetzt die Version vom 01.01.2013 und gilt für alle Abschlüsse ab dem 31.12.2014.
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FRP 7
Prüfung gemäss Art. 52e Abs. 1 BVG 
von Vorsorgeeinrichtungen im Wettbewerb

Fassung 2023 (Mit angepasstem Verweis auf Art. 52e Abs. 1 BVG, in Kraft seit dem 
1. Januar 2024)

Rechtsgrundlagen

• BVG Art. 52e, Art. 56 Abs. 3, Art. 65

• BVV 2 Art. 1 bis 1h, Art. 48

• Swiss GAAP FER 26 in der gemäss Art. 47 BVV 2 anwendbaren Fassung

• Weisungen OAK BV W – 01/2021

Andere Grundlagen

• FRP 1, 2, 4, 5 und 6

Fachrichtlinie

Die vorliegende Fachrichtlinie FRP 7 regelt die Pflichten und Aufgaben des Experten 
für berufliche Vorsorge (nachfolgend: «der Experte») bei der gesetzlichen Überprüfung 
gemäss Art. 52e Abs. 1 1 Bst. a BVG von Vorsorgeeinrichtungen im Wettbewerb. Eine 
Vorsorgeeinrichtung steht immer dann im Wettbewerb, wenn sich ihr gemäss den 
statutarischen oder reglementarischen Grundlagen weitere Arbeitgeber oder Rentner-
bestände ohne Arbeitgeber, die nicht wirtschaftlich oder finanziell eng verbunden 
sind, anschliessen können.

Der Experte hält sich bei der Frage, welche Vorsorgeeinrichtung als Vorsorgeeinrich-
tung im Wettbewerb zu verstehen ist, an die von der OAK BV dazu veröffentlichten 
Liste.

1. Grundsätze

Aufgrund von Art. 52e Abs. 1 lit. a BVG hat der Experte periodisch zu prüfen, ob die 
Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen 
kann. Der Experte hat zudem Empfehlungen über den technischen Zinssatz und die 
übrigen technischen Grundlagen zu unterbreiten.
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Diese Fachrichtlinie ergänzt die FRP 4, 5 und 6 bezüglich der Besonderheiten von Vor-
sorgeeinrichtungen im Wettbewerb.

2. Definitionen für diese Fachrichtlinie

1. Rentnerbestände ohne Arbeitgeber:

• Rentnerbestände (inkl. Invalide mit weitergeführten Altersguthaben), deren 
Arbeitgeber, denen sie angehörten, nicht mehr existieren oder mit ihren aktiven 
Versicherten die Vorsorgeeinrichtung verlassen haben, oder

• Rentnerbestände (inkl. Invalide mit weitergeführten Altersguthaben), die in 
der Vorsorgeeinrichtung verbleiben würden, wenn die Arbeitgeber, denen sie 
angehörten, mit ihren aktiven Versicherten die Vorsorgeeinrichtung verlassen 
würden, oder

• übernommene Rentnerbestände (inkl. Invalide mit weitergeführten Altersgut-
haben).

2. Vorsorgewerk: Versichertenkollektiv mit gemeinsamem Anschlussvertrag2 inner-
halb dessen es keine getrennte Rechnung gibt oder ein Rentnerbestand ohne 
Arbeitgeber.

3. Solidargemeinschaft: Versichertenkollektiv, das ein oder mehrere Risiken gemein-
sam trägt und aus mehreren (aber nicht allen) Vorsorgewerken einer Vorsorgeein-
richtung besteht.

4. Gemeinschaftseinrichtung: Vorsorgeeinrichtung, bei der sämtliche Risiken von 
allen Vorsorgewerken gemeinsam getragen werden3. Die Gemeinschaftseinrich-
tung weist einen gemeinsamen Deckungsgrad aus.

5. Sammeleinrichtung: Vorsorgeeinrichtung, bei der verschiedene Vorsorgewerke 
oder Solidargemeinschaften individuelle Risiken tragen. Die Sammeleinrichtung 
weist in der Regel einen Deckungsgrad pro Vorsorgewerk oder pro Solidargemein-
schaft aus.

3. Anwendung dieser Fachrichtlinie

Die Ziffern 4, 5 und 8 dieser Fachrichtlinie sind für alle Sammel- und Gemeinschafts-
einrichtungen im Wettbewerb anzuwenden.

Ziffer 6 dieser Fachrichtlinie beschreibt das Prüfvorgehen nach FRP 4, 5 und 6 für eine 
Sammeleinrichtung. Sie findet für Gemeinschaftseinrichtungen keine Anwendung. 
Deren Prüfung findet auf der Ebene der gesamten Vorsorgeeinrichtung statt.

2 Existiert für ein Versichertenkollektiv kein Anschlussvertrag, gilt die Abgrenzung sinngemäss.
3 Ausgenommen sind Risiken, die bei keiner Vorsorgeeinrichtung mit mehreren Arbeitgebern gemein-

sam getragen werden, wie zum Beispiel die Folgen von Beitragsausständen.
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Für Sammeleinrichtungen, bei denen sämtliche für die finanzielle Situation, die lau-
fende Finanzierung und die Sanierung relevanten Risiken von der gleichen Solidar-
gemeinschaft oder dem gleichen Vorsorgewerk getragen werden, ist das Prüfverfahren 
von Ziffer 6 abschliessend und Ziffer 7 findet keine Anwendung.

Die Ziffer 7 dieser Fachrichtlinie findet zusätzlich für Sammeleinrichtungen nur dann 
Anwendung, wenn unterschiedliche Risiken von unterschiedlichen Solidargemein-
schaften getragen werden und dadurch für die Prüfung der finanziellen Situation, der 
laufenden Finanzierung und der Sanierungsfähigkeit oder die Bildung von Rückstel-
lungen oder Reserven unterschiedliche Versichertenkollektive berücksichtigt werden 
müssen.

4. Beschreibung der Ausgestaltung

Der Experte beschreibt summarisch die Ausgestaltung der Vorsorgeeinrichtung. Er 
macht Angaben von welchen Risikoträgern (Versicherungsgesellschaft4, Vorsorgeein-
richtung, Solidargemeinschaft, Vorsorgewerk)

• die Risiken «Pensionierungsverluste», «Langlebigkeit», «Tod & Invalidität» und 
«Sanierung» getragen und

• die Verzinsung der Altersguthaben, die Festlegung des Umwandlungssatzes, die 
technischen Grundlagen und die Anlagestrategie entschieden und umgesetzt wer-
den.

Werden einzelne Risiken auf der Ebene Solidargemeinschaft getragen, dann beschreibt 
der Experte diese Solidargemeinschaften.

Der Experte beschreibt mögliche Risiken, die aus der Ausgestaltung hervorgehen. Spe-
ziell berücksichtigt er dabei auch die Grösse der einzelnen von den Risiken betroffenen 
Einheiten.

5. Beschreibung der strukturellen Risiken

Der Experte beschreibt die folgenden strukturellen Risiken und gibt gegebenenfalls 
seine Empfehlungen ab.

5.1 Anschlussvertragliche Leistungsgarantien

Der Experte lässt sich von der Vorsorgeeinrichtung bestätigen, dass keine vom Reg-
lement abweichende anschlussvertragliche Leistungsgarantien (zum Beispiel: vertrag-
liche Zinsleistungen oder abweichende Umwandlungssätze) bestehen. Bestehen abwei-
chende Leistungsgarantien, listet der Experte diese Garantien auf und berücksichtigt 
sie bei der Prüfung gemäss FRP 4, 5 und 6.

4 Versicherungsgesellschaft nach Art. 67 Abs. 1 BVG.
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5.2 Neuanschlüsse

Der Experte beschreibt die Risiken, die mit der Regelung oder Praxis für den Einkauf 
in Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen und Wertschwankungsreserven bei 
einem Neuanschluss an die Vorsorgeeinrichtung auftreten können. Speziell beachtet 
er dabei den Umgang mit Sparplänen nahe beim gesetzlichen Obligatorium und die 
Aufnahme von Rentnern.

5.3 Vertragsauflösung

Der Experte beschreibt die Risiken für die Vorsorgeeinrichtung, die bei Auflösung 
von Anschlussverträgen entstehen können. Speziell beachtet er dabei, unter welchen 
Umständen bei teilweiser oder vollständiger Auflösung eines Vorsorgewerks eine Teilli-
quidation ausgelöst wird. Der Experte berücksichtigt bei seiner Prüfung insbesondere 
auch diejenigen Anschlussverträge, welche bei Vertragsauflösung keine Mitgabe der 
Rentner vorsehen.

6. Prüfung einer Sammeleinrichtung

6.1 Grundsatz der Prüfung nach FRP 4, 5 und 6

Die finanzielle Situation gemäss FRP 5 und 6, die laufende Finanzierung gemäss FRP 
5 sowie die Sanierungsfähigkeit gemäss FRP 5 und 6 werden auf Stufe der Vorsor-
gewerke oder – falls mehrere Vorsorgewerke in einer Solidargemeinschaft zusammen-
genommen werden – auf der Stufe Solidargemeinschaft geprüft.

Empfehlungen zum technischen Zinssatz gemäss FRP 4 und Empfehlungen zur Ziel-
grösse der Wertschwankungsreserven gemäss FRP 5 werden ebenfalls auf der Stufe der 
Vorsorgewerke oder Solidargemeinschaften gemacht.

6.2 Empfehlung zum technischen Zinssatz und Überprüfung 
der Zielgrösse der Wertschwankungsreserven

Der Experte empfiehlt pro Vorsorgewerk oder Solidargemeinschaft einen eigenen tech-
nischen Zinssatz. Sind unterschiedliche technische Zinssätze vom obersten Organ 
nicht gewünscht oder in der Umsetzung nicht möglich, empfiehlt der Experte als ein-
heitlichen technischen Zinssatz den tiefsten technischen Zinssatz aus den verschiede-
nen Vorsorgewerken oder Solidargemeinschaften.

Der Experte überprüft pro Vorsorgewerk oder Solidargemeinschaft einen eigenen Ziel-
wert der Wertschwankungsreserve. Sind unterschiedliche Zielgrössen vom obersten 
Organ nicht gewünscht oder in der Umsetzung nicht möglich, empfiehlt der Experte 
als einheitliche Zielgrösse den höchsten Wert aus den betroffenen Vorsorgewerken 
oder Solidargemeinschaften.
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6.3 Überprüfung und Beurteilung der Sanierungsfähigkeit und 
des Sanierungsplans

Befindet sich ein Vorsorgewerk oder eine Solidargemeinschaft in Unterdeckung, so 
sind für dieses Vorsorgewerk oder Solidargemeinschaft die Vorschriften und Mass-
nahmen nach FRP 6 sinngemäss anwendbar.

Der Experte hat für die betroffenen Vorsorgewerke oder Solidargemeinschaften ins-
besondere folgende Angaben, gegebenenfalls in tabellarischer Form, zu machen:

• Deckungsgrad und Fehlbetrag

• Beschlossener Sanierungsplan

• Beurteilung des beschlossenen Sanierungsplanes

• Jährliche Überprüfung der Wirksamkeit des beschlossenen Sanierungsplanes

Die besonderen Meldepflichten nach FRP 6 (Beurteilung des beschlossenen Sanie-
rungsplanes und Meldung bei fehlender Sanierbarkeit) gelten pro Vorsorgewerk oder 
Solidargemeinschaft.

7. Prüfung bei unterschiedlichen Risikokollektiven

Bei Sammeleinrichtungen mit Solidargemeinschaften, bei denen die unterschied-
lichen Risiken (Teilliquidations-, Finanzierungs- und/oder Sanierungsrisiken) von 
unterschiedlichen Versichertenkollektiven getragen werden, erfolgen die Prüfungen 
und Empfehlungen nach FRP 4, 5 und 6 auf Ebene der relevanten Solidargemeinschaf-
ten. Die für die Prüfung nach FRP 4, 5 und 6 relevanten Solidargemeinschaften sind zu 
spezifizieren und die erforderlichen technischen Rückstellungen für die Risiken oder 
für nicht durch Beiträge finanzierte Leistungen bzw. Kosten werden auf der Stufe der 
jeweiligen Solidargemeinschaft ermittelt. Die Ziffern 6.2 und 6.3 gelten für die relevan-
ten Solidargemeinschaften sinngemäss.

7.1 Prüfung der finanziellen Situation bei Solidargemeinschaften

Die Prüfung der finanziellen Situation erfolgt auf Ebene der Teilliquidationskollek-
tive. Bei der Feststellung von freien Mitteln oder einer Unterdeckung gemäss Art. 44 
Abs. 1 BVV 2 sind die Teilliquidationskollektive relevant.

Ein Teilliquidationskollektiv ist dasjenige Versichertenkollektiv, für welches vom 
Experten im Falle einer Teilliquidation infolge Anschlussvertragsauflösung eine eigene 
Teilliquidationsbilanz erstellt und somit ein einheitlicher Deckungsgrad bestimmt 
würde.

Löst der Abgang eines Versichertenkollektivs gemäss Anschlussvertrag auch den 
Abgang eines oder mehrerer weiterer Versichertenkollektive aus, so bildet der konsoli-
dierte Abgangsbestand ein gemeinsames Teilliquidationskollektiv.
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Rentnerbestände ohne Arbeitgeber gelten als ein eigenes gemeinsames Teilliquidati-
onskollektiv, insoweit sie nicht einem anderen Teilliquidationskollektiv zugeordnet 
werden können.

7.2 Prüfung der laufenden Finanzierung bei Solidargemein-
schaften

Versichertenkollektive mit gleicher Sollrendite zur Prüfung der laufenden Finanzie-
rung gemäss FRP 5 Ziffer 3.2 sollen als Finanzierungskollektive zusammengefasst 
werden.

Zuweisungen von Vorsorgevermögen auf verschiedene Teilliquidationskollektive 
sowie die Bildung von technischen Rückstellungen oder Reserven, von denen mehrere 
Teilliquidationskollektive betroffen sind, sind bei der Bestimmung der Sollrendite zu 
berücksichtigen.

7.3 Prüfung der Sanierungsfähigkeit und Sanierungsplan bei 
Solidar gemeinschaften

Solidargemeinschaften, die gemeinsam Sanierungsrisiken tragen (Sanierungskollek-
tive) sollen bei der Prüfung der Sanierungsfähigkeit gemäss FRP 5 Ziffer 3.3 und der 
Festlegung des Sanierungsplans berücksichtigt werden.

7.4 Technischer Zinssatz bei Solidargemeinschaften

Die Empfehlung zum technischen Zinssatz nach FRP 4 ist mindestens auf Stufe der 
Solidargemeinschaften mit gleicher Sollrendite (Finanzierungskollektive) zu unter-
breiten. In seiner Empfehlung berücksichtigt der Experte die Zusammensetzung der 
Solidargemeinschaften sowie die Erkenntnisse aus der Prüfung der strukturellen Risi-
ken im Abschnitt 5 als besondere Merkmale.

7.5 Zielgrösse der Wertschwankungsreserven bei Solidar-
gemeinschaften

Der Experte prüft die Zielgrösse der Wertschwankungsreserven nach FRP 5 und die 
finanzielle Lage der Teilliquidationskollektive, auch wenn die Anlagestrategien auf der 
Ebene eines anderen Kollektivs umgesetzt werden. Er stellt dabei auf den anteilmäs-
sigen Anspruch im Rahmen der Teilliquidationsbilanz (für eine Teilliquidation mit 
kollektiven Ansprüchen) des beteiligten Teilliquidationskollektivs ab.
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8. Mindestinhalt des versicherungstechnischen Gutachtens

Bezüglich Mindestinhalt des versicherungstechnischen Gutachtens gelten die Bestim-
mungen der FRP 5 sinngemäss.

9. Inkrafttreten

Diese Fachrichtlinie wurde an der Generalversammlung vom 30. März 2023 beschlos-
sen und ersetzt die Fachrichtlinie vom 24. April 2014. Sie gilt für alle Abschlüsse ab 
dem 1. Januar 2024.

Erläuterungen

Erläuterung zu Ziffer 2

Definition der Gemeinschaftseinrichtung:

Auch als Gemeinschaftseinrichtung im Sinne dieser Fachrichtlinie kann eine Vorsor-
geeinrichtung mit einheitlichem Deckungsgrad betrachtet werden, die einzig im Teil-
liquidations fall die vollständige Solidarität einschränkt. Dies indem sie zum Beispiel 
in Abhängigkeit der Vertragsdauer nicht alle Wertschwankungsreserven mitgibt.

Als Gemeinschaftseinrichtung gilt auch eine Vorsorgeeinrichtung im Wettbewerb mit 
einem Vollversicherungsvertrag.

Erläuterung zu Ziffer 3

Abgrenzung Ziffer 7:

Ziffer 7 findet keine Anwendung, falls jedes Vorsorgewerk oder jede Solidargemein-
schaft mit getrennter Rechnung (zum Beispiel: Anlagepool) sämtliche Risiken isoliert 
trägt. Dies ist beispielsweise der Fall, falls sämtliche für die finanzielle Situation, die 
laufende Finanzierung und die Sanierungsfähigkeit relevanten Risiken von der glei-
chen Solidargemeinschaft oder dem gleichen Vorsorgewerk getragen werden.

Sie findet auch dann keine Anwendung, wenn die Solidaritäten zwischen den Vorsor-
gewerken oder Solidargemeinschaften mit getrennten Rechnungen für die Risiken im 
Zusammenhang mit der Beurteilung der finanziellen Situation, der laufenden Finan-
zierung oder der Sanierungsfähigkeit nicht wesentlich sind und keine wesentlichen 
gemeinsamen Reserven oder Rückstellungen gebildet werden.

Ob im Einzelfall die Solidaritäten von ausreichender Bedeutung sind, obliegt der Beur-
teilung des Experten. Hierbei ist entscheidend, inwieweit die solidarischen Elemente 
für die Beurteilung der Risiken wesentlich sind oder ob gemeinsame Rückstellungen 
oder Reserven den Deckungsgrad massgeblich beeinflussen (zum Beispiel: grösser als 
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2% des gesamten Vorsorgekapitals des Vorsorgewerks oder der Solidargemeinschaft 
mit getrennter Rechnung).

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Entscheidungshilfe und ist nicht abschliessend:

Solidaritäten bei Sammeleinrichtungen zwischen 
verschiedenen Vorsorgewerken oder Solidargemein-
schaften mit getrennter Rechnung

Ziffer 7 findet Anwendung

Gemeinsame Verwaltungskosten nein

Gemeinsamer Versicherungsvertrag für Tod und Invali-
dität und/oder gemeinsame Überschussbeteiligung

ja, falls relevant für Sollrendite, 
dann Ziffer 7.2 Abschnitt 2

sonst nein

Solidarische Rückstellungen, Reserven oder Pooling für 
die Risiken Tod und Invalidität oder Langlebigkeits-
risiken von Rentnerbeständen

ja, falls relevant für Sollrendite, 
dann Ziffer 7.2 Abschnitt 2

sonst nein

Gemeinsamer Rentnerpool (mit eigener Rechnung) ja, Ziffer 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 und 7.5

Gemeinsame Anlagestrategie (aber keine daraus ent-
stehende Solidarität)

nein

Anschlussjahr- oder Deckungsgradgruppen mit überge-
ordneter gemeinsamer Finanzierung

ja, Ziffer 7.2, 7.3, 7.4 und 7.5

Solidarischer Ausgleichsfonds zur Unterstützung in 
Unterdeckung

ja, Ziffer 7.3, je nach Finanzierung 
auch Ziffer 7.2 Abschnitt 2

Erläuterung zu Ziffer 7.1

Im Normalfall ist jede Solidargemeinschaft mit eigenem Deckungsgrad auch ein eige-
nes Teilliquidationskollektiv. Werden aber Teilbestände von Anschlüssen zu Solidar-
gemeinschaften mit eigenem Deckungsgrad zusammengefasst (zum Beispiel: Rent-
nerpool oder Alterskohorten) oder Rückstellungen ausgesondert und kollektiviert 
(zum Beispiel: Ausgleichsfonds), dann muss der Experte bei der Feststellung von freien 
Mitteln oder einer Unterdeckung gemäss Art. 44 Abs. 1 BVV 2 immer ausschliesslich 
die Teilliquidationskollektive berücksichtigen.

Bei der Bestimmung eines Teilliquidationskollektivs ist relevant, welche Einheit das 
Risiko solidarisch trägt, das infolge einer Vertragsauflösung bestehen würde, falls eine 
Teilliquidation durchgeführt würde.

Beispiel zu Teilliquidationskollektiven:

Werden die Rentner separat mit eigener Rechnung geführt (Rentnerpool), bei Ver-
tragsauflösung aber mitgegeben, so bilden die aktiven Versicherten immer zusammen 
mit den Rentnern, die mitgegeben würden, ein Teilliquidationskollektiv (selbst wenn 
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dabei mehrere Teilliquidationen durchgeführt werden). Hingegen bilden die Rentner, 
die nicht mitgegeben würden, zusammen mit anderen Rentnern ohne Arbeitgeber 
ein eigenes Teilliquidationskollektiv, sofern deren Deckungsgrad bei einer möglichen 
Teilliquidation nicht gleich dem Deckungsgrad des (konsolidierten) Abgangsbestands 
sein muss.

Erläuterung zu Ziffer 7.1, 7.2 und 7.3

Im Rahmen der Prüfung nach FRP 4 und 5 gibt es drei Arten von Solidargemeinschaf-
ten, die von Bedeutung sind:

1. Das Teilliquidationskollektiv ist in jedem Fall die relevante Einheit bei der Prü-
fung der finanziellen Situation gemäss FRP 5 Ziffer 2 und der Zielgrösse der Wert-
schwankungsreserven gemäss FRP 5 Ziffer 4.

2. Finanzierungskollektiv zur Prüfung der laufenden Finanzierung: Kollektiv, das 
(langfristig) solidarisch finanziert wird und somit die Finanzierungsrisiken solida-
risch trägt. Es ist ein Kollektiv mit einer (per Konstruktion) eigenen Sollrendite5. 
Das Finanzierungskollektiv ist die relevante Einheit bei der Prüfung der laufenden 
Finanzierung gemäss FRP 5 Ziffer 3.2 und bei der Empfehlung zum technischen 
Zinssatz gemäss FRP 4.

3. Sanierungskollektiv zur Prüfung der Sanierungsfähigkeit: Kollektiv, das Sanie-
rungsrisiken solidarisch trägt. Das Sanierungskollektiv ist die relevante Einheit bei 
der Prüfung der Sanierungsfähigkeit gemäss FRP 5 Ziffer 3.3.

Jeder Lohn- oder Rententeil ist in genau einem Teilliquidationskollektiv und in genau 
einem Finanzierungskollektiv versichert.

Besteht zwischen verschiedenen Vorsorgewerken oder Solidargemeinschaften eine 
reglementarische Nachschussplicht zur Ausfinanzierung eines anderen Vorsorgewerks 
oder einer anderen Solidargemeinschaft, dann können diese in einem gemeinsamen 
Finanzierungskollektiv zusammengefasst werden.

Renditeerwartungen, die bei der Prüfung der laufenden Finanzierung des Finanzie-
rungskollektivs zur Anwendung kommen, können sich aus den Renditeerwartungen 
verschiedener Anlagestrategien von verschiedenen Teilkollektiven zusammensetzen. 
Die Renditeerwartung für ein Finanzierungskollektiv wird in einem solchen Fall ent-
sprechend der jeweiligen Vorsorgeverpflichtungen (Vorsorgekapitalien und technische 
Rückstellungen) gewichtet.

5 Ist die Sollrendite bei Kollektiven teilweise einzig deshalb unterschiedlich, weil unterschiedliche 
Beteiligungs- oder Sanierungsmassnahmen erfolgen können, aber sämtliche strukturellen Elemente 
(Risikoplan, Cash-Flow und Verwässerung, Verrentung, Verwaltungsaufwand, usw.) kollektiv getra-
gen werden, so können diese Kollektive demselben Finanzierungskollektiv zugewiesen werden. Die 
Sanierungskollektive unterscheiden sich dann von den Finanzierungskollektiven.
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Erläuterung zu Ziffer 7.4. und 7.5.

Sind bei der Überprüfung der Zielgrösse der Wertschwankungsreserven auf Stufe der 
Teilliquidationskollektive oder bei der Empfehlung des technischen Zinssatzes auf 
Stufe des Finanzierungskollektivs mehrere Anlagestrategien betroffen, werden die 
Anlagestrategien gemäss Vorsorgeverpflichtungen (Vorsorgekapitalien und technische 
Rückstellungen) gewichtet.

Beispiele zu Ziffer 7.1., 7.2. 7.3, 7.4 und 7.5

Beispiel 1: Werden verschiedene Deckungsgradgruppen mit einheitlicher Sollrendite 
innerhalb einer Solidargemeinschaft gebildet, dann ist diese Solidargemeinschaft 
ein Finanzierungskollektiv für welches die laufende Finanzierung geprüft und eine 
Empfehlung zum technischen Zinssatz gefordert wird. Der Experte berücksichtigt bei 
seiner Empfehlung als besondere Merkmale die Tatsache, dass mit den Deckungsgrad-
gruppen unterschiedliche Sanierungskollektive bestehen.

Beispiel 2: Wird ein Rentnerpool mit eigener Anlagestrategie geführt, dessen Rentner 
bei Vertragsauflösung mitgegeben würden, dann enthält das Teilliquidationskollektiv 
die aktiven Versicherten und die dazugehörigen Rentner. Die beiden betroffenen Anla-
gestrategien werden zur Empfehlung der Zielgrösse der Wertschwankungsreserven 
dieses Teilliquidationskollektivs entsprechend gewichtet. Für das Teilliquidations-
kollektiv mit den Rentnern ohne Arbeitgeber wird auf Basis der Anlagestrategie im 
Rentnerpool eine eigene Zielgrösse der Wertschwankungsreserven empfohlen.

Besteht bei diesem Rentnerpool eine kollektive Nachschusspflicht, dann sind sämtli-
che aktiven Versicherten, die bei dieser Nachschusspflicht beteiligt sind, zum Finan-
zierungskollektiv hinzuzunehmen. Die Prüfung der laufenden Finanzierung sowie die 
Empfehlung zum technischen Zinssatz kann auf der Ebene dieses gesamten Finan-
zierungskollektivs mit der konsolidierten Anlagestrategie über das gesamte Finanzie-
rungskollektiv gemacht werden. Besteht dagegen eine individuelle Nachschusspflicht, 
d.h. nur für die eigenen Rentner gemäss Anschlussvertrag, so ist auf der Ebene der 
Teilliquidationskollektive die laufende Finanzierung zu prüfen und ein technischer 
Zinssatz zu empfehlen. Bestehen Rentner ohne Arbeitgeber, für die keine Nachschuss-
pflicht vorgesehen ist, dann sind diese Rentner ein eigenes Finanzierungskollektiv, für 
das die laufende Finanzierung geprüft wird und eine eigene Empfehlung für den tech-
nischen Zinssatz erfolgt.
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Übersicht über die  
Besteuerung von Kapitalleistungen
• aus obligatorischer beruflicher Vorsorge (Säule 2a)
• aus überobligatorischer beruflicher Vorsorge (Säule 2b)
• aus gebundener Selbstvorsorge (Säule 3a)

Stand per 31.12.2024 Übersicht Besteuerung von Kapitalleistungen 

Besteuerung der Kapitalleistungen Gesetzesartikel

Bund getrennt vom übrigen Einkommen zu 1/5 des Satzes für ein Ein-
kommen in der Höhe der Kapitalleistung

Art. 38

AG getrennt vom übrigen Einkommen zu 30% des Tarifs, mindestens 
zum Satz von 1%

§ 45 Abs. 1 lit. a 
und b, Abs. 2

AI getrennt vom übrigen Einkommen zu 1/4 des Satzes für ein Einkom-
men in der Höhe der Kapitalleistung, mindestens zum Satz von 0.5%

Art. 40

AR getrennt vom übrigen Einkommen zu Sondertarifen Art. 41

BE getrennt vom übrigen Einkommen zu Sondertarifen; Freigrenze: 
CHF 5’299.– 

Art. 44

BL getrennt vom übrigen Einkommen zu Sondertarifen § 36

BS getrennt vom übrigen Einkommen zum Sondertarif (3% für die 
ersten 25’000, 4% für die nächsten 25’000, 6% für die nächsten 
50’000 und 8% für die übrigen Beträge)

§ 39

FR getrennt vom übrigen Einkommen zum Sondertarif (Staatssteuer: 
1% für die ersten 50’000, 2% für die nächsten 50’000, 3% für die 
nächsten 50’000, 4% für die nächsten 50’000 und 5% für die übrigen 
Beträge); Abzug von Fr. 10’000 für Ehegatten in rechtlich und 
tatsächlich ungetrennter Ehe, sowie für verwitwete, gerichtlich oder 
tatsächlich getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflich-
tige, die mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen im 
gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Haupt-
sache bestreiten; Freigrenze 9’999.–; 50% Ermässigung bei Invalidität

Art. 39

GE getrennt vom übrigen Einkommen zu 1/5 des Satzes für ein Ein-
kommen in der Höhe der Kapitalleistung

Art. 45 LIPP

GL getrennt vom übrigen Einkommen zum Satz von 4% Art. 36

GR getrennt vom übrigen Einkommen zum Steuersatz für 1/15 der 
Kapitalleistung, mindestens zum Satz von 1.5 Prozent erhoben, 
höchstens aber zum Satz von 2%; Freigrenze: CHF 5’599.

Art. 40a

JU getrennt vom übrigen Einkommen zu Sondertarifen Art. 37



Übersicht Besteuerung von Kapitalleistungen |   

402

LU getrennt vom übrigen Einkommen zu 1/3 des Satzes für ein Einkom-
men in der Höhe der Kapitalleistung, mindestens zum Satz von 0.5%

§ 58

NE getrennt vom übrigen Einkommen zu 1/4 des Satzes für ein Einkom-
men in der Höhe der Kapitalleistung, mindestens zum Satz von 2.5%

Art. 42

NW getrennt vom übrigen Einkommen zu 1/4 des Satzes für ein Einkom-
men in der Höhe der Kapitalleistung, mindestens zum Satz von 0.5% 

Art. 42

OW getrennt vom übrigen Einkommen zu 2/5 des Satzes für ein Ein-
kommen in der Höhe der Kapitalleistung

Art. 40

SG getrennt vom übrigen Einkommen zum Steuersatz von 2.0% für 
 Verheiratete und 2.2% für Alleinstehende

Art. 52

SH getrennt vom übrigen Einkommen zu 1/5 des Satzes für ein Ein-
kommen in der Höhe der Kapitalleistung

Art. 40

SO getrennt vom übrigen Einkommen zu 1/4 des Satzes für ein Ein-
kommen in der Höhe der Kapitalleistung

§ 47

SZ getrennt vom übrigen Einkommen zum Steuersatz für 1/25 der 
Kapitalleistung, höchstens zum Satz von 2.5%

§ 38

TG getrennt vom übrigen Einkommen zum Steuersatz von 2% für Ver-
heiratete und 2,4% für Alleinstehende 

§ 39

TI getrennt vom übrigen Einkommen zum Rentensatz1), mindestens 
zum Satz von 2%

Art. 38

UR getrennt vom übrigen Einkommen zu Sondertarifen Art. 45

VD getrennt vom übrigen Einkommen zu 1/5 des Satzes für ein Ein-
kommen in der Höhe der Kapitalleistung; (für Verheiratete ist der 
Familienquotient für Ehepaare ohne Kinder anwendbar)

Art. 49

VS getrennt vom übrigen Einkommen zum Rentensatz1), mind. zum 
Mindestsatz und höchstens zum Satz von 4%, Ermässigung der 
Steuer für Ehegatten um 2%, höchstens um 2’340

Art. 33b Abs. 1 
und 4

ZG getrennt vom übrigen Einkommen, für die ersten 216’000 zu 30%, 
für die übersteigenden Teile zu 40% des Satzes für Einkommensteile 
in der Höhe der betreffenden Kapitalleistungsteile, mindestens zum 
Satz von 1%

§ 37

ZH getrennt vom übrigen Einkommen zum Steuersatz für 1/20 der 
Kapitalleistung, mindestens zum Satz von 2%

§ 37

1) Rentensatz: «Die Steuer wird zu dem Satz berechnet, der sich ergäbe, wenn an Stelle der einmaligen 
Leistung eine entsprechende jährliche Leistung ausgerichtet würde». D.h. die steuerbare Kapitalleis-
tung ist anhand der Umrechnungstabelle der Eidg. Steuerverwaltung in eine jährliche Rente umzu-
wandeln. Für diese Rente wird der entsprechende Einkommenssteuersatz bestimmt. Schliesslich wird 
dieser Steuersatz auf die volle steuerbare Kapitalleistung angewendet.
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Tabelle zur Umrechnung von Kapitalleistungen in lebenslängliche Renten 

Eine Kapitalleistung von CHF 1’000.– entspricht einer jährlichen Leibrente von CHF:

Alter Jahresrente Alter Jahresrente Alter Jahresrente Alter Jahresrente Alter Jahresrente

Mann Frau Mann Frau Mann Frau Mann Frau Mann Frau

 0

 1

 2

 3

 4

 

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

22.70

22.79

22.88

22.98

23.07

23.17

23.27

23.38

23.49

23.60

23.72

23.84

23.97

24.10

24.24

24.38

24.52

24.67

24.83

24.98

22.49 

22.57

22.65

22.74

22.83

22.92

23.02

23.12

23.22

23.32

23.43

23.55

23.66

23.78

23.90

24.03

24.16

24.30

24.44

24.59

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

30

31

32

33

34

 

35

36

37

38

39

 

25.15

25.31

25.48

25.66

25.84

26.02

26.22

26.42

26.63

26.84

27.07

27.31

27.56

27.82

28.09

28.38

28.68

29.00

29.33

29.68

24.75

24.90

25.07

25.24

25.42

25.60

25.79

25.99

26.19

26.41

26.63

26.86

27.10

27.34

27.60

27.87

28.15

28.44

28.74

29.06

40

41

42

43

44

 

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

30.04

30.43

30.83

31.26

31.71

32.18

32.68

33.21

33.77

34.37

35.00

35.66

36.37

37.11

37.90

38.74

39.62

40.57

41.57

42.64

29.39 

29.73 

30.09 

30.46 

30.85 

31.26 

31.68 

32.13 

32.60 

33.09 

33.61 

34.16 

34.74 

35.35 

36.00 

36.69 

37.41 

38.19 

39.02 

39.90

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

43.78

45.00

46.30

47.69

49.18

50.77

52.48

54.32

56.29

58.42

60.71

63.17

65.83

68.71

71.82

75.18

78.82

82.76

87.03

91.66

40.84

41.85

42.93

44.09

45.33

46.67

48.12

49.68

51.38

53.21

55.21

57.38

59.76

62.36

65.21

68.34

71.78

75.58

79.78

84.43

 80

 81

 82

 83

 84

 85

 86

 87

 88

 89

 90

 91

 92

 93

 94

 95

 96

 97

 98

 99

100

101

102

103

104

 96.68

102.13

108.03

114.44

121.40

128.94

137.12

145.99

155.58

165.95

177.13

189.17

202.13

216.06

230.96

246.91

263.99

282.33

302.11

323.40

346.18

370.35

395.89

422.80

451.05

 89.58

 95.30

101.66

108.72

116.57

125.28

134.93

145.62

157.41

170.37

184.58

200.08

216.92

235.14

254.76

275.76

298.16

322.03

347.40

374.38

403.45

434.16

466.46

500.29

535.60

Umrechnungstabelle der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben 
Ausgabe 2005
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Übersicht über die 
Besteuerung von Rentenleistungen
• aus obligatorischer beruflicher Vorsorge (Säule 2a)
• aus überobligatorischer beruflicher Vorsorge (Säule 2b)
• aus gebundener Selbstvorsorge (Säule 3a)
• unter Berücksichtigung der Übergangsregelungen

Stand per 31.12.2024 Übersicht Besteuerung von Rentenleistungen 

 Grundsätzliche Regelung

steuerbarer Teil der Rente

Übergangsregelung

Gilt lebenslang für Renten aus 2. Säule, die vor dem 
1.1.2002 zu laufen begannen,

wenn das 
betreffende 
Vorsorgever-

hältnis bereits 
bestanden hat 

am …

steuerbarer Teil nach Massgabe  
der Eigenfinanzierung von

Gesetzesartikel  
 

100%

 
mind. 
20%

weniger 
als 

20%

Gesetzesartikel

Bund 100% Art. 22 Abs. 1 und 2 31.12.1986 60% 80% 100% Art. 204 Abs. 1

AG 100% § 31 Abs. 1 und 2 31.12.1986 60% 80% 100% § 267 Abs. 1 und 2

AI 100% Art. 25 Abs. 1 und 2 31.12.1984 60% 80% 100% Art. 188

AR 100% Art. 25 Abs. 1 und 2 31.12.1984 60% 80% 100% Art. 275

BE 100% Art. 26 Abs. 1–3 – – – – –

BL 100% § 27bis Abs. 1 31.12.1986 60% 80% 100% § 27bis Abs. 2  
lit. a und c

BS 100% § 23 Abs. 1 und 2 31.12.1985 60% 80% 100% § 237

FR 100% Art. 23 Abs. 1 und 2 – – – – –

GE1 100% Art. 25 Abs. 1 LIPP 31.12.1986 80% 80% 100% Art. 72 Abs. 2 LIPP

GL 100% Art. 22 Abs. 1 und 2 31.12.1986 60% 80% 100% Art. 255

GR 100% Art. 23 Abs. 1 1.1.1987 60% 80% 100% Art. 188c

JU 100% Art. 21 Abs. 1  
und 1bis

– – – – –

LU 100% § 29 Abs. 1 und 2 31.12.1986 60% 80% 100% § 253

NE 100% Art. 25 Abs. 1 und 2 31.12.1986 60% 80% 100% Art. 282
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NW 100% Art. 25 Abs. 1 und 2 31.12.1986 60% 80% 100% Art. 276

OW 100% Art. 24 Abs. 1 und 2 31.12.1986 60% 80% 100% Art. 24 Abs. 4

SG 100% Art. 35 Abs. 1 und 2 31.12.1984 80% 80% 100% Art. 280 und Kom-
mentar Zigerlig, 
S. 137

SH 100% Art. 24 Abs. 1 und 2 – – – – –

SO 100% § 30 Abs. 1 31.12.1984 60% 80% 100% § 30 Abs. 2

SZ 100% § 23 Abs. 1 und 2 31.12.1986 60% 80% 100% § 236

TG 100% § 24 Abs. 1 und 2 31.12.1984 80% 80% 100% § 225

TI2 100% Art. 21 Abs. 1 und 2 – – – –

UR 100% Art. 27 Abs. 1 und 2 31.12.1986 60% 80% 100% Art. 264

VD 100% Art. 26 Abs. 1 und 2 – – – –

VS3 100% Art. 18 Abs. 1 und 2 31.12.1984 80% 90% 100% Art. 18 Abs. 3 lit. c

ZG 100% § 21 Abs. 1 und 2 31.12.1986 60% 80% 100% § 235

ZH 100% § 22 31.12.1985 80% 80% 100%4 § 270

1 Ab Steuerperiode 2010 Wiedereinführung einer Übergangsregelung für altrechtliche Renten.
2 Ab Veranlagungsperiode 2001/02 sind Renten aus 2. Säule auf jeden Fall zu 100% zu versteuern, selbst 

wenn sie vor dem 1.1.2001 (Ablauf der Übergangsbestimmung nach Art. 304) zu laufen begonnen 
haben.

3 Zusätzliche Übergangsregelungen für Renten, die vor dem 1.1.1987 zu laufen begannen.
4 Selbständigerwerbende in jedem Fall zu 80%.

Seit 1.1.1987 werden die Rentenleistungen aus der beruflichen Vorsorge und der 
gebundenen Selbstvorsorge in Anwendung von Art. 83 BVG voll, d.h. unabhängig 
vom Finanzierungsanteil des Pflichtigen, zu 100% besteuert. Dies entspricht der heute 
gegebenen vollen Abzugsfähigkeit der Beiträge an die entsprechenden Vorsorgeformen 
während der Finanzierungsphase.

Bei der 2. Säule haben der Bund und die meisten Kantone jedoch Übergangsregelun-
gen bis zum 31.12.2001 vorgesehen, die, je nach Finanzierungsanteil des Pflichtigen 
(vollständig oder mindestens zu 20%), die Renten in der Regel nur zu 60% oder 80% 
erfassen. Im Rahmen der Säule 3a kann nach Auffassung der Steuerbehörden grund-
sätzlich keine Übergangsregelung Platz greifen, weil es sich dabei um ein neues Rechts-
institut handelt.

Der steuerbare Teil der Rente ist jeweils zusammen mit dem übrigen Einkommen zu 
versteuern. 
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A. Einkommenssteuer

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer 
(DBG; SR 642.11) DBG (Auszug)

vom 14. Dezember 1990 (Stand am 1. Januar 2025) Auszüge

a) Steuerbefreiung der Vorsorgeeinrichtung

Art. 56

Von der Steuerpflicht sind befreit:

[…]
e. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz 

oder Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahe stehenden Unternehmen, 
sofern die Mittel der Einrichtung dauernd und ausschliesslich der Personalvor‑
sorge dienen;

[…]

b) Abzug der Beiträge

Art. 27  Allgemeines
1 Bei selbständiger Erwerbstätigkeit werden die geschäfts‑ oder berufsmässig begrün‑
deten Kosten abgezogen.
2 Dazu gehören insbesondere:

[…]
c. die Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Personals, 

sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist;

[…]

Art. 33   Schuldzinsen und andere Abzüge861

1 Von den Einkünften werden abgezogen:

[…]
d.902 die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und 

Beiträge an die Alters‑, Hinterlassenen‑ und Invalidenversicherung und an Ein‑
richtungen der beruflichen Vorsorge;

86 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 
(AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).

90 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; 
BBl 2003 6399).
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e. Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von vertraglichen Ansprüchen aus 
anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge; der Bundesrat legt in 
Zusammenarbeit mit den Kantonen die anerkannten Vorsorgeformen und die 
Höhe der abzugsfähigen Beiträge fest;

[…]

Art. 59 Geschäftsmässig begründeter Aufwand
1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch:

[…]
b. die Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Personals, 

sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist;

[…]

c) Besteuerung

Art. 17 Grundsatz253

[…]
2 Kapitalabfindungen aus einer mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Vorsorgeein‑
richtung oder gleichartige Kapitalabfindungen des Arbeitgebersa) werden nach 
Artikel 38 besteuert.

Art. 22
1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus der Alters‑, Hinterlassenen‑ und Invalidenversiche‑
rung, aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorgea) und aus anerkannten Formen 
der gebundenen Selbstvorsorge, mit Einschluss der Kapitalabfindungen und Rückzah‑
lungen von Einlagen, Prämien und Beiträgen.
2 Als Einkünfte aus der beruflichen Vorsorge gelten insbesondere Leistungen aus Vor‑
sorgekassen, aus Spar‑ und Gruppenversicherungen sowie aus Freizügigkeitspolicen.

[…]

Art. 24

Steuerfrei sind:

[…]
c. die Kapitalzahlungen, die bei Stellenwechsel vom Arbeitgeber oder von Einrich‑

tungen der beruflichen Vorsorge ausgerichtet werden, wenn sie der Empfänger 

25 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2010 über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligun‑
gen, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 3259; BBl 2005 575).

 a) Hervorhebung durch Swiss Life.
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innert Jahresfrist zum Einkauf in eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge 
oder zum Erwerb einer Freizügigkeitspolice verwendet;

[…]

Art. 38 Kapitalleistungen aus Vorsorge
1 Kapitalleistungen nach Artikel 22 sowie Zahlungen bei Tod und für bleibende kör‑
perliche oder gesundheitliche Nachteile werden gesondert besteuert. Sie unterliegen 
stets einer vollen Jahressteuer.
1bis  Die Steuer wird für das Steuerjahr festgesetzt, in dem die entsprechenden Ein‑
künfte zugeflossen sind.1194

2 Sie wird zu einem Fünftel der Tarife nach Artikel 36 Absätze 1, 2 und 2bis erster Satz 
berechnet.1205

3 Die Sozialabzüge werden nicht gewährt.1216

Art. 204 Renten und Kapitalabfindungen aus Einrichtungen  
der beruflichen Vorsorge

1  Renten und Kapitalabfindungen aus beruflicher Vorsorge, die vor dem 1.  Januar 
1987 zu laufen begannen oder fällig wurden oder die vor dem 1. Januar 2002 zu lau‑
fen beginnen oder fällig werden und auf einem Vorsorgeverhältnis beruhen, das am 
31. Dezember 1986 bereits bestand, sind wie folgt steuerbar:

a. zu drei Fünfteln, wenn die Leistungen (wie Einlagen, Beiträge, Prämienzahlun‑
gen), auf denen der Anspruch des Steuerpflichtigen beruht, ausschliesslich vom 
Steuerpflichtigen erbracht worden sind;

b. zu vier Fünfteln, wenn die Leistungen, auf denen der Anspruch des Steuerpflich‑
tigen beruht, nur zum Teil, mindestens aber zu 20 Prozent vom Steuerpflichti‑
gen erbracht worden sind;

c. zum vollen Betrag in den übrigen Fällen.
2 Den Leistungen des Steuerpflichtigen im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a und b 
sind die Leistungen von Angehörigen gleichgestellt; dasselbe gilt für die Leistungen 
von Dritten, wenn der Steuerpflichtige den Versicherungsanspruch durch Erbgang, 
Vermächtnis oder Schenkung erworben hat.

119 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 22. März 2013 über die formelle Bereinigung der zeitlichen 
Bemessung der direkten Steuern bei den natürlichen Personen, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 
2397; BBl 2011 3593).

120 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 22. März 2013 über die formelle Bereinigung der zeitlichen 
Bemessung der direkten Steuern bei den natürlichen Personen, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 
2397; BBl 2011 3593).

121 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 453; BBl 2009 
1657).
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B. Quellensteuer

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer 
(DBG; SR 642.11) DBG (Auszug)

vom 14. Dezember 1990 (Stand am 1. Januar 2025) Auszüge

Art. 5 Andere steuerbare Werte
1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz 
sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie:

[…]
e. Leistungen aus schweizerischen privatrechtlichen Einrichtungen der beruflichen 

Vorsorge oder aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge erhal‑
ten;

[…]

Art. 96 Empfänger von privatrechtlichen Vorsorgeleistungen
1 Im Ausland wohnhafte Empfänger von Leistungen aus schweizerischen privatrecht‑
lichen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge oder aus anerkannten Formen der 
gebundenen Selbstvorsorge sind hierfür steuerpflichtig.
2 Die Steuer beträgt bei Renten 1 Prozent der Bruttoeinkünfte; bei Kapitalleistungen 
wird sie gemäss Artikel 38 Absatz 2 berechnet.

Verordnung des EFD  
über die Quellensteuer bei der direkten  Bundessteuer 
(Quellensteuerverordnung, QStV; SR 642.118.2) QStV (Auszug)

vom 11. April 2018 (Stand am 1. Januar 2025)  Auszüge

Natürliche Personen mit steuerrechtlichem Wohnsitz oder 
Aufenthalt in der Schweiz

Art. 1 Anwendbare Quellensteuertarife
1  Folgende Tarifcodes werden bei den nachstehend aufgeführten Personen für den 
Quellensteuerabzug angewendet:

a. Tarifcode A: bei ledigen, geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt 
lebenden und verwitweten Personen, die nicht mit Kindern oder unterstützungs‑
bedürftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben;
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b. Tarifcode B: bei in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Eheleu‑
ten, bei welchen nur der Ehemann oder die Ehefrau erwerbstätig ist;

c. Tarifcode C: bei in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Eheleu‑
ten, bei welchen beide Eheleute erwerbstätig sind;

d. Tarifcode D: bei Personen, die Leistungen nach Artikel 18 Absatz 3 des Bundesge‑
setzes vom 20. Dezember 19463 über die Alters‑ und Hinterlassenenversicherung 
erhalten;

e. Tarifcode E: bei Personen, die im vereinfachten Abrechnungsverfahren nach den 
Artikeln 21–24 besteuert werden;

f.42 …
g. Tarifcode G: bei Ersatzeinkünften nach Artikel 3, die nicht über die Arbeitgeber 

an die quellensteuerpflichtigen Personen ausbezahlt werden;
h. Tarifcode H: bei ledigen, geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt 

lebenden und verwitweten Personen, die mit Kindern oder unterstützungsbe‑
dürftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt 
zur Hauptsache bestreiten;

i. Tarifcode L: bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern nach dem Abkommen 
vom 11. August 197153 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA‑D), welche die 
Voraussetzungen für den Tarifcode A erfüllen;

j. Tarifcode M: bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern nach dem DBA‑D, welche 
die Voraussetzungen für den Tarifcode B erfüllen;

k. Tarifcode N: bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern nach dem DBA‑D, welche 
die Voraussetzungen für den Tarifcode C erfüllen;

l. Tarifcode P: bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern nach dem DBA‑D, welche 
die Voraussetzungen für den Tarifcode H erfüllen;

m. Tarifcode Q: bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern nach dem DBA‑D, welche 
die Voraussetzungen für den Tarifcode G erfüllen.

n.64 Tarifcode R: bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die nach Artikel 3 Absatz 1 
des Abkommens vom 23. Dezember 202075 zwischen der Schweizerischen Eidge‑
nossenschaft und der Italienischen Republik über die Besteuerung der Grenz‑
gängerinnen und Grenzgänger (Grenzgängerabkommen CH‑IT) besteuert wer‑
den und die Voraussetzungen für den Tarifcode A erfüllen;

3 SR 831.10
4 Aufgehoben durch Ziff. I der V des EFD vom 31. Okt. 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 

398).
5 SR 0.672.913.62
6 Eingefügt durch Ziff. I der V des EFD vom 31.  Okt. 2022, mit Wirkung seit 1.  Jan. 2024  

(AS 2023 398).
7 SR 0.642.045.43; BBl 2021 1919
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o.86 Tarifcode S: bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die nach Artikel 3 Absatz 1 
des Grenzgängerabkommens CH‑IT besteuert werden und die Voraussetzungen 
für den Tarifcode B erfüllen;

p.97 Tarifcode T: bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die nach Artikel 3 Absatz 1 
des Grenzgängerabkommens CH‑IT besteuert werden und die Voraussetzungen 
für den Tarifcode C erfüllen;

q.108 Tarifcode U: bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die nach Artikel 3 Absatz 1 
des Grenzgängerabkommens CH‑IT besteuert werden und die Voraussetzungen 
für den Tarifcode H erfüllen;

r.119 Tarifcode V: bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die nach Artikel 3 Absatz 1 
des Grenzgängerabkommens CH‑IT besteuert werden und die Voraussetzungen 
für den Tarifcode G erfüllen.

2 Der Steuersatz für Einkünfte, die nach Absatz 1 Buchstaben d und g der Quellen‑
steuer unterliegen, richtet sich nach den Ziffern 1 und 2 des Anhangs.

Art. 3 Ersatzeinkünfte

Der Quellensteuer unterworfen sind alle Ersatzeinkünfte aus Arbeitsverhältnissen 
sowie aus Kranken‑, Unfall‑, Invaliden‑ und Arbeitslosenversicherung. Insbesondere 
gehören dazu Taggelder, Entschädigungen, Teilrenten und an deren Stelle tretende 
Kapitalleistungen.

Natürliche und juristische Personen ohne steuerrechtlichen 
Wohnsitz oder  Aufenthalt in der Schweiz

Art. 18 Im Ausland wohnhafte Empfängerinnen und Empfänger von Renten 
aus Vorsorge

1 Soweit keine abweichende staatsvertragliche Regelung besteht, unterliegen die Ren‑
ten von im Ausland wohnhaften Empfängerinnen und Empfängern nach den Arti‑
keln 95 und 96 DBG der Quellensteuer.
2 Wird die Quellensteuer nicht erhoben, weil die Besteuerung dem andern Vertrags‑
staat zusteht, so hat sich der Schuldner der steuerbaren Leistung den ausländischen 
Wohnsitz der Empfängerin oder des Empfängers schriftlich bestätigen zu lassen und 
diesen periodisch zu überprüfen.

 8 Eingefügt durch Ziff. I der V des EFD vom 31. Okt. 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 398).
 9 Eingefügt durch Ziff. I der V des EFD vom 31. Okt. 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 398).
10 Eingefügt durch Ziff. I der V des EFD vom 31. Okt. 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 398).
11 Eingefügt durch Ziff. I der V des EFD vom 31. Okt. 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 398).
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Art. 19 Im Ausland wohnhafte Empfängerinnen und Empfänger  
von Kapitalleistungen aus Vorsorge

1 Kapitalleistungen an im Ausland wohnhafte Empfängerinnen und Empfänger nach 
den Artikeln 95 und 96 DBG unterliegen ungeachtet staatsvertraglicher Regelungen 
immer der Quellensteuer. Der Tarif ist in Ziffer 3 des Anhangs festgelegt.
2 Die erhobene Quellensteuer wird zinslos zurückerstattet, wenn die Empfängerin oder 
der Empfänger der Kapitalleistung:

a. innerhalb von drei Jahren seit Auszahlung einen entsprechenden Antrag bei der 
zuständigen kantonalen Steuerbehörde stellt; und

b. dem Antrag eine Bestätigung der zuständigen Steuerbehörde des anspruchs‑
berechtigten Wohnsitzstaates beiliegt, wonach:
1. diese von der Kapitalleistung Kenntnis genommen hat, und
2. die Empfängerin oder der Empfänger der Kapitalleistung eine im Sinne des 

Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz dort ansässige Person ist.

Anhang2110 (Auszug)

1. Die Quellensteuer von Personen mit dem Tarifcode D beträgt 1 Prozent der Brut‑
toeinkünfte.

[…]

3. a. Die Quellensteuer auf dem Bruttobetrag der Kapitalleistungen nach Artikel 19 
Absatz 1 beträgt für alleinstehende Personen:
– auf dem Betrag bis 25 000 Franken 0,00%
– auf dem Betrag über  25 000 bis  50 000 Franken 0,35%
– auf dem Betrag über  50 000 bis  75 000 Franken 0,55%
– auf dem Betrag über  75 000 bis 100 000 Franken 1,25%
– auf dem Betrag über 100 000 bis 125 000 Franken 1,60%
– auf dem Betrag über 125 000 bis 150 000 Franken 1.95%
– auf dem Betrag über 150 000 bis 750 000 Franken 2,60%
– auf dem Betrag über 750 000 Franken 2,30%

b. Die Quellensteuer auf dem Bruttobetrag der Kapitalleistungen nach Artikel 19 
Absatz 1 beträgt für verheiratete Personen:
– auf dem Betrag bis 25 000 Franken 0,00%
– auf dem Betrag über  25 000 bis  50 000 Franken 0,15%
– auf dem Betrag über  50 000 bis  75 000 Franken 0,50%
– auf dem Betrag über  75 000 bis 100 000 Franken 0,80%
– auf dem Betrag über 100 000 bis 125 000 Franken 1,15%
– auf dem Betrag über 125 000 bis 150 000 Franken 1,75%
– auf dem Betrag über 150 000 bis 900 000 Franken 2,60%
– auf dem Betrag über 900 000 Franken 2,30% […]

21 Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EFD vom 22. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 478).
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C. Verrechnungssteuer

Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer 
(Verrechnungssteuergesetz, VStG; SR 642.21)1 VStG (Auszug)

vom 13. Oktober 1965 (Stand am 1. Januar 2025)  Auszüge

Art. 1
1  Der Bund erhebt eine Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweg‑
lichen Kapitalvermögens, auf Gewinnen aus Geldspielen im Sinne des 
Geldspielgesetzes vom 29. September 20175 (BGS), auf Gewinnen aus 
Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung, die 
nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben d und e BGS diesem nicht unter‑
stehen, und auf Versicherungsleistungen; wo es das Gesetz vorsieht, 
tritt anstelle der Steuerentrichtung die Meldung der steuerbaren Leis‑
tung.6

[…]

Art. 7
1  Gegenstand der Verrechnungssteuer auf Versicherungsleistungen 
sind Kapitalleistungen aus Lebensversicherung sowie Leibrenten und 
Pensionen, sofern die Versicherung zum inländischen Bestand des 
Versicherers gehört und bei Eintritt des versicherten Ereignisses der 
Versicherungsnehmer oder ein Anspruchsberechtigter Inländer ist.
2  Wird eine Versicherung vom inländischen in einen ausländischen 
Versicherungsbestand übergeführt oder tritt ein Inländer seine Ver‑
sicherungsansprüche an einen Ausländer ab, so steht dies steuerlich 
der Erbringung der Versicherungsleistung gleich.

[…]

Art. 8
1 Von der Steuer sind ausgenommen:

a. Kapitalleistungen, wenn der gesamte Leistungsbetrag aus der‑
selben Versicherung 5000 Franken nicht übersteigt;

1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 5981; BBl 2011 
6615).

5 SR 935.51
6 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 des Geldspielgesetzes vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 

(AS 2018 5103; BBl 2015 8387).
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b. Renten und Pensionen, wenn ihr Betrag einschliesslich Zulagen 
im Jahr 500 Franken nicht übersteigt;

[…]

Art. 9
1  Inländer ist, wer im Inland Wohnsitz, dauernden Aufenthalt oder 
statutarischen Sitz hat oder als Unternehmen im inländischen Han‑
delsregister eingetragen ist; als Inländer im Sinne von Artikel 4 gelten 
auch juristische Personen oder Handelsgesellschaften ohne juristische 
Persönlichkeit, die ihren statutarischen Sitz im Ausland haben, jedoch 
tatsächlich im Inland geleitet werden und hier eine Geschäftstätigkeit 
ausüben.

[…]

Art. 11
1 Die Steuerpflicht wird erfüllt durch:

a. Entrichtung der Steuer (Art. 12–18); oder 
b. Meldung der steuerbaren Leistung (Art. 19–20a).49

[…]

Art. 13
1 Die Steuer beträgt:

[…]
b. auf Leibrenten und Pensionen: 15 Prozent der steuerbaren Leis‑

tung;
c. auf sonstigen Versicherungsleistungen: 8 Prozent der steuer‑

baren Leistung.

[…]

Art. 19
1 Der Versicherer hat seine Steuerpflicht durch Meldung der steuer‑
baren Versicherungsleistung zu erfüllen, sofern nicht vor Ausrichtung 
der Leistung der Versicherungsnehmer oder ein Anspruchsberechtig‑
ter bei ihm schriftlich Einspruch gegen die Meldung erhoben hat.

[…]

(Vgl. auch Ziff. 2 des Rundschreibens der Eidg. Steuerverwaltung vom Novem-
ber 1994 an die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie an die Versiche-
rungseinrichtungen [RS 11/94].)

49 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2019 433; BBl 2018 
2325).
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(Auszug) KS 7KS 7

1

Direkte Bundessteuer Steuerperiode 1995/96

EIDG. STEUERVERWALTUNG Bern, 26. April 1993
Hauptabteilung
Direkte Bundessteuer

Kreisschreiben Nr. 7 (Auszug) An die kantonalen Verwaltungen
für die direkte Bundessteuer

Zur zeitlichen Bemessung der direkten Bundessteuer
bei natürlichen Personen
[...]

Artikel 48

Einer besonderen Jahressteuer unterliegen auch die Kapitalleistungen aus Vor-
sorge gemäss Artikel 38 ebenso wie gleichartige Kapitalabfindungen des Arbeit-
gebers gemäss Artikel 17 Absatz 2. Artikel 48 ordnet an, dass solche Leistungen
für dasjenige Steuerjahr veranlagt und besteuert werden, in dem die entsprechen-
den Einkünfte zugeflossen sind. Das ist gegenüber dem bisherigen Recht eine
Neuerung: Bisher galt nämlich die übliche Regelung, wonach solche Kapitalleis-
tungen aus Vorsorge für zwei Jahre veranlagt wurden (vgl. Jung/Agner, Kommen-
tar zur direkten Bundessteuer, Ergänzungsband, Zürich 1989, S. 72/73, N 11 zu
Art. 40 BdBSt). Nunmehr unterstehen diese Leistungen der erwähnten Jahres-
steuer, als einer weiteren Ausnahme vom Prinzip der Vergangenheitsbemessung.

Fortgeführt wird demgegenüber ein Grundsatz, der auch schon unter dem bisherigen
Recht galt: Alle Kapitalleistungen gemäss Artikel 38 DBG, die im selben Jahr an-
fallen, werden zusammengerechnet und der gleichen Jahressteuer unterstellt. Das
ist der Fall bei einem alleinstehenden Steuerpflichtigen, der im selben Jahr mehrere
solcher Leistungen erhält, gilt aber auch bei einem gemeinsam veranlagten Ehe-
paar bzw. einer Familie im Sinn von Artikel 9 DBG, wenn beiden Ehegatten bzw.
einem Kind - oder einem von ihnen allein - im gleichen Jahr mehrere Leistungen
gemäss Artikel 38 DBG zukommen. Die Zusammenrechnung solcher Leistungen
wird dadurch gerechtfertigt, dass diese auf dem gleichen Rechtsgrund - nämlich
der Vorsorge im Sinn von Artikel 38 DBG - beruhen.

Der Hauptabteilungschef

Vizedirektor B. Jung
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 Art. 19 | RS 11/94

Rundschreiben 
an die Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge sowie an die Versicherungs
einrichtungen

3003 Bern, im November 1994 RS 11/94

Neuerungen per 1. Januar 1995

1.  Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge

Am 1. Januar 1995 treten das Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Wohn‑
eigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (als Teilrevision des BVG 
und des OR) sowie die dazugehörige Verordnung in Kraft.

Versicherungs‑ und Vorsorgeeinrichtungen sind verpflichtet, den Vorbezug bzw. die 
Pfandverwertung der Freizügigkeitsleistung sowie die Rückzahlung an die Vorsor‑
geeinrichtung der Eidg. Steuerverwaltung innerhalb von 30 Tagen auf amtlichem 
Formular zu melden.

Anbei erhalten Sie ein Exemplar des neu geschaffenen Meldeformulares WEF (WEF 
= Wohneigentumsförderung). Für die Meldung von Vorbezügen und Rückzahlungen 
(2.  Säule und Freizügigkeitsformen) ist ausschliesslich dieses grüne, offizielle For‑
mular zu verwenden. Als Beilage erhalten Sie ferner ein Merkblatt, welches Ihnen das 
Ausfüllen des Meldeformulares erläutert. Formulare und Merkblatt können bei uns 
bestellt werden.

2.  Quellensteuer auf Vorsorgeleistungen

Gestützt auf das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer 
(DBG) sowie die dazugehörende Verordnung über die Quellensteuer vom 19. Oktober 
1993 unterliegen gewisse Leistungen aus der beruflichen Vorsorge an bestimmte Per‑
sonen ab 1. Januar 1995 der Quellensteuer. Es handelt sich dabei um

a) Vorsorgeleistungen (insbesondere Kapitalleistungen) an im Ausland wohnhafte 
Personen;

b) Ersatzeinkünfte (insbesondere Invaliditätsrenten) an ausländische Arbeitneh‑
mer, welche die fremdenpolizeiliche Niederlassungsbewilligung (Ausweis  C) 
nicht besitzen und nicht mit einem Ehegatten verheiratet sind, welcher das 
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  3003 Bern, im November 1994 

 Rundschreiben an die 
 Einrichtungen der beruflichen 
 Vorsorge sowie an die 
 Versicherungseinrichtungen 

Neuerungen per 1. Januar 1995 

1. Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge 

Am 1. Januar 1995 treten das Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die 
Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (als Teilrevision 
des BVG und des OR) sowie die dazugehörige Verordnung in Kraft. 

Versicherungs- und Vorsorgeeinrichtungen sind verpflichtet, den Vorbezug bzw. 
die Pfandverwertung der Freizügigkeitsleistung sowie die Rückzahlung an die Vor-
sorgeeinrichtung der Eidg. Steuerverwaltung innerhalb von 30 Tagen auf amt-
lichem Formular zu melden. 

Anbei erhalten Sie ein Exemplar des neu geschaffenen Meldeformulares WEF 
(WEF = Wohneigentumsförderung). Für die Meldung von Vorbezügen und Rück-
zahlungen (2. Säule und Freizügigkeitsformen) ist ausschliesslich dieses grüne, 
offizielle Formular zu verwenden. Als Beilage erhalten Sie ferner ein Merkblatt, 
welches Ihnen das Ausfüllen des Meldeformulares erläutert. Formulare und Merk-
blatt können bei uns bestellt werden. 

2.  Quellensteuer auf Vorsorgeleistungen 

Gestützt auf das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bun-
dessteuer (DBG) sowie die dazugehörende Verordnung über die Quellensteuer 
vom 19. Oktober 1993 unterliegen gewisse Leistungen aus der beruflichen Vor-
sorge an bestimmte Personen ab 1. Januar 1995 der Quellensteuer. Es handelt 
sich dabei um 
a) Vorsorgeleistungen (insbesondere Kapitalleistungen) an im Ausland 

wohnhafte Personen; 
b) Ersatzeinkünfte (insbesondere Invaliditätsrenten) an ausländische Arbeit-

nehmer, welche die fremdenpolizeiliche Niederlassungsbewilligung (Ausweis 
C) nicht besitzen und nicht mit einem Ehegatten verheiratet sind, welcher das 
Schweizer Bürgerrecht oder die Niederlassungsbewilligung hat (z. B. Jahres-
aufenthalter mit Ausweis B sowie Saisonarbeitskräfte mit Ausweis A).  

Über die Einzelheiten der Quellenbesteuerung werden Sie durch die kantonalen 
Steuerverwaltungen informiert. 
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Schweizer Bürgerrecht oder die Niederlassungsbewilligung hat (z. B. Jahresauf‑
enthalter mit Ausweis B sowie Saisonarbeitskräfte mit Ausweis A).

Über die Einzelheiten der Quellenbesteuerung werden Sie durch die kantonalen Steu‑
erverwaltungen informiert.

Auswirkungen auf die Verrechnungssteuerpflicht:

Sofern auf Vorsorgeleistungen (Kapital oder Rente) der Quellensteuerabzug vor‑
genommen wird, findet die Bestimmung von Artikel 19 Absatz 1 des Verrechnungs‑
steuergesetzes keine Anwendung. Das heisst, dass in solchen Fallen die Verrechnungs‑
steuer‑ bzw. Meldepflicht gegenüber der Eidg. Steuerverwaltung inskünftig entfällt. 
Dadurch sollen Doppelspurigkeiten vermieden werden.

3. Rentenausweis bei Rentenerhöhungen

Gemäss Artikel 47 Absatz 5 der Verordnung zum Verrechnungssteuergesetz ist eine 
neue Rentenmeldung jeweils dann zu erstatten, wenn eine laufende Rente erhöht wird 
oder der Anspruchsberechtigte wechselt. Nach bisheriger Praxis mussten laufende 
Renten, die um jährlich mehr als 100 Franken erhöht wurden (z.B. Anpassung an die 
Teuerung, Zulagen usw.), jeweils der Eidg. Steuerverwaltung neu gemeldet werden.

Wir versuchen, den administrativen Aufwand bei den Vorsorgeeinrichtungen wie bei 
unserer Verwaltung auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren. Aus diesem Grunde 
müssen Rentenerhöhungen inskünftig nicht mehr der Eidg. Steuerverwaltung 
gemeldet werden, sofern der Rentenbezüger von der Vorsorgeeinrichtung einen Ren
tenausweis im Doppel erhält, den er seiner Steuererklärung beilegen kann. Unserer 
Verwaltung ist auch keine Kopie des Rentenausweises zuzustellen. Vorsorgeeinrich‑
tungen, welche von dieser neuen Massnahme Gebrauch machen möchten, haben uns 
zuvor schriftlich zu orientieren.

Die neuen Renten sind weiterhin innert 30 Tagen nach Ablauf des Auszahlungsmona‑
tes unserer Verwaltung auf Formular 565 zu melden.

Mit freundlichen Grüssen 
SEKTION MELDEWESEN 
A. Frischkopf, Sektionschef

Beilage: Meldeformular WEF + Merkblatt

An die kantonalen Steuerverwaltungen (zur Kenntnis)
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Auswirkungen auf die Verrechnungssteuerpflicht: 

Sofern auf Vorsorgeleistungen (Kapital oder Rente) der Quellensteuerabzug vor-
genommen wird, findet die Bestimmung von Artikel 19 Absatz 1 des Verrech-
nungssteuergesetzes keine Anwendung. Das heisst, dass in solchen Fallen die 
Verrechnungssteuer- bzw. Meldepflicht gegenüber der Eidg. Steuerverwaltung 
inskünftig entfällt. Dadurch sollen Doppelspurigkeiten vermieden werden. 

3.  Rentenausweis bei Rentenerhöhungen 

Gemäss Artikel 47 Absatz 5 der Verordnung zum Verrechnungssteuergesetz ist 
eine neue Rentenmeldung jeweils dann zu erstatten, wenn eine laufende Rente 
erhöht wird oder der Anspruchsberechtigte wechselt. Nach bisheriger Praxis mussten 
laufende Renten, die um jährlich mehr als 100 Franken erhöht wurden (z. B. An-
passung an die Teuerung, Zulagen usw.), jeweils der Eidg. Steuerverwaltung neu 
gemeldet werden. 

Wir versuchen, den administrativen Aufwand bei den Vorsorgeeinrichtungen wie bei 
unserer Verwaltung auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren. Aus diesem Grunde 
müssen Rentenerhöhungen inskünftig nicht mehr der Eidg. 
Steuerverwaltung gemeldet werden, sofern der Rentenbezüger von der 
Vorsorgeeinrichtung einen Rentenausweis im Doppel erhält, den er seiner 
Steuererklärung beilegen kann. Unserer Verwaltung ist auch keine Kopie des 
Rentenausweises zuzustellen. Vorsorgeeinrichtungen, welche von dieser neuen 
Massnahme Gebrauch machen möchten, haben uns zuvor schriftlich zu 
orientieren. 

Die neuen Renten sind weiterhin innert 30 Tagen nach Ablauf des Auszahlungs-
monates unserer Verwaltung auf Formular 565 zu melden. 

 Mit freundlichen Grüssen 

 SEKTION MELDEWESEN 

 A. Frischkopf, Sektionschef 
 
 
 
 
Beilage: Meldeformular WEF + Merkblatt 

An die kantonalen Steuerverwaltungen (zur Kenntnis) 
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Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, 
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben  

 
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV 
Administration fédérale des contributions AFC 
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC 
Administraziun federala da taglia AFT 

 

Direkte Bundessteuer Steuerperiode 2003 
 
Bern, 3. Oktober 2002 
 

 
 
An die kantonalen Verwaltungen 
für die direkte Bundessteuer 

 
 
 
 
 
 
Kreisschreiben Nr. 11 
 
 
Die Abgangsentschädigung resp. Kapitalabfindung des Arbeitgebers 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Wurden Abgangsentschädigungen früher gemäss Artikel 339b OR vor allem älteren, langjäh-
rigen Mitarbeitern entrichtet, um ihnen eine minimale Altersvorsorge zu gewährleisten, wer-
den diese heute insbesondere an Führungskräfte mit einer bereits guten Altersvorsorge 
bezahlt. Oft sind diese Personen dem Unternehmen nur für kurze Zeit vorgestanden.  
 
Die vom Arbeitgeber bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgerichteten 
Abgangsentschädigungen können verschiedene Gründe haben (z.B. „Schmerzensgeld“ für 
die Entlassung, Treueprämie für langjährige Dienstverhältnisse, „Risikoprämie“ für die per-
sönliche Sicherheit und berufliche Zukunft, Entgelt für erbrachte Arbeitsleistungen, Vorruhe-
standsregelungen, d.h. Ausgleich allfällig entstehender Lücken oder langfristiger Einbussen 
in der beruflichen Vorsorge usw.). Oft handelt es sich um pauschale Abfindungssummen, 
deren Zweckbestimmung unklar ist. Es gilt daher für die Veranlagungsbehörden, den wahren 
Charakter der Abgangsentschädigung genauer zu erörtern und festzustellen, wann eine 
Abgangsentschädigung Vorsorgecharakter hat und wann sie Ersatzeinkommen darstellt. 
 
 
2. Gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung 
 
Die Einkünfte aus privatrechtlichen oder öffentlichrechtlichen Arbeitsverhältnissen mit Ein-
schluss der Nebeneinkünfte sind gemäss Artikel 17 Absatz 1 DBG steuerbar. 
 
Steuerbar sind gemäss Artikel 17 Absatz 2 DBG auch Kapitalabfindungen aus einer mit dem 
Arbeitsverhältnis verbundenen Vorsorgeeinrichtung oder gleichartige Kapitalabfindungen des 

                                                           
1 Angepasst an das Bundesgesetz über die formelle Bereinigung der zeitlichen Bemessung der direkten Steuern bei den 
natürlichen Personen vom 22. März 2013 (in Kraft seit 1. Januar 2014). 
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Arbeitgebers. Solche Kapitalabfindungen werden nach Artikel 38 DBG besteuert.

Die Kapitalzahlungen, die bei Stellenwechsel vom Arbeitgeber oder von Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge ausgerichtet werden, sind gemäss Artikel 24 Buchstabe c DBG steuer-
frei, “wenn sie der Empfänger innert Jahresfrist zum Einkauf in eine Einrichtung der berufli-
chen Vorsorge oder zum Erwerb einer Freizügigkeitspolice verwendet“.

3. Kapitalabfindungen und ihre Abgrenzungen

3.1 Kapitalabfindungen aus einer mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Vorsorge-
einrichtung (Art. 17 Abs. 2 DBG)

Hier handelt es sich um Kapitalleistungen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (2. 
Säule), die dem Arbeitnehmer im Vorsorgefall oder bei vorzeitiger Auflösung des Vorsorge-
verhältnisses ausgerichtet werden.

3.2 Gleichartige Kapitalabfindungen des Arbeitgebers (Abgangsentschädigungen mit 
Vorsorgecharakter; Art. 17 Abs. 2 DBG)

Als gleichartige Kapitalabfindungen im Sinne von Artikel 17 Absatz 2 DBG sind Abgangsent-
schädigungen des Arbeitgebers zu verstehen, die unter gewissen Voraussetzungen bei vor-
zeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses ausgerichtet werden. Es sind also Kapitalabfin-
dungen, die grundsätzlich bei gleicher Gelegenheit erfolgen wie Freizügigkeitsleistungen 
einer Vorsorgeeinrichtung.
Abgangsentschädigungen haben Vorsorgecharakter, wenn sie ausschliesslich und unwider-
ruflich dazu dienen, die mit den Risiken Alter, Invalidität und Tod verbundenen finanziellen 
Folgen zu mildern. Dazu gehören beispielsweise freiwillig geleistete Entschädigungen des 
Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, um die durch den vorzeitigen Austritt entstandenen 
Lücken in dessen beruflicher Vorsorge zu schliessen. Bei deren Berechnung sind die vorsor-
gerechtlichen Grundsätze zu beachten. Die Entschädigung muss analog der BVG-Leistun-
gen objektiv dazu dienen, im Vorsorgefall (Alter, Tod, Invalidität) dem Empfänger die Fort-
setzung seiner gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise sicherzustellen.

Diese Würdigung stellt auf eine zukunftsgerichtete Sicht der Dinge im Zeitpunkt der 
Anspruchsbegründung bzw. der Leistungserbringung ab. Es ist daher eine vorausschauende 
Beurteilung vorzunehmen.

Gleichartige Kapitalabfindungen des Arbeitgebers im Sinne von Artikel 17 Absatz 2 DBG 
können steuerlich als Vorsorgeleistung betrachtet werden, wenn nachfolgende Vorausset-
zungen kumulativ erfüllt sind:

a) die steuerpflichtige Person verlässt das Unternehmen ab dem vollendeten 55. Altersjahr; 

b) die (Haupt-) Erwerbstätigkeit wird definitiv aufgegeben oder muss aufgegeben werden;

c) durch den Austritt aus dem Unternehmen und dessen Vorsorgeeinrichtung entsteht eine 
Vorsorgelücke. Diese ist durch die Vorsorgeeinrichtung zu berechnen. Dabei dürfen nur 
künftige Vorsorgelücken im Umfang der ordentlichen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbei-
träge zwischen dem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung bis zum Erreichen des ordentli-
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chen Terminalters aufgrund des bisher versicherten Verdienstes berücksichtigt werden. 
Ein im Zeitpunkt des Austrittes bereits bestehender Einkaufsbedarf kann nicht in die 
Berechnung einbezogen werden.

Bei den Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers ist daher jeweils zu ermitteln, welcher 
Teil davon zur Deckung der Vorsorgelücke nötig ist, die durch das vorzeitige Ausscheiden 
aus dem Unternehmen verursacht wurde (Beispiel 3 im Anhang).

3.3 Kapitalabfindung des Arbeitgebers, welche direkt in die Vorsorgeeinrichtung 
seines Betriebes einbezahlt wird

In der Praxis kommt es vor, dass der Arbeitgeber eine Kapitalabfindung (d.h. eine Einlage) 
zugunsten des Arbeitnehmers direkt in die Vorsorgeeinrichtung seines Betriebes einbezahlt, 
um damit - unter anderem - bestehende und allenfalls künftige Vorsorgelücken des aus-
scheidenden Arbeitnehmers schliessen zu können. Auch eine so verwendete Kapitalabfin-
dung ist als Lohnbestandteil im Lohnausweis aufzuführen.

Eine solche Direkteinzahlung in die Vorsorgeeinrichtung ist nur zulässig, wenn

• ein Arbeitsverhältnis noch besteht;
• das Vorsorgereglement einen solchen Einkauf vorsieht;
• eine entsprechende Vorsorgelücke im Zeitpunkt des Austritts aus der Firma bereits 

bestanden hat;
• infolge des Austritts aus dem Unternehmen und dessen Vorsorgeeinrichtung eine Vorsor-

gelücke entsteht (vgl. Ziff. 3.2 Bst. c hievor)

Vom Arbeitgeber nach Gutdünken erbrachte Einlagen gehören grundsätzlich zum massge-
benden Lohn. Dasselbe gilt für reglementarisch vorgesehene Sonderzuwendungen, mit 
denen einzelne Arbeitnehmer individuell begünstigt werden.

Sofern der Arbeitgeber Arbeitnehmer-Einlagen für den Einkauf in die Vorsorgeeinrichtung 
übernimmt, sind solche Einlagen als Bestandteil des massgebenden Bruttolohns im Lohn-
ausweis (separat) aufzuführen. Damit der Arbeitnehmer den Einkauf steuerlich geltend 
machen kann, muss die geleistete Einkaufssumme im Lohnausweis separat (Rubrik „Versi-
cherungsbeiträge“) ausgewiesen werden (Beispiel 4 im Anhang).

3.4 Kapitalabfindungen, die vom Arbeitgeber oder vom Empfänger (Arbeitnehmer) 
direkt auf ein Freizügigkeitskonto oder auf eine Freizügigkeitspolice einbezahlt 
werden

Die Übertragung der Kapitalabfindung des Arbeitgebers auf ein Freizügigkeitskonto oder 
eine Freizügigkeitspolice ist gemäss Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG, SR 831.42) nicht zulässig; diese Frei-
zügigkeitsformen sind gemäss Artikel 4 FZG den Austritts- resp. Freizügigkeitsleistungen aus 
Vorsorgeeinrichtungen vorbehalten. Wird eine Kapitalabfindung des Arbeitgebers oder auch 
eine Freizügigkeitsleistung dem ausscheidenden Arbeitnehmer bar ausbezahlt, kann diese 
innert Jahresfrist nicht mehr auf ein Freizügigkeitskonto oder eine Freizügigkeitspolice ein-
gebracht werden; dies entgegen der Bestimmung von Artikel 24 Buchstabe c DBG (vgl. auch 
Kapitel II, Ziff. 1 Abs. 4 des Kreisschreibens Nr. 22 der Eidg. Steuerverwaltung betr. die Frei-
zügigkeit vom 4.5.1995). Diese Bestimmung im DBG (vgl. übrigens auch Art. 7 Abs. 4 Bst. e 
StHG) ist infolge der geänderten Bestimmungen im Vorsorgerecht inzwischen überholt.
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Wird eine Kapitalabfindung des Arbeitgebers trotzdem auf ein Freizügigkeitskonto oder auf 
eine Freizügigkeitspolice übertragen, kann die zuständige Steuerbehörde gegenüber der 
steuerpflichtigen Person die Rückabwicklung der Transaktion verlangen oder den Durchgriff 
auf das Freizügigkeitskonto resp. die Freizügigkeitspolice vornehmen (Beispiel 5 im Anhang).
Auch wenn keine Rückabwicklung erfolgt, ist die Kapitalabfindung zusammen mit dem übri-
gen Einkommen zu besteuern. Der Anspruch auf dieses Freizügigkeitsguthaben stellt einen 
Bestandteil des steuerbaren Vermögens des Arbeitnehmers dar.

3.5 Übrige Kapitalabfindungen des Arbeitgebers (Abgangsentschädigungen mit 
Ersatzeinkommenscharakter oder als Entschädigung für die Aufgabe einer Tätig-
keit; Art. 23 Bst. a und c DBG)

Es sind Kapitalabfindungen, die keinen Vorsorgecharakter haben. Dies trifft insbesondere 
zu, wenn

a) der Arbeitgeber eine Kapitalabfindung ausrichtet, obschon die Person weiterhin in der 
Vorsorgeeinrichtung versichert bleibt und der Arbeitgeber sich verpflichtet hat, die bis 
zum Rücktrittsalter geschuldeten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zu bezahlen, 
sodass keine Vorsorgelücke entsteht; 

b) die Entschädigung den Charakter eines „Schmerzensgeldes“ für die Entlassung, einer 
Risikoprämie für die persönliche Sicherheit und berufliche Zukunft oder einer Treueprä-
mie für ein langjähriges Dienstverhältnis hat;

c) die Entschädigung für das Ausbleiben künftiger Lohnzahlungen für einen bestimmten 
Zeitraum vorgesehen ist;

d) die Kapitalabfindung mit einer offenen Zweckformulierung zur Auszahlung kommt und 
keine Vorsorgelücke ausgewiesen ist. 

(Beispiele 1 und 2 im Anhang)

4. Auflage an den Arbeitgeber; Verfahren

Der Arbeitgeber hat bei der Ausrichtung der Abgangsentschädigung dem Pflichtigen zu 
bescheinigen, wie sich diese Kapitalabfindung zusammensetzt und für welche(n) Zweck(e) 
sie bestimmt ist.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer zuhanden der Veranlagungsbehörde die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Angaben zu machen, die eine korrekte Aufschlüs-
selung der Abgangsentschädigung ermöglichen. Die Beweispflicht liegt beim Arbeitnehmer.

Die Berechnung des Anteils, welcher Vorsorgecharakter hat und zur Deckung der Vorsorge-
lücke nötig ist, die durch das vorzeitige Ausscheiden aus dem Unternehmen verursacht 
wurde, ist durch die Vorsorgeeinrichtung zu bestätigen. Indessen sind Vorsorgelücken, wel-
che bereits vor dem Austritt bestanden haben, nicht in die Berechnung der künftigen Vorsor-
gelücke einzubeziehen. 
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5. Besteuerung der Leistungen

Kapitalabfindungen aus einer mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Vorsorgeeinrichtung 
(Ziff. 3.1) werden gemäss Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 38 DBG besteuert.
Gleichartige Kapitalabfindungen (Abgangsentschädigungen mit Vorsorgecharakter; vgl. Ziff. 
3.2) werden gemäss Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 38 DBG besteuert.

Übrige Kapitalabfindungen des Arbeitgebers (Abgangsentschädigung mit Ersatzeinkom-
menscharakter oder als Entschädigung für die Aufgabe der Erwerbstätigkeit; vgl. Ziff. 3.5) 
sind gemäss Artikel 23 Buchstaben a und c oder Artikel 17 Absatz 1 DBG zusammen mit 
dem übrigen Einkommen gemäss Artikel  36 DBG , gegebenenfalls in Verbindung mit Artikel 
37 DBG steuerbar.

Der Hauptabteilungschef

Samuel Tanner

Anhang:
Beispiele 1 - 6

W03-001D
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Beispiel 1 
 
 
Ausgangslage 
 
Das Arbeitsverhältnis eines 45-jährigen Mitgliedes der Geschäftsleitung wird im gegenseitigen Ein-
vernehmen aufgelöst. Die Arbeitgeberin richtet eine Kapitalabfindung in der Höhe des dreifachen 
Jahresgehaltes im Betrage von CHF 600'000.-- aus, welche in der Vereinbarung als Überbrückung 
bis zum Antritt einer neuen Stelle und als Ausgleich für allfällige künftige Lohneinbussen bezeichnet 
wird. 
 
Nach 9 Monaten tritt die steuerpflichtige Person eine neue, fast gleichwertige Stelle an. 
 
 
Besteuerung 
 
Die Kapitalabfindung von CHF 600'000.-- ist zusammen mit dem übrigen Einkommen zu besteuern. 
Sie stellt eine Kapitalabfindung im Sinne von Artikel 23 Buchstabe c DBG dar. Der periodisierte Ren-
tensatz nach Artikel 37 gelangt nicht zur Anwendung. 
 
 
 
Beispiel 2 
 
 
Ausgangslage 
 
Das Arbeitsverhältnis eines 58-jährigen Mitgliedes der Geschäftsleitung wird im gegenseitigen Ein-
vernehmen aufgelöst. Die Arbeitgeberin richtet eine Kapitalabfindung in der Höhe des dreifachen 
Jahresgehaltes im Betrage von CHF 600'000.-- aus, welche in der Vereinbarung als Überbrückung 
bis zum Erreichen des Pensionierungsalters bezeichnet wird. Die steuerpflichtige Person bleibt 
weiterhin in der Vorsorgeeinrichtung der Arbeitgeberin versichert und die Arbeitgeberin übernimmt bis 
zum reglementarischen vorzeitigen Rücktrittsalter von 61 Jahren die Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberbeiträge Säule 2. Das Reglement der Vorsorgeeinrichtung lässt eine solche Regelung zu. 
Die Erwerbstätigkeit wird - mit Ausnahme einer gelegentlichen Beratungstätigkeit auf Honorarbasis - 
definitiv aufgegeben. 
 

Besteuerung 
 
Die Kapitalabfindung von CHF 600'000.-- ist zusammen mit dem übrigen Einkommen zu besteuern. 
Es handelt sich um eine Überbrückungsleistung im Sinne von Artikel 23 Buchstabe a DBG. Für die 
Satzbestimmung ist gemäss Artikel 37 DBG auf die Höhe eines Jahresgehaltes von CHF 200'000.-- 
abzustellen (periodisierter Rentensatz). 
 
Da durch den Austritt aus der Firma und der damit verbundenen Aufgabe der Erwerbstätigkeit keine 
Vorsorgelücke gemäss Reglement entsteht, ist die Kapitalabfindung als Überbrückungsleistung mit 
dem übrigen Einkommen zu besteuern. 
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Beispiel 3 
 
 
Ausgangslage 
 
Das Arbeitsverhältnis eines 58-jährigen Mitgliedes der Geschäftsleitung wird infolge Umstrukturierung 
aufgelöst. Die Arbeitgeberin richtet eine Kapitalabfindung in der Höhe des dreifachen Jahresgehaltes 
im Betrage von CHF 600'000.-- aus. Das Vorsorgeverhältnis wird aufgelöst und das Freizügigkeits-
guthaben auf ein Freizügigkeitskonto überwiesen. Die Erwerbstätigkeit wird definitiv aufgegeben. 
 
Das ordentliche Rücktrittsalter liegt gemäss Vorsorgereglement der bisherigen Arbeitgeberin für Män-
ner bei 65 Jahren. Der 58-Jährige hätte somit noch 7 Jahre, seine Vorsorge weiter äufnen zu 
können. Die Vorsorgeeinrichtung bescheinigt ihm, dass durch den vorzeitigen Austritt für die 
verbleibenden 7 Jahre auf der Basis der zuletzt versicherten Lohnsumme eine Vorsorgelücke in der 
Höhe von CHF 280'000.-- entsteht. 
 
 
Besteuerung 
 
Die gesamte Kapitalabfindung von CHF 600'000.-- ist wie folgt aufzuteilen: 
 
♦ CHF 280'000.-- stellen eine "gleichartige Kapitalabfindung des Arbeitgebers" im Sinne von Artikel 

17 Absatz 2 DBG dar. Dieser Betrag ist mit einer Jahressteuer zu 1/5 des Tarifes gemäss Artikel 
38 DBG zu versteuern; 

 
♦ CHF 320'000.-- stellen eine Überbrückungsleistung im Sinne von Artikel 23 Buchstabe a DBG 

dar. Die Besteuerung erfolgt zusammen mit dem übrigen Einkommen. Für die Satzbestimmung 
wird der Betrag auf 7 Jahre verteilt (Ersatzeinkommen bis zum Erreichen des ordentlichen 
Pensionierungsalters). 

 
 
Beispiel 4 
 
 
Ausgangslage 
 
Das Arbeitsverhältnis eines 58-jährigen Mitgliedes der Geschäftsleitung wird infolge Umstrukturierung 
aufgelöst. Gemäss Berechnungen der Vorsorgeeinrichtung besteht im Zeitpunkt der Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses eine Vorsorgelücke infolge fehlender früherer Beitragsjahre von CHF 320'000.--. 
Durch den vorzeitigen Austritt entsteht für die verbleibenden 7 Jahre bis zur ordentlichen Pensionie-
rung auf der Basis der zuletzt versicherten Lohnsumme eine zusätzliche künftige Vorsorgelücke in 
der Höhe von CHF 280'000.--. 
 
Die Arbeitgeberin erklärt sich bereit, die bestehende und die künftige Vorsorgelücke vor Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses durch eine individuelle Überweisung auf das Vorsorgekonto des Austreten-
den in der Höhe von CHF 600'000.-- zu schliessen. Die Erwerbstätigkeit wird definitiv aufgegeben. 
 
 
Besteuerung 
 
Es erfolgt keine Besteuerung im Zeitpunkt der Einzahlung der Kapitalabfindung auf das Vorsorge-
konto des Arbeitnehmers. Die Leistung stellt eine angemessene Deckung der bestehenden und künf-
tigen Vorsorgelücke dar. Die Überweisung erfolgt vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die Ein-
kaufssumme ist im Lohnausweis als massgebender Lohn auszuweisen und als Einkauf in die Vorsor-
geeinrichtung zu bescheinigen. 



428

KS 1 | Art. 9 

 
8 

 
 

 
 DS_0020 
 

Beispiel 5 
 
 
Ausgangslage 
 
Das Arbeitsverhältnis eines 58-jährigen Mitgliedes der Geschäftsleitung wird infolge Umstrukturierung 
aufgelöst. Das Vorsorgeverhältnis wird aufgelöst und das Freizügigkeitsguthaben auf ein Freizügig-
keitskonto überwiesen. Die Erwerbstätigkeit wird definitiv aufgegeben. 
 
Die Arbeitgeberin richtet nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Kapitalabfindung im Betrage 
von CHF 300'000.-- aus, welche zwecks Deckung der künftigen Vorsorgelücke als Folge der vorzeiti-
gen Aufgabe der Erwerbstätigkeit direkt auf das Freizügigkeitskonto überwiesen wird. Die Vorsorge-
lücke wurde durch die Vorsorgeeinrichtung der Arbeitgeberin auf der Basis der bisherigen versicher-
ten Besoldung berechnet und ist unbestritten. 
 
 
Besteuerung 
 
Einzahlungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf ein Freizügigkeitskonto sind vorsorge-
rechtlich nicht zulässig. Es ist eine Rückabwicklung der Überweisung zu verlangen. 
 
Die Kapitalabfindung stellt indessen eine "gleichartige Kapitalabfindung des Arbeitgebers" im Sinne 
von Artikel 17 Absatz 2 DBG dar. Der Betrag von CHF 300'000.-- ist mit einer Jahressteuer zu 1/5 
des Tarifes gemäss Artikel 38 DBG zu versteuern. 
 
 
 
Beispiel 6 
 
 
Ausgangslage 
 
Gleiche Ausgangslage wie in Beispiel 5. 
 
Zwei Jahre nach der Erwerbsaufgabe erhält der nunmehr 60-Jährige nochmals die Gelegenheit, eine 
leitende Stellung zu einem vergleichbaren Salär anzutreten. Die Vorsorgeeinrichtung der neuen 
Arbeitgeberin berechnet unter Berücksichtigung des vorhandenen Freizügigkeitskontos aus der 
früheren Erwerbstätigkeit auf den Zeitpunkt des Eintrittes eine Beitragslücke von CHF 100'000.--. Die 
ordentliche Pensionierung nach Reglement erfolgt im Alter von 65 Jahren. Der Arbeitnehmer kauft 
die fehlenden Beitragsjahre von CHF 100'000.-- ein.  
 
 
Besteuerung 
 
Obwohl die Kapitalabfindung beim Verlust der früheren Stelle als "gleichartige Kapitalabfindung des 
Arbeitgebers" im Sinne von Artikel 17 Absatz 2 DBG qualifiziert und besteuert wurde, kann der Ein-
kauf steuerlich in Abzug gebracht werden. Eine Revision der rechtskräftigen Jahressteuer auf der 
Kapitalleistung von CHF 300'000.-- kann mangels gesetzlicher Grundlage nicht erfolgen. 
 
Sofern der Wiedereintritt innert Jahresfrist seit dem Verlust der früheren Stelle erfolgt, wird derjenige 
Anteil an der Kapitalleistung, der als Einkauf in die neue Vorsorgeeinrichtung verwendet wird, 
gemäss Artikel 24 Buchstabe c DGB nicht besteuert. Konsequenterweise kann der Einkauf nicht vom 
Einkommen abgezogen werden. Der verbleibende Teil der Kapitalabfindung wird als Überbrückungs-
leistung zusammen mit dem übrigen Einkommen besteuert. 
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I. Allgemeines 

Die Bestimmungen über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge 
sind in den Artikeln 30a bis 30g des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) sowie in den Artikeln 331d und 331e des 
Obligationenrechts (OR; SR 220) zu finden. In der Verordnung über die Wohneigentumsför-
derung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge hat der Bundesrat die Ausführungsbestimmun-
gen erlassen (WEFV; SR 831.411). 
 
Gegenstand dieses Kreisschreibens sind die Erläuterungen der steuerlichen Auswirkungen. 
 
 
 
II. Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 2. Säule 

1. Zweck und Inhalt 
 
(Vgl. zur ganzen Ziffer 1 die Art. 1-5 WEFV) 
 
Personen, welche über Mittel in der beruflichen Vorsorge verfügen, haben die Möglichkeit, 
diese für Wohneigentum zum eigenen Bedarf geltend zu machen. Als Eigenbedarf gilt die 
Nutzung durch die versicherte Person an ihrem Wohnsitz oder an ihrem gewöhnlichen Auf-
enthalt (d.h. selbstbewohntes Wohneigentum). Diese Voraussetzungen müssen auch bei 
Wohnsitz im Ausland vorliegen. Die Wohneigentumsförderung stellt den Versicherten zwei 
Möglichkeiten zur Verfügung: Den Vorbezug des Vorsorgeguthabens einerseits und die Ver-
pfändung dieses Guthabens oder des Anspruches auf die künftigen Vorsorgeleistungen  
andererseits. Die Vorsorgegelder können eingesetzt werden für Wohneigentum, ferner für 
Beteiligungen an Wohneigentum wie z.B. Kauf von Anteilscheinen an einer Wohnbaugenos-
senschaft sowie zur Amortisation von bereits bestehenden Hypothekarschulden. Der Bezug 
von Mitteln der beruflichen Vorsorge ist auf ein einziges Objekt beschränkt. Die Finanzierung 
eines Zweitwohnsitzes oder eines Ferienhauses ist nicht zulässig. Voraussetzung für den 
Bezug ist die Selbstnutzung des Objekts, wobei der Begriff Wohnung nach dem Wohnbau- 
und Eigentumsförderungsgesetz (WEG; SR 843) als „Räume, die für die dauernde Unter-
kunft von Personen geeignet und bestimmt sind“, definiert wird. 
 
Massgeblich für den Vorbezug ist der individuelle Freizügigkeitsanspruch der versicherten 
Person. Betragsmässig bestehen jedoch Einschränkungen: Es kann stets nur die Summe 
der Freizügigkeitsleistung beansprucht werden, wie sie im Zeitpunkt des Gesuches besteht 
(relative Begrenzung). Sodann können Vorsorgenehmer, die über 50 Jahre alt sind, gesamt-
haft höchstens den Betrag der Freizügigkeitsleistung im Alter 50 oder die hälftige Freizügig-
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keitsleistung vorbeziehen (absolute Begrenzung). Die gleiche Beschränkung gilt auch für die 
Verpfändung des Vorsorgeguthabens. 
 
Das entsprechende Gesuch für den Vorbezug kann bis drei Jahre vor Entstehung des An-
spruchs auf Altersleistungen (vgl. Art. 13 BVG) bei der Vorsorgeeinrichtung geltend gemacht 
werden (Art. 30c Abs. 1 BVG). Es handelt sich bei dieser Bestimmung um relativ zwingen-
des Recht, d.h. die Vorsorgeeinrichtungen können diese Frist in ihren Reglementen reduzie-
ren oder sogar ganz aufheben. Dies jedoch nur unter der Bedingung, dass sie jederzeit  
Sicherheit dafür bieten, den von ihnen übernommenen Verpflichtungen nach Artikel 65 Ab-
satz 1 BVG nachkommen zu können.2 Weitere Einschränkungen für den Vorbezug bestehen 
darin, dass pro Bezug mindestens 20'000 Franken beansprucht werden müssen und ein 
Vorbezug nur alle fünf Jahre geltend gemacht werden kann. Dieser Mindestbetrag gilt nicht 
für den Erwerb von Anteilscheinen an Wohnbaugenossenschaften und von ähnlichen Betei-
ligungen sowie für Ansprüche gegenüber Freizügigkeitseinrichtungen. 
 
Jeder Vorbezug, nicht aber die Verpfändung von Guthaben, hat eine Kürzung des künftigen 
Leistungsanpruches zur Folge. Zur Möglichkeit des Abschlusses einer Zusatzversicherung 
siehe Ziffer 2.4. 
 
 

2. Steuerliche Auswirkungen des Vorbezuges 
 

2.1. Besteuerung des Vorbezuges 
 
Das gesamte vorbezogene Vorsorgeguthaben kommt im Zeitpunkt des Vorbezuges als Ka-
pitalleistung aus Vorsorge zur Besteuerung, entweder im Rahmen der ordentlichen Besteue-
rung mit einer vollen Jahressteuer gemäss Artikel 38 des Bundesgesetzes über die direkte 
Bundessteuer (DBG; SR 642.11) oder bei ausländischem Wohnsitz des Empfängers 
(Grenzgänger) im Rahmen der Besteuerung an der Quelle gemäss Artikel 96 DBG. Die Jah-
ressteuer wird zu einem Fünftel der Tarife nach Artikel 36 DBG berechnet und für das Steu-
erjahr festgesetzt, in welchem die entsprechende Kapitalleistung zugeflossen ist, d.h. von 
der Vorsorgeeinrichtung effektiv ausbezahlt wird (Art. 38 Abs. 1bis und 2 DBG). 
 
Die Besteuerung an der Quelle erfolgt aufgrund der entsprechenden Bestimmungen der 
Quellensteuerverordnung (QStV; SR 642.118.2). Gemäss Artikel 11 dieser Verordnung wird 
die vorbezogene Vorsorgeleistung ungeachtet staatsvertraglicher Regelung stets der Quel-
lensteuer unterstellt. Besteht ein Doppelbesteuerungsabkommen mit dem entsprechenden 
Wohnsitzstaat des Empfängers, steht die Besteuerungskompetenz in der Regel dem Wohn-
sitzstaat zu. Der Quellensteuerabzug ist in diesen Fällen nicht definitiv und wird unter gewis-
sen Bedingungen wieder zurückerstattet (wenn der Nachweis erbracht wird, dass die zu-
ständige ausländische Steuerbehörde von der Kapitalleistung Kenntnis hat). In Ziffer 3 des 
Anhanges zur Quellensteuerverordnung sind die massgebenden Quellensteuersätze festge-
legt, welche in die kantonalen Quellensteuertarife integriert sind. 
 

 

                                                
2 Vgl. BGE 2A.509/2003 vom 18. Mai 2004, Erw. 4.2.1 / Mitteilung über die berufliche Vorsorge Nr. 78, Ziffer 465 
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a) Rückerstattung der bezahlten Steuern 

Falls die Rückzahlung des Vorbezuges aus den im Gesetz genannten Gründen zwingend 
oder fakultativ (Art. 30d Abs. 1 und 2, Art. 79b Abs. 3 BVG) erfolgt ist, gibt sie dem Vorsor-
genehmer Anspruch auf zinslose Rückerstattung der seinerzeit an Bund, Kanton und Ge-
meinde bezahlten Steuern. Folgerichtig ist der Abzug des wieder einbezahlten Vorbezuges 
vom steuerbaren Einkommen ausgeschlossen. Das Recht auf Rückerstattung erlischt nach 
Ablauf von drei Jahren seit der Wiedereinzahlung des Vorbezuges (Art. 83a Abs. 2 und 
3 BVG).  
 
Für die Rückerstattung der Steuern ist ein schriftliches Gesuch an diejenige Steuerbehörde 
zu richten, die seinerzeit den Steuerbetrag erhoben hat. Dem Gesuch ist je eine Bescheini-
gung beizulegen über: 

-  die Rückzahlung, wobei die Vorsorgeeinrichtung hiefür das offizielle Formular der 
ESTV (Formular WEF) zu verwenden hat (Art. 7 Abs. 3 WEFV); die ESTV stellt dem 
Steuerpflichtigen eine Kopie dieser Bescheinigung für die Rückforderung zu; 

-  das im Wohneigentum investierte Vorsorgekapital (gestützt auf einen Registerauszug 
der ESTV); 

-  den an Bund, Kanton und Gemeinde entrichteten Steuerbetrag (Art. 14 Abs. 3 
WEFV). 

 
Bei mehreren Vorbezügen erfolgt die Rückerstattung der bezahlten Steuern in der gleichen 
zeitlichen Reihenfolge, wie zuvor die Vorbezüge stattgefunden haben. Eine Wiedereinzah-
lung führt somit bei mehreren Vorbezügen zur Tilgung des früheren vor dem späteren Vor-
bezug und dementsprechend auch zur Rückerstattung der auf diesem früheren Vorbezug 
bezahlten Steuern. Bei teilweiser Rückzahlung des vorbezogenen Betrages wird der Steuer-
betrag im Verhältnis zum Vorbezug zurückerstattet. 3 
 
Eine ausländische Steuer, die gegebenenfalls zu bezahlen war (vgl. Ziff. 2.1), kann gestützt 
auf die Massnahmen der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 2. Säule, die internes 
Recht darstellen, nicht in der Schweiz zurückverlangt werden. 
 
 
b) Ausgleich des durch einen WEF-Vorbezug entstandenen Zinsausfalls 

Die Rückzahlung eines WEF-Vorbezuges umfasst immer nur den seinerzeit bezogenen Be-
trag, ohne den durch die Kapitalreduktion entstandenen Zinsausfall. Die durch den Zinsaus-
fall entstandene Lücke kann nach erfolgter WEF-Rückzahlung mittels Einkauf von Beitrags-
jahren geschlossen werden. Dafür muss das Reglement der Vorsorgeeinrichtung einen Ein-
kauf von Beitragsjahren auch nach dem Zeitpunkt des Eintritts in dieselbe vorsehen. 
 

                                                
3 Vgl. Anwendungsfall A.3.2.1 des Loseblattwerks Vorsorge und Steuern der Schweizerischen Steuerkonferenz, 
Cosmos Verlag, Stand: Frühling 2006 

 

2.2. Rückzahlung des Vorbezuges 
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Wohneigentum investierte Betrag muss aus Mitteln, die noch nicht zu Vorsorgezwecken  
gebunden sind, zurückbezahlt werden. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel in der 
Säule 3a ist eine vorzeitige Ausrichtung im Sinne einer Direktüberweisung in die 2. Säule 
zum Zweck der Rückzahlung eines WEF-Vorbezuges nicht möglich. 

 
c) Keine WEF-Rückzahlung mit Mitteln, die bereits für die Vorsorge gebun-

den sind 

Eine Rückzahlung des Vorbezuges für Wohneigentumsförderung ist nicht möglich mit Mit-
teln, die bereits für die Vorsorge gebunden sind wie z.B. der anlässlich einer Scheidung er-
haltene Anteil an der Austrittsleistung, frei werdendes Vorsorgeguthaben bei einer Reduktion 
des Beschäftigungsgrades oder bereits bestehende Freizügigkeitsguthaben. Der für das 



434

KS 17 | Art. 9 

6

2.3. Einkauf von Beitragsjahren

a) nach einem WEF-Vorbezug

Seit dem 1. Januar 2006 dürfen freiwillige Einkäufe in die berufliche Vorsorge erst wieder 
vorgenommen werden, wenn allfällig früher getätigte Vorbezüge für die Wohneigentumsför-
derung zurückbezahlt sind (Art. 79b Abs. 3 Satz 2 BVG). 

Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der 
nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden (Art. 79b 
Abs. 3 Satz 1 BVG). Um einen Kapitalbezug handelt es sich auch bei einem Vorbezug für 
das Wohneigentum.

Gemäss Artikel 30d Absatz 3 Buchstabe a BVG ist eine WEF-Rückzahlung bis drei Jahre 
vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen zulässig. Es handelt sich hierbei um eine 
relativ zwingende Bestimmung, welche die Vorsorgeeinrichtungen zu Gunsten der versicher-
ten Personen verkürzen oder ganz aufheben können. Dies unter der Bedingung, dass sie 
bezüglich Erfüllung ihrer nach Artikel 65 Absatz 1 BVG übernommenen Pflichten jederzeit 
Sicherheit bieten.4 Personen, die gestützt auf eine solche reglementarische Bestimmung 
ihren WEF-Vorbezug nicht mehr zurückzahlen können, sollen nach Artikel 60d der Verord-
nung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; SR 
831.441.1) trotzdem noch die Möglichkeit haben, Lücken in ihrer Vorsorge zu schliessen. 
Reglementarisch vorgesehene freiwillige Einkäufe sind im Umfang der übrigen Vorsorge
lücken möglich. In diesen Fällen gilt die Beschränkung des Einkaufs nach Artikel 79b 
Absatz 3 Satz 1 BVG.

b) nach einer Scheidung

Das Scheidungsrecht gibt jedem Ehegatten einen Anspruch an der Hälfte der vom anderen 
Ehegatten während der Ehe erworbenen Austrittsleistung aus Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge. Ist während der Ehe ein Vorbezug zum Erwerb von Wohneigentum erfolgt, ist die-
ser Betrag in die Auseinandersetzung miteinzubeziehen. Die Vorsorgeeinrichtung hat nach 
der Ehescheidung dem verpflichteten Ehegatten die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen 
der übertragenen Austrittsleistung wieder einkaufen zu können (vgl. Art. 79b Abs. 4 BVG in 
Verbindung mit Artikel 22c des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [FZG; SR 831.42]). Die Bestimmungen über 
die Scheidung sind gemäss Artikel 22d FZG bei gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen 
Partnerschaft sinngemäss anwendbar.

2.4. Zusatzversicherung

Die nach einem Vorbezug entstandene Verminderung der Risikodeckung bei Tod und Invali-
dität kann mit einer Zusatzversicherung ausgeglichen werden, welche die Vorsorgeeinrich-
tung selber anbietet oder vermittelt (Art. 30c Abs. 4 BVG). Eine solche Zusatzversicherung 
kann bei einer Versicherungsgesellschaft als gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) oder im 
Rahmen der freien Vorsorge (Säule 3b) abgeschlossen werden. Aus steuerlicher Sicht han-
delt es sich aber bei der Zusatzversicherung immer, d.h. auch bei Abschluss mit der Vorsor-
geeinrichtung selber, um individuelle Vorsorge. Die steuerliche Abzugsfähigkeit für die ent-

       
4 Vgl. BGE 2A.509/2003 vom 18. Mai 2004, Erw. 5.1
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sprechenden Prämien richten sich nach den jeweiligen Vorsorgeformen (Art. 33 Abs. 1 Bst. 
e bzw. Bst. g DBG).

3. Verkauf des mit einem WEF-Vorbezug finanzierten Eigenheims

3.1. Kauf eines neuen Eigenheims innerhalb von zwei Jahren

Verkauft eine versicherte Person ihr Wohneigentum und kauft sie in den zwei darauf folgen-
den Jahren mit dem Erlös wieder ein Eigenheim, so kann der dem Vorbezug entsprechende 
Verkaufserlös vorübergehend auf ein Freizügigkeitskonto überwiesen werden, auf welchem 
Zinsen generiert werden. Dieses Geld kann innerhalb von zwei Jahren in neues Wohneigen-
tum investiert werden (Art. 30d Abs. 4 BVG). Die Überweisung auf ein Freizügigkeitskonto 
(„Wartekonto“) zeitigt keine steuerlichen Wirkungen, da keine Rückzahlung des Vorbezugs 
erfolgt. Diese Lösung verhindert die Rückerstattung der bezogenen Steuer bei der Überwei-
sung auf ein Freizügigkeitskonto gefolgt von einer neuen Besteuerung beim erneuten Kauf 
von Wohneigentum. Bei Reinvestition in ein Eigenheim verlassen jedoch die Zinsen, welche 
noch nie besteuert wurden, den Vorsorgebereich, indem sie vom Freizügigkeitskonto auf 
das Wohneigentum übertragen werden. Diese Zinsen unterliegen als Vorsorgekapital der 
Besteuerung nach Artikel 38 DBG, da es sich um eine Vorsorgeleistung gemäss Artikel 83a
BVG handelt. Die Freizügigkeitseinrichtung hat in diesem Fall den Steuerbehörden einen 
Vorbezug für Wohneigentum im Umfang der Zinsen zu melden. Eine Meldung darüber muss 
seitens der Freizügigkeitseinrichtung auch an die Pensionskasse erfolgen (Art. 12 WEFV). 
Aus praktischen Gründen sind die auf dem Freizügigkeitskonto angefallenen Zinsen den 
Steuerbehörden nicht zu melden, solange sie den Betrag von Fr. 5'000.-- nicht übersteigen.

Tritt ein Vorsorgefall ein (Tod, Invalidität), obwohl der Verkaufserlös noch bei der Freizügig-
keitseinrichtung „parkiert“ ist, werden die Vorsorgeleistungen fällig und die versicherte Per-
son kann den Vorbezug nicht mehr zurückbezahlen (vgl. Art. 30d Abs. 3 Bst. b BVG), es sei 
denn - im Todesfall - würde keine Vorsorgeleistung fällig (Art. 30d Abs. 1 Bst. c BVG). Der 
Umfang der angefallenen Zinsen (falls über Fr. 5'000.--) muss der ESTV gemeldet werden, 
da darüber steuerlich noch abzurechnen ist.

3.2. Kauf eines neuen Eigenheims nach Ablauf von zwei Jahren oder Verzicht 
auf Neukauf

Verzichtet die versicherte Person auf den Kauf eines neuen Eigenheims oder tätigt den Kauf 
erst nach Ablauf von zwei Jahren, muss der Vorbezug in die Pensionskasse zurückbezahlt 
werden. Die Freizügigkeitseinrichtung muss der Pensionskasse den Vorbezug inklusive der 
darauf anfallenden Zinsen überweisen, worauf die Pensionskasse die Rückzahlung des Vor-
bezuges (ohne Zinsen) mittels offiziellen Formulars bestätigen muss. In diesem Fall unter-
liegen die Zinsen keiner Besteuerung, da sie den Vorsorgekreis nicht verlassen.
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4. Steuerliche Auswirkungen der Verpfändung von Vorsorgeguthaben

4.1. Verpfändung als solche

Aus der Verpfändung als solcher entstehen keine unmittelbaren steuerlichen Folgen, weil 
dabei nicht über das Vorsorgeguthaben oder Teile davon verfügt wird. Die Verpfändung 
dient lediglich als Sicherheitsleistung und gibt der versicherten Person die Möglichkeit, mit 
ihren Gläubigern ein höheres Darlehen, den Verzicht bzw. den Aufschub der Amortisation 
und/oder einen günstigeren Zinssatz zu vereinbaren.

4.2. Pfandverwertung

Führt die Verpfändung hingegen zu einer Pfandverwertung, ergeben sich die gleichen steu-
erlichen Folgen wie beim Vorbezug: Der Erlös aus der Pfandverwertung wird besteuert, wo-
bei hierfür die gleichen Regeln wie bei der Besteuerung des Vorbezuges gelten. Folgerichtig 
sind nach einer Pfandverwertung dieselben Möglichkeiten einer Rückzahlung und daran an-
knüpfend der Rückerstattung der bezahlten Steuern wie beim Vorbezug gegeben 
(vgl. Ziff. 2.3.).

5. Pflichten der Vorsorgeeinrichtungen

5.1. Gegenüber dem Vorsorgenehmer

Die Vorsorgeeinrichtung hat dem Vorsorgenehmer die Rückzahlung des Vorbezuges auf 
dem von der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) herausgegebenen Formular WEF zu beschei-
nigen (Art. 7 Abs. 3 WEFV). Diese Meldung erfolgt in der Regel in Form eines Briefes unter 
Beilage einer Kopie der WEF-Meldung an die ESTV.

5.2. Gegenüber der ESTV

Die Vorsorgeeinrichtung hat den Vorbezug wie auch die Pfandverwertung sowie die Rück-
zahlung unaufgefordert innerhalb von 30 Tagen auf dem offiziellen WEF-Formular der Eid-
genössischen Steuerverwaltung ESTV, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrech-
nungssteuer, Stempelabgaben, Abteilung Erhebung, Eigerstrasse 65, 3003 Bern zu melden 
(Art. 13 Abs. 1 WEFV). Die Meldung hat auch dann zu erfolgen, wenn die Quellensteuer be-
reits abgezogen wurde. Die entsprechenden Formulare können direkt bei der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung ESTV, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, 
Stempelabgabe, Abteilung Erhebung, Eigerstrasse 65, 3003 Bern oder im Internet bestellt 
werden.

In der Meldung ist der Bruttobetrag anzugeben. Diese Meldung ersetzt jene, welche von der 
Vorsorgeeinrichtung gestützt auf das Verrechnungssteuergesetz (Verrechnungssteuer auf 
Versicherungsleistungen) zu erstatten gewesen wäre. Die im Verrechnungssteuergesetz 
vorgesehene Möglichkeit des Einspruchs gegen die Meldung wird im Falle eines Vorbezuges 
hinfällig.
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6. Aufgaben der ESTV

Die ESTV Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben 
(Abteilung Erhebung) führt über sämtliche ihr von den Vorsorgeeinrichtungen gemeldeten 
Vorbezüge, Pfandverwertungen sowie Rückzahlungen Buch, d.h. sie unterhält für alle diese
Transaktionen ein Register. Nachdem die Vorsorgeeinrichtung der ESTV die Rückzahlung 
des WEF-Vorbezuges auf dem WEF-Formular gemeldet hat, sendet die ESTV dem Steuer-
pflichtigen unaufgefordert (und nicht nur auf schriftliches Ersuchen wie in Art. 13 Abs. 3
WEFV festgehalten) einen Register-(Konto)auszug sowie eine Kopie der WEF-Meldung zu 
und weist sie auf die für die Steuerrückerstattung zuständige Behörde hin.

III. Wohneigentumsförderung mit Mitteln der gebundenen Selbstvorsorge 
(Säule 3a)

Die Altersleistung aus der gebundenen Selbstvorsorge kann wie bei der zweiten Säule für 
den Erwerb und die Erstellung von Wohneigentum zum Eigenbedarf, Beteiligung am Wohn-
eigentum zum Eigenbedarf sowie für die Amortisation von Hypothekardarlehen ausgerichtet 
werden. Eine Rückzahlung, wie sie beim Vorbezug in der zweiten Säule vorgesehen ist, ist 
dagegen in der Säule 3a nicht möglich. Im Übrigen kann die versicherte Person den An-
spruch auf Vorsorgeleistungen oder einen Betrag bis zur Höhe ihres Sparguthabens ver-
pfänden, wobei die Artikel 8 - 10 WEFV sinngemäss gelten (vgl. Art. 4 Abs. 2 der Verord-
nung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen 
[BVV3; SR 831.461.3]). Die Begriffe "Wohneigentum", „Beteiligungen“ und "Eigenbedarf" 
richten sich nach den Artikeln 2 - 4 WEFV.

IV. Inkrafttreten und Empfehlung an die Kantone

Das vorliegende Kreisschreiben gilt ab sofort und ersetzt das Kreisschreiben Nr. 23 vom 
5. Mai 1995.

Der Vorstand der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) hat das vorliegende Kreisschrei-
ben genehmigt und empfiehlt den Kantonen, die darin festgehaltenen Regelungen in analo-
ger Weise auch für die direkten Steuern der Kantone und Gemeinden zu übernehmen.
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11. Inkrafttreten / Aufhebung bisheriger Kreisschreiben und Rundschreiben / Empfehlung 
an die Kantone .................................................................................................................................. 11

1. Rechtliche Grundlagen 

Gestützt auf Artikel 82 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) können Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende  
Beiträge für weitere, ausschliesslich und unwiderruflich der beruflichen Vorsorge dienende, 
anerkannte Vorsorgeformen abziehen. Diese Vorsorgeformen werden als dritte Säule oder 
präziser als Säule 3a bezeichnet. Als anerkannte Vorsorgeformen gelten die gebundene Vor-
sorgeversicherung bei Versicherungseinrichtungen sowie die gebundene Vorsorgeverein- 
barung mit Bankstiftungen (Art. 1 Abs. 1 der Verordnung über die steuerliche Abzugsberech-
tigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen [BVV 3; SR 831.461.3]). 

2. Prüfung der Vertragsmodelle 

Vertragsmodelle für anerkannte Vorsorgeformen sind von den Vorsorgeträgern vor Ab-
schluss entsprechender Vorsorgeverträge der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV), 
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben, Abteilung 
Recht, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, einzureichen. Diese prüft aufgrund der eingereichten Un-
terlagen (Bankstiftung: SHAB-Auszug, Stiftungsurkunde, Reglement und Vorsorgevereinba-
rung im Doppel; Versicherungsgesellschaft: Produktebeschrieb, evtl. Tarifeingabe an BPV, 
Allgemeine und evtl. Besondere Versicherungsbedingungen und Musterpolice im Doppel) 
und unter Berücksichtigung der Belange der Verrechnungssteuer, ob Form und Inhalt den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechen (Art. 1 Abs. 4 BVV 3). Da die gebundene Selbstvor-
sorge im Sinne von Artikel 82 BVG den Berechtigten nur Anwartschaften vermittelt, haben 
sich die entsprechenden Vorsorgeverträge von den übrigen Versicherungs- und Sparverträ-
gen deutlich zu unterscheiden. 

Die Bezeichnungen "gebundene Vorsorgeversicherung" und "gebundene Vorsorgeverein-
barung" dürfen nur für Vertragsmodelle verwendet werden, die von der ESTV genehmigt 
worden sind. Bei Fehlen dieser Genehmigung ist der Abzug für die entsprechenden Vorsor-
gebeiträge zu verweigern. 

3. Kreis der Vorsorgenehmer 

Vorsorgeverträge für anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge können nur von 
Personen abgeschlossen werden, die ein der AHV/IV-Pflicht unterliegendes Erwerbs- oder 
Erwerbsersatzeinkommen erzielen. Auch Grenzgänger mit Wohnsitz im Ausland, die für ei-
nen Arbeitgeber in der Schweiz arbeiten, können eine Säule 3a bilden; dabei ist unwesent-
lich, ob sie ihre Vorsorgebeiträge in der Schweiz zum Abzug bringen können oder nicht. 

Weist der Vorsorgenehmer nach, dass er erwerbstätig ist, kann er bis höchstens fünf Jahre 
nach Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters die eingebrachten Beiträge zum Abzug 
bringen. Den Nachweis der Erwerbstätigkeit hat der Vorsorgenehmer jährlich zu erbringen 
(vgl. Mitteilung über die berufliche Vorsorge Nr. 103 des Bundesamt für Sozialversicherun-
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gen). Ab Vollendung des 69. Altersjahrs (Frauen) bzw. 70. Altersjahrs (Männer) besteht kei-
ne Abzugsberechtigung mehr, auch wenn weiterhin ein AHV/IV-pflichtiges Einkommen erzielt 
wird.

4. Begünstigte Personen 

Im Erlebensfall ist der Vorsorgenehmer die begünstigte Person. Nach dessen Ableben ist 
Begünstigter der überlebende Ehegatte oder der/die eingetragene Partner/in. Bei Nichtvor-
handensein eines Ehegatten oder eines Partners / einer Partnerin gelten als Begünstigte die 
direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die von der verstorbenen Person in 
erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten 
fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die 
für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss. Die Reihen-
folge dieser begünstigten Personen kann vom Vorsorgenehmer geändert und die Ansprüche 
können näher bezeichnet werden. Erst wenn solche Personen nicht vorhanden sind, sind die 
Eltern, die Geschwister und die übrigen Erben als Begünstigte vorgesehen, wobei auch hier 
die Reihenfolge festgelegt und Ansprüche näher bezeichnet werden können (vgl. Art. 2 
BVV 3). 

5. Abzugsberechtigung für Beiträge 

5.1. Allgemeines 

Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe e des 
Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) 
in Verbindung mit Artikel 7 BVV 3 ihre Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen in begrenz-
tem Umfang steuerlich zum Abzug bringen. Diese Beiträge gelten auch bei den Selbständig-
erwerbenden stets als Kosten der privaten Lebenshaltung und dürfen deshalb der Erfolgs-
rechnung nicht belastet werden. Der Umfang der Abzugsberechtigung entspricht zugleich 
der Höhe der zulässigen Beiträge an diese Vorsorgeformen; die Leistung höherer als der 
steuerlich abzugsberechtigten Beiträge ist nicht möglich. Überschiessende Beiträge stellen 
freies Sparen dar. Die Erträge aus solchen Vermögenswerten unterliegen der ordentlichen 
Besteuerung (vgl. dazu auch Ziffer 9.1. unten). 

Die Begrenzung nach Artikel 7 BVV 3 umfasst auch allfällige Beiträge an eine ergänzende 
Risiko-Vorsorgeversicherung oder Zuschläge für unterjährige Ratenzahlungen (Art. 1 Abs. 3 
Satz 2 BVV 3). 

Jeglicher Abzug setzt die Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen voraus. Bei vorübergehen-
dem Unterbruch der Erwerbstätigkeit (Militärdienst, Arbeitslosigkeit, Krankheit usw.) bleibt 
die Abzugsberechtigung erhalten. Bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit entfällt die Möglichkeit 
der Beitragsleistungen, selbst wenn das für die Ausrichtung von Altersleistungen vorgesehe-
ne Terminalter noch nicht erreicht ist (z.B. bei vorzeitiger Pensionierung, bei Aufgabe der 
Erwerbstätigkeit infolge Mutterschaft, 100%-iger Invalidität und fehlender Resterwerbsfähig-
keit).

Erbringt eine Vorsorgeversicherung eine Leistung aus einer Prämienbefreiung, so stellt diese 
beim Vorsorgenehmer kein Einkommen dar, da der Vorsorgenehmer gar nicht über die ent-
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sprechenden Mittel verfügen kann. Solche Beiträge kann der Vorsorgenehmer sodann auch 
nicht steuerlich zum Abzug bringen. 

5.2. Vielzahl von Vorsorge-Konten oder Vorsorge-Policen 

Ein Vorsorgenehmer kann mit mehreren Bankstiftungen oder Versicherungsgesellschaften 
jeweils mehrere Vorsorgeverträge abschliessen. Für jedes Vorsorgekonto bzw. für jede Vor-
sorgepolice muss ein separater Vorsorgevertrag vorliegen. Die Gesamtsumme der Einzah-
lungen pro Jahr darf den Maximalbetrag von Artikel 7 Absatz 1 BVV 3 nicht übersteigen (vgl. 
Ziffer 5.3. nachfolgend). 

5.3. Oberer Grenzbetrag 

Nach Artikel 7 Absatz 1 BVV 3 sind Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen bis jährlich 
8 Prozent (Bst. a) bzw. 40 Prozent (Bst. b) des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Ab-
satz 1 BVG abziehbar. Unter dem oberen Grenzbetrag ist jener Betrag zu verstehen, bis zu 
dem der Jahreslohn eines Arbeitnehmers der obligatorischen Versicherung in der 2. Säule 
(BVG-Obligatorium) unterliegt. Gestützt auf Artikel 9 BVG kann der Bundesrat die Anpas-
sung dieses Grenzbetrages an die Altersrenten der AHV und die allgemeine Lohnentwick-
lung vornehmen. Die periodischen Anpassungen des Grenzbetrages sowie der abzugsfähi-
gen Maximalbeträge nach Artikel 7 Absatz 1 BVV 3 veröffentlicht die ESTV mittels Rund-
schreiben.

5.4. Abzug für Steuerpflichtige, die einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge 
(2. Säule) angehören 

In der 2. Säule versicherte Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können gemäss Arti-
kel  7 Absatz 1 Buchstabe a BVV 3 ihre im betreffenden Jahr tatsächlich geleisteten Beiträge 
an anerkannte Vorsorgeformen bis 8 Prozent des oberen Grenzbetrages abziehen. Dieser 
Abzug kann von allen in Frage kommenden erwerbstätigen Steuerpflichtigen beansprucht 
werden, unabhängig davon, ob sie in der 2. Säule obligatorisch oder freiwillig versichert sind. 
Nach Artikel 7 Absatz 2 BVV 3 können Ehegatten oder eingetragene Partnerinnen oder 
Partner, die beide einer Erwerbstätigkeit nachgehen, den Abzug je für sich geltend machen. 
Dabei ist es unerlässlich, dass der entsprechende Vorsorgevertrag auf ihn als Vorsorgeneh-
mer lautet. Der höchstzulässige Abzug richtet sich für jeden Ehegatten oder Partner/in ein-
zeln danach, ob er/sie in der beruflichen Vorsorge versichert ist oder nicht. Voraussetzung 
für die Geltendmachung eines Abzuges ist das Ausweisen eines AHV/IV-pflichtigen Er-
werbseinkommens des entsprechenden Ehegatten oder Partners/in in der Steuererklärung. 

5.5. Abzug für Steuerpflichtige, die keiner Einrichtung der beruflichen Vor-
sorge (2. Säule) angehören 

Nicht in der 2. Säule versicherte Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können nach  
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b BVV 3 ihre im betreffenden Jahr tatsächlich geleisteten  
Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen bis 20 Prozent des Erwerbseinkommens, jedoch 
höchstens bis 40 Prozent des oberen Grenzbetrages abziehen. 
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Jeglicher Abzug setzt die Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen voraus. Kein Abzug kommt 
deshalb in Betracht, wenn sich aus der Erwerbstätigkeit ein Verlust ergibt. Bei vorüberge-
hendem Unterbruch der Erwerbstätigkeit (Militärdienst, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit, Krank-
heit usw.) bleibt die Abzugsberechtigung erhalten, sofern im entsprechenden Jahr für Er-
werbseinkommen und/oder Erwerbsersatzeinkommen AHV/IV-Beiträge geleistet worden 
sind.

Unter Erwerbseinkommen ist die Gesamtheit des Einkommens eines Steuerpflichtigen aus 
selbständiger und unselbständiger, haupt- und nebenberuflicher Erwerbstätigkeit gemäss 
Steuererklärung zu verstehen. Bei Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit ist dies 
der Bruttolohn nach Abzug der AHV/IV/EO/ALV-Beiträge, bei Einkommen aus selbständiger 
Erwerbstätigkeit der Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Vornahme allfälliger steu-
erlicher Berichtigungen (auch hier nach Abzug der persönlichen Beiträge an die AHV/IV/EO, 
aber ohne Abzug irgendwelcher Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen). Das Erwerbsein-
kommen umfasst auch allfällige realisierte Wertzuwachsgewinne auf dem Geschäftsvermö-
gen. Ein Abzug für Vorsorgebeiträge, welcher mangels genügenden Erwerbseinkommens 
steuerlich nicht geltend gemacht wurde, kann nicht in späteren Jahren nachgeholt werden. 

Auch bei Selbständigerwerbenden, die ihr Geschäftsjahr per Ende des Kalenderjahres ab-
schliessen, gilt, dass Beiträge an die Säule 3a bis Ende des Kalenderjahres geleistet werden 
müssen, wenn sie im entsprechenden Steuerjahr zum Abzug gebracht werden wollen. Zu 
einem späteren Zeitpunkt können keine zusätzlichen und rückwirkenden Beiträge mehr  
geleistet werden. 

5.6. Sonderfälle 

a) Mitarbeit im Beruf oder im Betrieb des Ehegatten 
Bei Mitarbeit im Beruf oder im Betrieb des Ehegatten wird vermutet, diese halte sich im 
Rahmen der ehelichen Beistandspflicht, weshalb die Bildung einer Säule 3a für den mithel-
fenden Ehegatten nicht zulässig ist. Möchten die Ehegatten auch für den mithelfenden Ehe-
partner einen Abzug nach Artikel 7 BVV 3 beanspruchen, obliegt es ihnen, das Vorliegen ei-
nes den Rahmen der ehelichen Beistandspflicht übersteigenden Arbeitsverhältnisses darzu-
tun. Auf dem entsprechenden Einkommen des mithelfenden Ehegatten müssen auf dessen 
Namen AHV/IV-Beiträge abgerechnet werden. 

b) Selbständigerwerbender mit der 2. Säule unterliegendem Nebenverdienst
Ein Selbständigerwerbender, der einer unselbständigen Nebenerwerbstätigkeit nachgeht und 
für dieses Erwerbseinkommen einer 2. Säule angeschlossen ist, kann lediglich einen Abzug 
nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a BVV 3 geltend machen (vgl. Bundesgerichtsentscheid 
vom 15. Juni 1990 i.S. T. A. publiziert in: ASA 60 S. 321). Gestützt auf Artikel 1 Absatz 1  
der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; 
SR 831.441.1) besteht jedoch die Möglichkeit, dass sich ein hauptberuflich selbständig  
Erwerbender für seine Nebenerwerbstätigkeit von der obligatorischen Versicherung im Rah-
men der 2. Säule freistellen lässt. Nach erfolgter Freistellung gehört er nicht mehr einer  
beruflichen Vorsorgeeinrichtung an und kann den Säule 3a-Abzug nach Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b BVV 3 geltend machen. 
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c) IV-Bezüger 
Vorsorgenehmer, die zwar eine Invalidenrente der eidgenössischen Invalidenversicherung 
beziehen, jedoch im Rahmen der Resterwerbsfähigkeit ein der AHV/IV-Pflicht unterliegendes 
Erwerbseinkommen erzielen, können eine Säule 3a bilden. 

d) Steuerpflichtige, die der Quellensteuer unterliegen 
Bei der Tarifberechnung der Quellensteuer werden individuelle Abzüge wie z.B. Einzahlun-
gen in die Säule 3a nicht berücksichtigt. Hat ein an der Quelle Steuerpflichtiger solche Ein-
zahlungen geleistet, kann er von der Veranlagungsbehörde bis Ende März des Folgejahres 
eine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen (Art. 137 Abs. 1  
DBG). Die Einzahlungen in die gebundene Vorsorge Säule 3a sind unter Anfechtung dieser 
Verfügung geltend zu machen (vgl. Art. 2 Bst. e der Quellensteuerverordnung [QStV; SR 
642.118.2]). 

e) Einzahlung in die Säule 3a bei Beendigung der Erwerbstätigkeit 
Im Jahr, in dem die Erwerbstätigkeit beendet wird, kann der volle Beitrag geleistet werden 
gemäss Art. 7 Abs. 4 BVV 3. Nach diesem Zeitpunkt dürfen Bankstiftungen und Versiche-
rungseinrichtungen keine Vorsorgebeiträge mehr entgegennehmen. 

f) Unselbständig Erwerbstätige, die das AHV-Rentenalter überschritten 
haben

Leistet der Vorsorgenehmer keine Beiträge mehr in eine Vorsorgeeinrichtung, weil er das 
ordentliche AHV-Rentenalter bereits überschritten hat und Rentenbezüger ist (passive Zuge-
hörigkeit), ist er aber weiterhin unselbständig erwerbstätig, kann er bis fünf Jahre nach Errei-
chen des ordentlichen AHV-Rentenalters bis 20 Prozent des Erwerbseinkommens, jedoch 
höchstens 40 Prozent des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 BVG in die Säule 
3a einzahlen. 
Ist der Vorsorgenehmer jedoch noch aktiv bei einer Vorsorgeeinrichtung versichert 
(selbst wenn keine Beiträge mehr geleistet werden), kann er bis höchstens fünf Jahre 
nach Erreichen des AHV-Rentenalters jährlich bis 8 Prozent des oberen Grenzbetrages 
nach Artikel 8 Absatz 1 BVG in die Säule 3a einzahlen. 

g) Berechnung des Abzuges beim Übergang von einer unselbständigen zu 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder umgekehrt 

Während der Zeitspanne der unselbständigen Erwerbstätigkeit mit Anschluss an eine Pen-
sionskasse kann die steuerpflichtige Person – ein entsprechendes Erwerbseinkommen vor-
ausgesetzt – maximal den in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a BVV 3 vorgesehenen Maximal-
betrag einbezahlen. Für die Zeitspanne der Selbständigkeit ohne Anschluss an eine Pensi-
onskasse kann die steuerpflichtige Person bis zu 20% ihres selbständigen Erwerbseinkom-
mens einbezahlen, vorausgesetzt sie schliesst die Buchhaltung per Ende des Jahres ab. Für 
das betroffene Jahr kann insgesamt (inkl. allfällige Einzahlung in die kleine Säule 3a) nicht 
mehr als der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b BVV 3 vorgesehene Maximalbetrag (40% des 
oberen Grenzbetrages nach Art. 8 Abs. 1 BVG) einbezahlt werden. Gleich verhält es sich 
beim Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung infolge Aufnahme einer unselbständigen Er-
werbstätigkeit während des Jahres. 
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6. Ausrichtung und Besteuerung der Leistungen 

6.1. Grundsätze 

Die gebundene Selbstvorsorge dient ausschliesslich und unwiderruflich der Vorsorge und 
vermittelt nur Anwartschaften. Altersleistungen aus der Säule 3a dürfen deshalb frühestens 
fünf Jahre vor Erreichen des AHV-Rentenalters ausgerichtet werden (Art. 3 Abs. 1 BVV 3). 
Vereinbarungen, die ein Vertragsende nach Erreichen des 69. (Frauen) bzw. 70. (Männer) 
Altersjahres vorsehen, sind unzulässig. Ebenso ist der Abschluss eines neuen Vorsorgever-
trages nach diesem Termin ausgeschlossen. Spätestens fünf Jahre nach Erreichen des 
AHV-Alters fällt der anwartschaftliche Charakter dahin. Es muss eine Auszahlung erfolgen, 
welche zu besteuern ist. Beendet der Vorsorgenehmer seine Erwerbstätigkeit nach dem  
ordentlichen AHV-Rentenalter, aber vor dem 69. (Frauen) bzw. 70 (Männer) Altersjahr, so 
muss die Auflösung von sämtlichen noch bestehenden Säule 3a-Konti, bzw. –Policen im 
Zeitpunkt der Beendigung der Erwerbstätigkeit erfolgen, was die Steuerbarkeit all dieser 
Leistungen auslöst. 

Kapitalleistungen aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge werden gemäss 
Artikel 22 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 38 DBG gesondert besteuert. Sie unterliegen 
einer vollen Jahressteuer, die zu einem Fünftel der Tarife nach Artikel 36 DBG berechnet 
wird. Bei Auflösung des Vorsorgeverhältnisses entsteht die Verrechnungssteuerforderung, 
welche durch Entrichtung oder Meldung erfüllt werden kann (vgl. Art. 7, 11, 12 und 19 des 
Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer [VStG; SR 642.21]). 
Die Erträge der Guthaben unterliegen fortan der Verrechnungssteuer nach Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe d VStG. 

6.2. Vorzeitige Ausrichtung 

a) Allgemeines 
Die vorzeitige Ausrichtung von Leistungen ist nur in den in Artikel 3 Absatz 2 und 3 BVV 3 
vorgesehenen Ausnahmefällen möglich. Dies gilt auch für Zinsen, Gewinnanteile und der-
gleichen, die erst zusammen mit den eigentlichen Vorsorgeleistungen ausbezahlt und auch 
nicht mit geschuldeten Beiträgen verrechnet werden dürfen. Die gesamte Leistung unterliegt 
der Besteuerung nach Artikel 22 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 38 DBG. Es spielt keine 
Rolle, ob Beiträge teilweise von der Versicherungseinrichtung infolge einer Prämienbefreiung 
geleistet worden sind. Der Vorsorgenehmer hat die Gesamtleistung zu versteuern. 

Gemäss Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b BVV 3 besteht die Möglichkeit der vorzeitigen Aus-
richtung der Altersleistung unter Einbringung des Guthabens in eine andere anerkannte Vor-
sorgeform. Dieses Vorgehen setzt die vollständige Auflösung des entsprechenden Vorsorge-
kontos bzw. der entsprechenden Versicherungspolice und den Abschluss einer neuen ge-
bundenen Vorsorgeversicherung bzw. einer neuen gebundenen Vorsorgevereinbarung vor-
aus (z.B. bei einer anderen Bank oder bei einer anderen Versicherungsgesellschaft). In sol-
chen Übertragungsfällen ist keine Steuerbescheinigung auszustellen. Ein Splitting bestehen-
der Vorsorgeguthaben ist nicht möglich. Der Steuerpflichtige kann nicht durch eine teilweise 
Übertragung vorhandener Altersguthaben der gebundenen Selbstvorsorge neue Vorsorge-
konten oder Vorsorgeversicherungen (Säule 3a) bilden. 
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Verlangt ein Vorsorgenehmer innerhalb der fünf Jahre vor Erreichen des AHV-Rentenalters, 
dass ihm sein Vorsorgekapital ausbezahlt wird, beendet er damit den Aufbau seiner Vorsor-
ge, auch wenn er nur eine Teilauszahlung verlangt. Mit dem ersten Bezug verfügt der Vor-
sorgenehmer über seinen Vorsorgeanspruch, wodurch der anwartschaftliche Charakter des 
Vorsorgeguthabens insgesamt dahinfällt. Bereits im Zeitpunkt des ersten Bezugs (Teilbezü-
ge stellen lediglich eine Zahlungsmodalität dar) realisiert er das gesamte auf dem betroffe-
nen Konto/der betroffenen Police angesammelte Vorsorgekapital inklusive Zinsen. Dies hat 
zur Folge, dass das gesamte auf diesem Konto/dieser Police vorhandene Vorsorgekapital 
einkommenssteuerlich erfasst wird. Beim ersten Teilbezug ist daher das Vorsorgekonto/die 
Vorsorgepolice zu saldieren; das nicht bezogene Kapital ist auf ein frei verfügbares Konto zu 
übertragen. Die Versicherungsleistung unterliegt grundsätzlich gemäss Artikel 7 VStG der 
Verrechnungssteuer (Ausnahmen vgl. Art. 8 VStG). Die entsprechende Steuerpflicht kann 
entweder durch Entrichtung der Steuer oder durch Meldung der steuerbaren Leistung erfüllt 
werden (Art. 11 Abs. 1 VStG). Bei Meldung ist die Bruttoleistung inkl. Zinsen anzugeben. 

b) Vorbezug im Rahmen der Wohneigentumsförderung (WEF) 
Gemäss Artikel 3 Absatz 3 BVV 3 kann die Altersleistung aus der gebundenen Selbstvorsor-
ge ferner für den Erwerb und die Erstellung von Wohneigentum zum Eigenbedarf, als Betei-
ligung an Wohneigentum zum Eigenbedarf sowie für die Amortisation von Hypothekardarle-
hen ausgerichtet werden. Ein Vorbezug kann alle fünf Jahre geltend gemacht werden. Eine 
Rückzahlung, wie sie beim Vorbezug in der zweiten Säule vorgesehen ist, ist dagegen in der 
Säule 3a nicht möglich. Im Übrigen kann der Versicherte den Anspruch auf Vorsorgeleistun-
gen oder einen Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung verpfänden, wobei die Arti-
kel 8 - 10 der Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vor-
sorge (WEFV: SR 831.411) sinngemäss gelten (vgl. Art. 4  Abs. 2 BVV 3). Die Begriffe 
"Wohneigentum", „Beteiligungen“ und "Eigenbedarf" richten sich nach den Artikeln 2–4 
WEFV. Bei solchen Vorbezügen unterliegt im Zeitpunkt der Auszahlung stets nur der ausge-
richtete Teilbezug der Besteuerung nach Artikel 22 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 
38 DBG. Damit beide Ehegatten Vorsorgeguthaben aus ihrer Säule 3a zur Amortisation der 
Hypothek oder zum Erwerb von Wohneigentum beziehen können, müssen sie beide Eigen-
tümer (Mit- oder Gesamteigentümer) sein. 

Eine Ausrichtung unter dem Titel „Wohneigentumsförderung“ ist nur bis zu dem in Artikel 3 
Absatz 1 BVV 3 festgelegten Alter möglich. Überschreitet der Versicherte dieses Alter, kann 
er nur die gesamte Leistung aus dem fraglichen Vorsorgeverhältnis – zu welchem Zweck 
auch immer – beziehen. Die Auflösung des Vorsorgeverhältnisses hat sodann die Besteue-
rung der entsprechenden Leistung als Ganzes zur Folge. 

c) Barauszahlung infolge Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
oder bei Wechsel der selbständigen Erwerbstätigkeit 

Die Barauszahlung von Vorsorgeguthaben der gebundenen Selbstvorsorge infolge Aufnah-
me einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder bei Aufgabe der bisherigen und Aufnahme  
einer andersartigen selbständigen Erwerbstätigkeit (vgl. Art. 3 Abs. 2 Bst. c und d BVV 3) ist 
nur innerhalb eines Jahres seit der Aufnahme derselben möglich. Zudem muss bei Auflö- 
sung des Vorsorgeverhältnisses das gesamte Vorsorgeguthaben bezogen werden; ein Teil-
bezug ist nicht zulässig. 
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6.3. Einkauf von Beitragsjahren der beruflichen Vorsorge mit Mitteln der 
Säule 3a 

Die vorzeitige Ausrichtung der Altersleistung aus der Säule 3a ist bei Auflösung des Vorsor-
geverhältnisses zulässig, wenn der Vorsorgenehmer die ausgerichtete Leistung für den Ein-
kauf in eine steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung der beruflichen Vorsorge verwendet (vgl. 
Art. 3 Abs. 2 Bst. b BVV 3). Die Überweisung des Vorsorgeguthabens muss direkt vom Säu-
le-3a-Vorsorgeträger an die Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule erfolgen. Eine Übertragung ist 
steuerneutral. Das transferierte Guthaben gelangt im Zeitpunkt der Überweisung nicht zur 
Besteuerung; eine Meldung über Kapitalleistungen an die ESTV hat daher nicht zu erfolgen. 
Andererseits kann der so eingebrachte Einkaufsbetrag steuerlich nicht zum Abzug gebracht 
werden, weshalb eine Bescheinigung über Einkaufsbeiträge zu unterbleiben hat. 

6.4. Kann ein in der beruflichen Vorsorge getätigter WEF-Vorbezug mit Mitteln 
der gebundenen Selbstvorsorge zurückbezahlt werden? 

Die in der BVV 3 normierten vorzeitigen Ausrichtungsgründe lassen eine solche steuerneut-
rale Übertragung nicht zu. Die Rückzahlung eines WEF-Vorbezuges stellt zudem nie einen 
Einkauf im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b BVV 3 dar. Vorsorgerechtlich können 
bereits für die Vorsorge gebundene Mittel nicht zur Behebung einer durch einen WEF-
Vorbezug entstandenen Lücke verwendet werden. Der in das Wohneigentum investierte Be-
trag muss aus Mitteln, die noch nicht zu Vorsorgezwecken gebunden sind, an die Vorsorge-
einrichtung zurückbezahlt werden. Aufgrund der Zweckgebundenheit der Mittel in der Säu-
le 3a ist eine vorzeitige Ausrichtung im Sinne einer Direktüberweisung in die 2. Säule zur 
Rückzahlung eines WEF-Vorbezuges nicht zulässig. 

7. Reinvestition der Altersleistung aus einer 2. Säule in eine Vorsorgeform 
der Säule 3a 

Die Leistung aus einer Vorsorgeeinrichtung (2. Säule) oder aus einer Freizügigkeitseinrich-
tung kann nicht in die Säule 3a übertragen werden. Dies würde einem Einkauf von fehlenden 
Beitragsjahren gleichkommen, den es im Bereich der Säule 3a nicht gibt. Die aus der berufli-
chen Vorsorge ausgerichtete Vorsorgeleistung ist im ganzen Umfang zu besteuern und die 
an die Säule 3a geleisteten Beiträge können nur bis zum Maximalbetrag vom Einkommen in 
Abzug gebracht werden. Darüber hinausgehende Einmalprämien oder das gleichzeitige Be-
zahlen von Beiträgen für mehrere Jahre können nicht akzeptiert werden. 

8. Bescheinigungspflicht 

Versicherungseinrichtungen und Bankstiftungen haben gemäss Artikel 8 BVV 3 und Arti-
kel 129 Absatz 1 Buchstabe b DBG dem Vorsorgenehmer die erbrachten Beiträge und Leis-
tungen zu bescheinigen. Die ausgerichteten Leistungen sind gemäss VStG vom Vorsorge-
träger der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) Direkte Bundessteuer, Verrechnungs-
steuer, Stempelabgaben, Abteilung Erhebung, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, zu melden. Die 
entsprechenden Formulare 563 "Meldung über Kapitalleistungen" und 565 "Rentenmeldung" 
können bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) Direkte Bundessteuer, Verrech-
nungssteuer, Stempelabgaben, Abteilung Erhebung, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, oder im 
Internet bestellt werden. 



448

KS 18 | Art. 9 

10

Wurden durch die Versicherungseinrichtung Leistungen infolge einer Prämienbefreiung er-
bracht, so ist in der Rubrik „Bemerkungen“ ein Hinweis anzubringen und der entsprechende 
Betrag zu nennen. Ebenfalls unter „Bemerkungen“ sind die vom Vorsorgeträger auf Veran-
lassung der Steuerbehörden vorgenommenen Rückzahlungen von zuviel einbezahlten Bei-
trägen und Einlagen anzugeben (Datum der Rückzahlung und Betrag). 

9. Folgen unzulässiger Einzahlungen 

9.1. Für den Vorsorgenehmer 

Auf Vorsorgekonten und in Vorsorgeversicherungen können nicht höhere Beiträge einbezahlt 
werden, als ein Abzug gemäss Artikel 7 Absatz 1 BVV 3 zulässig ist. Bei der Beschränkung 
des höchstzulässigen Einzahlungsbetrages geht es auch um eine Beschränkung der Steuer-
befreiung bezüglich der Einkommens-, Vermögens- und der Verrechnungssteuer. Die einbe-
zahlten Beträge sind von der Vermögenssteuer ausgenommen und die Erträge daraus unter-
liegen nicht der Verrechnungssteuer. Sind überhöhte Einzahlungen vorgenommen worden, 
fordert die Veranlagungsbehörde den Steuerpflichtigen auf, sich die zu viel einbezahlten Be-
träge vom Vorsorgeträger zurückerstatten zu lassen. Die Vorsorgeeinrichtungen bezahlen 
nur den nominellen Überschussbetrag zurück, der auf diesem Betrag aufgelaufene Zins wird 
nicht zurückerstattet. Für die Veranlagung wird der nicht zum Abzug zugelassene Betrag 
dem Einkommen sowie bei Rückerstattungspflicht dem Vermögen des Steuerpflichtigen zu-
gerechnet. Steuerpflichtige, welche eine Rückerstattung nicht veranlassen, unterliegen dem 
Risiko eines Nach- und Strafsteuerverfahrens, da in den Folgejahren die Erträge aus den 
überhöhten Beiträgen beim Einkommen sowie die überhöhten Beiträge im Vermögen nicht 
deklariert sind. 

Bei Säule-3a-Versicherungspolicen kann jedoch nur der Sparteil an der Gesamtprämie zu-
rückerstattet werden. Die Prämie für eine Risikoversicherung kann nicht mehr zurückbezahlt 
werden, da das Risiko zum Zeitpunkt der Besteuerung vom Versicherer bereits gedeckt wur-
de und die Prämie daher geschuldet ist. Übersteigt der Prämienanteil für eine Risikoversi-
cherung den höchstzulässigen Abzug gemäss Artikel 7 BVV 3 muss eine sofortige Anpas-
sung der Risikoversicherung verlangt werden. 

9.2. Für Versicherungseinrichtungen und Bankstiftungen 

Bankstiftungen, die unter dem Titel der gebundenen Selbstvorsorge höhere Beiträge als  
diejenigen, die der Abzugsberechtigung entsprechen, entgegennehmen (vgl. vorne unter  
Ziffer 5.1.), verlieren den Anspruch auf Steuerbefreiung (Art. 6 BVV 3), weil die einbezahlten 
Beiträge in diesem Fall nicht ausschliesslich der Vorsorge im Sinne der BVV 3 dienen. 

10. Anlage in Wertschriften; Verrechnungssteuer-Rückforderung 

Sofern zugunsten der Vorsorgenehmer individuelle Wertschriftendepots eröffnet worden 
sind, hat die Bankstiftung Anspruch auf Rückerstattung der auf den Kapitalerträgen abgezo-
genen Verrechnungssteuer. Sie hat den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer 
bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV), Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, 
Verrechnungssteuer, Stempelabgabe, Abteilung Rückerstattung, Eigerstrasse 65, 
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3003 Bern, einzureichen. Dem Antrag ist ein Verzeichnis beizulegen, das die Namen und 
Adressen dieser Einleger sowie den Betrag ihrer Anlagen und der auf sie entfallenden Brut-
toerträge angibt. Im jährlichen Depotauszug ist darauf hinzuweisen, dass dem Vorsorge-
nehmer kein Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer zusteht (vgl. Art. 53 der 
Vollziehungsverordnung vom 19. Dezember 1966 zum Bundesgesetz über die Verrech-
nungssteuern [Verrechnungssteuerverordnung VStV; SR 642.211]). 

11. Inkrafttreten / Aufhebung bisheriger Kreisschreiben und Rundschreiben / 
Empfehlung an die Kantone 

Das vorliegende Kreisschreiben tritt per sofort in Kraft. Es ersetzt die bisherigen Kreisschrei-
ben Nr. 2 vom 31. Januar 1986 und Nr. 1 vom 22. November 1989 der ESTV. Ebenfalls auf-
gehoben ist Ziffer V. des Kreisschreibens Nr. 1 vom 14. Juli 1988. Aufgehoben sind: 

- das Rundschreiben an die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Kantone über 
Bankstiftungen und Versicherungseinrichtungen betreffend die Begrenzung der Höhe 
der Beitragszahlungen vom 28. April 1987,

- das Rundschreiben an die Versicherungseinrichtungen und Bankstiftungen über die 
Steuerbescheinigung der Beiträge an die Säule 3a vom 26. Oktober 1987, 

- das Rundschreiben an die kantonalen Steuerverwaltungen über die Bescheinigung 
der Beiträge für anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge  
(Säule 3a) vom 26. Januar 1988,

- das Rundschreiben an die Versicherungseinrichtungen und Bankstiftungen über Bei-
träge an anerkannte Vorsorgeformen (Säule 3a) vom 9. Juni 1988,

- das Rundschreiben an die Bankstiftungen betreffend die gebundene Selbstvorsorge 
(Säule 3a) vom 24. Januar 1991,

- das Rundschreiben an die Bankstiftungen und Lebensversicherungsgesellschaften 
über die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a); Neuerungen per 1. Januar 1995 vom 
23. November 1994 sowie  

- die Rundschreiben an die Bankstiftungen und Lebensversicherungsgesellschaften 
betreffend die Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an 
anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3); Säule 3a vom 14. November 1996, 15. Januar 
2001 und 10. Mai 2001. 

Der Vorstand der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) hat das vorliegende Kreisschrei-
ben genehmigt und empfiehlt den Kantonen, die darin festgehaltenen Regelungen in analo-
ger Weise auch für die direkten Steuern der Kantone und Gemeinden zu übernehmen. 

Die vorliegende Version des Kreisschreibens Nr. 18 ersetzt diejenige vom 4. Oktober 2007. 
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M E R K B L A T T

Betreffend Ausfüllen der Meldeformulare WEF – Formular «WEF» für Vorbezüge und Formular «WEF-RZ» für 
Rückzahlungen – gemäss Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge.

1. Allgemeines

 Versicherungs- und Vorsorgeeinrichtungen sind verpflichtet, den Vorbezug bzw. die Pfandverwertung der 
Freizügigkeitsleistung sowie die Rückzahlung an die betreffende Einrichtung der Eidg. Steuerverwaltung 
innerhalb von dreissig Tagen auf amtlichem Formular zu melden. Die WEF-Meldeformulare sind nur für 
Vorbezüge und Rückzahlungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (2. Säule und Freizügigkeitsformen) zu 
verwenden.

2. Zu den WEF-Meldeformularen

 2.1 Dossier

 Es ist die der Versicherungs- oder Vorsorgeeinrichtung zugeteilte Dossiernummer anzugeben.

 2.2 Meldung Nr.

 Die Meldungen sind fortlaufend zu nummerieren. Bei Storno ist die Meldungsnummer der Originalmeldung 
anzugeben.

 2.3 Vorsorgeeinrichtung/Versicherungseinrichtung

 Anzugeben ist die vollständige Bezeichnung (gemäss Handelsregistereintragung) und der Sitz des mit dem 
Versicherten in einem Vertragsverhältnis stehenden Versicherers.

 2.4 Name und aktuelle Adresse des Versicherten/Vorsorgenehmers

 2.4.1 Sozialversicherungsnummer

 Angabe der vollständigen Sozialversicherungsnummer.

 2.4.2 Geburtsdatum

 Angabe Geburtsdatum TT.MM.JJJJ.

 2.4.3 Korrespondenzsprache

 Auswahl Korrespondenzsprache – Deutsch, Français oder Italiano.

 2.4.4 Anrede

 Auswahl Anrede – Herr oder Frau.

 2.4.5 Name und aktuelle Adresse des Versicherten/Vorsorgenehmers

 Name, Vorname, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl), Wohnort sowie Länderzugehörigkeit im Zeit-
punkt der Auszahlung bzw. Rückzahlung sind anzugeben.
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Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
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 2.5 Meldungstyp

 Auswahl des Meldungstyp – «normale, verbindliche Meldung» oder «Storno».

 2.6 Vorsorgeform

 Auswahl der Vorsorgeform – 2. Säule, Freizügigkeitskonto/-police oder Anteilschein.

 2.7 Quellensteuer abgerechnet (nur bei Vorbezug)

 Auszuwählen ist, ob auf den Vorbezügen an Personen ohne Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz eine 
Quellensteuer abgerechnet wurde oder nicht.

 2.8 Steuerkanton

 Der bei der Auszahlung des Kapitals zuständige Kanton ist anzugeben (bei Anspruchsberechtigten mit 
Wohnsitz im Ausland ist der Kanton, in dem sich der Hauptsitz der Versicherungs- oder Vorsorgeeinrichtung 
befindet, massgebend).

 2.9 Auszahlungsdatum (nur bei Vorbezug)

 Anzugeben ist das Datum der Auszahlung TT.MM.JJJJ.

 2.10 Zahlungseingangsdatum (nur bei Rückzahlung)

 Anzugeben ist das Datum, an welchem die Rückzahlung gutgeschrieben worden ist TT.MM.JJJJ.

 2.11 Ausgerichtete Kapitalleistung (nur bei Vorbezug)

 Für die steuerliche Erfassung ist die Bruttoleistung massgebend (vor Abzug einer allfälligen Quellensteuer).

 2.12 CHF (nur bei Rückzahlung)

 Anzugeben ist der Betrag der Rückzahlung.

 2.13 Bemerkungen

 Bei einem Storno ist der jeweilige Grund anzugeben. Kommentarfeld zur freien Verfügung (z.B. zur Präzi-
sierung von Leistungen, Auszahlungen).

 2.14 Ort und Datum

 Es ist der Ausstellungsort der Meldung anzugeben (ist identisch mit dem unter Ziffer 2.3 angegebenen Ort). 
Angabe des Ausstellungsdatums der Meldung TT.MM.JJJJ.

 2.15 Tel.

 Siehe Ziffer 2.16.

 2.16 Für die Richtigkeit

 Es ist die für die Meldung verantwortliche Person mit Namen und Telefon aufzuführen.

- 2 -
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1. Allgemeines und Inkrafttreten 

Im vorliegenden Kreisschreiben werden steuerliche Fragen im Zusammenhang mit dem 
Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, [FZG]; SR 831.42) und der ent-
sprechenden Ausführungsverordnung (Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügig-
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keit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Freizügigkeitsverord-
nung FZV; SR 831.425]) erläutert. Die Ausführungen zu Ehegatten gelten in analoger Weise 
jeweils auch für Partner oder Partnerinnen einer eingetragener Partnerschaft (Art. 22d FZG).

Verschiedene Gesetzesänderungen sowie die Rechtsprechung haben eine Überarbeitung 
des Kreisschreibens Nr. 22 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) vom 4. Mai 1995 
nötig gemacht. Das vorliegende Kreisschreiben ersetzt somit das Kreisschreiben Nr. 22 der 
ESTV vom 4. Mai 1995 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge und tritt mit seiner Publikation in Kraft.

2. Freizügigkeit

2.1. Zweck und Inhalt

Das Freizügigkeitsgesetz regelt im Rahmen der beruflichen Vorsorge die Ansprüche der ver-
sicherten Person im Freizügigkeitsfall. Der Freizügigkeitsfall tritt ein, wenn die versicherte 
Person die Vorsorgeeinrichtung verlässt, bevor ein Vorsorgefall eingetreten ist (Art. 2 Abs. 1 
FZG). In diesem Fall hat die versicherte Person Anspruch auf eine Austrittsleistung. Die 
Freizügigkeitsverordnung regelt insbesondere den Erhalt des Vorsorgeschutzes, wenn die 
versicherte Person aus der bisherigen Vorsorgeeinrichtung austritt und nicht unmittelbar in 
eine neue eintritt. Der Vorsorgeschutz wird im Freizügigkeitsfall durch eine Freizügigkeitspo-
lice oder durch ein Freizügigkeitskonto erhalten, wobei die versicherte Person die Austritts-
leistung maximal an zwei Freizügigkeitseinrichtungen übertragen lassen darf (Art. 12 Abs. 1 
FZV).

Grundsätzlich gilt somit, dass die Austrittsleistung (Freizügigkeitsleistung) von der bisherigen 
Vorsorgeeinrichtung an die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers übertragen werden
muss. Die Übertragung der Austrittsleistung auf eine Freizügigkeitspolice oder auf ein Frei-
zügigkeitskonto ist nur dann zulässig, wenn die versicherte Person keiner neuen Vorsorge-
einrichtung beitritt. Wird in der neuen Vorsorgeeinrichtung nicht die gesamte mitgebrachte 
Austrittsleistung zum Einkauf der versicherten Person in die vollen reglementarischen Leis-
tungen benötigt, kann die Differenz ebenfalls auf eine Freizügigkeitseinrichtung übertragen 
werden (vgl. dazu nachstehende Ziff. 2.2.1). 

Sieht die Vorsorgeeinrichtung die Möglichkeit einer vorzeitigen Pensionierung vor, tritt der 
Vorsorgefall nicht erst mit dem Erreichen des reglementarischen Schlussalters (z.B. Alter 64 
für Frauen bzw. Alter 65 für Männer) ein, sondern grundsätzlich bereits im Zeitpunkt, in dem 
das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird; vorausgesetzt, die Kündigung des Arbeitsvertrages er-
folgt in einem Alter, in dem bereits ein reglementarischer Anspruch auf Altersleistungen be-
steht. Bei einer reglementarischen, vorzeitigen Pensionierung liegt daher kein Freizügigkeits-
fall vor, weshalb das Alterskapital nicht auf eine Freizügigkeitsform übertragen werden darf. 
Vielmehr wird diesfalls die Altersleistung fällig und ist auszurichten (vgl. dazu nachstehende 
Ziff. 2.2.4). Verlässt die versicherte Person die Vorsorgeeinrichtung zwischen dem frühest-
möglichen und dem ordentlichen reglementarischen Rentenalter und führt sie die Erwerbstä-
tigkeit weiter oder ist als arbeitslos gemeldet, liegt hingegen ein Freizügigkeitsfall vor und die 
versicherte Person hat die Möglichkeit, eine Austrittsleistung zu verlangen (Art. 2 Abs. 1bis

FZG). 

Bei Barauszahlung der Austrittsleistung durch die Vorsorgeeinrichtung bzw. Freizügigkeits-
einrichtung wird der Vorsorgeschutz aufgehoben. Daher kann der Barauszahlungsbetrag 
später nicht mehr auf ein (neues oder bestehendes) Freizügigkeitskonto oder eine Freizügig-
keitspolice eingebracht werden, es sei denn, es besteht eine Rückzahlungsverpflichtung ge-
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mäss Artikel 30d des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) und der Verordnung vom 3. Oktober 
1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (WEFV; SR 
831.411).

2.2. Steuerliche Auswirkungen

2.2.1. Übertrag der Austrittsleistung auf eine neue Vorsorgeeinrichtung oder 
auf eine Freizügigkeitseinrichtung

Wird die Austrittsleistung auf die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers, auf eine Frei-
zügigkeitspolice oder ein Freizügigkeitskonto übertragen, handelt es sich dabei aus Sicht des 
Vorsorgenehmers um steuerneutrale Vorgänge. Das Vorsorgeguthaben bleibt in diesen Fäl-
len nach wie vor in der zweiten Säule gebunden und der Verfügung des Vorsorgenehmers 
entzogen, weshalb folgerichtig auch eine Besteuerung unterbleibt. 

2.2.2 Einkauf von Beitragsjahren in die Vorsorgeeinrichtung bei bestehenden 
Freizügigkeitspolicen und -konten

Hat eine versicherte Person Freizügigkeitsguthaben, die sie nicht nach den Artikeln 3 und 4 
Absatz 2bis FZG in die Vorsorgeeinrichtung übertragen musste, reduziert sich der Höchstbe-
trag der Einkaufssumme um diesen Betrag (Art. 60a Abs. 3 der Verordnung vom 18. April 
1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2;
SR 831.441.1]). Die steuerpflichtige Person hat auf Verlangen der Steuerbehörde über allfäl-
lig bestehende Freizügigkeitsguthaben Auskunft zu erteilen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass ein Einkauf ausschliesslich bei einer 
Vorsorgeeinrichtung möglich ist, da diese ihre Leistungen in einem Vorsorgeplan festhält 
(Art. 9 Abs. 2 FZG; Art 79b Abs. 1 BVG). Bei einem Freizügigkeitskonto oder einer Freizü-
gigkeitspolice wird kein Vorsorgeplan berechnet. Das Freizügigkeitskonto oder die Freizügig-
keitspolice dient lediglich der Erhaltung des Vorsorgeschutzes (Art. 10 FZV). Systembedingt 
ergibt sich daher weder bei einem Freizügigkeitskonto noch bei einer Freizügigkeitspolice ein 
Einkaufsbedarf, weshalb ein faktischer Einkauf in eine Freizügigkeitseinrichtung steuerrecht-
lich nicht geltend gemacht werden kann.

2.2.3 Einkauf von Beitragsjahren nach Wiederaufnahme einer Erwerbstätig-
keit im Rentenalter

Ein Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen einer frühpensionierten Person, die 
wieder erwerbstätig ist, wird nur unter der Voraussetzung möglich, dass das Altersguthaben, 
über welches diese versicherte Person im Zeitpunkt des frühzeitigen Altersrücktritts verfügte, 
bei der Berechnung des notwendigen Einkaufsbetrages angerechnet wird. Die Hinzurech-
nungspflicht ergibt sich sowohl aus dem Grundsatz der Angemessenheit der Vorsorge als 
auch daraus, dass im Falle einer Frühpensionierung mit Weiterarbeit faktisch ein Freizügig-
keitsfall vorliegt und daher die Altersleistung materiell wie eine Freizügigkeitsleistung zu be-
handeln ist (vgl. Mitteilung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über die berufliche 
Vorsorge Nr. 97 vom 15. Februar 2007, Rz 568). Nur der so berechnete Einkauf kann vom 
steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden.

Für die Berücksichtigung eines fiktiven Einkaufs nach Artikel 37b Absatz 1 des Bundesge-
setzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) wird auf 
das Kreisschreiben Nr. 28 der ESTV vom 3. November 2010 über die Besteuerung der Li-
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quidationsgewinne bei definitiver Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit, Ziffer 5.5, ver-
wiesen.

2.2.4 Auszahlung des Vorsorgeguthabens

Kommt es zur Auszahlung des Vorsorgeguthabens, sei dies im Vorsorgefall (Alter, Tod oder 
Invalidität), oder im Fall der Barauszahlung gemäss Artikel 5 FZG oder Artikel 30a BVG, wird 
die entsprechende Leistung gemäss Artikel 22 Absatz 2 DBG besteuert. Gemäss Arti-
kel 16 FZV kann die Altersleistung vom Freizügigkeitskonto oder von der Freizügigkeitspolice 
frühestens fünf Jahre vor Erreichen des Rentenalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG orden-
tlich (d.h. voraussetzungslos) ausbezahlt werden. Das Freizügigkeitsguthaben darf ferner, 
unabhängig von einer Erwerbstätigkeit, bis fünf Jahre nach dem ordentlichen AHV-
Rentenalter stehen gelassen werden.

Das ausbezahlte Vorsorgeguthaben wird entweder im Rahmen der gesonderten Besteue-
rung einer vollen Jahressteuer gemäss Artikel 38 DBG unterstellt oder – bei ausländischem 
Wohnsitz des Empfängers – im Rahmen der Besteuerung an der Quelle gemäss Artikel 95f. 
DBG erfasst.

Die Jahressteuer wird für die Zwecke der direkten Bundessteuer zu einem Fünftel des an-
wendbaren Tarifs berechnet und für das Steuerjahr festgesetzt, in welchem die entspre-
chende Kapitalleistung zugeflossen ist, d.h. ausbezahlt oder gutgeschrieben wurde (Art. 38 
DBG).

Die Besteuerung an der Quelle erfolgt aufgrund der entsprechenden Bestimmungen der 
Verordnung des EFD vom 19. Oktober 1993 über die Quellensteuer bei der direkten Bun-
dessteuer (Quellensteuerverordnung [QStV; SR 642.118.2]). Gemäss Artikel 11 QStV wird 
die Kapitalleistung des im Ausland ansässigen Empfängers ungeachtet staatsvertraglicher 
Regelung stets der Quellensteuer unterstellt; der bezahlte Quellensteuerbetrag wird jedoch 
unter gewissen Bedingungen wieder zurückerstattet (so etwa dann, wenn gemäss Doppel-
besteuerungsabkommen das Besteuerungsrecht beim Ansässigkeitsstaat liegt und der Emp-
fänger der seinerzeitigen Leistung belegen kann, dass die zuständige ausländische Steuer-
behörde von der Kapitalleistung Kenntnis hat; massgebend ist in jedem Fall das zum Zeit-
punkt der Fälligkeit der Leistung geltende Doppelbesteuerungsabkommen). In Ziffer 3 des 
Anhangs zur QStV sind die massgebenden Quellensteuersätze festgelegt, welche in die kan-
tonalen Quellensteuertarife integriert sind.

Sowohl im Rahmen der ordentlichen Besteuerung wie bei der Besteuerung an der Quelle ist 
die Vorschrift von Artikel 204 DBG anwendbar. Demnach werden Renten, die bis und mit 
dem 31. Dezember 2001 zu laufen begannen oder fällig wurden und auf einem Vorsorgever-
hältnis beruhen, welches am 31. Dezember 1986 bereits bestand, im Regelfall nur im Um-
fang von 80 Prozent zur Besteuerung herangezogen.

Dabei ist zu beachten, dass ein Bezug "in Tranchen" (Teilkapitalbezug) steuerlich unbeacht-
lich ist. Tritt ein entsprechender Vorsorgefall oder Barauszahlungstatbestand (mit Baraus-
zahlungsbegehren) ein, wird steuerlich stets über das ganze Vorsorgeguthaben abgerech-
net. Ausnahmen, in welchen nur der ausgerichtete (Teil-)Betrag zur Besteuerung kommt, 
sind ausschliesslich im Rahmen des Vorbezugs für die Wohneigentumsförderung sowie bei 
Anwendbarkeit von Artikel 25f FZG bei definitivem Verlassen der Schweiz (vgl. dazu auch 
Rundschreiben Quellensteuer der ESTV vom 18. November 2009) möglich.

Die dreijährige Sperrfrist gemäss Artikel 79b Absatz 3 BVG aufgrund eines Einkaufs in die 
vorherige Vorsorgeeinrichtung ist auch nach der Übertragung der Austrittsleistung an die 
neue Vorsorgeeinrichtung oder allenfalls die Freizügigkeitseinrichtung zu beachten (vgl. dazu 
auch Mitteilung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über die berufliche Vorsorge 
Nr. 97, Rz 568).
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2.2.5 Auszahlung und Einkauf innert 12 Monaten

In Analogie zu Artikel 24 Buchstabe c DBG sind Kapitalleistungen aus Vorsorge steuerfrei, 
wenn diese innert 12 Monaten seit Bezug zum Einkauf in eine Vorsorgeeinrichtung verwen-
det werden. Im Gegenzug ist der Einkauf bis zur Höhe des Kapitalbezugs nicht vom steuer-
baren Einkommen abziehbar.

2.2.6 Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit und Investitionen in 
den eigenen Betrieb 

Gemäss Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b FZG kann bei Aufnahme einer selbständigen Er-
werbstätigkeit die Barauszahlung der Austrittsleistung verlangt werden. In diesem Falle muss 
das Vorsorgeverhältnis beendet werden und die gesamte Austrittsleitung unterliegt grund-
sätzlich der Besteuerung. Wird allerdings nur ein Teil der Austrittsleistung für die Aufnahme 
der selbständigen Erwerbstätigkeit benötigt und der restliche Teil der Austrittsleistung auf 
eine Freizügigkeitspolice oder ein Freizügigkeitskonto überwiesen, so unterliegt nur der bar 
ausbezahlte (Teil-)Betrag der Besteuerung.

Selbständig erwerbstätige Personen dürfen zudem während der Ausübung der selbständi-
gen Erwerbstätigkeit für Investitionen im Unternehmen einen einmaligen, vorzeitigen Bezug 
von Vorsorgegeldern aus der zweiten Säule tätigen (vgl. BGE 134 V 170 sowie Mitteilung 
des Bundesamtes für Sozialversicherungen über die berufliche Vorsorge Nr. 106, Rz 643). 
Voraussetzung für den Bezug zugunsten betrieblicher Investitionen ist gemäss bundesge-
richtlicher Rechtsprechung, dass die selbständig erwerbstätige Person den Vorsorgevertrag 
kündigt und die vertragliche Beziehung mit der Vorsorgeeinrichtung dadurch beendet. Ein 
Teilbezug ist nicht zulässig (vgl. BGE 135 V 418 sowie Mitteilung des Bundesamtes für Sozi-
alversicherungen über die berufliche Vorsorge Nr. 116 vom 28. Januar 2010, Rz 725). 

Die dreijährige Sperrfrist gemäss Artikel 79b Absatz 3 BVG ist in den beiden oben genannten 
Fällen ebenfalls anwendbar.

2.2.7 Unzulässige Auszahlung des Vorsorgeguthabens

Wird die Austrittsleistung der versicherten Person bar ausgerichtet, obwohl der Barauszah-
lungsgrund von Anfang an nicht gegeben war, oder wird die Barauszahlung nicht zweckent-
sprechend verwendet, ist die Barauszahlung als unzulässig zu betrachten. In solchen Fällen 
ist der steuerpflichtigen Person die Möglichkeit einzuräumen, die Vorsorgeeinrichtung um 
Rückabwicklung der Zahlung zu ersuchen oder die zweckentfremdet verwendete Barauszah-
lung wieder ihrem ursprünglichen Zweck zuzuführen. Erfolgt keine Rückabwicklung der un-
zulässigen Auszahlung oder wird diese nicht wieder ihrem Zweck (gemäss Auszahlungs-
grund) zugeführt, wird die Kapitalleistung zusammen mit dem übrigen Einkommen ordentlich 
besteuert (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_156/2010 vom 7. Juni 2011).
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Übersicht  
über die BVG-Grenzbeträge ab 1985
Tabelle Grenzbeträge

Jahr anrechenbarer 
max. Jahreslohn

Eintrittsschwelle 
BVG

Koordinations-
abzug

Max. koord. 
Lohn

Min. koord. 
Lohn

1985 49 680 16 560 16 560 33 120 2 070

1986 51 840 17 280 17 280 34 560 2 160

1987 51 840 17 280 17 280 34 560 2 160

1988 54 000 18 000 18 000 36 000 2 250

1989 54 000 18 000 18 000 36 000 2 250

1990 57 600 19 200 19 200 38 400 2 400

1991 57 600 19 200 19 200 38 400 2 400

1992 64 800 21 600 21 600 43 200 2 700

1993 67 680 22 560 22 560 45 120 2 820

1994 67 680 22 560 22 560 45 120 2 820

1995 69 840 23 280 23 280 46 560 2 910

1996 69 840 23 280 23 280 46 560 2 910

1997 71 640 23 880 23 880 47 760 2 985

1998 71 640 23 880 23 880 47 760 2 985

1999 72 360 24 120 24 120 48 240 3 015

2000 72 360 24 120 24 120 48 240 3 015

2001 74 160 24 720 24 720 49 440 3 090

2002 74 160 24 720 24 720 49 440 3 090

2003 75 960 25 320 25 320 50 640 3 165

2004 75 960 25 320 25 320 50 640 3 165

2005 77 400 19 350 22 575 54 825 3 225

2006 77 400 19 350 22 575 54 825 3 225

2007 79 560 19 890 23 205 56 355 3 315

2008 79 560 19 890 23 205 56 355 3 315

2009 82 080 20 520 23 940 58 140 3 420

2010 82 080 20 520 23 940 58 140 3 420

2011 83 520 20 880 24 360 59 160 3 480
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BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

   | Tabelle Grenzbeträge

Jahr anrechenbarer 
max. Jahreslohn

Eintrittsschwelle 
BVG

Koordinations-
abzug

Max. koord. 
Lohn

Min. koord. 
Lohn

2012 83 520 20 880 24 360 59 160 3 480

2013 84 240 21 060 24 570 59 670 3 510

2014 84 240 21 060 24 570 59 670 3 510

2015 84 600 21 150 24 675 59 925 3 525

2016 84 600 21 150 24 675 59 925 3 525

2017 84 600 21 150 24 675 59 925 3 525

2018 84 600 21 150 24 675 59 925 3 525

2019 85 320 21 330 24 885 60 435 3 555

2020 85 320 21 330 24 885 60 435 3 555

2021 86 040 21 510 25 095 60 945 3 585

2022 86 040 21 510 25 095 60 945 3 585

2023 88 200 22 050 25 725 62 475 3 675

2024 88 200 22 050 25 725 62 475 3 675

2025 90 720 22 680 26 460 64 260 3 780

Jahr Anspruch auf ergänzende 
 Altersgutschriften

1985 13 360

1986 13 940

1987 13 940

1988 14 520

1989 14 520

1990 15 480

1991 15 480

1992 17 400

1993 18 240

1994 18 240

1995 18 720

1996 18 720

1997 19 200

Jahr Anspruch auf ergänzende 
 Altersgutschriften

1998 19 200

1999 19 440

2000 19 440

2001 19 920

2002 19 920

2003 20 400

2004 20 400

ab 2005 Aufgehoben am 1. Januar 
2005  
(Infolge Wegfall der 
Sondermassnahmen keine 
Auszahlung von ergänzenden 
Altersgutschriften mehr)
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BVG-Altersguthaben

Minimalwert für Männer am 31. Dezember

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Männer)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  247

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0  247  497

2017 0 0 0 0 0 0 0 0  247  496  748

2018 0 0 0 0 0 0 0  247  496  748 1 003
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Männer   | BVG-Altersguthaben
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Männer)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2019 0 0 0 0 0 0  249  498  750 1 004 1 261

2020 0 0 0 0 0  249  500  752 1 006 1 263 1 523

2021 0 0 0 0  251  502  756 1 010 1 267 1 526 1 789

2022 0 0 0  251  504  758 1 015 1 271 1 531 1 793 2 058

2023 0 0  257  511  767 1 023 1 282 1 541 1 803 2 068 2 336

2024 0  257  518  774 1 034 1 293 1 555 1 818 2 083 2 351 2 622

2025  265  525  789 1 049 1 311 1 574 1 839 2 105 2 374 2 645 3 033

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Männer)

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0  226

2006 0 0 0 0 0 0 0 0  226  457

2007 0 0 0 0 0 0 0  232  463  701

2008 0 0 0 0 0 0  232  470  708  952

2009 0 0 0 0 0  239  476  719  962 1 210

2010 0 0 0 0  239  484  725  973 1 220 1 474

2011 0 0 0  244  488  737  983 1 236 1 488 1 747

2012 0 0  244  491  739  992 1 241 1 498 1 754 2 017
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Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Männer)

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2013 0  246  493  744  995 1 252 1 506 1 766 2 026 2 293

2014  246  496  747 1 003 1 259 1 520 1 778 2 043 2 308 2 579

2015  497  751 1 007 1 267 1 527 1 793 2 056 2 326 2 595 2 976

2016  750 1 007 1 266 1 530 1 793 2 062 2 328 2 601 2 980 3 366

2017 1 004 1 264 1 526 1 792 2 058 2 330 2 598 2 980 3 362 3 752

2018 1 261 1 523 1 788 2 056 2 325 2 600 2 977 3 362 3 748 4 142

2019 1 522 1 788 2 055 2 326 2 597 2 981 3 362 3 751 4 141 4 539

2020 1 786 2 054 2 324 2 598 2 979 3 366 3 751 4 144 4 538 4 940

2021 2 055 2 326 2 598 2 982 3 367 3 759 4 147 4 544 4 942 5 348

2022 2 327 2 600 2 983 3 371 3 759 4 155 4 547 4 948 5 350 5 760

2023 2 607 2 993 3 380 3 772 4 164 4 564 4 960 5 365 5 771 6 185

2024 3 007 3 398 3 790 4 186 4 584 4 988 5 389 5 800 6 210 6 630

2025 3 423 3 819 4 215 4 617 5 019 5 429 5 835 6 250 6 666 7 280

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Männer)

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0  204

1996 0 0 0 0 0 0 0 0  204  416

1997 0 0 0 0 0 0 0  209  421  641

1998 0 0 0 0 0 0  209  426  647  876

1999 0 0 0 0 0  211  428  654  883 1 122

2000 0 0 0 0  211  431  657  892 1 130 1 378

2001 0 0 0  216  436  664  899 1 144 1 391 1 649

2002 0 0  216  441  670  907 1 151 1 406 1 663 1 931

2003 0  222  445  677  913 1 158 1 410 1 673 1 939 2 216

2004  222  448  676  914 1 155 1 406 1 664 1 932 2 204 2 487

2005  453  685  919 1 163 1 410 1 666 1 931 2 206 2 485 2 872



 465

Männer   | BVG-Altersguthaben
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Männer)

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

2006  690  928 1 168 1 417 1 671 1 934 2 205 2 487 2 870 3 266

2007  939 1 183 1 429 1 685 1 944 2 214 2 492 2 881 3 273 3 679

2008 1 197 1 448 1 700 1 963 2 230 2 507 2 892 3 291 3 694 4 112

2009 1 460 1 716 1 974 2 242 2 514 2 899 3 292 3 699 4 110 4 536

2010 1 729 1 990 2 253 2 526 2 906 3 299 3 700 4 115 4 534 4 969

2011 2 007 2 273 2 541 2 925 3 312 3 713 4 122 4 545 4 973 5 416

2012 2 281 2 551 2 927 3 316 3 710 4 117 4 532 4 962 5 396 5 845

2013 2 561 2 940 3 322 3 717 4 117 4 530 4 951 5 387 5 828 6 284

2014 2 957 3 343 3 732 4 133 4 540 4 960 5 388 5 832 6 281 6 745

2015 3 361 3 754 4 149 4 558 4 972 5 399 5 835 6 287 6 743 7 392

2016 3 755 4 153 4 554 4 968 5 386 5 819 6 261 6 718 7 356 8 013

2017 4 145 4 547 4 952 5 370 5 793 6 230 6 676 7 314 7 958 8 622

2018 4 539 4 945 5 354 5 776 6 203 6 645 7 271 7 916 8 567 9 237

2019 4 940 5 350 5 763 6 189 6 621 7 245 7 877 8 528 9 186 9 863

2020 5 345 5 759 6 176 6 607 7 220 7 850 8 489 9 147 9 811 10 494

2021 5 757 6 175 6 596 7 210 7 830 8 466 9 112 9 776 10 447 11 137

2022 6 173 6 595 7 200 7 820 8 446 9 089 9 741 10 411 11 089 11 786

2023 6 602 7 213 7 823 8 450 9 082 9 731 10 389 11 067 11 751 12 455

2024 7 236 7 854 8 472 9 107 9 746 10 404 11 070 11 756 12 449 13 162

2025 7 894 8 519 9 145 9 787 10 435 11 101 11 776 12 470 13 172 14 007

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Männer)

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0  145

1986 0 0 0 0 0 0 0 0  151  302

1987 0 0 0 0 0 0 0  151  308  465

1988 0 0 0 0 0 0  158  315  478  641

1989 0 0 0 0 0  158  321  485  655  824

1990 0 0 0 0  168  332  502  672  849 1 025

1991 0 0 0  168  343  513  690  867 1 051 1 234

1992 0 0  189  364  545  723  907 1 091 1 282 1 473

1993 0  197  394  576  765  949 1 141 1 332 1 531 1 729

1994  197  403  607  796  993 1 184 1 384 1 583 1 789 1 996

1995  409  623  835 1 032 1 236 1 435 1 643 1 850 2 065 2 367

1996  629  851 1 072 1 277 1 489 1 696 1 912 2 127 2 438 2 752

1997  863 1 094 1 324 1 537 1 758 1 973 2 197 2 511 2 834 3 161

1998 1 107 1 347 1 586 1 807 2 037 2 261 2 584 2 910 3 246 3 586



BVG-Altersguthaben |   Männer

466

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Männer)

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

1999 1 362 1 612 1 860 2 090 2 329 2 653 2 989 3 328 3 678 4 031

2000 1 627 1 887 2 146 2 385 2 724 3 061 3 410 3 762 4 126 4 493

2001 1 909 2 179 2 448 2 789 3 142 3 492 3 855 4 222 4 600 4 982

2002 2 202 2 483 2 855 3 210 3 577 3 941 4 318 4 700 5 093 5 490

2003 2 495 2 880 3 264 3 631 4 010 4 385 4 775 5 169 5 575 5 985

2004 2 867 3 261 3 654 4 029 4 416 4 801 5 199 5 602 6 017 6 436

2005 3 261 3 665 4 068 4 452 4 849 5 243 5 652 6 064 6 490 7 081

2006 3 665 4 079 4 492 4 886 5 293 5 697 6 115 6 538 7 136 7 742

2007 4 089 4 513 4 936 5 340 5 757 6 171 6 600 7 199 7 812 8 433

2008 4 533 4 968 5 403 5 818 6 247 6 672 7 278 7 894 8 524 9 162

2009 4 965 5 410 5 853 6 276 6 713 7 318 7 937 8 565 9 207 9 858

2010 5 407 5 860 6 312 6 744 7 361 7 978 8 609 9 249 9 904 10 568

2011 5 863 6 325 6 787 7 401 8 030 8 659 9 303 9 956 10 625 11 302

2012 6 299 6 768 7 410 8 034 8 672 9 311 9 965 10 628 11 306 11 993

2013 6 744 7 396 8 048 8 681 9 329 9 977 10 640 11 314 12 002 12 700

2014 7 389 8 052 8 715 9 359 10 019 10 678 11 353 12 038 12 739 13 448

2015 8 047 8 721 9 397 10 052 10 723 11 394 12 081 12 777 13 490 14 318

2016 8 676 9 359 10 043 10 706 11 386 12 065 12 760 13 466 14 293 15 132

2017 9 291 9 982 10 672 11 342 12 028 12 714 13 417 14 235 15 071 15 917

2018 9 913 10 610 11 308 11 984 12 677 13 370 14 185 15 012 15 856 16 711

2019 10 546 11 249 11 954 12 637 13 337 14 144 14 967 15 802 16 654 17 518

2020 11 184 11 895 12 607 13 297 14 111 14 925 15 757 16 600 17 461 18 333

2021 11 834 12 552 13 271 14 075 14 897 15 720 16 560 17 411 18 281 19 162

2022 12 490 13 215 14 049 14 861 15 691 16 522 17 370 18 231 19 109 19 999

2023 13 166 14 009 14 851 15 671 16 510 17 349 18 206 19 074 19 962 20 860

2024 13 992 14 845 15 698 16 529 17 378 18 227 19 095 19 974 20 873 21 782

2025 14 847 15 711 16 574 17 416 18 275 19 136 20 014 20 904 21 814 22 735

Maximalwert für Männer am 31. Dezember

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Männer)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Männer   | BVG-Altersguthaben
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Männer)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 195

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 195 8 442

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 4 195 8 431 12 721

2018 0 0 0 0 0 0 0 4 195 8 431 12 711 17 043

2019 0 0 0 0 0 0 4 230 8 467 12 746 17 068 21 444

2020 0 0 0 0 0 4 230 8 503 12 782 17 104 21 469 25 889

2021 0 0 0 0 4 266 8 539 12 854 17 176 21 541 25 950 30 414

2022 0 0 0 4 266 8 575 12 890 17 249 21 614 26 023 30 476 34 984

2023 0 0 4 373 8 682 13 034 17 393 21 795 26 204 30 656 35 154 39 707

2024 0 4 373 8 801 13 164 17 570 21 983 26 441 30 904 35 413 39 966 44 577

2025 4 498 8 926 13 409 17 827 22 288 26 756 31 269 35 789 40 354 44 964 51 560



BVG-Altersguthaben |   Männer
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Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Männer)

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 838

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 3 838 7 771

2007 0 0 0 0 0 0 0 3 945 7 879 11 911

2008 0 0 0 0 0 0 3 945 7 998 12 040 16 183

2009 0 0 0 0 0 4 070 8 094 12 228 16 351 20 576

2010 0 0 0 0 4 070 8 221 12 325 16 542 20 747 25 058

2011 0 0 0 4 141 8 292 12 527 16 713 21 014 25 304 29 700

2012 0 0 4 141 8 345 12 558 16 856 21 105 25 471 29 824 34 287

2013 0 4 177 8 380 12 647 16 923 21 285 25 598 30 030 34 449 38 978

2014 4 177 8 427 12 704 17 045 21 396 25 835 30 223 34 732 39 228 43 837

2015 8 445 12 769 17 121 21 538 25 965 30 482 34 947 39 535 44 110 50 597

2016 12 745 17 123 21 530 26 002 30 485 35 057 39 578 44 224 50 654 57 222

2017 17 067 21 489 25 940 30 457 34 984 39 603 44 169 50 658 57 153 63 786

2018 21 433 25 899 30 394 34 956 39 529 44 194 50 603 57 157 63 717 70 417

2019 25 877 30 389 34 928 39 536 44 155 50 679 57 153 63 773 70 397 77 164

2020 30 367 34 923 39 508 44 162 50 640 57 229 63 768 70 454 77 145 83 980

2021 34 936 39 538 44 169 50 698 57 241 63 896 70 500 77 253 84 011 90 914

2022 39 552 44 200 50 705 57 299 63 908 70 630 77 299 84 120 90 945 97 917



 469

Männer   | BVG-Altersguthaben
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Männer)

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2023 44 321 50 889 57 460 64 120 70 794 77 583 84 320 91 209 98 102 105 144

2024 51 122 57 773 64 426 71 169 77 927 84 801 91 621 98 596 105 576 112 706

2025 58 187 64 921 71 657 78 484 85 327 92 287 99 193 106 255 113 322 123 754

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Männer)

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 259

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 3 259 6 649

1997 0 0 0 0 0 0 0 3 343 6 733 10 258

1998 0 0 0 0 0 0 3 343 6 820 10 345 14 011

1999 0 0 0 0 0 3 377 6 854 10 470 14 136 17 949

2000 0 0 0 0 3 377 6 889 10 505 14 265 18 078 22 043

2001 0 0 0 3 461 6 973 10 625 14 386 18 297 22 262 26 386

2002 0 0 3 461 7 060 10 712 14 511 18 422 22 489 26 613 30 902

2003 0 3 545 7 118 10 834 14 605 18 527 22 565 26 765 31 023 35 451

2004 3 545 7 169 10 823 14 623 18 479 22 489 26 618 30 912 35 266 39 794

2005 7 471 11 186 14 931 18 826 22 778 26 889 31 121 35 523 39 985 46 271

2006 11 496 15 304 19 142 23 135 27 186 31 399 35 737 40 248 46 467 52 910

2007 15 728 19 631 23 566 27 658 31 810 36 129 40 575 46 890 53 265 59 869

2008 20 105 24 116 28 159 32 363 36 630 41 067 47 326 53 815 60 365 67 151

2009 24 577 28 668 32 792 37 080 41 432 47 702 54 087 60 705 67 386 74 308

2010 29 139 33 311 37 517 41 892 48 075 54 470 60 983 67 734 74 548 81 608

2011 33 863 38 119 42 409 48 646 54 952 61 476 68 118 75 004 81 955 89 156

2012 38 512 42 832 48 961 55 291 61 693 68 314 75 056 82 045 89 100 96 409

2013 43 266 49 441 55 662 62 088 68 585 75 306 82 149 89 243 96 404 103 822

2014 49 990 56 273 62 604 69 141 75 752 82 591 89 554 96 772 104 058 111 606

2015 56 858 63 251 69 692 76 344 83 070 90 028 97 113 104 458 111 871 122 548
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Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Männer)

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

2016 63 561 70 034 76 555 83 290 90 101 97 146 104 320 111 756 122 258 133 069

2017 70 189 76 727 83 313 90 116 96 995 104 110 111 355 121 862 132 470 143 388

2018 76 883 83 486 90 139 97 009 103 957 111 144 121 458 132 070 142 783 153 811

2019 83 696 90 365 97 084 104 023 111 040 121 320 131 738 142 456 153 276 164 414

2020 90 576 97 312 104 098 111 107 121 216 131 599 142 120 152 945 163 874 175 124

2021 97 577 104 379 111 234 121 360 131 570 142 057 152 683 163 617 174 655 186 017

2022 104 647 111 518 121 488 131 715 142 027 152 619 163 352 174 395 185 543 197 018

2023 111 941 122 004 132 074 142 403 152 819 163 516 174 357 185 510 196 770 208 360

2024 122 711 132 900 143 096 153 555 164 100 174 932 185 907 197 200 208 601 220 336

2025 133 884 144 201 154 524 165 113 175 791 186 757 197 870 209 304 220 847 234 657

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Männer)

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 2 419 4 830

1987 0 0 0 0 0 0 0 2 419 4 935 7 443

1988 0 0 0 0 0 0 2 520 5 036 7 653 10 260

1989 0 0 0 0 0 2 520 5 141 7 757 10 479 13 191

1990 0 0 0 0 2 688 5 309 8 034 10 756 13 586 16 407

1991 0 0 0 2 688 5 484 8 209 11 044 13 874 16 817 19 751

1992 0 0 3 024 5 820 8 727 11 562 14 510 17 453 20 514 23 565

1993 0 3 158 6 303 9 211 12 234 15 182 18 248 21 309 24 493 27 666

1994 3 158 6 443 9 714 12 738 15 882 18 948 22 137 25 320 28 631 31 931

1995 6 544 9 960 13 362 16 506 19 777 22 965 26 281 29 592 33 035 37 864

1996 10 065 13 618 17 155 20 426 23 827 27 143 30 592 34 035 39 013 44 035

1997 13 811 17 506 21 185 24 586 28 123 31 572 35 159 40 172 45 349 50 572

1998 17 706 21 549 25 375 28 913 32 591 36 178 41 341 46 555 51 939 57 371

1999 21 791 25 788 29 767 33 446 37 272 42 449 47 819 53 242 58 841 64 490

2000 26 040 30 196 34 335 38 160 43 587 48 971 54 555 60 195 66 019 71 893

2001 30 542 34 865 39 169 44 631 50 274 55 874 61 682 67 547 73 603 79 713

2002 35 225 39 720 45 680 51 360 57 229 63 053 69 093 75 193 81 491 87 846

2003 39 914 46 075 52 228 58 093 64 153 70 166 76 402 82 701 89 204 95 765

2004 45 876 52 176 58 467 64 464 70 660 76 809 83 185 89 625 96 275 102 983

2005 52 506 58 963 65 411 71 559 77 909 84 212 90 748 97 349 104 164 113 782

2006 59 301 65 919 72 529 78 830 85 340 91 799 98 499 105 265 114 992 124 850

2007 66 419 73 203 79 978 86 436 93 109 99 730 106 597 116 350 126 320 136 424

2008 73 881 80 851 87 813 94 449 101 305 108 108 117 981 128 003 138 247 148 629

2009 81 173 88 282 95 383 102 152 109 145 118 991 129 062 139 284 149 733 160 323
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BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Männer)

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

2010 88 610 95 862 103 105 110 009 120 049 130 092 140 364 150 790 161 449 172 250

2011 96 298 103 695 111 083 121 083 131 324 141 568 152 046 162 680 173 552 184 569

2012 103 659 111 167 121 623 131 773 142 167 152 565 163 200 173 994 185 029 196 212

2013 111 181 121 785 132 398 142 700 153 250 163 804 174 599 185 555 196 755 208 106

2014 122 077 132 866 143 665 154 148 164 883 175 621 186 605 197 752 209 149 220 698

2015 133 202 144 180 155 168 165 834 176 757 187 683 198 859 210 202 221 798 235 347

2016 143 856 154 971 166 097 176 896 187 955 199 018 210 334 221 818 235 357 249 075

2017 154 283 165 510 176 746 187 654 198 824 209 997 221 426 234 823 248 497 262 352

2018 164 815 176 153 187 503 198 519 209 801 221 086 234 426 247 958 261 768 275 762

2019 175 528 186 980 198 443 209 570 220 964 234 175 247 649 261 315 275 264 289 398

2020 186 348 197 915 209 493 220 730 234 052 247 395 261 004 274 807 288 895 303 170

2021 197 354 209 036 220 729 233 908 247 362 260 839 274 584 288 525 302 754 317 172

2022 208 469 220 268 233 907 247 217 260 806 274 418 288 300 302 380 316 752 331 314

2023 219 925 233 717 247 491 260 935 274 660 288 407 302 428 316 650 331 165 345 873

2024 233 919 247 883 261 830 275 442 289 338 303 258 317 454 331 853 346 550 361 442

2025 248 410 262 549 276 670 290 452 304 522 318 615 332 989 347 568 362 449 377 526

Minimalwert für Frauen am 31. Dezember

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Frauen)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Frauen)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0  247

2017 0 0 0 0 0 0 0 0  247  496

2018 0 0 0 0 0 0 0  247  496  748

2019 0 0 0 0 0 0  249  498  750 1 004

2020 0 0 0 0 0  249  500  752 1 006 1 263

2021 0 0 0 0  251  502  756 1 010 1 267 1 526

2022 0 0 0  251  504  758 1 015 1 271 1 531 1 793

2023 0 0  257  511  767 1 023 1 282 1 541 1 803 2 068

2024 0  257  518  774 1 034 1 293 1 555 1 818 2 083 2 351

2025  265  525  789 1 049 1 311 1 574 1 839 2 105 2 374 2 645

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Frauen)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 473

Frauen   | BVG-Altersguthaben
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Frauen)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0  226

2007 0 0 0 0 0 0 0 0  232  463

2008 0 0 0 0 0 0 0  232  470  708

2009 0 0 0 0 0 0  239  476  719  962

2010 0 0 0 0 0  239  484  725  973 1 220

2011 0 0 0 0  244  488  737  983 1 236 1 488

2012 0 0 0  244  491  739  992 1 241 1 498 1 754

2013 0 0  246  493  744  995 1 252 1 506 1 766 2 026

2014 0  246  496  747 1 003 1 259 1 520 1 778 2 043 2 308

2015  247  497  751 1 007 1 267 1 527 1 793 2 056 2 326 2 595

2016  497  750 1 007 1 266 1 530 1 793 2 062 2 328 2 601 2 980

2017  748 1 004 1 264 1 526 1 792 2 058 2 330 2 598 2 980 3 362

2018 1 003 1 261 1 523 1 788 2 056 2 325 2 600 2 977 3 362 3 748

2019 1 261 1 522 1 788 2 055 2 326 2 597 2 981 3 362 3 751 4 141

2020 1 523 1 786 2 054 2 324 2 598 2 979 3 366 3 751 4 144 4 538

2021 1 789 2 055 2 326 2 598 2 982 3 367 3 759 4 147 4 544 4 942

2022 2 058 2 327 2 600 2 983 3 371 3 759 4 155 4 547 4 948 5 350

2023 2 336 2 607 2 993 3 380 3 772 4 164 4 564 4 960 5 365 5 771

2024 2 622 3 007 3 398 3 790 4 186 4 584 4 988 5 389 5 800 6 210

2025 3 033 3 423 3 819 4 215 4 617 5 019 5 429 5 835 6 250 6 666

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Frauen)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



BVG-Altersguthaben |   Frauen

474

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Frauen)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0  204

1997 0 0 0 0 0 0 0 0  209  421

1998 0 0 0 0 0 0 0  209  426  647

1999 0 0 0 0 0 0  211  428  654  883

2000 0 0 0 0 0  211  431  657  892 1 130

2001 0 0 0 0  216  436  664  899 1 144 1 391

2002 0 0 0  216  441  670  907 1 151 1 406 1 663

2003 0 0  222  445  677  913 1 158 1 410 1 673 2 034

2004 0  222  448  676  914 1 155 1 406 1 664 2 027 2 396

2005  226  453  685  919 1 163 1 410 1 666 1 931 2 303 2 682

2006  457  690  928 1 168 1 417 1 671 1 934 2 205 2 587 3 071

2007  701  939 1 183 1 429 1 685 1 944 2 214 2 492 2 983 3 480

2008  952 1 197 1 448 1 700 1 963 2 230 2 507 2 892 3 396 3 907

2009 1 210 1 460 1 716 1 974 2 242 2 514 2 899 3 292 3 806 4 327

2010 1 474 1 729 1 990 2 253 2 526 2 906 3 299 3 700 4 224 4 756

2011 1 747 2 007 2 273 2 541 2 925 3 312 3 713 4 122 4 657 5 199

2012 2 017 2 281 2 551 2 927 3 316 3 710 4 117 4 532 5 075 5 625

2013 2 293 2 561 2 940 3 322 3 717 4 117 4 530 4 951 5 502 6 060

2014 2 579 2 957 3 343 3 732 4 133 4 540 4 960 5 388 5 949 6 517

2015 2 976 3 361 3 754 4 149 4 558 4 972 5 399 5 835 6 406 6 984

2016 3 366 3 755 4 153 4 554 4 968 5 386 5 819 6 261 6 838 7 600

2017 3 752 4 145 4 547 4 952 5 370 5 793 6 230 6 676 7 436 8 204

2018 4 142 4 539 4 945 5 354 5 776 6 203 6 645 7 271 8 039 8 815

2019 4 539 4 940 5 350 5 763 6 189 6 621 7 245 7 877 8 652 9 437

2020 4 940 5 345 5 759 6 176 6 607 7 220 7 850 8 489 9 272 10 064

2021 5 348 5 757 6 175 6 596 7 210 7 830 8 466 9 112 9 903 10 703

2022 5 760 6 173 6 595 7 200 7 820 8 446 9 089 9 741 10 539 11 347

2023 6 185 6 602 7 213 7 823 8 450 9 082 9 731 10 389 11 196 12 012

2024 6 630 7 236 7 854 8 472 9 107 9 746 10 404 11 070 11 887 12 713

2025 7 280 7 894 8 519 9 145 9 787 10 435 11 101 11 776 12 603 13 439
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Frauen   | BVG-Altersguthaben
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Frauen)

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0  151

1987 0 0 0 0 0 0 0 0  151  308

1988 0 0 0 0 0 0 0  158  315  478

1989 0 0 0 0 0 0  158  321  485  655

1990 0 0 0 0 0  168  332  502  672  849

1991 0 0 0 0  168  343  513  690  867 1 051

1992 0 0 0  189  364  545  723  907 1 091 1 282

1993 0 0  197  394  576  765  949 1 141 1 332 1 615

1994 0  197  403  607  796  993 1 184 1 384 1 667 1 962

1995  204  409  623  835 1 032 1 236 1 435 1 730 2 025 2 332

1996  416  629  851 1 072 1 277 1 489 1 784 2 090 2 397 2 716

1997  641  863 1 094 1 324 1 537 1 847 2 154 2 472 2 791 3 123

1998  876 1 107 1 347 1 586 1 897 2 220 2 538 2 870 3 201 3 546

1999 1 122 1 362 1 612 1 951 2 274 2 610 2 941 3 286 3 631 3 990

2000 1 378 1 627 1 978 2 330 2 666 3 016 3 360 3 719 4 078 4 451

2001 1 649 2 002 2 366 2 733 3 082 3 445 3 804 4 177 4 550 4 938

2002 2 024 2 391 2 769 3 151 3 514 3 892 4 265 4 653 5 041 5 444

2003 2 406 2 785 3 176 3 570 3 945 4 335 4 720 5 120 5 521 6 096

2004 2 777 3 164 3 564 3 967 4 350 4 749 5 143 5 552 6 120 6 708

2005 3 169 3 566 3 976 4 388 4 782 5 191 5 594 6 013 6 595 7 198

2006 3 571 3 977 4 397 4 821 5 224 5 643 6 056 6 486 7 083 7 862

2007 3 991 4 408 4 839 5 273 5 686 6 115 6 539 6 980 7 757 8 556

2008 4 433 4 861 5 303 5 749 6 174 6 615 7 050 7 669 8 468 9 288

2009 4 863 5 300 5 751 6 206 6 639 7 089 7 704 8 335 9 150 9 987

2010 5 303 5 748 6 208 6 672 7 114 7 744 8 372 9 015 9 846 10 700

2011 5 757 6 211 6 681 7 154 7 778 8 421 9 061 9 717 10 565 11 436

2012 6 191 6 652 7 129 7 783 8 417 9 069 9 719 10 385 11 246 12 129

2013 6 635 7 103 7 762 8 426 9 070 9 732 10 391 11 067 11 941 12 838

2014 7 102 7 754 8 425 9 100 9 755 10 429 11 100 11 788 12 676 13 589

2015 7 755 8 418 9 101 9 788 10 454 11 140 11 823 12 523 13 427 14 355

2016 8 381 9 052 9 743 10 439 11 114 11 808 12 499 13 208 14 123 15 169

2017 8 993 9 672 10 370 11 072 11 754 12 455 13 153 13 869 14 899 15 955

2018 9 612 10 297 11 002 11 712 12 400 13 108 13 813 14 642 15 683 16 749

2019 10 241 10 933 11 645 12 362 13 057 13 772 14 591 15 428 16 479 17 557

2020 10 877 11 576 12 295 13 019 13 721 14 550 15 377 16 222 17 284 18 372

2021 11 524 12 229 12 956 13 687 14 503 15 341 16 176 17 030 18 102 19 201

2022 12 176 12 889 13 623 14 469 15 294 16 140 16 983 17 846 18 928 20 039
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Jahr
Alter 2025 (Minimalwert für Frauen)

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

2023 12 850 13 569 14 421 15 275 16 108 16 962 17 814 18 686 19 779 20 901

2024 13 561 14 401 15 262 16 128 16 971 17 836 18 699 19 581 20 688 21 823

2025 14 411 15 261 16 134 17 010 17 864 18 739 19 613 20 506 21 627 22 777

Maximalwert für Frauen am 31. Dezember

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Frauen)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Frauen)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 195

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 4 195 8 431

2018 0 0 0 0 0 0 0 4 195 8 431 12 711

2019 0 0 0 0 0 0 4 230 8 467 12 746 17 068

2020 0 0 0 0 0 4 230 8 503 12 782 17 104 21 469

2021 0 0 0 0 4 266 8 539 12 854 17 176 21 541 25 950

2022 0 0 0 4 266 8 575 12 890 17 249 21 614 26 023 30 476

2023 0 0 4 373 8 682 13 034 17 393 21 795 26 204 30 656 35 154

2024 0 4 373 8 801 13 164 17 570 21 983 26 441 30 904 35 413 39 966

2025 4 498 8 926 13 409 17 827 22 288 26 756 31 269 35 789 40 354 44 964

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Frauen)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 838

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 3 945 7 879

2008 0 0 0 0 0 0 0 3 945 7 998 12 040

2009 0 0 0 0 0 0 4 070 8 094 12 228 16 351
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Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Frauen)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

2010 0 0 0 0 0 4 070 8 221 12 325 16 542 20 747

2011 0 0 0 0 4 141 8 292 12 527 16 713 21 014 25 304

2012 0 0 0 4 141 8 345 12 558 16 856 21 105 25 471 29 824

2013 0 0 4 177 8 380 12 647 16 923 21 285 25 598 30 030 34 449

2014 0 4 177 8 427 12 704 17 045 21 396 25 835 30 223 34 732 39 228

2015 4 195 8 445 12 769 17 121 21 538 25 965 30 482 34 947 39 535 44 110

2016 8 442 12 745 17 123 21 530 26 002 30 485 35 057 39 578 44 224 50 654

2017 12 721 17 067 21 489 25 940 30 457 34 984 39 603 44 169 50 658 57 153

2018 17 043 21 433 25 899 30 394 34 956 39 529 44 194 50 603 57 157 63 717

2019 21 444 25 877 30 389 34 928 39 536 44 155 50 679 57 153 63 773 70 397

2020 25 889 30 367 34 923 39 508 44 162 50 640 57 229 63 768 70 454 77 145

2021 30 414 34 936 39 538 44 169 50 698 57 241 63 896 70 500 77 253 84 011

2022 34 984 39 552 44 200 50 705 57 299 63 908 70 630 77 299 84 120 90 945

2023 39 707 44 321 50 889 57 460 64 120 70 794 77 583 84 320 91 209 98 102

2024 44 577 51 122 57 773 64 426 71 169 77 927 84 801 91 621 98 596 105 576

2025 51 560 58 187 64 921 71 657 78 484 85 327 92 287 99 193 106 255 113 322

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Frauen)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 259

1997 0 0 0 0 0 0 0 0 3 343 6 733

1998 0 0 0 0 0 0 0 3 343 6 820 10 345

1999 0 0 0 0 0 0 3 377 6 854 10 470 14 136

2000 0 0 0 0 0 3 377 6 889 10 505 14 265 18 078

2001 0 0 0 0 3 461 6 973 10 625 14 386 18 297 22 262

2002 0 0 0 3 461 7 060 10 712 14 511 18 422 22 489 26 613

2003 0 0 3 545 7 118 10 834 14 605 18 527 22 565 26 765 32 542
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Frauen   | BVG-Altersguthaben
BVG

BVV 1

BVV 2

BVV 3

FZG

FZV

WEFV

ZGB/ 
OR

SFV

Weitere 
Erlasse

FER 26

FRP

Über-
sichten  
Steuern

Steuer-
erlasse

Tabellen

Nützliche 
Adressen

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Frauen)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2004 0 3 545 7 169 10 823 14 623 18 479 22 489 26 618 32 431 38 338

2005 3 838 7 471 11 186 14 931 18 826 22 778 26 889 31 121 37 080 43 135

2006 7 771 11 496 15 304 19 142 23 135 27 186 31 399 35 737 41 845 49 696

2007 11 911 15 728 19 631 23 566 27 658 31 810 36 129 40 575 48 526 56 573

2008 16 183 20 105 24 116 28 159 32 363 36 630 41 067 47 326 55 496 63 765

2009 20 576 24 577 28 668 32 792 37 080 41 432 47 702 54 087 62 420 70 854

2010 25 058 29 139 33 311 37 517 41 892 48 075 54 470 60 983 69 483 78 085

2011 29 700 33 863 38 119 42 409 48 646 54 952 61 476 68 118 76 788 85 563

2012 34 287 38 512 42 832 48 961 55 291 61 693 68 314 75 056 83 856 92 762

2013 38 978 43 266 49 441 55 662 62 088 68 585 75 306 82 149 91 081 100 121

2014 43 837 49 990 56 273 62 604 69 141 75 752 82 591 89 554 98 642 107 840

2015 50 597 56 858 63 251 69 692 76 344 83 070 90 028 97 113 106 360 115 719

2016 57 222 63 561 70 034 76 555 83 290 90 101 97 146 104 320 113 682 126 155

2017 63 786 70 189 76 727 83 313 90 116 96 995 104 110 111 355 123 808 136 405

2018 70 417 76 883 83 486 90 139 97 009 103 957 111 144 121 458 134 035 146 758

2019 77 164 83 696 90 365 97 084 104 023 111 040 121 320 131 738 144 440 157 291

2020 83 980 90 576 97 312 104 098 111 107 121 216 131 599 142 120 154 950 167 929

2021 90 914 97 577 104 379 111 234 121 360 131 570 142 057 152 683 165 641 178 750

2022 97 917 104 647 111 518 121 488 131 715 142 027 152 619 163 352 176 440 189 679

2023 105 144 111 941 122 004 132 074 142 403 152 819 163 516 174 357 187 575 200 947

2024 112 706 122 711 132 900 143 096 153 555 164 100 174 932 185 907 199 291 212 830

2025 123 754 133 884 144 201 154 524 165 113 175 791 186 757 197 870 211 421 225 130

Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Frauen)

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 419

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 2 419 4 935

1988 0 0 0 0 0 0 0 2 520 5 036 7 653

1989 0 0 0 0 0 0 2 520 5 141 7 757 10 479

1990 0 0 0 0 0 2 688 5 309 8 034 10 756 13 586

1991 0 0 0 0 2 688 5 484 8 209 11 044 13 874 16 817

1992 0 0 0 3 024 5 820 8 727 11 562 14 510 17 453 20 514

1993 0 0 3 158 6 303 9 211 12 234 15 182 18 248 21 309 25 847

1994 0 3 158 6 443 9 714 12 738 15 882 18 948 22 137 26 674 31 392

1995 3 259 6 544 9 960 13 362 16 506 19 777 22 965 27 678 32 397 37 304

1996 6 649 10 065 13 618 17 155 20 426 23 827 28 540 33 441 38 349 43 452

1997 10 258 13 811 17 506 21 185 24 586 29 556 34 457 39 555 44 659 49 966
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Jahr
Alter 2025 (Maximalwert für Frauen)

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

1998 14 011 17 706 21 549 25 375 30 345 35 514 40 612 45 913 51 221 56 741

1999 17 949 21 791 25 788 31 214 36 383 41 759 47 060 52 574 58 094 63 835

2000 22 043 26 040 31 643 37 287 42 662 48 253 53 767 59 501 65 241 71 212

2001 26 386 32 025 37 853 43 722 49 313 55 127 60 861 66 825 72 795 79 004

2002 32 385 38 250 44 311 50 415 56 230 62 276 68 240 74 442 80 651 87 109

2003 38 502 44 558 50 815 57 118 63 121 69 364 75 521 81 925 88 336 97 536

2004 44 432 50 624 57 023 63 467 69 605 75 989 82 285 88 832 97 920 107 326

2005 51 026 57 372 63 931 70 536 76 828 83 371 89 824 96 536 105 850 115 492

2006 57 784 64 289 71 011 77 782 84 231 90 938 97 552 104 431 113 979 126 603

2007 64 864 71 532 78 422 85 362 91 972 98 847 105 627 112 678 125 282 138 221

2008 72 283 79 134 86 214 93 345 100 137 107 201 114 167 124 230 137 180 150 476

2009 79 543 86 531 93 753 101 026 107 954 115 159 125 171 135 435 148 645 162 206

2010 86 948 94 076 101 442 108 860 115 927 126 183 136 396 146 865 160 339 174 171

2011 94 602 101 873 109 386 116 954 127 119 137 581 147 998 158 676 172 419 186 529

2012 101 938 109 317 116 943 127 582 137 900 148 518 159 092 169 930 183 880 198 201

2013 109 434 116 924 127 648 138 446 148 919 159 697 170 428 181 430 195 588 210 124

2014 117 316 127 921 138 832 149 819 160 476 171 442 182 361 193 555 207 962 222 752

2015 128 357 139 148 150 251 161 430 172 273 183 431 194 542 205 931 220 590 235 639

2016 138 951 149 876 161 117 172 437 183 415 194 712 205 962 217 494 232 336 249 371

2017 149 329 160 364 171 717 183 150 194 238 205 648 217 010 228 658 245 446 262 651

2018 159 811 170 956 182 423 193 970 205 169 216 693 228 169 241 731 258 687 276 064

2019 170 474 181 731 193 313 204 975 216 286 227 926 241 329 255 027 272 152 289 703

2020 181 244 192 613 204 311 216 090 227 514 241 083 254 621 268 455 285 752 303 478

2021 192 199 203 681 215 496 227 393 240 759 254 464 268 137 282 110 299 579 317 483

2022 203 262 214 860 226 793 240 637 254 137 267 979 281 789 295 901 313 545 331 628

2023 214 666 226 380 240 306 254 289 267 924 281 904 295 852 310 106 327 926 346 190

2024 226 721 240 455 254 555 268 713 282 518 296 673 310 796 325 227 343 271 361 763

2025 241 122 255 027 269 304 283 638 297 617 311 949 326 247 340 859 359 128 377 851
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   | Tabelle Säule 3a-Guthaben

Tabelle zur Berechnung 
des grösstmöglichen 3a-Guthabens
(erster Anhang aus den Mitteilungen über die berufliche 
Vorsorge Nr. 165 vom 15. Dezember 2024)

Eidgenössisches Departement des Inneren 
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 
Mathematik, Analysen, Statistik Tabelle Säule 3a-Guthaben 

Tabelle zur Berechnung des grösstmöglichen 3a-Guthabens  
(nach Art. 60a Abs. 2 BVV 2 und Art. 7 Abs. 1 Bst. a BVV 3) nach Jahrgang 
(Beginn am 1. Januar des Jahres, in dem das 25. Altersjahr vollendet wird)

Geburts-
jahr

Beginn 
1. Januar 

…

Stand 
31. Dez. 

2019

Stand 
31. Dez. 

2020

Stand 
31. Dez. 

2021

Stand 
31. Dez. 

2022

Stand 
31. Dez. 

2023

Stand 
31. Dez. 

2024

Stand 
31. Dez. 

2025

1962  
u. 

früher
1987 280 737 290 370 300 157 310 042 320 198 331 257 342 655

1963 1988 270 435 279 966 289 648 299 428 309 478 320 403 331 665

1964 1989 260 117 269 544 279 122 288 797 298 741 309 531 320 658

1965 1990 250 195 259 523 269 001 278 575 288 416 299 078 310 074

1966 1991 240 019 249 245 258 621 268 090 277 827 288 356 299 218

1967 1992 230 234 239 363 248 639 258 009 267 645 278 047 288 780

1968 1993 219 650 228 672 237 842 247 104 256 631 266 895 277 489

1969 1994 209 021 217 937 227 000 236 153 245 571 255 696 266 150

1970 1995 198 801 207 615 216 574 225 623 234 935 244 928 255 247

1971 1996 188 660 197 373 206 230 215 175 224 383 234 244 244 429

1972 1997 178 909 187 524 196 283 205 129 214 236 223 970 234 027

1973 1998 169 292 177 810 186 472 195 220 204 228 213 837 223 767

1974 1999 160 044 168 470 177 038 185 692 194 605 204 093 213 902

1975 2000 151 062 159 399 167 876 176 438 185 258 194 630 204 320

1976 2001 142 425 150 676 159 066 167 539 176 271 185 530 195 107

1977 2002 133 915 142 080 150 384 158 771 167 414 176 563 186 028
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Geburts-
jahr

Beginn 
1. Januar 

…

Stand 
31. Dez. 

2019

Stand 
31. Dez. 

2020

Stand 
31. Dez. 

2021

Stand 
31. Dez. 

2022

Stand 
31. Dez. 

2023

Stand 
31. Dez. 

2024

Stand 
31. Dez. 

2025

1978 2003 125 731 133 814 142 036 150 339 158 899 167 941 177 298

1979 2004 117 613 125 615 133 754 141 975 150 451 159 387 168 637

1980 2005 109 673 117 596 125 655 133 795 142 189 151 022 160 167

1981 2006 101 780 109 624 117 604 125 663 133 975 142 706 151 748

1982 2007 94 080 101 847 109 749 117 729 125 963 134 593 143 533

1983 2008 86 358 94 048 101 871 109 773 117 927 126 457 135 295

1984 2009 78 843 86 457 94 205 102 030 110 106 118 539 127 278

1985 2010 71 242 78 780 86 451 94 199 102 197 110 530 119 169

1986 2011 63 790 71 254 78 850 86 521 94 442 102 679 111 220

1987 2012 56 355 63 745 71 265 78 861 86 706 94 846 103 289

1988 2013 49 030 56 347 63 793 71 314 79 083 87 128 95 475

1989 2014 41 752 48 996 56 369 63 816 71 510 79 460 87 710

1990 2015 34 599 41 771 49 072 56 446 64 066 71 923 80 080

1991 2016 27 539 34 640 41 870 49 172 56 719 64 484 72 548

1992 2017 20 566 27 597 34 757 41 987 49 463 57 137 65 109

1993 2018 13 662 20 624 27 714 34 874 42 279 49 863 57 744

1994 2019 6 826 13 720 20 741 27 831 35 166 42 661 50 452

1995 2020 6 826 13 777 20 798 28 062 35 469 43 170

1996 2021 6 883 13 835 21 030 28 348 35 960

1997 2022 6 883 14 008 21 239 28 762

1998 2023 7 056 14 200 21 635

1999 2024 7 056 14 402

2000 2025 7 258

Für einen anderen Stand als den 31. Dezember, von den Angaben der nächstgelegenen 
31. Dezember aus interpolieren.

Berechnungsgrössen

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gutschrift 6 768 6 826 6 826 6 883 6 883 7 056 7 056 7 258

Zinssatz 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.25% 1.25%
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Verordnung des EDI  
über die Tabelle zur Berechnung 
der Austrittsleistung nach Artikel 22b1 
des Freizügigkeitsgesetzes

vom 24. November 1999 (Stand am 1. Januar 2000) VTabFZG VO über Tabelle zur Berechnung der Austrittsleistung

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI),

gestützt auf Artikel 22b Absatz 1 des Freizügigkeitsgesetzes  
vom 17. Dezember 19932 (FZG),

verordnet:

Art. 1
1  Für die Berechnung der Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung nach 
Artikel 22b FZG gilt die Tabelle im Anhang.
2  Die Tabelle gibt in Prozenten den Anteil am errechneten Betrag nach Artikel 22b 
Absatz 2 FZG an, der als Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung gilt.
3 Massgebend für die Bestimmung des Anteils nach Absatz 2 sind:

a.  die Beitragsdauer zwischen der Erbringung der Eintrittsleistung nach Arti-
kel 22b Absatz 2 Buchstabe b FZG und der Austrittsleistung nach Arti kel 22b 
Absatz 2 Buchstabe a FZG;

b. die in der Beitragsdauer nach Buchstabe a liegende Ehedauer.
4 Die Beitragsdauern nach Absatz 3 werden auf ganze Jahre gerundet. Betragen beide 
Beitragsdauern weniger als 3,05 Jahre, so erfolgt die Rundung auf 0,1 Jahre genau.

Art. 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2000 in Kraft.

SR 831.425.4; AS 1999 3605
1 Der Verweis wurde in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 des Publikationsgesetzes vom 18.  Juni 2004 

(SR 170.512) auf den 1. Jan. 2017 angepasst. Die Anpassung wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.
2 SR 831.42
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Anhang (Art. 1)

Tabelle zur Berechnung der Austrittsleistung  
im Zeitpunkt der Eheschliessung nach Artikel 22b FZG

Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Aus-
trittsleistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.1  0

0.2 50  0

0.3 66 33  0

0.4 75 49 25  0

0.5 80 59 39 20  0

0.6 83 66 49 33 16  0

0.7 85 71 56 42 28 14  0

0.8 87 74 61 49 36 24 12  0

0.9 88 77 66 54 43 32 21 11  0

1.0 89 79 69 59 49 39 29 19  9  0

1.1 90 81 71 62 53 44 35 26 17  9

1.2 91 82 74 65 57 48 40 32 24 16

1.3 92 84 76 68 60 52 44 37 29 22

1.4 92 85 77 70 62 55 48 41 34 27

1.5 93 86 79 72 65 58 51 45 38 31

1.6 93 86 80 73 67 60 54 48 42 35

1.7 94 87 81 75 69 62 56 51 45 39

1.8 94 88 82 76 70 64 59 53 47 42

1.9 94 88 83 77 72 66 61 55 50 45

2.0 94 89 84 78 73 68 62 57 52 47

2.1 95 89 84 79 74 69 64 59 54 49

2.2 95 90 85 80 75 70 65 61 56 51

2.3 95 90 85 81 76 71 67 62 58 53

2.4 95 91 86 81 77 72 68 64 59 55

2.5 95 91 86 82 78 73 69 65 61 57

2.6 96 91 87 83 78 74 70 66 62 58

2.7 96 92 87 83 79 75 71 67 63 59
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Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Aus-
trittsleistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

2.8 96 92 88 84 80 76 72 68 64 61

2.9 96 92 88 84 80 77 73 69 65 62

3.0 96 92 88 85 81 77 74 70 66 63

Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Aus-
trittsleistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

1.1  0

1.2  8  0

1.3 14  7  0

1.4 20 13  7  0

1.5 25 19 12  6  0

1.6 29 23 17 12  6  0

1.7 33 27 22 16 11  5  0

1.8 36 31 26 20 15 10  5  0

1.9 39 34 29 24 19 14 10  5  0

2.0 42 37 32 28 23 18 14  9  4  0

2.1 45 40 35 31 26 22 17 13  9  4

2.2 47 42 38 34 29 25 21 16 12  8

2.3 49 45 40 36 32 28 24 20 16 12

2.4 51 47 42 38 34 30 26 23 19 15

2.5 53 48 44 41 37 33 29 25 21 18

2.6 54 50 46 43 39 35 31 28 24 21

2.7 56 52 48 44 41 37 34 30 27 23

2.8 57 53 50 46 43 39 36 32 29 25

2.9 58 55 51 48 44 41 37 34 31 28

3.0 59 56 53 49 46 43 39 36 33 30
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Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Aus-
trittsleistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0

2.1  0

2.2  4  0

2.3  8  4  0

2.4 11  7  4  0

2.5 14 11  7  3  0

2.6 17 14 10  7  3  0

2.7 20 16 13 10  6  3  0

2.8 22 19 16 12  9  6  3  0

2.9 24 21 18 15 12  9  6  3  0

3.0 27 23 20 17 14 11  9  6  3  0

Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Austritts-
leistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1  0

 2 47  0

 3 63 30  0

 4 71 44 21  0

 5 75 53 34 16  0

 6 79 59 42 26 12  0

 7 81 64 48 34 21 10  0

 8 82 67 52 40 28 18  8  0

 9 84 69 56 44 33 23 15  7  0

10 85 71 59 47 37 28 20 12  6

11 86 73 61 50 41 32 24 17 11

12 86 74 63 53 43 35 28 21 15

13 87 75 64 55 46 38 30 24 18

14 87 76 66 56 48 40 33 27 21

15 88 77 67 58 49 42 35 29 23
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Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Austritts-
leistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 88 78 68 59 51 44 37 31 26

17 89 78 69 60 52 45 39 33 28

18 89 79 70 61 54 47 40 34 29

19 89 79 70 62 55 48 42 36 31

20 89 80 71 63 56 49 43 37 32

21 90 80 72 64 56 50 44 38 33

22 90 81 72 64 57 51 45 39 34

23 90 81 72 65 58 51 46 40 35

24 90 81 73 65 58 52 46 41 36

25 90 81 73 66 59 53 47 42 37

26 90 82 74 66 60 53 48 43 38

27 91 82 74 67 60 54 48 43 39

28 91 82 74 67 61 54 49 44 39

29 91 82 75 67 61 55 49 44 40

30 91 83 75 68 61 55 50 45 40

31 91 83 75 68 62 56 50 45 41

32 91 83 75 68 62 56 51 46 41

33 91 83 76 69 62 57 51 46 42

34 91 83 76 69 63 57 52 47 42

35 91 83 76 69 63 57 52 47 43

36 91 83 76 69 63 57 52 47 43

37 91 84 76 70 63 58 53 48 43

38 91 84 76 70 64 58 53 48 44

39 92 84 77 70 64 58 53 48 44

40 92 84 77 70 64 58 53 49 44

41 92 84 77 70 64 59 54 49 45

42 92 84 77 70 64 59 54 49 45

43 92 84 77 71 65 59 54 49 45

44 92 84 77 71 65 59 54 50 45

45 92 84 77 71 65 59 54 50 45
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Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Austritts-
leistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 0

11 5 0

12 9 4 0

13 13 8 4 0

14 16 11 7 3 0

15 18 14 10 6 3 0

16 21 16 12 9 5 3 0

17 23 18 14 11 8 5 2 0

18 24 20 16 13 10 7 4 2 0

19 26 22 18 15 11 9 6 4 2

20 27 23 20 16 13 10 8 5 3

21 29 25 21 18 14 12 9 7 5

22 30 26 22 19 16 13 10 8 6

23 31 27 23 20 17 14 12 9 7

24 32 28 24 21 18 15 13 11 9

25 33 29 25 22 19 16 14 12 10

26 34 30 26 23 20 17 15 12 10

27 34 30 27 24 21 18 16 13 11

28 35 31 28 24 21 19 16 14 12

29 36 32 28 25 22 19 17 15 13

30 36 32 29 26 23 20 18 15 13

31 37 33 29 26 23 21 18 16 14

32 37 33 30 27 24 21 19 17 15

33 38 34 31 27 24 22 19 17 15

34 38 34 31 28 25 22 20 18 16

35 39 35 31 28 25 23 20 18 16

36 39 35 32 29 26 23 21 19 17

37 39 36 32 29 26 24 21 19 17

38 40 36 33 29 27 24 22 19 17

39 40 36 33 30 27 24 22 20 18

40 40 37 33 30 27 25 22 20 18
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Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Austritts-
leistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

10 11 12 13 14 15 16 17 18

41 41 37 34 30 28 25 23 20 18

42 41 37 34 31 28 25 23 21 19

43 41 37 34 31 28 26 23 21 19

44 41 38 34 31 28 26 24 21 19

45 42 38 35 32 29 26 24 22 20

Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Austritts-
leistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

19 20 21 22 23 24 25 26 27

19  0

20  2  0

21  3  1  0

22  4  3  1  0

23  6  4  2  1  0

24  7  5  4  2  1  0

25  8  6  5  3  2  1 0

26  9  7  5  4  3  2 1 0

27  9  8  6  5  4  3 2 1 0

28 10  9  7  6  4  3 2 2 1

29 11  9  8  6  5  4 3 2 1

30 12 10  8  7  6  5 4 3 2

31 12 11  9  8  6  5 4 3 3

32 13 11 10  8  7  6 5 4 3

33 13 12 10  9  8  6 5 4 4

34 14 12 11  9  8  7 6 5 4

35 14 13 11 10  8  7 6 5 4

36 15 13 12 10  9  8 7 6 5

37 15 14 12 11  9  8 7 6 5

38 16 14 12 11 10  8 7 6 6

39 16 14 13 11 10  9 8 7 6
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Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Austritts-
leistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

19 20 21 22 23 24 25 26 27

40 16 15 13 12 10  9 8 7 6

41 17 15 13 12 11  9 8 7 7

42 17 15 14 12 11 10 9 8 7

43 17 16 14 13 11 10 9 8 7

44 17 16 14 13 12 10 9 8 7

45 18 16 14 13 12 11 9 8 8

Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Austritts-
leistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

28 29 30 31 32 33 34 35 36

28 0

29 1 0

30 1 1 0

31 2 1 1 0

32 2 2 1 0 0

33 3 2 1 1 0 0

34 3 3 2 1 1 0 0

35 4 3 2 2 1 1 0 0

36 4 3 3 2 2 1 1 0 0

37 4 4 3 2 2 1 1 1 0

38 5 4 3 3 2 2 1 1 1

39 5 4 4 3 3 2 2 1 1

40 5 5 4 3 3 2 2 1 1

41 6 5 4 4 3 3 2 2 1

42 6 5 5 4 3 3 2 2 2

43 6 5 5 4 4 3 3 2 2

44 6 6 5 4 4 3 3 2 2

45 7 6 5 5 4 4 3 3 2
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Anzahl Beitragsjahre zwischen der Eintrittsleistung vor Eheschliessung und der Austritts-
leistung nach Eheschliessung

Anzahl Ehejahre, welche in der oben genannten Beitragsdauer liegen

37 38 39 40 41 42 43 44 45

37 0

38 0 0

39 1 0 0

40 1 1 0 0

41 1 1 0 0 0

42 1 1 1 0 0 0

43 1 1 1 1 0 0 0

44 2 1 1 1 1 0 0 0

45 2 2 1 1 1 1 0 0 0
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Teuerungsanpassung der BVG-Risikorenten
(Zeitreihe) Anpassung Teuerung

BVG-Teuerungssätze in Prozent nach einer Laufzeit von

Jahr 3 Jahren 
(1. Anpassung)

2 Jahren 
(Nachfolgende 

Anpassung)

1 Jahr 
(Nachfolgende 

Anpassung)

1985–1988 * * * 

1989 4,3 % * * 

1990 7,2 % * 3,4 % 

1991 11,9 % * * 

1992 15,9 % 12,1 % 5,7 % 

1993 16,0 % * 3,5 % 

1994 13,1 % * * 

1995 7,7 % 4,1 % 0,6 % 

1996 6,2 % * * 

1997 3,2 % 2,6 % 0,6 % 

1998 3,0 % * * 

1999 1,0 % 0,5 % 0,1 % 

2000 1,7 % * * 

2001 2,7 % 2,7 % 1,4 % 

2002 3,4 % * * 

2003 2,6 % 1,2 % 0,5 % 

2004 1,7 % * * 

2005 1,9 % 1,4 % 0,9 % 

2006 2,8 % * * 

2007 3,1 % 2,2 % 0,8 % 

2008 3,0 % * * 

2009 4,5 % 3,7 % 2,9 % 

2010 2,7 % * * 

2011 2,3 % – 0,3 % 

2012 – * * 

2013 0,4 % – – 
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 Art. 2 | Anpassung Teuerung

BVG-Teuerungssätze in Prozent nach einer Laufzeit von

Jahr 3 Jahren 
(1. Anpassung)

2 Jahren 
(Nachfolgende 

Anpassung)

1 Jahr 
(Nachfolgende 

Anpassung)

2014 – * * 

2015 – – – 

2016 – * * 

2017 – * *

2018 – * *

2019 1,5 % – –

2020 1,8 %

0,1% für 2010, 2013 und 
2014 entstandene neue 

Renten

* *

2021 0,3 % – –

2022 0,3 % 

0,1% für 2012 entstandene 
neue Renten

* *

2023 * * * 

2024 6.0% * *

2025 5.8% 2.5% 0.8%

* Die nachfolgende Anpassung der BVG-Risikorenten geschieht gleichzeitig mit der Anpassung 
der AHV-Renten, welche in diesem Jahr nicht stattgefunden hat.

– Keine Anpassung der BVG-Risikorenten, weil der Preisindex seit der erstmaligen Auszahlung 
bzw. der letzten Anpassung nicht gestiegen ist.

© 2024 by BSV/MAS/Math/Marie-Claude Sommer/Bern-CH
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Kantonale Gerichtsinstanzen

Versicherungsgericht des Kantons Aargau VerzGerichte
Obere Vorstadt 40 Tel. 062 835 39 60
5000 Aarau Fax 062 835 38 29

Verwaltungsgericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Fünfeckpalast  Tel. 071 343 63 88
9043 Trogen 

Kantonsgericht des Kantons Appenzell Innerrhoden
Abteilung Verwaltungsgericht
Unteres Ziel 20 Tel. 071 788 95 51
9050 Appenzell Fax 071 788 95 54

Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Sozialversicherungsrechtliche Abteilung
Speichergasse 12 Tel. 031 636 23 20
3011 Bern Fax 031 634 50 93

Kantonsgericht BL
Abteilung Sozialversicherungsrecht
Bahnhofplatz 16 Tel. 061 552 60 55
4410 Liestal 

Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt
Bäumleingasse 3 Tel. 061 267 18 18
4002 Basel

Kantonsgericht des Kantons Freiburg
Sozialversicherungsgerichtshof
Augustinergasse 3, Postfach 1654 Tel. 026 304 15 00
1701 Freiburg Fax 026 304 15 01

Cour de Justice (GE)
Chambre des assurances sociales 
Rue de Saint-Léger 10, Case postale 1955 Tel. 022 388 23 32
1205 Genève 1 Fax 022 388 23 24
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Verwaltungsgericht des Kantons Glarus
Spielhof 6 Tel. 055 646 53 70
8750 Glarus Fax 055 646 53 80

Obergericht des Kantons Graubünden
Obere Plessurstrasse 1
7000 Chur Tel. 081 257 39 90

Tribunal cantonal du canton du Jura
Cour des assurances
Le Château, Case postale 24 Tel. 032 420 33 00
2900 Porrentruy Fax 032 420 33 01

Kantonsgericht Luzern
Dritte Abteilung
Hirschengraben 19, Postfach 3569 Tel. 041 228 63 30
6002 Luzern 

Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
Cour de droit public 
Rue du Pommier 1, Case postale 3174 Tel. 032 889 61 60
2000 Neuchâtel Fax 032 889 60 91

Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden
Abteilung Versicherungsgericht
Marktgasse 4, Postfach 1244 Tel. 041 618 79 70
6371 Stans Fax 041 618 79 77

Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden
Abteilung Versicherungsgericht
Poststrasse 6, Postfach 1260 Tel. 041 666 62 38
6061 Sarnen Fax 041 660 82 86

Obergericht des Kantons Schaffhausen
Versicherungsgericht
Frauengasse 17 Tel. 052 632 74 22
8200 Schaffhausen Fax 052 632 78 36

Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz
Kollegiumstrasse 28, Postfach 2266 Tel. 041 819 26 64
6431 Schwyz Fax 041 819 26 79
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Versicherungsgericht des Kantons Solothurn
Amthaus 1 Tel. 032 627 73 20
4500 Solothurn 

Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Abteilung III
Wassergasse 44 Tel. 058 229 25 25
9000 St. Gallen Fax 058 229 25 26

Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau 
Frauenfelderstrasse 16, Postfach Tel. 058 345 69 20
8570 Weinfelden Fax 058 345 69 21

Tribunale cantonale delle assicurazioni 
Via Pretorio 16 Tel. 091 815 54 62
6901 Lugano Fax 091 815 56 02

Obergericht des Kantons Uri 
Verwaltungsrechtliche Abteilung
Rathausplatz 2, Postfach 449 Tel. 041 875 22 67
6460 Altdorf Fax 041 875 22 30

Kantonsgericht des Kantons Wallis 
Sozialversicherungsrechtliche Abteilung
Rue Mathieu-Schiner 1, Postfach 2203 Tel. 027 606 53 00
1950 Sion Fax 027 606 53 01

Tribunal cantonal du canton de Vaud 
Cour des assurances sociales 
Route du Signal 11 Tel. 021 316 13 47
1014 Lausanne Fax 021 316 13 86

Verwaltungsgericht des Kantons Zug 
An der Aa 6, Postfach Tel. 041 728 52 70
6300 Zug  Fax 041 728 52 79

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
Lagerhausstrasse 19, Postfach Tel. 052 268 10 10
8400 Winterthur Fax 052 268 10 09
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Kantonale und regionale Aufsichtsbehörden

AG, SO VerzAufsicht

BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA) 
Schlossplatz 1, Postfach 2427 Tel. 062 544 99 40
5000 Aarau Fax 062 544 99 49
Internet www.bvsa.ch Mail info@bvsa.ch

BL, BS

BSABB
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel 
Eisengasse 8 Tel. 061 205 49 50
Postfach Fax 061 205 49 70
4051 Basel 
Internet www.bsabb.ch Mail stiftungsaufsicht@bsabb.ch

BE, FR

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA)
Belpstrasse 48 Tel. 031 380 64 00
Postfach  
3007 Bern
Internet www.aufsichtbern.ch Mail info@aufsichtbern.ch

GE

Autorité cantonale de surveillance des fondations  
et des institutions de prévoyance (ASFIP)  
Rue de Lausanne 63 Tel. 022 907 78 78
Case postale 1123 Fax 022 900 00 80
1202 Genève   
Internet www.asfip-ge.ch Mail info@asfip-ge.ch
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Ostschweiz: AI, AR, GL, SG, TI, TG

Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Poststrasse 28 Tel. 071 226 00 60
Postfach 1542 Fax 071 226 00 69
9001 St. Gallen
Internet www.ostschweizeraufsicht.ch Mail info@ostschweizeraufsicht.ch

Westschweiz: JU, NE, VD, VS

Autorité de surveillance LPP et des fondations  
de Suisse occidentale
Avenue de Tivoli 2 Tel. 021 348 10 30
Case postale 5047 Fax 021 348 10 50
1007 Lausanne 
Internet www.as-so.ch Mail info@aso-so.ch

Zentralschweiz: LU, NW, OW, SZ, UR, ZG

Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)
Bundesplatz 14  Tel. 041 228 65 23
6003 Luzern Fax 041 228 65 25
Internet www.zbsa.ch  Mail info@zbsa.ch

SH, ZH

BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS)
Stampfenbachstrasse 63 Tel. 058 331 25 00
Postfach 
8090 Zürich 
Internet www.bvs.zh.ch  Mail info@bvs.zh.ch
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Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Zweigstelle/Gebiet VerzAE

Stiftung Auffangeinrichtung BVG  
Zweigstelle Deutschschweiz
Zuständig für:
AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, OW, SG, SH, Elias-Canetti-Strasse 2 
SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH 8050 Zürich
BE (ohne Bezirke Courtelary, Moutier, La Neuveville) Tel. 041 799 75 75
FR (Bezirke See und Sense)  
GR (ohne Bezirke Bergell, Misox, Puschlav)
VS (Oberwallis)

Fondation institution supplétive LPP  
Agence régionale de la Suisse romande
Zuständig für:
GE, JU, NE, VD Boulevard de Grancy 39
BE (Bezirke Courtelary, Moutier, La Neuveville) 1006 Lausanne
FR (ohne Bezirke Lac et Singine) Tel. 021 340 63 33
VS (ohne Oberwallis) 

Fondazione istituto collettore LPP 
Agenzia regionale della Svizzera italiana
Zuständig für:
TI Viale Stazione 36
GR (Bezirke Bergell, Misox, Puschlav) 6501 Bellinzona
 Tel. 091 610 24 24
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Stiftung Sicherheitsfonds BVG  
und Zentralstelle 2. Säule

Stiftung Sicherheitsfonds BVG VerzSF
Eigerplatz 2 Tel. 031 380 79 71
3007 Bern Fax 031 380 79 76

Zentralstelle 2. Säule
Sicherheitsfonds BVG
Postfach 1023 Tel. 031 380 79 75
3000 Bern 14 Fax 031 380 79 76





Mit uns als kompetente Ansprechpartnerin bleibt 
Ihre berufliche Vorsorge stets makel- und lückenlos. 

Nutzen Sie unsere über 165-jährige Expertise –  
für eine finanziell selbstbestimmte Zukunft.

 
Selbstbestimmt entscheiden.

Selbstbestimmt leben. 

Gesetzeslücke  
 oder Vorsorgelücke?



 Wir unterstützen Menschen dabei,  
ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.

Swiss Life AG 
General-Guisan-Quai 40 
Postfach 
8022 Zürich 
www.swisslife.ch41
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